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1. Teil: Thematische Einführung, Zielsetzung 
und Vorgehen 

A. Einleitung 

Das europäische Zollrecht hat sich in den letzten Jahren einem stetigen Wandel 
unterzogen. Das vormals geltende Zollrecht von 1992 in Form des Zollkodex der 
Gemeinschaften (ZK)1 und dessen Durchführungsverordnung (ZK-DVO)2 
musste aufgrund veränderter wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher 
Rahmenbedingungen reformiert werden.3 Das Ausmaß des Anpassungsbedürf-
nisses war so groß, dass ein neues Regelwerk in Form des Modernisierten Zoll-
kodex (MZK)4 geschaffen wurde. Allerdings kam das nach dem MZK vorgese-
hene Zollrecht nie in der Praxis zur Anwendung, da es bereits vor seiner vollstän-
digen Anwendbarkeit wieder reformbedürftig wurde. Grund hierfür waren vor al-
lem die im Zuge des Vertrags von Lissabon eingeführten Neuerungen und Um-
gestaltungen des unionalen Primärrechts.5 Diese und auch die nicht einhaltbare 
Umsetzung der im MZK vorgesehenen elektronischen Verfahren machten eine 

                                                 
1 Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zoll-

kodex der Gemeinschaften, ABl. EWG Nr. L 302/1 [zitiert als „Art. xx ZK“]. 
2 Zollkodex-Durchführungsverordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 

1993 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur 
Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften, ABl. EWG Nr. L 253/1 [zitiert als „Art. xx 
ZK-DVO“]. 

3 Zu den Beweggründen für die Reform u.a. Prieß/Stein in: Witte (Hrsg.), UZK, Zollkodex 
der Union, 2018, Vor Art. 1 UZK, Rn. 2ff.; Lux in: Dorsch (Hrsg.), Zollrecht – Recht des 
grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Loseblatt, Einführung Zollkodex der Union (UZK), 
Rn. 1ff. [Stand: März 2014]; Wolffgang/Harden, The new European customs law, WCJ Vol. 
10, No. 1, 3 (3f.); Möllenhoff, Das neue europäische Zollrecht, Ad Legendum 3/2016, 263 
(264); Witte/Henke/Kammerzell, Der Unionszollkodex (UZK), 3. Aufl., 2017, S. 26ff.; Lux/
Larrieu, Der Vorschlag für einen Modernisierten Zollkodex, Teil I, ZfZ 2006, 301 (302ff.). 

4 Verordnung (EG) Nr. 450/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2008 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaft (Modernisierter Zollkodex), ABl. EU 
Nr. L 145/1. 

5 Vgl. 2. Erwägungsgrund der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union, ABl. EU Nr. 
L 269/1 [zitiert als „Art. xx UZK“]; ausführlich zu dieser Thematik Fuchs, Modernisierter 
Zollkodex und Komitologie, ZfZ 2011, 281 (281ff.); Bernstorff, Das neue EU-Zollrecht 
2016, RIW 2015, 777 (777f.). 
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erneute Neuauflage des Zollrechts unumgänglich, um dieses an die wirtschaftli-
che und rechtliche Realität anzupassen.6 

Aufgrund der Tatsache, dass der MZK bereits bei seinem Inkrafttreten als über-
holt galt, wurde eine Neufassung des Zollrechts angestrebt.7 Diese trat schließlich 
mit dem Zollkodex der Union (UZK)8 am 30. Oktober 2013 in Kraft. Seit dem 
1. Mai 2016 ist dieser Unionszollkodex in der Europäischen Union (EU) anwend-
bar. Ergänzt wird der UZK durch zwei weitere Verordnungen, die sogenannte 
Delegierte Verordnung (UZK-DelVO)9 und die Durchführungsverordnung 
(UZK-DVO)10. Regelungen, die einen möglichst reibungslosen Übergang von al-
tem zu neuem Zollrecht für die Praxis und deren IT-Systeme und Datenbanken 
ermöglichen sollen, sind in einer Übergangsverordnung (UZK-ÜDelVO)11 gere-
gelt. 

Der Unionszollkodex bringt im Vergleich zum vormaligen Zollrecht beachtliche 
Umgestaltungen und Veränderungen mit sich. Diese sind sowohl struktureller als 

                                                 
6 Witte in: Witte (Hrsg.), UZK, Zollkodex der Union, 2018, Einführung, Rn. 25f.; Lyons, EU 

Customs Law, 3. Aufl., 2018, S. 120f.; Lux in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüber-
schreitenden Warenverkehrs, Einführung Zollkodex der Union (UZK), Rn. 6f. [Stand: März 
2014]; Looks/Dersch, Reform des Zollrechts der Europäischen Union – das bringt der neue 
Unionszollkodex, DStR 2016, 1185 (1185f.); Zeilinger, Der Unionszollkodex – des Kaisers 
neue Kleider, ZfZ 2013, 141 (142f.); Witte, Der neue Zollkodex der EU, AW-Prax 2012, 
125 (125f.). 

7 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung 
des Zollkodex der Europäischen Union (Neufassung) v. 20.2.2012, COM (2012) 64 final, 
2012/0027 COD. 

8 Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 
2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union, ABl. EU Nr. L 269/1 [zitiert als „Art. xx 
UZK“]. 

9 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2015/2446 der Kommission vom 28. Juli 2015 zur Ergän-
zung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates mit 
Einzelheiten zur Präzisierung von Bestimmungen des Zollkodex der Union, ABl. EU Nr. L 
343/1, zuletzt geändert und berichtigt durch die Verordnung (EU) Nr. 2018/1063 der Kom-
mission vom 16. Mai 2018, ABl. EU Nr. L 192/1 [zitiert als „Art. xx UZK-DelVO“]. 

10 Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kommission vom 24. November 2015 mit 
Einzelheiten der Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Union, ABl. EU 
Nr. L 343/558 [zitiert als „Art. xx UZK-DVO“]. 

11 Delegierte Verordnung (EU) 2016/341 der Kommission vom 17. Dezember 2015 zur Er-
gänzung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
hinsichtlich der Übergangsbestimmungen für bestimmte Vorschriften des Zollkodex der 
Union, für den Fall, dass die entsprechenden elektronischen Systeme noch nicht betriebs-
bereit sind, und zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446, ABl. EU Nr. 
L 69/1 [zitiert als „Art. xx UZK-ÜDelVO]. 
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auch inhaltlicher Natur. Der Bereich, der infolge der Reform des Zollrechts wohl 
die meisten und bedeutendsten Veränderungen erfahren hat, ist jener des Zoll-
schuldrechts. So sind innerhalb dieser zollrechtlichen Regelungen wesentliche 
Umgestaltungen vollzogen worden, um das Zollschuldrecht kohärenter und ein-
heitlicher zu gestalten. Denn gerade dieser Regelungsbereich des Zollrechts war 
in der Vergangenheit in der Praxis von Unsicherheiten geprägt, was durch zahl-
reiche Kontroversen und eine Vielzahl gerichtlicher Verfahren auf nationaler und 
europäischer Ebene verdeutlicht wird. Das Zusammenspiel von zollschuldrecht-
lichen Entstehungs- und Erlöschenstatbeständen sowie das grundlegende Ver-
ständnis, welches hinter dem Entstehen einer Zollschuld an sich steht, ist in die-
sem Kontext von zentraler Bedeutung und wird den Untersuchungsgang dieser 
Arbeit bestimmen und leiten. 

B. Zielsetzung und Leitfrage 

Ziel dieser Arbeit ist es, das Zollschuldrecht des UZK in Form der zollschulrechtli-
chen Entstehungs- und Erlöschenstatbestände zu analysieren und eingehend zu un-
tersuchen. Dabei sollen unter anderem die Entstehungsgeschichte des Art. 124 
UZK sowie die bisherige Rechtsprechung in diesem Bereich berücksichtigt werden. 
Weiterhin gilt es zu klären, welchen Ansatz die Entstehungs- und Erlöschenstatbe-
stände nach dem UZK verfolgen und mit welchem zollschuldrechtlichen Ver-
ständnis sie im Einklang stehen. Der Schwerpunkt wird in diesem Zusammen-
hang auf dem Konzept und Verständnis des Wirtschaftszolls liegen, welcher als 
Maßstab an die neuen unionszollrechtlichen Regelungen angelegt werden soll.  

Zentrale Leitfrage dieser Arbeit ist daher, ob die zollschuldrechtlichen Entste-
hungs- und Erlöschenstatbestände des UZK mit dem Wirtschaftszollgedanken 
vereinbar sind. Interessant ist in diesem Zusammenhang vor allem, ob die Tatbe-
stände in der Form wie sie im UZK auftauchen in jeder Hinsicht mit dem Wirt-
schaftszollgedanken im Einklang stehen und welche anderen rechtlich relevanten 
Probleme und Herausforderungen sich für die Praxis in diesem Kontext ergeben. 
Damit eng verknüpft ist die zu klärende Frage, ob Art. 124 UZK eher darauf aus-
gerichtet ist Einnahmen für die Union zu generieren oder, ob man ihm Wirt-
schaftsfreundlichkeit attestieren kann. Nachdem diese Analyse vorgenommen 
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wurde, sollen (gegebenenfalls) Vorschläge gemacht werden, wie etwaige Prob-
leme und Herausforderungen für die Wirtschaftsbeteiligten12 oder Nichtüber-
einstimmungen mit dem Wirtschaftszollgedanken rechtlich gelöst bzw. gehand-
habt werden könnten. 

C. Gang der Untersuchung 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die rechtlichen Voraussetzungen und Rah-
menbedingungen der zollrechtlichen Entstehungs- und Erlöschenstatbestände 
nach dem UZK zu untersuchen. Dabei soll der Frage nachgegangen werden, in-
wieweit das neue europäische Zollschuldrecht mit dem Gedanken des Wirt-
schaftszolls vereinbar ist und welche etwaigen Probleme sich im Rahmen dieser 
neuen Regelungen für die Praxis ergeben. 

Die Untersuchung der Fragestellung erfolgt in sechs Schritten. Dabei umfasst der 
erste Teil der Arbeit eine thematische Einleitung, die neben Zielsetzung und Leit-
frage der Arbeit den Wandel des europäischen Zollrechts und die Gründe für die-
sen Werdegang aufzeigt. Darauf folgt der zweite Teil der Arbeit, in welchem the-
oretische und rechtliche Grundlagen des europäischen Zollschuldrechts erörtert 
werden. Ziel dieses Abschnittes ist es in theoretischer Hinsicht den Begriff der 
Zollschuld zu definieren und denkbare Arten von Zollschulden sowie die ver-
schiedenen Motive, die zur Entstehung der Zollschuld führen können, zu erläu-
tern. Ferner werden verschiedene zolltheoretische Ansätze zum Zollschuldver-
ständnis aufgezeigt. In rechtlicher Hinsicht werden die Grundlagen des Zoll-
schuldrechts im Kontext von internationaler, europäischer und nationaler Ebene 
thematisiert. Etwaige wechselseitige Verhältnisse zu anderen Rechtsgebieten 
werden hier ebenfalls erörtert.  

Der dritte Teil der Arbeit befasst sich im Speziellen mit dem zolltheoretischen 
Ansatz des Wirtschaftszollrechts. Ein Schwerpunkt wird dabei auf dem für die 
(moderne) Zolltheorie und auch für diese Arbeit wesentlichen Ansatz des soge-
nannten Wirtschaftszollgedankens liegen, der im Einzelnen hergeleitet und erläu-
tert wird. Herkunft und Entwicklung des Wirtschaftszolls werden zunächst im 
Allgemeinen aufgezeigt. Dabei wird die Bedeutung des Konzepts in verschiede-
nen historischen Stadien, auf verschiedenen Wirkungsebenen und in verschiede-
nen rechtlichen Rahmenwerken untersucht. Darauf folgt eine Untersuchung be-

                                                 
12 Der Begriff ist im Folgenden i.S.d. Art. 5 Nr. 5 UZK zu verstehen. Hiernach ist ein Wirt-

schaftsbeteiligter eine Person, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit mit Tätigkeiten be-
fasst ist, die durch die zollrechtlichen Vorschriften abgedeckt sind. 
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züglich der zolltheoreischen Etablierung dieses Gedankens im deutschen und ös-
terreichischen Zollrecht und auch das moderne Verständnis dieses Konzepts im 
Kontext des europäischen Zollrechts wird beleuchtet. Weiterhin wird in diesem 
Zusammenhang der Terminus der Wirtschaftsfreundlichkeit erörtert. In einem 
nächsten Schritt wird die bisherige Bedeutung des Wirtschaftszollgedankens im 
europäischen Zollrecht detailliert untersucht. Schwerpunktmäßig wird an dieser 
Stelle die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) analysiert, um 
Schlüsse in Bezug auf die Relevanz dieses Gedankens für das Zollrecht zu ziehen 
und um etwaige Probleme in diesem Kontext aufzuzeigen.  

Der vierte Teil hat eine rechtliche Analyse von Zollschuldentstehung und Er- 
löschen nach dem UZK zum Inhalt. Zunächst wird auf die Umgestaltung und die 
Reform der zollschuldrechtlichen Regelungen nach dem UZK eingegangen, ehe 
die verschiedenen zollschuldrechtlichen Entstehungstatbestände im Einzelnen 
untersucht werden. Im Rahmen der Untersuchung der neu gestalteten Erlöschens-
norm nach dem UZK wird zuerst auf dessen Entstehungsgeschichte Bezug ge-
nommen, bevor die einzelnen Tatbestände erörtert und zum vormaligen Zollrecht 
des ZK kontrastiert werden. Rechtliche Probleme, die bei der Analyse der Er- 
löschensgründe aufkommen, werden ebenfalls behandelt und herausgearbeitet. 
Weitere wichtige Punkte dieser Untersuchung stellen die subjektiven Elemente 
des Art. 124 UZK dar, das Zusammenspiel von Zollschuld und Sanktion sowie 
andere Formen des „Erlöschens“ von Zollschulden. 

Schließlich werden im fünften Teil dieser Arbeit Bewertungen und Auswirkun-
gen der zollschuldrechtlichen Entstehungs- und Erlöschenstatbestände des UZK 
aufgezeigt. Dieser Teil der Arbeit bewertet zunächst auf Grundlage der ermittel-
ten Ergebnisse die rechtliche Umsetzung der zollschuldrechtlichen Vorschriften. 
Wesentlicher Aspekt dieses Abschnitts ist die Bewertung der Vereinbarkeit der 
analysierten zollschuldrechtlichen Vorschriften mit dem Wirtschaftszollgedan-
ken. Im Anschluss hieran werden Folgen und Konsequenzen, die sich aus der 
Analyse der zollschuldrechtlichen Vorschriften des UZK ergeben, differenziert 
besprochen. Zum einen werden die Auswirkugen für und auf die zollrechtliche 
Rechtsprechung des EuGH in diesem Bereich elaboriert und zum anderen werden 
die Folgen für die verschiedenen Beteiligten der zollrechtlichen Praxis differen-
ziert aufgezeigt. Im Anschluss werden etwaige Perspektiven und Ansätze einer 
möglichen Neuregelung oder Verbesserung angesprochen. Im Rahmen des sechs-
ten Teils werden die in der Arbeit ermittelten Ergebnisse schlussfolgernd zusam-
mengefasst. 
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2. Teil: Theoretische und rechtliche Grundlagen des 
europäischen Zollschuldrechts 

Das Konzept der Zollschuld geht auf eine lange Tradition zurück und verfolgt 
verschiedene Ziele und Leitlinien, denen unterschiedliche theoretische Konzepti-
onen zugrunde liegen. Aufgabe des zweiten Teils ist es, die dieser Arbeit zu-
grunde liegenden theoretischen und rechtlichen Grundlagen des europäischen 
Zollschuldrechts zu erörtern. Dabei werden zunächst erforderliche Begrifflichkei-
ten und Konzepte im Zusammenhang mit der Thematik definiert und erläutert 
(A.). Sodann werden wesentliche theoretische Ansätze zur Zollschuldentstehung 
erörtert und kontrastiert (B.), ehe die rechtliche Verankerung zollschuldrechtli-
cher Grundlagen sowie deren Verhältnis zu anderen Rechtsgebieten und zu ande-
ren Rechtsordnungen geklärt wird (C.). 

A. Theoretische Grundlagen 

Das Konzept der Zollschuld ist ein essentieller Bestandteil eines jeden 
Zoll(schuld)rechts. Der Begriff beinhaltet den Wortbestandteil „Zoll“, welcher an 
sich bereits erhebliche theoretische und praktische Ab- und Eingrenzungsprob-
leme mit sich bringt. Eine allgemeingültige Definition oder Regelung des Begriffs 
der Zollschuld existiert auf internationaler Ebene bis heute nicht. Dabei ist es we-
niger der Begriff an sich, der problematisch ist, sondern vielmehr die damit ver-
bundenen Anforderungen an die Etablierung weiterer zollschuldrechlicher Rege-
lungen. In theoretischer Hinsicht können im Rahmen der Zollschuld verschiedene 
Arten derselben differenziert werden. Damit in einem engen Zusammenhang ste-
hend, sind die Motive für die Erhebung einer Zollschuld, welche ganz unter-
schiedlicher Natur sein können und letzlich auch die Beweggründe für die Erhe-
bung und Rechtfertigung von Zoll im Allgemeinen widerspiegeln. 

I. Begriff der Zollschuld 

Der Begriff der Zollschuld setzt sich aus den Worten „Zoll“ und „Schuld“ zusam-
men. Bereits der Wortlaut des Terminus Zollschuld bringt zum Ausdruck, dass 
ein festgelegter oder ermittelter Zoll geschuldet wird, also verpflichtend zu ent-
richten ist. 



2. Teil: Theoretische/rechtliche Grundlagen des europäischen Zollschuldrechts 

 54

1. Zoll 

Der Begriff Zoll hat seinen etymologischen Ursprung im griechischen Wort telos 
(Ziel, Zweck, Ende, endgültige Zahlung), im lateinischen Wort teloneum (Abgabe), 
im niederländischen Wort tol (Maut, Straßenbenutzungsgebühr) sowie im engli-
schen Wort toll (Maut, Zollabgabe, Straßennutzungsgebühr).13 Bereits die Worther-
kunft impliziert, dass die Begrifflichkeit und das dahinterstehende Konzept eine 
lange Tradition und Vergangenheit aufweisen. Denn Zölle gehören zu den ältesten 
Abgaben der Welt.14 Sie gingen mit der Existenz von Staaten oder staatenähnlichen 
Gebilden, die mit Grenzziehungen verbunden waren, einher.15 Beispielsweise war 
die Zollerhebung für bestimmte Güter bereits im Römischen Reich bekannt und 
geläufig.16 Dabei hat sich der Begriff im Laufe der Zeit einem Wandel unterzogen.17  

Eine einheitliche rechtliche Definition des Begriffs wurde jedoch bis heute nicht 
verankert. Nach heutigem Verständnis umfasst der Begriff des Zolls grundsätzlich 
bestimmte Arten von Abgaben, die für den Ein- und Ausgang einer Ware in ein 

                                                 
13 Witte in: Witte, UZK, 2018, Einführung, Rn. 13; Wolffgang, Einführung in das Europäische 

Zollrecht in: Witte/Wolffgang (Hrsg.), Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 
2018, Rn. A 1000; Lux, Der Zolltarif in: Kruse (Hrsg.), Zölle, Verbrauchsteuern, europäi-
sches Marktordnungsrecht, 1988, S. 156; Duden, Das Herkunftswörterbuch, 5. Aufl., 2014, 
Glossareintrag zum Begriff „Zoll“; Köbler, Etymologisches Rechtswörterbuch, 1995, 
S. 477; Pausch, Woher der Zoll Europas kam, ZfZ 1974, 201 (202). 

14 Witte in: Witte, UZK, 2018, Einführung, Rn. 13; Beerens, Zoll und Grenze im Wandel der 
Zeiten, Auf dem Weg nach Europa, 1997, S. 10ff.; Schwarz in: Schwarz/Wockenfoth 
(Hrsg.), Zollrecht, Loseblatt, Einleitung, Rn. 1 [Stand: Januar 1994].  

15 Wolffgang in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, 
Rn. A 1000; Ovie, Das Europäische Zollrecht, Teil 1: Zollbegriff, Zolltheorien, Rechts-
grundlagen, Zollkodex (Allgemeine Regeln), AW-Prax 2007, 343 (343).  

16 Krenn/Hirsch, Zoll im Wandel der Zeit, Unter besonderer Berücksichtigung der österrrei-
chischen Zollgeschichte, 2004, S. 29ff.; Beerens, 1997, S. 12f.; Rüsken in: Dorsch (Hrsg.), 
Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Altkommentierung ZK, Lo-
seblatt, Einführung Zollkodex a.F. (ZK), Rn. 30 [Stand: März 2001]; Schwarz in: 
Schwarz/Wockenfoth, Zollrecht, Einleitung, Rn. 2f. [Stand: Januar 1994]; Summersberger, 
Gibt es eine wirtschaftliche Betrachtungsweise im Zoll- und Einfuhrumsatzsteuerrecht?, 
Grundsätze eines Wirtschaftszollgedankens aus historischer und aktueller Sicht in: 
Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger (Hrsg.), Die Bedeutung der 
BAO im Rechtssystem, Festschrift für Michael Tanzer, 2014, S. 282. 

17 Vgl. zum früheren Verständnis Wolffgang in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts 
der Europäischen Union, 2018, Rn. A 1000, wonach Zölle in der Vergangenheit primär da-
für verlangt wurden, dass Waren bestimmte infrastrukturell wichtige Knotenpunkte passie-
ren durften; Lux in: Groeben/Schwarze/Hatje (Hrsg.), Europäisches Unionsrecht, 2015, 
Vorbemerkung zu Art. 31 und 32 AEUV, Rn. 4; Rüsken in: Dorsch, Zollrecht – Recht des 
grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Einführung Zollkodex a.F. (ZK), Rn. 9 [Stand: 
März 2001]; Schwarz in: Schwarz/Wockenfoth, Zollrecht, Einleitung, Rn. 1ff. [Stand: Ja-
nuar 1994]; Christiansen, Haben Zölle noch eine Zukunft?, ZfZ 1974, 98 (98).  
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bestimmtes (Zoll-)Gebiet oder deren Durchfuhr durch das selbige von dem zustän-
digen Hoheitsträger erhoben werden.18 Daneben werden im allgemeinen Sprachge-
brauch auch die den Zoll erhebenden Behörden oft mit diesem Begriff bezeichnet.19  

Das Unionsrecht enthält folglich keine explizite Definition des auch im Primär-
recht der Union auftauchenden Zollbegriffs.20 Der EuGH hat diesen Begriff le-
diglich im negativen Sinne abgegrenzt. Elementar für den Zoll ist hiernach die 
finanzielle Belastung anlässlich oder wegen des grenzüberschreitenden Waren-
verkehrs.21 Weiterhin scheint auch die Bezeichnung und Bewertung der betref-
fenden Abgabe als Zoll an sich ein Kriterium für dessen Definition darzustellen.22 
Hieraus ergibt sich ein sehr formales Verständnis des Begriffs.23 

Versucht man sich dem Begriff über den UZK anzunähern, so können Zölle i.S.d. 
Art. 5 Nrn. 20 und 21 UZK als Ein- und Ausfuhrabgaben verstanden werden. Kritik 
wird dabei zum einen an der deutschen Fassung des Art. 5 Nrn. 20 und 21 UZK 
geübt, die darauf aufmerksam macht, dass die Abgaben als Entgelt verstanden wer-
den müssten, da diese für die Ein- oder Ausfuhr der Waren erhoben werden.24 Auch 
andere Sprachversionen des UZK, die in diesem Kontext den Zoll an den zeitlichen 
Vorgang des Verbringens der Waren knüpfen, seien nicht überzeugend.25 Sie ent-
sprächen nicht dem Charakter des heutigen Zolls auf europäischer Ebene und müss-
ten dahingehend überdacht werden, dass sie für eingeführte Waren erhoben wer-
den.26 Eine bessere Annäherung kann hingegen über die Definitionen zu Ein- und 
Ausfuhrzöllen im Rahmen des Allgemeinen Anhangs der Kyoto-Konvention von 

                                                 
18 Wolffgang in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. A 

1000; van Vormizeele in: Groeben/Schwarze/Hatje (Hrsg.), Europäisches Unionsrecht, 2015, 
Art. 30 AEUV, Rn. 3; Herrmann in: Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hrsg.), Das Recht der Europäi-
schen Union, Band I EUV/AEUV, 2018, Art. 30 AEUV, Rn. 9; Rose/Wieland, Zölle in: Görres-
Gesellschaft (Hrsg.), Staatslexikon, Recht – Wirtschaft – Gesellschaft, 1989, S. 1174. 

19 Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 8. Aufl., 2015, Glossareintrag zum Begriff „Zoll“. 
20 Vgl. etwa Art. 30 AEUV. 
21 EuGH, Urt. v. 1.7.1969, Rs. C-24/68, ECLI:EU:C:1969:29 (Kommission/Italien), Rn. 8/9; 

EuGH, Urt. v. 1.7.1969, Rs. C-2/69 und C-3/69, ECLI:EU:C:1969:30 (Diamantarbeiders), 
Rn. 15/18; EuGH, Urt. v. 5.2.1976, Rs. C-87/75, ECLI:EU:C:1976:18 (Bresciani), Rn. 8/9; 
EuGH, Urt. v. 3.2.1981, Rs. C-90/79, ECLI:EU:C:1981:27 (Kommission/Frankreich), Rn. 12. 

22 van Vormizeele in: Groeben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, 2015, Art. 30 
AEUV, Rn. 3. 

23 Siehe hierzu auch die formellen Definitionen aus BVerfG, Beschluss 2 BvL 19/56 v. 
29.10.1958, BVerfGE 8, 260 (269) sowie BFH, Beschluss v. 12.2.1970, BFHE 97, 456 (465). 

24 Fuchs, Der UZK eine versäumte Gelegenheit?!, ZfZ 2016, 254 (255). 
25 Fuchs, ZfZ 2016, 254 (255).  
26 Fuchs, ZfZ 2016, 254 (255). 
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1999 erfolgen, die den modernen Anforderungen gerecht werden.27 Insgesamt ist je-
doch festzustellen, dass ein besonderes Motiv oder genaue, einheitliche Umstände, 
auf deren Grundlage die Abgabenerhebung begründet wird, nicht bzw. nicht ausrei-
chend im Sinne des europäischen Zollrechts geregelt sind. Folglich kann man auch 
hier nicht von einer adäquaten, zeitgemäßen Definition des Terminus sprechen. 

Auf nationaler Ebene definiert das Bundesministerium der Finanzen Zölle als Ab-
gaben, die auf Grund des Gemeinsamen Zolltarifs auf eingeführte Waren erhoben 
werden.28 § 3 Abs. 3 AO bestimmt Zölle allgemein als Steuern im Sinne der Ab-
gabenordnung (AO)29. Dies ist jedoch vor dem Hintergrund der Definition des 
Steuerbegriffs in § 3 Abs. 1 AO nicht sachgerecht, da Zölle andere Zwecke ver-
folgen als jene der Steuer.30 Abzugrenzen ist der Begriff des Zolls nach heutigem 
Verständnis im Speziellen von jenen der Einfuhrumsatzsteuer, der Gebühr und 
der Verbrauchsteuer.31 Eine Gebühr stellt ein Entgelt für eine Leistung der Ver-
waltung dar.32 Einfuhrumsatzsteuer und Verbrauchsteuer werden, im Gegensatz 
zum Zoll, auch für inländische Waren erhoben.33  

                                                 
27 Siehe Definitionen zu „export duties and taxes“ und „import duties and taxes“ im General Annex 

der Revidierten Kyoto-Konvention von 1999, Chapter 2, Definitions, S. 3. Volltext des Abkom-
mens abrufbar auf der offiziellen Website der WCO unter: http://www.wcoomd.org/-/media/
wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/conventions/kyoto-convention/
revised-kyoto-convention/body_gen-annex-and-specific-annexes.pdf?la=en [Stand: 30.6.2019]. 

28 Glossareintrag zum Begriff „Zölle“ auf der Seite des Bundesministeriums der Finanzen unter: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Service/FAQ_Glossar/Glossar/Functions/
glossar.html [Stand: 30.6.2019]. 

29 Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung v. 1.10.2002, BGBl. I S. 3866; 2003 
I S. 61, die zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 18.12.2018, BGBl. I S. 2639, geändert 
worden ist. 

30 Witte in: Witte, UZK, 2018, Einführung, Rn. 12; Wolffgang in: Hübschmann/Hepp/Spitaler 
(Hrsg.), Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, Loseblatt, Einführung, Rn. 1 [Stand: 
Oktober 2019]; Dänzer-Vanotti, Gemeinschaftliches und nationales Zollrecht in: Kruse 
(Hrsg.), Zölle, Verbrauchsteuern, europäisches Marktordnungsrecht, 1988, S. 77. 

31 Anmerkung: In der Vergangenheit wurde diese Unterscheidung nicht immer bzw. nicht immer 
ganz deutlich getroffen. Dies hatte zum einen (macht-)politische Gründe, aber auch praktische 
Erwägungen und private Interessen spielten hier eine Rolle. So wurden teilweise Zoll und Ver-
brauchsteuer (damals Akzise) zusammengefasst oder aber auch die Begrifflichkeiten Zoll und 
Gebühr synonym verwendet (vgl. hierzu Lamp, Zollpolitik und Zollrechtstechnik, ZgS 1915, 
505 (514ff.)). Im allgemeinen Sprachgebrauch wird Zoll noch immer mit dem Terminus der 
Gebühr gleichgesetzt, was aus rechtlicher Sicht allerdings nicht korrekt ist (vgl. hierzu Duden, 
Das Synonymwörterbuch, 7. Aufl., 2014, Glossareintrag zum Begriff „Zoll“). 

32 Wolffgang in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, Ein-
führung, Rn. 24 [Stand: Oktober 2019]. 

33 Wolffgang in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, Einfüh-
rung, Rn. 2, 26 [Stand: Oktober 2019]; Rüsken in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüber-
schreitenden Warenverkehrs, Einführung Zollkodex a.F. (ZK), Rn. 11 [Stand: März 2001]. 
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Oft wird der Begriff Zoll bereits im Zusammenhang mit dem Rechtfertigungs-
grund für dessen Erhebung definiert. Der Erhebungsgrund wird folglich als defi-
nitorisches Element bzw. Charakteristikum des Zollbegriffs gesehen. Dahinter 
verbirgt sich zugleich die entsprechende zolltheoretische Auffassung hinsichtlich 
des Entstehens einer Zollschuld.34 Auf das Passieren der Grenze als Erhebungs-
grund für den Zoll und damit für das Entstehen der Zollschuld abzustellen, ist 
nach dem modernen Zollverständnis unzutreffend,35 da die Zollerhebung in vielen 
Fällen nicht mehr an der Grenze oder bei Grenzübertritt erfolgt, sondern in der 
Regel nach Abschluss eines bestimmten Verfahrens, wenngleich auch kein Zoll 
ohne Grenzübertritt entstehen kann.36  

Eine Reihe von Definitionen legt dem Zollbegriff den Wirtschaftszollgedanken 
als konstitutives Element zugrunde und bringt dieses Verständnis in den Defini-
tionen entsprechend zum Ausdruck.37 So bekennt sich beispielsweise das Bun-
desministerium der Finanzen eindeutig zum Grundsatz des Wirtschaftszollsys-
tems, indem es die Erhebung des Zolls aufgrund der wirtschaftlichen Einfuhr der 
Waren begründet sieht, was immer dann der Fall ist, wenn diese in den freien 
Verkehr überführt werden.38 Auch Witte bekennt sich in seiner Definition zum 
Begriff des Zolls bereits zum Wirtschaftszollgedanken, indem er die Zollabgaben 

                                                 
34 Siehe hierzu ausführlich Gliederungspunkte A. III. und B des 2. Teils dieser Arbeit. 
35 So z.B. noch Jakob/Müller/Schultheiß in: Schröter/Jakob/Klotz/Mederer (Hrsg.), Europäi-

sches Wettbewerbsrecht, 2014, B. Allgemeine Grundsätze – Vorbemerkungen zu den 
Art. 101–109 AEUV, Rn. 74, die Zölle als „gemeinschaftsrechtliche Abgaben, die beim 
Grenzübertritt von Waren in das Unionsgebiet erhoben werden“, definieren. Wie stark die 
Vorstellung des Zolls als unmittelbare Grenzabgabe (sog. Passierzollsystem) noch immer ver-
ankert ist, lässt sich auch aus dessen allgemeinem gesellschaftlichen Verständnis erkennen, 
dass Zoll „beim Transport über die Grenze zu zahlen ist“ (vgl. Duden, 2015, Glossareintrag 
zum Begriff „Zoll“, ähnlich auch Duden, Wirtschaft von A bis Z, 5. Aufl., 2010, Glossarein-
trag zum Begriff „Zoll“). 

36 Summersberger, Zölle in: Doralt/Ruppe (Hrsg.), Grundriss des österreichischen Steuer-
rechts, Band II, 2014, Rn. 741; Rüsken in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschrei-
tenden Warenverkehrs, Einführung Zollkodex a.F. (ZK), Rn. 9 [Stand: März 2001]; Frenz, 
Handbuch Europarecht, Europäische Grundfreiheiten, Band 1, 2. Aufl., 2012, Rn. 632. 

37 Z.B. Wolffgang in: Hübschmann/Hepp/Spitaler (Hrsg.), Abgabenordnung – Finanzgerichts-
ordnung, Loseblatt, Art. 5 UZK, Rn. 27 [Stand: August 2018]; Creifelds, Rechtswörter-
buch, 22. Aufl., 2017, Glossareintrag zum Begriff „Zoll“; Weber, Rechtswörterbuch, 2014, 
Glossareintrag zum Begriff „Zoll“; Springer Fachmedien Wiesbaden, Kompakt-Lexikon 
Wirtschaftstheorie, 2013, Glossareintrag zum Begriff „Zoll“. 

38 Glossareintrag zum Begriff „Zölle“ auf der Seite des Bundesministeriums der Finanzen unter: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Service/FAQ_Glossar/Glossar/Functions/
glossar.html [Stand: 30.6.2019]. 
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als abhängig vom Eingang oder Verlassen des Wirtschaftskreislaufs sieht.39 Eben-
falls dieser Auffassung ist Rüsken, indem er Zölle als „Abgaben auf den Eintritt 
einer Ware in den Wirtschaftskreislauf eines (Zoll-)Gebietes“ definiert.40 

2. Schuld 

Ursprünglich geht das rechtliche Konzept der Schuld auf das römische Obligati-
onenrecht zurück, welches Regelungen über Verpflichtungen oder Verbürgun-
gen, sogenannte obligationes, zum Inhalt hatte.41 Terminologisch geht der Begriff 
der Schuld aus dem germanischen skulan (sollen) und dem althochdeutschen Be-
griff sculd (Sünde, Vergehen, Pflicht, Grund) hervor.42 Die Wortherkunft bringt 
damit bereits den verpflichtenden Charakter bzw. die materiell-rechtliche Leis-
tungspflicht der Schuld zum Ausdruck.43 

Im deutschen zivilrechtlichen Sinne wird die Schuld als Verbindlichkeit44 oder 
als „Leisten müssen“45 verstanden. Folglich stellt die Schuld im Rahmen eines 
Schuldverhältnisses einen Umstand dar, der eine Person (Schuldner) dazu ver-
pflichtet aufgrund einer Forderung etwas an eine andere Person (Gläubiger) zu 
leisten.46 Dies kann beispielsweise in Form von Geld oder Naturalien, aber auch 
durch Arbeitsleistung oder durch die Abtretung von Forderungen geschehen. 
Zentral für den Terminus der Schuld ist die Verantwortung, die die pflichtige Per-
son für den geschuldeten Umstand trägt. Kommt es nicht zum Begleichen der 
jeweiligen Schuld, so hat dies Konsequenzen für den Schuldner, die nach dem 
jeweiligen Recht festgelegt sind. Die Durchsetzbarkeit der sich aus der Schuld 
ergebenden Leistungspflicht wird als Haftung bezeichnet.47 

                                                 
39 Witte, Zollglossar in: Witte/Wolffgang (Hrsg.), Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen 

Union, 2018, Glossareintrag zum Begriff „Zölle“, S. 668. 
40 Rüsken in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Einfüh-

rung Zollkodex a.F. (ZK), Rn. 9 [Stand: März 2001]. 
41 Lamp, ZgS 1915, 505 (525).  
42 Köbler, 1995, S. 360; Duden, 2014, Glossareintrag zum Begriff „Schuld“. 
43 Jauernig, Bürgerliches Gesetzbuch: BGB, 17. Aufl., 2018, Rn. 4, 18. 
44 Bachmann in: Krüger (Hrsg.), Münchener Kommentar zum BGB, Band 2, Schuldrecht All-

gemeiner Teil I, 2019, § 241 BGB, Rn. 6. 
45 Sutschet in: Bamberger/Roth/Hau/Poseck (Hrsg.), Beck´scher Online Kommentar BGB, 

2019, § 241 BGB, Rn. 16. 
46 Creifelds, 2017, Glossareintrag zum Begriff „Schuldverhältnis“; Lorenz, § 1. Das Schuld-

verhältnis in: Medicus/Lorenz (Hrsg.), Schuldrecht I – Allgemeiner Teil, 2015, Rn. 2; 
Walker, § 2. Begriff und Abgrenzung des Schuldverhältnisses in: Brox/Walker (Hrsg.), All-
gemeines Schuldrecht, 2019, Rn. 2; Grüneberg in: Palandt (Hrsg.), Bürgerliches Gesetz-
buch, 2014, Einleitung v. § 241 BGB, Rn. 3. 

47 Sutschet in: Bamberger/Roth/Hau/Poseck, Beck´scher Online Kommentar BGB, 2019, 
§ 241 BGB, Rn. 16; Jauernig, Bürgerliches Gesetzbuch: BGB, 2018, Rn. 18. 
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Zu unterscheiden ist der zivilrechtliche Schuldbegriff dabei von der Schuld im 
strafrechtlichen Sinne, welche die persönliche Verantwortung, die individuelle 
Vorwerfbarkeit, des Täters für ein vorsätzlich oder fahrlässig begangenes Unrecht 
meint.48 Hier geht es um die Schuld als persönliche Vorwerfbarkeit und als das 
Unrechtsbewusstsein des Täters beim Verstoß gegen rechtlich normierte Straftat-
bestände.49  

3. Zollschuld 

Eine allgemeingültige Legaldefinition des Begriffs der Zollschuld lässt sich auf 
internationaler Ebene nicht finden. Weder im General Agreement on Tariffs and 
Trade (GATT)50 der Welthandelsorganisation (World Trade Organization, WTO) 
noch im Glossar der internationalen Zollbegriffe51 der Weltzollorganisation 
(World Customs Organization, WCO) wird der Begriff näher erläutert. Dieser 
Umstand ist vermutlich der Tatsache geschuldet, dass die Auffassungen der je-
weiligen Mitgliedstaaten von WTO und WCO hinsichtlich der definitorischen 
Elemente des Begriffs zu verschieden sind, um sie verbindlich festzuschreiben.  

Auf europäischer Ebene ist der Begriff hingegen legal definiert. Unter dem Begriff 
der Zollschuld versteht der UZK, wie auch seine Vorgänger52, gem. Art. 5 Nr. 18 
UZK die Verpflichtung einer Person, den aufgrund der geltenden zollrechtlichen 
Vorschriften für eine bestimmte Ware vorgesehenen Betrag der Einfuhr- oder Aus-
fuhrabgaben i.S.d. Art. 5 Nrn. 20 und 21 UZK zu entrichten.53 Den Begriff des Zolls 
an sich definiert der UZK weder in seinem Verordnungstext noch in seinen Durch-
führungsvorschriften. Er kann jedoch als eine Form der Abgabe gesehen werden, 

                                                 
48 Siehe grundlegend zu diesem heute herrschenden normativen Schuldbegriff Frank, Über 

den Aufbau des Schuldbegriffs, 1907. 
49 Weber, Rechtswörterbuch, 2014, Glossareintrag zum Begriff „Schuld“; ausführlich hierzu 

Heger in: Lackner/Kühl (Hrsg.), Strafgesetzbuch, 2018, Vor § 13 StGB, Rn. 23ff.; Eisele 
in: Schönke/Schröder (Hrsg.), Strafgesetzbuch, 2019, Vor §§ 13ff., Rn. 103ff. 

50 General Agreement on Tarifs and Trade v. 30.10.1947, BGBl. II 1951, S. 173, heute World 
Trade Organization, Übereinkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation, ABl. EG 
1994 Nr. L 336/3. 

51 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-
and-tools/tools/glossary-of-international-customs-terms/glossary-of-international-cus-
toms-terms.pdf [Stand: 30.6.2019]. 

52 Vgl. Art. 4 Nr. 13 MZK, Art. 4 Nr. 9 ZK, Art. 1 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung (EWG) Nr. 
2144/87 des Rates v. 13.7.1987 über die Zollschuld, ABl. EG Nr. L 201/15 sowie Art. 1 Abs. 2 
Buchst. a der Richtlinie (EWG) Nr. 79/623 des Rates v. 25.6.1979 zur Harmonisierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die Zollschuld, ABl. EG Nr. L 179/31.  

53 Kritisch hierzu Fuchs, ZfZ 2016, 254 (258), der die Definiton der Zollschuld für überflüssig 
hält. 
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die an ein bestimmtes Ereignis im Kontext der Warenbewegung anknüpft.54 Die 
Zollschuld stellt folglich eine persönliche Zahlungspflicht55 jener Person dar, die 
für ihre Erfüllung verantwortlich ist. Dies ist im europäischen Recht gem. Art. 5 
Nr. 19 UZK der Zollschuldner. In Anlehnung an den UZK definiert das österrei- 
chische Bundesministerium für Finanzen auf nationaler Ebene die Zollschuld als 
eine Verbindlichkeit eines Zollbeteiligten (Zollschuldner) gegenüber der Zollver-
waltung, wobei die Verbindlichkeit zur Zahlung der Abgaben in der festgelegten 
Höhe verpflichtet (persönliche Zahlungspflicht).56 

Abzugrenzen ist die Zollschuld ferner von der sogenannten Zollhaftung, d.h. Haf-
tungstatbeständen, die zusätzlich zur Zollschuldentstehung eingreifen können.57 
Hierzu gehört u.a. das Einstehen für fremde Zollschulden, aber auch die dingliche 
Haftung der Waren. Auf nationaler Ebene ist diese Sachhaftung in § 76 AO gere-
gelt und besagt, dass ein- und ausfuhrabgabenpflichtige Waren ohne Rücksicht 
auf die Rechte Dritter als Sicherheit für die darauf ruhenden Steuern dienen. Da-
raus kann geschlussfolgert werden, dass die Institute von Zollschuld und Sachhaf-
tung nicht alternativ sind, sondern nebeneinander bestehen. Sofern eine entstandene 
Zollschuld nicht beglichen wird, kann die Finanzbehörde die Ware mit Beschlag 
belegen.58 Kommt es allerdings zum Erlöschen der Zollschuld, so besteht auch die 
Sachhaftung nicht mehr und sie erlischt in Abhängigkeit von der Zollschuld.59 

II. Arten der Zollschuld  

Zunächst gilt es die verschiedenen Arten bzw. Formen von Zollschulden zu be-
trachten. Da die Zollschuld nach heutigem Verständnis in der Regel an die Wa-
renbewegung anknüpft, ist, je nach Richtung dieser, neben der Ein- und der Aus-
fuhrzollschuld grundsätzlich auch eine Durchfuhrzollschuld für die entsprechen-
den Waren denkbar. Während Art. 9 Nr. 9 ZK noch ausdrücklich die Ein- und 
Ausfuhrzollschuld benannte, ist dies im UZK nicht mehr explizit der Fall. Aus 
den entsprechenden Zollschuldentstehungstatbeständen der Verordnung60 ergibt 

                                                 
54 Witte, Grundlagen der Abgabenerhebung in: Witte/Wolffgang (Hrsg.), Lehrbuch des Zoll-

rechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 0002; siehe auch Gliederungspunkt A. I. 1. des 
2. Teils dieser Arbeit.  

55 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 0003. 
56 Glossareintrag zum Begriff „Zollschuld“ auf der Seite des BMF unter: https://www.bmf.gv.at/ 

services/glossar/z/zollschuld.html [Stand: 30.6.2019]. 
57 Siehe hierzu Witte in: Witte (Hrsg.), UZK, Zollkodex der Union, 2018, Vor Art. 77 UZK, 

Rn. 45ff.; Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 
2018, Rn. E 0011. 

58 § 76 Abs. 3 S. 1 AO.  
59 § 76 Abs. 4 S. 1 AO. 
60 Vgl. Art. 77-79 UZK sowie Art. 81 und 82 UZK. 
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sich jedoch, dass das europäische Zollrecht lediglich die Ein- und die Ausfuhr-
zollschuld kennt.  

1. Einfuhrzollschuld 

Unter einer Einfuhrzollschuld versteht man die Erhebung von Zöllen bei Einfuhr, 
d.h. bei Eingang von Waren in ein bestimmtes Zollgebiet61. Die Einfuhr ist dabei 
als Realakt zu verstehen.62 Die Motive für das Entstehen einer Einfuhrzollschuld 
sind vielfältig und können finanz-, handels- oder sicherheitspolitischer Natur 
sein.63 Nach EU-Recht hat das Entstehen einer Zollschuld zur Folge, dass soge-
nannte Einfuhrabgaben i.S.d. Art. 5 Nr. 20 UZK entstehen. Diese im UZK nicht 
näher bezeichneten zu entrichtenden Abgaben umfassen Zölle und andere Abga-
ben bzw. Abgaben gleicher Wirkung, die nach EU-Recht zu entrichten sind.64 
Folglich fallen Abgaben nationaler Art wie beispielsweise die Einfuhrumsatz-
steuer, die Verbrauchsteuer und andere verwaltungsspezifische Gebühren nicht 
unter die unionalen Abgaben bei der Zollschuldentstehung.65 

2. Ausfuhrzollschuld 

Die Ausfuhrzollschuld knüpft spiegelbildlich an die Ausfuhr, d.h. an den Aus-
gang von Waren aus einem Zollgebiet, an. Die Ausfuhr stellt einen Realakt dar, 
der dazu führt, dass Waren das Zollgebiet körperlich verlassen.66 Mit der Aus-
fuhrzollschuld soll bewirkt werden, dass gewisse Waren und Güter die Wirtschaft 
eines Zollgebietes nur unter erschwerten Bedingungen verlassen können.67 Dies 
hat zumeist ökonomische Gründe, zum Beispiel bei Warenknappheit oder um 

                                                 
61 Anmerkung: Unter dem Begriff Zollgebiet, der nicht näher durch weitere Bezeichnungen 

bestimmt wird, kann das Gebiet eines einzelnen Staates, einer Zollunion, einer Freihandels-
zone oder auch noch jenes einer bestimmten Region verstanden werden. Das Zollgebiet der 
Union ist auf europäischer Ebene in Art. 4 UZK hingegen ausführlich definiert.  

62 Summersberger, Die Einfuhrumsatzsteuer – Bedeutung und Wesen in: Achatz/Summers-
berger/Tumpel (Hrsg.), Umsatzsteuer und Zoll, 2013, S. 27. 

63 Siehe hierzu Gliederungspunkt A. III. des 2. Teils dieser Arbeit. 
64 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 0004. 
65 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, 

Rn. E 0008ff.; Wolffgang in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung – Finanzge-
richtsordnung, Art. 5 UZK, Rn. 29 [Stand: August 2018]. 

66 Summersberger, Kultur – einige Gedanken in: Summersberger/Merz/Jatzke/Achatz (Hrsg.), 
Außenwirtschaft, Verbrauchsteuern und Zoll im 21. Jahrhundert, Festschrift für Hans-Mi-
chael Wolffgang zum 65. Geburtstag, 2018, S. 433. 

67 Dorsch, Der Begriff „Zoll“ in seinen verschiedenen Wortkombinationen, ZfZ 1967, 257 
(259); Siegert, Zölle in: Gerloff/Neumark (Hrsg.), Handbuch der Finanzwissenschaft, Band 
2, 1956, S. 725. 
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kostspielige Einfuhren aus anderen Ländern zu vermeiden, und ist durch entspre-
chenden Bedarf im Zollgebiet gesteuert.68 Im Zuge der Entstehung einer Ausfuhr-
zollschuld fallen nach dem europäischen Zollrecht gem. Art. 5 Nr. 21 UZK Aus-
fuhrabgaben an, welche wiederum Zölle und andere zollgleiche Abgaben auf eu-
ropäischer Ebene umfassen. Der Anwendungsbereich für die Ausfuhrzollschuld 
ist in der EU nahezu bedeutungslos und beschränkt sich zumeist auf den landwirt-
schaftlichen Bereich.69 Ein zentraler Aspekt im Zusammenhang mit der Ausfuhr 
ist jedoch die Exportkontrolle.70 

3. Durchfuhrzollschuld 

Im Falle einer Durchfuhrzollschuld wird die Erhebung von Zöllen und zollähn- 
lichen Abgaben an die Durchfuhr der Waren durch ein bestimmtes Zollgebiet ge-
knüpft. Dabei entsteht allein für das Passieren des Zollgebietes eine Zollschuld. 
In der Vergangenheit wurden oft sogenannte Passierzölle erhoben, welche an die 
Benutzung von Wegen, Straßen oder Brücken anknüpften.71 Sie sind mit dem 
Konzept einer Durchfuhrzollschuld vergleichbar und äußerst fiskalisch motiviert.  

Nach Art. V GATT sind Durchfuhrzölle im Rahmen des Transitverkehrs verboten. 
Der UZK sieht folglich diesen Fall der Zollschuldentstehung nicht vor. Auch seine 
unmittelbaren Vorgänger (MZK und ZK) machten von Entstehungstatbeständen im 
Hinblick auf die Durchfuhr von Waren durch das Zollgebiet keinen Gebrauch. Viel-
mehr sieht der UZK, wie schon seine Vorgänger, eine Reihe von externen Versand-
verfahren vor.72 Diese Verfahren ermöglichen es den Wirtschaftsbeteiligten Waren 
aus einem Drittland über das Zollgebiet der Union in ein anderes Land zu transpor-
tieren, ohne dass hierfür eine Zollschuld entsteht. Aufgrund der fehlenden Entste-
hungstatbestände und der Existenz der besonderen Zollverfahren in Form der ex-

                                                 
68 Witte in: Witte, UZK, 2018, Vor Art. 77 UZK, Rn. 6; Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch 

des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 0006. 
69 Deimel in: Dorsch (Hrsg.), Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, 

Loseblatt, Art. 81 UZK, Rn. 4 [Stand: Juli 2016]; Göcke in: Krenzler/Herrmann/Niestedt 
(Hrsg.), EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Loseblatt, Art. 5 UZK, Rn. 36 [Stand: Okto-
ber 2017]; Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 
2018, Rn. E 0005f. mit den angeführten Beispielen. 

70 Möllenhoff, Ad Legendum 3/2016, 263 (267). 
71 Witte in: Witte, UZK, 2018, Einführung, Rn. 14; Wolffgang in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch 

des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. A 1000; Summersberger in: Blasina/
Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Bedeutung der BAO im Rechtssys-
tem, 2014, S. 282; Schwarz in: Schwarz/Wockenfoth, Zollrecht, Einleitung, Rn. 2 [Stand: 
Januar 1994]; Dorsch, Der Brüsseler Zollrat, ZfZ 1985, 294 (294). 

72 Vgl. unter Titel VII „Besondere Verfahren“ des UZK das Kapitel 2 über den Versand, 
Art. 226ff. UZK, insbesondere das externe Unionsversandverfahren in Art. 226 UZK. 
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ternen Versandverfahren wird deutlich, dass der europäische Gesetzgeber sich be-
wusst dazu entschieden hat, keine Zollschulden für die einfache und ordnungsge-
mäße Durchfuhr von Drittlandswaren entstehen zu lassen. 

III. Gründe für die Erhebung von Zöllen und die Entstehung einer 
Zollschuld 

Zu differenzieren sind weiterhin die verschiedenen Motive für die Entstehung ei-
ner Zollschuld. Sie gelten für alle der bereits aufgezeigten Arten der Zollschuld 
und gehen auf die Beweg- oder Rechtfertigungsgründe für die Erhebung von Zöl-
len im Allgemeinen zurück. Diese sind vielfältig und verfolgen unterschiedliche 
Zielrichtungen.73 Sie können finanz-, handels- oder sicherheitspolitischer Natur 
sein, bedingen sich teilweise gegenseitig und werden von verschiedenen äußeren 
und inneren Faktoren des jeweiligen Zollgebietes bestimmt. 

1. Fiskalische Motive 

Zölle und damit die Entstehung von Zollschulden können zunächst fiskalisch mo-
tiviert sein, um Einnahmen für das entsprechende Zollgebiet zu generieren.74 Das 
fiskalische Motiv stellt zugleich das ursprüngliche und älteste Motiv für die Er-
hebung von Zöllen und die Entstehung von Zollschulden dar.75 Solche Finanz-
zölle wurden in der Vergangenheit bereits in Form von Straßen-, Wege-, Brü-
cken- und Geleitzöllen erhoben.76 Ihre Zahlung berechtigte zur Benutzung der 
jeweiligen Verkehrsinfrastruktur und die Ware konnte die örtliche Zollstelle si-
cher passieren.77  

                                                 
73 Für eine überblicksartige tabellarische Einteilung der verschiedenen Arten von Zöllen nach 

unterschiedlichen Gesichtspunkten siehe Krenn/Hirsch, 2004, S. 40-42. 
74 Kamann in: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV, 2018, Art. 30 AEUV, Rn. 10; Herrmann in: 

Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 2018, Art. 30 AEUV, Rn. 9; 
Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Bedeu-
tung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 282; Ovie, AW-Prax 2007, 343 (343); Lux in: 
Kruse, Zölle, Verbrauchsteuern, europäisches Marktordnungsrecht, 1988, S. 157; Terra, 
Community Customs Law, A Guide to the Customs Rules on Trade between the (enlarged) 
EU and Third Countries, Vol. 1, 1995, S. 4. 

75 Christiansen, ZfZ 1974, 98 (98). 
76 Wolffgang in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, 

Rn. A 1000, der in diesem Zusammenhang begrifflich gleichbedeutend auch von Mauten 
spricht; Krenn/Hirsch, 2004, S. 38f.; Dorsch, ZfZ 1967, 257; Siegert in: Gerloff/Neumark, 
Handbuch der Finanzwissenschaft, 1956, S. 721. 

77 Witte in: Witte, UZK, 2018, Einführung, Rn. 14; Summersberger in: Doralt/Ruppe, Grund-
riss des österreichischen Steuerrechts, 2014, Rn. 741; Dorsch, ZfZ 1967, 257 (257), der dem 
Zoll in dieser Zeit den Charakter einer Gebühr, die für eine Leistung zu entrichten war, 
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Durch den zunehmenden Wohlstand eines Landes, einhergehend mit politischen 
Entwicklungen, spielen die Fiskalzölle zumeist keine große Rolle mehr, da solche 
Länder ihren Haushalt aus anderen Einnahmequellen finanzieren können.78 In 
Entwicklungsländern oder in Teilen dieser können sie allerdings noch immer 
existieren, da sie eine bedeutende und vergleichsweise einfach zu generierende 
Einnahme darstellen.79 Dennoch ist nicht zu verkennen, dass selbst in der EU 
Zölle nach wie vor eine Einnahmequelle für den Haushalt sind.80 Folglich haben 
Zölle ihr Charakteristikum als Finanzierungsinstrument selbst in den Industrienati-
onen nie ganz verloren, wenngleich dieses aber nicht mehr als maßgeblich bewertet 
werden kann.81 Auf Dauer ist in der EU jedoch mit einer immer geringeren bis sogar 
schwindenden Bedeutung des finanzpolitischen Zwecks der Zölle zu rechnen.82 

2. Protektionistisch-ökonomische Motive 

Ein protektionistisch-ökonomisches Motiv verfolgt die Erhebung von sogenann-
ten Schutz- und Abwehrzöllen, die die einheimische Wirtschaft vor Konkurrenz-
waren, die von außen über die Grenzen in das Zollgebiet gelangen, schützen oder 
sogar abschirmen sollen. Sie sollen gewährleisten, dass Warenströme gesteuert 
und die verschiedenen Wirtschaftsbereiche sowie das Preisniveau für Waren im 
Zollgebiet gezielt gelenkt werden können.83 Ziel ist es immer die eingeführten 
Waren zu verteuern und dadurch Produktion und Absatz der heimischen Waren 

                                                 
zuschreibt; Lamp, Die Theorie des deutschen Zollrechts und der Entwurf einer neuen öster-
reichischen Zollordnung, 1917, S. 19f. 

78 Michaelis, Die besonderen Zollverfahren und ihre wirtschaftlichen Grundlagen – eine Über-
sicht, ZfZ 1981, 354 (355).  

79 Michaelis, ZfZ 1981, 354 (355); Christiansen, ZfZ 1974, 98 (98); Lux, Guide to Community 
Customs Legislation, 2002, S. 1f.; Krenn/Hirsch, 2004, S. 44; Wolffgang, Handelspoliti-
scher Zoll, AW-Prax 2011, 255 (255).  

80 Zolleinnahmen machten im Jahr 2017 15% der Eigenmittel der EU aus (20,3 Milliarden 
Euro aus Zöllen und 0,1 Milliarde aus Produktionsabgaben für Zucker), vgl. Jahresbericht 
des Rechnungshofs über die Ausführung des Haushaltsplans zum Haushaltsjahr 2017, ABl. 
EU Nr. C 357/169. 

81 Dänzer-Vanotti in: Kruse, Zölle, Verbrauchsteuern, europäisches Marktordnungsrecht, 
1988, S. 77, der von einem „Reflex“ der Zölle als Einnahmequelle spricht; Lux in: Kruse, 
Zölle, Verbrauchsteuern, europäisches Marktordnungsrecht, 1988, S. 157 spricht von einem 
Nebenzweck; Rüsken in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenver-
kehrs, Einführung Zollkodex a.F. (ZK), Rn. 14 [Stand: März 2001] spricht von einer unter-
geordneten Bedeutung der Einnahme Zoll.  

82 Wolffgang, AW-Prax 2011, 255 (255).  
83 Rüsken in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Einfüh-

rung Zollkodex a.F. (ZK), Rn. 17 [Stand: März 2001]. 
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zu fördern oder konkurrenzfähig zu halten.84 Diese Zölle haben eine regulatori-
sche und zugleich protektorische Wirkung auf die Wirtschaft im entsprechenden 
Zollgebiet und können sowohl für etablierte als auch für junge Wirtschaftszweige 
gelten. Das Konzept des Protektionismus durch Zoll geht dabei auf die merkanti-
listische Politik des Absolutismus zurück, welche versuchte durch prohibitive 
Zölle und andere Verbote Warenströme und die inländische Wirtschaft eines Zoll-
gebietes zu regulieren.85 

Der Grundsatz des freien Handels, welcher als Freihandelslehre in den Leitlinien 
der WTO verankert ist, fordert freien Warenverkehr und den schrittweisen Abbau 
von Zöllen und Handelsschranken.86 Folglich ist er grundsätzlich nicht mit pro-
tektionistischen Maßnahmen in Form von Zöllen vereinbar. Ausnahmen sind in 
engen Grenzen vorgesehen.87 Dennoch kommt es auch in der Gegenwart immer 
wieder aus oben genannten ökonomischen Gründen zur Erhebung von Schutzzöl-
len88, sodass das Konzept zeitweise oder sogar dauerhaft durchbrochen wird. Un-
ter dem Begriff des Schutzzolls lassen sich dabei verschiedene Zolltypen zusam-
menfassen. Sie verfolgen im Ergebnis das gleiche Ziel, erreichen dieses jedoch 
auf verschiedene Art und Weise, mit unterschiedlicher Intensität und kommen 
somit in unterschiedlichen wirtschaftlichen Situationen zum Tragen. 

a) Krisen- und Notstandszölle 

Der Schutzzollgedanke findet sich sehr deutlich in den Krisen- und Notstandszöllen 
wieder. Krisenzölle verfolgen im Allgemeinen das Ziel die Wirtschaft oder einzelne 

                                                 
84 Lux in: Groeben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, 2015, Vorbemerkung zu 

Art. 31 und 32 AEUV, Rn. 5; Dorsch, ZfZ 1967, 257 (259). 
85 Witte in: Witte, UZK, 2018, Einführung, Rn. 15; Wolffgang in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch 

des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. A 1001; Rüsken in: Dorsch, Zollrecht – 
Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Einführung Zollkodex a.F. (ZK), Rn. 13 
[Stand: März 2001]; van Suntum, Die unsichtbare Hand, Ökonomisches Denken gestern und 
heute, 5. Aufl., 2013, S. 172, 245f.; Krenn/Hirsch, 2004, S. 258f.; Schwarz in: Schwarz/
Wockenfoth, Zollrecht, Einleitung, Rn. 7 [Stand: Januar 1994]; Rose, Zölle II: Geschichte in: 
Albers (Hrsg.), Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaften, 9. Band, 1982, S. 651ff. 

86 Präambel des Übereinkommens zur Gründung der Welthandelsorganisation (WTO) im Rah-
men des Marrakesch-Abkommens vom 15.4.1994, S. 9; https://www.wto.org/english/docs_e/
legal_e/04-wto.pdf [Stand: 30.6.2019]; veröffentlicht in ABl. EG 1994 Nr. L 336/3. 

87 Z.B.: Art. XIV, XIX, XX, XXI, XXIV GATT. 
88 Als jüngstes Beispiel lassen sich die Schutzzölle der USA anführen, welche im Mai 2018 

auf Aluminium und Stahl gegenüber der EU erhoben wurden. An dieser Stelle wird deutlich, 
dass Schutzzölle, anders als Fiskalzölle, kein Phänomen von Entwicklungsländern sind, 
sondern auch in den führenden Industriestaaten, ggf. sogar entgegen des Rechts der WTO, 
als Mittel zum Schutz der heimischen Wirtschaft genutzt werden.  
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Wirtschaftszweige vor finanziellen Rückläufen zu bewahren oder diese auszuglei-
chen.89 Eine Steigerung in dringlicher Hinsicht sind Notstandszölle, welche in ext-
remen Ausnahmesituationen verhängt werden können, um die Wirtschaft eines 
Staates zu schützen oder sogar vollständig abzuschirmen. Beide Zolltypen sind tem-
porär angelegt und an den Verlauf der Krise bzw. des Notstands gekoppelt.90 

b) Erziehungszölle 

Ebenfalls unter den Begriff der Schutzzölle sind die sogenannten Erziehungszölle 
zu fassen. Die Idee des Erziehungszolls geht dabei unter anderem auf Friedrich 
List zurück.91 Erziehungszölle sollen den Aufbau bestimmter neuer Industrien 
oder Industriezweige in einem Land sichern bzw. Standortnachteile ausglei-
chen.92 Durch diese Zölle wird ein temporärer Schutz errichtet, der das Erstarken 
des betreffenden Wirtschaftszweigs begünstigen und fördern soll.93 Sofern sich 
die jeweilige Industrie bzw. der Industriezweig etabliert hat und ausreichend ge-
festigt ist, um mit gleichen Waren anderer Zollgebiete in Konkurrenz zu treten, 
sollen Erziehungszölle wieder abgebaut werden.94 Auf diese Weise soll die Wirt-
schaft geschützt und ein ökonomischer Aufschwung im jeweiligen Zollgebiet er-
möglicht werden.95 

c) Antidumping- und Ausgleichszölle 

Antidumping- und Ausgleichszölle haben den Zweck im Ausland subventionier-
ten oder gedumpten Waren, die im Ausfuhrland unter dem Marktwert verkauft 
werden, entgegenzuwirken. Unter Dumping versteht man, dass Waren aus dem 
Ausland zu einem niedrigeren Preis angeboten werden, als dieselben Waren, die 

                                                 
89 Witte in: Witte, UZK, 2018, Einführung, Rn. 17. 
90 Art. XIX GATT gestattet den Vertragsparteien unter strengen Voraussetzungen beispiels-

weise diese Art von Zoll temporär zu erheben. 
91 Grundlegend zum Begriff und zur Idee des Erziehungszolls List, Das nationale System der 

politischen Ökonomie, Der internationale Handel, die Handelspolitk und der deutsche Zoll-
verein, 1841, 26. Kapitel, S. 427ff. 

92 List, 1841, 26. Kapitel, S. 428; van den Bossche/Zdouc, The Law and Policy of the World 
Trade Organization, Texts, Cases and Materials, 4. Aufl., 2017, S. 26f.; Rüsken in: Dorsch, 
Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Einführung Zollkodex a.F. 
(ZK), Rn. 17 [Stand: März 2001]; van Suntum, 2013, S. 179. 

93 Sellnick, Was der Kaufmann vom Zoll wissen muß, 1957, S. 74; Müller, Der Deutsche Zoll-
verein (1834 bis 1871), ZfZ 1991, 268 (268). 

94 List, 1841, 26. Kapitel, S. 433; Springer Fachmedien Wiesbaden, Kompakt-Lexikon Wirt-
schaftstheorie, 2013, Begriff „Zollzwecke“, S. 501. 

95 Siehe hierzu kritisch van den Bossche/Zdouc, 2017, S. 26 mit Kritik an dieser Zollform und 
den durch diese angestrebten Zielen. 
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unter gleichen Voraussetzungen im Inland produziert werden.96 In vielen Fällen 
liegt dieser Preis sogar noch unter den Herstellungskosten der Waren. Hierdurch 
kommt es zu Verdrängungssituationen am Markt, aus welchen oft eine nachhal-
tige Schädigung der inländischen Produzenten resultiert.97 

Ziel der Antidumping- und Ausgleichszölle ist es die Ausweitung der Anteile 
durch ausländische Unternehmen auf den eigenen Märkten zu stoppen und eine 
nachhaltige Schädigung dieser zu verhindern.98 Durch die Erhebung des Zolls soll 
der ungerechtfertigte Preisvorteil der ausländischen Waren auf dem heimischen 
Markt ausgeglichen werden.99 Oft beziehen sich solche Zölle auf ganze Waren-
sparten. Die Abwehr von unlauterem Wettbewerb soll so forciert werden.  

d) Wirtschaftszölle 

Als gesondert zu erwähnende spezielle Form der Schutzzölle knüpfen die soge-
nannten Wirtschaftszölle an den grenzüberschreitenden Warenverkehr an und be-
dienen somit ebenfalls die ökonomische Motivation eine Zollschuld zu erheben. 
Diese Art von Zoll ist ein Mittel zur Verwirklichung wirtschafts- und handelspo-
litischer Ziele.100 Wiederum steht der Schutz der inländischen Wirtschaft im Vor-
dergrund.101 

Ein Wirtschafts- oder Gebietszoll wird für den Eingang von Waren in den Wirt-
schaftskreislauf102 eines bestimmten Zollgebietes erhoben, weil die ausländische 

                                                 
96 Art. VI GATT und Art. 2 ÜAD (Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VI des 

Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994, ABl. EU Nr. L 336/103) sowie van den 
Bossche/Zdouc, 2017, S. 699f. 

97 Lasok, The Trade and Customs Law of the European Union, 1998, S. 403; Terra, Commu-
nity Customs Law, A Guide to the Customs Rules on Trade between the (enlarged) EU and 
Third Countries, Vol. 2, 1995, S. 1080. 

98 Lux in: Kruse, Zölle, Verbrauchsteuern, europäisches Marktordnungsrecht, 1988, S. 158. 
99 Grützner/Jakob, Compliance von A-Z, 2. Aufl., 2015, Glossarteintrag zum Begriff „Anti-

dumpingzoll“, S. 14. 
100 Michaelis, ZfZ 1981, 354 (355); Christiansen, ZfZ 1974, 98 (99); Dorsch, ZfZ 1967, 257 

(258). 
101 Michaelis, ZfZ 1981, 354 (355); Dorsch, ZfZ 1967, 257 (257). 
102 Der Begriff des Wirtschaftskreislaufs ist eine grundlegende wirtschaftswissenschaftliche 

Modellvorstellung, die ursprünglich auf François Quesnay zurückgeht. Modelle zum 
wirtschaftlichen Kreislauf und Kontenmodelle bilden einen Rahmen für die Erfassung der 
wesentlichen ökonomischen Vorgänge und Strömungen in einer Volkswirtschaft (vgl. 
hierzu ausführlich z.B: Blaß/Lammert, Allgemeine Wirtschaftslehre, 1972, S. 121ff.). Auf 
europäischer Ebene ergab sich die Vorstellung über das Vorhandensein eines Wirtschafts-
kreislaufes bereits aus dem Inhalt der Art. 2, 3 und 29 des EWGV und damit aus den 
damals angestrebten Zielen der EWG. 
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Ware an der inländischen Preisbildung beteiligt ist und in Konkurrenz zu inländi-
schen Waren tritt.103 Somit gleichen Wirtschaftszölle etwaige Wettbewerbsvor-
teile zwischen einzelnen Staaten aus.104 Produktions- und Einkommensverluste 
im Wirtschaftskreislauf des betreffenden Zollgebietes sollen so verhindert wer-
den.  

Weitere Arten von Zöllen mit wirtschaftlichen Motiven sind beispielsweise Wäh-
rungszölle, die im Falle von Zahlungsbilanzschwierigkeiten oder aus währungs-
politischen Gründen erhoben werden können.105 Wirtschaftszölle sind von der 
Konjunktur der Wirtschaft im jeweiligen Zollgebiet abhängig und können folg-
lich Schwankungen in ihrer Höhe unterliegen. Aber auch die sogenannten Ver-
tragszölle, die zumeist in internationalen Abkommen wie dem GATT übergangs-
weise festgesetzt und akzeptiert werden,106 dienen wirtschaftlichen Erwägungen. 

3. Sicherheitspolitische Motive  

Zölle können auch im Rahmen von sicherheitspolitischen Erwägungen eine Rolle 
spielen. Dieses Motiv hat vor allem in den letzten Jahrzehnten, spätestens jedoch 
mit den Anschlägen vom 11. September 2001, zunehmend an Bedeutung gewon-
nen.107 In diesem Zusammenhang dient der Zoll nicht mehr primär der Abgaben-
erhebung, sondern es steht vielmehr der Gedanke des Zolls als Verwaltungsein-
heit im Vordergrund.108 Damit ist zwar festzuhalten, dass aufgrund sicherheitspo-
litischer Motive keine Zollschuld entstehen kann. Die Überwachung der Außen-
grenzen des Zollgebietes der Union, die Einhaltung von Verboten und Beschrän-
kungen, die Überprüfung von Warensendungen hin auf gefährliche Güter sowie 
die Terrorismusbekämpfung sind jedoch in diesem Kontext von zentraler Bedeu-
tung und Aufgabe des Zolls. Ihm kommt damit eine Führungs- und Überwa-
chungsrolle im internationalen Handelsverkehr zu.109 

                                                 
103 Witte in: Witte, UZK, 2018, Einführung, Rn. 19; Wolffgang, § 33 Zollrecht in: Schulze/

Zuleeg/Kadelbach (Hrsg.), Handbuch für die deutsche Rechtspraxis, 2015, Rn. 5; Lux in: 
Groeben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, 2015, Vorbemerkung zu Art. 31 
und 32 AEUV, Rn. 4; Dorsch, ZfZ 1967, 257 (258); Siegert in: Gerloff/Neumark, Hand-
buch der Finanzwissenschaft, 1956, S. 722. 

104 Lux in: Kruse, Zölle, Verbrauchsteuern, europäisches Marktordnungsrecht, 1988, S. 157. 
105 Michaelis, ZfZ 1981, 354 (355); Lux in: Kruse, Zölle, Verbrauchsteuern, europäisches 

Marktordnungsrecht, 1988, S. 157; Christiansen, ZfZ 1974, 98 (99). 
106 Art. II GATT regelt diese Maximalzölle vertraglich. 
107 Wolffgang in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, 

Rn. A 1005. 
108 Wolffgang in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, 

Rn. A 1005. 
109 16. Erwägungsgrund der Pariser Erklärung über die zukünftige Rolle des Zolls v. 

6.6.2008. 
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IV. Zwischenergebnis 

Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass jede Zollerhebung grundsätzlich finanzielle 
Einkünfte für das jeweilige Zollgebiet bewirkt und zugleich auch einen regulie-
renden Einfluss auf die jeweilige Wirtschaft im Inland hat.110 Dennoch können 
die Motive für die Erhebung von Zöllen und somit für die Entstehung von Zoll-
schulden, abhängig von der politischen Ausrichtung und dem Wohlstand eines 
Staates, verschiedene Schwerpunkte verfolgen. Während die meisten Länder 
heute die Erhebung von Zöllen überwiegend für handels- und wirtschaftspoliti-
sche Zwecke nutzen, ist der fiskalische Gedanke der Zollerhebung zumeist in den 
Hintergrund getreten.111 Wesensbestimmend für den modernen Zoll ist der 
Schutzzoll in Form des Gebiets- oder Wirtschaftszolls.112 

B. Theoretische Ansätze zum Zollschuldverständnis 

Ausgehend von den verschiedenen Motiven und Rechtfertigungsgründen, die für 
Zölle und damit für die Entstehung von Zollschulden ursächlich sein können, sind 
auch die theoretischen Grundlagen der Zollschuld zu hinterfragen. Im Hinblick 
auf Sinn und Zweck des Instituts der Zollschuld in Form der Abgabenerhebung 
lassen sich dabei theoretische Ansätze und Konzepte ausfindig machen, die ver-
schiedene Denkrichtungen verfolgen und historisch gewachsen sind. Diese fallen 
teilweise konträr aus und sind voneinander abzugrenzen. Im Folgenden wird des-
halb auf das Verständnis der Zollschuld unter verschiedenen Prämissen und deren 
Rechtstechnik im Allgemeinen eingegangen. 

                                                 
110 Michaelis, ZfZ 1981, 354 (354). 
111 Kamann in: Streinz, EUV/AEUV, 2018, Art. 30 AEUV, Rn. 10; Waldhoff in: Calliess/

Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2016, Art. 28 AEUV, Rn. 1. 
112 Wernsmann in: Hübschmann/Hepp/Spitaler (Hrsg.), Abgabenordnung – Finanzgerichts-

ordnung, Loseblatt, § 3 AO, Rn. 456 [Stand: November 2016]; Wolffgang in: Schulze/Zu-
leeg/Kadelbach, Handbuch für die deutsche Rechtspraxis, 2015, Rn. 5; Möller/Rete-
meyer, 20. Kapitel, A. Zölle in: Adick/Bülte (Hrsg.), Fiskalstrafrecht, Straftaten gegen 
staatliche Vermögenswerte, 2015, Rn. 1; Ovie, AW-Prax 2007, 343 (343); Rüsken in: 
Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Einführung Zoll-
kodex a.F. (ZK), Rn. 13, 21 [Stand: März 2001]; Lux in: Kruse, Zölle, Verbrauchsteuern, 
europäisches Marktordnungsrecht, 1988, S. 156; Krenn/Hirsch, 2004, S. 46; Lux, 2002, 
S. 2; Friedl, Die rechtliche Stellung des Zollbeteiligten bei der Zurückweisung des Zoll-
antrags, Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters 1970, 406 (406); Dorsch, ZfZ 
1967, 257 (258). 
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I. Zollschuld nach dem Passierzollsystem 

Das Verständnis der Zollschuld nach dem Gedanken des Passierzollsystems zeigt 
eine lange Geschichte und Tradition.113 Bis ins Mittelalter wurden Zollschulden 
in Form von Passierzöllen erhoben und dienten den jeweiligen Zollherrn als wich-
tige Einnahmequelle.114 Die Zollschulderhebung nach diesem System hatte in Eu-
ropa noch weit bis in das 19. Jahrhundert einen wichtigen Anwendungsbereich.115 
Heutzutage gehört dieses Zollsystem und die damit verbundene Auffassung zur 
Zollschuld in den meisten Ländern der Vergangenheit an. 

Dem Konzept des Passierzollsystems liegt das bereits erörterte fiskalische Motiv 
für das Erheben einer Zollschuld zugrunde.116 Es verfolgt das Ziel, Zölle als Ab-
gaben für das Passieren oder die Nutzung von bestimmten Infrastrukturen wie 
Wege, Straßen, Brücken, Tunnel oder Flüsse zu generieren.117 Dabei lag das 
Recht Zölle zu erheben bei den jeweiligen Gebietsherrn bzw. den Machtinhabern 
und war nicht etwa ein Vorrecht des Staates.118 Damit kommt der Zollerhebung 
im Rahmen dieses Systems ein vornehmlich privatwirtschaftlicher Charakter 
zu.119 Häufig wurden diese Zölle an wichtigen Verkehrsknotenpunkten erhoben, 
um so möglichst viele Einnahmen zu erzielen.120 Der Zoll wird dabei örtlich an 

                                                 
113 Beerens, 1997, S. 11f.; Rüsken in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden 

Warenverkehrs, Einführung Zollkodex a.F. (ZK), Rn. 30 [Stand: März 2001]. 
114 Beerens, 1997, S. 13; Lamp, ZgS 1915, 505 (511, 513); Witte in: Witte, UZK, 2018, 

Einführung, Rn. 14; Christiansen, ZfZ 1974, 98 (98).  
115 Rüsken in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Einfüh-

rung Zollkodex a.F. (ZK), Rn. 33f. [Stand: März 2001]; Beerens, 1997, S. 16; Dorsch, 
ZfZ 1967, 257 (257). 

116 Siehe Gliederungspunkt A. II. 1. des 2. Teils dieser Arbeit. 
117 Kuehn, Die Entwicklung des deutschen Zollrechts bis zum Zollgesetz vom 20. März 

1939, Ein Überblick – Teil 1, ZfZ 1950, 152 (152); Lux in: Kruse, Zölle, Verbrauchsteu-
ern, europäisches Marktordnungsrecht, 1988, S. 156; Asakura, World History of the 
Customs and Tariffs, 2003, S. 122ff.; Summersberger in: Doralt/Ruppe, Grundriss des 
österreichischen Steuerrechts, 2014, Rn. 741; Witte in: Witte, UZK, 2018, Einführung, 
Rn. 12. 

118 Lamp, ZgS 1915, 505 (511). 
119 Rüsken in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Einfüh-

rung Zollkodex a.F. (ZK), Rn. 30 [Stand: März 2001]; Schwarz in: Schwarz/Wockenfoth, 
Zollrecht, Einleitung, Rn. 2 [Stand: Januar 1994]; geringfügig a.A. wohl Witte in: Witte, 
UZK, 2018, Einführung, Rn. 14. 

120 Krenn/Hirsch, 2004, S. 45f., 113; Asakura, 2003, S. 124; Lux, 2002, S. 1. Stellenweise 
wurden sogar Brücken im Inland erbaut, um die Erhebung von Zöllen auf dem Land zu 
rechtfertigen (vgl. Lamp, Die Person des Zollschuldners in der Zollrechtsgeschichte in: 
van Calker (Hrsg.), Staatsrechtliche Abhandlungen, Festgabe für Paul Laband zum fünf-
zigsten Jahrestage der Doktor-Promotion, Band 1, 1908, S. 493 und Fn. 1). 
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den Zollstätten, die sich unmittelbar an den Übergangsstellen zu den infrastruk-
turellen Knotenpunkten befinden, erhoben und räumt dem Passierenden lediglich 
ein Nutzungsrecht für den betreffenden Abschnitt ein.121 Ein einmal gezahlter 
Passierzoll berechtigt folglich nicht auch dazu Infrastruktur zu nutzen, die die 
Waren in anderen Teilen eines Zollgebietes durchqueren.122 Ein gebietsweiser 
Zusammenhang von Zollerhebung und Warenbewegung ist unter dem Passier-
zollsystem folglich nicht vorhanden.123 Vielmehr ist die Erhebung von Zöllen und 
somit die Entstehung der Zollschuld von Warenbewegungen über bestimmte lo-
kale Knotenpunkte abhängig.124  

Das Verständnis der Zollschuld unter diesem Ansatz war zur Zeit des mittelalter-
lichen Passierzollsystems primär von der germanischen Rechtsauffassung und 
dessen Schuldbegriff geprägt.125 Infolgedessen ging man im rechtstechnischen 
Sinne davon aus, dass die Zollschuld eine Gegenleistung für die Inanspruch-
nahme des jeweiligen Verkehrsweges sei, den der Zollherr im Gegenzug zu er-
halten und zu sichern habe.126 Folgt man diesem Gedanken, so wird die Zoll-
schuld durch eine Art Übereinkommen begründet, das jedoch, anders als nach 
dem Verständnis des römischen Rechts, nicht abstrakt bestehen kann, sondern 
erst dann Bestand hat, wenn das für das Verpflichtungsverhältnis relevante Ver-
mögensobjekt, hier die Zollsache, dem tatsächlichen Zugriff des Gläubigers ob-
liegt.127 Dabei ist die Zollschuld entsprechend der Höhe des Zolls auf einen reel-
len Teil des Zollgutes bzw. auf einen Wertteil dessen beschränkt und erschöpft 
sich in der Zollsache selbst, ist also auf diese dinglich beschränkt.128  

                                                 
121 Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Be-

deutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 282. 
122 In Europa war das damalige Deutsche Reich, vor allem vor der Zeit des Zusammenschlus-

ses zum Deutschen Zollverein, welcher erst im Jahre 1834 in Kraft trat, mangels einheit-
lichen Staatsgebietes, in viele territoriale Einzelstaaten und kleinere Gebiete bzw. Regio-
nen zersplittert. Das damals herrschende Passierzollsystem hatte zur Folge, dass für Wa-
ren, die in diesem Gebiet transportiert wurden, eine Vielzahl von verschiedenen Passier-
zöllen gezahlt werden musste, da jede Region und jedes kleinere Gebiet an entsprechen-
den Punkten örtliche Passierzölle erhob. Dies konnte zu einer enormen Verteuerung der 
Waren führen. 

123 Lamp, ZgS 1915, 505 (511). 
124 Lamp, ZgS 1915, 505 (515). 
125 Lamp, ZgS 1915, 505 (512ff.); Schwarz in: Schwarz/Wockenfoth, Zollrecht, Einleitung, 

Rn. 4 [Stand: Januar 1994].  
126 Lamp, ZgS 1915, 505 (511); Lamp, 1917, S. 19f.; Schwarz in: Schwarz/Wockenfoth, 

Zollrecht, Einleitung, Rn. 4 [Stand: Januar 1994].  
127 Lamp, ZgS 1915, 505 (513). 
128 Lamp, ZgS 1915, 505 (512f.); Kuehn, ZfZ 1950, 152 (152f.); Schwarz in: Schwarz/

Wockenfoth, Zollrecht, Einleitung, Rn. 2, 4 [Stand: Januar 1994]. 
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II. Zollschuld nach dem Grenzzollsystem 

Einhergehend mit politischen und wirtschaftlichen Veränderungen unterlag auch 
die Zollpolitik129 einem stetigen Wandel und verfolgte neue Ziele130. Folglich 
musste auch die bestehende Rechtstechnik des Zollwesens auf diesen Wandel re-
agieren und sich anpassen.131 Der Beginn der Neuzeit leitete den Rückgang des 
Passierzollsystems und gleichzeitig den Anfang des sogenannten Grenzzollsys-
tems132 ein. Dieser Ansatz und die damit verbundenen Auswirkungen für das Ver-
ständnis der Zollschuldentstehung fanden im Laufe des 19. Jahrhunderts Verbrei-
tung und gingen vor allem mit der Verstaatlichung und Harmonisierung des Zoll- 
und Wirtschaftswesens einher.133 

Das Konzept des Grenzzollsystems fußt weiterhin auf fiskalischen Motiven, wo-
bei erstmals auch handelspolitische und wirtschaftliche Interessen eine Rolle 
spielen.134 Zölle werden fortan zunehmend als hoheitliche Staats- oder Gebiets-
einnahmen gesehen und weniger als private Erlöse.135 Die Zollschuldentstehung 
ist nach diesem Ansatz an den unmittelbaren örtlichen Grenzübertritt der Waren 
in ein bestimmtes Zollgebiet geknüpft.136 Damit werden die örtlichen Zollstellen 
von den vormals wichtigen Passierstellen an die Grenzen verlagert, wobei für das 
Entstehen der Zollschuld nicht entscheidend ist, dass eine solche Grenzzollstelle 

                                                 
129 Unter dem Begriff sind alle Maßnahmen zu verstehen, die mit dem Gestaltungsmittel Zoll 

die außenwirtschaftlichen Beziehungen beeinflussen, vgl. Springer Fachmedien Wiesba-
den, Kompakt-Lexikon Wirtschaftstheorie, 2013, Glossareintrag „Zollpolitik“, S. 496. 

130 Beispielsweise sollte durch eine geänderte Zoll- und Wirtschaftspolitik der Wohlstand in 
den jeweiligen Gebieten gefördert und eine Versorgung mit preiswerten Waren gewähr-
leistet werden. Ebenfalls versuchte man durch Regulierungen den eigenen Kaufleuten und 
Händlern einen gesicherten Absatzmarkt zu verschaffen, vgl. Lamp, ZgS 1915, 505 (515, 
517f.); Kuehn, ZfZ 1950, 152 (153). 

131 Lamp, ZgS 1915, 505 (518f.). 
132 Lamp, ZgS 1915, 505 (519f.) mit einer Reihe von Beispielen zu Zollordnungen, die den 

Wandel zum Grenzzollsystem kennzeichnen; Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-
Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Bedeutung der BAO im Rechtssystem, 2014, 
S. 282. 

133 Lamp, ZgS 1915, 505 (520f.); Olbertz, Grundsätze des Wirtschaftszollrechts, ZfZ 1972, 
198 (199); Rüsken in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenver-
kehrs, Einführung Zollkodex a.F. (ZK), Rn. 32 [Stand: März 2001]. 

134 Lamp, ZgS 1915, 505 (521); Lenkewitz, Zu den Begriffen „Einfuhr“ und „Ausfuhr“ im 
Zollrecht, ZfZ 1956, 1 (1). 

135 Lamp, ZgS 1915, 505 (522). 
136 Lamp, ZgS 1915, 505 (522); Kuehn, ZfZ 1950, 152 (153); Dorsch, ZfZ 1967, 257 (257); 

Lenkewitz, ZfZ 1956, 1 (1); Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/
Knörzer/Mayr/Unger, Die Bedeutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 282f. 
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tatsächlich aufgesucht wird.137 Die Zollschuldentstehung für die Waren ist viel-
mehr allein von ihrem Grenzübertritt in das jeweilige Zollgebiet abhängig, auch 
wenn dieser illegal oder außerhalb der Grenzzollstellen erfolgt.138 Eine an der 
Grenze einmal entstandene und beglichene Zollschuld berechtigt den Wirt-
schaftsbeteiligten die Waren im gesamten Zollgebiet zu bewegen und sämtliche 
Infrastrukturen ohne weitere Abgabenentrichtung zu nutzen.139 Die Waren konn-
ten folglich frei im jeweiligen Zollgebiet bewegt werden. Deutlich wird damit die 
rechtliche, wenn auch immer noch räumliche Beziehung der Waren zu einem 
Land oder Gebiet, welche mit der Zollschuldentstehung manifestiert wird. 

Das Verständnis der Zollschuld ist zur Zeit des Grenzzollsystems zunehmend 
vom Einfluss des römischen Obligationenrechts geprägt.140 Dies hat auch Aus-
wirkungen auf die rechtlichen Vorstellungen zur Zollschuld. Rechtlich gesehen 
kommt diese nun durch ein einvernehmlich geschlossenes Rechtsgeschäft zwi-
schen Schuldner und Gläubiger zustande, das auch abstrakt vorliegt, von einer 
persönlichen Haftung des Schuldners ausgeht und nicht ausschließlich auf die 
Zollsache beschränkt ist.141 Im Bereich der Zollrechtstechnik etabliert das Grenz-
zollsystem zudem eine Differenzierung zwischen den Formen der Ein-, Aus- und 
Durchfuhrzollschuld, um die verschiedenen Zollsätze und etwaige Verbote und 
Beschränkungen besser handhaben zu können. Diese Differenzierung bezieht sich 
jedoch wiederum nur auf die räumliche Bewegung der Warenströme und hat an-
fangs noch keinen wirtschaftlichen Hintergrund.142  

III. Zollschuld nach dem Gebietszollsystem 

Weitere soziale und gesellschaftspolitische Veränderungen lassen auch das 
Grenzzollsystem im Laufe der Zeit an seine Grenzen kommen.143 Infolgedessen 
entwickelt sich im 19. Jahrhundert das sogenannte Gebietszollsystem als neues 

                                                 
137 Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Be-

deutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 282f. 
138 Lamp, ZgS 1915, 505 (522). 
139 Lamp, ZgS 1915, 505 (523); vgl. aber auch Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-

Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Bedeutung der BAO im Rechtssystem, 2014, 
S. 283, der mit einigen Beispielen darauf hinweist, dass die Abschaffung von Durchfuhr-
zöllen mit diesem System noch nicht zwingend einherging. 

140 Lamp, ZgS 1915, 505 (525). 
141 Lamp, ZgS 1915, 505 (525). 
142 Lamp, ZgS 1915, 505 (524). 
143 Lamp, ZgS 1915, 505 (526); Lamp bezeichnet das Grenzzollsystem sogar nur als eine 

Übergangsphase vom Passierzoll- zum Gebietszollsystem mit vielen Schwächen und 
Mängeln.  
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Zollsystem des modernen Staats- und Wirtschaftslebens.144 Diese Entwicklung 
geht mit einer umfassenden Kodifizierung zollrechtlicher Normen einher, die da-
rauf gerichtet ist die territoriale Zersplitterung der mitteleuropäischen Gebiete zu 
überwinden und wirtschaftliche Harmonisierung und Handlungsfähigkeit herbei-
zuführen.145 Die auf Grundlage des Gebietszollsystems gebildete Zolleinheit führt 
schließlich auch zur Gründung des Deutschen Zollvereins im Jahr 1833.146  

Dem Gebietszollsystem liegen primär wirtschaftliche Motive zugrunde und es 
knüpft an die bereits erläuterten Wirtschaftszölle147 an, die auch heutzutage noch 
als das grundlegende Motiv für die Entstehung einer Zollschuld zu sehen sind. 
Die fiskalischen Beweggründe für die Erhebung des Zolls treten folglich in den 
Hintergrund.148 Vielmehr stehen nun Preisbildungsprozesse im Inland, die Förde-
rung der heimischen Wirtschaft sowie wirtschaftliche Beziehungen zum Ausland 
im Fokus der nun ausschließlich beim Staat liegenden Zollpolitik, die es in Ein-
klang zu bringen gilt.149 Die Zollerhebung dient fortan nicht als Einnahmequelle 
für den Staat, sondern verfolgt das Ziel den Preis der einzuführenden Waren un-
mittelbar zu verteuern, um dadurch den Konkurrenzdruck für die einheimischen 
Waren zu verringern.150 

Die Zollschuld ist nach diesem Ansatz an ein wirtschaftliches Moment ge-
knüpft.151 Sie entsteht folglich nur, wenn die in das Zollgebiet eingeführte Ware 
auch am Wirtschaftsverkehr des Zollgebietes teilnimmt und Einfluss auf dessen 
Preisverhältnisse nehmen kann.152 Nach dem Gebietszollsystem ist somit erstmals 

                                                 
144 Lamp, ZgS 1915, 505 (526); Olbertz, ZfZ 1972, 198 (199), der dieses System als eine 

„Schöpfung der Neuzeit“ bezeichnet; Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliessel-
berger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Bedeutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 284. 

145 Lamp, ZgS 1915, 505 (527); Kuehn, Die Entwicklung des deutschen Zollrechts bis zum 
Zollgesetz vom 20. März 1939, Ein Überblick – Teil 2, ZfZ 1950, 199 (199). 

146 Lamp, ZgS 1915, 505 (527); Kuehn, Die Entwicklung des deutschen Zollrechts bis zum 
Zollgesetz vom 20. März 1939, Ein Überblick – Teil 3, ZfZ 1950, 231 (231). 

147 Siehe Gliederungspunkt A. III. 2. d) des 2. Teils dieser Arbeit. 
148 Lamp, ZgS 1915, 505 (528); Lenkewitz, ZfZ 1956, 1 (1). 
149 Lamp, ZgS 1915, 505 (528f.). 
150 Lamp, ZgS 1915, 505 (531); Lamp, Zollschuld und Zollschuldner im geltenden deutschen 

und österreichischen Recht, ZgS 1953, 152 (157); Rüsken in: Dorsch, Zollrecht – Recht 
des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Einführung Zollkodex a.F. (ZK), Rn. 13 
[Stand: März 2001]. 

151 Lamp, ZgS 1915, 505 (530); Lenkewitz, ZfZ 1956, 1 (1); Lamp, ZgS 1953, 152 (160); 
Siegert in: Gerloff/Neumark, Handbuch der Finanzwissenschaft, 1956, S. 723; Summers-
berger in: Doralt/Ruppe, Grundriss des österreichischen Steuerrechts, 2014, Rn. 741; Lux 
in: Groeben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, 2015, Vorbemerkung zu Art. 31 
und 32 AEUV, Rn. 4. 

152 Lamp, ZgS 1915, 505 (530); Sellnick, 1957, S. 22. 
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das wirtschaftliche Moment der Warenbewegung als Rechtsgrund für das Entste-
hen der Einfuhrzollschuld153 ausschlaggebend und nicht mehr ein örtlicher Vor-
gang. Diese grundlegende Änderung von Rechtsinhalt und Rechtszweck im Be-
reich des Zollwesens muss auch nachhaltige Auswirkungen auf dessen Rechts-
technik mit sich bringen, welche allerdings erst deutlich später berücksichtigt 
wurden.154  

IV. Zollschuld als Sanktion 

Die Zollschuld als Sanktionsinstrument zu betrachten, ist ein weiteres mögliches 
Verständnis für das Entstehen einer solchen. Nach dieser Auffassung kann die 
Entstehung einer Zollschuld in bestimmten Fällen, nämlich in jenen, in denen die 
Zollschuld aufgrund von Verstößen gegen die zollrechtlichen Vorschriften ent-
steht, als Strafe oder Beschränkung mit Sanktionscharakter für den Wirtschafts-
beteiligten verstanden werden.155 Denn in diesen nicht regulären Fällen der Zoll-
schuldentstehung entstehe die Zollschuld entgegen dem Willen des Zollschuld-
ners und entgegen der eigentlichen zollrechtlichen Bestimmung.156 

Motive, die hinter diesem Ansatz der Zollschuldentstehung liegen, sind sanktio-
neller und präventiver Art. Durch das Verständnis der Zollschuld als Bestrafung 
soll der Wirtschaftsbeteiligte dazu angehalten werden, die zollrechtlichen Vor-
schriften und die damit einhergehenden Verfahrensweisen zukünftig (wieder) 
ordnungsgemäß einzuhalten. Regelkonformes Verhalten und die Einhaltung der 
zollrechtlichen Pflichten stellen mithin das primäre Ziel dieser Art der Zollschuld-

                                                 
153 Anmerkung: Für die Ausfuhrzollschuld war und ist grundsätzlich bis heute der Grenz-

übertritt entscheidend, d.h. jener Moment, in dem die Waren räumlich das geographisch 
festgelegte Zollgebiet verlassen.  

154 Lamp, ZgS 1915, 505 (531), der kritisch anmerkt, dass zunächst weder Theorie noch Ge-
setzgebung auf die Änderungen des Rechtsinhaltes, die mit dem Gebietszollsystem ein-
hergingen, reagiert haben.  

155 Fuchs, Hemmnisse und Sanktionen im Zollrecht in: Europäisches Forum für Außenwirt-
schaft, Verbrauchsteuern und Zoll (EFA) (Hrsg.), Hemmnisse und Sanktionen in der EU, 
Tagungsband der 8. Jahrestagung des EFA am 27. und 28. Juni 1996 in Wien, 1996, S. 80; 
Henke, 8. Zollrechtstag – Wien 1996: Zu Folgen von Unregelmäßigkeiten und Verstößen 
im Außenwirtschafs-, Marktordnungs-, Verbrauchsteuer- und Zollrecht, ZfZ 1996, 159 
(159); Lux, 2002, S. 235; Bollmann, Zur Tragweite des Art. 201 ZK, Anmerkungen zum 
Urteil des EuGH vom 1.2.2001, AW-Prax 2002, 30 (30); Bieber, Der Einfuhrbegriff im 
Zoll-, Umsatzsteuer- und Verbrauchsteuerrecht in: Achatz/Summersberger/Tumpel 
(Hrsg.), Umsatzsteuer und Zoll, 2013, S. 36. 

156 Fuchs in: Europäisches Forum für Außenwirtschaft, Verbrauchsteuern und Zoll (EFA), 
Hemmnisse und Sanktionen in der EU, 1996, S. 80. 
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entstehung dar. Sie kann als Ausdruck der zollbehördlichen Kontroll- und Über-
wachungsfunktionen aufgefasst werden, welche jedoch dem wirtschaftszollrecht-
lichen Verständnis entgegensteht.157 

Der Grund für das Entstehen einer solchen sanktionellen Zollschuld knüpft an ein 
bestimmtes Fehlverhalten im Rahmen der zollrechtlichen Vorschriften an. Ein 
besonderes nicht regelkonformes Verhalten des Wirtschaftsbeteiligten, d.h. eine 
Pflichtverletzung, ist dabei auslösendes Moment für die Zollschuldentstehung.  

Zwar folgt dieses Verständnis der Zollschuldentstehung im europäischen Raum 
keinem vorherrschenden oder ausgeprägten normierten System. Dennoch war 
und ist der sanktionelle Charakter der Zollschuldentstehung stellenweise immer 
wieder vorhanden. In früheren Zeiten setzte das Zollstraf- oder Zolldeliktsrecht 
oftmals für das Vorliegen seiner Tatbestände das Entstehen einer Zollschuld vo-
raus oder fingierte diesen Umstand.158 Damit wurde der aufgrund der Zollschuld 
zu zahlende Betrag zugleich zur Strafe für den Wirtschaftsbeteiligten. Da es bis 
heute weder ein einheitliches europäisches Zollstrafrecht159 noch ein europäisches 
Strafrecht gibt,160 überschneidet sich die Zollschuld, im Falle des Entstehens auf-
grund sanktioneller Motive, unter Umständen mit dem Strafrecht der einzelnen 
Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene oder mit entsprechenden bußgeldrechtlichen 
Maßnahmen der nationalen Verwaltung. 

                                                 
157 Bieber in: Achatz/Summersberger/Tumpel, Umsatzsteuer und Zoll, 2013, S. 42. 
158 Eine solche Fiktion ist heute noch in Art. 83 Abs. 3 UZK und in Art. 124 Abs. 2 UZK 

vorhanden, um nationale strafrechtliche Normen, die das Entstehen einer Zollschuld für 
die Sanktionierung voraussetzen, nicht leer laufen zu lassen. Siehe hierzu allerdings auch, 
teils kritisch, Gliederungspunkte B. I. 3. und C. III. 2. a) des 4. Teils dieser Arbeit sowie 
A. I. 2. des 5. Teils dieser Arbeit. 

159 Anmerkung: Unter dem Begriff „Zollstrafrecht“ werden Straftatbestände mit Bezug zum 
Zollrecht verstanden. Unter dem Begriff des „Zolldelikts“ können Verstöße gegen (nati-
onale) Straf- und Bußgeldnormen im Zuständigkeitsbereich der Zollverwaltung verstan-
den werden; vgl. hierzu im Einzelnen Möller, Europäisches Strafrecht und Zollstrafrecht, 
ZfZ 2011, 39 (40). 

160 Für strafrechtliche Sanktionen besteht derzeit lediglich ein Vorschlag für eine Richtlinie 
des Europäischen Parlaments und des Rates über die strafrechtliche Bekämpfung von ge-
gen die finanziellen Interessen der Europäischen Union gerichtetem Betrug, COM (2012) 
363 final v. 11.7.2012. Auch für verwaltungsrechtliche Sanktionen im Zollrecht besteht 
derzeit nur ein Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
über den Rechtsrahmen der Europäischen Union in Bezug auf Zollrechtsverletzungen und 
Sanktionen, COM (2013) 884 final v. 13.12.2013, der sich jedoch seit 2013 im Gesetzge-
bungsverfahren befindet und nicht weiter voran kommt. 
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V. Zwischenergebnis  

Der vorherige Abschnitt verdeutlicht, dass verschiedene theoretische Ansätze 
bzw. Verständnisse zum Entstehen einer Zollschuld existieren. Damit einherge-
hen unterschiedliche Auffassungen über die Bedeutung und Tragweite des Zoll-
schuldsystems. Historisch gesehen sind die verschiedenen Systeme auseinander 
hervorgegangen bzw. haben sich aufgrund des gesellschaftlichen, wirtschaftli-
chen und politischen Wandels ebenfalls weiterentwickelt. Die Übergänge sind 
dabei fließend. Zumeist gab es Mischformen der Systeme oder Teilaspekte eines 
älteren Zollschuldverständnisses sind in den Rechtstechniken der neueren Zoll-
ordnungen und zollrechtlichen Vorschriften stellenweise (noch) wiederzufinden. 
Ein Zollschuldsystem nach einem der aufgezeigten Verständnisse in Reinform 
war und ist hingegen nicht zu finden. 

C. Rechtliche Grundlagen und Einordnung des europäischen 
Zollschuldrechts 

Die Normierung zollschuldrechtlicher Vorschriften ist auf verschiedenen Rechts-
ebenen angelegt und soll im Folgenden untersucht werden. Daneben ist auch das 
Verhältnis der einzelnen zollrechtlichen Bereiche im Verhältnis zum Zollschuld-
recht in Betracht zu ziehen und es sind die Interdependenzen des europäischen 
Zollschuldrechts mit und zu anderen Rechtsgebieten zu beleuchten.  

I. Normative Verankerung von zollschuldrechtlichen Vorschrif-
ten 

Die rechtliche Verankerung zollschuldrechtlicher Vorschriften bzw. von Vor-
schriften mit zollrechtlichem Bezug ist auf verschiedenen Normierungsebenen 
festzustellen. Dabei weisen Anzahl und Dichte der Regelungen einen unterschied-
lichen Ausprägungsgrad auf.  

1. Verankerung auf internationaler Ebene  

Auf internationaler Ebene sind zwar im Recht des GATT der WTO oder in ande-
ren völkerrechtlichen Abkommen zollrechtliche Normierungen vorhanden. Zoll-
schuldrechtliche Regelungen im Speziellen lassen sich auf dieser Ebene aller-
dings nicht finden. Dieser Umstand steht folglich mit der bereits erläuterten Tat-
sache im Einklang, dass es auch keine allgemeingültige Definition des Begriffs 
der Zollschuld auf internationaler Ebene gibt.161  

                                                 
161 Siehe Gliederungspunkt A. I. 3. des 2. Teils dieser Arbeit. 
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Zum einen könnte auf diesem Gebiet für die Staaten kein notwendiges Bedürfnis 
nach Vereinheitlichung bestehen. Zum anderen dürfte eine Einigung auf allge-
meine Regelungen in diesem Bereich, bedingt durch die bereits vorhandenen Re-
gelungssysteme der Staaten, auch erhebliche Schwierigkeiten bereiten. Aller-
dings ist festzustellen, dass in vielen nationalen Gesetzgebungen außerhalb des 
Einflussbereichs der EU zollschuldrechtliche Regelungen nicht, nicht umfassend 
oder nicht ausreichend in den jeweiligen Zollgesetzen verankert sind.162 Dezi-
dierte zollschuldrechtliche Entstehungs- und Erlöschenstatbestände sind hier 
nicht zu finden. Aufgrund der Tatsache, dass das Zollschuldrecht ein zentrales 
Element einer jeden Zollgesetzgebung darstellt, besteht hier Nachbesserungs- und 
Handlungsbedarf. Eine Harmonisierung und Vereinheitlichung könnte beispiels-
weise auf internationaler Ebene etwa über einen allgemeinen Rechtsrahmen der 
WCO mit einheitlichen Standards erzielt werden, die dann in nationales Recht der 
Mitglieder umgesetzt werden müssten.  

2. Verankerung auf europäischer Ebene  

Die rechtliche Verankerung zollrechtlicher Vorschriften auf europäischer Ebene 
ist erstmals in verschiedenen Richtlinien und Verordnungen der EWG bzw. der 
EG zu verzeichnen. Eine Zusammenführung der verstreuten zollrechtlichen Vor-
schriften erfolgte erst mit der Etablierung des ZK.163 Dessen Nachfolger MZK 
und UZK führen das Konzept einer einheitlichen Kodifikation des Zollrechts auf 
europäischer Ebene fort. In allen Phasen des europäischen Zollrechts lassen sich 
dabei zollschuldrechtliche Normierungen finden. 

                                                 
162 Vgl. hierzu etwa Berichte über ausgewählte nationale Zollrechte wie Schmidt/Tervooren, 

Zollrecht in China, Teil 1, AW-Prax 2007, 296 (296ff.); Schmidt/Tervooren, Zollrecht in 
China, Teil 2, AW-Prax 2007, 328 (328ff.); Zitzmann/Fahje, Zollrecht in Japan, Außen-
wirtschaftsdienst des Betriebs-Berater 2006, 455 (455ff.); Stiehle/Gornik, Das neue rus-
sische Zollrecht, Russlands Zollrecht in der Entwicklung und gegenwärtigen Ausprägung, 
Teil 3, AW-Prax 2006, 105 (105ff.). 

163 Wolffgang, Emerging Issues in European Customs Law, WCJ Vol. 1, No. 1, 3 (6); Zeilin-
ger, Mehrwertsteuer und Unionszollkodex in: Achatz/Summersberger/Tumpel (Hrsg.), 
Umsatzsteuer und Zoll, 2013, S. 149; Prieß/Niestedt, 10 Jahre Zollkodex, 10 Jahre 
(un)einheitliche Rechtsanwendung im Zollrecht in Europa, Teil 1, AW-Prax 2004, 295 
(295); Rüsken in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, 
Einführung Zollkodex a.F. (ZK), Rn. 56 [Stand: März 2001].  
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a) Verankerung in Richtlinien und Verordnungen der EWG und 
der EG 

Die Richtlinie EWG Nr. 79/623 aus dem Jahr 1979164 trifft erstmals Regelungen 
auf europäischer Ebene über die Zollschuld. Erklärtes Ziel war es, die Harmoni-
sierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die Zollschuld voranzu-
bringen.165 Eine Angleichung der betreffenden Vorschriften auf nationaler Ebene 
sollte durch die 13 Artikel zum Zollschuldrecht, die sich auf fünf Titel aufteilen, 
erfolgen.  

Die Verordnung EWG Nr. 2144/87 vom 13. Juli 1987166 beinhaltet als Nachfol-
gerin der Richtlinie in ihren sechs Titeln mit insgesamt 14 Artikeln unmittelbar 
geltende europäische Regelungen zur Zollschuld für die Mitgliedstaaten.167 Sie 
wird ergänzt durch Durchführungsbestimmungen168 sowie durch die Verordnung 
über Zollschuldner169 und die Verordnung über die buchmäßige Erfassung und 
die Voraussetzungen für die Entrichtung der Eingangsabgaben oder Ausfuhrab-
gaben bei Bestehen einer Zollschuld170. Mit der Einführung des ZK wurden die 
Vorschriften der Verordnung aufgehoben und in die neue zollrechtliche Kodifi-
kation eingegliedert, um das Zollrecht insgesamt systematischer, kohärenter und 
vereinfachter anzuordnen.171 

                                                 
164 Richtlinie (EWG) Nr. 79/623 des Rates v. 25.6.1979 zur Harmonisierung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften über die Zollschuld, ABl. EG Nr. L 179/31. 
165 Vgl. 2. Erwägungsgrund der RL (EWG) Nr. 79/623, ABl. EG Nr. L 179/31. 
166 Verordnung (EWG) Nr. 2144/87 des Rates v. 13.7.1987 über die Zollschuld, ABl. EG Nr. 

L 201/15. 
167 Für eine ausführliche Behandlung der einzelnen Normen der Verordnung siehe Witte, Die 

Zollschuldverordnung, Zwischenbilanz nach einem Jahr Anwendbarkeit, Teil 1, ZfZ 
1990, 2-9 und Witte, Die Zollschuldverordnung, Zwischenbilanz nach einem Jahr An-
wendbarkeit, Teil 2, ZfZ 1990, 34-37. 

168 Verordnung (EWG) Nr. 597/89 der Kommission v. 8.3.1989 mit Durchführungsbestim-
mungen zur VO (EWG) Nr. 2144/87 des Rates über die Zollschuld, ABl. EG Nr. L 65/11. 

169 Verordnung (EWG) Nr. 1031 des Rates v. 18.4.1988 über die zur Erfüllung einer Zoll-
schuld verpflichteten Personen, ABl. EG Nr. L 102/05. 

170 Verordnung (EWG) Nr. 1854/89 des Rates v. 14.6.1989 über die buchmäßige Erfassung 
und die Voraussetzungen für die Entrichtung von Eingangsabgaben oder Ausfuhrabgaben 
bei Bestehen einer Zollschuld, ABl. EG Nr. L 186/1. 

171 Art. 251 Abs. 1 ZK sowie 1. und 2. Erwägungsgrund der VO (EWG) Nr. 2913/92, ABl. 
EWG Nr. L 302/2; Witte, Das Neue am Zollkodex der Gemeinschaft, ZfZ 1993, 162 (162). 
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b) Verankerung im vormaligen Zollkodex und in der Zollkodex-
Durchführungsverordnung 

Das Zollschuldrecht des vormaligen ZK ist in Titel VII „Zollschuld“ der Verord-
nung geregelt. Dieser umfasst, verteilt auf fünf Kapitel, die Art. 189-242 ZK. Ka-
pitel 1 regelt die Sicherheitsleistung für den Zollschuldbetrag (Art. 189-200 ZK), 
Kapitel 2 befasst sich mit dem Entstehen der Zollschuld (Art. 201-216 ZK) und 
Kapitel 3 behandelt die Erhebung des Zollschuldbetrags (Art. 217-232 ZK). 
Schließlich ist in Kapitel 4 das Erlöschen der Zollschuld geregelt (Art. 233-234 
ZK). Titel VII schließt mit Kapitel 5, welches Regelungen über Erlass und Erstat-
tung von Abgaben enthält (Art. 235-242 ZK). 

In systematischer Hinsicht befinden sich die materiellen Regelungen zur Zoll-
schuld hinter den formellen Zollschuldregelungen des Verfahrensrechts. Folglich 
bildet das Zollschuldrecht zusammen mit dem materiellen Recht der Erhebungs-
grundlagen in Titel II und den Vorzugsbehandlungen in Titel VI einen Rahmen 
um das formelle Zollrecht.172  

In der ZK-DVO sind die zollschuldrechtlichen Ausgestaltungsvorschriften primär 
in Teil IV „Zollschuld“ in Form der Artikel 857-912 ZK-DVO zu finden. Sie 
gliedern sich in Anlehnung an die entsprechenden Vorschriften des ZK in die Ti-
tel Sicherheitsleistung (Art. 857-858 ZK-DVO), Entstehen der Zollschuld 
(Art. 859-867a ZK-DVO sowie Art. 450a-450c ZK-DVO), Erhebung des Zoll-
schuldbetrags (Art. 868-876a ZK-DVO sowie Art. 450d ZK-DVO) und Erstat-
tung oder Erlass der Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben (Art. 877-912 ZK-DVO). 

c) Verankerung im vormaligen Modernisierten Zollkodex 

Der MZK, welcher lediglich auf dem Papier existierte und bekanntlich noch vor 
seiner vollständigen Anwendbarkeit bereits von der Praxis eingeholt wurde, sieht 
zollschuldrechtliche Regelungen in dessen Titel II „Zollschuld und Sicherheits-
leistung“ in den Art. 44-86 MZK vor. Kapitel 1 befasst sich dabei mit dem Ent-
stehen der Zollschuld (Art. 44-55 MZK), Kapitel 2 enthält Regelungen über die 
Sicherheitsleistung für Zollschulden (Art. 56-65 MZK), Kapitel 3 regelt die Be-
reiche Erhebung und Entrichtung sowie Erlass und Erstattung der Abgabenbe-
träge (Art. 66-85 MZK) und Kapitel 4 enthält mit Art. 86 MZK Vorschriften über 
das Erlöschen der Zollschuld. Dem Grunde nach ist die hier aufgeführte Rege-

                                                 
172 Vgl. Kodex-Bogen zum ZK in Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Europäischen Zollrechts, 

7. Aufl., 2012, Rn. 17 sowie Witte in: Witte (Hrsg.), Zollkodex, 2013, Einführung, Rn. 13 
mit Kritik an dieser Systematik. 
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lungsart und -systematik, mit Ausnahme der noch fehlenden Befugnisübertragun-
gen, bereits ein Vorläufer für die späteren Vorschriften des UZK.173 Durchfüh-
rungsvorschriften für den MZK wurden aufgrund der absehbaren Überarbeitung 
der Vorschriften und der geplanten Überholung durch den UZK nicht mehr erlas-
sen.  

d) Verankerung in Unionszollkodex und in den Durchführungs-
rechtsakten 

Strukturell ist das Zollschuldrecht in Titel III „Zollschuld und Sicherheitsleis-
tung“ des UZK eingegliedert und normativ verankert. Dieser umfasst, verteilt auf 
vier Kapitel, die Art. 77-126 UZK, welche der verfahrensmäßigen Reihenfolge 
im Hinblick auf die etwaigen Abläufe zur Zollschuld folgen.  

Kapitel 1 mit seinen Art. 77-88 UZK umfasst zunächst das Entstehen der Zoll-
schuld mit den einzelnen einfuhrseitigen (Abschnitt 1) und ausfuhrseitigen (Ab-
schnitt 2) Entstehungstatbeständen sowie gemeinsame Vorschriften für Ein- und 
Ausfuhrzollschulden (Abschnitt 3). In Kapitel 2 (Art. 89-100 UZK) ist die Sicher-
heitsleistung für eine möglicherweise entstehende oder entstandene Zollschuld 
geregelt. Daran schließt sich Kapitel 3 (Art. 101-123 UZK) an, in welchem Erhe-
bung, Entrichtung, Erstattung und Erlass des Einfuhr- oder Ausfuhrabgabenbe-
trags geregelt sind. In diesem Kapitel geht es zunächst um die Festsetzung des 
entsprechenden Abgabenbetrags sowie um die Mitteilung der Zollschuld und de-
ren buchmäßige Erfassung (Abschnitt 1), woran sich die Entrichtung des Abga-
benbetrags (Abschnitt 2) anschließt und sodann Erlass und Erstattung (Abschnitt 
3) geregelt sind. Kapitel 4 (Art. 124-126 UZK) normiert zum Abschluss von Titel 
III schließlich das Erlöschen der Zollschuld. 

Im Vergleich zum ZK hat der Unionsgesetzgeber das Zollschuldrecht hinter die 
Erhebungsgrundlagen des Titels II und somit an den Anfang der Verordnung ge-
stellt.174 Damit befinden sich die Regelungen über die Zollschuld fortan vor den 
Titeln, die das Verbringen der Waren in und aus dem Zollgebiet der Union (Titel 
IV und VIII) sowie den Status der Waren, die Überführung dieser und die Zoll-
verfahren (Titel V-VII) regeln. Vor dem Hintergrund, dass Titel III allgemeine 

                                                 
173 Witte in: Witte, UZK, 2018, Einführung, Rn. 23; Looks/Dersch, DStR 2016, 1185 (1186); 

Zeilinger, ZfZ 2013, 141 (143f.). Vgl. zu den Vorschriften des MZK ausführlich Lux, Der 
Modernisierte Zollkodex, ZfZ Sonderheft/2009, 1 (1-36). 

174 Vgl. Kodex-Bogen zum UZK in Witte, Der Unionszollkodex, Ein systematischer Über-
blick, AW-Prax 2013, 373 (374). 
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und für alle Verfahren geltende Regelungen beinhaltet, erscheint diese Neurege-
lung des Unionsgesetzgebers sowohl strukturell als auch inhaltlich logisch und 
konsequent.175 

In den Durchführungsvorschriften zum UZK lassen sich weitere ausgestaltende 
Normen zum Zollschuldrecht finden. Diese sind über die entsprechenden Befugnis-
normen176 im UZK legitimiert und folgen in ihrer Anordnung der Einteilung und 
Struktur der Grundverordnung. So lassen sich zum einen in Titel III „Zollschuld 
und Sicherheitsleistung“ der UZK-DVO in den Art. 147-181 UZK-DVO weitere 
Regelungen zum Zollschuldrecht ausfindig machen. Zum anderen sind im gleich-
namigen Titel III der UZK-DelVO in den Art. 72-103 UZK-DelVO ebenfalls zoll-
schuldrechtliche Ausgestaltungen vorhanden. Auch in der UZK-ÜDelVO lassen 
sich mit den Art. 7 und 8 UZK-ÜDelVO Regelungen zu diesem Bereich finden.  

e) Verankerung in den Leitlinien der Kommission 

Neben den Normierungen in den einschlägigen Verordnungen lassen sich auf eu-
ropäischer Ebene zusätzlich Regelungen über das Zollschuldrecht in den soge-
nannten Leitlinien der Europäischen Kommission177 finden. In diesen zeigt die 
Kommission ihr Verständnis zur Auslegung der zollschuldrechtlichen Normen 
auf, illustriert dieses mit Beispielen und stellt weiterführende Informationen oder 
Klarstellungen für den Rechtsanwender zur Verfügung. 

Durch Leitlinien soll grundsätzlich die korrekte und kohärente Anwendung der 
zollrechtlichen Vorschriften in den Mitgliedstaaten erleichtert werden.178 Die Be-
deutung solcher Leitlinien ist dabei nicht unerheblich, da die Kommission selbst 
in maßgeblichem Umfang die Verordnungen des Zollrechts erarbeitet, geprägt 
und beeinflusst hat. Sie selbst spielt im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens auf 

                                                 
175 Witte/Henke/Kammerzell, Der Unionszollkodex (UZK), 2017, S. 97; Harden, Die zoll-

schuldrechtlichen Vorschriften des Unionszollkodex, Ein systematischer Überblick über 
das Entstehen und Erlöschen der Zollschuld, Zoll Revue 2018, 25 (25); zu den Regelun-
gen des MZK bereits Lux, ZfZ Sonderheft/2009, 1 (17). 

176 Die Unterscheidung zwischen den delegierten Rechtsakten der UZK-DelVO und den 
Durchführungsrechtsakten der UZK-DVO ist im UZK jeweils über Befugnisübertragun-
gen vorgesehen. Diese waren aufgrund der Reform des Unionsrechts im Zuge des Ver-
trags von Lissabon (Art. 290, 291 AEUV) in die Verordnung einzuführen. 

177 Vgl. die jüngste Version der Leitlinien der Europäischen Kommission für die Zollschuld 
des UZK, abrufbar unter: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/
guidance-customs-debt_de.pdf [Stand: 30.6.2019]. 

178 Weerth, Europäische Rechtsquellen des Zollrechts, Erörterung des rechtlichen Status der 
„Leitlinien“ für Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung, AW-Prax 2002, 102 (103).  
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europäischer Ebene eine zentrale Rolle.179 Folglich ist der Auffassung dieses Or-
gans Bedeutung beizumessen, da sie in vielen Fällen den Willen des Verord-
nungsgebers widerspiegeln dürfte.  

Die Texte sind allerdings, im Gegensatz zu den zollrechtlichen Verordnungen, 
nicht rechtlich verbindlich für die Mitgliedstaaten, sondern haben lediglich erläu-
ternden Charakter.180 Aus diesem Grund werden sie auch als „Soft Law“181 be-
zeichnet. Der EuGH hat in ständiger Rechtsprechung die fehlende rechtliche Bin-
dungswirkung der Leitlinien für die Mitgliedstaaten ebenfalls bestätigt.182 Aller-
dings weist er auch darauf hin, dass die Leitlinien ein maßgebliches Erkenntnis-
mittel der Auslegung für die Gerichte der Mitgliedstaaten seien.183 Sie können 
folglich in der Praxis eine Quasi-Bindungswirkung entfalten.184 

                                                 
179 Vgl. hierzu Art. 289-291 AEUV. Im Bereich der delegierten Rechtsakte und der Durch-

führungsrechtsakte sind Position und Autonomie der Kommission im Hinblick auf ihre 
Rechtsetzungsbefugnisse mit dem Vertrag von Lissabon sogar noch gestärkt worden, vgl. 
König, § 2 Gesetzgebung in: Schulze/Zuleeg/Kadelbach (Hrsg.), Handbuch für die deut-
sche Rechtspraxis, 2015, Rn. 77; Reuter, Modernisierung des Modernisierten Zollkodex, 
ZfZ 2012, 147 (149); Fuchs, ZfZ 2011, 281 (283). 

180 So auch explizit aufgeführt in der englischen Version der Leitlinien der Europäischen 
Kommission für die Zollschuld (Guidelines on Customs Debt), S. 1, abrufbar unter: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidance-customs-debt_en.pdf 
[Stand: 30.6.2019]; Wolffgang, Dienstanweisungen aus Brüssel?, AW-Prax 2002, 81 (81); 
Pampel, Rechtsnatur und Rechtswirkungen von Mitteilungen der Kommission im euro-
päischen Wettbewerbsrecht, EuZW 2005, 11 (12); Deimel, Rechtsnatur und Bindungs-
wirkung von Leitlinien der Europäischen Kommission, Zum Vorabentscheidungsverfah-
ren C-260/08, ZfZ 2009, 157 (160); Schwarze, Soft Law im Recht der Europäischen 
Union, Europarecht 2011, 3 (5, 7); Graevenitz, Mitteilungen, Leitlinien, Stellungnahmen, 
Soft Law der EU mit Lenkungswirkung, EuZW 2013, 169 (172). 

181 Europäische Kommission, Ausschuss für den Zollkodex, Dokument zu Art und Rechts-
wirkung von Leitlinien v. 5.4.2006, TAXUD/1406/2006-DE, S. 1, 5; Europäisches Parla-
ment, Rechtsausschuss, Arbeitsdokument zu institutionellen und rechtlichen Auswirkun-
gen der Anwendung der Instrumente des „Soft law“ v. 22.2.2007, PE 384.581 v 02-00 
(Dok. 653346), S. 2; Schroeder in: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV, 2018, Art. 288 AEUV, 
Rn. 33; Ruffert in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 2016, Art. 288 AEUV, Rn. 102; 
Graevenitz, EuZW 2013, 169 (169); Sonnefeld, Verbindlichkeit der Leitlinien der Kom-
mission, AW-Prax 2008, 476 (476).  

182 Siehe z.B. EuGH, Urt. v. 13.12.2012, Rs. C-226/11, ECLI:EU:C:2012:795 (Expedia), 
Rn. 28f.; EuGH, Urt. v. 14.6.2011, Rs. C-360/09, ECLI:EU:C:2011:389 (Pfleiderer AG), 
Rn. 21; EuGH, Urt. v. 10.12.2009, Rs. C-260/08, ECLI:EU:C:2009:768 (HEKO Indust-
rieerzeugnisse GmbH), Rn. 20. 

183 EuGH, Urt. v. 13.12.1989, Rs. C-322/88, ECLI:EU:C:1989:646 (Salvatore Grimaldi), 
Rn. 18; EuGH, Urt. v. 10.12.2009, Rs. C-260/08, ECLI:EU:C:2009:768 (HEKO Indust-
rieerzeugnisse GmbH), Rn. 23. 

184 Wolffgang, AW-Prax 2002, 81 (81); Weerth, AW-Prax 2002, 102 (105).  
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3. Verankerung auf nationaler Ebene 

Neben den europäischen Normen zum Zollschuldrecht sind Regelungen mit zoll-
schuldrechtlichem Gehalt auch auf nationaler Ebene vorhanden. Sie lassen sich 
zum einen in der Abgabenordnung und zum anderen in den Dienstvorschriften 
des Bundesministeriums der Finanzen finden. 

a) Verankerung in der Abgabenordnung  

In der Abgabenordnung (AO)185, welche allgemeines Verfahrensrecht auf natio-
naler Ebene regelt, lassen sich Vorschriften ausfindig machen, die Regelungen 
mit zollschuldrechtlichem Bezug beinhalten. Beispiele für solche Vorschriften 
sind § 38 AO oder § 47 AO. Die Anwendbarkeit der einzelnen Normen und ihrer 
Absätze hängt dabei immer von etwaigen Überlagerungen durch den UZK oder 
dessen delegierten Rechtsakten bzw. Durchführungsrechtsakten ab.186 Sofern die 
Vorschrift jedoch nicht durch das Unionszollrecht verdrängt wird, sondern dieses 
nur ergänzt, sind die jeweiligen nationalen Vorschriften aus der AO anwend-
bar.187 

b) Verankerung in Dienstvorschriften 

Zu den einzelnen zollrechtlichen Bereichen lassen sich auf nationaler Ebene Doku-
mente in Form der sogenannten Dienstvorschriften des Bundesministeriums der Fi-
nanzen finden. Im Bereich des Zollschuldrechts ist die Dienstvorschrift VSF Z 09 
01 zum Zollschuldrecht188 maßgeblich. Dienstvorschriften sind jedoch keine recht-
lich verbindlichen Ausgestaltungen, die im Außenverhältnis oder auf europäischer 

                                                 
185 Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung v. 1.10.2002, BGBl. I S. 3866; 

2003 I S. 61, die zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 18.12.2018, BGBl. I S. 2639, 
geändert worden ist. 

186 Wolffgang in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, 
Einführung, Rn. 150 [Stand: Oktober 2019]; vgl. auch Abdruck der Liste in der Dienst-
vorschrift VSF S 03 00. 

187 Rüsken in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Einfüh-
rung Zollkodex a.F. (ZK), Rn. 78 [Stand: März 2001]; ausführlich hierzu: Henke/
Huchatz, Das neue Abgabenverwaltungsrecht für Einfuhr- und Ausfuhrabgaben, Die 
Überlagerung der Abgabenordnung durch den Zollkodex, Teil I, ZfZ 1996, 226ff.; Teil II 
ZfZ 1996, 262ff.; Hohrmann, Quellen und Systematik des gemeinschaftlichen und natio-
nalen Zollrechts nach Inkrafttreten des Zollkodex der Gemeinschaften, DStZ 1994, 449 
(456f.). 

188 Dienstvorschrift zum Zollschuldrecht, Z 09 01 in der Fassung v. 5.7.2017. 
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Ebene Gültigkeit besitzen würden.189 Vielmehr binden sie die nationale Zollverwal-
tung und dienen den Anwendern des Rechts als Leitfaden. Sie sollen folglich im 
Einklang mit den europäischen Vorschriften Anhaltspunkte über die Anwendung 
der Vorschriften geben sowie auf problematische Fälle aufmerksam machen. Hier-
durch soll auf nationaler Ebene eine einheitliche Entscheidungslinie der jeweiligen 
Zollbehörden gewährleistet werden.190 Falls im Anwendungsbereich der unionalen 
Vorschriften Lücken bestehen, werden diese, sofern es noch keine höchstrichter- 
liche Rechtsprechung zu den Problematiken gibt, durch die Dienstvorschriften aus-
gefüllt und für die Praxis bis auf Weiteres handhabbar gemacht. 

II. Verhältnis von Zollschuldrecht und dem Recht über die  
Zollverfahren 

Grundsätzlich stehen die beiden Bereiche des Zollschuldrechts (materielles Zoll-
recht) und des Rechts über die Zollverfahren (formelles Zollrecht) getrennt ne-
beneinander.191 Diese klare systematische Trennung war in der Vergangenheit je-
doch nicht immer vorhanden und fand erst Eingang in die Zollordnungen, als sich 
die Erhebungsgründe für Zölle von fiskalischen zu wirtschaftlichen Motiven wan-
delten.192 Nach wie vor ist das Verhältnis zwischen diesen beiden Gebieten jedoch 
ein enges. Es charakterisiert sich vor allem durch viele Überschneidungen und 
Interdependenzen. Eine isolierte Betrachtungsweise ist zwar möglich, allerdings 
nicht zielführend. Denn für das Verständnis des einen Zollbereiches ist jenes des 
anderen unerlässlich. 

Bereits in der Geschichte und Entwicklung des (europäischen) Zollrechts hat sich 
gezeigt, dass sich die beiden zollrechtlichen Bereiche gegenseitig bedingen und 
beeinflussen. Dabei kann man feststellen, dass mit zunehmender Anzahl von Aus-
nahmen, die eine Befreiung von der Zollpflicht aufgrund gewisser wirtschaftli-
cher Umstände vorsahen, auch erstmals ein Bedürfnis zur Ausgestaltung von 
Zollverfahrensvorschriften entstand.193 Mit der Veränderung der Rechtstechnik 
und dem sich wandelnden Verständnis der Zollerhebung gingen somit zugleich 
auch Wandel und Ausdifferenzierung des Zollverfahrensrechts einher.194 Beide 
Gebiete üben folglich Einfluss aufeinander aus und bestimmte Änderungen in ei-
nem Bereich ziehen Veränderungen im anderen Bereich zwangsläufig mit sich. 

                                                 
189 Schmitz in: Stelkens/Bonk/Sachs (Hrsg.), Verwaltungsverfahrensgesetz, 2018, § 1 VwVfG, 

Rn. 212. 
190 Möller/Retemeyer in: Adick/Bülte, Fiskalstrafrecht, 2015, Rn. 10. 
191 Prieß/Stein in: Witte, UZK, 2018, Vor Art. 1 UZK, Rn. 12. 
192 Lamp, 1917, S. 23. 
193 Lamp, ZgS 1915, 505 (536f.). 
194 Lamp, ZgS 1915, 505 (542). 
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Die zollschuldrechtlichen Vorschriften, vor allem jene der Entstehungs- und Er-
löschenstatbestände, knüpfen auch nach dem UZK immer an verfahrensrechtliche 
Abläufe und Regeln an. Das Entstehen bzw. Erlöschen der Zollschuld ist von der 
Einhaltung dieser zollverfahrensrechtlichen Vorschriften abhängig, sodass das er-
gänzende Verhältnis der beiden zollrechtlichen Gebiete nach wie vor besteht.  

III. Verhältnis des europäischen Zollschuldrechts zu nationalem 
Recht  

Aufgrund des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung in Art. 5 EUV muss 
das europäische Zollrecht auf einer primärrechtlichen Befugnisnorm basieren. Im 
Fall des UZK wird dessen Erlass durch das Europäische Parlament und den Rat 
der Europäischen Union auf die Art. 33, 114, 207 AEUV gestützt.195 Die dele-
gierten Rechtsakte werden hingegen von der Kommission als Rechtsakte ohne 
Gesetzescharakter mit allgemeiner Geltung zur Ergänzung oder Änderung be-
stimmter nicht wesentlicher Vorschriften des UZK gem. Art. 290 AEUV erlas-
sen.196 Die ebenfalls von der Kommission erlassene Durchführungsverordnung 
zum UZK wird auf Art. 291 AEUV gestützt und regelt Einzelheiten zur Umset-
zung und Ausführung des UZK.197 Der Einfluss der Kommission beim Erlass der 
beiden zuletzt genannten Hoheitsakte ist dabei verschieden.198 

Als unionales Sekundärrecht i.S.d. Art. 288 Abs. 1 AEUV stehen die Grundver-
ordnung des UZK sowie deren delegierte Rechtsakte und die Durchführungsver-
ordnung als von den Unionsorganen erlassene Hoheitsakte in der Normenhierar-
chie über dem nationalen Recht. Diese Unionsrechtsakte haben als Verordnungen 
gem. Art. 288 Abs. 2 AEUV allgemeine, verbindliche und unmittelbare Geltung 
in jedem Mitgliedstaat der EU. 

                                                 
195 VO (EU) Nr. 952/2013, ABl. EU Nr. L 269/1. 
196 Die jeweiligen Normen zur Befugnisübertragung, welche nicht wesentliche Vorschriften 

des UZK ergänzend ausgestalten, sind fortlaufend in der Grundverordnung geregelt. Sie 
sind abschließend zu Beginn der VO (EU) Nr. 2015/2446, ABl. EU Nr. L 343/1 aufge-
führt, welche unter den Bedingungen des Art. 284 UZK zustande kommt.  

197 Die jeweiligen Normen zur Übertragung von Durchführungsbefugnissen sind fortlaufend 
in der Grundverordnung geregelt. Sie sind abschließend zu Beginn der VO (EU) Nr. 
2015/2447, ABl. EU Nr. L 343/558 aufgeführt, die nach dem Ausschussverfahren des 
Art. 285 UZK zustande kommt. 

198 Lyons, 2018, S. 131ff.; Reuter, ZfZ 2012, 147 (148f.); Lux, Einführung in den Zollkodex 
der Union (UZK), ZfZ 2014, 178 (179). 
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Der Anwendungsvorrang des Unionsrechts ergibt sich im deutschen Recht aus 
Art. 23 Abs. 1 S. 2 GG.199 Damit haben die Verordnungen UZK, UZK-DelVO 
und UZK-DVO grundsätzlich Vorrang vor zollrechtlichen Regelungen in natio-
nalen Gesetzen wie dem Zollverwaltungsgesetz (ZollVG)200 oder der AO, vor 
Rechtsverordnungen wie der Zollverordnung (ZollV)201 oder vor Verwaltungs-
vorschriften wie der Dienstvorschrift Zollschuldrecht.202 Folglich besteht für 
zoll(schuld)rechtliche Regelungen auf nationaler Ebene grundsätzlich kein Be-
dürfnis mehr. Bedeutung können sie im Einzelfall aber dennoch erlangen, etwa 
wenn das Unionsrecht lückenhaft ist und ergänzt werden muss. Weiterhin kann 
auch der Unionsgesetzgeber explizit die Regelung und Ausgestaltung gewisser 
Inhalte auf mitgliedstaatlicher Ebene vorsehen.203 

D. Zusammenfassung  

Die theoretischen und rechtlichen Grundlagen des europäischen Zollschuldrechts 
haben gezeigt, dass das Konzept der Zollschuld vielschichtig und komplex ist. 
Dies gilt zunächst für die rechtlichen Grundlagen der zollschuldrechtlichen Vor-
schriften und deren Verhältnis zu anderen Rechtsgebieten. Weiterhin sind auch 
die Zwecke, die die Erhebung von Zöllen und damit auch die Zollschuldentste-
hung verfolgen und rechtfertigen, vielseitig und interdisziplinär angelegt. Sie bil-
den gleichzeitig die Grundlage für die einzelnen theoretischen Ansätze zum Zoll-
schuldverständnis, die sich im Laufe der Zeit gewandelt haben. Von besonderem 
Interesse ist dabei das (moderne) zolltheoretische Verständnis zum Wirtschafts-
zollrecht. Im Folgenden wird deshalb der Ansatz des Wirtschafts- oder Gebiets-
zolls näher beleuchtet und dessen Bedeutung für das europäische Zollrecht genau 
untersucht. 
  

                                                 
199 Jarass in: Jarass/Pieroth (Hrsg.), GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 

2011, Art. 23 GG, Rn. 27; Ipsen, Staatsrecht VII § 181, Rn. 58; BVerfGE 73, 339/374f. 
200 Zollverwaltungsgesetz v. 21.12.1992, BGBl. I S. 2125; 1993 I S. 2493, das zuletzt durch 

Artikel 10 des Gesetzes v. 23.6.2017, BGBl. I S. 1822, geändert worden ist. 
201 Zollverordnung v. 23.12.1993, BGBl. I S. 2449; 1994 I S. 162, die zuletzt durch Artikel 

9 Abs. 10 des Gesetzes v. 3.12.2015, BGBl. I S. 2178, geändert worden ist. 
202 Siehe hierzu auch Wolffgang in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäi-

schen Union, 2018, Rn. A 4000 mit entsprechender Normenpyramide des Zollrechts; 
Summersberger in: Doralt/Ruppe, Grundriss des österreichischen Steuerrechts, 2014, 
Rn. 746. 

203 Explizite Normierungen, die den Mitgliedstaaten die Ausgestaltung bestimmter Bereiche 
zuweisen, lassen sich z.B. in Art. 44, 103 Abs. 2, 159, 243 UZK finden. 
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3. Teil: Der zolltheoretische Ansatz des Wirtschafts-
zollrechts und die bisherige Bedeutung des Wirt-
schaftszollgedankens im europäischen Zollrecht 

Schwerpunkt und Gegenstand des dritten Teils dieser Arbeit ist der zolltheoreti-
sche Ansatz des Wirtschaftszollrechts als das heute vorherrschende (moderne) 
Verständnis zur Zollschuldentstehung. Zunächst werden Entwicklung und 
Grundsätze des Wirtschaftszollrechts im Allgemeinen und auf europäischer 
Ebene betrachtet (A.), ehe im Einzelnen die bisherige Bedeutung dieses Konzepts 
für das europäische Zollrecht, vor allem im Kontext der Rechtsprechung des 
EuGH, analysiert und bewertet wird (B.). 

A. Entwicklung und Grundsätze des Wirtschaftszollrechts  

Das Wirtschaftszoll- oder Gebietszollsystem wird auch als Errungenschaft der 
Neuzeit bezeichnet.204 Es kann als endgültige Abkehr vom vormaligen Passier-
zollsystem gesehen werden.205 Allgemein charakterisiert sich das hinter diesem 
theoretischen Ansatz stehende Zollschuldverständnis durch das Anknüpfen der 
Zollschuldentstehung an einen wirtschaftlichen Vorgang.206 Die Entstehung und 
Entwicklung dieses Ansatzes ist dabei historisch gewachsen und findet schließ-
lich auch Eingang in das europäische Zollrecht.  

I. Herleitung und Ursprünge 

Der Gedanke des Wirtschaftszolls kann nicht auf den einen theoretischen Ur-
sprung oder auf den einen Theoretiker zurückgeführt werden. Ebenfalls gibt es 
keine explizite rechtliche Normierung dieses theoretischen Ansatzes zur Zoll-
schuldentstehung, etwa in Form eines konkreten Tatbestands in einer Zollordnung 
oder einem internationalen Abkommen. Dennoch tauchen Umstände, aus denen 

                                                 
204 Olbertz, ZfZ 1972, 198 (199); Müller-Eiselt, Die Entstehung der Zollschuld bei Verstoß 

gegen Verfahrensvorschriften nach dem Zollkodex – Das Zollschuldrecht auf dem Irrweg 
zu einem Sanktionszollrecht?, ZfZ 2001, 398 (398); Rüsken in: Dorsch, Zollrecht – Recht 
des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Einführung Zollkodex a.F. (ZK), Rn. 13 
[Stand: März 2001]. 

205 Fuchs, Verstößt das EG-Zollrecht gegen Grundsätze des Wirtschaftszolls?, Anmerkun-
gen, ZfZ 2003, 322 (322); Lenkewitz, ZfZ 1956, 1 (1). 

206 Siehe hierzu auch Gliederungspunkt B. III. des 2. Teils dieser Arbeit. 
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sich die Gedanken des Wirtschaftszollrechts ableiten lassen, bereits in frühen Sta-
dien des Zollwesens auf und sind bis in die Gegenwart konstant zu finden. Einen 
festen Platz hat das Wirtschaftszollrecht spätestens mit der Etablierung der ein-
zelnen Zollverfahren. Dabei spielen auch politische und wirtschaftliche Um-
stände eine zentrale Rolle, was zugleich die interdisziplinäre Relevanz dieses An-
satzes verdeutlicht. 

1. Erste Ausprägungen in der Antike und im Mittelalter 

Vage Ausprägungen im Sinne des Wirtschaftszolls lassen sich bereits in der An-
tike und im Mittelalter ausfindig machen. Natürlich gab es zu dieser Zeit noch 
keine Theorien, die sich mit diesem Konzept beschäftigten. Allerdings lassen sich 
aus der Logik damaliger Rechtsordnungen und den zeitgenössischen gesellschaft-
lichen Umständen Gedanken herleiten, die in ihren Grundzügen aus heutiger 
Sicht einem wirtschaftszollrechtlichen Verständnis entsprechen würden.  

a) Antike 

Bereits im frühen Zeitalter der Antike lassen sich Ausprägungen des Zollwesens 
und zöllnerische Tätigkeiten teils durch Schriften, teils durch archäologische 
Funde in verschiedenen geographischen Regionen nachweisen.207 Die Beweg-
gründe für das Entrichten von Abgaben waren allerdings noch nicht jene im Sinne 
des modernen Zolls. Vielmehr entwickelten sich die Zölle aus anfangs verpflich-
tend zu leistenden Tributen und freiwilligen Geschenken im Handel.208 Erste Be-
lege über schutzzöllnerische Maßnahmen lassen sich im antiken Griechenland 
finden.209 Allerdings dienten sie nicht im Sinne des modernen Schutzzolls den 
nationalen wirtschaftlichen Interessen, sondern primär der Sicherung der Einnah-
men der Eliten des Landes.210 

Zur Zeit des Römischen Reichs und unter dessen Recht war der Zoll stets fiskali-
scher Natur und wandelte sich im Laufe der Zeit von einer privatwirtschaftlichen 

                                                 
207 Vgl. zur geschichtlichen Entwicklung des Zollwesens in der Antike ausführlich Pausch, 

ZfZ 1974, 201 (201ff.); Asakura, 2003, S. 19ff.; Haarhuis, Ein Zollgesetz für den Staat 
Palästina – mit Kommentierung, Diss. jur., 2004, S. 2ff. sowie Klinkott/Kubisch/Müller-
Wollermann, Geschenke und Steuern, Zölle und Tribute, Antike Abgabenformen in An-
spruch und Wirklichkeit, 2007, mit jeweils weiteren Nachweisen. 

208 Pausch, ZfZ 1974, 201 (204); Seligman, Essays in Taxation, 1895, S. 6f. 
209 Asakura, 2003, S. 46ff. 
210 Asakura, 2003, S. 48. 
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Abgabe zu einer öffentlichen Zwangsabgabe.211 Dabei kannten die Römer bereits 
Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrzölle.212 Ausprägungen von Zollverfahren las-
sen sich indes noch nicht feststellen.213 Für Zollschulden haftete der Zollschuld-
ner abstrakt mit seinem gesamten Vermögen.214 

Interessant ist an dieser Stelle das Recht der Germanen. Dieses sah eine Haftung 
für die Zollschuld mit der Ware selbst vor.215 Das bedeutet konsequenterweise, 
dass bei Untergang der Ware auch eine etwaig entstandene Zollschuld erlischt.216 
Über die Motive für diese Regelung kann nur gemutmaßt werden. Naheliegend 
wäre zunächst diese Vorgehensweise auf den Umstand zu stützen, dass die Ger-
manen keinen abstrakten Obligationsbegriff kannten und damit auch nicht dem 
vormaligen römischen Fiskalgedanken folgten.217 Allerdings ist mit dem Unter-
gang der Ware auch kein Eingehen dieser in die örtliche Wirtschaft mehr gege-
ben. Die Ware konnte also nicht vor Ort, etwa auf dem örtlichen Markt, verkauft 
oder gehandelt werden. Aus heutiger Sicht würde man sagen, dass sie nicht in den 
betreffenden Wirtschaftskreislauf eingehen kann. Ob die Germanen bereits in die-
ser Dimension dachten oder, ob diese Regelung lediglich auf den in der Rechts-
ordnung fehlenden abstrakten Schuldbegriff zurückzuführen ist, bleibt allerdings 
fraglich. Aus heutiger Sicht kann diese Regelungsweise jedenfalls im Sinne des 
Wirtschaftszolls gewertet werden.  

b) Mittelalter 

Auch im Mittelalter kamen wirtschaftszollrechtlichen Gedanken bereits Bedeu-
tung zu. Zwar war zu dieser Zeit noch das Passierzollsystem als Grundlage für 
die Erhebung von Zöllen vorherrschend.218 Allerdings gab es stellenweise auch 

                                                 
211 Kuehn, ZfZ 1950, 152 (152); Schwarz in: Schwarz/Wockenfoth, Zollrecht, Einleitung, 

Rn. 2f. [Stand: Januar 1994]; Krenn/Hirsch, 2004, S. 32; Lamp in: van Calker, Staats-
rechtliche Abhandlungen, 1908, S. 479. 

212 Anmerkung: Auf die Besonderheiten des römischen Zollsystems soll an dieser Stelle nicht 
vertiefend eingegangen werden. Für eine eingehende Befassung mit diesem Zollsystem 
vgl. u.a. Krenn/Hirsch, 2004, S. 29ff. oder auch Lamp in: van Calker, Staatsrechtliche 
Abhandlungen, 1908, S. 473-487. 

213 Lamp in: van Calker, Staatsrechtliche Abhandlungen, 1908, S. 482. 
214 Schwarz in: Schwarz/Wockenfoth, Zollrecht, Einleitung, Rn. 3 [Stand: Januar 1994].  
215 Schwarz in: Schwarz/Wockenfoth, Zollrecht, Einleitung, Rn. 4 [Stand: Januar 1994].  
216 Rüsken in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Einfüh-

rung Zollkodex a.F. (ZK), Rn. 31 [Stand: März 2001]; Schwarz in: Schwarz/Wockenfoth, 
Zollrecht, Einleitung, Rn. 4 [Stand: Januar 1994].  

217 Lamp in: van Calker, Staatsrechtliche Abhandlungen, 1908, S. 490, 499ff.; Krenn/Hirsch, 
2004, S. 38; Schwarz in: Schwarz/Wockenfoth, Zollrecht, Einleitung, Rn. 4 [Stand: Ja-
nuar 1994]; Lamp, ZgS 1915, 505 (513). 

218 Krenn/Hirsch, 2004, S. 38. 
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Tendenzen Zölle zu erheben, die bereits in Ansätzen den Charakter eines Gebiets-
zolls aufwiesen.219 So wurden beispielsweise sogenannte Marktzölle erhoben, 
welche nicht an die Warenbewegung anknüpften, sondern als eine Art Gebühr für 
die Nutzung der örtlichen Marktanlagen und den Verkauf von Waren auf diesen 
erhoben wurden.220 Der Eingang der Waren auf den örtlichen Markt bzw. in die 
örtliche Wirtschaft musste sozusagen erkauft werden.221 Dabei richtete sich der 
erhobene Zoll nach dem letztlich erzielten Warenumsatz.222 Waren, die zum ei-
genen Verbrauch bestimmt waren, unterlagen hingegen dem Marktzoll nicht.223 

In diesem Zusammenhang lässt sich auch die im Mittelalter zunehmend etablierte 
Unterscheidung zwischen Handelswaren (res pomercales) und Gebrauchsgütern 
(res usuales) anführen.224 Erstere unterlagen Zollabgaben, letztere waren zumeist 
vom Zoll befreit.225 Diese Unterscheidung der Waren kann unter Umständen be-
reits als ein Hinweis darauf gesehen werden, dass nur gehandelte Waren, die in 
den Wirtschaftskreislauf eines Territoriums eingingen, vom Zoll erfasst werden 
sollten, nicht aber der Warenverkehr des täglichen Lebens von Bürgern. Freilich 
ist dies noch nicht vergleichbar mit dem Gebietszoll im modernen Sinne, da man 
im Mittelalter noch das Verständnis der Zollschuldentstehung nach dem Passier-
zollsystem verfolgte. Dennoch wird deutlich, dass es auch hier schon eine Diffe-
renzierung zwischen bestimmten Waren gab, die in die ‚Wirtschaft’ einer Region 
oder einer Stadt eingingen und dort (sicherlich) gehandelt werden würden und 
jenen Waren, die nur für den persönlichen Gebrauch vorgesehen waren. 

Auch im materiellen Zollrecht lassen sich in dieser Zeit Veränderungen ausfindig 
machen, die erste wirtschaftszollrechtliche Gedanken widerspiegeln. Hier kommt 
es zu ersten Einrichtungen im Hinblick auf zollverfahrensrechtliche Abläufe. So 
lassen sich beispielsweise im Zeitraum des späten Mittelalters bis zum Anfang 
des 19. Jahrhunderts im Hinblick auf die Zollverfahren sogenannte Zollniederla-
gen feststellen. Sie erleichtern den Transithandel von Waren und erlauben nun-
mehr auch einen Weitertransport der Waren nach Lagerung im Zollgebiet.226 

                                                 
219 Siehe auch Krenn/Hirsch, 2004, S. 41, die diese Art von Zöllen in der Nähe der Wirt-

schaftszölle verorten. 
220 Dorsch, ZfZ 1967, 257 (257); Siegert in: Gerloff/Neumark, Handbuch der Finanzwissen-

schaft, 1956, S. 721. 
221 Vgl. hierzu Grube/Jung/Bernhardt, Die historische Entwicklung von Zöllen, Steuern und 

Abgaben, 2002, S. 17; Lamp in: van Calker, Staatsrechtliche Abhandlungen, 1908, S. 509f. 
222 Siegert in: Gerloff/Neumark, Handbuch der Finanzwissenschaft, 1956, S. 721. 
223 Krenn/Hirsch, 2004, S. 157. 
224 Witte in: Witte, UZK, 2018, Einführung, Rn. 14; Schwarz in: Schwarz/Wockenfoth, Zoll-

recht, Einleitung, Rn. 2 [Stand: Januar 1994].  
225 Schwarz in: Schwarz/Wockenfoth, Zollrecht, Einleitung, Rn. 2 [Stand: Januar 1994]. 
226 Krenn/Hirsch, 2004, S. 167f. 
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Folglich ist kein Einfuhrzoll, sondern lediglich der Durchfuhrzoll zu entrichten.227 
Auch der Begleitscheinverkehr findet in dieser Zeit bereits Erwähnung.228 

2. Entwicklung der Zollverfahren als Ausdruck des Wirtschafts-
zollprinzips 

Die Verwirklichung des Wirtschaftszollsystems auf rechtlicher Ebene kann nicht 
durch die allgemeine Festschreibung einer Theorie erfolgen, sondern muss durch 
Rechtstechnik und Rechtsinhalt etabliert werden. Somit stellt sich die Frage, 
wodurch dem Gedanken des Wirtschaftszolls Rechnung getragen bzw. wie er ver-
wirklicht wird.  

Um den politischen und ökonomischen Motiven des Wirtschaftszolls229 gerecht 
zu werden, bedarf es entsprechender rechtlicher Instrumente, die ihrem Rege-
lungsgehalt nach zum einen eine Zollschuld für solche Waren entstehen lassen, 
die Eingang in den Wirtschaftskreislauf des jeweiligen Zollgebietes finden.230 
Zum anderen bedarf es jedoch auch Regelungen, die verhindern, dass bestimmte 
Waren einem Zollanspruch unterliegen bzw. es soll gewährleistet werden, dass 
Waren in bestimmten zollrechtlichen Situationen von der Entstehung einer Zoll-
schuld ausgeschlossen werden. Dem ersten Bedürfnis wird durch die zollschuld-
rechtlichen Entstehungstatbestände Rechnung getragen. Letzterem wurde durch 
die Entwicklung der verschiedenen Zollverfahren entsprochen, welche sich be-
reits mit dem Übergang vom Grenzzoll- zum Gebietszollsystem zunehmend aus-
prägten.231 

Fraglich ist, welchen Zweck die Zollverfahren im Allgemeinen verfolgen und 
welche Bedeutung ihnen zukommt. Grundsätzlich können sie als ein Instrument 
zur Förderung der Wirtschaft verstanden werden.232 Neben den verfahrensrecht-
lichen Vereinfachungen und Vorteilen bei der Abwicklung der Zollprozesse für 
den einzelnen Wirtschaftsbeteiligten und die Zollverwaltungen verfolgen sie je-
doch klar ein wirtschaftliches Ziel: Die Vermeidung von Zollabgaben aufgrund 
des fehlenden Eingangs der Waren in den Wirtschaftskreislauf des Zollgebietes 

                                                 
227 Kuehn, ZfZ 1950, 152 (153). 
228 Siegert in: Gerloff/Neumark, Handbuch der Finanzwissenschaft, 1956, S. 721. 
229 Siehe hierzu auch Gliederungspunkt A. III. 2. des 2. Teils dieser Arbeit. 
230 Siehe zu den hier denkbaren Konstellationen Lux in: Groeben/Schwarze/Hatje, Europäi-

sches Unionsrecht, 2015, Vorbemerkung zu Art. 31 und 32 AEUV, Rn. 4. 
231 Sellnick, 1957, S. 48; Lux in: Groeben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, 2015, 

Vorbemerkung zu Art. 31 und 32 AEUV, Rn. 4. 
232 Michaelis, ZfZ 1981, 354 (354). 
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und dem damit einhergehenden fehlenden Schutzbedürfnis der inländischen Wirt-
schaft.233 Ihr Sinn und Zweck ist damit eindeutig auf den Gedanken des Wirt-
schaftszolls ausgerichtet und spiegelt diesen somit wider.234 

Festzustellen ist in zollrechtshistorischer Hinsicht, dass es Ausprägungen von 
Zollverfahren bereits lange vor der zolltheoretischen Etablierung und Diskussion 
um das Wirtschaftszollrecht gab. Weiterhin ist zu konstatieren, dass sich Zollver-
fahren in vielen Ländern weltweit entwickelt haben, sodass die hier mit den Zoll-
verfahren in Verbindung gebrachten Annahmen des Wirtschaftszolls in all jenen 
Staaten zutreffen dürften, in denen es Zollverfahren gibt. 

In verfahrensrechtlicher Hinsicht kann als eines der frühesten Ausprägungen ei-
nes Zollverfahrens beispielsweise die Freizone bzw. der Freihafen genannt wer-
den. Ursprünglich stellten diese Gebilde kein Zollverfahren, sondern lediglich ei-
nen Ort, an welchem die Waren keinem staatlichen Zollanspruch unterlagen, dar. 
Die Örtlichkeit wurde oftmals sogar als nicht zum Zollgebiet zugehörig dekla-
riert. Sinn und Zweck hinter diesem Prinzip war die Vermeidung von Zöllen, weil 
die Waren entweder weiter transportiert werden sollten oder noch nicht sicher 
war, ob sie wirklich in das Zollgebiet Eingang finden sollten. Die Waren sollten 
sich lediglich temporär in der Freizone bzw. im Freihafen aufhalten und somit 
vorerst keinen Zollabgaben unterliegen.  

Im Laufe der Zeit fanden im Bereich der deutschen Zollgesetzgebung, wie auch 
in anderen Staaten, immer mehr Zollverfahren Berücksichtigung, um möglichst 
viele Situationen zu erfassen, in denen Waren keinem Zollanspruch unterliegen 
sollten. Die Nichterhebung der Abgaben und damit das Nichtentstehen einer Zoll-
schuld rechtfertigten sich wiederum dadurch, dass die Waren nicht in den Wirt-
schaftskreislauf des jeweiligen Zollgebietes eingingen, obwohl sie sich temporär 
zwecks Transport, Lagerung, Verarbeitung oder Verwendung in diesem aufhiel-
ten. Somit weichen die Zollverfahren aufgrund ihres wirtschaftlichen Ziels von 
dem vormals etablierten Passierzollsystem ab, welches die Erhebung von Zöllen 
in den vorgenannten Fällen stets notwendig machte.235 Allen abgabenvermeiden-
den Zollverfahren ist damit ausnahmslos der Wirtschaftszollgedanke immanent. 
Die Daseinsberechtigung der Verfahren fußt somit auf diesem Konzept, auch 
wenn es in den Anfängen ihrer Etablierung noch unausgesprochen blieb.  

                                                 
233 Michaelis, ZfZ 1981, 354 (354); Olbertz, ZfZ 1972, 198 (200). 
234 Wolffgang, WCJ Vol. 1, No. 1, 3 (4).  
235 Michaelis, ZfZ 1981, 354 (354). 
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3. Bedeutung auf internationaler Ebene  

Zollschuldrechtliche Regelungen lassen sich auf internationaler Ebene, wie be-
reits dargestellt236, nur in sehr geringem Umfang finden. Allerdings sind aufgrund 
der Nähe zwischen Zollschuldrecht und jenem über die Zollverfahren237 sowie 
aufgrund der Feststellungen aus dem vorangegangenen Kapitel ebenfalls Rege-
lungen über die Zollverfahren für die Betrachtung und Herleitung des Wirt-
schaftszollgedankens relevant. Auf internationaler Ebene belegen dies vornehm-
lich das Internationale Abkommen zur Vereinfachung der Zollförmlichkeiten des 
Völkerbundes und die sogenannte Kyoto-Konvention der WCO. Der Gedanke des 
Wirtschaftszolls klingt in einer Reihe dieser Bestimmungen an und liegt dem Ver-
ständnis dieser Vorschriften folglich zugrunde. 

a) Internationales Abkommen zur Vereinfachung der Zollförm-
lichkeiten des Völkerbundes von 1923 

Am 3. November 1923 wurde durch die Vertragsstaaten des damaligen Völker-
bundes in Genf das Internationale Abkommen zur Vereinfachung der Zollförm-
lichkeiten (IAVZ)238 verabschiedet. Es stellt die erste internationale Konvention 
auf dem Gebiet des Zollrechts dar und kann zudem als Vorläufer der Kyoto-Kon-
vention der WCO von 1973 gesehen werden.239  

Ziel des Abkommens ist es laut der Präambel und gem. Art. 1 IAVZ den gerech-
ten Handel i.S.d. Art. 23 Völkerbundsatzung240 durch den Abbau unnötiger, über-
triebener oder willkürlicher Zollformalitäten sicherzustellen. Dabei sind in den 30 
Artikeln und den Anhängen der Konvention unter anderem zollrechtliche Situa-
tionen beschrieben, in denen Verfahrensweisen mit (temporären) Zollbefreiungen 
greifen sollen. Ziel und Zweck dieser ist es, Zollabgaben für den Wirtschaftsbe-
teiligten in bestimmten Situationen zu vermeiden, gleichzeitig aber auch die In-
teressen des jeweiligen Zollgebietes zu schützen.  

                                                 
236 Siehe Gliederungspunkt C. I. 1. des 2. Teils dieser Arbeit.  
237 Siehe Gliederungspunkt C. II. des 2. Teils dieser Arbeit.  
238 Internationales Abkommen zur Vereinfachung der Zollförmlichkeiten des Völkerbundes 

v. 3.11.1923, RGBl. 1925 II, S. 672. 
239 Asakura, 2003, S. 272. 
240 Völkerbundsatzung v. 28. Juni 1919; Art. 23 lautete: „Unter Vorbehalt der Bestimmungen 

der schon bestehenden oder künftig abzuschließenden internationalen Übereinkommen 
und im Einklang mit diesen Bestimmungen übernehmen die Bundesmitglieder folgendes: 
[...] e) sie werden die nötigen Anordnungen treffen, um die Freiheit des Verkehrs und der 
Durchfuhr sowie die gerechte Regelung des Handels aller Bundesmitglieder zu gewähr-
leisten und aufrechtzuerhalten mit der Maßgabe, daß die besonderen Bedürfnisse der wäh-
rend des Krieges 1914/1918 verwüsteten Gegenden berücksichtigt werden sollen; [...]“. 
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Zwar konnte das Abkommen aufgrund seiner Unverbindlichkeit in der Praxis 
nicht die erhoffte Wirkung und Reichweite erzielen.241 Dennoch lassen sich be-
reits in den Regelungen dieser Konvention wichtige Anhaltspunkte zum Ver-
ständnis des Wirtschaftszolls finden. 

aa) Zollbefreiungen bei Warenmustern und Modellen 

Art. 10 IAVZ sieht zeitweilige Zollbefreiungen für Warenmuster und Modelle 
von Kaufleuten und Fabrikanten vor, die zwecks Vertrieb die Zollgrenze eines 
anderen Landes passieren und temporär in diesem verweilen. Der in Art. 10 IAVZ 
beschriebene Vorgang kann als Vorläufer des späteren Zollverfahrens der vo-
rübergehenden Verwendung qualifiziert werden.242 Er ist darauf ausgerichtet Wa-
ren, die nur für einen bestimmten Zeitraum im Zollgebiet verbleiben, von Zollab-
gaben zu befreien, da die entsprechenden Waren durch das Verlassen des Zollge-
bietes keine Relevanz mehr für die Wirtschaft des Landes besitzen. 

Je nach Rechtslage im Zielzollgebiet ist der Handelnde verpflichtet eine Legiti-
mationskarte über die Waren mitzuführen, auf der auch eine zeitliche Begrenzung 
für die Wiederausfuhr der Waren vermerkt wird. Auf diese Weise wird unter an-
derem die zollamtliche Überwachung sichergestellt. Weiterhin sieht Art. 10 
Abs. 3 IAVZ zwei weitere Voraussetzungen für die Begünstigung vor. Zum einen 
muss bei der Wiederausfuhr die Nämlichkeit der Ware zweifelsfrei festgestellt 
werden können. Zum anderen dürfen die Gegenstände mengen- und wertmäßig 
nicht den handelsüblichen Charakter von Mustern übersteigen. Der Sinn und 
Zweck, der sich aus dem Wortlaut dieses Absatzes ergibt, liegt darin, sicherzu-
stellen, dass die Muster und Modelle nicht im Zollgebiet des jeweiligen Einfuhr-
staates verbleiben. Genauer gesagt sollen sie nicht in dessen Wirtschaftskreislauf 
eingehen und an Wertbildungsprozessen der inländischen Wirtschaft teilnehmen. 
Dies ist vor allem an der wert- und mengenmäßigen Beschränkung zu erkennen. 
Denn bei Einfuhr einer größeren Menge an Warenmustern von gewissem Wert 
besteht eine größere Gefahr, dass es zu einer preislichen Beeinflussung des Mark-
tes kommen könnte, sofern die Muster unerlaubt in diesen eintreten. Nach 
Art. 10 Abs. 5 IAVZ werden deshalb auch für nicht wiederausgeführte Muster, 
die im Zollgebiet verbleiben, Zollabgaben verlangt. 

                                                 
241 Dorsch, ZfZ 1985, 294 (295). 
242 Heute findet sich diese Fallgruppe auf europäischer Ebene in der Zollbefreiungsverord-

nung wieder, vgl. VO (EG) Nr. 1186/2009 des Rates v. 16. November 2009 über das 
gemeinschaftliche System der Zollbefreiungen, ABl. EU Nr. L 324/23. 
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bb) Erleichterungen für den Zollanmelder 

Anlage A zu Art. 14 IAVZ sieht verfahrensrechtliche Erleichterungen für den 
Zollanmelder von Waren vor. In Punkt 6 ist geregelt, dass leichte Verstöße im 
Zollverfahren, etwa bei Unterlassung oder Irrtum im Rahmen der Vorlage von 
Unterlagen bei der Zollanmeldung, lediglich mit einer geringen Bestrafung ge-
ahndet werden sollen. Diese soll insbesondere bei Vorgängen, in denen es um die 
Verzollung geht, möglichst gering ausfallen, sofern der Verstoß leicht zu beheben 
ist und keine betrügerische Absicht vorliegt. Ausdrücklich normiert das Abkom-
men, dass eine etwaige Strafe keinen anderen Charakter als den einer formalen 
Verwarnung oder einer einfachen Ahndung tragen darf. Damit wird deutlich, dass 
das Entstehen einer Zollschuld als Sanktion für einen Verstoß gegen zollrechtli-
che Vorschriften im Zollverfahren in der Konvention nicht vorgesehen ist. Dies 
spiegelt das Verständnis des Wirtschaftszolls in seiner Grundannahme wider: Der 
Eintritt in den Wirtschaftskreislauf ist folglich maßgebliches Moment für die 
Zollschuldentstehung und keine anderen Umstände. 

Punkt 8 der Anlage spricht überdies davon, dass Zölle bei der Wiederausfuhr von 
Waren aus dem Zollgebiet zurückgezahlt werden sollen, sofern die zollamtliche 
Überwachung der Waren nicht unterbrochen wurde und lückenlos nachgewiesen 
werden kann. Wiederum wird an dieser Stelle deutlich, dass der Konventionsge-
ber nur für Waren, die im Land und in dessen Wirtschaft verbleiben, Zollabgaben 
erheben möchte. Eine Zollerhebung die einen örtlichen oder geographischen Be-
zugspunkt hat, scheidet deshalb aus, da sich die Waren zeitweilig bereits im Zoll-
gebiet des Landes aufhielten und dennoch kein Zoll gezahlt werden muss. Die 
Zollschuldentstehung soll vielmehr an ein wirtschaftliches Moment geknüpft sein 
und Waren, die nicht im Wirtschaftskreislauf eines Landes verbleiben, sollen kon-
sequenterweise nicht mit einem Zoll belastet werden.  

cc) Zollbehandlung von beschädigten Lagerwaren 

Anlage C zu Art. 14 IAVZ regelt die Behandlung von gelagerten Waren. Punkt 
16 sieht vor, dass beschädigte Waren, die sich in einem Zolllager befinden, ver-
nichtet werden dürfen. In diesem Zusammenhang sollen keine Zölle gezahlt wer-
den. Wiederum wird hier eine zollrechtliche Situation beschrieben, in der Zollab-
gaben und damit die Zollschuldentstehung vermieden werden sollen. Erneut ist 
die Motivation für diese Regelung aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu be-
trachten, denn die Waren nehmen keinen Einfluss auf die inländische Wirtschaft 
und sollen aus diesem Grund mit keinem Zoll belegt werden. Der Umstand, dass 
sich die Waren zeitweilig im Zollgebiet in einem Zolllager befanden, reicht nicht 
aus, um eine Zollschuld zu begründen, da im Sinne der Regelung an den dauer-
haften wirtschaftlichen Verbleib anzuknüpfen ist. 
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dd) Umgang mit aufgeführten aber nicht eingeführten Waren 

Anlage D zu Art. 14 IAVZ regelt unter Punkt 17 die Nichterhebung von Einfuhr-
zöllen von in Ladeverzeichnissen aufgeführten Waren, die jedoch tatsächlich und 
nachweislich nicht in das jeweilige Land und damit in das Zollgebiet eingeführt 
wurden. Diese Bestimmung verdeutlicht erneut das Prinzip des Wirtschaftszolls 
in seiner Grundform. Zwar könnte man auch davon ausgehen, dass unter dem 
Begriff des Landes, wie er in der Regelung gebraucht wird, das Zollgebiet in sei-
ner räumlichen Form gemeint ist und nicht dessen Wirtschaftskreislauf. Aller-
dings widerspräche diese Auffassung dem Telos der Norm, nämlich den Wirt-
schaftsbeteiligten von Abgaben zu befreien, da dessen Waren nachweislich nicht 
in den inländischen Markt eingehen. 

ee) Zeitweilige Einfuhren 

Art. 16 IAVZ sieht verschiedene Arten der zeitweiligen Einfuhr von Gütern in 
ein Zollgebiet vor. Hierunter fallen nach der Konvention unter anderem die Ein-
fuhr aufgrund von Weiterverarbeitung der Waren, aufgrund von Ausstellungen 
und Vorstellungen aller Art oder auch aufgrund der Einfuhr von Fahrzeugen von 
Reisenden. Aus den beschriebenen zollrechtlichen Situationen entwickelten sich 
später die Zollverfahren der Verwendung und der Veredelung. Punkt 7 der zuge-
hörigen Anlage sieht eine Rückzahlung der für den Zeitraum der zeitweiligen 
Einfuhr entrichteten Sicherheit vor, sofern alle Verpflichtungen in Bezug auf die 
zollrechtliche Situation erfüllt wurden. Das bedeutet, dass auch die Ausfuhr der 
Waren fristgerecht erfolgt sein muss. Die Rückzahlung erfolgt, da die Waren den 
Wirtschaftskreislauf des Zollgebietes wieder verlassen und somit kein Anlass 
mehr für das Einbehalten der Sicherheitsleistung, die potenziell anfallende Zoll-
abgaben absichern soll, besteht. 

b) Internationales Abkommen zur Vereinfachung und Harmoni-
sierung der Zollverfahren der WCO von 1973 

Das Internationale Abkommen zur Vereinfachung und Harmonisierung der Zoll-
verfahren243 der WCO (zur damaligen Zeit noch Rat für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des Zollwesens, RZZ) vom 18. Mai 1973 ist auch als sogenannte Ky-

                                                 
243 Vgl. ABl. EG Nr. L 100/1 v. 21.4.1975, Beschluss des Rates vom 18.3.1975 über den 

Abschluss eines internationalen Übereinkommens zur Vereinfachung und Harmonisie-
rung der Zollverfahren und Annahme der dazugehörigen Anhänge betreffend Zolllager. 
Anmerkung: Anlagen der Kyoto-Konvention, die von der EG durch Beschluss des Rates 
verbindlich angenommen wurden, werden im Folgenden mit der jeweiligen Fundstelle im 
Amtsblatt der EG belegt.  



3. Teil: Wirtschaftszollrecht – Zolltheorie; Wirtschaftszollgedanke – Bedeutung 

 99

oto-Konvention bekannt. Das Abkommen und seine verschiedenen Anhänge stel-
len eine Zusammenfassung wichtiger Zollverfahrensarten244 weltweit dar. Eine 
spätere Ergänzung dieser Verfahren erfolgte mit dem Istanbuler Abkommen vom 
26. Juni 1990, welches ausführliche Regelungen zur vorübergehenden Verwen-
dung von Waren in einem Einfuhrland trifft.245  

Das Abkommen von 1973 enthält in seiner verbindlichen Grundkonvention und 
in den fakultativen Anhängen eine Reihe von Normen (Standards) und Empfeh-
lungen (Recommended Pracitces) für die Regelung von Zollverfahren.246 Diffe-
renziert werden verschiedene Gruppen von Verfahren.247 Die Ausgestaltung die-
ser kann von Staat zu Staat divergieren. Allerdings sind die Verfahrensweisen in 
ihren Grundsätzen gleich ausgerichtet und verfolgen die gleichen wirtschaftlichen 
Ziele.248 Dabei können die Standards und Empfehlungen in der Konvention als 
„Ausprägung des Wirtschaftszollgedankens“249 gesehen werden. Ausgewählte 
prägnante Beispiele aus den Anlagen verdeutlichen im Folgenden diese Sicht-
weise. 

aa) Anlage über Zolllager 

Die Anlage E.3 über Zolllager250 regelt den Grundsatz der Befreiung von Zöllen 
solcher in das Zollgebiet eingeführter Waren, die in einem Zolllager eingelagert 
sind und deren endgültige Verwendung noch nicht bestimmt wurde. Das Zollver-
fahren der Lagerung ist dabei auf das Interesse des Wirtschaftsbeteiligten ausge-
richtet zum einen keine Abgaben bei beabsichtigter Wiederausfuhr entstehen zu 
lassen und zum anderen die Erhebung dieser bei endgültiger Einfuhr auch erst im 
Zeitpunkt der tatsächlichen Einführung in den freien Verkehr zuzulassen.251  

                                                 
244 Z.B. Zolllager- und Freizonenverfahren sowie Zollgutversand, aktive Veredelung, pas-

sive Veredelung und vorübergehende Verwendung. 
245 Volltext des Abkommens abrufbar auf der offiziellen Website der WCO unter: http://

www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/conven-
tions-and-agreements/istanbul/istanbul_legal_text_eng.pdf?la=en [Stand: 30.6.2019]. 

246 Dorsch, Das Übereinkommen zur Vereinfachung und Harmonisierung der Zollverfahren, 
ZfZ 1973, 289 (290). 

247 Gruppierung und Erläuterung dieser Verfahrensarten auch in Michaelis, ZfZ 1981, 354 
(355). 

248 Michaelis, ZfZ 1981, 354 (354). 
249 Wolffgang in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, 

Rn. A 3003. 
250 ABl. EG Nr. L 100/7 v. 21.4.1975; Dorsch, ZfZ 1973, 289 (291). 
251 2. und 3. Erwägungsgrund der Einleitung der Anlage E.3 über Zolllager der Kyoto-Kon-

vention v. 1973. 
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Bereits die Unterscheidung zwischen Waren der vorübergehenden Einfuhr, das 
heißt Waren, die wiederausgeführt werden und nur vorübergehend im Zollgebiet 
eingelagert werden, und Waren der endgültigen Einfuhr, bei denen Zollabgaben 
zu zahlen sind, zeigt, dass die Zollschuld nur für letzteren Fall entstehen kann. 
Denn in diesem Fall nehmen die Waren an der inländischen Wirtschaft teil. In 
diesem Zusammenhang sprechen die Regelungen von einer tatsächlichen Einfuhr 
in den freien Verkehr des betreffenden Landes.252 Dieser Begriff wird nicht weiter 
definiert. Aus dem Kontext sowie dem Sinn und Zweck der Standards und Emp-
fehlungen meint er jedoch wohl den Wirtschaftskreislauf des betreffenden Lan-
des, in den die Waren nach Zahlung sämtlicher (Zoll-)Abgaben eingehen dürfen. 
Die offizielle englische Version benutzt an dieser Stelle den Begriff „home use“, 
Heimatlandgebrauch/-verbrauch, und die französische Fassung spricht von 
„consommation“, dem (Inlands-)Verbrauch. Auch diese Begriffe verdeutlichen, 
dass die Teilnahme am Wirtschaftsverkehr bzw. der Verbrauch der Ware inner-
halb dieses Kreislaufs gemeint sein muss. Diese Annahme wird ebenfalls durch 
die Tatsache unterstrichen, dass im 6. Erwägungsgrund der Einleitung zur Anlage 
E.3 von inländischen oder nationalisierten Waren die Rede ist. Diese werden so-
mit von anderen Waren differenziert, was verdeutlicht, dass von einem heimi-
schen Wirtschaftsmarkt ausgegangen wird, in den Waren eintreten können. Die 
Erhebung der Einfuhrabgaben hängt folglich von jenem Moment des wirtschaft-
lichen Eintretens in den inländischen Markt ab. Zollschulden entstehen in der 
konsequenten Fortführung dieses Gedankens demnach mit Eintritt in den Wirt-
schaftskreislauf und damit nach dem Wirtschaftszollgedanken. 

Norm 22 der Anlage E.3 regelt, wie bereits das vormalige Abkommen des Völ-
kerbundes253, dass Waren, die im Zolllager durch einen Unfall oder höhere Ge-
walt zerstört werden, keinen Einfuhrabgaben unterliegen, sofern Untergang oder 
Zerstörung ordnungsgemäß nachgewiesen werden.254 Wiederum ist hier der Wirt-
schaftszollgedanke präsent. Die Waren können nicht mehr in Konkurrenz zu in-
ländischen Waren treten und müssen deshalb auch nicht mit einem Zoll belastet 
werden. Reste und Abfälle der zerstörten Waren könnten dies jedoch, weshalb 
Norm 22 ebenfalls regelt, dass diese bei Abfertigung zum freien Verkehr zu ver-
zollen sind. Norm 23 trifft eine ähnliche Regelung für den Fall, dass der Verfü-
gungsberechtige die Waren aktiv zerstören oder entwerten möchte.  

                                                 
252 3. Erwägungsgrund der Einleitung der Anlage E.3 über Zolllager der Kyoto-Konvention 

v. 1973. 
253 Siehe Gliederungspunkt A. I. 3. a) des 3. Teils dieser Arbeit.  
254 Norm 30 der Anlage E.1 über den Zollgutversand, ABl. EG Nr. L 166/17 v. 4.7.1977 trifft 

in diesem Kontext eine inhaltsgleiche Regelung. 
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bb) Anlage über die vorübergehende Verwahrung 

Anlage A.2 über die vorübergehende Verwahrung von Waren255 regelt, dass Wa-
ren zwischen ihrer Ankunft und der Abgabe einer Zollanmeldung vorübergehend 
unter zollamtlicher Überwachung gelagert werden.256 Sinn und Zweck dieser Re-
gelungen ist, dass die Zollbehörden eine dauerhafte und lückenlose Kontrolle 
über die Waren ausüben können, solange noch keine Bestimmungen über ihren 
weiteren Verbleib getroffen wurden. Vor allem soll vermieden werden, dass Wa-
ren ohne die Entrichtung von Abgaben in den zollrechtlich freien Verkehr gelan-
gen und nicht mehr auffindbar sind.257  

Auch in diesen Vorschriften findet die Logik des Wirtschaftszollgedankens und 
des Eintritts von Waren in den Wirtschaftskreislauf eines Zollgebietes Anklang. 
So wird festgelegt, dass Waren, die aufgrund ihrer niedrigen Zollbelastung mit 
einem geringen Abgabenrisiko verbunden sind, auch auf nicht baulich gesicher-
ten Plätzen unter zollamtlicher Überwachung gelagert werden können.258 Durch 
den Wortlaut dieser Norm und vor allem durch den Begriff Abgabenrisiko wird 
deutlich, dass es dem Normgeber auf den wirtschaftlichen Wert der Waren und 
den mit diesem verbundenen Zollabgaben ankommt. Zum einen lässt sich der un-
gewollte Wegfall niedriger Zollabgaben für das jeweilige Land besser kompen-
sieren, als wenn diesem hohe Abgaben entgingen. Folglich ist eine nicht so starke 
Sicherung dieser Waren angemessen. Zum anderen stellen Waren, die einem 
niedrigen Zollbetrag unterliegen, mit Blick auf deren ungewollten Eingang in den 
Wirtschaftskreislauf ein nicht so hohes Risiko dar, als wenn solche Waren unbe-
absichtigt in die heimische Wirtschaft eingingen, die hohen Zollabgaben unter-
liegen. Denn Waren, die hohen Zollsätzen unterliegen, sind für die heimischen 
Produkte zumeist eine größere Konkurrenz. Folglich trifft die Norm eine Aus-
nahme vom Grundsatz der Lagerung in verschlossenen Räumen aufgrund der 
wirtschaftlichen Einflussmöglichkeit der Waren im Falle des unerlaubten unver-
zollten Eingangs in den Wirtschaftskreislauf. 

Die Regelungen zu verdorbenen, beschädigten, untergegangenen oder zerstörten 
Waren beinhalten ebenfalls wirtschaftszollrechtliche Gedanken. Für die Abferti-
gung zum freien Verkehr und die Erhebung etwaiger Eingangsabgaben wird je-
weils auf den tatsächlichen Zustand der Waren oder die verbleibenden Abfälle 

                                                 
255 ABl. EG Nr. L 160/18 v. 17.6.1978; Dorsch, Neue Anhänge zur Konvention von Kyoto, 

1976, ZfZ 1977, 27 (27f.). 
256 Buchst. a) der Begriffsbestimmungen der Anlage A.2 der Kyoto-Konvention v. 1973. 
257 Der 1. Erwägungsgrund der Einleitung der Anlage A.2 der Kyoto-Konvention v. 1973 

spricht in diesem Zusammenhang von den Interessen des Staates, die zu wahren sind.  
258 Norm 6 Punkt 2. der Anlage A.2 der Kyoto-Konvention v. 1973. 
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abgestellt.259 Daraus folgt, dass wirtschaftlicher Zustand und Wert der Waren bei 
Eingang in den zollrechtlich freien Verkehr berücksichtigt werden. Nur solche 
Waren, die tatsächlich in die inländische Wirtschaft eingehen, sollen entspre-
chend ihrem Wert verzollt werden. Die ursprüngliche intakte Ware wird dabei 
außer Betracht gelassen, da sie nicht mehr existiert und auch nicht am Wirt-
schaftskreislauf teilnehmen kann. Gestützt wird diese Annahme weiterhin durch 
Norm 18 der Anlage A.2, die davon spricht, dass eine Ware für den Handel wert-
los gemacht werden kann. Auch in diesem Fall ist ein entsprechender Einfluss der 
Ware auf die Wirtschaft nicht mehr in dem Maße gegeben, als wenn sie noch 
vollständig intakt wäre. Folglich sind geringere Zollabgaben zu entrichten. Aus-
weislich des Wortlautes wird an dieser Stelle davon ausgegangen, dass die betref-
fende Ware einen gewissen Handelswert am Wirtschaftsmarkt besitzt. Damit 
kann sie diesen auch beeinflussen. Deutlich wird durch die Vorschriften somit, 
dass von einem Einfluss der Waren auf dem heimischen Markt ausgegangen wird. 
Eingangsabgaben werden dabei nur für solche Waren erhoben, die tatsächlich am 
Wirtschaftsgeschehen des jeweiligen Landes teilnehmen. Damit ist entscheiden-
des Moment für die Zollschuldentstehung ein wirtschaftliches.  

cc) Anlage über Rückwaren 

Anlage B.3 über die Wiedereinfuhr in unverändertem Zustand (Rückwaren)260 re-
gelt, dass Waren, die nach ihrer Ausfuhr aus dem Zollgebiet nachweislich unver-
ändert wieder in dieses zurückgeführt werden, keinen Zollabgaben unterliegen.261 
Wiedereinfuhr in unverändertem Zustand bezeichnet das Verfahren, nach dem 
Waren, die aus dem freien Verkehr oder als Veredelungserzeugnisse ausgeführt 
worden sind, eingangsabgabenfrei zum freien Verkehr abgefertigt werden kön-
nen, sofern sie im Ausland nicht bearbeitet, verarbeitet oder ausgebessert worden 
sind.262 Die erfolgreiche Abfertigung zum freien Verkehr garantiert dabei, dass 
die eingeführten Waren ständig im Zollgebiet verbleiben dürfen.263 

Die Regelungen über Rückwaren verdeutlichen einmal mehr den Gedanken des 
Wirtschaftszolls, welcher hinter den Normierungen steht. Denn Waren, welche 
sich zuvor bereits im freien Verkehr aufgehalten haben, sollen nicht oder nicht 
noch einmal mit Zollabgaben belastet werden, weil sie bereits dem Wirtschafts-
kreislauf des Landes angehört haben. Ein Einfluss auf den wirtschaftlichen Markt 

                                                 
259 Normen 16-18 der Anlage A.2 der Kyoto-Konvention v. 1973. 
260 ABl. EG Nr. L 100/28 v. 17.4.1980; Dorsch, Anhänge zur Konvention von Kyoto, 1978, 

ZfZ 1978, 292 (293f.). 
261 2. Erwägungsgrund der Einleitung der Anlage B.3 der Kyoto-Konvention v. 1973. 
262 Buchst. a) der Begriffsbestimmungen der Anlage B.3 der Kyoto-Konvention v. 1973. 
263 Buchst. b) der Begriffsbestimmungen der Anlage B.3 der Kyoto-Konvention v. 1973. 
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ist lediglich zu befürchten, wenn veränderte Rückwaren mit gesteigertem Wert in 
das Zollgebiet eingehen. In diesen Fällen ist die Abgabenfreiheit schon per Be-
griffsbestimmung des Verfahrens nicht erlaubt. Hingegen wird bei benutzten, be-
schädigten oder verdorbenen Rückwaren eine abgabenfreie Wiedereinfuhr nicht 
abgelehnt.264 Dies unterstreicht, dass es für die (erneute) Erhebung der Zollabga-
ben auf eine etwaige Wertsteigerung oder Verbesserung der Waren ankommt. 
Eine solche hätte nämlich zur Folge, dass die sich auf dem heimischen Markt 
befindlichen Produkte des Zollgebietes einer größeren Konkurrenz ausgesetzt 
würden.  

Deutlich wird dieser Beweggrund ebenfalls in Norm 6 der allgemeinen Vorschrif-
ten der Anlage B.3. Die Norm erlaubt eine Wiedereinfuhr von Waren auch dann, 
wenn die Waren während ihres Aufenthaltes außerhalb des Zollgebietes Erhal-
tungsbehandlungen unterzogen wurden, sofern diese nicht den Wert den die Wa-
ren bei Ausfuhr aus dem Zollgebiet besaßen, erhöhen. Hier wird explizit auf den 
Faktor der Wertsteigerung, der für die Erhebung der Abgaben notwendig wäre, 
abgestellt. Damit verdeutlicht die Regelung, dass die Abgabenerhebung und so-
mit auch die Zollschuldentstehung an das Moment des Eingangs der Waren in 
den Wirtschaftskreislauf anknüpft und nicht etwa an den räumlichen Eintritt der 
Waren in das geographische Zollgebiet eines Landes. Dies wird auch durch Norm 
7 der Anlage B.3 gestützt, welche die Wiedereinfuhr auch aus anderen Zollver-
fahren, etwa dem Zolllagerverfahren, erlaubt. In dieser Situation befinden sich 
die Waren bereits im Zollgebiet, sodass es hier nur auf den (erneuten) Eintritt in 
den Wirtschaftskreislauf ankommen kann. Weiterhin wird in den Regelungen 
deutlich, dass grundsätzlich auf die tatsächliche Situation, das heißt auf das Vor-
liegen des unveränderten Zustands der Waren abzustellen ist und nicht darauf, 
dass etwaige Verfahrensweisen, wie etwa ein Vorbehalt der Wiedereinfuhr, er-
füllt wurden.265 

Als empfohlene Praktik verweist Empfehlung 8 der Anlage B.3 darauf, neben den 
Eingangsabgaben auch wirtschaftliche Einfuhrverbote und -beschränkungen bei 
der Wiedereinfuhr der Waren fallen zu lassen, sofern sich diese bei Ausfuhr im 
freien Verkehr befanden. Auch diese Regelung unterstreicht erneut die wirtschaft-
liche Betrachtungsweise, auf die es beim Eingang der Waren ankommt.  

                                                 
264 Norm 5 der Allgemeinen Vorschriften der Anlage B.3 der Kyoto-Konvention v. 1973. 
265 Norm 10 der Allgemeinen Vorschriften der Anlage B.3 der Kyoto-Konvention v. 1973. 
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dd) Anlage über die vorübergehende Einfuhr 

Anlage E.5 über die vorübergehende Einfuhr mit Wiederausfuhr in unveränder-
tem Zustand266 regelt das Verfahren, nach welchem Waren zu einem bestimmten 
Zweck nur zeitweise und unter bedingter Befreiung von Abgaben in einem Zoll-
gebiet verbleiben und im Anschluss unverändert wieder aus diesem ausgeführt 
werden.267 Bereits in der Einleitung der Anlage wird deutlich, dass dem Verfahren 
Gedanken des Wirtschaftszolls immanent sind. Dem Wortlaut nach wird es als in 
der Regel nicht gerechtfertigt angesehen für Waren, die sich nur vorübergehend 
im Zollgebiet eines Landes aufhalten, endgültige Einfuhrabgaben zu verlangen, 
da hierdurch eine Ware in verschiedenen Ländern mehrmals belastet werden 
könnte.268 Aus diesem Grunde sei die vorübergehende Einfuhr mit bedingter Be-
freiung von Einfuhrabgaben in den meisten Staaten als Verfahren verankert.269 
Diese Feststellungen machen deutlich, dass Einfuhrabgaben und damit die Zoll-
schuldentstehung an den endgültigen Verbleib der Ware im Zollgebiet, also an 
den permanenten Eingang der Waren in den Wirtschaftskreislauf eines Landes, 
geknüpft werden. Auf ein geographisches Moment kann es nicht ankommen, weil 
sich die Waren tatsächlich vorübergehend im Zollgebiet aufhalten und dennoch 
keine Abgabenschuld entsteht. Von Bedeutung ist daher, ob die Ware im jeweili-
gen Wirtschaftsmarkt des Zollgebietes verbleibt. Eine endgültige Verzollung bei 
zeitlich begrenztem Aufenthalt mit Wiederausfuhr ist mit dem Wirtschaftszollge-
danken nicht vereinbar, da sich eine Ware jeweils nur im Wirtschaftskreislauf 
eines Landes aufhalten und Markteinfluss ausüben kann. Dies macht die Einfüh-
rung von Verfahrensarten wie jenem der vorübergehenden Einfuhr mit anschlie-
ßender Wiederausfuhr notwendig. Folglich spiegeln die Ausführungen der Ein-
leitung zur Anlage E.5 das Konzept des Wirtschaftszolls wider und lassen den 
Schluss zu, dass sie dieses implizieren. 

Darüber hinaus lassen sich in der Anlage noch weitere Anhaltspunkte finden, die 
die Auffassung vom Wirtschaftszollgedanken stützen. Grundsätzlich wird nach 
Norm 3 der Anlage E.5 die vollständige Abgabenbefreiung bei der vorübergehen-
den Einfuhr gewährt. Der Anwendungsbereich ist in den Empfehlungen 35 bis 37 
der Anlage E.5 geregelt. Sofern die Waren jedoch in wirtschaftlich relevanter 
Weise genutzt oder gebraucht werden, entstehen anteilige Abgaben.270 Dies ist im 
Sinne des Wirtschaftszollgedankens folgerichtig, da die Waren dann einen wert-
bildenden Faktor, etwa bei der Produktion von Gütern, innerhalb der inländischen 

                                                 
266 ABl. EG Nr. L 362/2 v. 22.12.1987; Dorsch, ZfZ 1973, 289 (291). 
267 Buchst. a) der Begriffsbestimmungen der Anlage E.5 der Kyoto-Konvention v. 1973. 
268 2. Erwägungsgrund der Anlage E.5 der Kyoto-Konvention v. 1973. 
269 3. Erwägungsgrund der Anlage E.5 der Kyoto-Konvention v. 1973. 
270 Empfehlung 38 der Anlage E.5 der Kyoto-Konvention v. 1973. 
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Wirtschaft darstellen. Ein solcher Vorteil ist durch die temporäre Teilnahme der 
Ware am Wirtschaftskreislauf konsequenterweise mit anteiligen Abgaben zu 
kompensieren. Diese Verfahrensart kann demnach als weitere deutliche Ausprä-
gung des Wirtschaftszollgedankens gewertet werden, da die Zollschuld an die ak-
tive Teilnahme der Waren am Wirtschaftsgeschehen des Landes anknüpft. 

ee) Anlage über die Befreiung von Eingangsabgaben für zum 
freien Verkehr angemeldete Waren  

Anlage B.2 über die Befreiung von Eingangsabgaben für zum freien Verkehr an-
gemeldete Waren271 verdeutlicht mit seinen Regelungen und empfohlenen Prak-
tiken ebenfalls, dass das Zollverständnis jenes des Wirtschaftszolls ist. Sinn und 
Zweck dieser Anlage ist es, Waren bei ihrer Abfertigung zum zollrechtlich freien 
Verkehr aus bestimmten Gründen oder unter gewissen Umständen von Einfuhr-
abgaben zu befreien.272  

Auffallend ist, dass in den Normen und Empfehlungen lediglich solche Waren 
von Zöllen befreit werden sollen, die keinen kommerziellen Charakter haben. 
Vielmehr erfasst die Befreiung solche Waren, die dem persönlichen Gebrauch 
von natürlichen Personen dienen oder solche, die auf dem Inlandsmarkt keinen 
oder nur einen geringen Handelswert haben. So fallen in den Anwendungsbereich 
der Anlage beispielsweise Muster ohne Handelswert273, Übersiedlungs-274, Hei-
rats-275 und Erbschaftsgut276 sowie persönliche Gebrauchsgegenstände277 oder 
Gegenstände ohne Handelswert278. Vor diesen Waren muss die inländische Wirt-
schaft nicht geschützt werden, da sie im privaten Gebrauch bleiben und nicht zu 
kommerziellen Zwecken eingeführt werden. Folglich können sie zollfrei in den 
freien Verkehr überführt werden. Die Ausführungen der Anlage betonen fortwäh-
rend, dass die betreffenden Waren entweder keinen kommerziellen für den Han-
del relevanten Wert haben dürfen279 oder, dass sich die Waren bereits vor und 

                                                 
271 ABl. EG Nr. L 161/4 v. 28.6.1988; Dorsch, ZfZ 1978, 292 (293). 
272 1. und 2. Erwägungsgrund der Einleitung der Anlage B.2 der Kyoto-Konvention v. 1973. 
273 Norm 14 und Empfehlung 15 der Anlage B.2 der Kyoto-Konvention v. 1973. 
274 Norm 17 und Empfehlungen 18 und 19 der Anlage B.2 der Kyoto-Konvention v. 1973. 
275 Normen 21 und 22 sowie Empfehlung 23 der Anlage B.2 der Kyoto-Konvention v. 1973. 
276 Norm 26 und Empfehlung 27 der Anlage B.2 der Kyoto-Konvention v. 1973. 
277 Norm 24 und Empfehlung 25 der Anlage B.2 der Kyoto-Konvention v. 1973. 
278 Empfehlung 32 der Anlage B.2 der Kyoto-Konvention v. 1973. 
279 Vgl. z.B. Empfehlung 15, Anmerkung c) zu Norm 28 oder Empfehlung 32 der Anlage 

B.2 der Kyoto-Konvention v. 1973. 



3. Teil: Wirtschaftszollrecht – Zolltheorie; Wirtschaftszollgedanke – Bedeutung 

 106

auch noch nach der Einfuhr für eine gewisse Zeit im privaten Gebrauch bzw. Ei-
gentum oder Besitz des Einführers befinden müssen280. Auch Art, Menge und 
Üblichkeit der Waren spielen eine Rolle bei der Entscheidung, ob Zölle gezahlt 
werden müssen.281 Damit wird deutlich, dass einerseits der zollfreie Eingang von 
Waren mit handelsüblichem Wert in die lokale Wirtschaft und andererseits die 
nachträgliche kommerzielle Nutzung einfuhrabgabenbefreiter Waren verhindert 
werden sollen. 

Die Überführung der in Anlage B.2 beschriebenen Waren in den freien Verkehr 
und damit in den Wirtschaftskreislauf eines Landes hat somit keinen bzw. keinen 
nennenswerten Einfluss auf diesen. Diese Ausnahmetatbestände der Anlage282 
verdeutlichen jedoch zugleich, dass im Regelfall, das heißt bei Waren mit kom-
merziellem Wert, davon ausgegangen wird, dass der Eintritt dieser Waren in die 
inländische Wirtschaft ein Zollbedürfnis und damit die Zollschuldentstehung aus-
löst. 

ff) Anlagen über die aktive und passive Veredelung  

Überaus deutliche Ausprägungen des Wirtschaftszollgedankens sind die Zollver-
fahren der Veredelung, die in den Anlagen E.6 über die vorübergehende Einfuhr 
zur aktiven Veredelung283 und E.8 über die vorübergehende Ausfuhr zur passiven 
Veredelung284 geregelt sind. Bereits der Sinn und Zweck der Veredelungsvor-
gänge ist rein wirtschaftlich geprägt. Dabei sind die Erwägungen, die für das je-
weilige Verfahren sprechen, eng mit der inländischen Wirtschaft eines Zollgebie-
tes verbunden.285 

                                                 
280 Vgl. z.B. Empfehlung 19 Buchst. c) und d), Empfehlung 23 Buchst. c) oder Empfehlung 

27 Buchst. c) der Anlage B.2 der Kyoto-Konvention v. 1973. 
281 Empfehlung 19 Buchst. a), Anmerkung a) zu Empfehlung 20 sowie Anmerkung c) zu 

Norm 28 der Anlage B.2 der Kyoto-Konvention v. 1973. 
282 Anmerkung: Auf europäischer Ebene sind viele der Fallgruppen heute in der Zollbefrei-

ungsverordnung, VO (EG) Nr. 1186/2009 des Rates v. 16.11.2009 über das gemeinschaft-
liche System der Zollbefreiungen, ABl. EU Nr. L 324/23 geregelt; vgl. hierzu auch Lux 
in: Krenzler/Herrmann/Niestedt (Hrsg.), EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Loseblatt, 
UZK Erwägungsgründe, Rn. 17 [Stand: Oktober 2015]. 

283 ABl. EG Nr. L 166/25 v. 4.7.1977; Dorsch, Neue Anhänge zur Konvention von Kyoto, 
ZfZ 1974, 298 (300). 

284 ABl. EG Nr. L 166/30 v. 4.7.1977; Dorsch, Neue Anhänge zur Konvention von Kyoto, 
1975, ZfZ 1975, 262 (264). 

285 2. und 3. Erwägungsgrund der Einleitung der Anlage E.6 der Kyoto-Konvention v. 1973 
sowie 2. Erwägungsgrund der Anlage E.8 der Kyoto-Konvention v. 1973. 



3. Teil: Wirtschaftszollrecht – Zolltheorie; Wirtschaftszollgedanke – Bedeutung 

 107

Bei der vorübergehenden Einfuhr zur aktiven Veredelung ist für Waren, die im 
Zollgebiet veredelt werden, eine bedingte Befreiung der Einfuhrabgaben vorge-
sehen, sofern sie fristgerecht das Zollgebiet wieder verlassen.286 Norm 3 der An-
lage E.6 sieht dabei die grundsätzliche Befreiung von Einfuhrabgaben für die zur 
Veredelung vorübergehend eingeführten Waren vor. Eine Ausnahme stellen je-
doch im Zollgebiet verbleibende Abfallprodukte aus den Veredelungsvorgängen 
dar. Auf diese können Abgaben in Form von Zöllen erhoben werden, vor allem, 
wenn diese Abfälle einen gewissen Handelswert aufweisen. An dieser Stelle wird 
wiederum deutlich, dass verhindert werden soll, dass Warenmengen, die einen 
handelsrelevanten Wert aufweisen, unverzollt in den freien Verkehr eines Landes 
eingehen und dort Einfluss auf die Preisbildung des Marktes nehmen können. An-
knüpfungspunkt ist der Eingang der Waren in den Wirtschaftskreislauf mangels 
Wiederausfuhr. 

Bei der vorübergehenden Ausfuhr zur passiven Veredelung werden im freien Ver-
kehr befindliche Waren aus dem Zollgebiet ausgeführt, im Ausland veredelt und 
im Anschluss an diesen Vorgang wieder unter vollständiger oder teilweiser Be-
freiung von Abgaben in das Zollgebiet eingeführt.287 In der Anmerkung zu Norm 
22 der Anlage E.8 ist dabei vorgesehen, dass bei einer teilweisen Abgabenerhe-
bung bei Wiedereinfuhr der Waren diese entsprechend dem durch den Verede-
lungsprozess erzielten Wertzuwachs berechnet werden kann. Damit werden die 
Waren in jenem Zustand, in dem sie sich bereits im freien Verkehr befanden, nicht 
(erneut) verzollt, sondern nur jener Teil, der die Wertsteigerung ausmacht. Auch 
durch diese Anmerkung wird deutlich, dass es um den wertmäßigen Eingang der 
Waren in den Wirtschaftskreislauf eines Landes geht und dabei der Wirtschafts-
zollgedanke in den Verfahren verankert ist. 

c) Zwischenergebnis 

Das Abkommen des Völkerbundes von 1923 kann als eines der ersten internatio-
nal bedeutenden Versuche der Vereinheitlichung von Zollverfahren gesehen wer-
den. Hier wurden erste zollrechtlich relevante Situationen, die Vorläufer der spä-
teren Zollverfahren sind, normiert und geregelt. Neben dem Harmonisierungsge-
danken ist bereits der Gedanke der Zollbefreiung zu finden. Dieser führt dazu, 
dass Waren, die nicht (mehr) dem Wirtschaftskreislauf eines Landes angehören, 
keinem Zoll unterliegen. Zwar wird dies in den Regelungen nicht explizit erwähnt 
und die Regelungen zu den speziellen Vorgängen sind noch recht allgemein ge-
halten. Dennoch ist festzuhalten, dass der Wirtschaftszollgedanke in diesem Ab-
kommen vorhanden ist, was an der Ausrichtung und dem Sinn und Zweck der 

                                                 
286 Buchst a) der Begriffsbestimmungen der Anlage E.6 der Kyoto-Konvention v. 1973. 
287 Buchst a) der Begriffsbestimmungen der Anlage E.8 der Kyoto-Konvention v. 1973. 
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einzelnen Regelungen sowie an deren systematischem Zusammenhang zu erken-
nen ist.  

Gleiche Schlussfolgerungen lassen sich für die Kyoto-Konvention von 1973 zie-
hen. Das Abkommen hatte einen maßgeblichen Einfluss auf das europäische Zoll-
recht.288 Dies kann unter anderem durch die Konzeption des ZK belegt werden, 
welcher sich im Bereich der Zollverfahren in großen Teilen an der Kyoto-Kon-
vention und deren Maßstäben orientiert.289 Sie hat aber auch für viele weitere 
Staaten weltweit verfahrenstechnisch eine bedeutende Rolle eingenommen.290 
Die grundsätzlichen Ausprägungen des Wirtschaftszollgedankens, die auch in 
diesem Abkommen in Form der Regelungen zu den Zollverfahren fortlaufend in 
den Anlagen verankert sind, haben somit Einfluss auf eine Vielzahl von Zollord-
nungen. Denn alle Mitglieder der WCO sind angehalten, ihre Zollgesetze nach 
den verbindlichen Grundprinzipien der Konvention zu bilden. Folglich dürfte sich 
der Gedanke in all jenen Zollordnungen wiederfinden, die die Konvention ratifi-
ziert und umgesetzt haben.  

Die Wiederauflage der Kyoto-Konvention als sogenannte Revidierte Kyoto-Kon-
vention (RKK)291 von 1999 bestätigt diese Sichtweise. Sie führt das ursprüngliche 
Abkommen von 1973 fort und aktualisiert es umfassend.292 Ferner ist die Revi-
dierte Kyoto-Konvention nun im Gesamten, das heißt in Form der Grundkonven-
tion und dem Allgemeinen Anhang mit 10 Kapiteln, vorbehaltlos anzunehmen.293 

                                                 
288 Witte in: Witte, UZK, 2018, Einführung, Rn. 10; siehe hierzu auch Lux, EU Customs Law 

and International Law, WCJ Vol. 1, No. 1, 19 (24). 
289 Dies ergibt sich z.B. aus dem 12. Erwägungsgrund der VO (EU) Nr. 952/2013, ABl. EU 

Nr. L 269/3. 
290 Die Ratifikation der Kyoto-Konvention v. 1973 erfolgte durch 67 Staaten; siehe die mit 

einem Stern gekennzeichneten Staaten unter: http://www.wcoomd.org/en/topics/facilita-
tion/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/instruments.aspx [Stand: 
30.6.2019]; vgl. aber auch Wolffgang in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der 
Europäischen Union, 2018, Rn. A 3003, der auf die Schwäche in Form des geringen Ver-
bindlichkeitsgrades der ursprünglichen Konvention hinweist. 

291 Volltext des Abkommens abrufbar auf der offiziellen Website der WCO unter: http://
www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-
tools/conventions/kyoto-convention/revised-kyoto-convention/body_gen-annex-and-
specific-annexes.pdf?la=en [Stand: 30.6.2019]. Siehe hierzu auch vertiefend Wolffgang/
Fischer-Zach, Die revidierte Kyoto-Konvention von 1999 – Teil 1, ZfZ 2003, 84ff. und 
Wolffgang/Fischer-Zach, Die revidierte Kyoto-Konvention von 1999 – Teil 2, ZfZ 2003, 
114ff. 

292 Wolffgang/Fischer-Zach, ZfZ 2003, 84 (85, 123); Wolffgang, Grundregeln globalen Zolls 
in Kraft, AW-Prax, 45 (45).  

293 Art. 8 und 9 RKK. 
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Der UZK hat das strukturelle Konzept der Kyoto-Konvention von 1999 übernom-
men, indem er zwischen allgemeinen und speziellen Regelungen differenziert.294 
Somit kommt es zu einer Fortsetzung und Fortgeltung des in den Regelungen im-
manenten Gedankenguts zum Wirtschaftszoll in einer noch verbindlicheren Art 
und Weise für eine noch größere Anzahl295 an Staaten. 

4. Bedeutung in deutschen Zollordnungen zwischen 1818 und 
1939 

Nicht nur in den Abkommen auf internationaler Ebene lassen sich Anhaltspunkte 
hinsichtlich des Wirtschaftszollgedankens finden. Auch auf nationaler Ebene zei-
gen Zollordnungen, die zeitlich sogar noch vor den internationalen Abkommen 
gültig waren, partiell deutliche Ausprägungen dieses Prinzips. Hierzu werden auf 
deutscher Ebene einige bedeutende Zollordnungen, welche als Vorgängerwerke 
der späteren europäischen Regelungen zu qualifizieren sind, betrachtet. Hierunter 
fallen die preußische Zollgesetzgebung von 1818, das Vereinszollgesetz von 1836 
und 1869 sowie das Zollgesetz von 1939.296 

a) Preußische Zollgesetzgebung von 1818 

Das Preußische Zollgesetz297 von 1818 stellt die Grundlage der späteren deut-
schen Zollrechtsgesetze dar.298 Zwar ist es in seinen Strukturen noch auf das 
Grenzzollsystem ausgelegt, welches die Zollschuld mit dem Grenzübertritt ent-
stehen lässt.299 Anzumerken ist ihm aber auch, dass es neben den primär fiskali-
schen Motiven der Zollerhebung bereits den Schutz der inländischen Wirtschaft 
anstrebt.300  

                                                 
294 Truel/Maganaris, Breaking the code: the impact of the Union Customs Code on interna-

tional transactions, WCJ Vol. 9, No. 2, 12 (14).  
295 Die Revidierte Kyoto-Konvention v. 1999 wurde bis heute von insgesamt 118 Staaten 

ratifiziert; siehe Hompage der WCO unter: http://www.wcoomd.org/en/topics/facilita-
tion/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/instruments.aspx [Stand: 
30.6.2019]. 

296 Vgl. darüber hinaus für eine eingehende Analyse der österreichischen Zoll- und Staatsmo-
nopolordnung v. 11.7.1835 (ZMO) sowie des Gesetzes v. 10.6.1920 über das Zollrecht und 
das Zollverfahren, StGBl. 1920/250; Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselber-
ger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Bedeutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 284ff. 

297 Preußisches Zollgesetz v. 26.5.1818 [zitiert als „§§ xx PrZG 1818“]. 
298 Kuehn, ZfZ 1950, 199 (199); Asakura, 2003, S. 243. 
299 Kuehn, ZfZ 1950, 199 (199); Schwarz in: Schwarz/Wockenfoth, Zollrecht, Einleitung, 

Rn. 9 [Stand: Januar 1994]; Siegert in: Gerloff/Neumark, Handbuch der Finanzwissen-
schaft, 1956, S. 722; vgl. auch Gliederungspunkt B. II. des 2. Teils dieser Arbeit. 

300 Vgl. Präambel des PrZG 1818, die davon spricht, dass die inländische Gewerbsamkeit des 
Zollgebietes durch Zölle geschützt werden sollte.  
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Da sich die Zollschuldentstehung gem. § 70 S. 1 PrZG 1818 aus dem Grenzüber-
tritt der Waren ergab, entstand nach der preußischen Zollgesetzgebung auch bei 
der Beförderung der Waren durch das Zollgebiet oder der vorübergehenden La-
gerung dieser eine Zollschuld für die Waren. Allerdings sind bereits einige Aus-
nahmen von dem Prinzip der Zollschuldentstehung bei Grenzübertritt zu ver-
zeichnen. So wurde zwischen unechten, echten und teilweisen Zollbefreiungen 
trotz Grenzübertritt der Ware unterschieden.301 Dem preußischen Zollrecht waren 
dabei bereits die passive Veredelung (§ 62-64 PrZG 1818) und die aktive Vere-
delung (§ 63 PrZG 1818) bekannt. Diese verfahrenstechnischen Ausnahmen und 
die hinter ihnen stehende Intention, bestimmte Waren, die sich vorübergehend im 
oder außerhalb des Zollgebietes aufhalten und dieses dann wieder verlassen bzw. 
wieder in dieses zurückkehren, von der Zollschuld auszunehmen, können bereits 
als erste Anlehnungen an das Wirtschaftszollrecht gewertet werden.  

Weiterhin sah § 69 PrZG 1818 vor, dass es zu einem Erlass der Zölle kommen 
sollte, falls sich Ware auf dem Packhof durch Zufall verminderte. Die Ratio, die 
hinter dieser Vorschrift steht, dürfte sein, dass lediglich für Waren, die auch tat-
sächlich in das Zollgebiet Eingang finden können, weil sie noch vorhanden sind, 
eine Zollschuld entstehen kann. Sofern die Waren jedoch nicht mehr im Zollge-
biet physisch vorhanden sind, erscheint ein Zollanspruch als nicht mehr gerecht-
fertigt und es muss zu einem Erlass der Abgaben kommen. 

b) Vereinszollrecht von 1836 und 1869 

Die Vereinszollgesetze der Jahre 1836302 und 1869303 stellen die Gesetzgebungen 
des deutschen Zollvereins (1834-1871) dar und wurden als Nachfolger des Preu-
ßischen Zollgesetzes etabliert.304 Allerdings waren die Ähnlichkeiten zum Vor-
gängerwerk sehr deutlich und die Regelungen stimmten teilweise sogar noch im 
Wortlaut mit diesem überein.305 Kritisiert wurde vor allem, dass die neue Gesetz-
gebung nach wie vor noch zu sehr in den alten Normen und deren fiskalischem 
Verständnis der Zollerhebung verhaftet sei.306  

Die Vereinszollgesetze von 1836 und 1869 zeigen jedoch, trotz ihrer Ähnlichkei-
ten und Anlehnungen an die preußische Zollgesetzgebung, bereits einen deutli-

                                                 
301 Kuehn, ZfZ 1950, 199 (199f.). 
302 Vereinszollgesetz v. 2.1.1836 [zitiert als „§§ xx VZG 1836“]. 
303 Vereinszollgesetz v. 1.7.1869, BGBl. S. 317 [zitiert als „§§ xx VZG 1869“]. 
304 Kuehn, ZfZ 1950, 231 (231). 
305 Kuehn, ZfZ 1950, 231 (233); Müller, ZfZ 1991, 268 (268). 
306 Lamp, 1917, S. 4; Hensel, Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft, Steuerrecht 

‒ Band XXVIII, 1933, S. 206. 
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chen Unterschied: Vom bisherigen Grundsatz des etablierten fiskalischen Grenz-
zollsystems mit Zollschuldentstehung bei unmittelbarem Passieren der Zollge-
bietsgrenze werden zunehmend Ausnahmen zugelassen.307 Die von den jeweili-
gen Generalkonferenzen getroffenen Bestimmungen können als Abkehr von die-
sem System verstanden werden, da in einigen Fällen die Zollschuld nun erst mit 
der tatsächlichen Abfertigung zum freien Wirtschaftsverkehr erfolgte.308 In zoll-
verfahrensrechtlicher Hinsicht ist in diesem Zusammenhang vor allem auf das 
Begleitscheinverfahren (§ 41 VZG 1869) und auf die öffentlichen Niederlagen 
(§ 97 VZG 1869) aufmerksam zu machen, in denen sich die Waren unverzollt 
befinden konnten. Diese speziellen Möglichkeiten beim Abfertigungsverfahren 
räumten wirtschaftlichen Gestaltungsspielraum ein, sodass die Verzollung der 
Waren noch nicht bei Grenzübertritt, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt 
erfolgen konnte.309 

Auch die schrittweise Aufhebung von Ausfuhr- und Durchfuhrzöllen im Laufe 
der Vereinszollgesetzgebung verdeutlicht die wirtschaftszollrechtliche Ausrich-
tung der Vorschriften.310 In den §§ 5 und 6 VZG 1869 wurde dieser Grundsatz 
dann auch rechtlich niedergelegt, was als klares Bekenntnis zum Wirtschaftszoll 
zu werten ist.  

Weiterhin ist anzumerken, dass das in der Literatur aufgezeigte Verständnis des 
Einfuhrzolls im Rahmen des Vereinszollgesetzes von 1869 ebenfalls wirtschafts-
zollrechtliche Tendenzen aufwies. So wird für die Entstehung der Zollschuld auf 
den „endgültigen Eintritt einfuhrzollpflichtiger Waren in die Wirtschaft des Zoll-
gebietes“311 abgestellt. Dies entspricht klar dem Konzept des Wirtschaftszolls. 
Die Zollschuld entsteht erst, wenn die Ware auch tatsächlich am Wirtschaftskreis-
lauf teilnimmt.312 Der Zweck des Zolls wird nun auch teilweise als Schutzzoll 
eingestuft, wenngleich der Finanzgedanke bei der Zollerhebung immer noch prä-
sent ist.313 Damit zeigt sich zugleich auch die Tendenz des rechtlichen Übergangs 

                                                 
307 Siegert in: Gerloff/Neumark, Handbuch der Finanzwissenschaft, 1956, S. 722; Kuehn, 

ZfZ 1950, 231 (232); siehe für eine ausführliche Auflistung der einzelnen Befreiungs-
gründe, die allerdings nicht erschöpfend ist Hensel, 1933, S. 211. 

308 Kuehn, ZfZ 1950, 231 (232). 
309 Hensel, 1933, S. 211. 
310 Kuehn, ZfZ 1950, 231 (232); Müller, ZfZ 1991, 268 (269). 
311 Jensen, Deutsches Zollrecht, Texte und Kommentar, 2. Aufl., 1935, § 9 VZG 1869, S. 18. 
312 Rüsken in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Einfüh-

rung Zollkodex a.F. (ZK), Rn. 34. 
313 Jensen, 1935, § 9 VZG 1869, S. 19; Rüsken in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüber-

schreitenden Warenverkehrs, Einführung Zollkodex a.F. (ZK), Rn. 35. 
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zum Gebietszollsystem, die zugleich mit einer deutlichen Abkehr vom Passier-
zollsystem einhergeht.314  

c) Zollgesetz von 1939  

Die Regelungen des Zollgesetzes von 1939315 knüpfen an die Vereinszollgesetz-
gebung an.316 Sie werden als Ausdruck des Wirtschaftszollrechts gesehen.317 Das 
Gesetz wird als modernes Zollgesetz mit neuzeitlichem Rechtsdenken charakte-
risiert.318 Die Verankerung des Wirtschaftszolls in einem Zollgesetz wird dabei 
als selbstverständlich für einen modernen Staat und viele andere Staaten, die wirt-
schaftlich fortgeschritten sind, angesehen.319 

Dennoch ist festzuhalten, dass eine ausdrückliche Normierung dieses Gedankens 
nicht vorhanden ist. Allerdings wird dieser Umstand in der Literatur nicht als es-
sentiell für die Verankerung des Wirtschaftszollprinzips in der Gesetzgebung ge-
sehen, da die Gesetzgebung mit Tatbeständen und nicht mit Theorien arbeite.320 
Als zentraler Unterschied zu den Vorgängerwerken wird vor allem die Unterglie-
derung der Regelungen in Zollverfassungsrecht, Zollschuldrecht und Zollverfah-
rensrecht angeführt.321 

Als unmittelbares Bekenntnis zum Wirtschaftszoll und als Ausdruck für dessen 
Verwirklichung sind im Zollgesetz von 1939 vor allem die umfangreichen außer-
tariflichen Zollfreiheiten (§§ 69 und 70 ZG 1939) sowie die einzelnen Zollschuld-
entstehungstatbestände (§§ 45 und 46 ZG 1939), die auf den Eingang der Waren 
in den Wirtschaftskreislauf schließen lassen, und in denen wiederum die Zollver-
fahren genannt werden, aufzuführen.322 Im Bereich des Zollverfahrensrechts sind 
dabei die Zollbeförderung (§ 88f. ZG 1939), die Zolllagerung (§§ 91ff. ZG 1939), 
die Zollveredelung (§ 100ff. ZG 1939) und die Zollverwendung (§ 100ff. ZG 
1939) zu nennen.323 Der von Lamp skizzierten Herausforderung „vielgestaltige 

                                                 
314 Rüsken in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Einfüh-

rung Zollkodex a.F. (ZK), Rn. 34. 
315 Zollgesetz v. 20.03.1939, RGBl. I S. 529 [zitiert als „§§ xx ZG 1939“]. 
316 Rüsken in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Einfüh-

rung Zollkodex a.F. (ZK), Rn. 36. 
317 Olbertz, ZfZ 1972, 198 (199); Lenkewitz, ZfZ 1956, 1 (1); Lamp, ZgS 1953, 152 (159).  
318 Siegert in: Gerloff/Neumark, Handbuch der Finanzwissenschaft, 1956, S. 723; Schwarz 

in: Schwarz/Wockenfoth, Zollrecht, Einleitung, Rn. 63 [Stand: Januar 1994].  
319 So im Allgemeinen Olbertz, ZfZ 1972, 198 (198f. und Fn. 3).  
320 Olbertz, ZfZ 1972, 198 (199) mit weiteren Nachweisen zu Lamp und Schädel in Fn. 7. 
321 Siegert in: Gerloff/Neumark, Handbuch der Finanzwissenschaft, 1956, S. 723. 
322 Olbertz, ZfZ 1972, 198 (199). 
323 Eine Aufzählung und Definition dieser Zollverfahren nimmt § 16 ZG 1939 vor. 
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wirtschaftliche Vorgänge auf juristische Formen zu bringen“324 wurde damit 
nachgekommen. Damit berücksichtigt das Zollgesetz von 1939 insbesondere 
auch die im Genfer Abkommen von 1923 angestrebte Vereinfachung der Zoll-
förmlichkeiten.325 Olbertz sieht in den besonderen Zollverfahren des deutschen 
Zollgesetzes von 1939 sogar eine „typische Erscheinungsform des Wirtschafts-
zollrechts, wie sie mit dieser oder jener Modifikation in allen Staaten vorkommen, 
die ein solches Zollrecht anwenden.“326 Ebenfalls geht Siegert davon aus, dass 
der Einfuhrzoll nach diesem Zollgesetz Wirtschaftszoll ist.327  

Nach wie vor lassen sich jedoch auch Beispiele für wirtschaftszollfremde Ge-
sichtspunkte in den Regelungen finden. 328 In diese Richtung geht auch das Urteil 
Lamps, der davon spricht, dass „die Umgestaltung [...] in ein System des Wirt-
schaftszolls noch nicht vollendet“329 sei. Dennoch stellt das Zollgesetz von 1939 
insgesamt einen weiteren deutlichen Schritt in Richtung einer wirtschaftszoll-
rechtlichen Ausgestaltung dar.  

d) Zwischenergebnis 

Auch auf nationaler Ebene lässt sich das Prinzip des Wirtschaftszolls schon in 
Zollordnungen des frühen 19. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum fin-
den.330 Bemerkbar macht sich der Gedanke wiederum mittels der Regelungen zu 
einzelnen speziellen zollrechtlichen Situationen, die anfänglich noch einen Aus-
nahmecharakter hatten und teils noch nicht als vollwertige Zollverfahren etabliert 
waren. Diese Entwicklung von den immer mehr zunehmenden Ausnahmetatbe-
ständen der Zollschuldentstehung durch die jeweiligen Zollverfahren als Träger 
des Wirtschaftszollgedankens hin zu einer Wirtschaftszollgesetzgebung, die nach 
ihrem Sinn und Zweck in den festgeschriebenen Zollverfahren verankert ist, ver-
anschaulicht deutlich wie der Gedanke fortwährend im europäischen und mittels 
der bereits erwähnten Abkommen auch im internationalen Raum Bestand hatte. 

                                                 
324 Lamp in: van Calker, Staatsrechtliche Abhandlungen, 1908, S. 518. 
325 Siehe Gliederungspunkt A. I. 3. a) des 3. Teils dieser Arbeit. 
326 Olbertz, ZfZ 1972, 198 (199). 
327 Siegert in: Gerloff/Neumark, Handbuch der Finanzwissenschaft, 1956, S. 723. 
328 So Olbertz, ZfZ 1972, 198 (201) mit Bezug zu § 62 ZG 1939 und § 45 Abs. 2 S. 7 ZG 

1939; ausführlich hierzu auch Lenkewitz, ZfZ 1956, 1 (1ff.). 
329 Lamp, ZgS 1953, 152 (176). 
330 So auch Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, 

Die Bedeutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 285f. im Hinblick auf das Gesetz v. 
10.6.1920 über das Zollrecht und das Zollverfahren, StGBl. 1920/250. 
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5. Bedeutung in Zollordnungen anderer europäischer Länder 

Um zu ergründen, ob sich das Prinzip des Wirtschaftszolls auch in anderen euro-
päischen Ländern vor der Entstehung des europäischen Zollrechts finden lässt, 
wird im Folgenden ein Blick auf exemplarisch ausgewählte englische und fran-
zösische Zollordnungen geworfen. Dabei lässt sich feststellen, dass das Prinzips 
des Wirtschaftszolls auch diesen Zollordnungen immanent ist. 

a) Englische Zollordnungen 

In Großbritannien wurde am 24. Juli 1876 der sogenannte Customs Law Conso-
lidation Act erlassen.331 Dieser begründet eine Zusammenführung der damaligen 
vorhandenen englischen Zollrechtsakte zu einer einheitlichen Kodifikation.332 
Bereits in diesem Zollrechtsakt lassen sich einige Hinweise darauf finden, dass 
das Prinzip des Wirtschaftszolls auch diesen Vorschriften zugrunde liegt und die 
Zollerhebung somit rechtfertigt.  

In Cl. 56 CCA 1876 ist der Grundsatz festgelegt, dass für Waren, die in den zoll-
rechtlich freien Verkehr eingehen sollen, die entsprechenden Zölle beim Eingang 
in das Zollgebiet sofort zu entrichten sind.333 Aus Cl. 55 CCA 1876 geht hervor, 
dass der Zollschuldentstehung noch das Verständnis des Grenzzollsystems zu-
grunde liegt. Von diesem Grundsatz macht jedoch das bereits vorgesehene Zoll-
lagerverfahren eine Ausnahme.334 Aus den Vorschriften geht hervor, dass beim 
Eintritt der Waren in das entsprechende Zolllager keine Zölle zu entrichten sind 
und dass die Waren ggf. auch wieder ausgeführt werden können.335 Allerdings 
wird eine Lagergebühr fällig.336 Auch an dieser frühen zollverfahrensrechtlichen 
Ausprägung lassen sich bereits wirtschaftszollrechtliche Grundannahmen ablei-
ten. Zwar ist das Zolllagerverfahren zu dieser Zeit das einzige abgabenvermei-
dende Verfahren, das im Customs Law Consolidation Act vorgesehen ist. Den-
noch wird deutlich, dass die Zollschuldentstehung und damit die Entrichtung von 
Abgaben in diesem Fall durch ein wirtschaftliches Moment bestimmt wird, statt 
vom pauschalen Grenzübertritt der Waren. 

                                                 
331 Customs Law Consolidation Act v. 24.7.1876, Chapter 36 [zitiert als „Cl. xx CCA 1876“], 

abrufbar unter: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/39-40/36/enacted [Stand: 
30.6.2019]. 

332 Siehe Präambel des CCA v. 24.7.1876, Chapter 36, S. 1. 
333 In Cl. 56 CCA 1876 heißt es: „The importer of any goods or his agent shall immediately 

upon the entry thereof by him for home use pay down any duties [...]“. 
334 Cl. 12 und 57 CCA 1876. 
335 Cl. 12 CCA 1876, in dem es heißt „[...] without payment of duty upon the first entry 

thereof or for exportation only [...]“. 
336 Cl. 12 CCA 1876. 
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Aus Cl. 79 CCA 1876 geht überdies hervor, dass im Zolllager bereits eine strenge 
Nämlichkeitssicherung der Waren verlangt wurde und diese keinen Veränderun-
gen unterliegen durften.337 Verstöße gegen diese Regeln konnten zu Strafen oder 
zur Beschlagnahme der Waren führen.338 Grundsätzlich durften die Waren das 
Zolllager, außer zur Wiederausfuhr oder zur Überführung in den zollrechtlich 
freien Verkehr, nicht verlassen.339 Ausnahmen konnten jedoch durch Genehmi-
gungen und Sicherheitsleistungen erwirkt werden.340 Sofern Waren nicht ord-
nungsgemäß aus dem Zolllager entfernt wurden, war der Inhaber des Zolllagers 
dazu verpflichtet die Zollabgaben für diese zu entrichten.341 Strafen für Beteiligte 
waren in Cl. 85 CCA 1876 ebenfalls vorgesehen. Im Falle der Zerstörung oder 
des Verlusts der Waren aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen kommt es 
hingegen zu einem Erlass oder einer Erstattung von Zöllen.342 Die Intention, die 
hinter diesen Maßnahmen steht ist, dass es zu keinem unkontrollierten Eingang 
der Waren in den Wirtschaftskreislauf des Zollgebietes kommen soll. Dem Aus-
fall von etwaigen Zollabgaben wird so entgegengewirkt und vorgebeugt. Gleich-
zeitig zeigt sich an den Regelungen, dass im Falle des Nichteingangs der Waren 
in die örtliche Wirtschaft auch die Notwendigkeit der Zollschuldentstehung ent-
fällt und damit die Abgabenentrichtung als nicht notwendig angesehen wird. Im 
Hinblick auf den Gedanken des Wirtschaftszolls ist dies konsequent. 

Bemerkenswert ist weiterhin, dass der Customs Law Consolidation Act bei Ver-
stößen im Rahmen der Einfuhr bereits Strafen vorsah.343 Betrügerisches Vorge-
hen oder Unterschlagung wurden jedoch nicht mit dem Entstehen der Zollschuld 
sanktioniert, sondern mit einem Bußgeld.344 Für eine Gesetzgebung die dem Kon-
zept des Wirtschaftszolls unterliegen soll, ist dies grundsätzlich folgerichtig. Ob 
diese Regelung bereits eine bewusste Entscheidung des Gesetzgebers darstellte 
oder Art und Definition der Sanktion eher dem Zufall geschuldet sind, bleibt of-
fen. Vor dem Hintergrund, dass sich die Strafe auch am Wert der Ware orientieren 
kann, kommt das Bußgeld in diesem Fall einer Zollschuld allerdings sehr nahe, 

                                                 
337 Cl. 79 CCA 1876. 
338 Cl. 83 CCA 1876. 
339 Cl. 97 CCA 1876. 
340 Cl. 96 CCA 1876. 
341 Cl. 85 CCA 1876: „[...] the occupier of such warehouse shall forthwith pay the duties due 

upon such goods [...]“. 
342 Cl. 87 CCA 1876. 
343 Cl. 67 CCA 1876 benennt dies folgendermaßen: „[...] goods therein, shall be forfeited, 

and such person shall forfeit for every such offence [...]“. 
344 Cl. 67 CCA 1876 sieht folgende Sanktionen vor: „[...] a penalty of one hundred pounds, 

or treble the value of the goods contained [...]“. 
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sodass in Cl. 67 CCA 1876 ein wirtschaftszollrechtliches Verständnis nur teil-
weise anklingt. 

b) Französische Zollordnungen 

Das Zolllager war bereits 1664 in Frankreich als ein Verfahren bekannt, in wel-
chem die Zahlung von Zöllen für die Handelswaren verzögert werden konnte, bis 
über ihren Verbleib endgültig entschieden wurde.345 Der französische Code de 
Douanes346 ab 1790 sieht diese temporär abgabenvermeidende Situation ebenfalls 
in seinen Regelungen vor.347 Weitere Ausgestaltungen von Zollverfahren sind zu 
diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht sichtbar. Vielmehr werden Zölle auch in 
Frankreich zu dieser Zeit aus politischen bzw. strategischen Gesichtspunkten ver-
hängt. Zollschulden entstehen, um der Bevölkerung bestimmte Waren zugänglich 
zu machen. Eine Koppelung der Zollschuldentstehung an den Eintritt in den Wirt-
schaftskreislauf eines Landes ist somit nicht erkennbar.  

Mit dem unter Napoleon entstandenen Code de Douaniers entwickelten sich je-
doch eine Reihe von wirtschaftlichen Zollverfahren, deren Ausgestaltung nun 
auch rechtlich erfolgte. Die sogenannten ,régimes économiques douaniers’ bein-
halteten das Zolllager, die vorübergehende Verwendung und den Transit.348 Auch 
aus diesen kann der Wirtschaftszollgedanke abgeleitet werden, da die Zollerhe-
bung solange suspendiert wird, bis das endgültige Schicksal der Waren geklärt 
wird. Verbleiben sie im Zollgebiet, so entsteht die entsprechende Zollschuld für 
diese. Verlassen sie das Zollgebiet, so entsteht im Einklang mit dem Wirtschafts-
zollgedanken keine Zollschuld.  

c) Zwischenergebnis 

Die Betrachtung der englischen und französischen Zollordnungen hat gezeigt, 
dass das Prinzip des Wirtschaftszolls auch in diesen vorhanden ist. Insgesamt las-
sen sich ähnliche Tendenzen und Entwicklungen wie im deutschsprachigen Raum 
finden, sodass die Gedanken zum Wirtschaftszoll in Ausprägung der Zollverfah-
ren zumindest ein europäisches Phänomen sind.  

                                                 
345 Asakura, 2003, S. 214. 
346 Magnier-Grandprez, Code de Douanes de la République Française, 1802, abrufbar unter: 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97362175/f9.image.texteImage [Stand: 30.6.2019]. 
347 Siehe z.B. Magnier-Grandprez, 1802, S. 17 und dort Art. X des Loi du 10 juillet 1791 

oder Magnier-Grandprez, 1802, S. 595 und dort Art. IV des Arrêté des Consuls du 3 
Thermidor an 10, Relatif à la perception des droits de douane sur les denrées coloniales. 

348 Siehe Website des franzöischen Zolls unter: http://www.douane.gouv.fr/articles/a11085-
histoire-de-la-douane-francaise [Stand: 30.6.2019], Kapitel „L'intermède libre-échangiste 
(1860-1870) – Un changement de doctrine économique“. 
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6. Interdisziplinäres Verständnis 

Nicht nur aus zollrechtlicher Sicht kann der Gedanke des Wirtschaftszolls be-
trachtet und eingeordnet werden.349 Auch in der Politik und in der Ökonomie ist 
dieses Verständnis durchaus relevant und präsent. Deutlich wird bei der kursori-
schen Betrachtung jedoch bereits, dass die Grenzen fließend und die verschiede-
nen Systeme stark, teils sogar untrennbar, miteinander verwoben sind. 

a) Wirtschaftszoll im Kontext der Zollpolitik 

Unter dem Begriff der Zollpolitik können grundsätzlich sämtliche Maßnahmen 
verstanden werden, die das Mittel des Zolls zur Gestaltung der außenwirtschaft-
lichen Beziehungen nutzen, um bestimmte wirtschaftspolitische Ziele zu errei-
chen.350 Diese zollpolitischen Zielsetzungen sind nicht immer gleich, sondern un-
terliegen einem stetigen Wandel.351 Die Ausrichtung einer nationalen Zollpolitik 
ist, je nach Zielsetzung, unterschiedlich und wird maßgeblich durch die aktuelle 
wirtschaftliche, finanzielle, ideelle und soziologische Situation bzw. Ausrichtung 
eines Landes beeinflusst.352 In diesem Kontext sind Zollpolitik und Zolltheorie 
eng miteinander verbunden, denn letztere dient als Grundlage für zollpolitische 
Entscheidungen.353 Neben Fragen zur Wirkung von Zöllen stehen hier auch 
Rechtfertigungsgründe für die Erhebung dieser im Mittelpunkt.354 Einer dieser 
Zollwecke ist das Motiv des Wirtschaftszolls, welcher die inländische Wirtschaft 
schützen soll.355 Somit kann sich eine entsprechend ausgerichtete Zollpolitik auf 
die zolltheoretischen Auffassungen und Argumente zum Wirtschaftszoll stützen, 
einschließlich der Annahme, dass eine Zollschuld nur bei Teilnahme der Waren 
am Wirtschaftskreislauf entstehen kann. 

                                                 
349 Anmerkung: Eine umfassende Analyse des Verhältnisses von Recht, Politik und Ökono-

mie soll an dieser Stelle nicht geleistet werden. Vielmehr soll auf die Interdependenzen 
und Wechselwirkungen der verschiedenen Bereiche aufmerksam gemacht werden, die bei 
der Betrachtung zollrechtlicher Fragen immer auch eine Rolle spielen.  

350 Springer Fachmedien Wiesbaden, Kompakt-Lexikon Wirtschaftstheorie, 2013, Glossa-
reintrag zum Begriff „Zollpolitk“, S. 496; Sellnick, 1957, S. 70. 

351 Siehe hierzu ausführlich Graf, Die zollpolitischen Zielsetzungen im Wandel der Ge-
schichte, Diss., 1970, der sich eingehend mit den vorherrschenden Zollpolitiken von Al-
tertum bis in das 20. Jahrhundert beschäftigt. 

352 Graf, 1970, S. 4ff. 
353 Springer Fachmedien Wiesbaden, Kompakt-Lexikon Wirtschaftstheorie, 2013, Glossa-

reintrag zum Begriff „Zolltheorie“, S. 497. 
354 Siehe auch Gliederungspunkt A. III. des 2. Teils dieser Arbeit. 
355 Springer Fachmedien Wiesbaden, Kompakt-Lexikon Wirtschaftstheorie, 2013, Glossa-

reintrag zum Begriff „Zollwecke“, S. 500; siehe auch Gliederungspunkt A. III. 2. d) des 
2. Teils dieser Arbeit. 



3. Teil: Wirtschaftszollrecht – Zolltheorie; Wirtschaftszollgedanke – Bedeutung 

 118

b) Wirtschaftszoll im Kontext der Ökonomie 

Zoll und Wirtschaft sind seit jeher miteinander verwoben und bedingen sich ge-
genseitig.356 Auch in der Ökonomie ist der Gedanke des Wirtschaftszolls folglich 
bekannt und präsent. Teilweise wird der wirtschaftszollrechtliche Ansatz hier als 
so selbstverständlich angesehen, dass er sogar in die Definition des Zolls selbst 
einfließt. So wird dieser aus wirtschaftstheoretischer Sicht zum Beispiel als „Ab-
gaben, die beim unmittelbaren Eingang von Waren in den Wirtschaftskreislauf 
[...] erhoben werden“357, definiert. Die Einfuhrzollschuld entsteht dem Verständ-
nis der Definition zufolge nicht bereits mit dem Verbringen der Waren in das 
Zollgebiet, sondern erst mit ihrem tatsächlichen Eintritt in den Wirtschaftskreis-
lauf.358 

Das Prinzip des Wirtschaftskreislaufs, auf welchem der Wirtschaftszollgedanke 
fußt, ist sogar selbst eine ökonomische Modellvorstellung. Sie geht auf François 
Quesnay zurück.359 Nach dieser Vorstellung sind alle wirtschaftlichen Vorgänge 
einer Volkswirtschaft wechselseitig voneinander abhängig, was in der modernen 
Form des Modells zusätzlich durch ein Kontensystem abgebildet und ergänzt 
wird.360 Auch außenwirtschaftliche Komponenten in Form von Ex- und Importen 
nehmen auf den Wirtschaftskreislauf und dessen Kontensystem Einfluss.361 Somit 
entsteht ein komplexes Kreislaufschema aus wirtschaftlichen Beziehungen und 
Verflechtungen.362 In diesem Modell und seinen monetären Strömen findet sich 
auch der Zoll als Steuerungskomponente des Außenhandels wieder. Er ist mithin 
Teil dieses Schemas und übt ebenfalls Einfluss auf das Kontensystem. Gleichzei-
tig knüpft die besondere Form des Wirtschaftszolls in seiner theoretischen Kon-
zeption an dieses Modell an und macht die Erhebung des Zolls vom Eingang der 
Waren in diesen wirtschaftlichen Kreislauf abhängig. Damit stellen auch Ökono-
mie und Zolltheorie einen wechselseitigen Bezug zueinander her, sodass der 
Wirtschaftszoll einerseits als Teil der ökonomischen Wirtschaftskreislaufvorstel-
lung gesehen werden kann, andererseits aber die Theorie des Wirtschaftszolls 

                                                 
356 Sellnick, 1957, S. 9. 
357 Springer Fachmedien Wiesbaden, Kompakt-Lexikon Wirtschaftstheorie, 2013, Glossa-

reintrag zum Begriff „Zoll“, S. 495. 
358 Springer Fachmedien Wiesbaden, Kompakt-Lexikon Wirtschaftstheorie, 2013, Glossa-

reintrag zum Begriff „Zoll“, S. 495. 
359 Kuczynski, Tableau économique, von François Quesnay, Nachdruck der 3. Ausgabe von 

1759, 1965; Blaß/Lammert, 1972, S. 121.  
360 Blaß/Lammert, 1972, S. 121. 
361 Blaß/Lammert, 1972, S. 126. 
362 Vgl. für eine umfassende Abbilung zum gesamten Wirtschaftskreislauf mit Kontensystem 

Blaß/Lammert, 1972, S. 127. 
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selbst das Wirtschaftskreislaufmodell im Allgemeinen als notwendige Vorausset-
zung für dessen Rechtfertigung benötigt. 

Weiterhin stellt das ökonomische Modell des Wirtschaftskreislaufs selbst wiede-
rum ein Instrument der Wirtschaftspolitik dar, welches durch Maßnahmen im Be-
reich der Zollpolitik beeinflusst werden kann und dessen Diagnose- und Progno-
sefunktionen als Orientierungshilfe in politischen Entscheidungen dienen.363 Da-
bei werden wiederum die Interdependenzen zwischen den Bereichen Politik, 
Ökonomie und Zolltheorie deutlich.  

7. Zwischenergebnis  

Die Herleitungen und ersten Ausprägungen des Konzepts des Wirtschaftszolls 
aus der Antike oder dem Mittelalter sind nur sehr vage. Sie können den Gedanken 
des Wirtschaftszolls nicht überzeugend belegen. Festgehalten werden kann in die-
sem Zusammenhang jedoch, dass das Konzept und dessen Zielrichtung bereits in 
diesen frühen Stadien des Zollwesens zumindest ansatzweise zu erahnen ist. Be-
trachtet man die geschichtliche Entwicklung des Zolls, so lassen sich in diesen 
Zeitaltern jedoch erste wirtschaftszollrechtliche Tendenzen bzw. Ansatzpunkte 
ausfindig machen. So erfolgen im materiellen Zollrecht des Mittelalters bereits 
erste Differenzierungen im Hinblick auf etwaige zollrechtliche Gestaltungsmög-
lichkeiten des Wirtschaftsbeteiligten. Jedenfalls kann zum Ende des Mittelalters 
eine zunehmend wirtschaftliche Ausrichtung bei der Abgabenerhebung konsta-
tiert werden und für die Erhebung des Zolls wurde damit der Bezug zum Eingang 
in die inländische Wirtschaft wichtiger.364 

Zufriedenstellender können den Wirtschaftszollgedanken hingegen die in der 
neuzeitlichen zollrechtlichen Geschichte aufkommenden Zollverfahren belegen. 
Historisch gesehen ging die Etablierung von zollrechtlichen Verfahren ursprüng-
lich mit der Abkehr vom vormaligen Passier- und Grenzzollsystem einher. Durch 
das Bedürfnis Ausnahmen vom allgemeinen Tatbestand der Zollschuldentstehung 
zuzulassen und den Wirtschaftsbeteiligten somit mehr Gestaltungsspielraum ein-
zuräumen, zielt die Ausrichtung der Zollverfahren ihrem Telos nach darauf ab, 
dass keine Abgaben erhoben werden. Dies hat sich bis heute nicht verändert. Der 
Gedanke des Wirtschaftszolls liegt den einzelnen Zollverfahren damit zugrunde 
und ist in diesen folglich enthalten. 

Dabei ist festzuhalten, dass die zollverfahrenstechnische Ausprägung des Wirt-
schaftszollgedankens nicht nur ein Phänomen der Zollgesetze im deutschsprachi-
gen Raum ist, sondern auch in der Entwicklung der Zollgesetzgebungen anderer 

                                                 
363 Blaß/Lammert, 1972, S. 128f. 
364 Siegert in: Gerloff/Neumark, Handbuch der Finanzwissenschaft, 1956, S. 721. 
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europäischer Länder von Bedeutung ist. Schließlich finden wirtschaftszollrecht-
liche Gedanken in Form von zollverfahrensrechtlichen Regelungen auch in inter-
nationalen Konventionen wie der Genfer Konvention von 1923 oder der Kyoto-
Konvention von 1973 und 1999 Niederschlag. Die ausgewählten Beispiele haben 
dies ausnahmslos verdeutlicht. 

In den verschiedenen Zollverfahren ist damit bereits das Wirtschaftszollrecht im-
plizit angelegt, da sie dem Sinn und Zweck nach dessen Ziele verfolgen.365 Ins-
gesamt lässt sich festhalten, dass die Ausprägungen von und die Regelungen über 
Zollverfahren als ein wichtiger Indikator für das Wirtschaftszollrecht anzusehen 
sind. Aus Sicht internationaler zollrechtlicher Bestimmungen kann der Wirt-
schaftszollgedanke damit als einzige Rechtfertigung für die Erhebung von Zöllen 
gesehen werden.366  

Im Hinblick auf interdisziplinäre Ansätze ist festzustellen, dass der Gedanke des 
Wirtschaftszolls nicht nur aus rechtlicher Perspektive betrachtet werden kann, 
sondern auch im Bereich von Politik und Ökonomie eine Rolle spielt. Aufgrund 
der konzeptionellen Ausgestaltung des Zolls, welcher naturgemäß immer auch 
politisch und ökonomisch motiviert ist, sind die einzelnen Bereiche Politik, Recht 
und Ökonomie eng mit einander verwoben und weisen zahlreiche Interdependen-
zen auf. Eine eindeutige Unterscheidung der einzelnen Bereiche ist dabei nicht 
immer trennscharf möglich, da die Übergänge fließend sind und Veränderungen 
in einem Bereich zwangsläufig auch Auswirkungen auf die jeweils anderen Be-
reiche mit sich bringen. Dennoch kann konstatiert werden, dass das Konzept des 
Wirtschaftszolls auch interdisziplinär bekannt und präsent ist. 

II. Zolltheoretische Etablierung des Wirtschaftszollgedankens in 
Deutschland und Österreich 

Unter dem Eindruck des Wirtschaftsliberalismus und der rechtstechnischen 
Schwächen und Mängel des Gebietszollsystems kam es zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts schließlich auch zur zolltheoretischen Entwicklung und Etablierung des 
sogenannten Wirtschaftszollgedankens im deutschsprachigen Raum. Dieser Ge-
danke knüpft die Zollschuld streng an den tatsächlichen Eingang von Waren in 
den Wirtschaftskreislauf eines Zollgebietes. Theoretisch ist der Gedanke des 
Wirtschaftszolls bereits im Gebietszollsystem angelegt. Theorie und Realität fie-
len hier allerdings deutlich auseinander und die Gesetzgebung in Europa blieb 

                                                 
365 Auch Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die 

Bedeutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 300 spricht davon, dass mittels der Zoll-
verfahren der Wirtschaftszollgedanke garantiert werden kann.  

366 Wolffgang, Sanktionen im MCC, AW-Prax 2007, 179 (179). 
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lange in den alten Strukturen des Passier- und Grenzzollsystems verhaftet, was zu 
deutlichen Widersprüchen zwischen Praxis und Rechtstechnik der Gesetzgebung 
führte.367 Schließlich war es der Zollrechtstheoretiker Karl Lamp, der unter ande-
rem mit seinem Werk Die Theorie des deutschen Zollrechts und der Entwurf einer 
neuen österreichischen Zollordnung368 diesen Umstand zum Anlass nahm und 
sich eingehender mit dem Wirtschaftszollgedanken auseinandersetzte, um diesen 
in der Zollrechtstheorie zu verankern. 

1. Zeitgenössischer Kontext 

Während die Ursprünge bzw. ersten Formen und Ausprägungen des Wirtschafts-
zollgedankens teilweise bereits in der Antike gesehen werden, geht die erste ernst-
hafte theoretische Befassung mit diesem Konzept auf den Zollrechtstheoretiker 
Karl Lamp zurück. Dieser entwickelte seine Gedankengänge unter dem Eindruck 
und im Spannungsfeld der theoretischen Denkrichtungen des (wirtschaftlichen) 
Liberalismus und des Protektionismus. Ziel seiner Überlegungen ist die Anglei-
chung und Vereinheitlichung der deutschen Zollrechtstheorie.369 

a) Ausgangspunkt Liberalismus 

Der wirtschaftliche Liberalismus ist eine Unterform des Liberalismus wie er in 
Europa nach Hobbes und Lockes begründet wurde. Die politische Philosophie des 
Liberalismus gehört neben dem Konservatismus und dem Sozialismus zu den drei 
großen politischen Ideologien im 18. und 19. Jahrhundert. Er stellt das Indivi-
duum und dessen freiheitliches Handeln in den Mittelpunkt.370 Es ist die indivi-
duelle Freiheit der Person, nach welcher der Staat sein Handeln in politischer, 
sozialer und ökonomischer Hinsicht voll und ganz ausrichten soll. Die liberale 
Denkrichtung richtet sich gegen jegliche Macht, Willkür oder Kontrolle seitens 
des Staates. Damit steht sie im Gegensatz zum Absolutismus, welcher dem Staat 
diktatorisches und autoritäres Handeln zubilligt.371 

                                                 
367 Lamp, ZgS 1915, 505 (531, 537); Lamp, 1917, S. 8, 64; so auch Summersberger in: 

Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Bedeutung der BAO im 
Rechtssystem, 2014, S. 286 mit Beispielen. 

368 Lamp, 1917. 
369 Lamp, 1917, S. 96. 
370 Kolb, Wirtschaftsideen, Von der Antike bis zum Neoliberalismus, 2008, S. 33. 
371 Steinrücken, Wirtschaftsförderung und Standortpolitik, Eine Einführung in die Ökonomik 

unternehmensorientierter Wirtschaftspolitik, 2011, S. 55. 
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b) Ausprägung des Wirtschaftsliberalismus 

Im Kontext des Liberalismus entstanden sodann Unterformen, die unterschiedli-
che politische Positionen widerspiegelten. Als eine politische Haltung im ökono-
mischen Kontext entstand der sogenannte Wirtschaftsliberalismus, der vor allem 
auf den klassischen Nationalökonom Adam Smith zurückgeht und von diesem ge-
prägt wurde.372 Seine theoretischen Überlegungen stehen im Gegensatz zum da-
mals vorherrschenden Merkantilismus und lösten diesen schließlich ab.373 Grund-
legende Prinzipien des wirtschaftlichen Liberalismus in dieser Ausprägung sind 
neben dem Privateigentum und der Vertragsfreiheit die freie Marktwirtschaft mit 
freiem Wettbewerb und freiem Handel.374 

Smith als Vertreter des klassischen Wirtschaftsliberalismus sah in seinem Werk 
Über Natur und Ursache des Wohlstandes der Nationen375 den Wohlstand einer 
Gesellschaft vor allem durch das freiheitliche und eigennützige Streben der Indi-
viduen gesichert.376 Der Staat ist aus seiner Sicht dabei nicht von Nöten.377 Viel-
mehr lenkt eine „unsichtbare Hand“378 das Marktgleichgewicht, was staatliche 
Interventionen oder andere Steuerungsinstrumente überflüssig macht.379 Damit 
wird deutlich, dass die Anhänger des Wirtschaftsliberalismus auf der Ebene des 
Handels einen freien Fluss der Waren befürworten und sowohl tarifäre als auch 
nicht-tarifäre Handelshemmnisse und Kosten ablehnen. Hierdurch stellen sie sich 
gegen den Protektionismus von staatlichen Zollgebieten in jeder Form, sei es 
durch Finanz-, Schutzzölle oder durch Antidumpingmaßnahmen. Aber auch Sub-
ventionen der eigenen Wirtschaft lehnen die Wirtschaftsliberalen ab, da es hier-
durch zu Verzerrungen auf dem globalen Markt kommt.  

Zudem laufen jegliche Arten von Eingriffen in die internationale Handelspolitik 
eines Landes der Theorie des Kostenvorteils, dem sogenannten Ricardo-Theo-
rem, zuwider. Diese besagt nämlich, dass grundsätzlich jeder Staat ausschließlich 

                                                 
372 Steinrücken, 2011, S. 55. 
373 van Suntum, 2013, S. 18, 172, 246. 
374 Steinrücken, 2011, S. 56. 
375 Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776.  
376 Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Vol. 1, 1776a, 

S. 17; Kolb, 2008, S. 33f. 
377 Siehe auch Kolb, 2008, S. 34 und Steinrücken, 2011, S. 57, die in diesem Zusammenhang 

vom „Postulat der Nichteinmischung des Staates“ sprechen. Gleichwohl schreibt Smith 
dem Staat jedoch im System der natürlichen Freiheit drei Pflichten zu, vgl. hierzu Smith, 
An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Vol. 2, 1776b, S. 289. 

378 Smith, 1776a, S. 35. 
379 van Suntum, 2013, S. 17f. 
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in jenen Bereichen produzieren soll, in denen er anderen Staaten überlegen ist.380 
Durch diese Spezialisierung kommt es dann, je nach Betrachtungsweise, zu einem 
absoluten bzw. zu einem komparativen Kostenvorteil des betreffenden Staates.381 
Folglich lehnen die Vertreter der wirtschaftsliberalen Ideen prinzipiell jegliche 
Form der Zollerhebung, sei sie aus finanziellen oder aus protektionistischen Er-
wägungen motiviert, ab.382 

Der Gedanke zum Abbau von Handelsschranken und die Forcierung des Freihan-
dels gewannen in den 1860er Jahren in Europa zunehmend an Bedeutung.383 Die 
in dieser Zeit geschlossenen Handelsverträge und die in diesen Verträgen vorge-
sehenen Meistbegünstigungsklauseln können dabei als Vorläufer der späteren 
WTO-Grundsätze gesehen werden.384 Die Smithsche Doktrin des Freihandels ist 
folglich in dem festgeschriebenen Ideal der WTO wiederzufinden, nach welchem 
Gebiets- und Wirtschaftszölle schrittweise eliminiert werden sollen. 

c) Protektionistisch geprägter Nationalliberalismus 

Neben den klassischen wirtschaftsliberalen Ansichten von Smith und Ricardo gab 
es auch theoretische Strömungen, die den wirtschaftsliberalen Gedanken nur teil-
weise bejahten bzw. diesen einschränkten. Einer dieser Wirtschaftstheoretiker 
war der Ökonom Friedrich List, der dem Freihandel grundsätzlich positiv gegen-
über stand und für den mitteleuropäischen Raum eine Zollunion mit einem ge-
meinsamen Binnenmarkt anstrebte.385 Er gilt als Vorkämpfer für den Deutschen 
Zollverein.386 

                                                 
380 Ricardo, On the Principles of Political Economy and Taxation, 1817, S. 156ff.; ähnlich 

auch schon Smith, 1776b, S. 478f. 
381 Für ein Beispiel zu absolutem und komparativem Kostenvorteil siehe auch die Ausfüh-

rungen der WTO: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact3_e.htm 
[Stand: 30.6.2019]. 

382 Wolffgang in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, 
Rn. A 1002. 

383 Müller, ZfZ 1991, 268 (269). 
384 Eine erste Etablierung dieses Grundsatzes erfolgte beispielsweise 1860 im freihändleri-

schen Abkommen zwischen Frankreich und England (Cobden-Chavalier-Vertrag). Auch 
Preußen schloss mit Frankreich im Jahr 1862 einen Vertrag nach diesem Vorbild.  

385 Steinrücken, 2011, S. 56. 
386 Forsthoff, Deutsche Verfassungsgeschichte der Neuzeit, 1961, S. 96; Müller, Die Zollpo-

litik der deutschen Bundesstaaten nach dem Wiener Kongreß (1814/1815) bis zur Grün-
dung des Deutschen Zollvereins (1834), ZfZ 1991, 59 (60); Summersberger in: Blasina/
Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Bedeutung der BAO im Rechts-
system, 2014, S. 283; Wolffgang in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Euro-
päischen Union, 2018, Rn. A 1002. Noch weitergehende Gedanken hatte in diesem Zu-
sammenhang bereits Friedrich von Motz, der in der „Einigung [...] zu einem Zoll- und 
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Jedoch wollte List den Freihandel nicht ohne Einschränkungen oder Regulierun-
gen durch den Staat gelten lassen. Zum einen befürwortete er den liberalen Han-
del nur zwischen Staaten mit einem vergleichbaren wirtschaftlichen Entwick-
lungsstand und nicht zwischen allen Nationen der Welt. Zum anderen waren aus 
seiner Sicht Schutz- und Erziehungszölle ein wirksames handelspolitisches Mit-
tel, um den Industrien in den weniger entwickelten Staaten einen ungestörten Auf-
schwung und eine Anpassung an das Niveau der führenden Industrienationen zu 
ermöglichen.387 In diesem Kontext kann das in der damaligen Zeit etablierte Ge-
bietszollsystem388 als Folge und Ausdruck der machtpolitischen Ansprüche und 
Unabhängigkeitsbestrebungen des Staates verstanden werden, welches dessen Si-
cherung und Beständigkeit diente. Für List war das Gebietszollsystem damit ein 
Schutzsystem, welches mittels seiner handelspolitischen Instrumente das Fortbe-
stehen, den Wohlstand und die Unabhängigkeit einer Nation sichern konnte.389 

d) Zusammenfassung 

Anhänger des Freihandels und jene des Protektionismus lieferten sich in der Ge-
schichte immer wieder Diskussionen und Auseinandersetzungen, die vor allem 
auch die Zeit der Zollvereinsgesetzgebung prägte.390 Die diesen Auseinanderset-
zungen zugrunde liegenden Argumente stellen zugleich auch immer die Basis für 
die Rechtfertigungsgründe der Erhebung von Zöllen dar.391 Deutlich wird dabei, 
dass es zwischen den diametralen Auffassungen von grenzenlosem Freihandel 
und absolutem Protektionismus viele einschränkende oder differenzierende An-
sichten gibt. Zur Zeit der zolltheoretischen Etablierung des Wirtschaftszollgedan-
kens in Deutschland und Österreich dominieren die handelsliberaleren Denkrich-
tungen, was auch das Zollverständnis und die Rechtfertigung der Zollerhebung 
insgesamt maßgeblich beeinflusst haben dürfte. 

                                                 
Handelsverbande zugleich Einigung zu einem und demselben politischen System“ sah, 
vgl. Oncken/Saemisch, Vorgeschichte und Begründung des Deutschen Zollvereins, 1815-
1834, Akten der Staaten des Deutschen Bundes und der europäischen Mächte, Band III, 
1934, S. 534. 

387 List, 1841, 26. Kapitel, S. 427ff. und 27. Kapitel S. 440. 
388 Siehe hierzu auch Gliederungspunkt B. III. des 2. Teils dieser Arbeit.  
389 Lamp, ZgS 1915, 505 (530). 
390 Müller, ZfZ 1991, 268 (268f.). 
391 Eine ausführliche Behandlung der verschiedenen Argumente des Freihandels und des 

Protektionismus findet sich z.B. in van den Bossche/Zdouc, 2017, S. 19ff. 
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2. Forcierung und (Weiter-)Entwicklung durch Karl Lamp  

Unter dem Eindruck der verschiedenen Denkrichtungen des Wirtschaftsliberalis-
mus und der verschiedenen Ansichten zur Rolle und Bedeutung des Zolls im mo-
dernen Staat ist es Karl Lamp, der sich als Zollrechtstheoretiker als erster konkret 
mit dem Konzept des Wirtschaftszollgedankens beschäftigt und dieses folglich 
theoretisch etabliert hat.392 Für ihn ist das Zollwesen ein zentrales Instrument bei 
der Verwirklichung wirtschaftspolitischer Ziele des modernen Staates.393 Aus-
gangspunkt für seine Überlegungen zum Wirtschaftszollrecht ist seine Kritik, an 
der zu Beginn des 20. Jahrhunderts bestehenden zollrechtlichen Gesetzgebung 
und Rechtstechnik in Deutschland und Österreich zum bereits etablierten Gebiets-
zollsystem, welches eigentlich dem Wirtschaftszollgedanken entsprechen sollte, 
davon aber weit entfernt sei, sondern diesem eher widersprüchlich gegenüber-
stehe.394  

a) Wirtschaftliche Vorgänge als causa der Zollschuld  

In seinen zolltheoretischen Überlegungen macht Lamp die Erhebung des Zolls 
und damit das Zollschuldverständnis von einem volkswirtschaftlichen bzw. öko-
nomischen Vorgang im Zielzollgebiet abhängig.395 Diesen Vorgang charakteri-
siert Lamp als  

„die Einbeziehung eines Umsatzgutes in den staatlich abgeschlossenen nationa-
len Wirtschaftsverkehr, das diesem bisher nicht angehört hatte [...] in Verbindung 
mit dem sich daraus ergebenden Einflusse auf die Gestaltung der inländischen 
Preisverhältnisse“.396  

Damit treten die vormals fiskalischen Motive, die eine Zollschuld begründeten in 
den Hintergrund und die wirtschaftspolitische Funktion des Zolls, die Preisbil-
dung im Inland zu regulieren, wird zum primären Ziel.397  

Die wichtigsten Elemente im Hinblick auf eine Zollschuldentstehung nach dem 
Wirtschaftszollgedanken sind folglich die Teilnahme einer Ware am Wirtschafts-
kreislauf eines bestimmten Zollgebietes mit den sich daraus ergebenden Folgen 

                                                 
392 Lamp selbst bezieht sich auf Friedrich List als dessen Vordenker, der dem Zoll bereits 

eine wirtschaftliche Bedeutung im Staatengebilde der Neuzeit zugeschrieben habe und 
folglich die lediglich fiskalischen Motive für eine Zollerhebung in den Hintergrund habe 
treten lassen. Lamp, 1917, S. 1, 18f. 

393 Lamp, 1917, S. 1. 
394 Lamp, 1917, S. 2, 4f., 8. 
395 Lamp, ZgS 1915, 505 (530); Lamp, 1917, S. 18. 
396 Lamp, ZgS 1915, 505 (530). 
397 Lamp, 1917, S. 17, 56, 62f. 
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für die inländische Preisbildung. Die Zollschuld entsteht somit aufgrund eines 
wirtschaftlichen Tatbestands, sodass der örtliche Vorgang des Grenzübertritts 
keine Bedeutung mehr für das Entstehen der Zollschuld hat.398 Sie kann erst zu 
dem Zeitpunkt entstehen, in dem die Ware tatsächlich am inländischen Wirt-
schaftsverkehr teilnimmt und keinem Verfahren unterliegt, das die Entstehung 
der Zollschuld zeitweise oder definitiv ausschließt.399 

Das Zollschuldverhältnis charakterisiert sich in diesem Fall nicht mehr durch das 
vormalige Verständnis des Obligationenrechts, welches noch von einem einheit-
lichen synallagmatischen Rechts- und Schuldverhältnis ausging, sondern ist auf-
grund des wirtschaftlichen Tatbestands der Zollschuldentstehung differenzierter 
zu betrachten, sodass von einem einheitlichen Pflicht- und Schuldsubjekt im Zoll-
schuldrecht nicht mehr zwangsläufig ausgegangen werden kann.400 Der Zoll ist 
damit auch keine Gegenleistung mehr, sondern nach Lamp „eine öffentliche Ab-
gabe, welche einseitig von der Staatsgewalt auferlegt wird anläßlich eines gewis-
sen wirtschaftlichen Vorganges im Verhältnisse einer Sache zum Inlands-
markte.“401 Er soll dem bereits aufgezeigten Zweck der Preisregulation im betref-
fenden Wirtschaftskreislauf dienen und entfaltet damit eine unpersönliche Wir-
kung.402  

b) Auswirkungen auf andere Bereiche des Zollrechts 

Das neue Verständnis der Zollschuldentstehung kann nicht isoliert gesehen wer-
den. Die Veränderungen im Zollschuldrecht haben somit auch Auswirkungen auf 
andere Bereiche des Zollrechts, auf die Lamp in seinen Ausführungen aufmerk-
sam macht.  

aa) Zollwert und Zolltarif  

Die Beziehung zwischen Ware, Wirtschaft und Preisbildung ist von elementarer 
Bedeutung. Dieser Umstand macht sich auch bei der Berechnung des Zollwertes 
der Waren bemerkbar. Denn anders als zuvor werden hierfür nach dem Wirt-
schaftszollrecht nicht mehr die individuellen Warenwerte berücksichtigt, sondern 

                                                 
398 Lamp, 1917, S. 21, 58; Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/

Mayr/Unger, Die Bedeutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 286. 
399 Lamp, 1917, S. 65. 
400 Lamp, 1917, S. 19ff.  
401 Lamp, 1917, S. 25, siehe auch S. 54. 
402 Lamp, 1917, S. 63. 
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es werden die durchschnittlichen Handelspreise der Waren auf dem Markt im be-
treffenden Zollgebiet zugrunde gelegt.403 Auf diese Weise wird der Schutz der 
heimischen Ware und dessen Preise gewährleistet.404 

Für den Zolltarif hat das Wirtschaftszollrecht eine Vereinheitlichung im gesamten 
Zollgebiet zur Folge, da die fiskalischen Motive für die Zollerhebung nun den 
wirtschaftlichen und damit gleichzeitig protektionistischen Motiven weichen.405 
Es kommt zu einer Harmonisierung sämtlicher Ein- und Ausfuhrzölle. Damit ein-
hergehend gewinnt fortan auch die Feststellung der Herkunft der Waren an Be-
deutung, um etwaige Abkommen zwischen den Staaten verschiedener Zollgebiete 
zu berücksichtigen.406 Gleichzeitig führt die wirtschaftliche Betrachtung der Ein- 
und Ausfuhrvorgänge dazu, dass die Erhebung von Durchfuhrzöllen aufgrund ih-
rer Unvereinbarkeit mit dem Wirtschaftszollgedanken nicht mehr stattfindet.407 

bb) Zollverfahrensrecht 

Es wurde bereits deutlich, dass der Grenzübertritt der Waren kein ausschlagge-
bender Faktor bei der Zollschuldentstehung mehr ist. Mit dieser Tatsache einher-
gehend erhalten die Begriffe Zollgebiet408 sowie Ein- und Ausfuhr409 neben ihrem 
bisherigen örtlichen Bezug auch einen wirtschaftlichen Charakter.410 Dies hat 
ebenfalls Auswirkungen auf das Zollverfahrensrecht und es entstehen neue viel-
gestaltige Verfahrensformen, die fortan der wirtschaftlichen Bedeutung der Zoll-
schuldentstehung im Rahmen von Ein- und Ausfuhr gerecht werden können.411  

                                                 
403 Lamp, ZgS 1915, 505 (541). 
404 Lamp, ZgS 1915, 505 (541). 
405 Lamp, ZgS 1915, 505 (529, 535). 
406 Lamp, ZgS 1915, 505 (539f.). 
407 Lamp, ZgS 1915, 505 (537); Lamp, 1917, S. 17. 
408 Unter dem Begriff Zollgebiet definiert Lamp „die Gesamtheit aller von einer Staatsgewalt 

beherrschten, und zu einer Einheit zusammengefaßten Summe der tätigen wirtschaftli-
chen Kräfte der Untertanen [...], wie sie in fortwährender Wirkung und Gegenwirkung 
mit dem Auslande, mit anderen national geschlossenen Wirtschaftskörpern steht.“ Lamp, 
ZgS 1915, 505 (534). 

409 Einfuhr und Ausfuhr in einem wirtschaftlichen Sinne versteht Lamp als „die Eingliede-
rung eines Gutes in den wirtschaftlichen Verkehr innerhalb einer staatlich abgeschlosse-
nen Wirtschaftsgemeinschaft und die Ausscheidung eines Gutes aus solchem Verkehr.“ 
Lamp, ZgS 1915, 505 (534). 

410 Lamp, ZgS 1915, 505 (534); Lamp, 1917, S. 57; Lenkewitz, ZfZ 1956, 1 (1, 3); Summers-
berger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Bedeutung der 
BAO im Rechtssystem, 2014, S. 280; Summersberger in: Summersberger/Merz/Jatzke/
Achatz, Außenwirtschaft, Verbrauchsteuern und Zoll im 21. Jahrhundert, 2018, S. 432. 

411 Lamp, ZgS 1915, 505 (537, 542f.); Anmerkung: Diese neuen Verfahrensformen sind Vor-
gänger und Vorbild der späteren Nichterhebungsverfahren im europäischen Zollrecht. 
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Aufgabe der Zollverfahrensvorschriften ist es, den ordnungsgemäßen Ablauf der 
Ein- und Ausfuhr zu gewährleisten und dabei einen möglichen Eingang der Wa-
ren in den inländischen Wirtschaftskreislauf feststellen zu können.412 Denn das 
Wirtschaftszollrecht hat zur Folge, dass die zollrechtliche Bestimmung der Waren 
nicht zwingend bereits mit Grenzübertritt erfolgt.413 Mitunter wird die Frage, ob 
eine Zollschuld entsteht erst zu einem späteren Zeitpunkt geklärt, sofern sich die 
Waren ordnungsgemäß in einem Zollverfahren befinden. Gleichzeitig dienen 
diese neuen Verfahrensformen den Wirtschaftsbeteiligten dazu das Entstehen ei-
ner Zollschuld für einen längeren Zeitraum noch offen zu halten.414 Den konkre-
ten Eingang der Waren in den Wirtschaftskreislauf bestimmt der Wirtschaftsbe-
teiligte infolgedessen selbst, sofern er sich regelkonform verhält.415 Damit ist die 
freie Disposition über die Ware und ihr wirtschaftliches Schicksal als ein weiteres 
Charakteristikum des Wirtschaftszollrechts zu sehen. 

Mit der Ausgestaltung der Zollverfahren kommt es hinsichtlich des verfolgten 
Zwecks zu einer Abgrenzung – Lamp spricht sogar von Unabhängigkeit – des 
Zollverfahrensrechts vom Zollschuldrecht.416 Zwar gewährleiste das Zollverfah-
rensrecht die Überwachung der betreffenden Waren und liefere gegebenenfalls 
Anhaltspunkte für das Entstehen der Zollschuld, es setze jedoch nicht die Zoll-
schuldentstehung an sich voraus.417 Erst wenn sich die Frage des wirtschaftlichen 
Verbleibs der Ware geklärt habe, könne das materielle Zollschuldrecht mit seinen 
jeweiligen Tatbeständen zum Tragen kommen.418 

c) Zollfreiheiten im Wirtschaftszollrecht 

Nach Lamp beruht der Zoll auf den wirtschaftlichen Folgen der Wareneinfuhr.419 
Gleiches gilt für das Entstehen der Zollschuld. Lamp macht jedoch ebenfalls deut-
lich, dass es Güter und Vorgänge gibt, bei denen der Anspruch auf einen solchen 
Wirtschaftszoll nicht gegeben ist, da durch den Eintritt der Waren keine wirt-

                                                 
412 Lamp, 1917, S. 23. 
413 Lamp, ZgS 1915, 505 (542f.). 
414 Lamp spricht in diesem Zusammenhang auch von der „privatrechtlichen Disposition“ 

über das Zollgut und die etwaige Verfahrenswahl, Lamp, 1917, S. 25f. 
415 Siehe hierzu auch Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/

Mayr/Unger, Die Bedeutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S, 287. 
416 Lamp, 1917, S. 23. 
417 Lamp, 1917, S. 23. 
418 Lamp, 1917, S. 23. 
419 Lamp, 1917, S. 21. 
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schaftlich relevanten Folgen mit Bezug zur Preisbildung im Inland ausgelöst wer-
den.420 Er sieht darin eine Beschränkung des Zolls auf Umsatzgüter.421 Für jene 
Güter, die nicht zu den Umsatzgütern zählen, da sie keinen Einfluss auf die inlän-
dische Wirtschaft nehmen, kann folglich auch keine Zollschuld entstehen. Dabei 
wird Lamp zu Folge immer an die wirtschaftliche Qualität und Bedeutung der 
Güter angeknüpft.422 Somit können folgende Fallgruppen herausgestellt werden, 
die nach dem Wirtschaftszollgedanken Zollfreiheit genießen: 

1. Güter des persönlichen Bedarfs und Gebrauchs, da sie kein Umsatzgut mehr 
darstellen, sondern als Konsumentengut anzusehen sind (z.B. Reisegepäck, 
Proviant, bereits gebrauchte Gegenstände zur Ausübung von Berufen)423 so-
wie 

2. Auslandsgüter mit lediglich vorübergehendem Bezug zum Inland (z.B. auf-
grund von Transport, Bearbeitung und Ausstellungen oder Gegenstände ge-
richtlicher Verhandlungen)424 und  

3. Inlandsgüter mit nur vorübergehendem Bezug zum Ausland. 

Diese Fallgruppen, die zur Zeit Lamps als Ausnahmeregelungen in der Rechts-
technik des Zollrechts aufgefasst wurden, stellen erneut die Abkehr vom Passier- 
und Grenzzollsystem hin zu einem Wirtschaftszollsystem, in dem die wirtschaft-
liche Beziehung der Güter zum Zollgebiet einzig und allein für die Entstehung 
einer Zollschuld relevant ist, unter Beweis.425 Lamp ist der Auffassung, dass die 
Vielzahl der vorhandenen Ausnahmeregelungen und deren Differenzierungen 
zwischen Konsumentengut und Ware nicht zielführend für die Anwendung des 
Wirtschaftszolls ist.426 Er fordert deshalb die Aufstellung einer allgemeinen Vor-
schrift, die festlegt, dass nur für Waren, die am Wirtschaftsverkehr des Zielzoll-
gebietes tatsächlich teilnehmen und wirtschaftlichen Einfluss auf diesen ausüben 
können, eine Zollschuld entstehen kann.427 

                                                 
420 Lamp, ZgS 1915, 505 (531) mit gleichzeitiger Kritik an Paul Laband und Otto Mayer. 
421 Lamp, ZgS 1915, 505 (538f.). 
422 Lamp, 1917, S. 18. 
423 Lamp, 1917, S. 68ff. 
424 Lamp, 1917, S. 68, 70. 
425 Lamp, 1917, S. 18, 21f. 
426 Lamp, 1917, S. 70f. 
427 Lamp, 1917, S. 71. 
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d) Umgang mit Verfahrensverstößen: Zollhaftung vs. Zollschuld  

Der Umgang mit Verstößen im Wirtschaftszollrecht geht einher mit einer Diffe-
renzierung zwischen den selbstständigen zollrechtlichen Bereichen des materiel-
len Zollschuldrechts und des formellen Zollverfahrensrechts. Dabei betrachtet 
Lamp die Zollschuld, die sich aus dem materiellen Zollschuldrecht und der Erfül-
lung der jeweiligen Tatbestände ergibt, und die Zollhaftung428, die aus Verstößen 
gegen Zollverfahrenspflichten resultiert, als zwei deutlich voneinander zu tren-
nende Rechtsverhältnisse, die unterschiedliche Zielrichtungen verfolgen.429 

Im Hinblick auf Verstöße gegen die formellen Pflichten im Rahmen der jeweili-
gen Zollverfahren führt Lamp aus, dass diese mit straf- und steuerschuldrechtli-
chen Haftpflichten einhergehen können.430 Diese Haftpflichten sind jedoch in 
keinster Weise mit der Zollschuld gleichzusetzen.431 Zwar könne sich die Haftung 
in ihrem Umfang nach der potenziell entstehenden Zollschuld richten.432 Sie stelle 
aber keine Zahlung in Bezug auf eine bestehende Zollschuld dar, weil sie auf ei-
nem anderen Grund als jenem der materiellen Zollschuld beruhe.433 Denn im Falle 
der Zollhaftung begegne der Staat der Gefahr, dass es aufgrund eines Verstoßes 
gegen Pflichten aus dem Zollverfahren zu einem (teilweisen) Ausfall der Zoll-
schuldabgaben kommt.434 

Deutlich stellt Lamp damit heraus, dass Verstöße gegen Verfahrensvorschriften 
„unabhängig von der Existenz einer materiellen Zollschuld [sind]“.435 Verstöße 
gegen zollverfahrensrechtliche Vorschriften und die ggf. damit einhergehende 
Zollhaftung lassen folglich keinen Schluss auf den Bestand oder das Entstehen 
der Zollschuld an sich zu.436 Die Zollhaftung ist nicht mit der Zollschuld gleich-
zusetzen, sondern ein Surrogat für die selbige.437 

Gestützt wird dies weiterhin dadurch, dass Lamp die benannten Haftpflichten als 
„Teil des Zollprozeßrechtes, nicht des eigentlichen Zollschuldrechtes“ ansieht.438 

                                                 
428 Lamp versteht unter dem Begriff der Zollhaftung das „Einstehen für die Erfüllung zoll-

rechtlicher Verfahrenspflichten“, Lamp, 1917, S. 80. 
429 Lamp, 1917, S. 77f., 82; Lamp in: van Calker, Staatsrechtliche Abhandlungen, 1908, 

S. 527ff. 
430 Lamp, ZgS 1915, 505 (547); Lamp, 1917, S. 80. 
431 Lamp, 1917, S. 82. 
432 Lamp, 1917, S. 81. 
433 Lamp, 1917, S. 80. 
434 Lamp, 1917, S. 81. 
435 Lamp, ZgS 1915, 505 (547). 
436 Lamp, 1917, S. 78f. 
437 Lamp, 1917, S. 82. 
438 Lamp, ZgS 1915, 505 (547). 
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Zollschuld und Haftung seien streng voneinander zu trennen, da aus ihnen unter-
schiedliche Verpflichtungen und Rechtsverhältnisse resultierten.439 Die formellen 
Pflichten der Zollverfahren seien schließlich kein Instrument, um das Wirtschafts-
zollsystem zu verwirklichen, sondern sie dienten lediglich dem ordnungsgemäßen 
Ablauf der Zollverfahren.440 Eine solche Vermischung von formellem Zollver-
fahrens- und materiellem Zollschuldrecht führt aus Sicht Lamps zu einer „heillo-
sen Verwirrung des Rechtsinstituts [der Zollschuldentstehung]“441. Dieser Um-
stand führe zu weitreichenden Folgen und Problemen im Hinblick auf die An-
wendung der Zollschuldentstehungstatbestände sowie bei der Bestimmung der je-
weiligen Zollschuldner.442 

e) Zwischenergebnis 

Lamps Überlegungen zum Wirtschaftszollrecht begründen ein neues Verständnis 
zollrechtlicher Vorschriften und deren Rechtstechnik. Bisher immer als selbstver-
ständlich angesehene Prinzipien des Zollrechts werden dadurch aufgebrochen 
und in Frage gestellt. Deutlich wird auch, dass das veränderte Verständnis des 
Zolls und des Zollschuldrechts nachhaltige Auswirkungen auf andere Bereiche 
des Zollrechts hat. 

Grundlegend ist für die Zollschuld nach dem Wirtschaftszollgedanken, dass ein 
wirtschaftlicher Vorgang das bisherige örtliche Moment in den Tatbeständen der 
Zollschuldentstehung ablöst. Fortan ist die wirtschaftliche Beziehung einer Ware 
zum Zielzollgebiet entscheidend als causa der Zollschuld. Diese wird rein objek-
tiv bestimmt. Der Wille des Zollschuldners oder etwaige andere subjektive Kri-
terien sind hier nicht maßgeblich.  

Damit löst sich Lamp ebenfalls von der Vorstellung eines einheitlichen und im-
mer gleichartigen Schuldverhältnisses, welches auf der Zollschuld, die wiederum 
durch den örtlichen Grenzübertritt der Waren in das betreffende Zollgebiet resul-
tiert, basiert. Die Folgen dieser Abkehr sind das Ablehnen der bisher geltenden 
rechtsgeschäftlichen Theorie im Rahmen der Zollschuldbegründung443, ein neues 
Verständnis des Begriffs des Zollschuldners und eine neue Sicht auf das Verhält-
nis zwischen Zollschuld- und Zollverfahrensrecht. 

Das Zollverfahrensrecht ist aus Sicht Lamps ein eigenständiger Rechtsbereich, 
der neben dem materiellen Zollschuldrecht steht. Er dient der Überwachung der 

                                                 
439 Lamp, 1917, S. 52. 
440 Lamp, ZgS 1915, 505 (547). 
441 Lamp, ZgS 1915, 505 (547). 
442 Lamp, ZgS 1915, 505 (547). 
443 Siehe Gliederungspunkt B. II. des 2. Teils dieser Arbeit. 
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wirtschaftlichen Zollschuldentstehungstatbestände. Aus den Ausführungen über 
das Verhältnis von Zollschuld und Zollhaftung lässt sich überdies schlussfolgern, 
dass die Verletzung von Pflichten innerhalb der betreffenden Zollverfahren nach 
Auffassung Lamps keine Zollschuldentstehung zur Folge haben kann, sondern 
vielmehr straf- oder steuerschuldrechtliche Konsequenzen mit sich bringt. 

III. Modernes Verständnis im Kontext des europäischen  
Zollrechts  

Das Verständnis des Wirtschaftszolls wie es Lamp gefestigt hat, ist auch im Kon-
text des europäischen Zollrechts vorhanden. Bereits die Betrachtung der Defini-
tionen zum Zoll, welche die Erhebung dieser Abgabe überwiegend mit dem Wirt-
schaftszollsystem begründen, hat dies deutlich gemacht.444 Zum Ausdruck kommt 
dieses Verständnis beispielsweise auch in den Ausführungen Michaelis zu den 
Gründen für die Erhebung eines Wirtschaftszolls: 

„Ein derartiger Zoll soll den im Inland hergestellten Waren einen Kostenvorteil 
im Vergleich zu gleichartigen ausländischen Produkten geben. Nur diejenigen 
ausländischen Waren, die in die einheimische Wirtschaft eingehen und insbeson-
dere an dem Prozess der Preisbildung auf dem Inlandsmarkt teilnehmen, sollten 
durch den Zoll belastet werden. Alle übrigen Waren sind von der Zollerhebung 
auszunehmen, da ihre Einfuhr kein Schutzbedürfnis der inländischen Wirtschaft 
auslöst.“445 

1. Grundlegende Annahmen 

Das Konzept des Wirtschaftszollgedankens besagt in seinen grundlegenden An-
nahmen auch nach modernem europäischen Verständnis, dass Zoll nur für solche 
Waren erhoben werden soll, die in Konkurrenz zu inländischen Produkten treten 
und, dass eine Zollschuld nur dann für Waren entstehen soll, wenn sie auch tat-
sächlich in den Wirtschaftskreislauf des entsprechenden Zollgebietes gelangt sind 
und folglich auch am Markt die Preisbildung beeinflussen können.446 Eingang in 

                                                 
444 Siehe zur Definition des Zolls Gliederungspunkt A. I. 1. des 2. Teils dieser Arbeit. 
445 Michaelis, ZfZ 1981, 354 (355). 
446 Witte in: Witte, UZK, 2018, Einführung, Rn. 19; Rüsken in: Dorsch, Zollrecht – Recht 

des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Einführung Zollkodex a.F. (ZK), Rn. 21 
[Stand: März 2001]; Wolffgang in: Schulze/Zuleeg/Kadelbach, Handbuch für die deut-
sche Rechtspraxis, 2015, Rn. 5; Lux in: Groeben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unions-
recht, 2015, Vorbemerkung zu Art. 31 und 32 AEUV, Rn. 4; Summersberger in: Doralt/
Ruppe, Grundriss des österreichischen Steuerrechts, 2014, Rn. 741; Schultze/Zitzmann, 
EG-Zollgesetzgebung im Widerspruch zum Wirtschaftszollgedanken?, Verzollung nach-
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die Wirtschaft des Zollgebietes findet eine Ware dann, wenn sie, auch nur vo-
rübergehend, am Prozess der Güterbedarfsdeckung in Produktion, Verteilung 
oder Konsum teilnimmt.447 Der Eingang der Waren in das Zollgebiet im territori-
alen Sinne spielt in diesem Zusammenhang keine entscheidende Rolle mehr.448 

Der Sinn der Erhebung von Zöllen liegt damit im Wirtschaftszollgedanken 
selbst.449 Die Entstehung der Zollschuld wird, unabhängig vom Grenzübertritt, an 
das Eingehen der Waren in den Wirtschaftskreislauf gekoppelt.450 Dabei ist es 
nicht von Bedeutung, ob ein Zollverfahren ordnungsgemäß eingehalten wurde 
oder ob vorschriftswidriges Handeln vorliegt.451 Die Erwägung, die hinter diesem 
Gedanken steht, ist, dass nur von Waren, die aktiv an der Wirtschaft eines Landes 
teilnehmen auch eine Gefahr in Form der Preisbeeinflussung ausgehen kann. In 
solchen Fällen müssen eventuelle Preisvorteile, z.B. in Form von geringeren 
Lohn-, Standort- oder Produktionskosten, ausgeglichen werden können.452 Recht-

                                                 
weislich wiederausgeführter Drittlandswaren entspricht nicht dem Wesen des Wirt-
schaftszolls, ZfZ 2002, 151 (151); Lux in: Kruse, Zölle, Verbrauchsteuern, europäisches 
Marktordnungsrecht, 1988, S. 156; Olbertz, ZfZ 1972, 198 (198); Michaelis spricht in 
diesem Kontext vom Zoll als „Verbrauchsteuer“ in dem Sinne, dass eine Verzollung von 
Waren, die dazu bestimmt sind im Zollgebiet zu bleiben, erst mit Eingang der Waren in 
den Wirtschaftskreislauf erfolgt, Michaelis, ZfZ 1981, 354 (355 und Fn. 10 im Aufsatz); 
Dorsch, ZfZ 1967, 257 (258); Sellnick, 1957, S. 22; Siegert in: Gerloff/Neumark, Hand-
buch der Finanzwissenschaft, 1956, S. 722. 

447 So bereits zum Zollgesetz vom 14.6.1961, BGBl. I S. 737, BZBl. S. 565, das FG Düssel-
dorf, Urt. v. 30.10.1973 IV 133/70 Z, 2. Orientierungssatz; ZfZ 1974, 249 (249). Kritisch 
hierzu Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, 
Die Bedeutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 288, 293, der die Unbestimmtheit des 
Begriffs hervorhebt und auch den konkreten Zeitpunkt der Teilnahme von Waren an 
Preisbildungprozessen als unklar bezeichnet.  

448 Summersberger in: Summersberger/Merz/Jatzke/Achatz, Außenwirtschaft, Verbrauch-
steuern und Zoll im 21. Jahrhundert, 2018, S. 432; Lux, 2002, S. 2, 56. 

449 Möllenhoff, Ad Legendum 3/2016, 263 (265). 
450 Summersberger in: Achatz/Summersberger/Tumpel, Umsatzsteuer und Zoll, 2013, S. 27. 
451 Witte in: Witte, Zollkodex, 2013, Einführung, Rn. 19; Wolffgang, Einfuhrumsatzsteuer-

schuld: Abhängig von der Zollschuld?, UR 2017, 845 (852); Witte, Zweierlei Zollschuld, 
Wie subjektive Elemente die Zollschuld beeinflussen, DStZ 1998, 97 (97); a.A. Summers-
berger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Bedeutung der 
BAO im Rechtssystem, 2014, S. 287, der eine wirtschaftliche Betrachtungsweise nur bei 
positivrechtlicher ausdrücklicher Normierung zur Anwendung kommen lassen will.  

452 Rüsken in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Einfüh-
rung Zollkodex a.F. (ZK), Rn. 14 [Stand: März 2001]; Schultze/Zitzmann, ZfZ 2002, 151 
(151). 
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fertigender Erhebungsgrund für den Zoll ist damit primär der Schutz der heimi-
schen Wirtschaft.453 Fiskalische Motive des Zolls haben sich folglich diesem 
hauptsächlichen Schutzgedanken unterzuordnen.454 

Grundlegende Annahme des Wirtschaftszollrechts ist dabei auch, dass ein etwai-
ger Zollanspruch in seiner Höhe auf die gesetzlich geschuldeten Abgaben zu be-
grenzen ist und keine unechten Abgaben beinhalten darf.455 Der Wirtschaftsbetei-
ligte soll nicht sanktioniert oder ungebührlich belastet werden. 

Hingegen ist eine Zollschulderhebung für Waren, die abgabenvermeidenden Ver-
fahren oder sonstigen tariflichen oder außertariflichen Zollfreiheiten unterliegen, 
nicht mit dem Wirtschaftszollgedanken zu vereinbaren, sondern systemwidrig.456 
Durchfuhrzollschulden sind damit per se nicht mit dem Gedanken des Wirt-
schaftszolls vereinbar.457 Auch die Erhebung von Abgaben für Waren, die das 
Zollgebiet verlassen, entspricht grundsätzlich nicht diesem Konzept.458 Grund 
hierfür ist, dass durch diese Waren kein Schutzbedürfnis im Zollgebiet ausgelöst 
wird und somit auch die Entstehung einer Zollschuld nicht gerechtfertigt wäre. 
Rechtliche Instrumente, die der Durchsetzung des handelspolitischen Grundsat-
zes des Wirtschaftszolls dienen, sind sowohl in zolltariflichen als auch in zoll-
schuldrechtlichen Regelungen zu sehen. Insofern müssen insbesondere auch die 
zollschuldrechtlichen Normen diesem wirtschaftszollrechtlichen Grundprinzip 
folgen und dürfen folglich keinen Selbstzweck darstellen.459  

2. Abgabenvermeidende (Zoll-)Verfahren im Unionszollrecht 

Im Falle der abgabenvermeidenden Verfahren und deren ordnungsgemäßer Ein-
haltung unter zollamtlicher Überwachung kommt es, anders als beim Zollverfah-
ren der Überlassung der Waren zum zollrechtlich freien Verkehr460, zu keinem 
Eintritt der Waren in den Wirtschaftskreislauf des Zollgebietes. Sie werden ledig-
lich in diesem gelagert, verwendet oder durchgeführt. Folglich ist für diese Waren 

                                                 
453 Witte, Entwicklung des Allgemeinen Zollrechts im Jahr 2002, RIW 2003, 373 (376); 

Schulz/Zimmermann in: Schulz/Zimmermann (Hrsg.), Der Veredelungsverkehr, Band 1, 
Loseblatt, Kap. 15, Ziff. 1 [Stand: Oktober 1974]; Dorsch, ZfZ 1967, 257 (257). 

454 Klüver, Verfassungswidrigkeit der groben Fahrlässigkeit in Art. 859 ZK-DVO, Anmer-
kungen zum Urteil des BFH vom 13.11.2001, VII R 88/00, AW-Prax 2002, 147 (148). 

455 Dreßler, Präferenzgewährung bei Nichterledigung von Versandverfahren; Erlaß/Erstat-
tung bei nachträglicher Vorlage von Präferenznachweisen, ZfZ 1994, 226 (226f.). 

456 Wolffgang in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, 
Rn. A 1004; Wolffgang, WCJ Vol. 1, No. 1, 3 (4); Ovie, AW-Prax 2007, 343 (343).  

457 In diesem Sinne Krenn/Hirsch, 2004, S. 46; Lux, 2002, S. 312, 471. 
458 Möllenhoff, Ad Legendum 3/2016, 263 (267). 
459 Schultze/Zitzmann, ZfZ 2002, 151 (151). 
460 Vgl. Art. 5 Nr. 16 Buchst. a i.V.m. Art. 201 UZK. 
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auch eine Zollerhebung nicht gerechtfertigt. Beispiele für solche Situationen, in 
denen es zu keinem Eintritt der Nicht-Unionswaren bzw. zu keinem erneuten Ein-
tritt von vormaligen bereits zum zollrechtlich freien Verkehr überlassenen Nicht-
Unionswaren in den Wirtschaftskreislauf eines Zollgebietes kommt, obwohl sich 
die Waren räumlich im Zollgebiet der Union461 aufhalten, sind nach europäischem 
Zollrecht solche Verfahren, die gerade die Erhebung von Einfuhrabgaben vermei-
den sollen.462  

Die nähere Ausgestaltung dieser Verfahren im modernen europäischen Zollrecht 
geht im Wesentlichen auf die Kyoto-Konvention von 1973 zurück.463 Doch auch 
zuvor waren diese Verfahren beispielsweise im deutschen Zollrecht der damali-
gen Zeit in ähnlichen Ausprägungen schon vorgesehen.464 Der BFH hat in seiner 
jüngeren Rechtsprechung sogar den wirtschaftszollrechtlichen Hintergrund der 
Schaffung von abgabenvermeidenden Verfahren im Gemeinschaftsrecht erörtert 
und damit die Sichtweise bestärkt, dass diese Verfahren Ausprägungen des Wirt-
schaftszollgedankens sind.465 

Grundsätzlich steht dem Wirtschaftsbeteiligten die freie Wahl eines Zollverfah-
rens gem. Art. 150 UZK zu. Mit diesem Wahlrecht kommt dem Wirtschaftsbetei-
ligten Gestaltungsspielraum zu und er wird zugleich Herr des Verfahrens.466 Zu 
den abgabenvermeidenden Zollverfahren zählen nach derzeitigem Unionszoll-
recht die in Art. 210 UZK genannten besonderen Verfahrensarten Versand, La-
gerung, Verwendung und Veredelung. Weiterhin ist auch die in den Art. 144ff. 
UZK geregelte vorübergehende Verwahrung der Waren als abgabenvermeidende 
Situation zu qualifizieren. Daneben sind noch die Regelungen über Rückwaren 
und sonstige Zollfreiheiten zu nennen. Teilweise können diese abgabenvermei-
denden Verfahren auch nacheinander genutzt oder kombiniert werden, sodass für 
den Wirtschaftsbeteiligten eine noch längere Phase der Abgabenfreiheit erwirkt 
werden kann.467 Eine Zollschuldentstehung ist bei ordnungsgemäßem Verfah-
rensgang nach dem Wirtschaftszollsystem grundsätzlich nicht zu rechtfertigen. 

                                                 
461 Art. 4 UZK. 
462 Anmerkung: Dies waren nach dem ZK noch die sogenannten Nichterhebungsverfahren. 

Die Begrifflichkeit wurde mit dem UZK abgeschafft. Sie kann zu Lehrzwecken jedoch 
noch genutzt werden (vgl. Lux, ZfZ Sonderheft/2009, 1 (20 in Fn. 107). 

463 Siehe hierzu auch Gliederungspunkt A. I. 3. b) des 3. Teils dieser Arbeit.  
464 Siehe hierzu auch Gliederungspunkte A. I. 4. des 3. Teils dieser Arbeit.  
465 BFH, Urt. v. 13.11.2001, VII R 88/00, Rn. 22 (nach juris), BFHE 196, 383 (384). 
466 Witte/Halla-Heißen, Zollverfahren und sonstige zollrechtliche Bestimmungen, Ein syste-

matischer Überblick über die zollrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten, Teil 1, AW-Prax 
1996, 431 (431). 

467 Henke/Rinnert in: Witte (Hrsg.), Zollkodex, 2013, Art. 58 ZK, Rn. 1; Witte/Wolffgang, 
Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 9. Aufl., 2018, Rn. D 1002. 
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Sie entsteht im Rahmen der abgabenvermeidenden (Zoll-)Verfahren erst beim tat-
sächlichen und endgültigen Eingang der Waren in den Wirtschaftskreislauf.468 

a) Versand 

Das abgabenvermeidende Verfahren des Versands entspricht in seinen Ausprä-
gungen dem Gedanken des Wirtschaftszolls.469 Dieses ist in Art. 210 Buchst. a 
i.V.m. Art. 226ff. UZK geregelt. Unterschieden wird nach dem UZK zwischen 
dem externen und dem internen Versandverfahren. 

aa) Externer Versand 

Nicht-Unionswaren, die sich ordnungsgemäß in einem externen Versandverfah-
ren gem. Art. 226 UZK befinden, können zwischen zwei Orten innerhalb des 
Zollgebietes der Union transportiert werden. Dabei unterliegen sie gem. Art. 226 
Abs. 1 Buchst. a UZK keinen Einfuhrabgaben. Eine Zollschuld kann allein durch 
die Beförderung der Nicht-Unionswaren innerhalb des Zollgebietes nicht entste-
hen, da die Waren durch den Transport durch das Hoheitsgebiet nicht Teil des 
inländischen Wirtschaftskreislaufes werden oder auf diesen Einfluss nehmen.470 
Ein wirtschaftlicher Nachteil für die einheimische Wirtschaft ist nicht zu befürch-
ten. Hingegen erwachsen aus dem Versand der Wirtschaft im Zollgebiet und den 
dort ansässigen Wirtschaftsteilnehmern sogar wirtschaftliche Vorteile in Form 
von Absatzerleichterungen für Händler oder Auftragserteilungen für Versicherer 
und Logistiker.471 

bb) Interner Versand  

Umgekehrt, aber ebenfalls im Einklang mit dem Wirtschaftszollgedanken, ver-
laufen die internen Versandverfahren gem. Art. 227 UZK. Nach diesem Verfah-
ren können Unionswaren i.S.d. Art. 5 Nr. 23 UZK zwischen zwei Orten innerhalb 
des Zollgebietes über ein außerhalb des Zollgebietes liegendes Land oder Gebiet 
befördert werden, ohne dass die Waren dabei ihren zollrechtlichen Status verlie-
ren (Art. 227 Abs. 1 UZK). Da die Unionswaren bereits Teil der inländischen 
Wirtschaft waren und unter Umständen für sie sogar im Falle des Art. 5 Nr. 23 
Buchst. b UZK Einfuhrabgaben geleistet wurden, erscheint es unbillig, dass sie 
bei einem einfachen Transport über ein Gebiet außerhalb des Zollgebietes, bei 

                                                 
468 Witte/Halla-Heißen, AW-Prax 1996, 431 (432). 
469 Summersberger in: Doralt/Ruppe, Grundriss des österreichischen Steuerrechts, 2014, 

Rn. 758. 
470 So schon Michaelis bzgl. Waren, die sich im Transit befinden, Michaelis, ZfZ 1981, 354 

(355f.) 
471 Michaelis, ZfZ 1981, 354 (355). 
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dem sie keinerlei Veränderungen unterliegen, ihren Status als Unionswaren ver-
lieren sollen.472  

In diesem Zusammenhang würde eine erneute Zollschuldentstehung für Unions-
waren i.S.d. Art. 5 Nr. 23 Buchst. b UZK sogar eine doppelte Belastung im Ver-
gleich zu anderen nicht transportierten Unionswaren bedeuten. Dies würde dem 
Wirtschaftszollgedanken zuwider laufen, da ein Schutzbedürfnis für einen Aus-
gleich etwaiger Kostenvorteile der betreffenden Waren gegenüber den inländi-
schen Waren nicht (erneut) gegeben wäre. Ebenfalls wäre die Zollschulderhebung 
für Unionswaren i.S.v. Art. 5 Nr. 23 Buchst. a und c UZK nicht mit dem Gedan-
ken des Wirtschaftszolls vereinbar, da die transportierten und unveränderten Wa-
ren gemäß den Vorschriften vollständig im Zollgebiet der Union gewonnen oder 
hergestellt worden sind, sodass auch in ihrem Falle kein Schutzbedürfnis besteht, 
welches die Entstehung einer Zollschuld nach dem Wirtschaftszollgedanken 
rechtfertigen würde.  

b) Lagerung 

Das besondere Zollverfahren der Lagerung gem. Art. 210 Buchst. b i.V.m. 
Art. 240ff. UZK vermeidet ebenfalls den Eingang von Nicht-Unionswaren in den 
Wirtschaftskreislauf der Union. Es entspricht somit dem Prinzip des Wirtschafts-
zolls.473 Dabei gehört dieses abgabenvermeidende Verfahren zu den frühesten 
Ausprägungen des Wirtschaftszollgedankens, die in der zollrechtlichen Ge-
schichte in Form von Verfahren zu finden sind.474 Zwar befinden sich die betref-
fenden Waren in einem Zolllager (Art. 240 UZK) oder in einer Freizone (Art. 243 
UZK) räumlich im Zollgebiet der Union. Sie nehmen jedoch nicht am zollrecht-
lich freien Verkehr teil und üben damit keinen Einfluss auf die örtliche Wirtschaft 
aus. Vielmehr werden sie an einem bewilligten Ort für einen bestimmten Zeit-
raum unter zollamtlicher Überwachung gelagert (Art. 240 Abs. 1, 2 UZK) bis sie 
in ein anschließendes Zollverfahren überführt oder wiederausgeführt werden. Da-
bei dürfen die Waren keinen Veränderungen, sondern lediglich üblichen Behand-
lungen gemäß Art. 220 UZK unterzogen werden. Das bedeutet, dass sich Zustand 
und Wert der Waren nicht maßgeblich verändern dürfen und sie nur in Bezug auf 
ihren bevorstehenden Eintritt in den inländischen Handelsverkehr in üblicher 
Weise vorbereitet werden können.475 

                                                 
472 Kampf in: Witte (Hrsg.), UZK, Zollkodex der Union, 2018, Art. 227 UZK, Rn. 2. 
473 So Witte/Halla-Heißen, Zollverfahren und sonstige zollrechtliche Bestimmungen, Teil 2, 

AW-Prax 1997, 31 (31) in Bezug auf das Zolllagerverfahren. 
474 Siehe Gliederungspunkt A. I. 1. des 3. Teils dieser Arbeit.  
475 Witte in: Witte (Hrsg.), UZK, Zollkodex der Union, 2018, Art. 220 UZK, Rn. 15; siehe 

für eine Liste der üblichen Behandlungen auch Anhang 71-03 UZK-DelVO. 



3. Teil: Wirtschaftszollrecht – Zolltheorie; Wirtschaftszollgedanke – Bedeutung 

 138

Für den Wirtschaftsbeteiligten hat die Lagerung im Zollgebiet den Vorteil, dass 
er nicht sofort entscheiden muss, was mit den Nicht-Unionwaren geschieht. Im 
Hinblick auf die zollrechtliche Bestimmung476 der Waren gewinnt er Zeit und 
sieht sich nicht sofort gezwungen Einfuhrabgaben im Rahmen einer entstandenen 
Zollschuld zu entrichten.477 Mithin kommt vor allem dem Zolllagerverfahren eine 
gestaltende Aufgabe bezüglich der Lenkung von Warenströmen zu, weshalb es 
von den Wirtschaftsbeteiligten oft wegen seiner Kredit-, Transit- und Logistik-
funktion genutzt wird.478 

c) Verwendung 

Art. 210 Buchst. c i.V.m. Art. 250ff. UZK regelt die Verfahren der vorübergehen-
den Verwendung und der Endverwendung. Sie führen ebenfalls dazu, dass Abga-
ben für Nicht-Unionswaren vermieden werden.  

aa) Vorübergehende Verwendung 

Innerhalb der vorübergehenden Verwendung gem. Art. 250 Abs. 1 UZK können 
Nicht-Unionswaren, die lediglich temporär im Zollgebiet zu besonderen Zwecken 
verwendet werden sollen, ganz oder zumindest teilweise von Einfuhrabgaben be-
freit werden.479 Notwendig ist in diesem Zusammenhang eine Wiederausfuhrab-
sicht des Verfahrensinhabers (Art. 250 Abs. 1 UZK) sowie das Vorliegen weiterer 
Voraussetzungen gem. Art. 250 Abs. 2 UZK, die u.a. vorsehen, dass die Waren 
innerhalb des Zollgebietes nicht verändert werden und auch ihre Nämlichkeit ge-
sichert ist. Die Vereinbarkeit des Wirtschaftszollgedankens mit diesem Verfahren 
ist ebenfalls zu bejahen.480 Die betreffenden Nicht-Unionswaren halten sich nur 

                                                 
476 Anmerkung: Den Begriff der zollrechtlichen Bestimmung i.S.v. Art. 4 Nr. 15 ZK hat der 

UZK aufgegeben. Seine Bedeutung hat sich jedoch nicht verändert. Er kann folglich zu 
Lehr- und Verständniszwecken weiterhin genutzt werden. 

477 Henke, Zolllager in: Henke/Witte (Hrsg.), Praxishandbuch Lagerung im Zoll- und Steu-
errecht, 2019, Rn. C 9; Henke/Rinnert, Lagerung in: Witte/Wolffgang (Hrsg.), Lehrbuch 
des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. D 5003; Lasok, 1998, S. 318. 

478 Henke/Rinnert in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 
2018, Rn. D 5004ff.; zu den wirtschaftlichen Motiven für die Nutzung siehe auch Henke 
in: Henke/Witte, Praxishandbuch Lagerung im Zoll- und Steuerrecht, 2019, Rn. C 10ff.; 
Lux, 2002, S. 348 sowie Henke, Das Zolllager, Ein systematischer Überblick über die 
vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten, Teil 1, AW-Prax 1997, 321 (321f.). 

479 Klassische Beispiele der vollständigen Befreiung von Einfuhrabgaben sind z.B. Messe- 
oder Ausstellungswaren, Berufsausrüstung, Muster und Proben; vgl. Art. 250 Abs. 2 
Buchst. d, 253 Buchst. b UZK i.V.m. Art. 208ff., 219ff. UZK-DelVO. Alle anderen Wa-
ren unterfallen dem Prinzip der Teilverzollung. 

480 Schulmeister, Verwendung in: Witte/Wolffgang (Hrsg.), Lehrbuch des Zollrechts der Eu-
ropäischen Union, 2018, Rn. D 6000; Witte/Halla-Heißen, AW-Prax 1997, 31 (32). 
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zeitlich begrenzt im Zollgebiet auf und müssen im Anschluss wiederausgeführt 
bzw. in ein anschließendes Zollverfahren überführt werden (Art. 251 Abs. 1 
UZK). Einen Einfluss auf die lokale Wirtschaft werden sie somit in der Regel 
nicht entfalten können. Konsequenterweise entsteht keine Zollschuld und es 
kommt zu keiner Einfuhrabgabenerhebung.481 In bestimmten Fällen, in denen die 
vorübergehend verwendete Ware dennoch wirtschaftliche Relevanz hat482, 
kommt es, im Einklang mit dem Gedanken des Wirtschaftszolls, zu einer teilwei-
sen Abgabenerhebung. Diese beträgt gem. Art. 252 Abs. 1 UZK drei Prozent des 
Einfuhrabgabenbetrages, der erhoben worden wäre, wenn die betreffende Nicht-
Unionsware nicht in die vorübergehende Verwendung, sondern zum zollrechtlich 
freien Verkehr überlassen worden wäre.  

bb) Endverwendung 

Die sogenannte Endverwendung gem. Art. 254 UZK ermöglicht die zumindest 
teilweise Abgabenbefreiung von Nicht-Unionswaren bei Überlassung zum zoll-
rechtlich freien Verkehr. Grund hierfür ist die spezielle, gezielte und fristgemäße 
Verwendung der Waren nach ihrer Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr, 
die trotz des bereits erfolgten Statuswechsels der Waren unter zollamtlicher Über-
wachung erfolgt.483 Das Verfahren existiert dabei in einer tariflichen auf dem 
Zolltarif der Union basierenden und in einer außertariflichen insbesondere durch 
die Zollbefreiungsverordnung484 ausgestalteten Variante.485 Gründe für das Zu-
lassen des Verfahrens können wirtschaftlich motiviert sein, etwa um bestimmte 
Wirtschaftszweige zu fördern.486 Weiterhin besteht beim Eingang bestimmter 
Waren487 in die Union kein Schutzbedürfnis für die heimische Wirtschaft.488 So-
mit schließen diese Fälle eine Konkurrenzsituation zu inländischen Produkten 

                                                 
481 Henke in: Witte (Hrsg.), UZK, Zollkodex der Union, 2018, Vor Art. 250 UZK, Rn. 2. 
482 Beispielsweise eine Maschine oder ein Roboter, der vorübergehend für bestimmte Arbei-

ten in das Zollgebiet eingeführt wird; vgl. auch Henke in: Witte (Hrsg.), UZK, Zollkodex 
der Union, 2018, Art. 250 UZK, Rn. 2. 

483 Schulmeister in: Witte (Hrsg.), UZK, Zollkodex der Union, 2018, Art. 254 UZK, Rn. 1, 
45f. 

484 VO (EG) Nr. 1186/2009 des Rates v. 16.11.2009 über das gemeinschaftliche System der 
Zollbefreiungen, ABl. EU Nr. L 324/23. 

485 Schulmeister, Endverwendung nach Art. 254 UZK in: Witte/Wolffgang (Hrsg.), 
Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. D 6091. 

486 Schulmeister in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 
2018, Rn. D 6090. 

487 Beispielsweise Heirats-, Erbschafts- oder Übersiedlungsgut, vgl. Kapitel I-III der VO 
(EG) Nr. 1186/2009, ABl. EU Nr. L 324/23. 

488 3. Erwägungsgrund der VO (EG) Nr. 1186/2009 des Rates v. 16.11.2009 über das ge-
meinschaftliche System der Zollbefreiungen, ABl. EU Nr. L 324/23. 
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ganz oder teilweise aus. Der besondere Zweck, für den die Waren ausschließlich 
verwendet werden dürfen, wird zuvor festgesetzt und gilt als erreicht, wenn die 
Waren diesem zugeführt wurden (Art. 254 Abs. 2 Buchst. a UZK). Demenspre-
chend ist ein Verzicht oder lediglich die teilweise Erhebung von Einfuhrabgaben 
gerechtfertigt. 

d) Veredelung  

Auch das Zollverfahren der Veredelung gem. Art. 210 Buchst. d i.V.m. 
Art. 255ff. UZK, bestehend aus aktiver und passiver Veredelung, verhindert das 
Eingehen von Nicht-Unionwaren in den Wirtschaftskreislauf489 bzw. erlaubt es, 
Unionswaren nach erfolgter Veredelung außerhalb des Zollgebietes zumindest 
teilweise abgabenbefreit in den zollrechtlich freien Verkehr des Zollgebietes zu-
rückzukehren.  

aa) Aktive Veredelung 

Die aktive Veredelung gem. Art. 256 UZK erlaubt dem Bewilligungsinhaber, 
dass Nicht-Unionswaren räumlich im Zollgebiet der Union veredelt werden, so-
fern sie im Anschluss an diesen Prozess das Zollgebiet wieder verlassen oder in 
ein anderes Zollverfahren überführt werden. Dabei unterliegen die Waren wäh-
rend des Verfahrens gem. Art. 256 Abs. 1 Buchst. a UZK keinen Einfuhrabgaben, 
sodass für sie folglich bei ordnungsgemäßem Verfahrensablauf keine Zollschuld 
entstehen kann, obwohl sich die Waren temporär im Zollgebiet befinden. Im Ein-
klang mit dem Gedanken des Wirtschaftszolls ist diese Verfahrensweise gerecht-
fertigt, da die Waren nicht endgültig im Zollgebiet der Union verbleiben sollen.490 

Eine Konkurrenzsituation zu inländischen Produkten ist hier, im Gegensatz zu 
anderen Verfahren, allerdings bedingt gegeben, da die eingeführten zu be- oder 
verarbeitenden Nicht-Unionswaren in Konkurrenz zu den jeweiligen inländischen 
Unionswaren treten können.491 Zwar gelangen sie nicht unmittelbar in den freien 

                                                 
489 Anmerkung: In Art. 325 Abs. 2 UZK-DVO wird der Begriff und damit auch das Konzept 

des Wirtschaftskreislaufes im Zusammenhang mit der aktiven Veredelung sogar explizit 
benannt. Dies ist neben Art. 269 Abs. 2 UAbs. 2 UZK-DVO die einzige Stelle, an der 
dieser Terminus ausdrücklich im Unionszollrecht verwendet wird. 

490 Beußel in: Dorsch (Hrsg.), Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, 
Loseblatt, Art. 256 UZK, Rn. 1 [Stand: März 2019]; Witte in: Witte (Hrsg.), UZK, Zoll-
kodex der Union, 2018, Vor Art. 256 UZK, Rn. 3; Witte, Veredelung in: Witte/Wolffgang 
(Hrsg.), Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. D 7003. 

491 Witte in: Witte (Hrsg.), UZK, Zollkodex der Union, 2018, Art. 256 UZK, Rn. 56ff.; Witte 
in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, 
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Wirtschaftsverkehr. Allerdings könnten sie den inländischen (teureren) Produk-
ten den Absatz erschweren. Hier müssen die widerstreitenden Interessen von ein-
heimischen Herstellern gleicher Waren und den Wirtschaftsteilnehmern, die die 
eingeführten Nicht-Unionswaren für ihren eigenen Absatz und ihre Konkurrenz-
fähigkeit benötigen, abgewogen werden.492 

Durch den Veredelungsvorgang an sich, der im Zollgebiet stattfindet, ist hingegen 
kein Nachteil für die einheimische Wirtschaft gegeben. Vielmehr profitiert die 
Wirtschaft des Zollgebietes sogar noch von dem vorgenommenen Veredelungs-
vorgang, da dieser eine wirtschaftliche Relevanz hat. Folglich ist, sofern die ge-
gebenenfalls gegensätzliche Interessenlage berücksichtigt wurde und die aktive 
Veredelung insgesamt gesehen einen wirtschaftlichen Vorteil bringt, die Verein-
barkeit dieses Verfahrens mit dem System des Wirtschaftszolls zu bejahen und es 
besteht kein Bedürfnis Zölle zu erheben. 

bb) Passive Veredelung 

Die passive Veredelung ist in Art. 259 UZK geregelt. Sie betrifft Unionswaren, 
die für einen Veredelungsvorgang temporär das Zollgebiet der Union verlassen 
und im Anschluss daran als Veredelungserzeugnisse i.S.v. Art. 5 Nr. 30 UZK zu-
mindest unter teilweiser Abgabenbefreiung wieder in den zollrechtlich freien 
Verkehr der Union eingehen sollen (Art. 259 Abs. 1 UZK). Wie auch schon beim 
internen Versandverfahren erläutert493, würden diejenigen Teile des Veredelungs-
erzeugnisses, die vormals Unionswaren i.S.v. Art. 5 Nr. 23 Buchst. a bis c UZK 
waren, erneut oder erstmals mit einer Zollschuld unbillig belastet werden, obwohl 
sie in keinem Konkurrenzverhältnis zu inländischen Waren stehen. Daher ist es 
im Einklang mit dem Wirtschaftszollgedanken, dass in diesen Fällen gegebenen-
falls nur für jenen Teil, welcher durch den Veredelungsvorgang die Ware konkur-
renzfähiger gemacht hat, Abgaben erhoben werden.494  

                                                 
Rn. D 7004; Ovie, Das Europäische Zollrecht, Teil 2: Zollkodex (Verfahrensrecht), AW-
Prax 2007, 385 (390).  

492 Witte in: Witte, UZK, 2018, Vor Art. 256 UZK, Rn. 4; Michaelis, ZfZ 1981, 354 (357). 
493 Vgl. Gliederungspunkt A. III. 2. a) des 3. Teils dieser Arbeit. 
494 Witte in: Witte (Hrsg.), UZK, Zollkodex der Union, 2018, Art. 259 UZK, Rn. 1. Zu un-

terscheiden war bei einer solchen Verzollung zwischen der Differenzverzollung, die einen 
umfassenden Schutz der einheimischen Wirtschaft gewährleistet und der Mehrwertver-
zollung, bei welcher dieser Schutz nicht vollumfänglich gegeben ist und deshalb ein be-
sonderer wirtschaftlicher Vorteil im Vordergrund stehen muss. Siehe hierzu ausführlich 
Michaelis, ZfZ 1981, 354 (356f.). Allerdings ist die Methode der Differenzverzollung 
nach dem UZK restlos entfallen, vgl. Witte in: Witte (Hrsg.), UZK, Zollkodex der Union, 
2018, Vor Art. 259 UZK, Rn. 4, Witte/Henke/Kammerzell, Der Unionszollkodex (UZK), 
2017, S. 227. 
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e) Verwahrung 

Ebenfalls dürfen Nicht-Unionswaren, die sich ordnungsgemäß in der vorüberge-
henden Verwahrung befinden, im Einklang mit dem Wirtschaftszollgedanken 
keiner Zollschuldentstehung unterliegen. Die vorübergehende Verwahrung ist 
nach dem UZK kein Zollverfahren, sondern kann als zollrechtliche Lage495 be-
zeichnet werden, die gem. Art. 144 UZK automatisch mit Gestellung der Nicht-
Unionswaren eintritt. In diesem Stadium befinden sich die Nicht-Unionswaren 
unter zollamtlicher Überwachung i.S.d. Art. 134 Abs. 1 S. 1 UZK. Sie nehmen 
noch nicht am freien Wirtschaftsverkehr im Inland teil, da sie nicht in ein Zoll-
verfahren überführt wurden und sie folglich noch keine konkrete zollrechtliche 
Bestimmung erhalten haben. Die vorübergehende Verwahrung als Bestandteil der 
Warenerfassung gibt somit dem Wirtschaftsbeteiligten die Möglichkeit zu ent-
scheiden, was mit den Nicht-Unionswaren geschehen soll.496 Gem. Art. 149 UZK 
muss innerhalb von 90 Tagen nach Beginn der vorübergehenden Verwahrung 
diese beendet werden. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen die Nicht-Unionswaren 
entsprechend in ein Zollverfahren i.S.v. Art. 5 Nr. 16 UZK überführt oder gem. 
Art. 270 UZK wieder aus dem Zollgebiet der Union ausgeführt worden sein.  

f) Rückwaren 

Art. 203 Abs. 1 UZK sieht die antragsgebundene Einfuhrabgabenbefreiung von 
Nicht-Unionswaren vor, die innerhalb von drei Jahren wieder in das Zollgebiet 
der Union zurückkehren und zum zollrechtlich freien Verkehr angemeldet wer-
den. Die vormaligen Unionswaren gelangen in das Zollgebiet zurück, aus dem sie 
stammen. Sie müssen sich jedoch gemäß Art. 203 Abs. 5 UZK bei der Wieder-
einfuhr in demselben Zustand befinden wie bei der Ausfuhr. Damit wird sicher-
gestellt, dass es zu keinem Wertzuwachs der Waren kommt, der Einfluss auf die 
Wirtschaft des Landes nehmen könnte. Es besteht somit kein Schutzbedürfnis für 
die inländische Wirtschaft, da die betroffenen Waren unverändert in den Wirt-
schaftskreislauf zurückkehren, dem sie vormals bereits angehörten.497 Sie sind in 
wirtschaftlicher Hinsicht mit diesem noch ausreichend verbunden.498 Die Frist 
von drei Jahren stellt ebenfalls sicher, dass die wiedereingeführten Nicht-Unions-
waren noch den ursprünglich ausgeführten Unionwaren wertmäßig entsprechen. 
Damit ist auch dieser Verfahrensweise der Wirtschaftszollgedanke immanent.  

                                                 
495 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Glos-

sareintrag zum Begriff „Vorübergehende Verwahrung“, S. 667; Witte/Henke/Kammer-
zell, Der Unionszollkodex (UZK), 2017, S. 154. 

496 Möllenhoff, Ad Legendum 3/2016, 263 (265). 
497 Michaelis, ZfZ 1981, 354 (356). 
498 Schulmeister in: Witte (Hrsg.), UZK, Zollkodex der Union, 2018, Art. 203 UZK, Rn. 1. 
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3. Verstöße im Rahmen von Verfahren 

Auch hinsichtlich der Verfahrensverstöße und deren Verhältnis zu einer Zoll-
schuldentstehung führt das moderne Verständnis des Wirtschaftszollgedankens 
die Gedanken und Ansichten Lamps fort. Sofern die erörterten Zollverfahren oder 
die vorübergehende Verwahrung ordnungsgemäß unter Beachtung der jeweiligen 
zollrechtlichen Vorschriften durchgeführt werden, ist die zollamtliche Überwa-
chung der Waren499 und die Einhaltung der Verfahrensweisen gewahrt. Eine Zoll-
schuldentstehung ist somit nicht zu rechtfertigen.  

Anders verhält es sich jedoch bei Verstößen im Rahmen der Verfahren, die dazu 
führen, dass die Waren tatsächlich in den Wirtschaftskreislauf des Zollgebietes 
gelangen.500 Dabei spielt es keine Rolle, ob dies absichtlich oder unabsichtlich 
geschieht. Der Wirtschaftszollgedanke knüpft rein objektiv lediglich an das fak-
tische Eintreten der Waren in den inländischen Markt an. Subjektive Elemente 
dürfen im Zusammenhang mit der tatbestandlichen Zollschuldentstehung keine 
Rolle spielen.501 Aus diesem Grund ist eine Zollschuldentstehung unter den vor-
genannten Umständen durchaus zu rechtfertigen. 

Verfahrensverstöße und der unter Umständen damit einhergehende unklare Ver-
bleib der Waren erhöhen zudem die Wahrscheinlichkeit, dass die Waren in den 
Wirtschaftskreislauf des Zollgebietes eintreten. Die reine Gefahr oder Möglich-
keit eines Eintritts in die inländische Wirtschaft kann als ein Anzeichen oder Indiz 
für das Entstehen einer Zollschuld sein.502 Begründen kann eine solche verfah-
rensrechtliche Pflichtverletzung die Zollschuld allerdings nicht.503 Gleiches gilt 
erst recht, wenn der Wirtschaftsbeteiligte den Nachweis erbringt, dass trotz eines 
Verstoßes gegen zollrechtlich normierte Verpflichtungen die betreffenden Waren 
nachweislich nicht im Zollgebiet der Union verblieben bzw. unzweifelhaft nicht 
in deren Wirtschaftskreislauf eingegangen sind.504 Auch in diesem Fall muss nach 
dem Wirtschaftszollgedanken von einer Zollschuldentstehung abgesehen wer-
den.505 Denn es besteht nachweislich keine Gefahr, dass die Waren in Konkurrenz 

                                                 
499 Gem. Art. 134 Abs. 1 S. 1 UZK. 
500 Siehe Gliederungspunkte B. I. 1. c) und B. I. 2. b) des 4. Teils dieser Arbeit.  
501 Witte, DStZ 1998, 97 (97f.). 
502 Olbertz, ZfZ 1972, 198 (201). 
503 Olbertz, ZfZ 1972, 198 (201). 
504 Landry, Der Zollsenat des Bundesfinanzhofes als Europäisches Gericht, ZfZ 2008, 221 

(225). 
505 A.A. wohl Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Un-

ger, Die Bedeutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 287, wenn er darauf abstellt, dass 
eine wirtschaftliche Betrachtungsweise in solchen Fällen nur bei positivrechtlicher aus-
drücklicher Normierung greifen könne. Anmerkung: Art. 124 UZK nennt für aufgrund 
von Verstößen entstandene Zollschulden eine Vielzahl von Erlöschenstatbeständen. Auf 
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zu sich im Inland befindlichen Waren treten. Dieser Gedanke ist nicht neu und 
bereits in Punkt 17 der Anlage D zu Art. 14 IAVZ von 1923 zu finden.506 

Anderenfalls würde eine solche Zollschuld wie eine Sanktion aufgrund der Ver-
letzung zollrechtlicher Verpflichtungen für den Wirtschaftsbeteiligten wirken. 
Die Zollschuld hat jedoch keinen strafrechtlichen Charakter.507 Diese Ansicht 
ging bereits aus Punkt 6 der Anlage A zu Art. 14 IAVZ von 1923 hervor.508 Ein 
strafrechtliches Verständnis der Zollschuld wäre in keiner Weise mit den ökono-
mischen Motiven, die hinter dem Wirtschaftszollrecht stehen, zu vereinbaren. 
Vielmehr sind solche Verstöße als Zuwiderhandlungen gegen die zollrechtlichen 
Vorschriften in Form von Bußgeldern509 oder ggf. mit anderen strafrechtlichen 
Mitteln zu ahnden.510  

4. Sonstige Zollfreiheiten 

Neben den bereits erwähnten Rückwaren sieht das Unionszollrecht weitere Zoll-
befreiungen für bestimmte Fälle aufgrund besonderer Umstände vor. Sie basieren 
im Wesentlichen auf den bereits in der Kyoto-Konvention von 1973 vorgesehe-
nen Tatbeständen.511 Diese sind heute in der Zollbefreiungsverordnung512 syste-
matisch aufgeführt, welche für die betreffenden Wirtschaftsbeteiligten generell 
im Rahmen der Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr und der Ausfuhr 
gültig ist. Die aktive Wahl eines speziellen Verfahrens ist für die Geltung der 
Befreiungstatbestände somit nicht erforderlich. Hierunter fallen unter anderem 

                                                 
diese geht im Folgenden Gliederungspunkt C. des 4. Teils dieser Arbeit noch im Einzel-
nen ein. 

506 Siehe hierzu Gliederungspunkt A. I. 3. a) dd) des 3. Teils dieser Arbeit. 
507 Schädel, Kann eine Zollschuld allein durch Verletzung von Ordnungsvorschriften entste-

hen? Kann das Strafcharakter haben?, II. Teil, ZfZ 1968, 257 (259). 
508 Siehe hierzu Gliederungspunkt A. I. 3. a) bb) des 3. Teils dieser Arbeit.  
509 Auf deutscher nationaler Ebene erfasst § 382 AO i.V.m. § 30 ZollV beispielsweise be-

stimmte vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die zollrechtlichen Vor-
schriften als zu ahndende Ordnungswidrigkeit. 

510 Olbertz, ZfZ 1972, 198 (201); Müller-Eiselt, ZfZ 2001, 398 (402); Schultze/Zitzmann, 
ZfZ 2002, 151 (152); Fuchs, ZfZ 2003, 322 (323); Wolffgang in: Witte/Wolffgang, Lehr-
buch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. A 1004; Stiehle in: Schwarz/
Wockenfoth (Hrsg.), Zollrecht, Unionszollkodex, Loseblatt, Vor Art. 77-100 UZK, 
Rn. 13 [Stand: Juni 2017]. 

511 Siehe Gliederungspunkt A. I. 3. b) cc) des 3. Teils dieser Arbeit. 
512 VO (EG) Nr. 1186/2009 des Rates v. 16.11.2009 über das gemeinschaftliche System der 

Zollbefreiungen, ABl. EU Nr. L 324/23 [zitiert als: „Art. xx ZollbefrVO“]. 
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Zollbefreiungstatbestände für Übersiedlungs-513, Heirats-514 und Erbschaftsgut515. 
Aber auch Warensendungen von geringem Wert und Waren im persönlichen Ge-
päck von Reisenden ziehen unter gewissen Umständen die Befreiung von Ein- 
und Ausfuhrabgaben nach sich.516 Der zentrale Grund für die Abgabenbefreiung 
liegt im persönlichen Gebrauch der Waren und in deren nichtkommerzieller Ver-
wendung. Einschränkungen in der Verordnung machen deutlich, dass solche Wa-
ren, die einen wertmäßigen Einfluss auf die Wirtschaft des Zollgebietes haben 
könnten oder deren Eingang in den Wirtschaftskreislauf für wahrscheinlich ge-
halten wird, von der Zollbefreiung ausgenommen sind.517 

5. Zwischenergebnis 

Auch nach dem modernen Verständnis des Zolls ist der Wirtschaftszollgedanke 
im europäischen Zollrecht vorhanden und rechtfertigt die Erhebung von Zöllen. 
Es lassen sich fortwährend zahlreiche Vertreter und Unterstützer dieser Denkrich-
tung in der Literatur finden.518 So ist auch das aktuelle europäische Zollrecht nach 
dem UZK vom Wirtschaftszollgedanken geprägt. Sinn und Zweck der zollrecht-
lichen Regelungssystematik des UZK entsprechen der wirtschaftszolltheoreti-
schen Auffassung Lamps, die so bis in die Gegenwart fortgesetzt wird.  

Der UZK hält eine Reihe abgabenvermeidender Verfahren bereit, die nach wie 
vor Ausprägungen dieses Prinzips sind. Die detaillierte Regelungsweise der Ver-
fahren ist als Fortführung und Ausdifferenzierung der bereits in der frühen Zoll-
rechtsgeschichte etablierten Gedanken zu diesem Thema anzusehen. Die im Rah-
men der abgabenvermeidenden Verfahren notwendige zollamtliche Überwa-
chung und die damit einhergehenden Maßnahmen stellen zwar eine finanzielle 
und ressourcenaufwändige Belastung des jeweiligen Staates dar. Diese bewegt 
sich jedoch vor dem Hintergrund der Vorteile, die den Wirtschaftsteilnehmern 

                                                 
513 Art. 3-11 ZollbefrVO. 
514 Art. 12-16 ZollbefrVO. 
515 Art. 17-20 ZollbefrVO. 
516 Art. 23, 41 ZollbefrVO. 
517 Z.B. Art. 6, 18 VO (EG) Nr. 1186/2009, die unter anderem alkoholische Erzeugnisse, 

Tabakwaren und Nutzfahrzeuge sowie gewerblich genutzte Gegenstände von der Abga-
benbefreiung ausnehmen. 

518 Siehe aber auch Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/
Unger, Die Bedeutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 279ff. für eine durchaus kri-
tische Auseinandersetzung mit dem Wirtschaftszollgedanken, in welcher er die Frage auf-
wirft, ob es sich bei dem Prinzip „nur um eine rechtspolitische Forderung“ (S. 281) han-
delt und dies bejaht (S. 301). 
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und dem Staat durch die besonderen Verfahren selbst entstehen, in einem ange-
messenen Rahmen.519 

Weiterhin ist festzustellen, dass auch das augenscheinliche Spannungsverhältnis 
zwischen der Auffassung Lamps, wonach im Kontext des Wirtschaftszolls durch-
schnittliche Handelspreise auf dem Zielmarkt bei der Ermittlung des Zollwertes 
zugrunde gelegt werden sollen,520 und dem modernen Zollwertrecht einer Fort-
führung des wirtschaftszollrechtlichen Gedankens im UZK nicht entgegensteht. 
Denn auch das moderne Zollwertrecht ist mit dem Wirtschaftszollgedanken ver-
einbar. Zwar erfolgt nach diesem eine Verzollung auf Grundlage der Methode des 
Transaktionswertes in Form des tatsächlich gezahlten oder zu zahlenden Preises 
im Herkunftsland. Jedoch steht dieses auf Ebene der WTO in Art. VII GATT ver-
bindlich verankerte Konzept, welches zugleich die Grundlage für das Zollwert-
recht des UZK darstellt, nicht im Widerspruch zum Wirtschaftszollgedanken. Es 
ist vielmehr gleichermaßen als wirtschaftsfreundliches Konzept einzustufen, da 
es letztlich eine gleichmäßige Zollwertbemessung von Waren auf internationaler 
Ebene gewährleistet. 

IV. Wirtschaftsfreundlichkeit im Kontext des Wirtschaftszolls 

In einem engeren Zusammenhang und Wechselspiel mit dem bereits vorgestellten 
Konzept des Wirtschaftszollgedankens steht der Begriff und Ansatz der Wirt-
schaftsfreundlichkeit. Synonyme für diesen Begriff können etwa in Unterneh-
mens- oder Geschäftsfreundlichkeit gesehen werden. Mit diesen Begriffen wer-
den Umstände bezeichnet, die dazu führen, dass die Wirtschaft eines Staates, ei-
nes Gebietes, einer bestimmten Region oder eines bestimmten Industriezweigs 
begünstigt wird und profitiert. Dieser Profit kann sich in der Praxis durch finan-
zielle Vorteile niederschlagen, ist aber auch auf anderen Ebenen denkbar, etwa 
durch das Einsparen von Personal- und Zeitressourcen, welches beispielsweise 
durch einen verringerten Verwaltungsaufwand resultiert. Die Folgen eines wirt-
schaftsfreundlichen Klimas fördern mithin den Aufschwung und die Expansion 
der Wirtschaft und führen auf lange Sicht gegebenenfalls zu Investitionen, Fort-
schritt und Beständigkeit.  

Zu den in der Definition des Begriffs genannten Umständen gehören vor allem 
Gesetzgebungen in den einzelnen Rechtsordnungen, die als rechtliches Instru-
ment auf die Wirtschaft einwirken und diese regulieren können. Europäische Ver-
ordnungen, wie der UZK, welche maßgeblich durch politische Komponenten ge-
prägt werden, können die Eigenschaft der Wirtschaftsfreundlichkeit aufweisen, 

                                                 
519 Michaelis, ZfZ 1981, 354 (356). 
520 Siehe hierzu Gliederungspunkt A. II. 2. b) aa) des 3. Teils dieser Arbeit. 
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dieser restriktiv begegnen oder dieser sogar diametral entgegenstehen. Je nach 
Ausgestaltung der jeweiligen Normen und der diesen zugrunde liegenden Absicht 
kann dies unter Umständen die Wirtschaft fördern oder hemmen. In der Praxis 
kann dies zudem auch Auswirkungen auf den einzelnen Wirtschaftsteilnehmer 
haben.  

Folglich können auch die Regelungen des europäischen Zollschuldrechts unter 
dem Gesichtspunkt der Wirtschaftsfreundlichkeit analysiert und untersucht wer-
den. Entscheidend ist dabei auch welche Perspektive bei der Beurteilung der Wirt-
schaftsfreundlichkeit eingenommen wird. Mit Blick auf die bereits vorgestellten 
Ansätze zum Zollverständnis521 ist festzustellen, dass eine Erhebung von Zoll-
schulden im Rahmen des Wirtschaftszollgedankens grundsätzlich die Wirtschaft 
des Zollgebietes der Union begünstigt, da wirtschaftliche Zölle überhaupt erho-
ben werden und gleichzeitig ein gewisser Schutz der inländischen Wirtschaft und 
deren Unternehmen gewährleistet wird.  

Im Hinblick auf jene Wirtschaftsteilnehmer, die Nicht-Unionswaren in das Zoll-
gebiet der Union in den zollrechtlich freien Verkehr überführen wollen, ist die 
Wirtschaftsfreundlichkeit des Konzepts des Wirtschaftszollgedankens differen-
ziert zu betrachten. Zunächst ist ein Zollschuldrecht, welches dem Wirtschafts-
zollgedanken folgt, für diese Wirtschaftsteilnehmer als wirtschaftsunfreundlich 
zu charakterisieren. Dies trifft allerdings sowohl importierende als auch exportie-
rende Wirtschaftsteilnehmer im und außerhalb des Zollgebietes der Union glei-
chermaßen. Im Vergleich zum Ansatz bzw. zu jenen Fällen, in denen die Zoll-
schuld die Funktion einer Sanktion hat oder aufgrund von einfachen Verfahrens-
fehlern, unabhängig vom Eingang der Waren in den Wirtschaftskreislauf eines 
Landes entsteht, ist das Wirtschaftszollprinzip jedoch als weitaus wirtschafts-
freundlicher einzustufen.  

Insgesamt kann damit geschlussfolgert werden, dass das Verständnis des Wirt-
schaftszolls im Rahmen der Zollschuldentstehung grundsätzlich sowohl für die 
Wirtschaft des betreffenden Zollgebietes als auch für die jeweiligen Wirtschafts-
teilnehmer einen höheren Grad an Wirtschaftsfreundlichkeit aufweist, als andere 
Ansätze zum Zollschuldverständnis. Inwieweit sich diese Wirtschaftsfreundlich-
keit in den Zollschuldregelungen einer Rechtsordnung widerspiegelt, ist durch 
eine Analyse dieser Regelungen festzustellen.522 

                                                 
521 Siehe Gliederungspunkt B. des 2. Teils dieser Arbeit. 
522 Siehe Analyse im 4. und 5. Teil dieser Arbeit. 
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V. Zwischenergebnis  

Mit Blick auf die vorstehenden Untersuchungen und Ausführungen lässt sich 
schlussfolgern, dass das Konzept des Wirtschaftszolls historisch und sukzessive 
gewachsen ist. Seine Verankerung ist auf verschiedenen Ebenen sichtbar. Die 
Analyse verschiedener bedeutender zollrechtlicher Dokumente hat gezeigt, dass 
das Prinzip des Wirtschaftszolls bereits diesen Bestimmungen zugrunde liegt. 
Auch wenn das Prinzip des Eingangs in den Wirtschaftskreislauf nicht ausdrück-
lich festgeschrieben oder genannt wird,523 so ist der Gedanke doch vor allem im 
Sinn und Zweck der Zollverfahren selbst sowie in den Ausführungen und Rege-
lungen zu diesen immanent. Die mit diesen zollverfahrensrechtlichen Vorschrif-
ten verfolgten Ziele lassen die Schlussfolgerung zu, dass das ausschlaggebende 
Moment der Abgabenerhebung und damit der Zollschuldentstehung der Eintritt 
der Waren in den Wirtschaftskreislauf eines Landes und der Einfluss auf dessen 
Preisbildung ist. Es stellt die zentrale Berechtigung für die Zollerhebung im mo-
dernen Sinne dar. Andere Gründe sind lediglich sekundär bzw. spielen keine 
Rolle.  

Im deutschsprachigen Raum war es Karl Lamp, der das Konzept ausdrücklich 
benannte, es zolltheoretisch (weiter-)entwickelte und etablierte. Dies geschah 
zeitlich sogar noch vor der Festlegung der Abkommen auf internationaler Ebene, 
sodass festgestellt werden kann, dass der Gedanke sich weiter fortsetzte und somit 
dem Verständnis der Zollschuldentstehung zugrunde liegt. Auch auf das europä-
ische Zollrecht der EU lassen sich diese Überlegungen übertragen. Die in den 
internationalen Übereinkommen festgelegten Grundsätze – vor allem jene in der 
Kyoto-Konvention der WCO – zu den Zollverfahren prägten die Ausgestaltung 
der europäischen zollrechtlichen Regelungen maßgeblich, sodass auch sie letzten 
Endes dem Wirtschaftszollgedanken und dessen Systematik folgen. 

Zusammengefasst sind die folgenden Wesensmerkmale524 für das Wirtschafts-
zollrecht bis heute charakteristisch. Sie machen die Systematik und Zielrichtung 
des Konzepts deutlich: 

1. Die Zollschuldentstehung knüpft ausschließlich an ein volkswirtschaftliches 
Moment an, d.h. an den tatsächlichen Eintritt der Waren in den Wirtschaftskreis-
lauf des Zielzollgebietes. Dabei ist die Zollschuldentstehung rein objektiver Na-
tur, d.h. subjektive Elemente spielen keine Rolle. 

                                                 
523 So v.a. die Kritik von Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/

Mayr/Unger, Die Bedeutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 301. 
524 Siehe zu den charakteristischen Wesensmerkmalen des Wirtschaftszolls auch Lamp, ZgS 

1953, 152 (156ff.); Olbertz, ZfZ 1972, 198 (201). 
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2. Zollbefreiungen kommen aufgrund abgabenvermeidender (Zoll-)Verfahren 
und tariflicher bzw. außertariflicher Zollfreiheiten in Betracht. 

3. Verstöße im Rahmen von zollverfahrensrechtlichen Vorschriften stellen keine 
causa für das Entstehen der Zollschuld dar, da die Zollschuld keinen sanktionellen 
oder strafrechtlichen Charakter besitzt. 

B. Bisherige Bedeutung des Wirtschaftszollgedankens im  
europäischen Zollrecht 

Der Wirtschaftszollgedanke, wie ihn Karl Lamp benannte und zolltheoretisch 
etablierte, spielt im europäischen Zollrecht seit jeher eine Rolle, die jedoch im 
Laufe der Zeit Veränderungen unterlag. Diese kamen zum einen durch den Ge-
setzgeber, zum anderen aber auch durch die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) zustande. Eine Betrachtung dieser Entwicklung ist uner-
lässlich für das Verständnis der Zollschuldentstehungs- und Erlöschenstatbe-
stände nach dem heute geltenden Unionszollkodex. 

I. Normierung im Zollrecht 

Die rechtliche Verankerung des Wirtschaftszollgedankens kann in den verschie-
denen Regelungen zum europäischen Zollrecht nachvollzogen werden. Dabei 
lässt sich ein Wandel in der gesetzgeberischen Normierung erkennen. 

1. Normierung in der Richtlinie EWG Nr. 79/623 

Ursprünglich wurde der Gedanke des Wirtschaftszolls in älteren Rechtsquellen 
des europäischen Zollrechts noch explizit angesprochen.525 In den Erwägungs-
gründen der Richtlinie EWG Nr. 79/623526 wird zunächst der wirtschaftliche 

                                                 
525 In diesem Sinne Wolffgang in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäi-

schen Union, 2018, Rn. A 1004; Müller-Eiselt, ZfZ 2001, 398 (398); Stüwe, Der EuGH 
und der Wirtschaftszollgedanke, – zugleich eine Suche nach Sachgerechtigkeit im Zoll-
schuldrecht –, AW-Prax 2004, 311 (311); Stüwe, Die zollrechtliche Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs und des Gerichts erster Instanz aus dem Jahre 2004, ZfZ 2005, 
146 (146f.); Ovie, AW-Prax 2007, 343 (343); a.A. Summersberger in: Blasina/Kirch-
mayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Bedeutung der BAO im Rechtssystem, 
2014, S. 288ff. 

526 Richtlinie (EWG) Nr. 79/623 des Rates v. 25.6.1979 zur Harmonisierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften über die Zollschuld, ABl. EG Nr. L 179/31. 
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Zweck von Ein- und Ausfuhrabgaben herausgestellt.527 Weiterhin stellt die Richt-
linie klar, dass der Zeitpunkt einer Einfuhrzollschuld an jenes Moment geknüpft 
ist, in dem die Waren in den Wirtschaftskreislauf der Gemeinschaft übergehen.528 
Der siebte Erwägungsgrund stellt in diesem Zusammenhang einen ausdrück- 
lichen Bezug zu verschiedenen zollrechtlichen Vorschriften her. So sind Bestim-
mungen, die die Überführung von Waren in den zollrechtlich freien Verkehr oder 
Pflichten aus der Richtlinie über die zollamtliche Erfassung von Waren, die in das 
Zollgebiet verbracht werden, und die vorübergehende Verwahrung dieser Wa-
ren529 zu berücksichtigen.530 Aber auch Pflichten, die sich hinsichtlich der zoll-
amtlichen Überwachung oder Verwendung der Waren durch die Überführung in 
ein bestimmtes Zollverfahren ergeben, sind in diesem Kontext einzubeziehen.531 
Damit wird deutlich, dass der Eintritt von Waren in den Wirtschaftskreislauf un-
abhängig von der Art und Weise der Entstehung der Zollschuld ist und ihm mithin 
eine große Bedeutung zugemessen wird.532 Überdies kommt nach den Erwä-
gungsgründen ein Erlöschen der Zollschuld, außer im Falle von Verjährung und 
Tilgung, ausschließlich dann in Betracht, wenn die Ware nachweislich nicht ihre 
wirtschaftliche Bestimmung erhalten hat.533  

Weiterhin sind alle Zollschuldentstehungstatbestände in Art. 2 RL EWG 
Nr. 79/623 gleichrangig nebeneinander geregelt. Damit sind auch die in der 
Richtlinie vorgesehenen Heilungs- und Erlöschenstatbestände534 auf alle Einfuhr-
zollschulden anwendbar. Die Regelungen über die Zollschuld entsprechen voll-
umfänglich den Ansprüchen des Wirtschaftszolls.535 

Die bisher aufgeführten Erwägungen können damit als klares Bekenntnis des Ge-
setzgebers zum Wirtschaftszollsystem gewertet werden.536 

                                                 
527 6. Erwägungsgrund der RL (EWG) Nr. 79/623, ABl. EG Nr. L 179/31. 
528 7. Erwägungsgrund der RL (EWG) Nr. 79/623, ABl. EG Nr. L 179/31. 
529 Vgl. hierzu Richtlinie (EWG) Nr. 68/312 des Rates v. 30.7.1968 zur Harmonisierung der 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die zollamtliche Erfassung der Waren, die in 
das Zollgebiet der Gemeinschaft verbracht werden, [und] die vorübergehende Verwah-
rung dieser Waren, ABl. EG Nr. L 194/13. 

530 7. Erwägungsgrund der RL (EWG) Nr. 79/623, ABl. EG Nr. L 179/31. 
531 7. Erwägungsgrund der RL (EWG) Nr. 79/623, ABl. EG Nr. L 179/31. 
532 Müller-Eiselt, ZfZ 2001, 398 (398). 
533 9. Erwägungsgrund der RL (EWG) Nr. 79/623, ABl. EG Nr. L 179/32; siehe hierzu aus-

führlich Olbertz, Gemeinschaftliches Zollrecht, ZfZ 1980, 2 (4f.). 
534 Art. 4 und 9 RL (EWG) Nr. 79/623. 
535 Schultze/Zitzmann, ZfZ 2002, 151 (152). 
536 Vgl. Olbertz, ZfZ 1980, 2 (2), der die Ausgestaltung der Richtlinie nach wirtschaftszoll-

rechtlichen Grundsätzen bejaht; a.A. Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliessel-
berger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Bedeutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 290. 
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Dieser in der Literatur wohl vorherrschenden Auffassung wird entgegen gesetzt, 
dass der Wortlaut der Erwägungsgründe der Richtlinie nicht für die Anwendung 
des Grundsatzes des Wirtschaftszolls spreche.537 Der siebte Erwägungsgrund der 
Richtlinie stelle primär auf den Zeitpunkt der Zollschuldentstehung ab, welcher 
durch das (fiktive) Moment des Eingangs in den Wirtschaftskreislauf bestimmt 
würde und nicht auf ein dem Zollschuldrecht zugrunde liegendes Prinzip.538 Eine 
wirtschaftliche – von den Zollverfahren losgelöste – Betrachtungsweise der Zoll-
schuldentstehung könne daraus nicht erkannt werden.539 Mit der Gleichsetzung 
aller Zollschulden im siebten Erwägungsgrund sei die Teilnahme am Wirtschafts-
kreislauf und damit auch die Frage, ob die Waren an der inländischen Preisbil-
dung teilnehmen, irrelevant, da sie fiktiv angenommen würde.540 Aus den nor-
mierten Pflichtverletzungen im Rahmen der Zollverfahren ergebe sich zugleich 
der Eingang der Waren in den Wirtschaftskreislauf.541 Die Tatsache, dass der Ein-
tritt in den Wirtschaftskreislauf später bei den zollschuldrechtlichen Entste-
hungstatbeständen keine Rolle mehr spiele, spreche ebenfalls für diese These.542 
Eine Interpretation dahingehend, dass der Nichteingang der Waren in den Wirt-
schaftskreislauf den Verzicht auf die Zollabgaben begründet, sei verfehlt, da ge-
rade dieses Merkmal als fiktiv erfüllt anzusehen sei.543  

Weiterhin stelle die Regelungssystematik der Richtlinie unter Beweis, dass sie den 
Wirtschaftszollgedanken nicht verwirkliche, da sie nicht schon die Zollschuldent-
stehung verhindere, sondern lediglich die aus der Entstehung resultierenden Fol-
gen im Rahmen des Erlöschens nachträglich beseitige.544 Der Grund für das Er-
löschen der Zollschulden im Rahmen der Richtlinie sei somit in der fehlenden 
Erreichung der wirtschaftlichen Bestimmung der Waren zu sehen und nicht im 

                                                 
537 Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Be-

deutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 288f.; Anton, Verstößt das EG-Zollrecht 
gegen Grundsätze des Wirtschaftszolls?, ZfZ 2003, 153 (153). 

538 Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Be-
deutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 288f.; Anton, ZfZ 2003, 153 (153). 

539 Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Be-
deutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 289. 

540 Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Be-
deutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 288f. 

541 Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Be-
deutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 289. 

542 Anton, ZfZ 2003, 153 (153f.). 
543 Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Be-

deutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 290. 
544 Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Be-

deutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 289. 
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Nichteingang dieser in den Wirtschaftskreislauf.545 Ferner sei bereits eine Abkehr 
von der wirtschaftszollrechtlichen Sichtweise mit dem Entstehungstatbestand des 
Art. 2 Buchst. d RL EWG Nr. 79/623 vollzogen worden, da dieser die Zollschuld 
auch bei Verletzung zollrechtlicher Pflichten aus der vorübergehenden Verwah-
rung oder der Inanspruchnahme eines Zollverfahrens entstehen lasse.546 Denn in 
diesen Fällen sei klar, dass die Waren nicht in den Wirtschaftskreislauf der Ge-
meinschaft eingehen könnten.547 

In Abwägung dieser beiden Ansichten ist zum einen festzustellen, dass der Wort-
laut der Erwägungsgründe zwar den Zeitpunkt der Entstehung der Zollschuld im 
Fokus hat. Allerdings ist die Tatsache, dass der Übergang der Waren in den Wirt-
schaftskreislauf ausdrücklich erwähnt wird ebenfalls nicht zu vernachlässigen. 
Daraus ist zu schließen, dass dem Richtliniengeber das Wirtschaftszollprinzip 
grundsätzlich nicht fremd ist und er es den Regelungen der Richtlinie zugrunde 
legen will. Es spricht also viel für eine positiv-rechtliche Normierung im Wortlaut 
der Richtlinie. Eine grundsätzliche fiktive Annahme des Eingangs der Waren in 
den Wirtschaftskreislauf lässt sich aus der Erwähnung im siebten Erwägungs-
grund hingegen nicht ableiten. 

Selbst wenn man die kritische Ansicht vertritt, dass sich aus dem Wortlaut der 
Richtlinie keine zweifelsfreie Bestätigung hinsichtlich des Wirtschaftszollgedan-
kens ableiten ließe, so sind jedoch andere Auslegungsmethoden heranzuziehen. 
Sie gewährleisten in Zweifelsfällen eine adäquate Annäherung an das Gemeinte. 
Neben der historischen Betrachtung von Normen oder Regelungen können auch 
ihr Sinn und Zweck sowie die Regelungssystematik herangezogen werden.548 Die 
lange Tradition des Wirtschaftszollgedankens wurde bereits hinreichend bespro-
chen. In diese Tradition lässt sich auch die vorliegende Richtlinie einordnen. In 
den Ausprägungen der verschiedenen Zollverfahrensarten wird der Gedanke des 
Wirtschaftszolls in jedem Fall garantiert und kommt mithin auch zum Aus-
druck.549 Weiterhin ist in systematischer Hinsicht zu sagen, dass die Erwägungs-
gründe zu Beginn einer Richtlinie als Leitmotive für den Erlass der nachfolgen-
den Regelungen durch den Gesetzgeber zu sehen sind. Die Tatsache, dass das 
Prinzip in den Erwägungsgründen anklingt, zeigt dessen bedeutende Stellung. 

                                                 
545 Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Be-

deutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 289f. 
546 Anton, ZfZ 2003, 153 (154). 
547 Anton, ZfZ 2003, 153 (154). 
548 So wohl auch Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/

Unger, Die Bedeutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 287, wenn er auf den „Sinn-
gehalt der Norm“ abstellt, der u.U. eine wirtschaftliche Betrachtungsweise zulässt. 

549 Dies bestätigt auch Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/
Mayr/Unger, Die Bedeutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 300. 
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Folglich muss es auch nicht zwingend in den Zollschuldentstehungstatbeständen 
wiederholt werden.  

Die Regelungssystematik der Richtlinie mag zwar durch die Erlöschenstatbe-
stände den Wirtschaftszollgedanken nicht in seiner Reinform verwirklichen.550 
Dennoch steht diese Regelungsart im Ergebnis mit dem Wirtschaftszollprinzip im 
Einklang und ist aufgrund der in der Praxis vorkommenden Fallkonstellationen 
notwendig und zweckmäßig. Die angesprochene fehlende wirtschaftliche Zweck-
erreichung, die den ausschließlichen Grund im Rahmen des Erlöschens darstellen 
soll, geht überdies mit dem Nichteingang der Waren in den Wirtschaftskreislauf 
einher und ist mit diesem teilweise sogar identisch. Folglich kann das Erlöschen 
damit auch die wirtschaftlichen Folgen der Einfuhr beseitigen und verwirklicht 
somit auch den Wirtschaftszollgedanken. 

Das Argument hinsichtlich der Abkehr vom Wirtschaftszoll durch den Ent- 
stehungstatbestand des Art. 2 Buchst. d RL EWG Nr. 79/623 vermag überdies 
nicht zu überzeugen, da, auch wenn die Regelung nicht wirtschaftszollfreundlich 
ist, die bereits erwähnten Heilungstatbestände dem Prinzip im Ergebnis genügen 
und gerecht werden.551 Der wirtschaftszollrechtliche Grundsatz an sich wird hier-
durch jedenfalls nicht in Frage gestellt. Außerdem besteht auch bei der Verletzung 
von den in diesem Tatbestand genannten Verpflichtungen prinzipiell die Mög-
lichkeit des Eingangs der Waren in den Wirtschaftskreislauf. Warum im Allge-
meinen kein Eingang der Waren in die inländische Wirtschaft zu befürchten sei, 
wenn kein gegenteiliger Nachweis geliefert wird, leuchtet nicht ein. Ein gegen 
die Doktrin des Wirtschaftszolls per sé verstoßender Entstehungstatbestand kann 
somit nicht festgestellt werden. Damit ist nach Abwägung der beiden Ansichten 
festzuhalten, dass zumindest in der Zusammenschau der Auslegungsmethoden 
die Normierung des Wirtschaftszollgedankens in der Richtlinie EWG Nr. 79/623 
plausibel und zu bejahen ist. 

                                                 
550 Auch Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die 

Bedeutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 289 geht von einer teilweisen Durch-
dringung des Wirtschaftszollgedankens in der Richtlinie aus.  

551 So auch Anton, ZfZ 2003, 153 (154), der jedoch eine solche Form der aus seiner Sicht 
„wirtschaftszöllnerischen Generalklausel“ ablehnt. 
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2. Normierung in der Verordnung EWG Nr. 2144/87 

Dem folgt auch die Verordnung EWG Nr. 2144/87552, welche die vorgenannte 
Richtlinie im Jahr 1987 ablöste, jedoch deren Grundsätze ausdrücklich über-
nimmt.553 Wiederum wird explizit auf den faktischen Eingang von Waren, die 
Verboten und Beschränkungen unterliegen, in den Wirtschaftskreislauf der Ge-
meinschaft Bezug genommen und es werden wirtschaftliche bzw. finanzielle 
Auswirkungen des Wareneingangs auf die Gemeinschaftswirtschaft angespro-
chen.554 Daraus lässt sich ableiten, dass es hier dem Grundsatz nach zu keinem 
anderen Systemverständnis gekommen ist. Weiterhin soll es zu einem Erlöschen 
der Einfuhrzollschuld für Waren kommen, wenn diese von den zuständigen Zoll-
behörden beschlagnahmt und im Anschluss eingezogen werden.555 Der diesem 
Erlöschenstatbestand zugrunde liegende Sinn und Zweck ist dabei, dass die Wa-
ren nicht mehr in den Wirtschaftskreislauf der Gemeinschaft eingehen können 
und folglich auch kein wirtschaftlicher Schutz von einheimischen Waren gewähr-
leistet werden muss.556 

3. Normierung im ZK 

Später, mit der Einführung des ZK, verschwand die vormals explizite Normierung 
des Wirtschaftszollgedankens. Weder in den Erwägungsgründen zum ZK noch in 
dessen Vorschriften lassen sich dem Wortlaut nach ausdrückliche Hinweise fin-
den, die die Einfuhrzollschuldentstehung mit dem Wirtschaftszollgedanken in 
Verbindung bringen.557 Dies könnte als eine Abkehr des Gesetzgebers vom Kon-
zept des Wirtschaftszolls gesehen werden. Bestärkt wird diese Annahme durch 
den nicht übernommenen Entwurf des sechstens Erwägungsgrundes zur Verord-
nung des ZK, welcher den Wirtschaftszollgedanken noch dem Wortlaut nach aus-
drücklich vorsah und den Eingang in den Wirtschaftskreislauf sogar definierte.558 
Zoll und Wirtschaft wurden in diesem Erwägungsgrund unmittelbar miteinander 
in Verbindung gesetzt und „die Erhebung von Einfuhrabgaben [wird] grundsätz-
lich an das Eingehen einer eingeführten Ware in den Wirtschaftskreislauf der Ge-
meinschaft geknüpft“, wobei dieser Eingang vorliegt, „wenn über die Ware frei 

                                                 
552 Verordnung (EWG) Nr. 2144/87 des Rates v. 13.7.1987 über die Zollschuld, ABl. EG Nr. 

L 201/15. 
553 2. und 3. Erwägungsgrund der VO (EWG) Nr. 2144/87, ABl. EG Nr. L 201/15. 
554 3. Erwägungsgrund der VO (EWG) Nr. 2144/87, ABl. EG Nr. L 201/15. 
555 5. Erwägungsgrund der VO (EWG) Nr. 2144/87, ABl. EG Nr. L 201/15. 
556 Müller-Eiselt, ZfZ 2001, 398 (399). 
557 Müller-Eiselt, ZfZ 2001, 398 (399); Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliessel-

berger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Bedeutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 290. 
558 6. Erwägungsgrund des Vorschlags der Kommission v. 21.3.1990 für eine Verordnung 

zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften, ABl. EWG Nr. C 128/3. 
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verfügt werden kann“.559 Eine Übernahme in die finale Fassung des ZK erfolgte 
seitens des Verordnungsgebers allerdings nicht.  

Ferner wird die nicht mehr gleichrangige Behandlung der Zollschuldentstehungstat-
bestände aufgrund von Entziehen aus der zollamtlichen Überwachung (Art. 203 
ZK) und aufgrund von Verfehlungen (Art. 204 ZK) und die damit verbundenen 
Folgen im Hinblick auf reduzierte Heilungsmöglichkeiten des Art. 859 ZK-DVO 
als bedenklich für das Wirtschaftszollprinzip beurteilt.560 Zwar spiegelt Art. 859 
Nr. 6 ZK-DVO das Wirtschaftszollprinzip in seiner Reinform wider.561 Durch den 
beschränkten Anwendungsbereich der Norm kann diesem Gedanken jedoch nicht 
vollumfänglich nachgekommen werden.562 

Andererseits kann argumentiert werden, dass die Systematik und Ausgestaltung 
der Normen des ZK, seine Rechtstechnik und historische Entwicklung sowie des-
sen Sinn und Zweck gerade für die Einfuhrzollschuldentstehung unter der Prä-
misse des Wirtschaftszollgedankens sprechen. Die Erwägungsgründe des ZK 
sprechen zunächst von einer Fortführung des bisher bestehenden Zollrechts und 
lassen Veränderungen zu Zwecken der Kohärenz, Vereinfachung, Ergänzung und 
der Vereinheitlichung zu.563 Nach wie vor müsste vor diesem Hintergrund also 
der Ansatz des Wirtschaftszollrechts verfolgt werden, zumal dieser gerade die im 
Erwägungsgrund verfolgten Ziele sichert. Weiterhin ist der ZK mit der systema-
tischen Ausgestaltung seiner Zollverfahren historisch gewachsen und maßgeblich 
durch die Kyoto-Konvention geprägt. Wie bereits analysiert und gezeigt wurde, 
sind die in der Konvention vorgesehenen Verfahren Ausprägungen des Wirt-
schaftszolls564, welcher mit der Übernahme der Verfahrensweisen in den ZK wei-
terhin in diesen Regelungen präsent ist. Außerdem kann auf die innere Rechtfer-
tigung der Zollerhebung verwiesen werden, welche nach ihrem Sinn und Zweck 
und folglich im Einklang mit dem Wirtschaftszoll lediglich dann eine Zollschuld-

                                                 
559 6. Erwägungsgrund des Vorschlags der Kommission zum ZK, ABl. EWG Nr. C 128/3. 
560 Witte, ZfZ 1993, 162 (167); Müller-Eiselt, ZfZ 2001, 398 (400f.); Schultze/Zitzmann, ZfZ 

2002, 151 (152). 
561 Müller-Eiselt, ZfZ 2001, 398 (401); Schultze/Zitzmann, ZfZ 2002, 151 (152f.). 
562 Vgl. in diesem Kontext auch Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/

Knörzer/Mayr/Unger, Die Bedeutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 291, 299, der 
betont, dass es gerade auf die positivrechtliche Ausgestaltung des Gesetzgebers an-
komme, inwieweit wirtschaftszollrechtlichen Gedanken Rechnung getragen werden 
müsse. 

563 2. Erwägungsgrund der VO (EWG) Nr. 2913/92, ABl. EWG Nr. L 302/2. 
564 Siehe Gliederungspunkt A. I. 3. b des 3. Teils dieser Arbeit. 
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entstehung vorsieht, wenn Drittlandswaren in den Wirtschaftskreislauf der Ge-
meinschaft eingehen und am heimischen Markt teilnehmen.565 

4. Normierung in MZK und UZK 

Auch der MZK sah eine ausdrückliche Normierung des Wirtschaftszollrechtssys-
tems weder in seinen Erwägungsgründen noch in seinem Verordnungstext vor. 
Allerdings lässt sich aus dem 24. Erwägungsgrund des MZK566 bereits die Moti-
vation des Verordnungsgebers ableiten, dass dieser das Zollschuldrecht fortan 
nicht mehr als Sanktionsrecht verstanden wissen will.567 Der angestrebte Paradig-
menwechsel für das Zollschuldrecht wird an dieser Stelle nun (endlich) deut-
lich.568 

Der UZK übernimmt diesen Zustand und äußert zumindest kein wörtliches Be-
kenntnis zu diesem zolltheoretischen Ansatz. Dennoch lässt sich auch für den 
UZK, wie auch für den MZK, aus den bereits angeführten systematischen, histo-
rischen oder teleologischen Auslegungsargumenten schlussfolgern, dass der Ge-
danke des Wirtschaftszolls der Verordnung noch immer zugrunde liegt und dieser 
immanent ist. Der 38. Erwägungsgrund des UZK569 entspricht dabei wörtlich dem 
24. Erwägungsgrund seines Vorgängers und besagt, dass es angebracht ist, dem 
guten Glauben des Beteiligten in Fällen, in denen die Zollschuld auf der Nicht-
einhaltung zollrechtlicher Vorschriften beruht, Rechnung zu tragen und die Fol-
gen fahrlässigen Verhaltens auf ein Mindestmaß abzumildern. Das Bekenntnis 
zum Wirtschaftszoll wird hierdurch wieder in den Fokus gerückt. Es kommt über-
dies an verschiedenen Stellen des UZK, insbesondere in der Regelungssystema-
tik, in den Inhalten der zollschuldrechtlichen Regelungen und in ihrem Verhältnis 
zum Sanktionsbereich, immer wieder zum Ausdruck.570 

                                                 
565 Schultze/Zitzmann, ZfZ 2002, 151 (153); a.A. Anton, ZfZ 2003, 153 (155), der dieses 

Argument als „nostalgisch geprägte Vorstellungen über Sinn, Zweck und Berechtigung 
einer Zollerhebung“ ablehnt. 

566 24. Erwägungsgrund der VO (EG) Nr. 450/2008, ABl. EU Nr. L 145/3. 
567 Witte, Zollschuld nach dem modernisierten Zollkodex, Die wesentlichen Neuerungen bei 

der Einfuhrzollschuld, AW-Prax 2008, 325 (325).  
568 In diesem Sinne auch Wolffgang, Zollunion und eGovernment, AW-Prax 2009, 73 (73). 
569 38. Erwägungsgrund der VO (EU) Nr. 952/2013, ABl. EU Nr. L 269/6. 
570 Wolffgang, Das neue Zollrecht der EU: Enttäuschung und Hoffnung, DB 2015, M5 (M5). 

Eine ausführliche Analyse der zollschuldrechtlichen Vorschriften des UZK erfolgt unter 
den Gliederungspunkten B. und C. des 4. Teils dieser Arbeit.  
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5. Zwischenergebnis 

Die Normierung des Wirtschaftszollgedankens in Regelungen des europäischen 
Zoll(schuld)rechts ist von verschiedener Qualität und Intensität. Dabei ist im Ver-
lauf der Entwicklung des europäischen Zollrechts festzustellen, dass zumindest 
die explizite positiv-rechtliche Verankerung dieses Gedankens durch den Gesetz-
geber verloren gegangen ist. Müller-Eiselt spricht im Kontext des fehlenden Be-
kenntnisses zum Wirtschaftszollrecht beim Erlass des ZK von einer Verschüttung 
des Wirtschaftszollgedankens durch den Gesetzgeber, die es mühevoll wieder 
auszugraben gelte.571 Dennoch ist festzuhalten, dass das Konzept des Wirtschafts-
zolls, trotz fehlender ausdrücklicher Normierung, den europäischen 
Zoll(schuld)regelungen immer zugrunde lag und nach wie vor zugrunde liegt,572 
was aus verschiedenen historischen, systematischen und teleologischen Argu-
menten abgeleitet werden kann. 

II. Der Wirtschaftszollgedanke in der Rechtsprechung des EuGH 

In seiner bisherigen Rechtsprechung musste der EuGH in seinen Entscheidungen 
immer wieder Stellung zur Thematik der Zollschuldentstehung und deren Verein-
barkeit mit dem Wirtschaftszollgedanken nehmen. Diese Entscheidungen waren 
oft Anlass für die Debatte, ob das bisherige Zollschuldrecht als wirtschaftsun-
freundliches Sanktionenrecht zu charakterisieren sei und somit gegen den Wirt-
schaftszollgedanken verstoße.  

Spätestens mit der Einführung des ZK und dessen fehlendem ausdrücklichen Be-
kenntnis zum Wirtschaftszoll entstand eine Regelungslücke, die der EuGH aus-
füllen und interpretieren musste. Im Folgenden sollen wesentliche Urteile des 
EuGH zu diesem Problemkreis analysiert und kontrastiert werden, um das Span-
nungsverhältnis der drei Komponenten Zollschuld, Sanktion und Wirtschaftszoll-
gedanke nachzuzeichnen und ausführlicher zu beleuchten. 

1. Bekenntnisse zum Wirtschaftszollgedanken 

Der EuGH hat in seiner Rechtsprechung eine Reihe von Entscheidungen zum 
Zollschuldrecht gefällt, die als Bekenntnisse zum Wirtschaftszollprinzip gewertet 

                                                 
571 Müller-Eiselt, ZfZ 2001, 398 (399); so auch Schultze/Zitzmann, ZfZ 2002, 151 (151). 
572 A.A. Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die 

Bedeutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 301, der konstatiert, dass es ein übergrei-
fendes Wirtschaftszollprinzip, mangels vorhandener primär- oder sekundärrechtlicher 
Normierung, nicht gebe. 
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werden können. Die Entscheidungen ergingen noch zu den Vorgängernormen des 
ZK.  

a) Entscheidungen „Wolf“ und „Einberger“ vom 26. Oktober 
1982 

Erste Überlegungen zur Zollschuld und zum Wirtschaftszollgedanken stellt der 
EuGH in den 1980er Jahren an. Die beiden hier relevanten Entscheidungen 
„Wolf“573 und „Einberger“574 ergingen noch zur zollschuldrechtlichen Richtlinie 
EWG Nr. 79/623 von 1979575, welche Vorgängerin der später festgesetzten zoll-
schuldrechtlichen Verordnungen576 war.  

aa) Sachverhalt 

In den beiden Ausgangsverfahren kam es jeweils zur illegalen Einfuhr von Be-
täubungsmitteln durch die Personen Wolf und Einberger in das deutsche Zollge-
biet. Infolgedessen setzten die Zollbehörden jeweils eine Zollschuld fest.577 Die 
beiden Fälle werfen die Frage auf, ob eine Zollschuld im Falle des illegalen Ein-
schmuggelns von Betäubungsmitteln in die Gemeinschaft überhaupt entstehen 
kann.578 

bb) Rechtliche Würdigung durch den EuGH 

Der EuGH urteilt, dass im Fall der illegalen Einfuhr von Betäubungsmitteln, die 
nicht medizinischen Zwecken dienen, keine Zollschuld für die Waren entstehen 

                                                 
573 EuGH, Urt. v. 26.10.1982, Rs. C-221/81, ECLI:EU:C:1982:364 (Wolf), ZfZ 1983, 10ff. 
574 EuGH, Urt. v. 26.10.1982, Rs. C-240/81, ECLI:EU:C:1982:364 (Einberger), NStZ 1983, 

79ff. 
575 Richtlinie (EWG) Nr. 79/623 des Rates v. 25.6.1979 zur Harmonisierung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften über die Zollschuld, ABl. EG Nr. L 179/31. 
576 Verordnung (EWG) Nr. 2144/87 des Rates v. 13.7.1987 über die Zollschuld, ABl. EG Nr. 

L 201/15; Verordnung (EWG) Nr. 4108/88 des Rates v. 21.12.1988 zur Änderung der 
Verordnung (EWG) Nr. 2144/87 über die Zollschuld, ABl. EG Nr. L 361/2; Verordnung 
(EWG) Nr. 597/89 der Kommission v. 8.3.1989 mit Durchführungsvorschriften zu der 
Verordnung (EWG) Nr. 2144/87 des Rates über die Zollschuld, ABl. EG Nr. L 201/15. 

577 EuGH, Urt. v. 26.10.1982, Rs. C-221/81, ECLI:EU:C:1982:364 (Wolf), Rn. 2; EuGH, 
Urt. v. 26.10.1982, Rs. C-240/81, ECLI:EU:C:1982:364 (Einberger), Rn. 2. 

578 EuGH, Urt. v. 26.10.1982, Rs. C-221/81, ECLI:EU:C:1982:364 (Wolf), Rn. 6; EuGH, 
Urt. v. 26.10.1982, Rs. C-240/81, ECLI:EU:C:1982:364 (Einberger), Rn. 6. 
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kann.579 Schon im Fall „Horvath“580, der zollwertrechtliche Aspekte von verbots-
widrig eingeführten Betäubungsmitteln behandelte, hat der EuGH entschieden, 
dass es den Mitgliedstaaten seit der Einführung des Gemeinsamen Zolltarifs nicht 
erlaubt ist, Zölle auf eingeschmuggelte und im Anschluss von den Zollbehörden 
beschlagnahmte und vernichtete Rauschmittel zu erheben.581 Der EuGH begrün-
det dies unter anderem mit dem Argument, dass Zölle nur auf Waren erhoben 
werden, die ihrer Natur nach in den zollrechtlich freien Verkehr überführt und 
aufgenommen werden dürfen, was bei illegalen Betäubungsmitteln, deren Schäd-
lichkeit anerkannt ist582, nicht der Fall sei.583  

In Abgrenzung zum Fall „Horvath“ konnten in den Fällen „Wolf“ und „Einber-
ger“ die illegalen Substanzen jedoch nicht konfisziert und vernichtet werden, da 
sie nicht mehr auffindbar waren bzw. wieder aus dem Zollgebiet in ein Drittland 
verbracht wurden.584 Dennoch kann nach Auffassung des EuGH und unter Hin-
weis auf die Erwägungsgründe der Richtlinie EWG Nr. 79/623585 in keinem die-
ser Fällen eine Zollschuld für die illegal eingeführten Betäubungsmittel entstehen, 
da sie nicht am Wirtschaftskreislauf im Zollgebiet partizipierten, sondern viel-
mehr in der Illegalität verblieben oder das Zollgebiet wieder verlassen hätten.586 
Selbst wenn die Waren entdeckt worden wären, so hätten sie nicht in den Wirt-
schaftskreislauf eintreten können, da sie sodann von den Zollbehörden hätten be-
schlagnahmt und vernichtet werden müssen.587 Im gleichen Zuge stellte der Ge-
richtshof jedoch heraus, dass strafrechtliche Sanktionen, auch finanzieller Art, 
den Mitgliedstaaten unbenommen blieben.588  

                                                 
579 EuGH, Urt. v. 26.10.1982, Rs. C-221/81, ECLI:EU:C:1982:364 (Wolf), Rn. 16; EuGH, 

Urt. v. 26.10.1982, Rs. C-240/81, ECLI:EU:C:1982:364 (Einberger), Rn. 16. 
580 EuGH, Urt. v. 5.2.1981, Rs. C-50/80, ECLI:EU:C:1981:34 (Horvath), ZfZ 1981, 109f. 
581 EuGH, Urt. v. 5.2.1981, Rs. C-50/80, ECLI:EU:C:1981:34 (Horvath), Rn. 15. 
582 Vgl. Einheits-Übereinkommen v. 30.3.1961 über Suchtstoffe, BGBl. 1973 II, S. 1353. 
583 EuGH, Urt. v. 5.2.1981, Rs. C-50/80, ECLI:EU:C:1981:34 (Horvath), Rn. 10ff. 
584 EuGH, Urt. v. 26.10.1982, Rs. C-221/81, ECLI:EU:C:1982:364 (Wolf), Rn. 4; EuGH, 

Urt. v. 26.10.1982, Rs. C-240/81, ECLI:EU:C:1982:364 (Einberger), Rn. 4. 
585 6. und 7. Erwägungsgrund der RL (EWG) Nr. 79/623 des Rates v. 25.6.1979 zur Harmo-

nisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die Zollschuld, ABl. EG Nr. L 
179/31. 

586 EuGH, Urt. v. 26.10.1982, Rs. C-221/81, ECLI:EU:C:1982:364 (Wolf), Rn. 12ff.; EuGH, 
Urt. v. 26.10.1982, Rs. C-240/81, ECLI:EU:C:1982:364 (Einberger), Rn. 12ff. 

587 EuGH, Urt. v. 26.10.1982, Rs. C-221/81, ECLI:EU:C:1982:364 (Wolf), Rn. 14; EuGH, 
Urt. v. 26.10.1982, Rs. C-240/81, ECLI:EU:C:1982:364 (Einberger), Rn. 14. 

588 EuGH, Urt. v. 26.10.1982, Rs. C-221/81, ECLI:EU:C:1982:364 (Wolf), Rn. 17; EuGH, 
Urt. v. 26.10.1982, Rs. C-240/81, ECLI:EU:C:1982:364 (Einberger), Rn. 17; EuGH, Urt. 
v. 5.2.1981, Rs. C-50/80, ECLI:EU:C:1981:34 (Horvath), Rn. 15.  
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cc) Bewertung in der Literatur  

Die Entscheidungen des EuGH wurden in der Literatur sehr kontrovers diskutiert 
und haben eine entsprechend große Resonanz erhalten.589 Abgesehen von der 
überwiegenden Kritik am Urteil des EuGH ist in den jeweiligen Stellungnahmen 
der Autoren wiederum festzustellen, dass von einem Wirtschaftszoll als dem den 
zollschuldrechtlichen Vorschriften zugrunde liegenden Konzept ausgegangen 
wird. So spricht Olbertz in seiner Anmerkung zum Urteil etwa von einem „(Wirt-
schafts-)Zoll“, der aus seiner Sicht, abweichend vom Urteil des EuGH, im vorlie-
genden Fall auch für Betäubungsmittel zu erheben wäre.590 Kaiser-Plessow 
spricht von der Teilnahme der Waren am „vertraglich geregelten Wirtschafts-
kreislauf“ im Kontext der Zollschuldentstehung.591 Hesse stellt sogar ausdrück-
lich heraus, dass dem Zollrecht der Gemeinschaft der „Grundsatz des Wirtschafts-
zollrechts“ zugrunde liege.592 Allerdings sei dieser eine Leitlinie, welche der kon-
kreten Ausgestaltung durch gesetzliche Regelungen bedürfe.593 In der Rückschau 
charakterisiert Müller-Eiselt das Urteil als „wunderbares Bekenntnis zum Wirt-
schaftszollgedanken“594. Somit geht auch aus den Meinungen der Literatur, un-
abhängig von ihrer Zustimmung oder Kritik am Urteil des EuGH hervor, dass 
auch hier insgesamt von einem Wirtschaftszollrecht ausgegangen wird. 

dd) Bewertung 

Die behandelten Entscheidungen lassen erkennen, dass sich der EuGH bereits in 
einer frühen Phase des europäischen Zollschuldrechts zum Konzept des Wirt-
schaftszollgedankens bekennt und dieses in seinen Entscheidungen aufgreift. Da-
bei macht der Gerichtshof deutlich, dass das Instrument der Zollschuld von wirt-
schaftlichen und nicht von sanktionellen Erwägungen bestimmt wird und diese 
beiden Komponenten getrennt voneinander betrachtet werden müssen. Letztere 

                                                 
589 Olbertz, Keine Abgabenentstehung für verbortswidrig eingeführte oder vertriebene Er-

zeugnisse?, Betrachtung zur einschlägigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europä-
ischen Gemeinschaften, ZfZ 1992, 195 (196) mit weiteren Nachweisen zu zustimmenden 
und ablehnenden Stellungnahmen in den Fn. 15 und 16. 

590 Olbertz, Kein Zoll bei unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln – Anmerkung 1, ZfZ 
1983, 11 (11). 

591 Kaiser-Plessow, Kein Zoll bei unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln – Anmerkung 
2, ZfZ 1983, 11 (11). 

592 Hesse, Kein Zoll bei unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln – Anmerkung 3, ZfZ 
1983, 12 (12). 

593 Hesse, ZfZ 1983, 12 (12). 
594 Müller-Eiselt, Die Rechtsprechung des EuGH zur Zollschuld in: Gellert (Hrsg.), 40 Jahre 

Zollunion in Europa, Tagungsband des 20. Europäischen Zollrechtstags des EFA am 5. 
und 6. Juni in Luxemburg, 2008, S. 27. 
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sollen den Mitgliedstaaten aber dennoch zur Verfügung stehen, um Zuwiderhand-
lungen zu ahnden. Die anfängliche Rechtsprechung zum europäischen Zoll-
schuldrecht ist damit eng mit dem Gedanken des Wirtschaftszolls verbunden.  

ee) Rechtliche Konsequenz der Entscheidungen 

Der Gesetzgeber reagierte auf die Entscheidung des Gerichtshofs, indem er Art. 2 
Abs. 2 mit der Verordnung EWG Nr. 2144/87 des Rates vom 13. Juli 1987 über 
die Zollschuld einführte. Dieser und der dritte Erwägungsgrund der Verordnung 
spiegeln den Tenor der Entscheidungen wider.595 In der Normierung ist zudem 
ausdrücklich vom Nichteingang der verbotenen Waren in den Wirtschaftskreis-
lauf die Rede, der dazu führt, dass keine Zollschuld bei illegalen Betäubungsmit-
teln entsteht. Damit differenziert der Verordnungsgeber im Wortlaut der Norm 
zwischen dem vorschriftswidrigen Verbringen der verbotenen Waren in das Zoll-
gebiet der Gemeinschaft und dem Eingang dieser in dessen Wirtschaftskreislauf. 
Auch wenn im Regelfall nach der Norm für Waren, die mit Verboten und Be-
schränkungen belegt sind, eine Einfuhrzollschuld entstehen soll und der Fall der 
Betäubungsmittel folglich eine Ausnahme darstellt, so wird doch im Umkehr-
schluss deutlich, dass der Normgeber das (potenzielle) Moment des Eintritts in 
den Wirtschaftskreislauf der Waren grundsätzlich als Voraussetzung für die Ent-
stehung der Zollschuld betrachtet. Damit bekennt er sich gleichzeitig zu einer 
wirtschaftszolltheoretischen Sichtweise. Mit Einführung des ZK erfolgte die 
rechtliche Verankerung in Art. 212 ZK. Nach der Einführung des UZK findet sich 
die Vorschrift in Art. 83 UZK wieder.596 Der Begriff des Wirtschaftskreislaufes 
taucht in der Nachfolgernorm des Art. 83 UZK allerdings nicht mehr explizit auf. 

b) Entscheidung „Magazzini Generali“ vom 5. Oktober 1983 

Erneute Anhaltspunkte, dass das Wirtschaftszollprinzip den europäischen zoll-
schuldrechtlichen Regelungen zugrunde liegt, ergeben sich aus dem Urteil des 
EuGH in der verbundenen Rechtssache „Magazzini Generali“597. Im Mittelpunkt 
der Entscheidung stand, ob ein Diebstahl einen Fall der höheren Gewalt darstellen 
kann, was entsprechende Auswirkungen auf das Erlöschen der Zollschuld hätte. 

                                                 
595 3. Erwägungsgrund der VO (EWG) Nr. 2144/87, ABl. EG Nr. L 201/15. 
596 Witte/Henke/Kammerzell, Der Unionszollkodex (UZK), 2017, S. 109; siehe auch Gliede-

rungspunkt B. I. 3. des 4. Teils dieser Arbeit. 
597 EuGH, Urt. v. 5.10.1983, Rs. C-186 und 187/82, ECLI:EU:C:1983:262 (Magazzini Ge-

nerali), ZfZ 1984, 41. 
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aa) Sachverhalt 

Die italienische Firma Mellina Agosta lagert im Zolllager der Firma Esercizio 
Magazzini Generali ausländische Tabakwaren und Spirituosen ein. Diese werden 
von Dieben entwendet, woraufhin die Zollverwaltung von den beiden Firmen 
Zollabgaben verlangt.598 Die beiden Firmen machen geltend, dass es zu einem Ver-
lust der Waren durch höhere Gewalt gekommen sei, sodass es zu einem Erlöschen 
der Zollschuld kommen müsse.599 Fraglich war für den EuGH damit, wie der Be-
griff der höheren Gewalt im Gemeinschaftsrecht auszulegen ist und ob unter die-
sen auch ein Diebstahl zollpflichtiger Waren durch Dritte subsumiert werden 
kann.600 

bb) Schlussanträge des Generalanwalts Mancini vom 6. Juli 1983 

Der italienische Generalanwalt Mancini macht in seinen Schlussanträgen deutlich, 
dass seiner Ansicht nach auf ein objektives Moment im Kontext des Erlöschens von 
Zollschulden durch höhere Gewalt abzustellen sei, wohingegen die Verbindung 
zwischen Ware und Besitzer keine entscheidende Rolle spiele.601 Ausdrücklich 
benennt er in seinen Ausführungen das Wirtschaftszollprinzip, welches er als Vo-
raussetzung für die Zollschuldentstehung ansieht, und schlussfolgert aus diesem, 
dass im Falle des Diebstahls ein Eingang der gestohlenen Waren in den Wirt-
schaftskreislauf nicht auszuschließen ist.602 Der Generalanwalt beschreibt diesen 
den Vorschriften zugrunde liegenden Gedanken sogar als „offensichtlich“.603  

cc) Rechtliche Würdigung durch den EuGH 

Der EuGH urteilt, dass der Diebstahl zollpflichtiger Waren durch Dritte keinen 
Fall der höheren Gewalt im Sinne des Gemeinschaftsrechts darstellt, sodass der 
Tatbestand des Nichtentstehens der Zollschuld nach Art. 4 Buchst. a RL EWG 

                                                 
598 EuGH, Urt. v. 5.10.1983, Rs. C-186 und 187/82, ECLI:EU:C:1983:262 (Magazzini Ge-

nerali), Rn. 2. 
599 EuGH, Urt. v. 5.10.1983, Rs. C-186 und 187/82, ECLI:EU:C:1983:262 (Magazzini Ge-

nerali), Rn. 5. 
600 EuGH, Urt. v. 5.10.1983, Rs. C-186 und 187/82, ECLI:EU:C:1983:262 (Magazzini Ge-

nerali), Rn. 7. 
601 Schlussanträge des Generalanwalts Federico Mancini v. 6.7.1983, Rs. C-186 und 187/82, 

ECLI:EU:C:1983:193, Rn. 4. 
602 Schlussanträge des Generalanwalts Federico Mancini v. 6.7.1983, Rs. C-186 und 187/82, 

ECLI:EU:C:1983:193, Rn. 3. 
603 Schlussanträge des Generalanwalts Federico Mancini v. 6.7.1983, Rs. C-186 und 187/82, 

ECLI:EU:C:1983:193, Rn. 3. 
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Nr. 79/623 über die Zollschuld nicht einschlägig ist.604 Der EuGH begründet seine 
Entscheidung zum einen mit dem Wortlaut von Art. 4 Buchst. a RL EWG 
Nr. 79/629, der von einem unwiederbringlichen Verlust oder der Vernichtung der 
Waren ausgeht, was bei einem Diebstahl der Ware nicht zwangsläufig der Fall 
sein müsse.605 Ferner komme das Erlöschen der Zollschuld im Einklang mit dem 
neunten Erwägungsgrund der Richtlinie EWG Nr. 79/623 nur zur Anwendung, 
wenn die Ware tatsächlich nicht in wirtschaftsrelevanter Weise im Zollgebiet ver-
bleibt.606 Der EuGH geht jedoch davon aus, dass dieser Umstand bei einem Dieb-
stahl nicht angenommen werden könne. Folglich sei für die gestohlenen zoll-
pflichtigen Waren eine Zollschuld mangels Einschlägigkeit eines Erlöschenstat-
bestands entstanden.607 

dd) Bewertung in der Literatur 

Die Entscheidung des EuGH wird dahingehend verstanden, dass sie dem Wirt-
schaftszoll Rechnung tragen will.608 Die wirtschaftliche Bestimmung der Ware 
und ihr Eintritt in den Wirtschaftskreislauf spielen bei der Abgabenbelastung so-
mit eine entscheidende Rolle und sollen an diese gekoppelt werden.609 Für den 
Fall, dass dieser Umstand nicht eintritt, könnten auch keine Einfuhrabgaben er-
hoben werden.610 

ee) Bewertung 

Das Urteil des EuGH ist im Hinblick auf die Bedeutung des Begriffs der höheren 
Gewalt und der etwaigen Subsumtion des Diebstahls unter diesen sachlogisch. Es 
entspricht dem Sinn und Zweck der Regelungen, dass ein Diebstahl nicht als Ver-
nichtung oder unwiederbringlicher Verlust der Waren zu qualifizieren ist. Inte-
ressant ist dabei die Herleitung des EuGH. In der Begründung seines Urteils be-
dient er sich, unter Bezugnahme auf die einschlägigen Vorschriften, der Annahme 
vom Wirtschaftskreislauf, in welchen zollpflichtige Waren eingehen können. Für 

                                                 
604 EuGH, Urt. v. 5.10.1983, Rs. C-186 und 187/82, ECLI:EU:C:1983:262 (Magazzini Ge-

nerali), Rn. 14. 
605 EuGH, Urt. v. 5.10.1983, Rs. C-186 und 187/82, ECLI:EU:C:1983:262 (Magazzini Ge-

nerali), Rn. 14. 
606 EuGH, Urt. v. 5.10.1983, Rs. C-186 und 187/82, ECLI:EU:C:1983:262 (Magazzini Ge-

nerali), Rn. 14. 
607 EuGH, Urt. v. 5.10.1983, Rs. C-186 und 187/82, ECLI:EU:C:1983:262 (Magazzini Ge-

nerali), Rn. 15. 
608 Höfinger, Wann erlischt die Zollschuld infolge Beschlagnahme und Einziehung von 

Schmuggelware?, Teil I, ZfZ 2007, 197 (201). 
609 Höfinger, ZfZ 2007, 197 (201). 
610 Höfinger, ZfZ 2007, 197 (201). 
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die Anwendbarkeit des Erlöschens von Zollschulden setzt er, entsprechend dem 
neunten Erwägungsgrund der Richtlinie EWG Nr. 79/629, das tatsächliche Feh-
len einer abgabenbegründenden wirtschaftlichen Bestimmung der Waren im Zoll-
gebiet als entscheidendes objektives Kriterium voraus. Diesen Umstand verneint 
er für den Diebstahl mit der Begründung, dass anzunehmen sei, dass die Ware in 
den Handelsverkehr der Gemeinschaft gelangt sei.611 Damit macht der Gerichts-
hof deutlich, dass er von einem Wirtschaftskreislaufmodell ausgeht, in welches 
zollpflichtige Waren eingehen können und deren (potenzielle) Teilnahme an die-
sem ein Erlöschen etwaiger Zollschulden ausschließt. 

Insgesamt kann damit festgehalten werden, dass wirtschaftszollrechtliche Gedan-
ken auch dieser Entscheidung des EuGH zugrunde liegen. Der Gerichtshof be-
kennt sich zu diesen, indem er sie in seiner Begründung des Urteils und zur Aus-
legung der Erlöschensvorschrift heranzieht. 

c) Entscheidung „Witzemann“ vom 6. Dezember 1990 

Das Urteil des EuGH in der Rechtssache „Witzemann“612 reiht sich in die Recht-
sprechungslinie zu den bereits erörterten Rechtssachen „Wolf“613und „Einber-
ger“614 ein. Die in diesem Fall relevanten zollschuldrechtlichen Vorschriften 
stammen aufgrund des Tatzeitpunktes noch aus der zollschuldrechtlichen Richt-
linie EWG Nr. 79/623 von 1979615, obwohl die Nachfolgeverordnung EWG 
Nr. 2144/87616 bei Urteilsverkündung bereits in Kraft war. 

aa) Sachverhalt 

Im Jahr 1981 führte Herr Witzemann, aus Italien kommend, falsche US-Dollar 
Geldscheine in Deutschland ein.617 Daraufhin forderte das Hauptzollamt unter an-
derem die Zahlung von Zoll als Einfuhrabgabe.618 Der EuGH musste klären, ob 

                                                 
611 EuGH, Urt. v. 5.10.1983, Rs. C-186 und 187/82, ECLI:EU:C:1983:262 (Magazzini Ge-

nerali), Rn. 14. 
612 EuGH, Urt. v. 6.12.1990, Rs. C-343/89, ECLI:EU:C:1990:445 (Witzemann); ZfZ 1991, 

106f. 
613 EuGH, Urt. v. 26.10.1982, Rs. C-221/81, ECLI:EU:C:1982:364 (Wolf), ZfZ 1983, 10ff.; 

siehe Gliederungspunkt B. II. 1. a) des 3. Teils dieser Arbeit.  
614 EuGH, Urt. v. 26.10.1982, Rs. C-240/81, ECLI:EU:C:1982:364 (Einberger), NStZ 1983, 

79ff.; siehe Gliederungspunkt B. II. 1. a) des 3. Teils dieser Arbeit.  
615 Richtlinie (EWG) Nr. 79/623 des Rates v. 25.6.1979 zur Harmonisierung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften über die Zollschuld, ABl. EG Nr. L 179/31. 
616 Verordnung (EWG) Nr. 2144/87 des Rates v. 13.7.1987 über die Zollschuld, ABl. EG Nr. 

L 201/15. 
617 EuGH, Urt. v. 6.12.1990, Rs. C-343/89, ECLI:EU:C:1990:445 (Witzemann), Rn. 3. 
618 EuGH, Urt. v. 6.12.1990, Rs. C-343/89, ECLI:EU:C:1990:445 (Witzemann), Rn. 4. 
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die Entstehung einer Einfuhrzollschuld für illegal eingeführtes Falschgeld ge-
rechtfertigt ist.619 

bb) Rechtliche Würdigung durch den EuGH 

Der Gerichtshof verneinte die Entstehung einer Zollschuld für den Fall der Ein-
fuhr von Falschgeld in das Zollgebiet der Gemeinschaft.620 Im Einklang mit seiner 
bisherigen Rechtsprechungslinie in den Fällen „Wolf“ und „Einberger“621, bleibt 
der EuGH bei seinem Standpunkt, dass für Waren, für die ein absolutes Einfuhr- 
und Verkehrsverbot in allen Mitgliedstaaten gilt, keine Zollschuld entstehen 
könne, da die Waren nicht in den Wirtschaftskreislauf der Gemeinschaft eingehen 
könnten.622 Erneut stellt der Gerichtshof heraus, dass strafrechtliche Sanktionen, 
auch finanzieller Art, den Mitgliedstaaten unbenommen blieben.623 

cc) Bewertung 

Das Urteil des EuGH ist im Hinblick auf seine bisherige Rechtsprechungslinie 
konsequent.624 Es folgt zudem dem im Vorlagebeschluss des FG Münchens vor-
gebrachten Argument, dass Falschgeld eine Sache außerhalb des Geschäftsver-
kehrs darstelle, für welches es keinen wirtschaftlichen Markt gebe.625 Einen sol-
chen sah die Kommission in ihrer Stellungnahme höchstens beim Handel mit fal-
schen Banknoten zu Sammlerzwecken.626 Die bereits hervorgebrachten Argu-
mente des EuGH zum Nichteingang in den Wirtschaftskreislauf werden erneut 
aufgegriffen. Damit kommt auch mit der Entscheidung in der Rechtssache „Wit-
zemann“ den wirtschaftszollrechtlichen Gedanken insgesamt weiterhin Bedeu-
tung zu. 

dd) Rechtliche Konsequenz der Entscheidungen 

Vor dem Hintergrund der Rechtssache „Witzemann“ wurde die ehemalige Vor-
schrift des Art. 2 Abs. 2 der Verordnung EWG Nr. 2144/87 bei ihrer Eingliede-
rung in den ZK dahingehend ergänzt, dass gem. Art. 212 S. 2 ZK fortan auch 

                                                 
619 EuGH, Urt. v. 6.12.1990, Rs. C-343/89, ECLI:EU:C:1990:445 (Witzemann), Rn. 6. 
620 EuGH, Urt. v. 6.12.1990, Rs. C-343/89, ECLI:EU:C:1990:445 (Witzemann), Rn. 16. 
621 Siehe Gliederungspunkt B. II. 1. a) des 3. Teils dieser Arbeit. 
622 EuGH, Urt. v. 6.12.1990, Rs. C-343/89, ECLI:EU:C:1990:445 (Witzemann), Rn. 12, 14. 
623 EuGH, Urt. v. 6.12.1990, Rs. C-343/89, ECLI:EU:C:1990:445 (Witzemann), Rn. 22. 
624 So auch Lenz/Mölls, Die Falschgeldentscheidung des EuGH, ZfZ 1992, 210 (211). 
625 Vorlagebeschluss des FG München v. 21.6.1989, 3 K 3351/84, RIW 1989, 1005 (1006), 

ZfZ 1990, 22. 
626 Sitzungsbericht in der Rs. C-343/89, Berichterstatter Mancini, Slg. I-4481. 
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Falschgeld unter den Ausnahmetatbestand von der Entstehung der Einfuhrzoll-
schuld gefasst wurde.627 Art. 83 UZK setzt diese Regelung unverändert fort.628 

2. Abkehr von der bisherigen Rechtsprechungslinie  

Unter der Anwendung der Verordnung des ZK kommt es schließlich zu Fragen, 
die die Anwendbarkeit der zollschuldrechtlichen Vorschriften und deren Syste-
matik betreffen. Die Antworten auf die aufgeworfenen Probleme und Fragestel-
lungen haben zugleich Bedeutung für die grundlegenden Annahmen des Wirt-
schaftszollrechts. 

a) Entscheidung „Söhl und Söhlke“ vom 11. November 1999 

Die Entscheidung im Fall „Söhl und Söhlke“629 ist eine zentrale Entscheidung im 
Hinblick auf die zollschuldrechtliche EuGH-Rechtsprechung. Sie kann als weg-
weisend für eine neue Rechtsprechungslinie des Gerichtshofs gesehen werden. 

aa) Sachverhalt 

Dem Sachverhalt nach versäumte es das Unternehmen Söhl und Söhlke wieder-
holt Nichtgemeinschaftswaren, die sich in der vorübergehenden Verwahrung be-
fanden, fristgerecht nach Art. 49 Abs. 1 ZK einer zollrechtlichen Bestimmung 
zuzuführen, wodurch zahlreiche Zollschulden aufgrund von Verletzungen der 
zollrechtlichen Verfahrensvorschriften gem. Art. 204 Abs. 1 ZK entstanden.630 
Problematisch war in diesem Zusammenhang allerdings, dass die betroffenen 
Nichtgemeinschaftswaren nachweislich nie in den Wirtschaftskreislauf im Zoll-
gebiet Eingang fanden, sondern lediglich verspätet einer neuen zollrechtlichen 
Bestimmung zugeführt wurden. Der EuGH musste sich unter anderem mit der 
Frage beschäftigen, ob der im vorliegenden Fall nicht eingreifende Heilungstat-
bestand des Art. 859 ZK-DVO einen abschließenden Katalog von Verfehlungen, 
die sich i.S.d. Art. 204 Abs. 1 ZK nachweislich nicht auf die ordnungsgemäße 
Abwicklung des betreffenden Zollverfahrens ausgewirkt haben, regelt oder gege-
benenfalls noch offen für weitere Fälle ist.631 Hiervon war im konkreten Fall das 
Entstehen einer Einfuhrzollschuld der betreffenden Waren abhängig. 

                                                 
627 Zu Regelungsmöglichkeiten des Gesetzgebers aufgrund des Falschgeld-Urteils vor der 

Verabschiedung des Art. 212 ZK siehe Olbertz, ZfZ 1992, 195 (198). 
628 Witte in: Witte (Hrsg.), UZK, Zollkodex der Union, 2018, Art. 83 UZK, Rn. 1; siehe Glie-

derungspunkt B. I. 3. des 4. Teils dieser Arbeit.  
629 EuGH, Urt. v. 11.11.1999, Rs. C-48/98, ECLI:EU:C:1999:548 (Söhl und Söhlke); ZfZ 

2000, 12ff. 
630 EuGH, Urt. v. 11.11.1999, Rs. C-48/98, ECLI:EU:C:1999:548 (Söhl und Söhlke), Rn. 22f. 
631 EuGH, Urt. v. 11.11.1999, Rs. C-48/98, ECLI:EU:C:1999:548 (Söhl und Söhlke), Rn. 29. 
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bb) Stimmen zum Vorlagebeschluss des FG Bremen vom  
2. Dezember 1997 

Das FG Bremen legte dem EuGH am 2.12.1997 einen umfangreichen Vorlagebe-
schluss vor.632 Bereits dieser sorgte für Reaktionen und Stellungnahmen aus Po-
litik und Wissenschaft und wurde als möglicher Meilenstein im Hinblick auf Un-
klarheiten und die vielfältigen Fragen des Zollschuldrechts eingestuft.633 

Schon die Bundesregierung hat in ihrer Stellungnahme zum Vorlagebeschluss des 
FG Bremens ausgeführt, dass Wortlaut und Telos des Art. 204 ZK Ausprägungen 
des im ZK niedergelegten Wirtschaftszollgedankens seien, mit dem eine Zoll-
schuldentstehung für Waren, die nachweislich das Zollgebiet wieder verlassen 
hätten, nicht vereinbar sei.634 Die Ausnahme des Art. 204 ZK i.V.m. Art. 859 ZK-
DVO ziele auf nicht beabsichtigte wirtschaftliche Folgen einer Verfehlung ab.635 
Die deutsche Zollverwaltung vertritt in diesem Zusammenhang die Ansicht, dass 
bei einer Diskrepanz zwischen Grund- und Durchführungsverordnung der höher-
rangigen Norm der Vorrang gelassen werden müsse.636 Damit schreibt sie dem 
Gedanken des Wirtschaftszolls ein großes Gewicht zu. 

Die Kommission schreibt der Norm hingegen eine andere Funktion zu. Sie beruft 
sich, gestützt auf die Erwägungsgründe des ZK637, auf Einheitlichkeit bei der An-
wendung des Zollrechts, das Funktionieren der Zollunion sowie auf den Schutz 
der Einnahmen der EG. Damit stellt sie den fiskalischen Zweck des Art. 204 ZK 
bei Nichtbeachtung der zollrechtlichen Vorschriften in den Vordergrund.638 Die 
Interessen der Wirtschaftsbeteiligten und auch der Wirtschaftszollgedanke sind 
folglich zweitrangig.  

Anton gibt der Kommission insoweit recht, als dass er feststellt, dass sich aus dem 
EG-Vertrag nicht ableiten lasse, dass im Falle von Verstößen gegen die zollrecht-
lichen Vorschriften eine Zollschuld nur dann entstehen könne, wenn die Waren 
auch tatsächlich in den Wirtschaftskreislauf der Gemeinschaft eingegangen 

                                                 
632 Vorlagebeschluss des FG Bremen v. 2.12.1997, 2 95 122 K 2, EFG 1998, 962, ZfZ 1998, 

132. 
633 Siehe z.B. Witte, Viele Fragen zur Zollschuld, AW-Prax 1999, 25 (26). 
634 A.A. Anton, ZfZ 2003, 153 (154). 
635 A.A. Anton, ZfZ 2003, 153 (154). 
636 So in Gellert, Anmerkungen zum EuGH Urteil v. 11.11.1999, Rs. C-48/98, ZfZ 2000, 17 

(18). 
637 Vgl. 5., 7. und 8. Erwägungsgrund der VO (EWG) Nr. 2913/92, ABl. EG Nr. L 302/2f. 
638 Anton, Zollschuldrechtliche Folgen von Überschreitungen der Verwahrungsfrist – zu-

gleich eine Stellungnahme zum Vorlagebeschluss des Finanzgerichts Bremen vom 
2.12.1997, 2 95 122 K 2 (ZfZ 1998, 132), ZfZ 1999, 362 (365). 
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seien.639 Das Vorhandensein und die Möglichkeit der Inanspruchnahme von ab-
gabenvermeidenden Verfahren seien eine ausreichende Umsetzung des Wirt-
schaftszollgedankens im Zollrecht, die jedoch nicht denjenigen Wirtschaftsbetei-
ligten bevorteilen solle, der diese Regelungen nicht ordnungsgemäß einhielte.640 
Weiterhin ziele die Ausnahme des Art. 204 ZK i.V.m. Art. 859 ZK-DVO nicht 
auf die Heilung unerwünschter wirtschaftliche Folgen des Wirtschaftsbeteiligten 
ab, sondern gemäß des Wortlautes auf die Beeinträchtigung zollrechtlicher Ver-
fahrensweisen.641 Zudem könne und dürfe nur mit konkreten Rechtsänderungen 
der fehlenden Umsetzung des Wirtschaftszollgedankens im Bereich der zoll-
schuldrechtlichen Vorschriften entsprochen werden.642 

cc) Rechtliche Würdigung durch den EuGH 

Der EuGH entscheidet hinsichtlich der vorliegend in Augenschein genommenen 
Frage, dass Art. 859 ZK-DVO eine abschließende Regelung von Heilungstatbe-
ständen trifft, die nicht ohne Zutun der Kommission um andere Fallkonstellati- 
onen erweitert werden kann.643 Gründe hierfür sieht der EuGH vor allem in einer 
einheitlichen Anwendung des Zollrechts in allen Mitgliedstaaten und in der 
Gleichbehandlung dieser.644 Folglich werden dem Wirtschaftsbeteiligten ledig-
lich minimale Heilungsmöglichkeiten in Bezug auf etwaige Verfehlungen im Zu-
sammenhang mit Pflichtverletzungen zugestanden. 

                                                 
639 Anton, ZfZ 1999, 362 (365). 
640 Anton, ZfZ 1999, 362 (365). 
641 Anton, ZfZ 1999, 362 (365). 
642 Anton, ZfZ 1999, 362 (370). 
643 EuGH, Urt. v. 11.11.1999, Rs. C-48/98, ECLI:EU:C:1999:548 (Söhl und Söhlke), Rn. 33, 

35, 43; ausführliche Entscheidungsbesprechung bei Witte, Zollschuld bei Missachtung 
der Verwahrungsfrist, Folgerungen aus dem Urteil des EuGH vom 11. November 1999, 
C-48/99, ZfZ 2000, 74ff. 

644 EuGH, Urt. v. 11.11.1999, Rs. C-48/98, ECLI:EU:C:1999:548 (Söhl und Söhlke), 
Rn. 39f.; vgl. auch 5. und 8. Erwägungsgrund der VO (EWG) Nr. 2913/92, ABl. EWG 
Nr. L 302/2f., in denen die einheitliche Anwendung der zollrechtlichen Vorschriften in 
den Mitgliedstaaten angestrebt wird sowie Betrugsfälle oder nachteilige Unregelmäßig-
keiten im Rahmen der Zollabwicklung beim Erlass der Durchführungsvorschriften ver-
mieden werden sollen. 
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dd) Bewertung in der Literatur 

Die Entscheidung des EuGH wurde in der Literatur vielfach thematisiert und be-
wertet. Grundsätzlich wird die mit dem Urteil geschaffene Rechtsklarheit be-
grüßt.645 Dennoch wird die Auslegung des materiellen Rechts als sehr strikt beur-
teilt.646 Dabei stehen auch immer Überlegungen hinsichtlich der Vereinbarkeit der 
Entscheidung mit dem Wirtschaftszollgedanken im Mittelpunkt: 

Die aus dem Urteil des EuGH resultierende Zollschuldentstehung aufgrund des 
Verstoßes gegen die Frist aus der vorübergehenden Verwahrung wird einerseits 
als klarer Verstoß gegen das Wirtschaftszollsystem gewertet. Das Urteil des Ge-
richtshofs sei mit dem Wirtschaftszollgedanken unvereinbar.647 Andererseits wer-
den jedoch die Auswirkungen des Urteils auf den Wirtschaftszoll als relativ un-
bedeutend eingestuft, da dieser das Zollrecht lediglich präge, nicht aber in diesem 
rechtlich verankert sei.648 Das Entstehen von Zollschulden aufgrund der Verlet-
zung von zollrechtlichen Verpflichtungen wird als Notwendigkeit gesehen, auch 
wenn der Eintritt von Waren in den Wirtschaftskreislauf nicht eindeutig nach-
weisbar ist.649 

Bedenken werden ferner gegen die Ausgestaltung des Art. 859 ZK-DVO geäu-
ßert, der, entgegen der Eigenschaft einer Durchführungsvorschrift, die Grundnor-
men des ZK unzulässig einenge.650 Gleichzeitig wird aufgrund der Entscheidung, 
dass Art. 859 ZK-DVO eine abschließende Regelung ist, die Forderung nach ei-
ner Erweiterung der Norm gestellt, damit sämtliche denkbare Fallkonstellationen 
erfasst werden und ungerechten zollschuldrechtlichen Ergebnissen vorgebeugt 
wird.651 Insbesondere geringfügige Verstöße, die sich nachweislich nicht auf das 
betreffende Verfahren ausgewirkt haben, müssten erfasst und geregelt werden.652 
Jedoch wird auch eingeräumt, dass es nie möglich sein wird, alle erdenklichen 
Konstellationen vollumfänglich durch Fallgruppen abzudecken, sodass hier eine 
Kompensation über die Erlass- und Erstattungsregelungen zu erfolgen habe.653 
Jedenfalls habe der EuGH, vielleicht ohne sich dessen bewusst zu sein, mit der 

                                                 
645 Gellert, ZfZ 2000, 17 (18); Witte, ZfZ 2000, 74 (74). 
646 Witte, EuGH zu grundlegenden Fragen des Zollschuldrechts, AW-Prax 2000, 402 (403). 
647 Schwarz in: Schwarz/Wockenfoth (Hrsg.), Zollrecht, Loseblatt, Art. 48-49 ZK, Rn. 9 

[Stand: September 2009]; a.A. Fuchs, ZfZ 2003, 322 (322). 
648 Fuchs, ZfZ 2003, 322 (322). 
649 Fuchs, ZfZ 2003, 322 (322). 
650 Fuchs, ZfZ 2003, 322 (322). 
651 Witte in: Witte (Hrsg.), Zollkodex, 2013, Art. 204 ZK, Rn. 32; Fuchs, ZfZ 2003, 322 (322). 
652 Witte, ZfZ 2000, 74 (75). 
653 Witte in: Witte, Zollkodex, 2013, Art. 204 ZK, Rn. 32. 
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Feststellung des abschließenden Charakters der Norm bereits „den Weg zu einem 
elastischeren wirtschaftsfreundlicheren Zollschuldrecht verstellt“654. 

ee) Bewertung 

Die strenge Rechtsprechung verengte die Heilungsmöglichkeiten für im Rahmen 
des Art. 204 Abs. 1 ZK entstandene Zollschulden enorm.655 Im Fall „Söhl und 
Söhlke“ kam es damit zur Entstehung von Zollschulden in zahlreichen Fällen, 
obgleich die Nichtgemeinschaftswaren wirtschaftlich gesehen das Zollgebiet der 
Gemeinschaft verlassen hatten. An diesem Punkt kommt der Zollschuld bereits 
die Rolle einer Sanktion zu. 

Zwar ist es richtig, dass das Unternehmen Söhl und Söhlke zollrechtliche Vor-
schriften faktisch verletzt hat und letztlich, aufgrund einer fehlenden passenden 
Heilungsmöglichkeit in Art. 859 ZK-DVO, eine Zollschuld entstanden ist. Aller-
dings verstößt diese Zollschuldentstehung bereits gegen das Konzept des Wirt-
schaftszollgedankens, weil die Nichtgemeinschaftswaren in diesem Fall nach-
weislich nicht am Wirtschaftskreislauf teilnahmen, sondern aus dem Zollgebiet 
ausgeführt wurden. Richtigerweise hätte gegenüber dem Unternehmen eine Strafe 
in Form eines Bußgeldes aufgrund der wiederholten Missachtung der zollrechtli-
chen Vorschriften verhängt werden müssen, die jedoch losgelöst vom Entstehen 
der Zollschuld ist.656 

Dem Sinn und Zweck des Wirtschaftszollgedankens läuft diese Entscheidung des 
EuGH folglich zuwider. Dies mag der Tatsache geschuldet sein, dass der ZK den 
Gedanken des Wirtschaftszolls, anders als seine Vorgänger, nicht mehr explizit 
benannte. Möglicherweise wollte der EuGH die Heilungsmöglichkeit des 
Art. 204 Abs. 1 ZK und dessen Ausgestaltung in Art. 859 ZK-DVO aber auch 
nicht ausufern lassen. Jedenfalls markiert die Entscheidung im Ergebnis einen 
bemerkenswerten Wendepunkt in der bisherigen Rechtsprechungslinie des 
EuGH, in der er das bisher zugrunde gelegte Wirtschaftszollkonzept im Bereich 
der Zollschuld zumindest aufweicht. 

                                                 
654 Müller-Eiselt in: Gellert, 40 Jahre Zollunion in Europa, 2008, S. 30. 
655 Witte in: Witte, Zollkodex, 2013, Art. 204 ZK, Rn. 45. 
656 In diesem Sinne zu einem früheren ähnlichen Urteil des EuGH v. 26.10.1995, Rs.  

C-36/94, ECLI:EU:C:1995:351 (Siesse) bereits Witte, Überführung in den freien Verkehr 
trotz Überschreitung der Anmeldefrist bei Zahlung einer zusätzlichen Gebühr, AW-Prax 
1996, 58 (60). 
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b) Rechtliche und praktische Konsequenz der Entscheidung 

Das Urteil des EuGH „Söhl und Söhlke“ hat für das Zollrecht Signalwirkung. 
Bislang übliche Standpunkte und Gewohnheiten in der zollrechtlichen Praxis 
müssen sich folglich ändern.657 Dies gilt insbesondere für das Verständnis und die 
Auslegung der Art. 204 ZK und Art. 859 ZK-DVO. Die Anwendung der zoll-
schuldrechtlichen Normen wird durch das Urteil des Gerichtshofs und durch die 
Anforderungen an die Einheitlichkeit des Zollschuldrechts deutlich formaler, was 
dem subjektiven Rechtsempfinden der Wirtschaftsbeteiligten nicht immer ent-
sprechen mag.658  

Gleichzeitig kommt es durch die strenge Handhabung und Auslegung der zoll-
rechtlichen Vorschriften unter Umständen zu Nachteilen für den Wirtschaftsbe-
teiligten und es kann gegebenenfalls aufgrund des abschließenden Charakters des 
Art. 859 ZK-DVO zu unbilligen materiellen Ergebnissen kommen. Infolgedessen 
müssen viele Wirtschaftsbeteiligte auf Erlassverfahren aus Billigkeitsgründen 
hoffen.659 Hier zeigt sich eine Tendenz, dass die (finanziellen) Interessen der Ge-
meinschaft über die Wirtschafts(beteiligten)freundlichkeit der Regelungen ge-
stellt werden.660 

Der österreichische Verwaltungsgerichtshof hat infolge des EuGH Urteils in sei-
ner nachfolgenden Rechtsprechung Art. 859 ZK-DVO dahingehend ausgelegt, 
dass dieser auf nicht in der Norm genannte aber weniger schwer wiegende Ver-
fehlungen angewandt werden kann.661 Somit hat er die Flexibilität der Norm ver-
sucht zu wahren und einen Ausgleich in Situationen herbeigeführt, in denen sach-
liche Gründe für die unterschiedliche Behandlung gewisser zollrechtlicher Kons-
tellationen nicht ersichtlich sind.662 Durch diesen implementierten Größenschluss 
könne zumindest verhindert werden, dass Art. 859 ZK-DVO und ähnliche Nor-
men immer wieder vom Gesetzgeber ergänzt werden müssten.663 Ob diese sinn-
gemäße Anwendung der Norm mit der Rechtsprechung des EuGH im Einklang 

                                                 
657 Hierzu im Einzelnen Witte, ZfZ 2000, 74 (74ff.). 
658 Anton, ZfZ 1999, 362 (369). 
659 Müller-Eiselt, ZfZ 2001, 398 (401). 
660 Der primärrechtlich angelegte Schutz der finanziellen Interessen der Union darf jedoch 

nicht grundsätzlich dem anwendbaren Sekundärrecht vorgehen, vgl. etwa EuG, Urt. v. 
7.6.2001, T- 330/99, ECLI:EU:T:2001:150, Rn. 60. 

661 Vgl. zur Besprechung der Urteile des österreichischen VGH v. 28.2.2002 und v. 
24.4.2002 ZfZ 2003, 67f. 

662 Fuchs, ZfZ 2003, 322 (322).  
663 Fuchs, Artikel 859 ZK-DVO zwar taxativ, aber einer sinngemäßen Anwendung zugäng-

lich!, ZfZ 2003, 67 (68). 
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steht, erscheint fraglich. Jedenfalls löst sie das Kernproblem nicht, sondern er-
möglicht nur, weitere Einzelfallentscheidungen zu treffen.  

3. Festigung der neuen Rechtsprechungslinie  

In einer Reihe weiterer Entscheidungen festigte der EuGH seine im Fall „Söhl 
und Söhlke“ etablierte Rechtsprechungslinie. Auffällig ist, dass der Gerichtshof 
in seinen Urteilen eine verschärfte und weitaus strengere Interpretation der zoll-
schuldrechtlichen Vorschriften vornimmt, was sich vor allem nachteilig für die 
Wirtschaftsbeteiligten auswirkte. 

a) Entscheidung „Wandel“ vom 1. Februar 2001 

Auf ein Vorabentscheidungsersuchen des FG Bremen664 hin hatte sich der EuGH 
in der Entscheidung „Wandel“665 zum ersten Mal mit dem Begriff des Entziehens 
von Waren aus der zollamtlichen Überwachung zu befassen. Dessen Definition 
hat grundlegende Auswirkungen für die Zollschuldentstehungstatbestände. Wei-
terhin ist auch der maßgebliche Zeitpunkt der Entstehung der Einfuhrzollschuld 
Thema der Entscheidung, um die einzelnen Zollschuldentstehungstatbestände 
voneinander abzugrenzen. 

aa) Sachverhalt 

Das klagende Unternehmen Wandel übernahm als zugelassener Empfänger eine 
Warensendung verschiedener Nichtgemeinschaftswaren, die mittels externem 
Versandverfahren in das Zollgebiet eingeführt wurden.666 Mit der Anmeldung der 
Waren zum zollrechtlich freien Verkehr teilten die Zollbehörden dem Unterneh-
men zugleich eine geplante Zollbeschau der Waren am festgelegten Verwah-
rungsort mit.667 Zu dieser Zollbeschau konnte es allerdings nicht kommen, da das 
klagende Unternehmen die Waren vom vorgesehenen Verwahrungsort sogleich 
weiter transportierte.668 

                                                 
664 Vorlagebeschluss des FG Bremen v. 2.2.1999, 2 95 032 K 2, EFG 1999, 721, ZfZ 1999, 

161; siehe auch Witte, Einfuhrzollschuld beim Entfernen angemeldeter Waren, Vorlage-
beschluss des FG Bremen zu grundlegenden Fragen des Zollschuldrechts, AW-Prax 2000, 
146 (146f.). 

665 EuGH, Urt. v. 1.2.2001, Rs. C-66/99, ECLI:EU:C:2001:69 (Wandel); ZfZ 2001, 121ff. 
666 EuGH, Urt. v. 1.2.2001, Rs. C-66/99, ECLI:EU:C:2001:69 (Wandel), Rn. 27. 
667 EuGH, Urt. v. 1.2.2001, Rs. C-66/99, ECLI:EU:C:2001:69 (Wandel), Rn. 28. 
668 EuGH, Urt. v. 1.2.2001, Rs. C-66/99, ECLI:EU:C:2001:69 (Wandel), Rn. 29. 
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Entsprechend legten die Zollbehörden das Entstehen einer Zollschuld gem. 
Art. 203 Abs. 1 ZK wegen des Entziehens der Waren aus der zollamtlichen Über-
wachung fest und gewährten mangels ordnungsgemäßen Verfahrens für die Wa-
ren auch keine Präferenzbehandlung.669 Der EuGH musste sich sodann mit der 
Frage befassen, ob eine Einfuhrzollschuld nach Art. 201 Abs. 1 ZK durch die an-
genommene Zollanmeldung entstanden ist oder ob im Falle einer angeordneten 
Zollbeschau eine Zollschuld i.S.v. Art. 203 Abs. 1 ZK entsteht, wenn die Waren 
vom vorgesehenen Verwahrungsort entfernt werden.670 

bb) Rechtliche Würdigung durch den EuGH 

Der EuGH sieht die Entstehung einer Zollschuld aufgrund des Entziehens aus der 
zollamtlichen Überwachung nach Art. 203 Abs. 1 ZK als gegeben an, da die be-
treffenden Waren nach der Zollanmeldung direkt aus der vorübergehenden Ver-
wahrung entfernt und in den freien Verkehr gebracht wurden, ohne dass eine an-
gekündigte Zollbeschau stattfinden konnte.671 Weiterhin sei das Entstehen der 
Zollschuld auch unabhängig davon, dass gültige Präferenznachweise vorlegt wur-
den.672  

(1) Zur Zollschuldentstehung gem. Art. 201 Abs. 1 ZK 

Eine Zollschuldentstehung gem. Art. 201 Abs. 1 ZK verneint der Gerichtshof auf-
grund der fehlenden ordnungsgemäßen Überführung in den zollrechtlich freien 
Verkehr.673 Die Überführung sei nicht zustande gekommen, da keine ordnungs-
gemäße Änderung des zollrechtlichen Status erfolgt sei.674 Zwar sei die erfolgte 
und angenommene Zollanmeldung ebenfalls eine wesentliche und förmliche Vo-
raussetzung für die Abfertigung von Nichtgemeinschaftswaren zum zollrechtlich 
freien Verkehr.675 Allerdings sei auch die Überlassung für diesen Vorgang von 
Bedeutung, da sie gem. Art. 4 Nr. 20 ZK dem Zweck diene einer Nichtgemein-
schaftsware den Status einer Gemeinschaftsware zu verleihen.676 Sofern es ledig-
lich auf die Annahme der Zollanmeldung ankomme, würde diese Handlung den 
Entstehungstatbestand des Art. 201 ZK darstellen, was mit dessen Wortlaut nicht 
vereinbar sei und zudem den Vorgang der Überlassung durch die zuständigen 

                                                 
669 EuGH, Urt. v. 1.2.2001, Rs. C-66/99, ECLI:EU:C:2001:69 (Wandel), Rn. 30. 
670 EuGH, Urt. v. 1.2.2001, Rs. C-66/99, ECLI:EU:C:2001:69 (Wandel), Rn. 34. 
671 EuGH, Urt. v. 1.2.2001, Rs. C-66/99, ECLI:EU:C:2001:69 (Wandel), Rn. 51. 
672 EuGH, Urt. v. 1.2.2001, Rs. C-66/99, ECLI:EU:C:2001:69 (Wandel), Rn. 56f. 
673 EuGH, Urt. v. 1.2.2001, Rs. C-66/99, ECLI:EU:C:2001:69 (Wandel), Rn. 42. 
674 EuGH, Urt. v. 1.2.2001, Rs. C-66/99, ECLI:EU:C:2001:69 (Wandel), Rn. 41. 
675 EuGH, Urt. v. 1.2.2001, Rs. C-66/99, ECLI:EU:C:2001:69 (Wandel), Rn. 37. 
676 EuGH, Urt. v. 1.2.2001, Rs. C-66/99, ECLI:EU:C:2001:69 (Wandel), Rn. 38. 
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Zollbehörden obsolet machen würde.677 Des Weiteren sei auch der Anwendungs-
bereich des Art. 203 Abs. 1 ZK durch ein Auslegungsverständnis berührt, welches 
die Annahme der Zollanmeldung als den für die Zollschuldentstehung maßgeb- 
lichen Zeitpunkt ansieht.678 

Die zollamtliche Überwachung der Waren endet nach den zollrechtlichen Vor-
schriften erst mit dem Statuswechsel der betreffenden Waren zu Gemeinschafts-
waren. Dieser folge jedoch nicht aus der Annahme der Zollanmeldung, sondern 
aus der Überlassung der Waren durch die Zollbehörden. Folglich könne das Ent-
ziehen einer Ware aus der zollamtlichen Überwachung zwischen Annahme der 
Zollanmeldung und der Überlassung der Waren nicht unter den Entstehungstat-
bestand des Art. 201 Abs. 1 ZK fallen.679 

(2) Zum Begriff des Entziehens i.S.v. Art. 203 Abs. 1 ZK 

Der Gerichtshof definiert zu diesem Zweck erstmals den Begriff des Entziehens 
i.S.d. Art. 203 Abs. 1 ZK. Unter dem Entziehen aus der zollamtlichen Überwa-
chung versteht der EuGH jede Handlung oder Unterlassung, die dazu führt, dass 
die zuständige Zollstelle auch nur zeitweise am Zugang zu einer unter zollamt- 
licher Überwachung stehenden Ware und der Durchführung von vorgesehenen 
Prüfungen gehindert wird.680  

Folglich müssen auch nur die objektiven Voraussetzungen für den Tatbestand des 
Entziehens gegeben sein. Ein subjektives Element, etwa die Kenntnis bestimmter 
zollrechtlicher Umstände, ist nicht tatbestandsrelevant und damit unerheblich.681 

                                                 
677 EuGH, Urt. v. 1.2.2001, Rs. C-66/99, ECLI:EU:C:2001:69 (Wandel), Rn. 43. 
678 EuGH, Urt. v. 1.2.2001, Rs. C-66/99, ECLI:EU:C:2001:69 (Wandel), Rn. 44f. 
679 EuGH, Urt. v. 1.2.2001, Rs. C-66/99, ECLI:EU:C:2001:69 (Wandel), Rn. 45. 
680 EuGH, Urt. v. 1.2.2001, Rs. C-66/99, ECLI:EU:C:2001:69 (Wandel), Rn. 47; siehe für 

ein ähnliches Verständnis des Begriffs schon BFH, Urt. v. 30.6.1970, VII R 100/68, 
Rn. 11 (juris), BFHE 99, 509 (511). 

681 EuGH, Urt. v. 1.2.2001, Rs. C-66/99, ECLI:EU:C:2001:69 (Wandel), Rn. 48. 
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cc) Bewertung in der Literatur 

Das Urteil in der Rechtssache „Wandel“ wird in der Literatur als bedeutsam für 
Zollrecht und Praxis charakterisiert.682 Es wird zum einen als logisch und konse-
quent bewertet683, zum anderen aber auch in Teilen als nicht überzeugend684 oder 
völlig unverständlich685 eingestuft. Durch die Sichtweise des EuGH, der die Zoll-
schuld nach Art. 201 ZK erst als entstanden ansieht, wenn über die Ware frei ver-
fügt werden kann, könne der Wirtschaftszoll grundsätzlich als verwirklicht ange-
sehen werden.686 Bisher übliche Ansichten und Verfahrensweisen im Hinblick auf 
die Zollschuldentstehung nach Art. 201 ZK durch Annahme der Zollanmeldung 
aber nicht erfolgter Überlassung müssten jedoch infolge der Entscheidung einer 
anderen Handhabung unterzogen werden.687 Der Anwendungsbereich von 
Art. 203 ZK wird dadurch erneut erweitert. An dieser Stelle sieht sich das Urteil 
jedoch auch deutlicher Kritik ausgesetzt, wonach die Zollschuld bereits nach be-
antragter und nicht erst nach abgeschlossener Überführung in den freien Verkehr 
entstehen müsse, was sich systematisch aus den Art. 74 und 233 ZK ergebe.688 
Vielmehr sollte vermittelnd auf das Konzept der „Überlassungsreife“ abgestellt 
werden.689 

Überdies ergeben sich aus dem Urteil Abgrenzungs- und Anwendungsprobleme 
hinsichtlich der Art. 203 und Art. 204 ZK.690 Das Verhältnis dieser beiden Nor-
men ist nicht trennscharf und wirft weitere Folgefragen auf.  

                                                 
682 Anton, Anmerkung zum EuGH Urteil v. 1.2.2001, Rs. C-66/99, ZfZ 2001, 123 (123); 

Zitzmann/Masorsky, Zollverfahren und Zollschuld, Entziehen aus der zollamtlichen 
Überwachung trotz Zollschuldentstehung anders als nach Art. 203 ZK?, AW-Prax 2001, 
188 (188). 

683 Fuchs, ZfZ 2003, 322 (322); Bollmann, AW-Prax 2002, 30 (31). 
684 Zitzmann/Masorsky, AW-Prax 2001, 188 (190). 
685 Stüwe, Annahme der Zollanmeldung, Überlassung der Waren und das Entstehen der Zoll-

schuld – Der EuGH auf Abwegen?-, ddz 5/2001, F27. 
686 Höfinger, ZfZ 2007, 197 (199). 
687 Anton, ZfZ 2001, 123 (123f.) sowie Höfinger, ZfZ 2007, 197 (199), der darauf aufmerk-

sam macht, dass infolge des Verständnisses des EuGH der Erlöschensgrund des Art. 233 
Buchst. c 2. Anstr. ZK mit der Entscheidung keine Bedeutung mehr hat. 

688 So schon Witte, AW-Prax 2000, 146 (147) zum Vorlagebeschluss des FG Bremen v. 
2.2.1999, 2 95 032 K 2, EFG 1999; in diesem Sinne auch Zitzmann/Masorsky, AW-Prax 
2001, 188 (189); a.A. Bollmann, AW-Prax 2002, 30 (31). Siehe ausführlich zu dieser 
Thematik auch Witte, Die Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr, Zollverfahren 
und Zollschuldentstehung, AW-Prax 2000, 190 (190ff.).  

689 Witte in: Witte (Hrsg.), Zollkodex, 2013, Art. 201 ZK, Rn. 2e; siehe zum Fortbestehen 
des Problems nach dem UZK auch Gliederungspunkt B. I. 1. a) aa) des 4. Teils dieser 
Arbeit. 

690 Anton, ZfZ 2001, 123 (124). 
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Das Urteil kann weiterhin dahingehend begrüßt werden, dass der Gerichtshof 
erstmals eine europäische Definition des unbestimmten Rechtsbegriffes des Ent-
ziehens aus der zollamtlichen Überwachung aufstellte.691 Begrüßt wird dabei, 
dass es für eine Zollschuldentstehung durch Entziehen allein auf objektive Merk-
male ankommt.692 Allerdings wird an diesem Verständnis kritisiert, dass der Be-
griff zu weit gefasst sei, damit zu schnell zur Anwendung komme und infolge-
dessen ein Entziehen aus der zollamtlichen Überwachung mit Zollschuldentste-
hung nach Art. 203 ZK in vielen Fällen zu bejahen sei.693 Weiterhin führe dieses 
Begriffsverständnis dazu, dass nicht hinreichend berücksichtigt werde, was im 
Anschluss an das Entziehen genau mit den betreffenden Waren geschehe.694  

Hinsichtlich der Tatsache, dass eine Zollschuld nach Art. 203 ZK trotz gültiger 
Präferenznachweise entstehen kann, werden ferner handelspolitische Bedenken 
geäußert.695 Vor allem seien in diesem Zusammenhang Probleme auf WTO-
Ebene und im Rahmen von Freihandelsabkommen zu erwarten.696 Die Zoll- 
schuldentstehung sei in diesem Fall nicht das passende Mittel, um den Fehler des 
Wirtschaftsbeteiligten zu ahnden, sondern ein Bußgeld.697 

dd) Bewertung 

Auch wenn die Entscheidung „Wandel“ auf den ersten Blick keine direkten Be-
züge zum Wirtschaftszollrecht aufweist, so wird dennoch deutlich, dass der Ge-
richtshof eine strenge Auslegung der zollschuldrechtlichen Vorschriften verfolgt. 
Die Definition des Entziehens ist dabei weit gefasst und kann somit bei kleinen 
Abweichungen von den zollrechtlichen Regelungen zum Entstehen einer Zoll-
schuld nach Art. 203 Abs. 1 ZK führen.  

Indirekt kann jedoch ein Bezug zum Wirtschaftszollgedanken hergestellt werden. 
Denn durch die weit gefasste Definition, die bei strengem objektiven Gebrauch 

                                                 
691 Bisher existierte lediglich eine Definition des Begriffs auf nationaler Ebene durch den 

Bundesfinanzhof, vgl. BFH, Urt. v. 30.6.1970, VII R 100/68, Rn. 11 (nach juris) sowie 
amtlicher Leitsatz, BFHE 99, 509 (509, 511), ZfZ 1971, 113; siehe zur Befassung mit 
dem Begriff des Entziehens aus der zollamtlichen Überwachung vor dem Urteil in der 
Rechtssache „Wandel“ umfassend: Anton, Zum Begriff des Entziehens aus zollamtlicher 
Überwachung, ZfZ 1995, 2ff.; Anton, Nochmals: Entziehen aus der zollamtlichen Über-
wachung, ZfZ 1996, 326ff. 

692 Witte, AW-Prax 2000, 146 (147). 
693 Müller-Eiselt, ZfZ 2001, 398 (399f.). 
694 Müller-Eiselt, ZfZ 2001, 398 (400). 
695 Schultze/Zitzmann, ZfZ 2002, 151 (152); a.A. Witte, AW-Prax 2000, 146 (147). 
696 Schultze/Zitzmann, ZfZ 2002, 151 (152); a.A. Anton, ZfZ 2003, 153 (154). 
697 Schultze/Zitzmann, ZfZ 2002, 151 (152). 
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vergleichsweise schnell zur Anwendung kommt und somit zur Zollschuldentste-
hung führt, wird das anschließende Schicksal der Waren unberücksichtigt gelas-
sen. Ein anschließendes Verbringen aus dem Zollgebiet ohne tatsächlichen Ein-
gang in den Wirtschaftskreislauf findet demzufolge keine Berücksichtigung im 
Rahmen der Zollschuldentstehung. 

b) Entscheidung „Liberexim“ vom 11. Juli 2002 

Kurze Zeit später musste sich der EuGH im Fall „Liberexim“698 unter anderem 
erneut mit dem Entziehen aus der zollamtlichen Überwachung befassen. In seiner 
Entscheidung bestätigte und konkretisierte er seine bereits aufgestellte Definition. 

aa) Sachverhalt 

Drittländische Partien Milchpulver sollten im externen gemeinschaftlichen Ver-
sandverfahren von Deutschland nach Portugal transportiert werden. Hierzu kam 
es allerdings nicht. Stattdessen wurde der Sattelanhänger mit Waren in Deutsch-
land ohne entsprechendes Wissen der Zollbehörden hinter eine neue Zugma-
schine mit niederländischer Zulassung gehängt.699 Anschließend wurden die Wa-
ren in die Niederlande verbracht, hier jedoch nicht gestellt.700 Danach wurden sie 
in den Niederlanden veräußert.701 Infolgedessen forderten die Behörden das Un-
ternehmen Liberexim auf Mehrwertsteuer zu entrichten, da die Waren in den Nie-
derlanden keinem Zollverfahren mehr angehört hätten.702 Liberexim war aller-
dings der Auffassung, dass die erste vorschriftswidrige Handlung bereits in 
Deutschland durch das Umladen erfolgte, sodass hier Mehrwertsteuer und Zoll zu 
entrichten seien.703 

bb) Rechtliche Würdigung durch den EuGH 

Der EuGH macht die Frage, ob eine vorschriftswidrige Handlung dazu führt, dass 
die betreffenden Waren dem externen gemeinschaftlichen Versandverfahren 
nicht mehr unterliegen, davon abhängig, dass den Zollbehörden durch diese 
Handlung ihre Kontroll- und Überwachungsmöglichkeiten entzogen werden.704 
Seine bisherige Definition des Begriffs des Entziehens aus der zollamtlichen 

                                                 
698 EuGH, Urt. v. 11.7.2002, Rs. C-371/99, ECLI:EU:C:2002:433 (Liberexim); ZfZ 2002, 

338ff.  
699 EuGH, Urt. v. 11.7.2002, Rs. C-371/99, ECLI:EU:C:2002:433 (Liberexim), Rn. 19. 
700 EuGH, Urt. v. 11.7.2002, Rs. C-371/99, ECLI:EU:C:2002:433 (Liberexim), Rn. 20. 
701 EuGH, Urt. v. 11.7.2002, Rs. C-371/99, ECLI:EU:C:2002:433 (Liberexim), Rn. 21. 
702 EuGH, Urt. v. 11.7.2002, Rs. C-371/99, ECLI:EU:C:2002:433 (Liberexim), Rn. 22. 
703 EuGH, Urt. v. 11.7.2002, Rs. C-371/99, ECLI:EU:C:2002:433 (Liberexim), Rn. 25. 
704 EuGH, Urt. v. 11.7.2002, Rs. C-371/99, ECLI:EU:C:2002:433 (Liberexim), Rn. 52f., 57. 
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Überwachung bestätigt der EuGH auch für den Fall „Liberexim“.705 Er konkreti-
siert sein Auslegungsverständnis jedoch dahingehend, dass sie auch das Verhin-
dern von potenziell in den zollrechtlichen Vorschriften vorgesehenen Zollkon-
trollen umfasst.706 Ein solcher Umstand des Entziehens könne jedoch nicht im 
Falle des Austausches der Zugmaschine angenommen werden. Denn solange die 
betreffenden Waren nicht ab- oder umgeladen, ausgetauscht oder etwaige Siegel 
aufgebrochen würden, seien die Zollbehörden in ihren Kontrollbefugnissen nicht 
eingeschränkt.707 Hingegen seien Handlungen, die dazu führten, dass die Waren 
in den Gemeinschaftsmarkt eingingen, als solche vorschriftswidrigen Handlun-
gen zu charakterisieren, die ein Entziehen aus der zollamtlichen Überwachung 
begründeten.708 

cc) Bewertung 

Mit der Entscheidung des EuGH kommt es zu einer Ausweitung der Definition 
des Entziehens von faktisch verhinderten auf sämtliche im Zollrecht vorgesehene 
hypothetische Zollkontrollen. Folglich reicht es aus, wenn die Waren etwaigen 
Zollprüfungen vorenthalten wurden, selbst wenn die Behörden tatsächlich keine 
Kontrollen anstrebten oder durchführten.709 

Interessant ist in diesem Kontext, dass der EuGH von vorschriftswidrigen Hand-
lungen ausgeht, die dazu führen, dass die Waren in den Gemeinschaftsmarkt ver-
bracht werden. Hinter dieser Äußerung und der Nutzung dieses Terminus könnte 
man wirtschaftszollrechtliche Ansichten vermuten. Denn der Gerichtshof scheint 
die Zollschuldentstehung durch die vorschriftswidrigen Handlungen an den tat-
sächlichen Eingang der Waren in den Wirtschaftskreislauf zu knüpfen.  

Als eine Abkehr vom Konzept des Wirtschaftszollgedankens kann dieses Urteil 
folglich nicht direkt gewertet werden. Allerdings kommt es durch die weitere 
Konkretisierung des Begriffs des Entziehens aus der zollamtlichen Überwachung 
zu einer erneuten Verschärfung der zollschuldrechtlichen Vorschriften, die im 

                                                 
705 EuGH, Urt. v. 11.7.2002, Rs. C-371/99, ECLI:EU:C:2002:433 (Liberexim), Rn. 54. 
706 EuGH, Urt. v. 11.7.2002, Rs. C-371/99, ECLI:EU:C:2002:433 (Liberexim), Rn. 55. 
707 EuGH, Urt. v. 11.7.2002, Rs. C-371/99, ECLI:EU:C:2002:433 (Liberexim), Rn. 56. 
708 EuGH, Urt. v. 11.7.2002, Rs. C-371/99, ECLI:EU:C:2002:433 (Liberexim), Rn. 57. 
709 So z.B. in EuGH, Urt. v. 29.4.2004, Rs. C-222/01, ECLI:EU:C:2004:250 (British Ameri-

can Tobacco), Rn. 54f., in dem der EuGH eine Zollschuldentstehung bejaht, da es zu einer 
zeitweisen Trennung des Versandscheins T1 von den Waren gekommen ist und somit die 
objektiven Tatbestandsvoraussetzungen des Entziehens aus der zollamtlichen Überwa-
chung erfüllt sind, unabhängig davon, ob es tatsächlich zu Zollkontrollen der Behörden 
gekommen ist. 
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Zusammenspiel mit anderen Faktoren letztlich doch Einfluss auf das Wirtschafts-
zollrecht ausüben kann. 

c) Entscheidung „SPKR“ vom 11. November 2002 

Die Entscheidung „SPKR“710 des Gerichtshofs ist interessant, da der EuGH in die-
ser auf Zieldimensionen eingeht, die mit den zollschuldrechtlichen Erlöschensvor-
schriften des ZK verfolgt werden sollen.  

aa) Sachverhalt 

Dem Sachverhalt nach geht es um das Entstehen einer Zollschuld anlässlich Zu-
widerhandlungen im externen gemeinschaftlichen Versandverfahren.711 Aller-
dings wurde entgegen des damaligen Art. 379 Abs. 1 ZK-DVO die dort angege-
bene elfmonatige Frist nicht durch die Zollbehörden eingehalten, sodass die Klä-
gerin die Erhebung der Zollschuld letztlich nicht für gerechtfertigt hält.712 

bb) Rechtliche Würdigung durch den EuGH 

Der EuGH urteilt, dass die Nichteinhaltung der in Art. 379 Abs. 1 ZK-DVO fest-
gelegten Frist nicht dazu führt, dass die entstandene Zollschuld nicht mehr erho-
ben werden kann.713 Der Gerichtshof geht davon aus, dass dieser Umstand einem 
Erlöschen gleichkommen würde, das jedoch nicht in den zollrechtlichen Vor-
schriften vorgesehen ist.714 Zu Sinn und Zweck der Erlöschenstatbestände der 
Art. 221 Abs. 3 und Art. 233 ZK führt der EuGH aus, dass diese gleichermaßen 
zum einen dem Schutz der Eigenmittel715 der Gemeinschaft dienten und zum an-
deren den Schutz der Interessen der Wirtschaftsbeteiligten verfolgten.716 Dieses 

                                                 
710 EuGH, Urt. v. 14.11.2002, Rs. C-112/01, ECLI:EU:C:2002:663 (SPKR), ZfZ 2003, 50ff. 
711 EuGH, Urt. v. 14.11.2002, Rs. C-112/01, ECLI:EU:C:2002:663 (SPKR), Rn. 26. 
712 EuGH, Urt. v. 14.11.2002, Rs. C-112/01, ECLI:EU:C:2002:663 (SPKR), Rn. 22, 26. 
713 EuGH, Urt. v. 14.11.2002, Rs. C-112/01, ECLI:EU:C:2002:663 (SPKR), Rn. 40. 
714 EuGH, Urt. v. 14.11.2002, Rs. C-112/01, ECLI:EU:C:2002:663 (SPKR), Rn. 30. 
715 Unter dem Begriff der Eigenmittel versteht man im Kontext der EU Einnahmen, die der 

Union unwiderruflich zugewiesen werden, um ihren Haushalt zu finanzieren. Dabei gibt 
es verschiedene Arten von Eigenmitteln wie zum Beispiel die traditionellen Eigenmittel. 
Zu ihnen zählen klassischerweise Zölle, welche direkt aus der Existenz des einheitlichen 
Zollgebietes resultieren und nicht den Mitgliedstaaten zugewiesen werden können. Siehe 
ausführlich hierzu: European Union/Directorate-General for the Budget, European Un-
ion, Public Finance, 5. Aufl., 2014, S. 191; für eine Aufzählung aller Eigenmittel siehe 
Art. 2 des Beschlusses des Rates v. 7.6.2007 über das System der Eigenmittel der Euro-
päischen Gemeinschaften (2007/436/EG,Euratom), ABl. EG Nr. L 163/17. 

716 EuGH, Urt. v. 14.11.2002, Rs. C-112/01, ECLI:EU:C:2002:663 (SPKR), Rn. 31. 
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Gleichgewicht dürfe nicht durch eine etwaige Erweiterung der Erlöschenstatbe-
stände im Rahmen der ZK-DVO gestört werden.717 

cc) Bewertung 

Neben der rechtlichen Fragestellung hinsichtlich des vormaligen Art. 379 Abs. 1 
ZK-DVO und dessen Stellenwert verdeutlicht das Urteil des Gerichtshofs die ge-
setzgeberischen Absichten, die hinter den Erlöschensvorschriften des ZK stehen. 
Der Gerichtshof urteilt hier im Einklang mit den Ausführungen der Kommission 
und des Generalanwalts.718 Durch die Benennung der beiden Zieldimensionen, 
denen gleiches Gewicht beigemessen werden soll, stellt der EuGH zugleich die 
finanziellen und wirtschaftlichen Interessen der Beteiligten bei der Zollschuldent-
stehung heraus.  

Anzumerken ist vor allem, dass der Gerichtshof ausdrücklich auch den Wirt-
schaftsbeteiligten durch das Instrument des Erlöschens geschützt sehen will. Die 
Intention, die hinter diesem Schutzgedanken für den Wirtschaftsbeteiligten steht, 
dürfte wohl auf die Vermeidung zu Unrecht entstandener Zollschulden gerichtet 
sein. Unbillige Ergebnisse bei der Zollschuldentstehung sollen folglich kompen-
siert werden.  

Diese Ansicht und Haltung ist zwar kein direktes Bekenntnis zum Wirtschafts-
zollgedanken. Aus dem Sinn und Zweck der Norm wird jedoch deutlich, dass die 
Absicht, die hinter den Erlöschensnormen steht, im Grunde mit diesem Konzept 
im Einklang stehen dürfte. Folglich müssten Fallkonstellationen, die mit dem 
Wirtschaftszollgedanken im Konflikt stehen und nicht dem Wortlaut nach in der 
Norm angelegt sind, dennoch vom Telos der Norm erfasst sein. Denn in diesen 
Fällen würde sonst ein Ungleichgewicht zu Lasten des Wirtschaftsbeteiligten ent-
stehen, obwohl die Eigenmittel der Gemeinschaft nicht gefährdet wurden. 

Allerdings sieht Art. 233 ZK selbst kein Erlöschen für eine Fallkonstellation mit 
Bezug zum Wirtschaftszollrecht vor. Der Gerichtshof will ausweislich des Urteils 
ein Ausufern der Erlöschenstatbestände verhindern und lässt eine Erweiterung 
durch die ZK-DVO nicht zu. Vielmehr hält er an den im Wortlaut der Norm ge-
nannten Fällen fest. Konstellationen dieser Art können ggf. nur über Art. 204 
Abs. 1 ZK und dessen Heilungsmöglichkeiten herbeigeführt werden.  

                                                 
717 EuGH, Urt. v. 14.11.2002, Rs. C-112/01, ECLI:EU:C:2002:663 (SPKR), Rn. 31. 
718 Siehe Schlussanträge des Generalanwalts Jean Mischo v. 30.5.2002, Rs. C-112/01, 

ECLI:EU:C:2002:319, Rn. 38.; EuGH, Urt. v. 14.11.2002, Rs. C-112/01, 
ECLI:EU:C:2002:663 (SPKR), Rn. 31. 
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d) Gesamtbewertung der Entscheidungen und Tendenzen 

Das Verständnis des Begriffs des Entziehens aus der zollamtlichen Überwachung 
wurde durch die Rechtsprechung des EuGH sehr weit gefasst, sodass er eine Viel-
zahl von Verstößen, Ungenauigkeiten oder schlichten Arbeitsfehlern, die nicht im 
Einklang mit den zollrechtlichen Vorschriften stehen, erfasst. Im Hinblick auf die 
Haltung des EuGH zum Wirtschaftszollrecht ist diese Entwicklung interessant, 
weil sich bereits in den Entscheidungen abzeichnet, dass es durch die strenge De-
finition zu einer Ausdehnung der Möglichkeiten der Zollschuldentstehung im 
Rahmen des Art. 203 Abs. 1 ZK ohne Heilungsmöglichkeiten kommt. Gleichzei-
tig wird deutlich, dass der Anwendungsbereich des wirtschaftsliberaleren und oh-
nehin schon subsidiären719 Art. 204 Abs. 1 ZK weiter eingeschränkt wird. Ein-
fuhrzollschulden können somit schneller und aufgrund kleinerer Abweichungen 
von den zollrechtlichen Verfahrensvorschriften entstehen bei lediglich minimalen 
Heilungschancen.  

Das bereits vor dem Urteil des EuGH in der Literatur vielfach erörterte Problem 
um Regelungssystematik, Verhältnis und Anwendung der Art. 203 und 204 ZK720 
wird auch durch die Entscheidungen des EuGH nicht eindeutig gelöst. Anton be-
urteilt die Regelungssystematik als eine vom Gesetzgeber grundsätzlich bewusst 
gewählte Abkehr von Wirtschaftszollprinzipien, was sich aus dem achten Erwä-
gungsgrund des ZK721 ergebe.722 Dieser legt fest, dass beim Erlass von Durchfüh-
rungsbefugnissen zur Grundverordnung Betrugsfälle oder Unregelmäßigkeiten, 
die den Gesamthaushalt der Gemeinschaft beeinträchtigen könnten, vorgebeugt 
wird. Im Falle von Verfehlungen stelle der Gesetzgeber damit die finanziellen 
Interessen der Gemeinschaft über das Wirtschaftszollprinzip.723 Dies ist augen-
scheinlich zwar der Fall und findet auch im Wortlaut des Art. 859 ZK-DVO An-
klang. Dennoch erscheint es fraglich, ob der Verordnungsgeber eine bewusste 

                                                 
719 Die im Wortlaut des Art. 204 ZK festgelegte Subsidiarität zu Art. 203 ZK erfolgte erst 

mit Einführung des ZK. Im Zollrecht, welches vor der Anwendung des ZK galt, standen 
die beiden Normen noch nebeneinander. Somit kam es bereits mit der Einführung des ZK 
zu einer Verschärfung der zollschuldrechtlichen Vorschriften durch den Gesetzgeber und 
zu Nachteilen für den Wirtschaftsbeteiligten, da der Heilungstatbestand des Art. 204 ZK 
aufgrund des Rangverhältnisses der beiden Normen weder direkt noch analog auf Art. 203 
ZK angewendet werden konnte. Hierzu Witte, ZfZ 1993, 162 (167); a.A. Müller-Eiselt, 
ZfZ 2001, 398 (401), der von einem Verhältnis in Form von lex generalis/lex specialis 
ausgeht. 

720 Siehe etwa Anton, ZfZ 1995, 2ff.; Klupsch, Über die Folgen vorschriftswidriger Abwicklung 
des Versandverfahrens, Verhältnis der Art. 203, 204 ZK, 380, 859 ZK-DVO zueinander, 
ZfZ 1995, 108f.; Anton, ZfZ 1996, 326ff. 

721 8. Erwägungsgrund der VO (EWG) Nr. 2913/92, ABl. EG Nr. L 302/3. 
722 Anton, ZfZ 1995, 2 (2); a.A. Klupsch, ZfZ 1995, 108 (108f.). 
723 Anton, ZfZ 1995, 2 (2). 
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Abkehr vom Wirtschaftszollgedanken verfolgte oder, ob das faktische Zurücktre-
ten des Wirtschaftszollprinzips hinter den Haushaltsinteressen der Gemeinschaft 
eher auf ein (unglückliches) Zusammenspiel aus unpräziser Regelung der zoll-
schuldrechtlichen Normen sowie dem Nichtbedenken etwaiger kritischer Fall-
konstellationen und der anschließenden Rechtsprechung des EuGH zurückzufüh-
ren ist. 

Auch im Bereich des Erlöschens schlägt der Gerichtshof eine klare Linie ein. 
Zwar sollen die Interessen von Gemeinschaft und Wirtschaftsbeteiligten in Ein-
klang gebracht werden. Dennoch werden die Erlöschensvorschriften eher restrik-
tiv behandelt und sollen nicht ausufern.  

Insgesamt führt die Rechtsprechung des EuGH in ihrem Zusammenwirken somit 
zu einer Verschärfung der Zollpflichten und kann als weitere Tendenz des EuGH 
gewertet werden, sich vom Gedanken des Wirtschaftszolls zu distanzieren.  

4. Offensichtlicher Bruch mit dem Wirtschaftszollgedanken 

War man nach der Entscheidung im Fall „Söhl und Söhlke“ teilweise noch davon 
ausgegangen, dass diese eine Einzelfallentscheidung darstellte, die sich so nicht 
wiederholen würde, so erfolgte durch die Entscheidung im Fall „Hamann“724 
schließlich eine Bestätigung der neu eingeschlagenen Rechtsprechungslinie des 
EuGH. Spätestens mit dieser Entscheidung ist der Bruch mit dem Wirtschafts-
zollrecht nicht mehr von der Hand zu weisen.  

a) Entscheidung „Hamann“ vom 12. Februar 2004  

In seiner Entscheidung „Hamann“ befasste sich der EuGH mit der Frage der Zoll-
schuldentstehung im Rahmen von Formverstößen bei nachweislicher Wiederaus-
fuhr der Waren. Obwohl der Gesetzgeber bereits während der Anhängigkeit der 
Entscheidung auf die rechtliche Problematik mit einer Normänderung reagierte, 
fand der Fall aufgrund der Entscheidungsbegründung des EuGH viel Aufmerk-
samkeit. 

aa) Sachverhalt 

Das klagende Unternehmen führte eine Reihe von sich zuvor im Zolllagerverfah-
ren befindlichen Waren wieder aus dem Zollgebiet aus.725 Diese Waren wurden 
allerdings nicht wie zollrechtlich vorgesehen vor dem Verlassen des Zollgebietes 

                                                 
724 EuGH, Urt. v. 12.2.2004, Rs. C-337/01, ECLI:EU:C:2004:90 (Hamann); ZfZ 2004, 122f. 
725 EuGH, Urt. v. 12.2.2004, Rs. C-337/01, ECLI:EU:C:2004:90 (Hamann), Rn. 20. 
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zwischen Ausfuhr- und Ausgangszollstelle in das externe Versandverfahren über-
führt.726 Die Zollbehörden setzten folglich eine Einfuhrzollschuld für die betref-
fenden Waren fest und lehnten auch einen Erstattungsantrag des Unternehmens 
ab.727 Fraglich war in diesem Zusammenhang, ob durch das Versäumnis die Wa-
ren in ein externes Versandverfahren abzufertigen, eine Zollschuld nach Art. 203 
ZK entstanden war.728 

bb) Urteil des FG Hamburg vom 14. September 2000 

Das FG Hamburg bejahte die Zollschuldentstehung nach Art. 203 Abs. 1 ZK mit 
der Begründung, dass es durch das Entfernen der Waren ohne Mitteilung und 
ohne Inanspruchnahme des vorgesehenen externen Versandverfahrens zu einer 
zeitweiligen Unterbrechung der zollamtlichen Überwachung gekommen sei.729 
Aufgrund der sich aus dem Wortlaut der Norm ergebenden Vorrangstellung des 
Art. 203 ZK seien Art. 204 ZK und dessen Heilungstatbestand nicht anwend-
bar.730  

cc) Vorlagebeschluss des BFH vom 17. Juli 2001 

Der BFH beschließt, anlässlich der beim ihm eingelegten Revision, die Frage wel-
cher der beiden zollrechtlichen Entstehungstatbestände im konkreten Fall zur An-
wendung kommt, dem EuGH vorzulegen. In seinem Vorlagebeschluss731 weist 
der BFH ausdrücklich auf das Konzept des Wirtschaftszolls hin, welches gerade 
gegen eine Zollschuldentstehung nach Art. 203 Abs. 1 ZK im konkreten Fall spre-
che, da die Waren niemals am Wirtschaftskreislauf der Gemeinschaft teilgenom-
men hätten und nachweislich wieder ausgeführt wurden.732 Eine Zollschuldent-
stehung würde in diesem Fall einer Sanktion gleichkommen, was nicht mit dem 
Sinn und Zweck der zollschuldrechtlichen Vorschriften vereinbar sei.733 Viel-
mehr müssten solche Formverstöße auf anderem Wege und im Einklang mit dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mitgliedstaatlich geahndet werden, um die je-
weiligen Wirtschaftsbeteiligten wieder zu ordnungsgemäßem Handeln anzuhal-
ten.734 

                                                 
726 EuGH, Urt. v. 12.2.2004, Rs. C-337/01, ECLI:EU:C:2004:90 (Hamann), Rn. 22. 
727 EuGH, Urt. v. 12.2.2004, Rs. C-337/01, ECLI:EU:C:2004:90 (Hamann), Rn. 20, 22. 
728 EuGH, Urt. v. 12.2.2004, Rs. C-337/01, ECLI:EU:C:2004:90 (Hamann), Rn. 26. 
729 FG Hamburg, Urt. v. 14.9.2000, IV 906/97, Rn. 32, 37 (nach juris). 
730 FG Hamburg, Urt. v. 14.9.2000, IV 906/97, Rn. 43f. (nach juris). 
731 BFH, Beschluss v. 17.7.2001, Rs. VII R 99/00, BFHE 195, 481, ZfZ 2001, 376. 
732 BFH, Beschluss v. 17.7.2001, Rs. VII R 99/00, Rn. 12 (nach juris), BFHE 195, 481 (486). 
733 BFH, Beschluss v. 17.7.2001, Rs. VII R 99/00, Rn. 12 (nach juris), BFHE 195, 481 (486). 
734 BFH, Beschluss v. 17.7.2001, Rs. VII R 99/00, Rn. 12 (nach juris), BFHE 195, 481 (486). 
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dd) Stimmen zum Vorlagebeschluss des BFH 

Bereits der Vorlagebeschluss des BFH wurde in der Literatur aufgegriffen. Dabei 
wird die dem EuGH vom BFH gestellte Vorlagefrage, ob das Zollschuldrecht des 
ZK im Bereich der Zollschuldentstehung aufgrund von Pflichtverletzungen noch 
im Lichte des Wirtschaftszollgedankens oder eher als ein Sanktionszollrecht zu 
verstehen sei, als entscheidend angesehen.735 Sofern der tatsächliche Nachweis 
über den Nichteingang der Waren in den Wirtschaftskreislauf geführt werden 
könne, sei das Entstehen einer Zollschuld als Sanktion zu werten.736 

Vor dem Hintergrund der bereits in der Rechtssachte „Wandel“ am Begriff des 
Entziehens vorgebrachten Kritik737 sei zu befürchten, dass der Wirtschaftszollge-
danke vom EuGH nicht hinreichend gewürdigt werde, sofern der Begriff nicht im 
Wege einer Gesamtbetrachtung der tatsächlichen zollrechtlichen Vorgänge er-
gänzt werde.738 Im Zusammenspiel mit dem problematischen Verhältnis der Zoll-
schuldentstehungstatbestände der Art. 203 ZK und Art. 204 ZK komme es dazu, 
dass eine Lösung im Sinne des Wirtschaftszollrechts den betroffenen Wirtschafts-
beteiligten in Form einer Heilung bei Pflichtverletzungen über Art. 204 ZK 
i.V.m. Art. 859 ZK-DVO versperrt würde.739 Dagegen wird argumentiert, dass 
der Wortlaut des Heilungstatbestands des Art. 204 ZK eindeutig sei und keine 
Gesamtbetrachtung der Vorgänge rechtfertige, sondern sich nur auf das konkrete 
Zollverfahren bzw. die vorübergehende Verwahrung beschränke.740 Eine Absicht 
grundsätzlich „wirtschaftszollfremde zollschuldrechtliche Ergebnisse aus Rechts-
gründen zu bereinigen“741 lasse sich nicht aus den Normen des Verordnungsge-
bers ableiten.742 

Kritisiert wird der Vorlagebeschluss des BFH dahingehend, dass zwar das ange-
strebte Ergebnis, jedoch nicht dessen Begründung und Herleitung überzeuge.743 

                                                 
735 Müller-Eiselt, ZfZ 2001, 398 (398, 399); Witte, Zollschuld bei Wiederausfuhr aus dem 

Zolllager, Vorlagebeschluss des BFH zum Entziehen aus der zollamtlichen Überwa-
chung, AW-Prax 2002, 111 (111); Stüwe, AW-Prax 2004, 311 (311). 

736 Müller-Eiselt, ZfZ 2001, 398 (399). 
737 Siehe Gliederungspunkt B. II. 3. a) des 3. Teils dieser Arbeit. 
738 Müller-Eiselt, ZfZ 2001, 398 (400); zustimmend auch Schultze/Zitzmann, ZfZ 2002, 151 

(152f.); a.A. Anton, ZfZ 2003, 153 (154). 
739 Müller-Eiselt, ZfZ 2001, 398 (401). 
740 Anton, ZfZ 2003, 153 (154). 
741 So Bail/Schädel/Hutter in: Bail/Schädel/Hutter (Hrsg.), Kommentar Zollrecht, Loseblatt, 

B 57-58, Rn. 24 [Stand: September 1984] zum vormaligen § 57a ZG 1961. 
742 Anton, ZfZ 2003, 153 (154). 
743 Siehe hierzu Witte, AW-Prax 2002, 111 (112).  
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Eine Erstattung müsse über den Weg des Art. 239 ZK angestrebt werden.744 Vor 
dem Hintergrund, dass Art. 239 ZK bei Vorliegen der offensichtlichen Fahrläs-
sigkeit weder Erstattung noch Erlass gewährt, trifft den Wirtschaftsbeteiligten je-
doch unter Umständen eine doppelte Bestrafung.745 Ziel des EuGH müsse es ins-
gesamt jedoch sein, den Wirtschaftszollgedanken im Kontext der etwaigen Zoll-
schuldentstehung wieder zu stärken, was der Gerichtshof durch seine Rechtspre-
chung maßgeblich gestalten könne und müsse.746 

ee) Schlussanträge des Generalanwalts Tizziano vom 12. Juni 
2003 

Die Schlussanträge des Generalanwalts747 stehen in einer Linie mit dem Vorlage-
beschluss des BFH. Deutlich verweist der Generalanwalt auf den Wirtschaftszoll-
gedanken, dessen Zweck und auf das mangelnde Schutzbedürfnis der inländi-
schen Wirtschaft aufgrund der Ausfuhr der Ware.748 Weiterhin vertritt der Gene-
ralanwalt den in den Entscheidungen „Wandel“ und „Liberexim“749 geprägten 
weit gefassten Begriff des Entziehens nicht auf Fälle anzuwenden, in denen die 
Waren nachweislich wieder aus dem Zollgebiet ausgeführt wurden, sodass 
Art. 204 ZK mit entsprechender Heilungsmöglichkeit über Art. 859 ZK-DVO an-
zuwenden sei.750 

ff) Rechtliche Würdigung durch den EuGH 

In seiner Entscheidung befand der EuGH, dass eine Zollschuld für sich in einem 
Zolllager befindliche Nichtgemeinschaftswaren wegen des Entziehens aus der 
zollamtlichen Überwachung gem. Art. 203 Abs. 1 ZK entstanden ist, da die Wa-
ren vor ihrer Entnahme aus dem Zolllager nicht ordnungsgemäß in ein externes 
Versandverfahren überführt wurden, sondern, ohne ein solches nach den zoll-

                                                 
744 Witte, AW-Prax 2002, 111 (113); Witte in: Witte (Hrsg.), Zollkodex, 2013, Art. 203 ZK, 

Rn. 4b. 
745 Müller-Eiselt, ZfZ 2001, 398 (402). 
746 Müller-Eiselt, ZfZ 2001, 398 (402). 
747 Schlussanträge des Generalanwalts Antonio Tizziano v. 12.6.2003, Rs. C-337/01, 

ECLI:EU:C:2003:344. 
748 Schlussanträge des Generalanwalts Antonio Tizziano v. 12.6.2003, Rs. C-337/01, 

ECLI:EU:C:2003:344, Rn. 50, 52. 
749 Siehe Gliederungspunkt B. II. 3. a) und b) des 3. Teils dieser Arbeit. 
750 Schlussanträge des Generalanwalts Antonio Tizziano v. 12.6.2003, Rs. C-337/01, 

ECLI:EU:C:2003:344, Rn. 48ff. und 61. 
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rechtlichen Vorschriften vorgesehenes Verfahren, zur Ausgangszollstelle beför-
dert wurden.751 Folglich bejahte der EuGH die Zollschuldentstehung für die Wa-
ren, obwohl diese nachweislich das Zollgebiet der Gemeinschaft wieder verlassen 
hatten.752 Der Gerichtshof führt hierzu aus, dass auch der wirtschaftliche Charak-
ter der Einfuhrabgaben einer Einfuhrzollschuldentstehung nicht entgegenstehen 
könne.753 Stattdessen habe der Wirtschaftsbeteiligte die Möglichkeit von Erstat-
tung oder Erlass gesetzlich geschuldeter Abgaben nach Art. 239 ZK Gebrauch zu 
machen.754 

gg) Bewertung in der Literatur 

Die Entscheidung „Hamann“ rief in der Literatur überwiegend deutliche Kritik 
hervor.755 Sie wird als eindeutige Absage an den Wirtschaftszollgedanken gewer-
tet, dem infolgedessen nur noch eine lehrende Funktion zukommen könne.756 Die 
bereits im Rahmen des Vorlagebeschlusses des BFH vorgebrachten Bedenken 
und Kritikpunkte können dabei auf das EuGH-Urteil übertragen werden.757  

Es ist von einer „beklagenswerte[n] Entwicklung des EG-Zollschuldrechts als Be-
standteil des Wirtschaftszolls“ die Rede und davon, dass das Zollschuldrecht sich 
verselbstständigt, obwohl es eigentlich der Durchsetzung handelspolitischer Vor-
gaben diene.758 Gefordert wird eine Änderung der zollschuldrechtlichen Regelun-
gen des ZK, da auch auf internationaler Ebene im Rahmen der WTO und bei der 
Handhabung von Freihandelsabkommen Probleme befürchtet werden.759 

Weiterhin wird der Verweis des EuGH auf etwaige Erstattungs- und Erlassan-
sprüche der Wirtschaftsbeteiligten aus Art. 239 ZK sehr scharf kritisiert.760 Mit 

                                                 
751 EuGH, Urt. v. 12.2.2004, Rs. C-337/01, ECLI:EU:C:2004:90 (Hamann), Rn. 36. 
752 EuGH, Urt. v. 12.2.2004, Rs. C-337/01, ECLI:EU:C:2004:90 (Hamann), Rn. 23. 
753 EuGH, Urt. v. 12.2.2004, Rs. C-337/01, ECLI:EU:C:2004:90 (Hamann), Rn. 34. 
754 EuGH, Urt. v. 12.2.2004, Rs. C-337/01, ECLI:EU:C:2004:90 (Hamann), Rn. 34. 
755 Müller-Eiselt, ZfZ 2001, 398 (398f.); Zitzmann/Schultze, ZfZ 2002, 151 (151); Müller-

Eiselt, Entstehung der Zollschuld durch Entziehung, Urteil vom 20. Juli 2004, VII R 
99/00, Anmerkung, Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung 2004, 1242 (1244f.); a.A. 
Stüwe, AW-Prax 2004, 311 (311f.); Witte in: Witte, Zollkodex, 2013, Art. 203 ZK, 
Rn. 4c; Rüsken, Wann erlischt die Zollschuld infolge Beschlagnahme und Einziehung 
von Schmuggelware?, Teil II, ZfZ 2007, 202 (203f.). 

756 Rüsken, ZfZ 2007, 202 (203). 
757 Siehe Gliederungspunkt B. II. 4. a) dd) des 3. Teils dieser Arbeit.  
758 Schultze/Zitzmann, ZfZ 2002, 151 (152). 
759 Schultze/Zitzmann, ZfZ 2002, 151 (152). 
760 Müller-Eiselt, Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung 2004, 1242 (1244); Wolffgang, 

AW-Prax 2007, 179 (179); Müller-Eiselt in: Gellert, 40 Jahre Zollunion in Europa, 2008, 
S. 30. 
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diesem Hinweis gebe der EuGH den Wirtschaftsbeteiligten „eher Steine als 
Brot“761. Das Verfahren sei „ein Umweg“762. Die Erfolgsaussichten seien auf-
grund der hohen subjektiven Anforderungen, die an diese Tatbestände gestellt 
werden, relativ gering und das verweisende Argument würde nahezu höhnisch 
erscheinen.763  

Die Rechtsprechung des Gerichtshofs wird als Niedergang oder Beerdigung des 
Wirtschaftszolls764 und als Irrweg des Zollschuldrechts zum Sanktionszoll aufge-
fasst.765 Sie zeige insgesamt sehr deutlich, dass sie den Gedanken des Wirtschafts-
zolls nicht akzeptiere, wenngleich er „aus Sicht des internationalen Zollrechts die 
einzige Rechtfertigung für die Erhebung von Zöllen“ sein könne.766 Der stetige 
Versuch einer Auslegung des Zollschuldrechts nach dem Wirtschaftszollgedan-
ken habe sich somit erledigt.767 

hh) Bewertung 

Die Entscheidung des Gerichtshofs ist als Bruch mit dem Konzept des Wirt-
schaftszolls zu werten. Vor allem die Aussage des EuGH, dass der wirtschaftliche 
Charakter der Einfuhrabgaben der Einfuhrzollschuldentstehung nicht entgegen-
stehen könne, muss als Absage an das Wirtschaftszollsystem gewertet werden. 
Besonders hervorzuheben ist, dass der Gerichtshof diese Aussage trotz ange-
brachter Bedenken seitens des vorlegenden Gerichts und des Generalanwalts in 
dieser Art formulierte.  

Den Forderungen nach einer wirtschaftsfreundlicheren Auslegung kam der EuGH 
jedoch nicht nach und verwies die Wirtschaftsbeteiligten stattdessen auf die Mög-
lichkeit von Erstattung oder Erlass. Dieser Weg erscheint aufgrund der hohen tat-
bestandlichen Hürden jedoch als nicht adäquat, um das entstandene Gefälle aus-
zugleichen. Vielmehr kommt es dazu, dass aufgrund der vom EuGH aufgestellten 
hohen subjektiven Anforderungen Erstattungs- oder Erlassansprüche scheitern 
und der Wirtschaftsbeteiligte erneut und damit doppelt bestraft wird. Letztlich 

                                                 
761 Landry, ZfZ 2008, 221 (225). 
762 So schon Witte, DStZ 1998, 97 (101). 
763 Wolffgang, AW-Prax 2007, 179 (179); a.A. Stüwe, ZfZ 2005, 146 (147), der den Verweis 

des EuGH auf die Erlass- und Erstattungsvorschriften als Hinweis auf die Anwendung 
des Wirtschaftszollgedankens in diesem Bereich versteht, um in eindeutigen Fällen der 
Sachgerechtigkeit des Einzelfalls Rechnung tragen zu können. In diesem Sinne auch Rüs-
ken, ZfZ 2007, 202 (204). 

764 Müller-Eiselt in: Gellert, 40 Jahre Zollunion in Europa, 2008, S. 32. 
765 Müller-Eiselt, ZfZ 2001, 398 (398).  
766 Wolffgang, AW-Prax 2007, 179 (179).  
767 Witte in: Witte, Zollkodex, 2013, Art. 203 ZK, Rn. 4c. 
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kommt es durch diesen Verweis nur zu einer Verlagerung des Problems, welches 
ursprünglich in den zollschuldrechtlichen Normen verankert ist und auch an die-
ser Stelle hätte gelöst und korrigiert werden sollen. Den Wirtschaftszollgedanken 
im Kontext der Erlass- und Erstattungstatbestände als besonderen Umstand anzu-
sehen,768 würde zwar unter Umständen zu einem gerechten Ergebnis für den Wirt-
schaftsbeteiligten führen, eine Harmonisierung des Zollschuldrechts oder Rechts-
sicherheit in diesem Bereich werden dadurch jedoch nicht erreicht. 

Die durch das Urteil des EuGH manifestierte Entscheidungsrichtung und die da-
mit einhergehenden rechtlichen Konsequenzen für die Praxis erscheinen fraglich, 
zumal der Eindruck entsteht, dass die Interessen der betroffenen Wirtschaftsbe-
teiligten nicht ausreichend beachtet werden. Der EuGH gibt damit bei der Zoll-
schuldentstehung einem strengen Formalismus gegenüber der Sachgerechtigkeit 
des Einzelfalls den Vorrang. In den Erwägungsgründen zum ZK ist jedoch vor-
gesehen, dass den Erfordernissen der Zollverwaltung und dem Anspruch der 
Wirtschaftsbeteiligten auf eine gerechte und angemessene Behandlung gleicher-
maßen Rechnung getragen werden muss.769 Vor dem Hintergrund der Entschei-
dung ist indes fraglich, ob das im 5. Erwägungsgrund des ZK vorgesehene Gleich-
gewicht noch gewährleistet ist oder, ob es durch die Auffassung des EuGH zu 
einer unbilligen und unangemessenen Behandlung der Wirtschaftsbeteiligten un-
ter wirtschaftsunfreundlicher Anwendung der zollschuldrechtlichen Nomen 
kommt. 

b) Rechtliche Konsequenz der Entscheidung 

In seinem anschließenden Urteil770 entschied der BFH im Einklang mit der ergan-
genen EuGH-Entscheidung, dass im vorliegenden Fall eine Zollschuldentstehung 
nach Art. 203 ZK ohne etwaige Heilungsmöglichkeiten entstanden sei.771 Aus-
drücklich verweist der BFH noch einmal auf sein Bemühen, dem Wirtschaftszoll-
gedanken Rechnung zu tragen und auf die Ablehnung dieses Prinzips durch den 
EuGH.772 Der bedauernde und kritische Tenor dieser Aussage ist nicht zu überse-
hen, zumal der BFH sogar explizit auf die von der Entscheidung des EuGH ab-
weichenden Schlussanträge des Generalanwalts hinweist.773 Eine Erstattung gem. 

                                                 
768 So Stüwe, ZfZ 2005, 146 (148). 
769 5. Erwägungsgrund der VO (EWG) Nr. 2913/92, ABl. EG Nr. L 302/2. 
770 BFH, Urt. v. 20.7.2004, VII R 99/00, BFHE 206, 495, ZfZ 2005, 15ff. 
771 BFH, Urt. v. 20.7.2004, VII R 99/00, 1. Leitsatz (nach juris), BFHE 206, 495 (495). 
772 BFH, Urt. v. 20.7.2004, VII R 99/00, Rn. 18 (nach juris), BFHE 206, 495 (500). 
773 BFH, Urt. v. 20.7.2004, VII R 99/00, Rn. 18 (nach juris), BFHE 206, 495 (500). 
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Art. 239 ZK lehnte der BFH mangels besonderer Umstände ab.774 Diese restrik-
tive Auslegung ist vor dem Hintergrund der hohen Hürden775, die an das Vorlie-
gen dieser Umstände gestellt werden, auch nicht verwunderlich.776 

Schon während des gerichtlichen Verfahrens reagierte der Gesetzgeber mit einer 
Änderung der zollrechtlichen Vorschriften, um dem entstandenen Problem 
rechtstechnisch entgegenzuwirken. Mit der Einführung des Art. 512 Abs. 3 in die 
ZK-DVO777, der die bisher verpflichtende Eröffnung eines externen Versandver-
fahrens für Waren, die aus einem Zolllager wieder aus dem Zollgebiet der Ge-
meinschaft verbracht werden sollen, nicht mehr vorsah, wurde das Problem ge-
löst. Gleichzeitig kann die Neuregelung des Gesetzgebers als eine Positionierung 
im Hinblick auf das noch anhängige Gerichtsverfahren gesehen werden. Denn 
durch den Wegfall der Pflicht ein externes Versandverfahren durchzuführen, kann 
geschlossen werden, dass der Gesetzgeber dieses Erfordernis auch zuvor nur als 
Förmlichkeit angesehen hat, die die zollamtliche Überwachung grundsätzlich er-
leichtert, jedoch kein Entziehen aus dieser i.S.d. Art. 203 Abs. 1 ZK rechtfertigen 
kann.778 

Die neue Regelung kann als wirtschaftsfreundlicher charakterisiert werden. Sie 
kann als Versuch des Gesetzgebers aufgefasst werden, der Rechtsprechungslinie 
des EuGH und der damit verbundenen Abkehr vom Wirtschaftszollrecht entge-
genzuwirken. Allerdings geschah dies nur als einzelne Reaktion auf eine konkrete 
Fallkonstellation und die bevorstehende Auslegung des EuGH. Die Änderung war 
nicht mit der Bestrebung verbunden, die Rechtstechnik des Zollschuldrechts 
grundlegend zu überdenken oder den Wirtschaftszollgedanken wieder ausdrück-
lich in die Verordnung aufzunehmen und ihm so wieder mehr Gewicht zu verlei-
hen.  

                                                 
774 BFH, Urt. v. 20.7.2004, VII R 99/00, Rn. 22 (nach juris), BFHE 206, 495 (501f.). 
775 Siehe etwa EuGH, Urt. v. 25.2.1999, Rs. C-86/97, ECLI:EU:C:1999:95 (Trans-Ex-Im-

port), Rn. 21. 
776 A.A. Stüwe, ZfZ 2005, 146 (148), der eine weniger restriktive Auslegung der Erstattungs-

normen für gerechtfertigt hält und den nachweislichen Nichteingang der Waren in den 
Wirtschaftskreislauf als besonderen Umstand verstanden wissen will, damit es bei der 
Zollschuldentstehung nicht zu ungerechten Ergebnissen kommt. 

777 Erfolgt durch die Verordnung (EG) Nr. 993/2001 der Kommission v. 4.5.2001 zur Ände-
rung der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 mit Durchführungsvorschriften zu der Verord-
nung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften, 
ABl. EG Nr. L 141/1. 

778 Siehe in diesem Sinne auch BFH, Beschluss v. 17.7.2001, Rs. VII R 99/00, Rn. 11 (nach 
juris), BFHE 195, 481 (485f.). 
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5. Zunehmend wirtschaftsunfreundliche Anwendung der  
Zollschuld 

Die folgenden Entscheidungen des EuGH verdeutlichen erneut dessen strenge 
formale Anwendung der zollschuldrechtlichen Vorschriften. Die Entstehung der 
Zollschuld erfolgt dabei zu Ungunsten des Wirtschaftsbeteiligten und ist auch aus 
zolltheoretischer Perspektive fraglich.  

a) Entscheidung „Elshani“ vom 2. April 2009 

Berührungspunkte zum Konzept des Wirtschaftszolls zeigt auch der Fall „El-
shani“779. In Frage stand nun, ob es im vorliegenden Fall unter Umständen zu 
einem Erlöschen der Zollschuld gem. Art. 233 UAbs. 1 Buchst. d ZK gekommen 
und welcher Zeitpunkt hierfür relevant ist. 

aa) Sachverhalt 

Herr Elshani schmuggelte in einem Reisebus 150 Stangen Zigaretten über die 
Grenze in das Zollgebiet der Gemeinschaft. Nach Grenzübertritt, aber noch vor 
Erreichen des geplanten Zielortes in Österreich, wurden die Zigaretten von den 
österreichischen Zollbehörden beschlagnahmt, eingezogen und schließlich unter 
amtlicher Aufsicht vernichtet.780 Infolgedessen setzten die Zollbehörden eine 
Zollschuld fest, gegen welche sich Herr Elshani zur Wehr setzte.781 Der EuGH 
hatte sodann zu entscheiden, ob es zum Erlöschen der Zollschuld gem. Art. 233 
UAbs. 1 Buchst. d ZK kommt, wenn Schmuggelware erst im Zollgebiet, d.h. nach 
dem Passieren der ersten Zollstelle im Zollgebiet aber noch vor Erreichen des 
Bestimmungsortes, beschlagnahmt wird.782 

bb) Vorlagebeschluss des Unabhängigen Finanzsenats  

In seinem Vorlagebeschluss783 geht der Unabhängige Finanzsenat auf die ver-
schiedenen Rechtsmeinungen, die hinsichtlich des Zeitpunktes existieren, an dem 
ein Erlöschen nach Art. 233 UAbs. 1 Buchst. d ZK noch Anwendung finden kann, 
ein.784 Vor allem macht er auf die divergierende Rechtsprechung der Gerichte 

                                                 
779 EuGH, Urt. v. 2.4.2009, Rs. C-459/07, ECLI:EU:C:2009:224 (Elshani), ZfZ 2009, 132ff. 
780 EuGH, Urt. v. 2.4.2009, Rs. C-459/07, ECLI:EU:C:2009:224 (Elshani), Rn. 11. 
781 EuGH, Urt. v. 2.4.2009, Rs. C-459/07, ECLI:EU:C:2009:224 (Elshani), Rn. 13f. 
782 EuGH, Urt. v. 2.4.2009, Rs. C-459/07, ECLI:EU:C:2009:224 (Elshani), Rn. 16. 
783 UFS, Vorlagebeschluss v. 7.7.2007, ZRV/0225-Z3K/07, ZfZ 2007, 296ff., online abruf-

bar unter: https://findok.bmf.gv.at/findok/resources/pdf/ed1b8d3b-e495-417b-9fea-
01c84e6626d1/30975.1.1.6.pdf [Stand: 30.6.2019].  

784 UFS, Vorlagebeschluss v. 7.7.2007, ZRV/0225-Z3K/07, S. 4ff. 
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aufmerksam. Ausdrücklich stellt der Senat dabei auch Gesichtspunkte einer wirt-
schaftszollrechtlichen Betrachtungsweise zur Diskussion und hinterfragt die Ein-
haltung des Gebotes der Gleichberechtigung durch Art. 233 UAbs. 1 Buchst. d 
ZK.785 

cc) Schlussanträge des Generalanwalts Mengozzi vom  
4. November 2008 

In seinen Schlussanträgen786 geht der Generalanwalt ausführlich auf die dem Fall 
zugrunde liegende wirtschaftszollrechtliche Problematik ein. Auffallend ist, dass 
auf eine Reihe von Stellungnahmen aus verschiedenen Mitgliedstaaten787 sowie 
der Europäischen Kommission eingegangen wird, was zeigt, dass der Fall als 
wichtig eingestuft wurde und viele Parteien dazu bewogen hat, thematisch Posi-
tion zu beziehen.  

Die Regierung Österreichs vertritt in diesem Zusammenhang ein weites Er- 
löschensverständnis bis zum ersten Bestimmungsort in der Gemeinschaft.788 Die 
finnische Regierung plädiert sogar für ein noch weiteres Verständnis, indem sie 
das Erlöschen der Zollschuld vom Nachweis des tatsächlichen Eingangs der Wa-
ren in den Wirtschaftskreislauf abhängig macht.789 Dies stehe im Einklang mit 
dem Telos des Art. 233 ZK, da die finanziellen Interessen der Gemeinschaft bei 
einem Nichteingang der Waren in den Wirtschaftskreislauf nicht berührt wür-
den.790 

Die dänische Regierung und die Europäische Kommission sprechen sich hinge-
gen für ein enges Auslegungsverständnis des Art. 233 UAbs. 1 Buchst. d ZK aus, 
nach welchem ein Erlöschen der Zollschuld nach dem ersten Grenzübertritt nicht 
mehr möglich sein dürfe.791 Die polnische Regierung sieht einen alternativen Lö-
sungsweg vor, indem sie Art. 867a ZK-DVO als lex specialis anwenden will.792 

                                                 
785 UFS, Vorlagebeschluss v. 7.7.2007, ZRV/0225-Z3K/07, S. 8f. 
786 Schlussanträge des Generalanwalts Paolo Mengozzi v. 4.11.2008, Rs. C-459/07, 

ECLI:EU:C:2008:596. 
787 Stellung bezogen die Mitgliedstaaten Dänemark, Österreich, Polen und Finnland. 
788 Schlussanträge des Generalanwalts Paolo Mengozzi v. 4.11.2008, Rs. C-459/07, 

ECLI:EU:C:2008:596, Rn. 13-18. 
789 Schlussanträge des Generalanwalts Paolo Mengozzi v. 4.11.2008, Rs. C-459/07, 

ECLI:EU:C:2008:596, Rn. 19. 
790 Schlussanträge des Generalanwalts Paolo Mengozzi v. 4.11.2008, Rs. C-459/07, 

ECLI:EU:C:2008:596, Rn. 20. 
791 Schlussanträge des Generalanwalts Paolo Mengozzi v. 4.11.2008, Rs. C-459/07, 

ECLI:EU:C:2008:596, Rn. 22-27. 
792 Schlussanträge des Generalanwalts Paolo Mengozzi v. 4.11.2008, Rs. C-459/07, 

ECLI:EU:C:2008:596, Rn. 28. 
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Ausdrücklich stellt sich der Generalanwalt gegen die Auffassung der dänischen 
Regierung und der Europäischen Kommission.793 Art. 233 UAbs. 1 Buchst. d ZK 
von einem Sanktionsgedanken leiten zu lassen, nur weil eine größere Wahr-
scheinlichkeit bestehe, dass die Waren in den Wirtschaftskreislauf der Gemein-
schaft eingehen könnten, sei ein Fehlschluss, da die Waren bei ihrer Beschlag-
nahme gar nicht mehr (unverzollt) in den Wirtschaftskreislauf eingehen könnten 
und somit auch kein Wettbewerbsdruck vorhanden sei.794 Weiterhin spreche das 
bloße Vorhandensein des Erlöschenstatbestands an sich schon gegen eine gene-
relle Sanktionierung durch Zollschuld bei geschmuggelten beschlagnahmten Wa-
ren.795 Vielmehr müssten Schmuggelaktivitäten durch straf- oder verwaltungs-
rechtliche Sanktionen geahndet werden, was sich auch aus Art. 233 UAbs. 2 ZK 
selbst ergebe.796 Letztlich empfiehlt der Generalanwalt im Einklang mit der ös-
terreichischen Regierung ein Erlöschen der Zollschuld vom Grenzübertritt bis 
zum ersten Bestimmungsort in der Gemeinschaft zuzulassen.797 

dd) Rechtlichte Würdigung durch den EuGH 

Der Gerichtshof verweist zunächst darauf, dass die Zollschuldentstehung von ge-
schmuggelten und damit nicht gestellten Waren nach Art. 202 ZK zu bejahen 
ist.798 Allerdings war für eine etwaige Anwendung des Erlöschenstatbestands zu 
klären, wie der Begriff des vorschriftswidrigen Verbringens in Art. 233 UAbs. 1 
Buchst. d ZK zu verstehen ist und zu welchem Zeitpunkt die Beschlagnahme der 
Zollbehörden erfolgen muss, damit diese noch schuldbefreiende Wirkung entfal-
ten kann.  

Der in diesem Kontext vertretenen Ansicht, dass eine Auslegung im Sinne einer 
wirtschaftlichen Betrachtungsweise des Art. 202 ZK heranzuziehen ist, die dazu 
führt, dass ein Erlöschen der Zollschuld so lange in Betracht kommt, wie die Wa-
ren nicht in den Wirtschaftskreislauf des Zollgebiets eingegangen sind, stimmt 

                                                 
793 Schlussanträge des Generalanwalts Paolo Mengozzi v. 4.11.2008, Rs. C-459/07, 

ECLI:EU:C:2008:596, Rn. 56ff. 
794 Schlussanträge des Generalanwalts Paolo Mengozzi v. 4.11.2008, Rs. C-459/07, 

ECLI:EU:C:2008:596, Rn. 58f. 
795 Schlussanträge des Generalanwalts Paolo Mengozzi v. 4.11.2008, Rs. C-459/07, 

ECLI:EU:C:2008:596, Rn. 60. 
796 Schlussanträge des Generalanwalts Paolo Mengozzi v. 4.11.2008, Rs. C-459/07, 

ECLI:EU:C:2008:596, Rn. 61f. 
797 Schlussanträge des Generalanwalts Paolo Mengozzi v. 4.11.2008, Rs. C-459/07, 

ECLI:EU:C:2008:596, Rn. 95. 
798 EuGH, Urt. v. 2.4.2009, Rs. C-459/07, ECLI:EU:C:2009:224 (Elshani), Rn. 21; EuGH, 

Urt. v. 3.3.2005, Rs. C-195/03, ECLI:EU:C:2005:131 (Papismedov), Rn. 25ff.; siehe 
auch Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Europäischen Zollrechts, 2012, Rn. 1226ff. 
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der EuGH nicht ausdrücklich zu.799 Zwar führt er an, dass es Sinn und Zweck des 
Erlöschensgrundes sei eine Zollschuldentstehung zu vermeiden, sofern für inlän-
dische Waren kein Schutzbedürfnis ausgelöst wurde.800 Gleichzeitig spricht sich 
der EuGH aber für eine enge Auslegung der Erlöschenstatbestände, die nicht er-
weitert werden darf, aus und stellt als überwiegendes Ziel des Art. 233 ZK den 
Schutz der Eigenmittel der Gemeinschaft in den Fokus.801  

Letztlich stellt der EuGH auf das Gefahrenmoment ab, welches von der vor-
schriftswidrig verbrachten Ware ausgeht schließlich doch am Wirtschaftskreis-
lauf teilzunehmen und erachtet deshalb und aufgrund besserer Kontrollierbarkeit 
das Passieren der Grenzzollstellen als maßgeblichen zeitlichen Bezugspunkt für 
das vorschriftswidrige Verbringen.802 Ein Erlöschen kommt folglich nicht mehr 
nach dem Passieren der ersten Zollstelle im Gemeinschaftsgebiet in Betracht. Da-
mit greift der Erlöschenstatbestand des Art. 233 UAbs. 1 Buchst. d ZK nur für 
solche vorschriftswidrig in das Zollgebiet der Gemeinschaft gebrachten Waren, 
die von den Zollbehörden beschlagnahmt werden, noch ehe sie über die erste in-
nerhalb des Zollgebietes liegende Grenzstelle hinausgelangen.803 

ee) Bewertung in der Literatur 

Bereits vor der Entscheidung des EuGH wurde die Auslegung des Art. 233 UAbs. 
1 Buchst. d ZK diskutiert und erörtert.804 Dabei kamen unter anderem Bedenken 
zur Vereinbarkeit der Regelung mit dem Gleichheitsgebot und dem Wirtschafts-
zollgedanken auf.805 In diesem Kontext wurde auch darauf hingewiesen, dass die 
Entstehung von Zollschulden nach Art. 202 Abs. 1 Buchst. a ZK dem Wirt-
schaftszollgedanken klar entgegensteht, da diese, obwohl die betreffenden Waren 
nicht in die örtliche Wirtschaft Eingang gefunden haben, erhoben werden.806 

                                                 
799 EuGH, Urt. v. 2.4.2009, Rs. C-459/07, ECLI:EU:C:2009:224 (Elshani), Rn. 18. 
800 EuGH, Urt. v. 2.4.2009, Rs. C-459/07, ECLI:EU:C:2009:224 (Elshani), Rn. 29. 
801 EuGH, Urt. v. 2.4.2009, Rs. C-459/07, ECLI:EU:C:2009:224 (Elshani), Rn. 30f. 
802 EuGH, Urt. v. 2.4.2009, Rs. C-459/07, ECLI:EU:C:2009:224 (Elshani), Rn. 32f. 
803 EuGH, Urt. v. 2.4.2009, Rs. C-459/07, ECLI:EU:C:2009:224 (Elshani), Rn. 38. 
804 Vgl. etwa Summersberger in: Achatz/Summersberger/Tumpel, Umsatzsteuer und Zoll, 

2013, S. 29f.; Höfinger, ZfZ 2007, 197 (197ff.); Rüsken, ZfZ 2007, 202 (202ff.); Reuter, 
Möglichkeiten und Grenzen einer „erweiterten“ Anwendung des Art. 202 Abs. 1 Zollko-
dex, AW-Prax 2002, 345 (345ff.).  

805 Siehe hierzu Höfinger, ZfZ 2007, 197 (201); Focke, Beschlagnahme beim vorschriftswid-
rigen Verbringen, Erlöschen der Zollschuld und Entstehen des Einfuhrumsatzsteueran-
spruchs, AW-Prax 2011, 22 (25). 

806 Höfinger, ZfZ 2007, 197 (199f.). 
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Auch der dadurch entstehende Strafcharakter der Zollschuld wird an dieser Stelle 
betont.807 

Die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache „Elshani“ steht dabei im Ein-
klang mit der in der Lehre vertretenen Ansicht: Der letzte mögliche Zeitpunkt, zu 
dem die Zollschuld nach Art. 233 UAbs. 1 Buchst. d ZK noch zum Erlöschen 
gebracht werden kann, liegt beim Verlassen der ersten im Zollgebiet liegenden 
Grenzstelle.808 Aus wirtschaftszollrechtlichen Gründen sei die Zollschuld nicht 
schon beim Grenzübertritt der Waren entstanden, sondern erst dann, wenn der 
Wirtschaftsbeteiligte sich für eine Nichtgestellung entscheide und sich damit den 
abgabenrechtlichen Konsequenzen verweigere.809 Angemerkt wird in diesem Zu-
sammenhang jedoch, dass die vom EuGH angeführte steigende Gefahr des Wa-
reneingangs in den Wirtschaftskreislauf nicht nach dem Verlassen der ersten Zoll-
stelle wesentlich ansteige, sondern erst mit dem Ende der Beförderung der Ware 
akut würde.810 Vor dem Hintergrund des Wirtschaftszollgedankens müsste 
Art. 233 UAbs. 1 Buchst. d ZK ausgedehnt werden, um dem wirtschaftlichen 
Zweck des Zolls auch in Fällen, in denen die Beschlagnahme nach der ersten 
Grenzzollstelle erfolgt, gerecht zu werden.811 Demzufolge wäre die Zollschuld 
einem Erlöschen erst dann nicht mehr zugänglich, wenn die geschmuggelten Wa-
ren in den Wirtschaftskreislauf eingehen und damit in Konkurrenz zu Inlandswa-
ren treten.812 Allerdings wird auch vertreten, dass das Zollrecht der Gemeinschaft 
keine Anhaltspunkte dafür gebe, dass Art. 233 ZK zwangsläufig in diesem Geiste 
auszulegen sei.813 Weiterhin bestehen in diesem Zusammenhang Bedenken hin-
sichtlich der genauen Bestimmung des Eingangs in den Wirtschaftskreislauf und 
der Teilnahme an konkreten Preisbildungsprozessen, sodass es an dieser Stelle zu 
rechtlicher Unsicherheit kommen würde.814 

                                                 
807 Höfinger, ZfZ 2007, 197 (200). 
808 Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Be-

deutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 292; Witte in: Witte (Hrsg.), Zollkodex, 
2013, Art. 233 ZK, Rn. 19b und Witte, Beteiligte als Zollschuldner, AW-Prax 2005, 300 
(301); a.A. Fuchs, Zollschuld – Probleme der Rechtsfolgen und der Abgrenzung, ZfZ 
2004, 38 (43), der die in der Lehre vertretene Lösung zwar für praktikabel, aber nicht für 
überzeugend hält. 

809 Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Be-
deutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 292f. 

810 Focke, AW-Prax 2011, 22 (25). 
811 Rüsken, ZfZ 2007, 202 (203); Pistotnig, Wann erlischt die Zollschuld beim vorschrifts-

widrigen Verbringen?, AW-Prax 2009, 305 (307). 
812 Pistotnig, AW-Prax 2009, 305 (307).  
813 Rüsken, ZfZ 2007, 202 (203f.). 
814 Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Be-

deutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 293. 
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ff) Bewertung 

Die Entscheidung des EuGH ist fraglich und in Teilen als ergebnisorientiert zu 
bewerten. Sie weicht von den Forderungen des Generalanwalts ab, der die Mög-
lichkeit des Erlöschens der Zollschuld bis zum ersten Bestimmungsort in der Ge-
meinschaft befürwortet hatte.815 Dieser hatte zudem deutlich für eine Auslegung 
des Erlöschenstatbestands im Einklang mit dem Wirtschaftszollgedanken argu-
mentiert.816 Dieser Argumentation folgt der EuGH nicht.  

Letztlich kommt es infolge der Rechtsprechung des EuGH dazu, dass eine Zoll-
schuld für vorschriftswidrig eingeführte Waren, die nachweislich nicht in den 
Wirtschaftskreislauf der Gemeinschaft eingegangen sind, bei Beschlagnahme 
durch die Zollbehörden nach der ersten Zollstelle nicht erlöschen kann. Zwar 
kann man der Auffassung sein, dass im Fall von Schmuggelware eine enge Aus-
legung der Erlöschensnorm zu rechtfertigen ist, um Betrug, unlauterem Wettbe-
werb und Einnahmeverlusten der Gemeinschaft entgegenzutreten.817 Dennoch er-
scheint die Begründung des EuGH fraglich und steht dem Wirtschaftszollgedan-
ken klar entgegen, da kein schützenswerter Umstand eingetreten ist, der unter 
Wettbewerbsgesichtspunkten eine Gefahr für die inländische Wirtschaft darstellt.  

Anders als noch in seiner Entscheidung in der Rechtssache „Magazzini Gene-
rali“818 misst der EuGH folglich der wirtschaftlichen Bestimmung der Waren und 
deren tatsächlichen Eingang in den Wirtschaftskreislauf keine so große Bedeu-
tung mehr bei. Die Entscheidung steht hinsichtlich dieser Auffassung nicht mehr 
im Einklang mit der älteren Rechtsprechung des Gerichtshofs. 

Die durch den EuGH getroffene Feststellung hinsichtlich des Telos des Art. 233 
UAbs. 1 Buchst. d ZK spricht dafür, dass dieser im Einklang mit dem Wirtschafts-
zollgedanken steht und diesen widerspiegelt.819 Der Ausschluss des Erlöschens 

                                                 
815 Schlussanträge des Generalanwalts Paolo Mengozzi v. 4.11.2008, Rs. C-459/07, 

ECLI:EU:C:2008:596, Rn. 95.  
816 Vgl. Argumentation der Schlussanträge des Generalanwalts Paolo Mengozzi v. 

4.11.2008, Rs. C-459/07, ECLI:EU:C:2008:596, Rn. 57-62. 
817 EuGH, Urt. v. 2.4.2009, Rs. C-459/07, ECLI:EU:C:2009:224 (Elshani), Rn. 33. 
818 EuGH, Urt. v. 5.10.1983, Rs. C-186 und 187/82, ECLI:EU:C:1983:262 (Magazzini Ge-

nerali), ZfZ 1984, 41; siehe auch Gliederungspunkt B. II. 1. b des 3. Teils dieser Arbeit. 
819 In einer späteren ähnlichen Entscheidung bestätigt der EuGH ausdrücklich hinsichtlich 

des Telos des Art. 233 Abs. 1 Buchst. d ZK, dass dieser „ausschließlich zum Ziel hat, dem 
ursprünglichen Eigentümer die Verfügungsmacht unwiderruflich zu entziehen und den 
Handel mit diesen Waren im Wirtschaftskreislauf der Gemeinschaft ohne Entrichtung der 
Steuern zu verhindern.“, EuGH, Urt. v. 29.10.2010, Rs. C-230/08, ECLI:EU:C:2010:231 
(Dansk TL), Rn. 63, ZfZ 2010, 211ff.; vgl. hierzu auch Fuchs, ZfZ 2003, 322 (322) und 
Focke, AW-Prax 2011, 22 (25). 
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durch die enge Auslegungsweise der Norm kommt folglich einer Sanktion gleich. 
Ein Umstand, der mit dem Wirtschaftszoll nicht zu vereinbaren ist und besser 
durch andere punitive Mittel, beispielsweise in Form einer Geldbuße im jeweili-
gen Mitgliedstaat, erwirkt werden könnte, als mit dem Aufrechterhalten der Zoll-
schuld.  

Auch das Argument des EuGH, dass die Kontrollierbarkeit der Warenströme am 
besten an den Außengrenzen gewährleistet sei, erscheint nicht mehr zeitgemäß 
und an diesem Punkt ergebnisorientiert. Zuzugestehen ist dem EuGH allerdings, 
dass er aufgrund der widersprüchlichen Regelungen der sich aufeinander bezie-
henden Art. 202 und 233 ZK eine Regelung treffen musste, die das unterschied-
liche Verständnis des vorschriftswidrigen Verbringens überbrücken und Pra-
xistauglichkeit herstellen würde. 

Überdies entfernt sich der EuGH mit Berücksichtigung des Gefahrenmoments bei 
der Zollschuldentstehung von der Notwendigkeit des Vorliegens von objektiven 
Voraussetzungen zur Erfüllung eines Erlöschenstatbestands und greift damit in 
den eigentlichen Sinn und Zweck der Norm ein. Nicht nachvollziehbar ist auch, 
dass der EuGH der Zieldimension des Schutzes der finanziellen Einnahmen der 
Mitgliedstaaten durch alleinige Erwähnung scheinbar eine größere Bedeutung zu-
schreibt, als dem Schutz der Wirtschaftsbeteiligten.820 In einer früheren Entschei-
dung hatte der Gerichtshof den beiden Zieldimensionen noch ausdrücklich glei-
ches Gewicht beigemessen.821 Damit stellt der EuGH ein fiskalisches Motiv für 
die Aufrechterhaltung der Zollschuld in den Vordergrund, welches bereits vom 
Grundsatz her nicht im Wirtschaftszollrecht angelegt ist. 

b) Entscheidungen „Terex Equipment Ltd.“, „FG Wilson Ltd.“ 
und „Caterpillar EPG Ltd.“ vom 14. Januar 2010 

Die verbundenen Rechtssachen „Terex Equipment Ltd.“822, „FG Wilson Ltd.“823 
und „Caterpillar EPG Ltd.“824 betreffen im Kern das gleiche Problem. Es geht um 
die Verwendung falscher Zollverfahrenscodes bei der Ausfuhr im Rahmen von 
zollrechtlichen Nichterhebungsverfahren und die damit unter Umständen verbun-
dene Zollschuldentstehung. Das Urteil des EuGH wirft Fragen auf. 

                                                 
820 Vgl. EuGH, Urt. v. 2.4.2009, Rs. C-459/07, ECLI:EU:C:2009:224 (Elshani), Rn. 31, 33. 
821 EuGH, Urt. v. 14.11.2002, Rs. C-112/01, ECLI:EU:C:2002:663 (SPKR), Rn. 31. 
822 EuGH, Urt. v. 14.1.2010, Rs. C-430/08, ECLI:EU:C:2010:15 (Terex Equipment Ltd.), 

ZfZ 2010, 45ff. 
823 EuGH, Urt. v. 14.1.2010, Rs. C-431/08, ECLI:EU:C:2010:15 (FG Wilson Ltd.), ZfZ 

2010, 45ff. 
824 EuGH, Urt. v. 14.1.2010, Rs. C-431/08, ECLI:EU:C:2010:15 (Caterpillar EPG Ltd.), ZfZ 

2010, 45ff. 
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aa) Sachverhalte 

Das Unternehmen Terex führte zollfrei verschiedene Bauteile in das Zollgebiet 
ein, die es im Rahmen einer aktiven Veredelung in Erdbewegungsmaschinen ein-
baute. Ein Teil der Maschinen wurde nach erfolgter Veredelung wiederausgeführt 
und verkauft.825 In den betreffenden Ausfuhranmeldungen wurde jedoch fälschli-
cherweise ein Verfahrenscode für die Ausfuhr von Gemeinschaftswaren angege-
ben, anstatt eines Codes, der für die Wiederausfuhr von Waren in Nichterhe-
bungsverfahren gilt.826 Infolgedessen waren die Zollbehörden der Ansicht, dass 
eine Zollschuld nach Art. 203 Abs. 1 ZK und Art. 865 ZK-DVO aufgrund des 
Entziehens aus der zollamtlichen Überwachung entstanden sei, da den Waren 
beim Ausgang unrichtigerweise der Status von Gemeinschaftswaren zuerkannt 
worden sei.827 

Auch die Firmen FG Wilson und Caterpillar EPG führten zollfrei Bauteile in das 
Zollgebiet ein, welche sie im Rahmen der aktiven Veredelung in Generatoren ver-
bauten und überwiegend ins Ausland verkauften.828 Wie im Fall Terex wurden in 
den Ausfuhranmeldungen falsche Verfahrenscodes angegeben, sodass fälschli-
cherweise die Ausfuhr von Gemeinschaftswaren anstatt die Wiederausfuhr von 
Waren aus dem Verfahren der aktiven Veredelung angemeldet wurde.829 Nach-
dem die Unternehmen die Zollbehörden selbst über den Fehler informierten, er-
ließen diese Nacherhebungsbescheide.830 

In allen drei Fällen verweigerten die Zollbehörden einen Erlass der entstandenen 
Zollschulden.831 Der EuGH musste entscheiden, ob die Verwendung des falschen 
Verfahrenscodes ein Entziehen aus der zollamtlichen Überwachung darstellt und 

                                                 
825 EuGH, Urt. v. 14.1.2010, Rs. C-430/08 und C-431/08, ECLI:EU:C:2010:15 (Terex 

Equipment Ltd., FG Wilson Ltd., Caterpillar EPG Ltd.), Rn. 14. 
826 EuGH, Urt. v. 14.1.2010, Rs. C-430/08 und C-431/08, ECLI:EU:C:2010:15 (Terex 

Equipment Ltd., FG Wilson Ltd., Caterpillar EPG Ltd.), Rn. 16. 
827 EuGH, Urt. v. 14.1.2010, Rs. C-430/08 und C-431/08, ECLI:EU:C:2010:15 (Terex 

Equipment Ltd., FG Wilson Ltd., Caterpillar EPG Ltd.), Rn. 17. 
828 EuGH, Urt. v. 14.1.2010, Rs. C-430/08 und C-431/08, ECLI:EU:C:2010:15 (Terex 

Equipment Ltd., FG Wilson Ltd., Caterpillar EPG Ltd.), Rn. 23.  
829 EuGH, Urt. v. 14.1.2010, Rs. C-430/08 und C-431/08, ECLI:EU:C:2010:15 (Terex 

Equipment Ltd., FG Wilson Ltd., Caterpillar EPG Ltd.), Rn. 24. 
830 EuGH, Urt. v. 14.1.2010, Rs. C-430/08 und C-431/08, ECLI:EU:C:2010:15 (Terex 

Equipment Ltd., FG Wilson Ltd., Caterpillar EPG Ltd.), Rn. 25. 
831 EuGH, Urt. v. 14.1.2010, Rs. C-430/08 und C-431/08, ECLI:EU:C:2010:15 (Terex 

Equipment Ltd., FG Wilson Ltd., Caterpillar EPG Ltd.), Rn. 19, 26. 
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somit eine Zollschuld nach Art. 203 Abs. 1 ZK und Art. 865 ZK-DVO entstanden 
war.832 

bb) Rechtliche Würdigung durch den EuGH 

Der Gerichtshof urteilt, dass in Fällen, in denen in der Ausfuhranmeldung ein 
Verfahrenscode für Gemeinschaftswaren angegeben wird, obwohl eigentlich ein 
Code für die Wiederausfuhr von Waren im Rahmen der aktiven Veredelung hätte 
eingetragen werden müssen, eine Zollschuld für die betreffenden Waren nach 
Art. 203 Abs. 1 ZK und Art. 865 ZK-DVO entsteht.833 Ein Entziehen aus der zoll-
amtlichen Überwachung im Sinne der durch den Gerichtshof geprägten Defini-
tion liegt nach Auffassung des EuGH deshalb vor.  

Zunächst verweist der EuGH in diesem Zusammenhang auf die Verpflichtung zur 
Abgabe einer Zollanmeldung unter Verwendung des richtigen Verfahrenscodes 
gem. Art. 182 Abs. 3 S. 3 ZK, welche die zollamtliche Überwachung grundsätz-
lich sicherstellen soll.834 Insbesondere bei einem Nichterhebungsverfahren wie 
jenem der aktiven Veredelung sei es sehr wichtig, dass sämtliche Verfahrensvor-
gaben streng eingehalten werden, um möglichen Risiken bei der ordnungsgemä-
ßen Verfahrensabwicklung vorzubeugen.835 Eine Angabe des Zollverfah-
renscodes, die dazu führt, dass Waren fälschlicherweise als Gemeinschaftswaren 
bezeichnet werden, beeinträchtige die Kontrollmöglichkeiten der Zollbehörden 
gem. Art. 37 Abs. 1 ZK, sodass ein Entziehen zu bejahen sei.836 Weiterhin wider-
spricht der Gerichtshof ausdrücklich der Auffassung eines der vorlegenden Ge-
richte, dass eine derartige Anwendung des Art. 203 ZK einer unverhältnismäßi-
gen Sanktion gleichkomme.837 

                                                 
832 EuGH, Urt. v. 14.1.2010, Rs. C-430/08 und C-431/08, ECLI:EU:C:2010:15 (Terex 

Equipment Ltd., FG Wilson Ltd., Caterpillar EPG Ltd.), Rn. 22, 31. 
833 EuGH, Urt. v. 14.1.2010, Rs. C-430/08 und C-431/08, ECLI:EU:C:2010:15 (Terex 

Equipment Ltd., FG Wilson Ltd., Caterpillar EPG Ltd.), Rn. 51. 
834 EuGH, Urt. v. 14.1.2010, Rs. C-430/08 und C-431/08, ECLI:EU:C:2010:15 (Terex 

Equipment Ltd., FG Wilson Ltd., Caterpillar EPG Ltd.), Rn. 43f. 
835 EuGH, Urt. v. 14.1.2010, Rs. C-430/08 und C-431/08, ECLI:EU:C:2010:15 (Terex 

Equipment Ltd., FG Wilson Ltd., Caterpillar EPG Ltd.), Rn. 42. 
836 EuGH, Urt. v. 14.1.2010, Rs. C-430/08 und C-431/08, ECLI:EU:C:2010:15 (Terex 

Equipment Ltd., FG Wilson Ltd., Caterpillar EPG Ltd.), Rn. 46f. 
837 EuGH, Urt. v. 14.1.2010, Rs. C-430/08 und C-431/08, ECLI:EU:C:2010:15 (Terex 

Equipment Ltd., FG Wilson Ltd., Caterpillar EPG Ltd.), Rn. 49. 



3. Teil: Wirtschaftszollrecht – Zolltheorie; Wirtschaftszollgedanke – Bedeutung 

 199

cc) Bewertung in der Literatur 

Das Urteil des EuGH wird als gangbarer Weg angenommen, um die Zollschuld-
entstehung zu korrigieren.838 Es entspreche der eingeschlagenen Rechtspre-
chungslinie des Gerichtshofs.839 Für Waren, die das Zollgebiet der Gemeinschaft 
nachweislich verlassen haben, könne über Art. 78 ZK ein Erlass oder eine Erstat-
tung der Abgaben erwirkt werden, sodass die Zollschuld letztlich hierdurch zum 
Erlöschen gebracht werden könne.840 Hinsichtlich des Wirtschaftszollgedankens 
wird darauf aufmerksam gemacht, dass dem EuGH der Gedanke zumindest nicht 
fremd sei und er diesen indirekt mit der Entscheidung in das europäische Zollrecht 
transferieren würde.841 

dd) Bewertung 

Erneut hat der EuGH deutlich gemacht, dass er die zollschuldrechtlichen Vor-
schriften streng interpretiert und es somit auch bei nachweislicher Wiederausfuhr 
der Waren zu einer Zollschuldentstehung aufgrund des Entziehens aus der zoll-
amtlichen Überwachung kommen kann. Entgegen der Auffassung nationaler Ge-
richte, dass diese Handhabung einer vom Gemeinschaftsgesetzgeber nicht beab-
sichtigten Sanktionsmaßnahme gleichkomme842, bejaht der Gerichtshof den Tat-
bestand der Zollschuldentstehung. Damit setzt er seine Rechtsprechungslinie kon-
sequent fort.  

Im Hinblick auf den Wirtschaftszollgedanken wirft das Urteil insoweit Fragen 
auf, als dass erneut Waren mit einer Zollschuld belegt werden, die das Zollgebiet 
wieder verlassen haben und somit auch nicht in dessen Wirtschaftskreislauf ein-
gegangen sind. Wie auch die nationalen Gerichte in Großbritannien angemerkt 
haben, sind die Waren nicht in den zollrechtlich freien Verkehr überführt worden 
und die Zollschuld kommt infolge ihres Entstehens somit einer Bestrafung auf-
grund der Angabe des falschen Verfahrenscodes gleich. Eine mögliche Korrektur 
dieses Umstands über einen Erlass oder eine Erstattung gem. Art. 78 ZK mag 
unter Umständen die Zollschuld indirekt zum Erlöschen bringen und zu einer 
Verbesserung der Situation der Wirtschaftsbeteiligten führen. Das Problem, dass 

                                                 
838 Witte, Ausfuhrcodierung nach aktiver Veredelung, AW-Prax 2010, 271 (271); a.A. wohl 

Summersberger in: Achatz/Summersberger/Tumpel, Umsatzsteuer und Zoll, 2013, 
S. 30f., der die durch den EuGH zugestandene Heilungsmöglichkeit als „contra legem“ 
bezeichnet. 

839 Witte, AW-Prax 2010, 271 (275). 
840 Witte, AW-Prax 2010, 271 (276). 
841 Summersberger in: Achatz/Summersberger/Tumpel, Umsatzsteuer und Zoll, 2013, S. 31. 
842 EuGH, Urt. v. 14.1.2010, Rs. C-430/08 und C-431/08, ECLI:EU:C:2010:15 (Terex 

Equipment Ltd., FG Wilson Ltd., Caterpillar EPG Ltd.), Rn. 28. 
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bei nachweislich wiederausgeführten Waren dennoch eine Zollschuld mit Sank-
tionscharakter entstanden ist, kann hierdurch jedoch nicht zufriedenstellend ge-
löst werden.  

Zuzugestehen wäre der Rechtsprechung jedoch vielleicht an dieser Stelle das Ar-
gument, dass im konkreten Fall nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die 
fälschlicherweise als Gemeinschaftswaren ausgeführten Waren der aktiven Ver-
edelung theoretisch wieder in Form von gemeinschaftlichen Rückwaren hätten 
zollfrei in das Zollgebiet eingeführt werden können.843 In den konkreten Fällen 
ist dies jedoch gerade nicht zu befürchten, da die Unregelmäßigkeiten entdeckt 
wurden und der Gerichtshof außerdem geurteilt hat, dass eine nachträgliche Prü-
fung und Korrektur der Ausfuhranmeldung möglich ist.844 Das vorgebrachte Ar-
gument verhält sich damit sogar widersprüchlich zu den eigenen Urteilsgründen. 
Weiterhin zeichnet sich damit der Trend einer zunehmend wirtschaftsunfreundli-
chen Anwendung der zollschuldrechtlichen Normen ab. 

c) Entscheidung „DSV Road“ vom 15. Juli 2010 

Eine auf den ersten Blick eher ungewöhnliche Entscheidung stellt im Rahmen der 
zunehmend wirtschaftsunfreundlichen Auslegung der zollschuldrechtlichen Nor-
men die Entscheidung „DSV Road“845 dar. Allerdings sind die Umstände des Fal-
les in gewisser Weise so speziell und eindeutig, dass die Rechtsprechungslinie 
des EuGH auch durch dieses Urteil keinen neuen Kurs nimmt. 

aa) Sachverhalt 

Das als zugelassener Versender agierende Transportunternehmen DSV eröffnete 
aufgrund eines Fehlers für zwei Warenpartien jeweils zwei externe Versandver-
fahren über das EDV-gestützte Versandsystem NCTS.846 Zwei dieser Versand-
verfahren konnten ordnungsgemäß mit Gestellung der Waren beendet werden.847 
Die beiden überzähligen Verfahren konnten nicht beendet werden, da sie keine 
Waren beinhalteten, die hätten gestellt werden können, weshalb die Zollbehörden 

                                                 
843 EuGH, Urt. v. 14.1.2010, Rs. C-430/08 und C-431/08, ECLI:EU:C:2010:15 (Terex 

Equipment Ltd., FG Wilson Ltd., Caterpillar EPG Ltd.), Rn. 50. 
844 EuGH, Urt. v. 14.1.2010, Rs. C-430/08 und C-431/08, ECLI:EU:C:2010:15 (Terex 

Equipment Ltd., FG Wilson Ltd., Caterpillar EPG Ltd.), Rn. 65. 
845 EuGH, Urt. v. 15.7.2010, Rs. C-234/09, ECLI:EU:C:2010:435 (DSV Road), ZfZ 2010, 

239ff. 
846 EuGH, Urt. v. 15.7.2010, Rs. C-234/09, ECLI:EU:C:2010:435 (DSV Road), Rn. 11, 14. 
847 EuGH, Urt. v. 15.7.2010, Rs. C-234/09, ECLI:EU:C:2010:435 (DSV Road), Rn. 15. 



3. Teil: Wirtschaftszollrecht – Zolltheorie; Wirtschaftszollgedanke – Bedeutung 

 201

Zollschulden nach Art. 204 ZK entstehen ließen.848 Der EuGH musste sich in sei-
ner Entscheidung sodann mit der Frage auseinandersetzen, ob eine Zollschuld 
nach Art. 204 Abs. 1 Buchst. a ZK entstehen kann, obwohl das jeweils zweite 
fehlerhaft in Gang gebrachte Versandverfahren nicht vorhandene Waren be-
trifft.849 

bb) Rechtliche Würdigung durch den EuGH 

Entgegen der Auffassung der dänischen Zollbehörden urteilt der EuGH, dass in 
einem Fall, in dem durch einen Fehler zwei externe Versandverfahren durch einen 
zugelassenen Versender für ein und dieselbe Ware eröffnet wurden, keine Zoll-
schuld nach Art. 204 Abs. 1 Buchst. a ZK entsteht.850 Das überzählige Versand-
verfahren sei nicht geeignet zur Entstehung einer Zollschuld zu führen, weil im 
betreffenden Verfahren überhaupt keine Waren vorhanden waren, deren Ver-
pflichtungen hätten erfüllt werden können.851 Weiterhin seien die hinter Art. 204 
ZK stehenden Ziele, nämlich die Gewährleistung der ordnungsgemäßen Anwen-
dung des Zollrechts und der finanzielle Schutz der Interessen der Europäischen 
Union, durch einen Fall wie den vorliegenden nicht gefährdet.852 Weder eine Ge-
fahr des unverzollten Eingangs in den Wirtschaftskreislauf der Union, der zu un-
lauterem Wettbewerb und zu finanziellen Verlusten führen könne, noch die Ge-
währleistung der harmonischen Anwendung der zollrechtlichen Vorschriften 
seien durch den Fehler berührt.853 Eine Ahndung durch eine Zollschuld aufgrund 
eines solchen Fehlers komme einer Sanktion gleich.854 Das fehlerhafte Verhalten 
könne lediglich für den Hauptverpflichteten Auswirkungen auf seinen Status als 
zugelassener Versender haben, jedoch keine Zollschuld rechtfertigen.855 

cc) Bewertung 

Die Wertungen des vorliegenden Falles scheinen auf den ersten Blick zunächst 
den in der Literatur bereits geforderten Bekenntnissen zum Wirtschaftszollgedan-
ken zu entsprechen. Allerdings gibt es zu anderen Fällen, in denen die hier er-
folgte Haltung des EuGH ebenfalls wünschenswert gewesen wäre, einen beach-
tenswerten Unterschied: Das Versandverfahren, in welchem es um die Zoll- 

                                                 
848 EuGH, Urt. v. 15.7.2010, Rs. C-234/09, ECLI:EU:C:2010:435 (DSV Road), Rn. 16. 
849 EuGH, Urt. v. 15.7.2010, Rs. C-234/09, ECLI:EU:C:2010:435 (DSV Road), Rn. 20. 
850 EuGH, Urt. v. 15.7.2010, Rs. C-234/09, ECLI:EU:C:2010:435 (DSV Road), Rn. 36, 38. 
851 EuGH, Urt. v. 15.7.2010, Rs. C-234/09, ECLI:EU:C:2010:435 (DSV Road), Rn. 29, 34. 
852 EuGH, Urt. v. 15.7.2010, Rs. C-234/09, ECLI:EU:C:2010:435 (DSV Road), Rn. 32. 
853 EuGH, Urt. v. 15.7.2010, Rs. C-234/09, ECLI:EU:C:2010:435 (DSV Road), Rn. 33f. 
854 EuGH, Urt. v. 15.7.2010, Rs. C-234/09, ECLI:EU:C:2010:435 (DSV Road), Rn. 35. 
855 EuGH, Urt. v. 15.7.2010, Rs. C-234/09, ECLI:EU:C:2010:435 (DSV Road), Rn. 36. 
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schuldentstehung ging, beinhaltete keinerlei Waren und nachweislich stand fest, 
dass aufgrund des Fehlers zwei Versandverfahren für ein und dieselben Waren 
entstanden. Nur das tatsächliche Vorhandensein von Nichtgemeinschaftswaren 
birgt jedoch die Gefahr, dass diese unverzollt in den Wirtschaftskreislauf einge-
hen.856  

Der EuGH sah im vorliegenden Fall richtigerweise kein Schutzbedürfnis für die 
Wirtschaft der Gemeinschaft und deren finanziellen Interessen. Die Entscheidung 
zeigt damit gleichzeitig, dass der EuGH wirtschaftszollrechtliche Gedanken dem 
Grundsatz nach kennt und in den vorherigen Urteilen bewusst nicht angewendet 
hat. Insgesamt stellt das Urteil somit eine konsequente Entscheidung des EuGH 
dar. Allerdings kann sie aus den bereits genannten Gründen nicht als Trendwende 
bezeichnet werden, da es um einen Fall geht, in dem Waren gänzlich fehlen, so-
dass sie lediglich als Sonderfallentscheidung charakterisiert werden kann. 

6. Zollschuld als Sanktionsmittel 

Die Entscheidungen zu den Fällen „Döhler Neuenkirchen“857 und „Eurogate“858 
verdeutlichen die jüngsten Entscheidungen des EuGH zur Thematik des Entste-
hens von Zollschulden und deren Verhältnis zum Wirtschaftszollgedanken. Der 
EuGH nimmt erstmals konkret zu der Frage Stellung, ob die Zollschuld als Sank-
tionsmittel anzusehen ist.  

a) Entscheidung „Döhler Neuenkirchen“ vom 6. September 2012 

Im Fall „Döhler Neuenkirchen“ kommt es zur nachweislichen Wiederausfuhr von 
Nichtgemeinschaftswaren im Rahmen des Verfahrens der aktiven Veredelung. 
Zentraler Streitpunkt war, ob das Entstehen einer Zollschuld unter diesen Um-
ständen zu rechtfertigen ist. 

                                                 
856 EuGH, Urt. v. 15.7.2010, Rs. C-234/09, ECLI:EU:C:2010:435 (DSV Road), Rn. 31 in 

Fortführung der bisherigen Rechtsprechung aus EuGH, Urt. v. 2.4.2009, Rs. C-459/07, 
ECLI:EU:C:2009:224 (Elshani), Rn. 32. 

857 EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-262/10, ECLI:EU:C:2012:559 (Döhler Neuenkirchen), 
ZfZ 2012, 322ff. 

858 EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-28/11, ECLI:EU:C:2012:533 (Eurogate), ZfZ 2012, 264f. 
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aa) Sachverhalt 

Das klagende Unternehmen Döhler verarbeitete Fruchtsaftkonzentrate (Nichtge-
meinschaftswaren) in einer bewilligten aktiven Veredelung im Zollgebiet.859 Al-
lerdings wurde den Zollbehörden, entgegen der zollrechtlich normierten Pflicht 
des Art. 521 Abs. 1 UAbs. 1 erster Gedankenstrich ZK-DVO, binnen 30 Tagen 
nach Ablauf der Frist für die Beendigung des Verfahrens eine Abrechnung vor-
zulegen und trotz Mahnung, keine solche vorgelegt.860 Vielmehr erfolgte die Vor-
lage, aus der die teilweise Wiederausfuhr der Waren hervorgeht, verspätet.861 In-
folgedessen setzten die Zollbehörden aufgrund dieser Pflichtverletzung eine ent-
sprechende Zollschuld nach Art. 204 Abs. 1 Buchst. a ZK auch für jene Waren 
fest, die aus dem Zollgebiet wieder ausgeführt wurden.862 

bb) Urteil des FG Hamburg vom 3. April 2009  

Das Finanzgericht Hamburg lehnte die Klage als unbegründet ab und bejahte die 
Entstehung der Zollschuld gem. Art. 204 Abs. 1 Buchst. a ZK aufgrund der nicht 
fristgerechten Vorlage der Abrechnung.863 Diese Pflichtverletzung sei zudem 
nicht vom Heilungstatbestand des Art. 859 Nr. 9 ZK-DVO erfasst. Man könne 
nicht davon ausgehen, dass sich die Pflichtverletzung nicht wirklich auf die ord-
nungsgemäße Abwicklung des Verfahrens ausgewirkt habe, da i.S.d. Art. 521 
Abs. 1 UAbs. 2 ZK-DVO keine Umstände vorlagen, die eine Fristverlängerung 
selbst bei rechtzeitiger Antragsstellung gerechtfertigt hätten.864 Vielmehr sei von 
grober Fahrlässigkeit auszugehen, zumal das klagende Unternehmen erfahrener 
Wirtschaftsteilnehmer sei und zudem den Hinweis auf die erforderliche Abrech-
nung ignoriert habe.865 

                                                 
859 EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-262/10, ECLI:EU:C:2012:559 (Döhler Neuenkirchen), 

Rn. 14. 
860 EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-262/10, ECLI:EU:C:2012:559 (Döhler Neuenkirchen), 

Rn. 15. 
861 EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-262/10, ECLI:EU:C:2012:559 (Döhler Neuenkirchen), 

Rn. 17. 
862 EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-262/10, ECLI:EU:C:2012:559 (Döhler Neuenkirchen), 

Rn. 16f. 
863 FG Hamburg, Urt. v. 3.4.2009, 4 K 16/08, Rn. 15, 17f. (nach juris). 
864 FG Hamburg, Urt. v. 3.4.2009, 4 K 16/08, Rn. 21 (nach juris). 
865 FG Hamburg, Urt. v. 3.4.2009, 4 K 16/08, Rn. 22 (nach juris). 
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cc) Vorlagebeschluss des BFH vom 30. März 2010 

In seinem Vorlagebeschluss866 stellt der BFH dem EuGH die Frage, ob die Nicht-
erfüllung von Pflichten nach Beendigung des betreffenden Zollverfahrens über-
haupt zu einer Zollschuldentstehung führen könne.867 Deutlich kontrastiert der 
BFH dabei die in der Praxis vorliegenden Auffassungen über diesen Umstand.868  

Zum einen spreche der Wortlaut der Verordnung dafür, dass eine Zollschuld ent-
stehen müsse, da sich die Pflicht und damit auch die Pflichtverletzung aus der 
Inanspruchnahme des Verfahrens ergeben habe.869 Die Subsumtion des Sachver-
haltes unter Art. 859 Nr. 9 ZK-DVO stehe einer Heilungsmöglichkeit allerdings 
entgegen.870 

Dem entgegen ließen sich jedoch Meinungen aus der Literatur anführen, wonach 
man der Nichterfüllung von Pflichten nach bereits erfolgter Beendigung des Zoll-
verfahrens nicht durch einen Zollschuldentstehungsfall, sondern durch eine Geld-
buße oder den Widerruf der jeweiligen Bewilligung des Zollverfahrens beikom-
men müsse.871 Weiterhin seien sogenannte „nachverfahrensmäßige“ Pflichten gar 
nicht vom Tatbestand der Zollschuldentstehung erfasst.872 Auch Art. 521 ZK-
DVO selbst stelle den zuständigen Zollbehörden anderweitige Sanktionsmittel als 
die Zollschuldentstehung zur Verfügung, sofern sich der Bewilligungsinhaber 
weigere seiner Pflicht nachzukommen.873  

dd) Schlussanträge des Generalanwalts Jääskinen vom 8. März 
2012 

Aus den Schlussanträgen des Generalanwalts geht hervor, dass die Zollschuldent-
stehung nicht als Sanktion aufgefasst werden könne.874 Dieser leitet den nicht vor-

                                                 
866 BFH, Beschluss v. 30.3.2010, VII R 16/09, BFHE, 229, 472, ZfZ 2010, 187ff. 
867 BFH, Beschluss v. 30.3.2010, VII R 16/09, Rn. 6 (nach juris), BFHE 229, 472 (474). 
868 BFH, Beschluss v. 30.3.2010, VII R 16/09, Rn. 7-9 (nach juris) gegenüber Rn. 10-15 

(nach juris), BFHE 229, 472 (474ff.). 
869 BFH, Beschluss v. 30.3.2010, VII R 16/09, Rn. 8 (nach juris), BFHE 229, 472 (474). 
870 BFH, Beschluss v. 30.3.2010, VII R 16/09, Rn. 9 (nach juris), BFHE 229, 472 (474f.). 
871 BFH, Beschluss v. 30.3.2010, VII R 16/09, Rn. 10 (nach juris) mit Verweis auf Witte in 

Witte 2013, Art. 204 ZK, Rn. 20, BFHE 229, 472 (475). 
872 BFH, Beschluss v. 30.3.2010, VII R 16/09, Rn. 10 (nach juris), BFHE 229, 472 (475). 
873 BFH, Beschluss v. 30.3.2010, VII R 16/09, Rn. 15 (nach juris), BFHE229, 472 (476). 
874 Schlussanträge des Generalanwalts Niilo Jääskinen v. 8.3.2012, Rs. C-337/01, 

ECLI:EU:C:2012:128, Rn. 53ff. 
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handenen Sanktionscharakter der Zollschuldentstehung aus dem „Hamann“ Ur-
teil des EuGH875 ab, der eine entstandene Zollschuld bestehen lassen habe, ob-
wohl es später durch die Änderung der zollrechtlichen Vorschriften zu einem an-
deren Ergebnis im Hinblick auf die Erfüllung des Tatbestands gekommen sei. 
Wäre die Zollschuldentstehung eine Sanktion, so hätte sie aufgehoben werden 
müssen.876 Alleine die objektiven Merkmale des Tatbestands seien für eine Zoll-
schuldentstehung ausschlaggebend. Mitunter seien die Vorschriften rein objektiv, 
formal und mechanisch anzuwenden, ohne auf andere Beweggründe zu achten. 
Diese Anwendung lasse nach dem Verständnis des ZK somit keine wirtschaftli-
che Zollschuld zu, die bestimmte Zwecke verfolgt. Somit können laut des Gene-
ralanwalts ohne Weiteres Zollschulden für Waren entstehen, die nachweislich das 
Zollgebiet wieder verlassen haben.877 Weiterhin spreche die Tatsache, dass die 
angedachten Nachfolgevorschriften des MZK die wirtschaftliche Bedeutung der 
Zollvorgänge besser berücksichtige dafür, dass der ZK hierzu ein anderes Ver-
ständnis habe.878 

ee) Rechtliche Würdigung durch den EuGH 

Der EuGH befand die Zollschuldentstehung für richtig.879 Zunächst lehnt er eine 
zeitliche oder inhaltliche Differenzierung zwischen den Pflichten, die dem jewei-
ligen Zollverfahren anhängen, mangels entsprechender Anhaltspunkte in den 
Verordnungen ab.880 Folglich werden durch Art. 204 Abs. 1 ZK alle Pflichten des 
jeweiligen Zollverfahrens erfasst.881  

Weiterhin beruft sich der Gerichtshof zum einen auf die Gefahr des unverzollten 
Eingangs in den Wirtschaftskreislauf, welche von Nichtgemeinschaftswaren aus-

                                                 
875 Siehe Gliederungspunkt B. II. 4. des 3. Teils dieser Arbeit. 
876 Schlussanträge des Generalanwalts Niilo Jääskinen v. 8.3.2012, Rs. C-337/01, 

ECLI:EU:C:2012:128, Rn. 57. 
877 Schlussanträge des Generalanwalts Niilo Jääskinen v. 8.3.2012, Rs. C-337/01, 

ECLI:EU:C:2012:128, Rn. 60. 
878 Schlussanträge des Generalanwalts Niilo Jääskinen v. 8.3.2012, Rs. C-337/01, 

ECLI:EU:C:2012:128, Rn. 61. 
879 EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-262/10, ECLI:EU:C:2012:559 (Döhler Neuenkirchen), 

Rn. 48. 
880 EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-262/10, ECLI:EU:C:2012:559 (Döhler Neuenkirchen), 

Rn. 38. 
881 EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-262/10, ECLI:EU:C:2012:559 (Döhler Neuenkirchen), 

Rn. 39. 
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geht, die sich in einem abgabenvermeidenden Verfahren im Zollgebiet befin-
den.882 Zum anderen weist der EuGH darauf hin, dass aufgrund der Vorteile der 
abgabenvermeidenden Verfahren die Verpflichtungen dieser strikt einzuhalten 
sind und etwaige Verstöße ebenso streng geahndet werden müssen.883 Zudem be-
stätigt der EuGH erneut den abschließenden Charakter der Ausnahmevorschrift 
des Art. 859 ZK-DVO.884  

Der Gerichtshof urteilt, dass die Zollschuldentstehung im konkreten Fall zu recht-
fertigen sei, da es zu einer Nichterfüllung von Pflichten innerhalb eines Verfah-
rens gekommen sei, das dem Wirtschaftsbeteiligten einen bedingten Vorteil zu-
gestehe.885 Dadurch könne die Aussetzung der Zollschulderhebung nicht mehr 
aufrechterhalten werden, sodass eine Zollschuld zwangsläufig entstehen 
müsse.886 Ausdrücklich vertritt der EuGH in seiner Entscheidung die Ansicht, 
dass der Zollschuldentstehung kein sanktioneller Charakter anhafte, sondern sie 
lediglich die Folge der festgestellten Pflichtverletzung im Hinblick auf den ange-
strebten bedingten wirtschaftlichen Vorteil sei.887  

ff) Bewertung in der Literatur 

Die erhoffte Ablehnung der Entstehung einer nachträglichen Zollschuld durch 
den EuGH ist ausgeblieben.888 Durch das Urteil des EuGH könne eine Zollschuld 
fortan auch bei nicht (mehr) körperlicher Anwesenheit der Waren im Zollgebiet 
aufgrund von Pflichtverletzungen entstehen.889 Eine Gefahr des Eindringens der 

                                                 
882 EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-262/10, ECLI:EU:C:2012:559 (Döhler Neuenkirchen), 

Rn. 40 in Fortführung der bisherigen Rechtsprechung aus EuGH, Urt. v. 15.7.2010, 
Rs. C-234/09, ECLI:EU:C:2010:435 (DSV Road), Rn. 31. 

883 EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-262/10, ECLI:EU:C:2012:559 (Döhler Neuenkirchen), 
Rn. 41 in Fortführung der bisherigen Rechtsprechung aus EuGH, Urt. v. 14.1.2010,  
Rs. C-430/08 und C-431/08, ECLI:EU:C:2010:15 (Terex Equipment Ltd., FG Wilson 
Ltd., Caterpillar EPG Ltd.), Rn. 42. 

884 EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-262/10, ECLI:EU:C:2012:559 (Döhler Neuenkirchen), 
Rn. 44 in Fortführung der bisherigen Rechtsprechung aus EuGH, Urt. v. 11.11.1999,  
Rs. C-48/98, ECLI:EU:C:1999:548 (Söhl und Söhlke), Rn. 43. 

885 EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-262/10, ECLI:EU:C:2012:559 (Döhler Neuenkirchen), 
Rn. 43. 

886 EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-262/10, ECLI:EU:C:2012:559 (Döhler Neuenkirchen), 
Rn. 43. 

887 EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-262/10, ECLI:EU:C:2012:559 (Döhler Neuenkirchen), 
Rn. 43. 

888 Hoffend zum Vorlagebeschluss des BFH noch Witte, Zollschuld bei verspäteter Abrech-
nung der aV?, BFH-Vorlage an den EuGH vom 30.03.2010, AW-Prax 2010, 407 (409). 

889 Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Be-
deutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 295. 
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Waren in den Wirtschaftskreislauf habe es zwar zu keiner Zeit gegeben, da die 
Waren das Zollgebiet der Union sogar nachweislich wieder verlassen haben.890 
Der Gerichtshof habe aber bewusst auf diese Abwägung verzichtet und sich – 
entgegen des von ihm postulierten Schutzzweckes des Art. 204 ZK – eindeutig 
gegen eine wirtschaftszollrechtliche Betrachtungsweise gestellt.891 

Vor allem die Auffassung des EuGH, dass die Zollschuld im vorliegenden Fall 
keinen Sanktionscharakter habe, wurde kritisiert und für falsch befunden, stellt 
sie doch wiederum den Bruch mit dem Wirtschaftszollgedanken unter Beweis. 
Die Vorschriften des ZK und der ZK-DVO führen damit zu einem absurden Er-
gebnis, das zur Folge hat, dass auf zollrechtliche nachverfahrensmäßige Verstöße 
mit einer Zollschuldentstehung reagiert wird.892 Verstöße gegen die zollrechtli-
chen Vorschriften sollten nicht mit der Zollschuldentstehung bestraft werden, 
sondern besser mit Sanktionen des Ordnungswidrigkeitenrechts.893 Zudem ziehe 
das Entstehen der unregelmäßigen Zollschuld die Entstehung der Einfuhrumsatz-
steuer nach sich und es komme damit unter Umständen faktisch zu einer Doppel-
bestrafung des Wirtschaftsbeteiligten, die nicht gewollt sein könne.894 

Andere Stimmen können die erneute deutliche Ablehnung des Wirtschaftszollge-
dankens nachvollziehen.895 Sie stellen sich mit dem EuGH auf eine Linie und be-
grüßen die strenge und formale Handhabung der Art. 204 ZK i.V.m. Art. 859 ZK-
DVO.896 Anderenfalls würde der Norm ihr Anwendungsbereich entzogen wer-
den.897 Folglich seien Zeitpunkt der Pflichtverletzung und anschließende Wieder-
ausfuhr der Waren unbeachtlich für die Beurteilung des Entstehens der Zoll-
schuld.898 Lediglich bei den Erlass- und Erstattungsvorschriften könne das Ver-
bringen der Waren aus dem Zollgebiet berücksichtigt werden.899 Ein Zollschuld-
system, welches bei Pflichtverletzungen nur mit Sanktionsmaßnahmen reagiere, 

                                                 
890 Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Be-

deutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 295f. 
891 Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Be-

deutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 296. 
892 Witte in: Witte, Zollkodex, 2013, Art. 204 ZK, Rn. 20. 
893 Lux, Einführung in den Zollkodex der Union (UZK) – Teil II, ZfZ 2014, 243 (244). 
894 Lux, ZfZ 2014, 243 (244).  
895 Schulmeister, Verletzte Abrechnungspflicht bzw. verspätet abgelieferte Bestandsauf-

zeichnungen, EuGH nimmt Pflichtverletzungen mit der Folge der Zollschuldentstehung 
an, AW-Prax 2013, 87 (88); Scholz, 20 Jahre Binnenmarkt – Fortschritt oder Stagnation?, 
Bericht über den 25. Europäischen Zollrechtstag in Bonn, ZfZ 2013, 206 (209) über Krü-
ger. 

896 Schulmeister, AW-Prax 2013, 87 (88); Scholz, ZfZ 2013, 206 (209) über Krüger. 
897 Schulmeister, AW-Prax 2013, 87 (89).  
898 Schulmeister, AW-Prax 2013, 87 (88); Scholz, ZfZ 2013, 206 (209) über Krüger. 
899 Scholz, ZfZ 2013, 206 (209) über Krüger. 
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sei nach dem ZK nicht vorgesehen, sondern Sanktionen könnten lediglich zusätz-
lich zur Zollschuld bei Pflichtverletzungen verhängt werden.900 

gg) Bewertung 

Abgesehen von der Auslegung und dem Verständnis der in dieser Entscheidung 
relevanten zollrechtlichen Vorschriften sind für das Urteil letztlich erneut zollthe-
oretische Grundüberlegungen zum Wirtschaftszollrecht relevant. Die Tatsache, 
dass die betreffenden Nichtgemeinschaftswaren nachweislich das Zollgebiet der 
Union verlassen haben, kann eine Zollschuldentstehung nach dem Wirtschafts-
zollgedanken nicht rechtfertigen.  

Der EuGH kritisiert den Umstand, dass auf nachverfahrensmäßige Verstöße mit 
einer Zollschuld reagiert wird, und die damit einhergehende Diskrepanz bzw. Ge-
genläufigkeit der zollrechtlichen Vorschriften zum Wirtschaftszollgedanken 
nicht. Vielmehr hält er mit seinem Urteil an seiner bisherigen Rechtsprechungs-
linie konsequent fest und stützt mit seiner Argumentation die Vorschriften der 
Verordnungen. Der vom BFH angeführten Ansicht aus der Literatur, dass unter 
den gegebenen Umständen der Zollschuld ein Sanktionscharakter zuzuschreiben 
sei, erteilt der EuGH eine Absage und urteilt diametral.901 

Damit folgt der EuGH in Teilen den Schlussanträgen des Generalanwalts. Aus-
drücklich lehnte der Generalanwalt den Wirtschaftszollgedanken ab und be-
schreibt ihn als mit dem ZK in einigen Fällen unvereinbar.902 Dieser ausdrückli-
chen Ablehnung des Wirtschaftszollgedankens ist der EuGH in seinem Urteil al-
lerdings nicht nachgekommen, sodass es bei der einstigen Feststellung bleiben 
müsste, dass eine Zollschuld immer dann entsteht, wenn die Ware in den Wirt-
schaftskreislauf des Zollgebiets eintritt.903 Diese vormalige nicht revidierte Fest-

                                                 
900 Schulmeister, AW-Prax 2013, 87 (89).  
901 Dies bringt der BFH in seinem anschließenden Urteil ebenfalls zum Ausdruck, indem er 

davon spricht, dass der EuGH der Rechtsauffassung, dass eine unverhältnismäßige Sank-
tion vorliege „entgegengetreten“ sei; vgl. BFH, Urt. v. 11.12.2012, VII R 16/09, Rn. 15 
(nach juris), ZfZ 2013, 72ff. 

902 Schlussanträge des Generalanwalts Niilo Jääskinen v. 8.3.2012, Rs. C-337/01, 
ECLI:EU:C:2012:128, Rn. 60. 

903 Siehe EuGH, Urt. v. 28.2.1984, Rs. C-294/82, ECLI:EU:C:1984:81 (Einberger), Rn. 18 
und EuGH, Urt. v. 6.12.1990, Rs. C-343/89, ECLI:EU:C:1990:445 (Witzemann), Rn. 18. 
Diese Haltung des EuGH hat dieser im Urteil EuGH, Urt. v. 29.10.2010, Rs. C-230/08, 
ECLI:EU:C:2010:231 (Dansk TL), Rn. 84, 91 sogar noch einmal mit Verweis bekräftigt 
und zudem auch auf die Erhebung von Verbrauch- und Mehrwertsteuer ausgedehnt. 
Schrömbges/Gesinn/Hannl, Einige Bemerkungen zum Zollschuldrecht des UZK, ZfZ 
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stellung steht damit allerdings im Widerspruch zur Entscheidung „Döhler Neuen-
kirchen“. Der Gerichtshof verhält sich dabei auch widersprüchlich zu seinen Ent-
scheidungsgründen aus dem Urteil in der Rechtssache „Dansk TL“904. Denn hier 
hatte der EuGH noch ausgeführt, dass im Bereich der Zoll-, Verbrauchsteuer- und 
Einfuhrumsatzsteuerentstehung das Merkmal des Eingangs der Nichtgemein-
schaftswaren in den Wirtschaftskreislauf der Gemeinschaft entscheidend sei.905 
Mit der Annahme, dass das Merkmal des Eingangs in den Wirtschaftskreislauf 
für die Entstehung von Zollschulden ausschlaggebend sei, bekräftigte der Ge-
richtshof wiederum seine Haltung in den Rechtssachen „Wolf“906, „Einberger“907 
und „Witzemann“908 und schafft hier Einklang.909 Umso erstaunlicher ist es, dass 
der EuGH in der Entscheidung „Döhler Neuenkirchen“ keinen Bezug zu diesen 
vormaligen Entscheidungsgründen und Prämissen herstellt. 

Insgesamt ist die in der Literatur aufgeführte Kritik am Urteil des EuGH als be-
rechtigt einzustufen. Es erscheint unverständlich und widersprüchlich, dass der 
EuGH an der Zollschuldentstehung in der besagten Fallkonstellation festhält und 
einen offensichtlichen sanktionellen Charakter dieser verneint. Festzuhalten ist 
jedoch, dass die Auswirkungen des Urteils auf die Praxis im Ergebnis einer Ab-
sage an den Wirtschaftszollgedanken gleichkommen und der wirtschaftliche Cha-
rakter der Zollschuld in bestimmten Fallkonstellationen keine Beachtung mehr 
findet. 

b) Entscheidung „Eurogate“ vom 6. September 2012 

Im Fall „Eurogate“910 kommt es zur Zollschuldentstehung trotz nachweislicher 
Wiederausfuhr von Nichtgemeinschaftswaren im Rahmen des Zolllagerverfah-
rens. Der Sachverhalt stellt wiederum einen Umstand dar, der erneut offensicht-
lich nicht mit dem Wirtschaftszollgedanken zu vereinbaren ist, da die Waren sich 
nicht mehr im Wirtschaftsverkehr des Zollgebietes aufhalten. 

                                                 
2016, 156 (156) sehen in dieser Erklärung sogar das Aufstellen einer Theorie, an welche 
sich der EuGH jedoch selbst nicht hält.  

904 EuGH, Urt. v. 29.10.2010, Rs. C-230/08, ECLI:EU:C:2010:231 (Dansk TL), ZfZ 2010, 
211ff. 

905 EuGH, Urt. v. 29.10.2010, Rs. C-230/08, ECLI:EU:C:2010:231 (Dansk TL), Rn. 84, 91. 
906 EuGH, Urt. v. 26.10.1982, Rs. C-221/81, ECLI:EU:C:1982:364 (Wolf), ZfZ 1983, 10ff.; 

siehe Gliederungspunkt B. II. 1. a) des 3. Teils dieser Arbeit. 
907 EuGH, Urt. v. 26.10.1982, Rs. C-240/81, ECLI:EU:C:1982:364 (Einberger), NStZ 1983, 

79ff.; siehe Gliederungspunkt B. II. 1. a) des 3. Teils dieser Arbeit.  
908 EuGH, Urt. v. 6.12.1990, Rs. C-343/89, ECLI:EU:C:1990:445 (Witzemann), ZfZ 1991, 

106f.; siehe Gliederungspunkt B. II. 1. c) des 3. Teils dieser Arbeit. 
909 EuGH, Urt. v. 29.10.2010, Rs. C-230/08, ECLI:EU:C:2010:231 (Dansk TL), Rn. 91. 
910 EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-28/11, ECLI:EU:C:2012:533 (Eurogate), ZfZ 2012, 264f. 
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aa) Sachverhalt 

Das Unternehmen Eurogate führte nachweislich Nichtgemeinschaftswaren aus ei-
nem bewilligten privaten Zolllager aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft aus, 
nahm die erforderlichen Anschreibungen in den Bestandsaufzeichnungen jedoch 
erst verspätet vor.911 Die Zollbehörden setzten sodann eine Zollschuld gem. 
Art. 204 Abs. 1 Buchst. a ZK fest, da das Unternehmen eine Pflicht aus dem Zoll-
lagerverfahren gem. Art. 105 Abs. 1 ZK i.V.m. Art. 529 Abs. 1, 530 Abs. 3 ZK-
DVO verletzt habe.912 

bb) Vorlagebeschluss des FG Hamburg vom 25. November 2010 

Das Finanzgericht Hamburg zweifelt an der Entstehung der Zollschuld im kon-
kreten Fall.913 Es legte dem EuGH die Frage vor, ob die fehlende Anschreibung 
in den Bestandsaufzeichnungen zur Entstehung einer Zollschuld gem. Art. 204 
Abs. 1 Buchst. a ZK führen kann, obwohl die Nichtgemeinschaftswaren mit Be-
endigung des Zolllagerverfahrens im externen Versandverfahren wieder aus dem 
Zollgebiet ausgeführt wurden und damit eine neue zollrechtliche Bestimmung er-
hielten.914 

Seine Zweifel über die Auslegung des Zollschuldentstehungstatbestands begrün-
det das Finanzgericht mit dem Verweis auf Stimmen in der Literatur, die eine 
Zollschuldentstehung ablehnen und denen zufolge die Ahndung des Verstoßes 
auf andere Weise zu sanktionieren sei als mit der Entstehung einer Zollschuld.915 
Weiterhin interpretierten die Meinungen in der Literatur den Wortlaut des 
Art. 204 Abs. 1 ZK dahingehend, dass dieser nur solche Pflichtverletzungen er-
fasst, die sich nicht aus, sondern während des jeweiligen Zollverfahrens ergeben. 
Demzufolge könne die versäumte Anschreibung als Pflichtverletzung nach Been-
digung des Verfahrens nicht zu einer Zollschuldentstehung nach der Norm füh-
ren.916 

                                                 
911 EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-28/11, ECLI:EU:C:2012:533 (Eurogate), Rn. 29. 
912 EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-28/11, ECLI:EU:C:2012:533 (Eurogate), Rn. 17-19. 
913 FG Hamburg, Vorlagebeschluss v. 25.11.2010, 4 K 285/09, Rn. 18ff. (nach juris). 
914 FG Hamburg, Vorlagebeschluss v. 25.11.2010, 4 K 285/09, Leitsatz i.V.m Rn. 12 (nach 

juris). 
915 FG Hamburg, Vorlagebeschluss v. 25.11.2010, 4 K 285/09, Rn. 23 (nach juris). 
916 FG Hamburg, Vorlagebeschluss v. 25.11.2010, 4 K 285/09, Rn. 19f. (nach juris); Witte 

in: Witte, Zollkodex, 2013, Art. 204 ZK, Rn. 5.  
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cc) Schlussanträge des Generalanwalts Jääskinen vom 8. März 
2012 

Der Generalanwalt plädiert für das Entstehen der Zollschuld und verweist in sei-
nen Schlussanträgen auf den Fall „Döhler Neuenkirchen“.917 Mit Verweis auf sel-
biges Urteil misst der Generalanwalt dem Entstehen der Zollschuld keinen sank-
tionellen Charakter zu.918 Weiterhin schreibe der ZK dem Kriterium der Überfüh-
rung in den zollrechtlich freien Verkehr oder der tatsächlichen Teilnahme der 
Waren am Wirtschaftskreislauf bei der Entstehung der Zollschuld keine Bedeu-
tung zu.919 

dd) Rechtliche Würdigung durch den EuGH 

Der EuGH erachtete die Entstehung der Zollschuld gem. Art. 204 Abs. 1 
Buchst. a ZK trotz Wiederausfuhr für gerechtfertigt.920 Der Verstoß gegen die 
Verpflichtung fristgemäße Bestandsaufzeichnungen zu führen, beeinträchtige die 
zollamtliche Überwachung und berge letztlich die Gefahr, dass die Waren unver-
zollt in das Zollgebiet der Gemeinschaft eingingen.921 In Anlehnung an die Ent-
scheidung „Döhler Neuenkirchen“ verweist der Gerichtshof darauf, dass auch 
nachverfahrensmäßige Pflichten vom Tatbestand des Art. 204 Abs. 1 ZK erfasst 
werden.922 Erneut bekräftigt der EuGH, dass die Zollschuld keine Sanktion ver-
waltungs-, steuer- oder strafrechtlicher Natur sei, sondern nur entstehe, weil die 
Bedingungen für den gewährten Vorteil aus dem Verfahren nicht erfüllt seien und 
somit eine Aussetzung der Zollschuldentstehung nicht mehr aufrecht erhalten 
werden könne.923  

ee) Bewertung in der Literatur 

Auch das Urteil im Fall „Eurogate“ wurde in der Literatur kontrovers diskutiert. 
Dies geschah zumeist im Zusammenhang mit der Entscheidung „Döhler Neuen-
kirchen“. Da die Fälle im Hinblick auf ihren Sachverhalt das gleiche Problem 
betreffen und auch von Generalanwalt und Gerichtshof so behandelt wurden, 

                                                 
917 Schlussanträge des Generalanwalts Niilo Jääskinen v. 8.3.2012, Rs. C-28/11, 

ECLI:EU:C:2012:131, Rn. 7, 37. 
918 Schlussanträge des Generalanwalts Niilo Jääskinen v. 8.3.2012, Rs. C-28/11, 

ECLI:EU:C:2012:131, Rn. 47. 
919 Schlussanträge des Generalanwalts Niilo Jääskinen v. 8.3.2012, Rs. C-28/11, 

ECLI:EU:C:2012:131, Rn. 48. 
920 EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-28/11, ECLI:EU:C:2012:533 (Eurogate), Rn. 35. 
921 EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-28/11, ECLI:EU:C:2012:533 (Eurogate), Rn. 27f. 
922 EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-28/11, ECLI:EU:C:2012:533 (Eurogate), Rn. 31. 
923 EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-28/11, ECLI:EU:C:2012:533 (Eurogate), Rn. 32. 
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kann die Kritik zum Urteil in der Rechtssache „Döhler Neuenkirchen“ auch auf 
den Fall „Eurogate“ übertragen werden.924 

ff) Bewertung 

Die zeitgleich ergangene Entscheidung „Eurogate“ folgt dem gleichen Tenor wie 
das Urteil im Fall „Döhler Neuenkirchen“. Das Kernproblem der Zollschuldent-
stehung und dessen möglicher Sanktionscharakter sind identisch. Die Tatsache, 
dass eine Zollschuld für nachweislich wiederausgeführte Nichtgemeinschaftswa-
ren entsteht, kann, entgegen der Auffassung des Gerichtshofs, nur als unverhält-
nismäßige Sanktion für die Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Verpflichtung 
gewertet werden.  

Auch die Auffassung des Generalanwalts, dass eine Zollschuld nach dem ZK 
nicht in einem wirtschaftlichen Sinne interpretiert werden könne, ist kritikwürdig. 
Sie verkennt zum einen den historischen Hintergrund des Zollkodex, der die vor-
maligen Verordnungen zum Zollschuldrecht vereint, die zuvor noch den Wirt-
schaftszollgedanken in den Erwägungsgründen normierten. Weiterhin verkennt 
die Auffassung die Systematik des ZK und die Tatsache, dass Vorschriften wie 
beispielsweise Art. 233 ZK den Wirtschaftszollgedanken ausdrücklich widerspie-
geln.925  

c) Gesamtbewertung der Entscheidungen und Tendenzen 

Durch die beiden Entscheidungen wird deutlich, dass der EuGH die Zollschuld 
nicht nach dem Wirtschaftszollgedanken betrachten will und sich somit von diesem 
Konzept abwendet. Die Abkehr vom Wirtschaftszollgedanken ist mit diesen beiden 
Entscheidungen eindeutig vollzogen und der Gerichtshof schreibt der Zollschul-
dentstehung, entgegen der eigenen Auffassung, durchaus einen punitiven Charakter 
zu, indem Waren, die nachweislich aus dem Zollgebiet verbracht wurden, mit einer 
Zollschuld belegt werden. Diese Haltung steht insbesondere auch im Widerspruch 
zu den Normen des Internationalen Abkommens zur Vereinfachung der Zollförm-
lichkeiten des Völkerbundes von 1923. Speziell aus Punkt 6 der Anlage A zu 
Art. 14 IAVZ und aus Punkt 17 der Anlage D zu Art. 14 IAVZ geht hervor, dass 
sie mit den Entscheidungen des EuGH unvereinbar sind.926  

                                                 
924 Siehe Gliederungspunkte B. II. 6. a) ff) und gg) des 3. Teils dieser Arbeit; a.A. Summers-

berger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Bedeutung der 
BAO im Rechtssystem, 2014, S. 296f., der vor allem im Hinblick auf die Einfuhrumsatz-
steuer hier differenziert. 

925 So zu Art. 233 ZK Fuchs, ZfZ 2003, 322 (322) und Focke, AW-Prax 2011, 22 (25); a.A. 
Rüsken, ZfZ 2007, 202 (204). 

926 Siehe Gliederungspunkte A. I. 3. a) bb) und dd) des 3. Teils dieser Arbeit.  
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Ein weiteres Problem, welches sich aus der Rechtsprechung des EuGH ergibt, ist, 
dass die sanktionelle Zollschuld ebenfalls als Verstoß gegen den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit aufgefasst werden muss. Hier ergeben sich Folgeprobleme, 
die den Einklang einer sanktionellen Zollschuldentstehung mit europa- und ver-
fassungsrechtlichen Grundsätzen in Frage stellen.  

Die mit den Entscheidungen des EuGH einhergehenden Folgen für das zolltheo-
retische Verständnis, welches in der Vergangenheit hinter dem Prinzip der Zoll-
schuldentstehung gestanden hat, sind enorm. Mit seiner Rechtsprechung und vor 
allem mit der Auffassung, dass es zu einer Aussetzung der Zollerhebung im Rah-
men der abgabenvermeidenden Zollverfahren kommt, die nur bei ordnungsgemä-
ßem Verfahrensgang aufrecht erhalten wird, wird die Zollschuldentstehung indi-
rekt wieder vom örtlichen Eingang der in das Zollgebiet verbrachten Waren ab-
hängig gemacht. Folglich entsteht sie im Einklang mit der Rechtsprechung des 
EuGH zunächst grundsätzlich auch für sämtliche in das Zollgebiet verbrachte 
Waren, sofern nicht etwaige Ausnahmen oder Zollverfahren mit bedingten wirt-
schaftlichen Vorteilen einschlägig sind. Auf das wirtschaftliche Moment der Zoll-
schuldentstehung wird somit verzichtet und es wird der räumliche Grenzübertritt 
als Zollschuldentstehungsgrund in den Fokus gerückt. Demzufolge können die 
Urteile in zolltheoretischer Hinsicht sogar als Tendenz oder bedingte Hinwen-
dung zum Grenzzollsystem gewertet werden. 

Spätestens jetzt ist der befürchtete Irrweg des Zollschuldrechts zum Sanktions-
zollrecht927 eingeschlagen und nicht mehr zu übersehen. 

7. (K)ein Einlenken? 

Die Rechtsprechung der folgenden Jahre ist mit differenziertem und kritischem 
Blick zu betrachten. Der EuGH hatte sich in einer Reihe weiterer Entscheidungen 
mit zollschuldrechtlichen Problematiken und dem etwaigen Entstehen von Zoll-
schulden zu befassen.  

a) Entscheidung „Winston“ vom 11. Juli 2013 

Die Entscheidung „Winston“928 ist im Hinblick auf zwei Aspekte interessant: 
Zum einen bezieht sich der EuGH in seinen Entscheidungsgründen auf eine ältere 
Rechtsprechung. Zum anderen wird erneut die strenge Handhabung der zollrecht-
lichen Vorschriften deutlich.  

                                                 
927 So Müller-Eiselt, ZfZ 2001, 398 (398) in seinem gleichlautenden Aufsatz. 
928 EuGH, Urt. v. 11.7.2013, Rs. C-273/12, ECLI:EU:C:2013:466 (Winston), ZfZ 2014, 22ff. 
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aa) Sachverhalt 

Sich im Zolllagerverfahren befindliche Schmuckstücke wurden nach einem be-
waffneten Raub aus dem Zolllager entwendet. Die französische Zollverwaltung 
forderte infolgedessen Harry Winston mit entsprechendem Bescheid dazu auf 
Zollabgaben zu entrichten.929 Hiergegen setzt sich der Betroffene zur Wehr und 
beruft sich auf den Erlöschensgrund in Art. 206 ZK, der für Zollschuldentstehun-
gen nach Art. 204 Abs. 1 Buchst a ZK eingreift, sofern die Waren nachweislich 
aufgrund höherer Gewalt unwiederbringlich verloren gegangen sind.930 Der 
EuGH sollte in seinem Urteil sodann auf Vorabentscheidungsersuchen des vorle-
genden Gerichts klären, ob ein Fall der höheren Gewalt i.S.d. Art. 206 ZK vor-
liegt.931 

bb) Rechtliche Würdigung durch den EuGH 

Der Gerichtshof entschied, dass im Falle eines Raubes, bei dem Waren aus einem 
Zolllager entwendet werden, eine Entziehung der Waren aus der zollamtlichen 
Überwachung vorliegt und somit eine Zollschuld nach Art. 203 Abs. 1 ZK be-
gründet wird.932 Damit schließt der EuGH gleichzeitig die Anwendung des 
Art. 206 ZK für den vorliegenden Fall aus, da dieser nur für Fälle der Art. 202 
und Art. 204 Abs. 1 Buchst. a ZK Geltung hat.933 Das Vorliegen des Entziehens 
aus der zollamtlichen Überwachung stützt der EuGH unter Anwendung seiner 
Definition aus ständiger Rechtsprechung darauf, dass Waren aus einem Nichter-
hebungsverfahren entwendet wurden, die eigentlich zollpflichtig wären.934  

cc) Bewertung 

Die Entscheidung des EuGH kann als „richtig wie ernüchternd“935 bewertet wer-
den. Das Urteil macht wiederum deutlich, dass die Zollschuld nach Art. 203 ZK 
aufgrund der in der früheren Rechtsprechung etablierten Definition des Entzie-
hens aus der zollamtlichen Überwachung in einer Vielzahl von Fällen entstehen 
kann. Wiederum liegt hier ein Fall vor, in welchem ein Heilungstatbestand dem 
Wirtschaftsbeteiligten aufgrund der Abgrenzung der Anwendungsbereiche der 
Art. 203 und 204 ZK nicht zugänglich ist. 

                                                 
929 EuGH, Urt. v. 11.7.2013, Rs. C-273/12, ECLI:EU:C:2013:466 (Winston), Rn. 14. 
930 EuGH, Urt. v. 11.7.2013, Rs. C-273/12, ECLI:EU:C:2013:466 (Winston), Rn. 18f. 
931 EuGH, Urt. v. 11.7.2013, Rs. C-273/12, ECLI:EU:C:2013:466 (Winston), Rn. 23. 
932 EuGH, Urt. v. 11.7.2013, Rs. C-273/12, ECLI:EU:C:2013:466 (Winston), Rn. 36. 
933 EuGH, Urt. v. 11.7.2013, Rs. C-273/12, ECLI:EU:C:2013:466 (Winston), Rn. 25, 31, 36. 
934 EuGH, Urt. v. 11.7.2013, Rs. C-273/12, ECLI:EU:C:2013:466 (Winston), Rn. 29ff. 
935 Witte, Raub von Waren aus dem Zolllager, Zur Anwendung des Art. 206 ZK, AW-Prax 

2013, 391 (393). 



3. Teil: Wirtschaftszollrecht – Zolltheorie; Wirtschaftszollgedanke – Bedeutung 

 215

Direkte Erwägungen oder Ansichten des EuGH zum Wirtschaftszollrecht lassen 
sich aus dem Urteil nicht ableiten. Indes ist beachtlich, dass der EuGH seine vor-
malige Rechtsprechung aus dem Urteil in der Rechtssache „Magazzini Gene-
rali“936 noch immer für anwendbar hält und diese Anwendbarkeit auch ausdrück-
lich erwähnt.937 Auch wenn der ZK in seinen Erwägungsgründen den Wortlaut 
des neunten Erwägungsgrundes der vormaligen Richtlinie EWG Nr. 79/623 nicht 
übernommen habe, so sei die Annahme des EuGH, dass die Ware bei einem Dieb-
stahl in den Wirtschaftskreislauf der Union gelange, noch immer zutreffend.938  

Damit bringt der EuGH zum Ausdruck, dass er an dem hinter dem neunten Erwä-
gungsgrund stehenden Gedanken der vormaligen Richtlinie EWG Nr. 79/623 
festhält. Dies ist insoweit interessant, als bereits erörtert wurde, dass dieser Erwä-
gungsgrund als wirtschaftszollrechtlich geprägt angesehen werden kann. Das Er-
löschen der Zollschuld wurde in diesem Erwägungsgrund von der Vermutung ab-
hängig gemacht, dass die Waren keiner wirtschaftlichen Bestimmung zugeführt 
wurden, die die Erhebung von Abgaben rechtfertigt. Der EuGH bekräftigt somit 
erstaunlicherweise Teile seiner Rechtsprechung aus Zeiten, zu denen er noch dem 
Wirtschaftszollprinzip zu folgen schien. 

b) Entscheidung „X BV“ vom 15. Mai 2014 

Die Frage nach den Anwendungsbereichen der Art. 203 und 204 ZK musste der 
EuGH erneut im Fall „X BV“939 klären. Dabei ging es um die Zollschuldentste-
hung aufgrund eines nicht ordnungsgemäß beendeten externen gemeinschaftli-
chen Versandverfahrens. 

aa) Sachverhalt 

Das Unternehmen X gab eine elektronische Anmeldung ab, um einen Dieselmo-
tor in das externe gemeinschaftliche Versandverfahren zu überführen.940 Der Mo-
tor wurde jedoch erst 17 Tage nach Ablauf der festgesetzten Gestellungsfrist bei 
der Bestimmungsstelle gem. Art. 356 Abs. 1 ZK-DVO gestellt und sodann in das 
Zollverfahren der aktiven Veredelung überführt.941 Diese Überführung befand die 
zuständige Zollstelle für ungültig, da das externe Versandverfahren nicht ord-
nungsgemäß abgeschlossen worden sei und setzte eine Zollschuld aufgrund des 

                                                 
936 EuGH, Urt. v. 5.10.1983, Rs. C-186 und 187/82, ECLI:EU:C:1983:262 (Magazzini Ge-

nerali), ZfZ 1984, 41 und Gliederungspunkt B. II. 1. b des 3. Teils dieser Arbeit.  
937 EuGH, Urt. v. 11.7.2013, Rs. C-273/12, ECLI:EU:C:2013:466 (Winston), Rn. 31. 
938 EuGH, Urt. v. 11.7.2013, Rs. C-273/12, ECLI:EU:C:2013:466 (Winston), Rn. 31. 
939 EuGH, Urt. v. 15.5.2014, Rs. C-480/12, ECLI:EU:C:2014:329 (X BV), ZfZ 2014, 221ff. 
940 EuGH, Urt. v. 15.5.2014, Rs. C-480/12, ECLI:EU:C:2014:329 (X BV), Rn. 23. 
941 EuGH, Urt. v. 15.5.2014, Rs. C-480/12, ECLI:EU:C:2014:329 (X BV), Rn. 24. 
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Entziehens aus der zollamtlichen Überwachung nach Art. 203 ZK fest.942 Der 
EuGH hatte daraufhin zu entscheiden, ob das Überschreiten der Frist nach 
Art. 356 Abs. 1 ZK-DVO eine Zollschuldentstehung nach Art. 203 ZK oder nach 
Art. 204 ZK mit sich bringt, wobei allein Art. 204 ZK einer Heilung nach Art. 859 
ZK-DVO zugänglich wäre.943 

bb) Schlussanträge des Generalanwalts Jääskinen vom  
13. Februar 2014 

In seinen Schlussanträgen944 spricht sich der Generalanwalt für eine Anwendung 
des Art. 204 ZK aus.945 Der unklare Verbleib der Waren sei nur ein vorüberge-
hender Zustand gewesen.946 Zu unterscheiden sei der vorliegende Fall vor allem 
von jenen Konstellationen, in denen die Gefahr des Eingangs der Waren in den 
Wirtschaftskreislauf aufgrund eines Diebstahls der Waren bestehe und angenom-
men wird.947 Überdies würde der Heilungstatbestand des Art. 859 Nr. 2 Buchst. c 
ZK-DVO leer laufen, sofern man Art. 203 ZK zur Anwendung kommen ließe.948 

cc) Rechtliche Würdigung durch den EuGH 

Der Gerichtshof befand, dass im Falle der nicht fristgerechten Gestellung in ei-
nem externen Versandverfahren eine Zollschuld nach Art. 204 Abs. 1 ZK ent-
steht.949 Ein Entziehen aus der zollamtlichen Überwachung i.S.d. Art. 203 ZK 
liege nicht vor, da trotz des Unbekanntseins des Aufenthaltsortes von mehr als 
zwei Wochen die Ware dennoch nachweislich nicht ohne Abfertigung in den 
Wirtschaftskreislauf gelangt ist, sondern verspätet gestellt wurde.950 Art. 203 ZK, 
der gerade vor der Gefahr des Eingangs in den Wirtschaftskreislauf schützen 

                                                 
942 EuGH, Urt. v. 15.5.2014, Rs. C-480/12, ECLI:EU:C:2014:329 (X BV), Rn. 24f. 
943 EuGH, Urt. v. 15.5.2014, Rs. C-480/12, ECLI:EU:C:2014:329 (X BV), Rn. 28. 
944 Schlussanträge des Generalanwalts Niilo Jääskinen v. 13.2.2014, Rs. C-480/12, 

ECLI:EU:C:2014:84. 
945 Schlussanträge des Generalanwalts Niilo Jääskinen v. 13.2.2014, Rs. C-480/12, 

ECLI:EU:C:2014:84, Rn. 25, 47. 
946 Schlussanträge des Generalanwalts Niilo Jääskinen v. 13.2.2014, Rs. C-480/12, 

ECLI:EU:C:2014:84, Rn. 42. 
947 Schlussanträge des Generalanwalts Niilo Jääskinen v. 13.2.2014, Rs. C-480/12, 

ECLI:EU:C:2014:84, Rn. 39, 43. 
948 Schlussanträge des Generalanwalts Niilo Jääskinen v. 13.2.2014, Rs. C-480/12, 

ECLI:EU:C:2014:84, Rn. 46. 
949 EuGH, Urt. v. 15.5.2014, Rs. C-480/12, ECLI:EU:C:2014:329 (X BV), Rn. 45. 
950 EuGH, Urt. v. 15.5.2014, Rs. C-480/12, ECLI:EU:C:2014:329 (X BV), Rn. 35, 37. 
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solle, sei damit nicht einschlägig.951 Art. 204 Abs. 1 Buchst. a ZK ist nach Auf-
fassung des EuGH hingegen anwendbar, da mit der verspäteten Gestellung der 
Waren eine Pflicht verletzt worden sei, die sich aus der Inanspruchnahme des 
Zollverfahrens des externen gemeinschaftlichen Versands ergebe, sofern dieser 
nicht unter den Voraussetzungen des Art. 859 Nr. 2 Buchst. c ZK-DVO einer Hei-
lung zugänglich ist.952 

dd) Bewertung in der Literatur 

Das Urteil des Gerichtshofs wird im Hinblick auf das Entstehen einer Zollschuld 
nach Art. 204 ZK zustimmend aufgefasst, da die Ausgestaltung der Heilungsmög-
lichkeit in Art. 859 Nr. 2 Buchst. c ZK-DVO sonst ihres Anwendungsbereichs 
beraubt würde.953 Schrömbges und Lux werten den Umstand, dass der EuGH im 
vorliegenden Fall eine Zollschuld nach Art. 204 ZK mit entsprechenden Hei-
lungsmöglichkeiten bejahte, obwohl eine solche nach der bisherigen Rechtspre-
chung eigentlich nach Art. 203 ZK hätte entstehen müssen, sogar als Rückkehr 
zum Wirtschaftszollgedanken im Zollschuldrecht.954 

Fragend werden jedoch der lange Zeitraum des unklaren Verbleibs der Waren mit 
Hinderung potenzieller zollamtlicher Überwachungsmaßnahmen sowie die Ver-
tretbarkeit der Heilung im konkreten Fall kommentiert.955 Aufgrund der sehr spe-
ziell formulierten Vorlagefrage und der speziellen Umstände des Falls könne das 
Urteil jedenfalls keine Allgemeingültigkeit dahingehend erlangen, dass der Zeit-
punkt der verspäteten Gestellung grundsätzlich keine Rolle für die Heilung 
spiele.956 

ee) Bewertung 

Die Entscheidung des Gerichtshofs ist richtig und konsequent. Da es letztlich 
noch zu einer Gestellung der Waren kam, greift Art. 204 ZK ein und eine Heilung 

                                                 
951 EuGH, Urt. v. 15.5.2014, Rs. C-480/12, ECLI:EU:C:2014:329 (X BV), Rn. 36, 45. 
952 EuGH, Urt. v. 15.5.2014, Rs. C-480/12, ECLI:EU:C:2014:329 (X BV), Rn. 39-41. 
953 Roth, Versäumung der Gestellungsfrist als Entziehen aus zollamtlicher Überwachung?, 

Anmerkung, ZfZ 2014, 224 (224); a.A. Kampf, Zollschuld bei Fristüberschreitung 
im Versand, EuGH-Urteil zur Zollschuldentstehung bei Überschreitung der Wiederge-
stellungsfrist im Versandverfahren, AW-Prax 2014, 356 (358).  

954 Schrömbges/Lux, Neudefinition der umsatzsteuerlichen Einfuhr, AW-Prax 2017, 301 
(304f.). 

955 Roth, ZfZ 2014, 224 (224f.); Kampf, AW-Prax 2014, 356 (358f.).  
956 Kampf, AW-Prax 2014, 356 (358f.); Roth, ZfZ 2014, 224 (225), die für neuere Fälle auch 

die Frist des Art. 365 ZK-DVO zur Einleitung eines Suchverfahrens als Argument für 
eine zeitliche Limitierung der Heilung bei einer verspäteten Gestellung im Versandver-
fahren anführt.  
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der Zollschuld ist möglich. Wären die Waren nicht mehr gestellt worden, so hätte 
der EuGH eine nicht heilbare Zollschuld über Art. 203 ZK entstehen lassen. Inte-
ressant ist wiederum, dass der EuGH auf die Gefahr des Eingangs von Waren in 
den Wirtschaftskreislauf der Gemeinschaft abstellt und diesbezüglich Art. 203 
ZK einen Schutzzweck zuschreibt.957 Damit schreibt er der zollschuldrechtlichen 
Norm einen wirtschaftszollrechtlichen Sinn und Zweck zu, den er zuvor eigent-
lich abgelehnt hat. 

Man könnte aus dem Urteil die Schlussfolgerung ziehen, dass ein adäquater Nach-
weis hinsichtlich des Nichteingangs der Waren in den Wirtschaftskreislauf aus-
reicht, um das Entstehen der Zollschuld auszuschließen. Ob der EuGH die Inten-
tion hatte mit seiner Entscheidung einen solchen allgemeinen Grundsatz aufzu-
stellen, erscheint jedoch fraglich. Jedenfalls ist das Urteil im Hinblick auf die bis-
herige Rechtsprechungslinie des EuGH nicht ganz eindeutig einzuordnen.  

c) Entscheidung „SEK Zollagentur“ vom 12. Juni 2014 

Die Entscheidung in der Rechtssache „SEK Zollagentur“958 behandelt wiederum 
einen zollrechtlich relevanten Fehler im Rahmen des externen gemeinschaftlichen 
Versandverfahrens. Fraglich war hier, ob ein Entziehen aus der zollamtlichen 
Überwachung und damit der Tatbestand des Art. 203 ZK zu bejahen ist. 

aa) Sachverhalt 

Die SEK Zollagentur meldete Fahrradträger zum externen gemeinschaftlichen 
Versandverfahren an, welche sich in einem Verwahrungslager befanden. Die 
Überlassung zum angemeldeten Verfahren erfolgte durch die Zollbehörden noch 
am gleichen Tag.959 Ein von der SEK Zollagentur als zugelassener Versender be-
auftragter Beförderer sollte die Sendungen zum Empfänger liefern, was jedoch 
nicht geschah, da der Empfänger feststellte und mitteilte, dass die Fahrradträger 
nicht in der Sendung enthalten waren.960 Es stellte sich auf Anfragen der Zollbe-
hörden heraus, dass sich die Fahrradträger immer noch im Verwahrungslager be-
fanden und dem Beförderer nicht übergeben werden konnten.961 In einem neu er-
öffneten Versandverfahren wurden die Fahrradträger schließlich erneut versandt 

                                                 
957 EuGH, Urt. v. 15.5.2014, Rs. C-480/12, ECLI:EU:C:2014:329 (X BV), Rn. 36; vgl. auch 

Kampf, AW-Prax 2014, 356 (358), der diese Ausführungen des EuGH als ‚Gefährdungs-
dogma‘ auffasst.  

958 EuGH, Urt. v. 12.6.2014, Rs. C-75/13, ECLI:EU:C:2014:1759 (SEK Zollagentur), ZfZ 
2014, 278ff. 

959 EuGH, Urt. v. 12.6.2014, Rs. C-75/13, ECLI:EU:C:2014:1759 (SEK Zollagentur), Rn. 13f. 
960 EuGH, Urt. v. 12.6.2014, Rs. C-75/13, ECLI:EU:C:2014:1759 (SEK Zollagentur), Rn. 15f. 
961 EuGH, Urt. v. 12.6.2014, Rs. C-75/13, ECLI:EU:C:2014:1759 (SEK Zollagentur), Rn. 17. 
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und bei der Bestimmungsstelle ordnungsgemäß in den zollrechtlich freien Ver-
kehr überführt.962 Aufgrund der Nichtgestellung der Waren im ersten Versand-
verfahren erhob die Zollbehörde jedoch Einfuhrabgaben von der SEK Zollagen-
tur, da eine Zollschuld nach Art. 203 ZK entstanden sei.963 Die SEK Zollagentur 
bezweifelte diesen Umstand.964 Der EuGH musste in seinem Urteil klären, ob die 
im Verwahrungslager verbliebenen Waren der zollamtlichen Überwachung ent-
zogen wurden und ob die SEK Zollagentur Zollschuldnerin geworden war.965 

bb) Urteil des FG Hessen vom 29. November 2011 

In seinem Urteil966 stellt das FG Hessen fest, dass die von der SEK Zollagentur 
geforderte Erstattung der festgesetzten Einfuhrabgaben abzulehnen ist, da nicht 
nachgewiesen wurde, dass diese nicht gesetzlich geschuldet waren.967 Das Gericht 
ist nicht überzeugt davon, dass vor der Überlassung der Waren zum Versandver-
fahren eine Zollschuld i.S.v. Art. 203 ZK entstanden ist und sieht für die Verwirk-
lichung des Zollschuldentstehungstatbestands des Entziehens keine Anhalts-
punkte.968 Insbesondere könne die Umlagerung von Waren innerhalb eines Ver-
wahrungslagers kein Entziehen aus der zollamtlichen Überwachung gem. 
Art. 203 Abs. 1 ZK darstellen.969 Nach Auffassung des FG entstand die Zoll-
schuld somit erst, als die Waren nach Überlassung zum Versandverfahren am 
Verwahrungsort zurückblieben, ohne dass das Versandverfahren storniert wurde, 
da bei einer Prüfung seitens der Zollbehörden die Waren nicht hätten aufgefunden 
werden können.970 

cc) Vorlagebeschluss des BFH vom 11. Dezember 2012 

Aufgrund der Revision der SEK Zollagentur, befasst sich der Bundesfinanzhof 
mit der Angelegenheit. Mit seinem Vorlagebeschluss971 setzt dieser das Verfahren 
aus und legt es dem EuGH zur Vorabentscheidung vor. Der BFH stellt heraus, 
dass die Anwendung des Art. 203 ZK dazu führen würde, dass die Zollschuld im 

                                                 
962 EuGH, Urt. v. 12.6.2014, Rs. C-75/13, ECLI:EU:C:2014:1759 (SEK Zollagentur), Rn. 18. 
963 EuGH, Urt. v. 12.6.2014, Rs. C-75/13, ECLI:EU:C:2014:1759 (SEK Zollagentur), Rn. 19. 
964 EuGH, Urt. v. 12.6.2014, Rs. C-75/13, ECLI:EU:C:2014:1759 (SEK Zollagentur), Rn.  20. 
965 EuGH, Urt. v. 12.6.2014, Rs. C-75/13, ECLI:EU:C:2014:1759 (SEK Zollagentur), 

Rn. 23, 34. 
966 FG Hessen, Urt. v. 29.11.2011, 7 K 1881/19. 
967 FG Hessen, Urt. v. 29.11.2011, 7 K 1881/19, Rn. 25 (nach juris). 
968 FG Hessen, Urt. v. 29.11.2011, 7 K 1881/19, Rn. 26, 38 (nach juris). 
969 FG Hessen, Urt. v. 29.11.2011, 7 K 1881/19, Rn. 32 (nach juris). 
970 FG Hessen, Urt. v. 29.11.2011, 7 K 1881/19, Rn. 38 (nach juris). 
971 BFH, Beschluss v. 11.12.2012, VII R 3/12, BFHE 239, 467, ZfZ 2013, 131ff. 



3. Teil: Wirtschaftszollrecht – Zolltheorie; Wirtschaftszollgedanke – Bedeutung 

 220

vorliegenden Fall nicht aufgrund des Entziehens aus der zollamtlichen Überwa-
chung während der Beförderung im Versandverfahren entstehen würde, sondern 
weil durch die Abgabe der Versandanmeldung der Anschein einer nicht ord-
nungsgemäß erfolgten Beförderung erweckt wurde, die tatsächlich jedoch nicht 
stattfand.972 Es würde somit eine Zollschuld für Waren entstehen, die sich die 
ganze Zeit tatsächlich im Verwahrungslager unter zollamtlicher Überwachung 
befunden haben.973 Dabei differenziert der BFH den vorliegenden Sachverhalt 
von jenen in den Urteilen des EuGH in den Rechtssachen „Hamann“974 und „Bri-
tish American Tobacco“975, da in diesen Fällen die zollamtliche Überwachung 
zeitweise nicht gewährleistet gewesen sei.976 

Der BFH sieht den Sachverhalt der SEK Zollagentur vielmehr in einer Linie mit 
der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache „DSV Road“977, da in diesem Fall 
die mit Art. 204 ZK verfolgten Ziele, nämlich das Risiko eines Eingangs der Wa-
ren in den Wirtschaftskreislauf und die Gefährdung der finanziellen Interessen 
der Gemeinschaft, ebenfalls nicht tangiert waren.978 Er zieht hier eine Parallele 
und bekräftigt den Umstand, dass auch bei den nicht in das Versandverfahren 
übergeführten Waren im vorliegenden Fall zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden 
habe, dass diese unverzollt in den Wirtschaftskreislauf hätten eingehen können.979 

dd) Rechtliche Würdigung durch den EuGH 

Der Gerichtshof entschied, dass ein Entziehen aus der zollamtlichen Überwa-
chung gem. Art. 203 ZK vorliegt, wenn Waren, die zu einem externen Versand-
verfahren angemeldet wurden, im Verwahrungslager verbleiben und nicht der Be-
stimmungsstelle gestellt werden, obwohl dieser die Versandpapiere vorgelegt 
werden.980 Die vorübergehende Verwahrung habe in jenem Moment geendet, in 
welchem die Waren in das externe gemeinschaftliche Versandverfahren überführt 
wurden und damit gem. Art. 50 ZK eine neue zollrechtliche Bestimmung erhalten 

                                                 
972 BFH, Beschluss v. 11.12.2012, VII R 3/12, Rn. 11 (nach juris), BFHE 239, 467 (470). 
973 BFH, Beschluss v. 11.12.2012, VII R 3/12, Rn. 13 (nach juris), BFHE 239, 467 (471). 
974 EuGH, Urt. v. 12.2.2004, Rs. C-337/01, ECLI:EU:C:2004:90 (Hamann), ZfZ 2004, 122f.; 

siehe auch Gliederungspunkt B. II. 4. des 3. Teils dieser Arbeit. 
975 EuGH, Urt. v. 29.4.2004, Rs. C-222/01, ECLI:EU:C:2004:250 (British American To-

bacco), ZfZ 2004, 228ff. 
976 BFH, Beschluss v. 11.12.2012, VII R 3/12, Rn. 12f. (nach juris), BFHE 239, 467 (471). 
977 EuGH, Urt. v. 15.7.2010, Rs. C-234/09, ECLI:EU:C:2010:435 (DSV Road), ZfZ 2010, 

239ff.; siehe auch Gliederungspunkt B. II. 5. c) des 3. Teils dieser Arbeit. 
978 BFH, Beschluss v. 11.12.2012, VII R 3/12, Rn. 14 (nach juris), BFHE 239, 467 (471f.). 
979 BFH, Beschluss v. 11.12.2012, VII R 3/12, Rn. 15 (nach juris), BFHE 239, 467 (472). 
980 EuGH, Urt. v. 12.6.2014, Rs. C-75/13, ECLI:EU:C:2014:1759 (SEK Zollagentur), Rn. 33. 
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haben. Diese Überführung ist mit Annahme der Anmeldung und durch die Über-
lassung der Zollbehörden am selben Tag erfolgt.981 Im Versandverfahren schreibt 
der EuGH den Versandpapieren eine essentielle Bedeutung für den ordnungsge-
mäßen Ablauf des Verfahrens zu, welcher gestört wird, wenn Schein und Waren 
auch nur vorübergehend voneinander entfernt würden.982 Mithin qualifiziert er 
den Umstand, dass Schein und Waren sich an zwei verschiedenen Orten befanden 
als ein Entziehen aus der zollamtlichen Überwachung gem. Art. 203 ZK.983 Wei-
terhin urteilt der EuGH, dass die SEK Zollagentur als zugelassener Versender 
Hauptverpflichtete des externen gemeinschaftlichen Versandverfahrens und da-
mit auch Zollschuldnerin geworden ist.984 

ee) Bewertung in der Literatur 

In der Literatur wird, dem BFH folgend, die Vergleichbarkeit des Falles mit dem 
Urteil in der Rechtssache „DSV Road“ gesehen.985 Es wird angebracht, dass eine 
teleologische Auslegung der zollrechtlichen Vorschriften einer Zollschuldentste-
hung ohne Waren entgegenstehe.986 Eine Trennung von Ware und Versandschein 
aufgrund versehentlicher Umstände könne somit nicht als Entziehen i.S.d. 
Art. 203 ZK gewertet werden.987 Die Festsetzung einer Zollschuld sei in einem 
solchen Fall als Sanktionierung aufzufassen.988 

Allerdings gibt es auch Stimmen, die mit dem EuGH übereinstimmend, die Ent-
stehung der Zollschuld nach Art. 203 ZK für richtig befinden.989 Das Abstellen 
des EuGH auf den Zeitpunkt der Überführung der Waren in das Versandverfahren 

                                                 
981 EuGH, Urt. v. 12.6.2014, Rs. C-75/13, ECLI:EU:C:2014:1759 (SEK Zollagentur), Rn. 25f. 
982 EuGH, Urt. v. 12.6.2014, Rs. C-75/13, ECLI:EU:C:2014:1759 (SEK Zollagentur), Rn. 29. 
983 EuGH, Urt. v. 12.6.2014, Rs. C-75/13, ECLI:EU:C:2014:1759 (SEK Zollagentur), Rn. 30. 
984 EuGH, Urt. v. 12.6.2014, Rs. C-75/13, ECLI:EU:C:2014:1759 (SEK Zollagentur), Rn. 38. 
985 So schon zum Vorlagebeschluss des BFH Witte, Versand ohne Ware, Entzug einer zum 

Versandverfahren überlassenen, aber nicht versandten Ware aus der zollamtlichen Über-
wachung, AW-Prax 2014, 55 (57f.) sowie Montag/Köthe, Entzug einer zum Versand an-
gemeldeten, aber nicht versandten Ware aus zollamtlicher Überwachung?, Anmerkung 
zum BFH Beschluss v. 11.12.2012, VII R 3/12, ZfZ 2013, 219 (222). 

986 Montag/Köthe, ZfZ 2013, 219 (222). 
987 Montag/Köthe, ZfZ 2013, 219 (222); zweifelnd auch Rüsken, Wann sind Waren dem Zoll-

versand „entzogen“? in: Fischer/Mellinghoff (Hrsg.), Festgabe für Heinrich List zum 100. 
Geburtstag am 15. März 2015, 2015, S. 183. 

988 Montag/Köthe, ZfZ 2013, 219 (222).  
989 Roth, Zollschuldentstehung durch Entziehung aus zollamtlicher Überwachung, Anmer-

kung, ZfZ 2014, 280 (280); Kampf, Entziehen aus Verwahrung oder Versand?, EuGH-
Urteil zum Entziehen von Waren aus dem Verwahrungslager nach Anmeldung zum Ver-
sandverfahren, AW-Prax 2014, 288 (290), wenngleich an der Begründung des Entziehens 
durch den EuGH Zweifel bestehen.  
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sei richtig und konsequent, sodass sich die Waren nicht mehr im Verwahrungsla-
ger befanden.990  

ff) Bewertung 

Die Bejahung des Entziehens durch den EuGH kann nachvollzogen werden. Al-
lerdings kommt es wieder durch die Anwendung von Art. 203 ZK zu Nachteilen 
für den Wirtschaftsbeteiligten hinsichtlich der Heilungsmöglichkeiten bei ent-
standenen Zollschulden. Wiederum ist eine Ware, die nachweislich nicht in den 
Wirtschaftskreislauf der Gemeinschaft eingegangen ist, sondern im Verwah-
rungslager unter zollamtlicher Überwachung verblieb, mit einer Zollschuld belegt 
worden. Später wurde die Ware sogar ordnungsgemäß in den zollrechtlich freien 
Verkehr überführt. Hätte Art. 204 ZK Anwendung gefunden, so hätten also gute 
Chancen auf eine Heilung der Zollschuld nach Art. 859 ZK-DVO bestanden. 

Das Urteil ist mithin ein weiterer Beleg für eine Benachteiligung des Wirtschafts-
beteiligten durch als ungerecht empfundene Einzelfallergebnisse, die aufgrund 
des streng formal angewandten Zollschuldrechts des ZK zustande kommen. Sach-
gerechtigkeit wird hierdurch nicht erzielt und auch in diesem Fall ist die Zoll-
schuld als eine Sanktion aufzufassen. Dies ist einerseits der strengen und weit 
gefassten Definition des EuGH zu Art. 203 ZK geschuldet, aber auch der Rege-
lungssystematik des ZK. 

d) Entscheidung „DSV Road“ vom 25. Juni 2015 

Erneut musste sich der EuGH in der Rechtssache „DSV Road“991 mit einer Prob-
lematik im Rahmen des Versandverfahrens beschäftigen. Dabei kommt es für das 
Entstehen der Art der Zollschuld maßgeblich darauf an, ob ein Nachweis über die 
Warenidentität erbracht werden kann.  

aa) Sachverhalt 

Das dänische Transportunternehmen DSV leitete als Hauptverpflichtete externe 
gemeinschaftliche Versandverfahren zwischen der Abgangszollstelle im Freiha-
fen von Kopenhagen und der Bestimmungszollstelle in Schweden ein.992 In 
Schweden verweigerte der Empfänger jedoch die Annahme der Waren, sodass 
DSV die Waren zurück nach Kopenhagen transportierte, ohne diese zu gestellen 

                                                 
990 Roth, ZfZ 2014, 280 (280); a.A. Rüsken in: Fischer/Mellinghoff, Festgabe für Heinrich 

List zum 100. Geburtstag am 15. März 2015, 2015, S. 184. 
991 EuGH, Urt. v. 25.6.2015, Rs. C-187/14, ECLI:EU:C:2015:421 (DSV Road), ZfZ 2015, 

211ff.  
992 EuGH, Urt. v. 25.6.2015, Rs. C-187/14, ECLI:EU:C:2015:421 (DSV Road), Rn. 15. 
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oder die Versanddokumente zu annullieren.993 Nach Angaben von DSV wurden 
die Waren aus den ersten Versandverfahren zusammen mit in der Zwischenzeit 
neu eingetroffenen Waren in einem zweiten Versuch erneut in neuen Versandver-
fahren nach Schweden befördert, welche auch ordnungsgemäß abgeschlossen 
wurden.994 Die Zollbehörden bestritten jedoch, dass die Waren, die bereits Ge-
genstand der ersten Versandverfahren waren, auch in die zweiten Versandverfah-
ren einbezogen wurden. Sie erließen daraufhin einen Abgabenbescheid im Hin-
blick auf die ersten beiden unvollständigen Versandverfahren gem. Art. 203 
ZK.995 Fraglich war vor dem EuGH, nach welchem Tatbestand eine Zollschuld 
entstanden war und ob gegebenenfalls eine Heilungsmöglichkeit besteht.996 Über-
dies waren die Fragen noch zusätzlich unter zwei Prämissen zu beurteilen: a) In 
den beiden Versandverfahren wurden nachweislich jeweils dieselben Waren 
transportiert und b) Es kann nicht nachgewiesen werden, dass in den beiden Ver-
sandverfahren jeweils dieselben Waren befördert wurden.997 

bb) Rechtliche Würdigung durch den EuGH 

Der EuGH entschied für den Fall, dass nicht nachweisbar ist, dass dieselben Wa-
ren in den beiden Versandverfahren transportiert wurden, eine Zollschuld gem. 
Art. 203 Abs. 1 ZK aufgrund des Entziehens aus der zollamtlichen Überwachung 
zu bejahen ist.998 Mangels nachgewiesener Gestellung der Waren könne die ord-
nungsgemäße Beendigung des Verfahrens nicht festgestellt werden, sodass ein 
Entziehen vorliege.999 Sofern jedoch nachweislich dieselben Waren befördert 
wurden, könne kein Entziehen angenommen werden, da die Waren, wenn auch 
verspätet, schließlich bei der Bestimmungszollstelle gestellt werden und die zoll-
amtliche Überwachung zu keiner Zeit unterbrochen war.1000 Vielmehr entstehe 
dann eine Zollschuld nach Art. 204 Abs. 1 Buchst. a ZK, weil eine Verpflichtung 
aus dem Versandverfahren in Form der fristgemäßen Gestellung nicht erfüllt 
wurde.1001 Eine etwaige Heilung könne dann gegebenenfalls über Art. 859 ZK-
DVO bei Vorliegen aller Voraussetzungen herbeigeführt werden.1002  

                                                 
993 EuGH, Urt. v. 25.6.2015, Rs. C-187/14, ECLI:EU:C:2015:421 (DSV Road), Rn. 16. 
994 EuGH, Urt. v. 25.6.2015, Rs. C-187/14, ECLI:EU:C:2015:421 (DSV Road), Rn. 17. 
995 EuGH, Urt. v. 25.6.2015, Rs. C-187/14, ECLI:EU:C:2015:421 (DSV Road), Rn. 18. 
996 EuGH, Urt. v. 25.6.2015, Rs. C-187/14, ECLI:EU:C:2015:421 (DSV Road), Rn. 19. 
997 EuGH, Urt. v. 25.6.2015, Rs. C-187/14, ECLI:EU:C:2015:421 (DSV Road), Rn. 19. 
998 EuGH, Urt. v. 25.6.2015, Rs. C-187/14, ECLI:EU:C:2015:421 (DSV Road), Rn. 26, 32. 
999 EuGH, Urt. v. 25.6.2015, Rs. C-187/14, ECLI:EU:C:2015:421 (DSV Road), Rn. 26. 
1000 EuGH, Urt. v. 25.6.2015, Rs. C-187/14, ECLI:EU:C:2015:421 (DSV Road), Rn. 27-32. 
1001 EuGH, Urt. v. 25.6.2015, Rs. C-187/14, ECLI:EU:C:2015:421 (DSV Road), Rn. 34-36, 

47. 
1002 EuGH, Urt. v. 25.6.2015, Rs. C-187/14, ECLI:EU:C:2015:421 (DSV Road), Rn. 39ff., 

47. 
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cc) Bewertung in der Literatur 

Das Urteil des EuGH wird als im Einklang mit seiner bisherigen Rechtspre-
chungslinie beurteilt.1003 Große Überraschungen oder neue Ansichten des Ge-
richtshofs hält es hingegen nicht bereit. Vielmehr stellt es die bisherige Haltung 
des EuGH unter Beweis und verhält sich dabei auch konsequent zu den anderen 
Urteilen des Gerichtshofs in diesem Bereich.1004  

Kritik wird an der vom EuGH vorgenommenen Differenzierung hinsichtlich des 
Kriteriums der Warenidentität im ersten und zweiten Versandverfahren geübt.1005 
Auf eine solche komme es im Ergebnis nicht an, da die Waren faktisch in die 
Freizone verbracht wurden und sich hier weiterhin unter zollamtlicher Überwa-
chung befinden, sodass es bei erwiesener und auch bei nicht erwiesener Wa-
renidentität zu einer Zollschuldentstehung nach Art. 204 ZK kommen müsse.1006 

dd) Bewertung 

Insgesamt ist das Urteil des Gerichtshofs als konsequent zu bewerten. Dabei 
bleibt es grundsätzlich in einer Linie mit den vorangegangenen Entscheidungen 
des Gerichtshofs. Die Abgrenzung im Hinblick auf die Nachweisbarkeit der Wa-
renidentität in den beiden Versandverfahren durch den EuGH und die jeweiligen 
Auswirkungen auf die Zollschuldentstehung erscheinen zumindest fragwürdig. 

Im ersten Moment erscheint es zwar nachvollziehbar, dass bei nicht erwiesener 
Nämlichkeit der Waren im ersten und zweiten Versandverfahren eine Zollschuld 
nach Art. 203 ZK durch das Entziehen aus der zollamtlichen Überwachung ent-
stehen soll. Dies hätte zur Folge, dass dem Zollschuldner Heilungsmöglichkeiten 
verwehrt werden. Die Nachweispflicht ginge dabei zu Lasten des Wirtschaftsbe-
teiligten, da der Fehler auf seiner Seite liegt. Allerdings ist das Argument Wittes 
nicht von der Hand zu weisen, dass sich, egal welche Waren im zweiten Versand-
verfahren transportiert werden, die Waren aus dem ersten Versandverfahren in 
allen Fallkonstellationen wieder (kurz) in der Freizone befinden und damit wieder 
unter zollamtlicher Überwachung stehen. Gleichzeitig wird deutlich, dass es an 
dieser Stelle zu Problemen oder Schwierigkeiten bei der Führung eines adäquaten 
Nachweises kommen könnte. 

                                                 
1003 Deimel, Wegen Abnahmeverweigerung gescheitertes Versandverfahren, Anmerkung, 

ZfZ 2015, 215 (215). 
1004 Deimel, ZfZ 2015, 215 (215). 
1005 Witte, Zoll und EUSt im Versandverfahren, EuGH zu Art. 203 ZK und 204 ZK und Vor-

steuerabzug der EUSt, AW-Prax 2015, 302 (305f.).  
1006 Witte, AW-Prax 2015, 302 (306). 
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Folgt man dieser Argumentation ist die Annahme der Zollschuldentstehung nach 
Art. 204 ZK bei erwiesener oder nicht erwiesener Nämlichkeit der betreffenden 
Waren in den beiden Versandverfahren konsequent. Die längere Phase der Un-
auffindbarkeit ist für den EuGH nicht entscheidend, da die Waren letztlich nach-
weislich nicht in den Wirtschaftskreislauf der Gemeinschaft eingegangen, son-
dern noch vorhanden sind. Somit kann es zur Anwendung des Heilungstatbe-
stands kommen. Die Entscheidung zeigt somit, dass die Differenzierung zwischen 
Art. 203 ZK und Art. 204 ZK nach wie vor in zollschuldrechtlichen Sachverhal-
ten eine entscheidende Rolle spielen kann. 

In Bezug auf die bisherige Rechtsprechung des Gerichtshofs ist anzumerken, dass 
nach Parallelen zu vergangenen Entscheidungen gesucht werden könnte. Dem 
beugt der EuGH insoweit vor, indem er selbst auf wesentliche Unterschiede hin-
sichtlich der Sachverhalte zum Urteil „DSV Road“ vom 15.7.20101007 aufmerk-
sam macht, in welchem der Gerichtshof entschieden hatte, dass keine Zollschuld 
für die niemals im ersten Versandverfahren transportierten Waren entstanden 
ist.1008 Damit wird erneut deutlich, dass dieses wirtschaftszollfreundlich erschei-
nende Urteil einen speziellen Fall darstellt, da nachweislich gar keine Waren be-
fördert wurden. Mit dem Hinweis der Differenzierbarkeit distanziert sich der 
EuGH zugleich davon aus der Rechtssache „DSV Road“ vom 15.7.2010 allge-
mein geltende Schlüsse oder Grundsätze, die auf andere Sachverhaltskonstellati-
onen übertragbar wären, zu ziehen.  

Das Urteil steht weiterhin im Einklang mit der Rechtssache „X BV“1009. Denn 
auch hier entschied der EuGH, dass eine Zollschuld wegen Entziehens aus der 
zollamtlichen Überwachung nicht zu rechtfertigen sei, da die Waren, trotz einer 
langen Phase der Nichtauffindbarkeit, nachweislich nicht in den Wirtschaftskreis-
lauf der Gemeinschaft eingegangen sind.1010 Wiederum führt der EuGH damit den 
nicht erfolgten Eingang der Waren in den Wirtschaftskreislauf als Begründung 
für die Entstehung der Zollschuld nach Art. 204 ZK an. Über Art. 859 Nr. 2 ZK-
DVO kann es schließlich zu einer Heilung und somit auch zur Vermeidung der 
Abgaben kommen. Dies stellt im Sinne des Wirtschaftszollrechts ein zufrieden-
stellendes Ergebnis dar. Dennoch ist festzuhalten, dass der EuGH den Gedanken 
des Wirtschaftszolls nach wie vor nicht als entscheidendes Kriterium für das Ent-
stehen von Zollschulden ansieht.  

                                                 
1007 EuGH, Urt. v. 15.7.2010, Rs. C-234/09, ECLI:EU:C:2010:435 (DSV Road), ZfZ 2010, 

239ff.; siehe Gliederungspunkt B. II. 5. c) des 3. Teils dieser Arbeit. 
1008 EuGH, Urt. v. 25.6.2015, Rs. C-187/14, ECLI:EU:C:2015:421 (DSV Road), Rn. 37f. 
1009 EuGH, Urt. v. 15.5.2014, Rs. C-480/12, ECLI:EU:C:2014:329 (X BV), ZfZ 2014, 221ff.; 

siehe Gliederungspunkt B. II. 7. b) des 3. Teils dieser Arbeit. 
1010 EuGH, Urt. v. 15.5.2014, Rs. C-480/12, ECLI:EU:C:2014:329 (X BV), Rn. 35, 37. 
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e) Entscheidung „B & S Global Transit Center“ vom 29. Oktober 
2015 

Auch in der Rechtssache „B & S Global Transit Center“1011 stand erneut in Frage, 
ob Art. 203 ZK oder Art. 204 ZK der Zollschuldentstehung tatbestandlich zu-
grunde liegen. Von Bedeutung ist in diesem Fall auch, dass die Waren das Zoll-
gebiet der Union nachweislich wieder verlassen haben. Mit dieser Entscheidung 
hält der EuGH an seinen alten Grundsätzen fest.  

aa) Sachverhalt 

Das Logistikunternehmen B & S meldete als Hauptverpflichtete Lebensmittel zu 
externen gemeinschaftlichen Versandverfahren an, die zu den in den Anmeldun-
gen genannten Bestimmungszollstellen transportiert werden sollten.1012 Diesen 
wurden die Waren jedoch weder gestellt noch wurden ihnen entsprechende Ver-
sandpapiere vorgelegt.1013 Die von B & S vorgelegten Handelspapiere und Bestä-
tigungen, aus denen hervorging, dass die Waren das Zollgebiet verlassen hatten, 
erkannten die Zollbehörde nicht an, weshalb die Versandverfahren als nicht ord-
nungsgemäß beendet eingestuft und Zollschulden nach Art. 203 ZK festgesetzt 
wurden.1014 Der EuGH musste sodann entscheiden, ob eine Zollschuld nicht nach 
Art. 203 ZK entstanden, sondern vielmehr der Tatbestand des Art. 204 ZK ein-
schlägig ist, wenn die Gestellungspflicht im externen Versandverfahren verletzt 
wurde, die Waren nachweislich das Zollgebiet wieder verlassen haben und keine 
Dokumente in Form von Zollpapieren gem. Art. 365 Abs. 3 oder Art. 366 Abs. 2 
und 3 ZK-DVO vorgelegt werden können.1015 

                                                 
1011 EuGH, Urt. v. 29.10.2015, Rs. C-319/14, ECLI:EU:C:2015:734 (B & S Global Transit 

Center), ZfZ 2016, 96ff. 
1012 EuGH, Urt. v. 29.10.2015, Rs. C-319/14, ECLI:EU:C:2015:734 (B & S Global Transit 

Center), Rn. 13. 
1013 EuGH, Urt. v. 29.10.2015, Rs. C-319/14, ECLI:EU:C:2015:734 (B & S Global Transit 

Center), Rn. 15f. 
1014 EuGH, Urt. v. 29.10.2015, Rs. C-319/14, ECLI:EU:C:2015:734 (B & S Global Transit 

Center), Rn. 15. 
1015 EuGH, Urt. v. 29.10.2015, Rs. C-319/14, ECLI:EU:C:2015:734 (B & S Global Transit 

Center), Rn. 22. 
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bb) Schlussanträge des Generalanwalts Szpunar vom  
16. Juli 2015 

Generalanwalt Szpunar beurteilt die vorliegende Rechtssache als Präzedenzfall, 
die es dem Gerichtshof ermögliche seine Rechtsprechung im zollschuldrechtli-
chen Bereich zu präzisieren.1016 Er vertritt das Entstehen der Zollschuld nach 
Art. 203 ZK aufgrund des Entziehens aus der zollamtlichen Überwachung.1017 
Vor allem die fehlende Gestellung beim Ausgang der Waren sowie die nicht vor-
handene Möglichkeit die Waren Zollkontrollen zu unterziehen, werden als Be-
gründung für diese Haltung angeführt.1018 Der Umstand, dass sich die Waren 
nachweislich nicht mehr im Zollgebiet aufhalten, könne an dieser Tatsache nichts 
ändern.1019 

Unterschiede zeigt der Generalanwalt zum Sachverhalt aus der Entscheidung „X 
BV“1020 auf und macht deutlich, dass Art. 203 ZK nicht die tatsächliche Gefahr 
des Eintritts in den Wirtschaftskreislauf voraussetze, um Anwendung finden zu 
können.1021 Eine Auffassung, die die Anwendung von Art. 203 ZK ausschließt, 
sofern keine Gefahr mehr besteht, dass die betreffenden Waren in den Wirt-
schaftskreislauf des Zollgebietes eingehen, sei abzulehnen.1022  

cc) Rechtliche Würdigung durch den EuGH 

Der EuGH entschied, dass im vorliegenden Fall, in dem Waren in einem Ver-
sandverfahren nicht ordnungsgemäß bei der Bestimmungsstelle gestellt wurden, 
eine Zollschuld aufgrund des Entziehens aus der zollamtlichen Überwachung 
nach Art. 203 ZK entsteht, wenn die Waren das Zollgebiet wieder verlassen haben 

                                                 
1016 Schlussanträge des Generalanwalts Maciej Szpunar v. 16.7.2015, Rs. C-319/14, 

ECLI:EU:C:2015:500, Rn. 1. 
1017 Schlussanträge des Generalanwalts Maciej Szpunar v. 16.7.2015, Rs. C-319/14, 

ECLI:EU:C:2015:500, Rn. 35. 
1018 Schlussanträge des Generalanwalts Maciej Szpunar v. 16.7.2015, Rs. C-319/14, 

ECLI:EU:C:2015:500, Rn. 26. 
1019 Schlussanträge des Generalanwalts Maciej Szpunar v. 16.7.2015, Rs. C-319/14, 

ECLI:EU:C:2015:500, Rn. 27f. 
1020 EuGH, Urt. v. 15.5.2014, Rs. C-480/12, ECLI:EU:C:2014:329 (X BV), ZfZ 2014, 221ff.; 

siehe Gliederungspunkt B. II. 7. b) des 3. Teils dieser Arbeit. 
1021 Schlussanträge des Generalanwalts Maciej Szpunar v. 16.7.2015, Rs. C-319/14, 

ECLI:EU:C:2015:500, Rn. 30. 
1022 Schlussanträge des Generalanwalts Maciej Szpunar v. 16.7.2015, Rs. C-319/14, 

ECLI:EU:C:2015:500, Rn. 31; siehe auch Schlussanträge des Generalanwalts Antonio 
Tizziano v. 12.6.2003, Rs. C-337/01, EU:C:2003:344, Rn. 48ff., in denen diese Auffas-
sung in ähnlicher Weise bereits erfoglos vertreten wird. 
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und der Verfahrensinhaber im Sinne der Art. 365, 366 ZK-DVO keine ausrei-
chenden Dokumente vorlegen kann.1023 Eine Heilung im Rahmen des Art. 204 
ZK schließt der Gerichtshof infolge der nicht gegebenen Anwendbarkeit der 
Norm somit aus.1024 

Die Begründung der Anwendbarkeit des Art. 203 ZK leitet der EuGH aus den 
Grundsätzen seiner bisherigen Rechtsprechung ab.1025 In Übereinstimmung mit 
dem Generalanwalt sieht er die Gestellungspflicht im Versandverfahren als ent-
scheidend für die Einhaltung der zollamtlichen Überwachung und die ordnungs-
gemäße Durchführung des Verfahrens an.1026 Die Nichtbeachtung dieser Pflicht 
führe folglich dazu, dass die Zollbehörden an vorgesehenen Zollkontrollen gehin-
dert würden und keine Feststellung über den Status des Verfahrens treffen könn-
ten, zumal auch die Voraussetzungen der Art. 365, 366 ZK-DVO nicht vorlie-
gen.1027 

Weiterhin macht der EuGH darauf aufmerksam, dass das Verlassen des Zollge-
bietes auf die Zollschuldentstehung keinen Einfluss haben könne, da die Waren 
bereits vor ihrem Ausgang aus dem Zollgebiet durch die Nichtgestellung der zoll-
amtlichen Überwachung entzogen wurden.1028 In Fortsetzung seiner Rechtspre-
chung aus der Entscheidung „Hamann“1029 urteilt der EuGH, dass ein Verbringen 
aus dem Zollgebiet nicht gegen ein Entstehen der Zollschuld aufgrund des Tatbe-
stands des Art. 203 ZK spreche.1030 Im Einklang mit der Rechtsprechung aus der 
Entscheidung „SEK Zollagentur“1031 führe andererseits auch die ordnungsge-
mäße Überführung in den Wirtschaftskreislauf der Europäischen Union nicht 

                                                 
1023 EuGH, Urt. v. 29.10.2015, Rs. C-319/14, ECLI:EU:C:2015:734 (B & S Global Transit 

Center), Rn. 30, 40. 
1024 EuGH, Urt. v. 29.10.2015, Rs. C-319/14, ECLI:EU:C:2015:734 (B & S Global Transit 

Center), Rn. 41. 
1025 EuGH, Urt. v. 29.10.2015, Rs. C-319/14, ECLI:EU:C:2015:734 (B & S Global Transit 

Center), Rn. 25ff. 
1026 EuGH, Urt. v. 29.10.2015, Rs. C-319/14, ECLI:EU:C:2015:734 (B & S Global Transit 

Center), Rn. 31. 
1027 EuGH, Urt. v. 29.10.2015, Rs. C-319/14, ECLI:EU:C:2015:734 (B & S Global Transit 

Center), Rn. 32. 
1028 EuGH, Urt. v. 29.10.2015, Rs. C-319/14, ECLI:EU:C:2015:734 (B & S Global Transit 

Center), Rn. 33. 
1029 EuGH, Urt. v. 12.2.2004, Rs. C-337/01, ECLI:EU:C:2004:90 (Hamann); siehe auch Glie-

derungspunkt B. II. 4. des 3. Teils dieser Arbeit.  
1030 EuGH, Urt. v. 29.10.2015, Rs. C-319/14, ECLI:EU:C:2015:734 (B & S Global Transit 

Center), Rn. 34f. 
1031 EuGH, Urt. v. 12.6.2014, Rs. C-75/13, ECLI:EU:C:2014:1759 (SEK Zollagentur); siehe 

auch Gliederungspunkt B. II. 7. c) des 3. Teils dieser Arbeit.  
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dazu, dass eine Zollschuld aufgrund des Entziehens aus der zollamtlichen Über-
wachung nicht entstehen könne.1032 Weiterhin lehnt der Gerichtshof eine Paralle-
lität zum Urteil in der Rechtssache „X BV“1033 ab und lässt auch das Argument 
nicht gelten, dass von den Waren keine Gefahr mehr für einen unrechtmäßigen 
Eingang in den Wirtschaftskreislauf ausgehe.1034 Ein allgemeiner Grundsatz, dass 
ein Nachweis über den nicht erfolgten Eingang der Waren in den Wirtschafts-
kreislauf der Union ausreiche, um eine Zollschuldentstehung auszuschließen, 
lasse sich nicht aus dem Urteil „X BV“ ableiten und gelte auch für den vorliegen-
den Fall nicht.1035 

dd) Bewertung in der Literatur 

Die Entscheidung des EuGH wird als Fortführung seiner sehr strengen Auffas-
sung hinsichtlich der Anwendung des Art. 203 ZK aufgefasst.1036 Die formale 
Anwendung der zollschuldrechtlichen Vorschriften führe in der Praxis dazu, dass 
Wirtschaftsbeteiligte im Hinblick auf die Förmlichkeiten der Verfahren sehr sorg-
fältig sein müssten.1037 Der wirtschaftszollrechtlichen Ansicht, dass der nachge-
wiesene Nichteingang der Waren in den Wirtschaftskreislauf der EU eine Zoll-
schuldentstehung nicht rechtfertige, erteilt der EuGH mit seinem Urteil eine deut-
liche Absage.1038 Deshalb wird in der Literatur die Entscheidung des EuGH auch 
als „Warnung den sogenannten Wirtschaftszollgedanken überzustrapazieren“1039 
verstanden. 

ee) Bewertung 

Der EuGH folgt in seinem Urteil den Schlussanträgen des Generalanwalts und 
bekräftigt damit seine bisherige Rechtsprechung. Auffallend ist, dass der Ge-

                                                 
1032 EuGH, Urt. v. 29.10.2015, Rs. C-319/14, ECLI:EU:C:2015:734 (B & S Global Transit 

Center), Rn. 35. 
1033 EuGH, Urt. v. 15.5.2014, Rs. C-480/12, ECLI:EU:C:2014:329 (X BV); siehe Gliede-

rungspunkt B. II. 7. b) des 3. Teils dieser Arbeit. 
1034 EuGH, Urt. v. 29.10.2015, Rs. C-319/14, ECLI:EU:C:2015:734 (B & S Global Transit 

Center), Rn. 37f. 
1035 EuGH, Urt. v. 29.10.2015, Rs. C-319/14, ECLI:EU:C:2015:734 (B & S Global Transit 

Center), Rn. 39. 
1036 Traub, Zollschuldentstehung im Versandverfahren, EuGH zur Entstehung einer Zoll-

schuld durch Entziehen der Ware bei nicht ordnungsgemäßer Beendigung des Versand-
verfahrens, AW-Prax 2016, 142 (143). 

1037 Traub, AW-Prax 2016, 142 (144).  
1038 Traub, AW-Prax 2016, 142 (144).  
1039 So bezeichnet in ZfZ 2016, 96 (96). 



3. Teil: Wirtschaftszollrecht – Zolltheorie; Wirtschaftszollgedanke – Bedeutung 

 230

richtshof die Anwendbarkeit des Art. 203 ZK nahezu ausnahmslos aus seiner bis-
herigen Rechtsprechung herleitet und begründet.1040 Vor allem der Bezug auf das 
Urteil „Hamann“ verdeutlicht, dass der EuGH an seiner Auffassung festhält und 
die zollschuldrechtlichen Normen nicht anders auslegen oder verstehen will. Er-
neut bekräftigt der EuGH, dass der wirtschaftliche Charakter der Einfuhrabgaben 
nicht gegen die Entstehung der Zollschuld für Waren spreche, die nachweislich 
wieder aus dem Zollgebiet ausgeführt wurden, da der Wirtschaftsbeteiligte unter 
gewissen Umständen von Art. 239 ZK in Form von Erlass und Erstattung Ge-
brauch machen könne.1041 Damit bekräftigt er erneut seinen damaligen Stand-
punkt und bleibt bei seiner wirtschaftsunfreundlichen Auslegung der zollschuld-
rechtlichen Normen. Ebenfalls unterstreicht er damit seine Ablehnung des Wirt-
schaftszollsystems.1042 

Deutlich widerspricht der Gerichtshof ferner der Auffassung, dass sein vormali-
ges Urteil in der Rechtssache „X BV“ einen Grundsatz aufstellt, dass eine Zoll-
schuldentstehung nach Art. 203 ZK ausgeschlossen ist, wenn es nachweislich zu 
keinem Eintritt der Waren ohne zollrechtliche Abfertigung in den Wirtschafts-
kreislauf gekommen ist.1043 Auch dies zeigt sehr klar, dass der EuGH bei seiner 
strengen Rechtsprechungslinie bleibt und wirtschaftszollrechtliche Standpunkte 
ablehnt.  

Insgesamt macht der Tenor des Urteils deutlich, dass wiederum eine Zollschuld 
für Waren entstehen konnte, die nachweislich nicht in den Wirtschaftskreislauf 
der Europäischen Union eingegangen sind. Dies verdeutlicht erneut die durch den 
EuGH angewandte formale und wortlautgetreue Strenge bei der Betrachtung der 
Zollschuldentstehung. Im vorliegenden Fall erscheint dies aufgrund des Nachwei-
ses des Verlassens des Zollgebietes sehr fragwürdig. Anders würde es sich hin-
gegen verhalten, wenn eine Gestellung der Waren nicht erfolgt ist und zudem das 
Schicksal der Waren letztlich unbekannt bleibt.1044 Auch wenn der EuGH seine 

                                                 
1040 EuGH, Urt. v. 29.10.2015, Rs. C-319/14, ECLI:EU:C:2015:734 (B & S Global Transit 

Center), Rn. 25ff., 35f. 
1041 EuGH, Urt. v. 29.10.2015, Rs. C-319/14, ECLI:EU:C:2015:734 (B & S Global Transit 

Center), Rn. 36 in Fortführung der Rechtsprechung aus EuGH, Urt. v. 12.2.2004,  
Rs. C-337/01, ECLI:EU:C:2004:90 (Hamann), Rn. 34. 

1042 Siehe hierzu auch Gliederungspunkte B. II. 4. und B. II. 6. des 3. Teils dieser Arbeit. 
1043 EuGH, Urt. v. 29.10.2015, Rs. C-319/14, ECLI:EU:C:2015:734 (B & S Global Transit 

Center), Rn. 19, 37ff. 
1044 So in EuGH, Urt. v. 20.1.2005, Rs. C-300/03, ECLI:EU:C:2005:43 (Honeywell Aero-

space), Rn. 12, 20; dazu ausführlich Olbrich, Die Zollschuld bei „bloßer“ Nichtgestellung 
im Versandverfahren, Zugleich Anmerkung zu dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs 



3. Teil: Wirtschaftszollrecht – Zolltheorie; Wirtschaftszollgedanke – Bedeutung 

 231

Rechtsprechung aus den Urteilen „Döhler Neuenkirchen“ und „Eurogate“ nicht 
erneut explizit aufgreift, so kommt der Zollschuld auch in diesem Fall wieder 
faktisch die Rolle einer Sanktion zu.  

f) Gesamtbewertung der Entscheidungen und Tendenzen 

Die im Anschluss an die in der Literatur kritisch betrachteten Urteile „Döhler 
Neuenkirchen“ und „Eurogate“ ergangene Rechtsprechung des EuGH hat ver-
gleichsweise wenig Aufsehen erregt. Vielleicht ist dies dem Umstand geschuldet, 
dass die vom EuGH eingeschlagene Sanktionenrechtsprechung hinsichtlich der 
Entstehung von Zollschulden als mittlerweile gefestigt angesehen und hingenom-
men wurde. Dennoch sind die Entscheidungen nicht weniger frag- und kritikwür-
dig. Der EuGH bleibt zwar prinzipiell bei seiner strengen Anwendung der zoll-
schuldrechtlichen Normen. Eine weitere ausdrückliche Bekräftigung des sankti-
onellen Charakters der Zollschuld erfolgt allerdings nicht.  

Stellenweise entsteht der Eindruck, dass der EuGH eine Wende in seiner Recht-
sprechung vollzieht.1045 Allerdings ist dieser Eindruck vor dem Hintergrund der 
sehr speziellen Sachverhaltskonstellationen, die sich wesentlich von vormaligen 
Rechtssachen unterscheiden, zu relativieren. Zumindest kann eine eindeutige 
Rückkehr zum Wirtschaftszollgedanken durch den EuGH im Zollschuldrecht 
nicht zweifellos belegt werden. Denn die Problematik um die Auslegung der zoll-
schuldrechtlichen Vorschriften ist nicht entfallen. Vor allem das Problem der Ab-
grenzung der Geltungsbereiche der Art. 203 und 204 ZK ist nach wie vor präsent 
und führt teils zu zweifelhaften Ergebnissen. Das zeigt vor allem die Entschei-
dung in der Rechtssache „B & S Global Transit Center“ sehr deutlich. 

Auffallend ist jedoch, dass die Entscheidungen „Döhler Neuenkirchen“ und „Eu-
rogate“ vom EuGH nicht mehr in dessen darauffolgender Rechtsprechung aufge-
griffen oder zitiert werden. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass sie zur Seite ge-
schoben und nicht mehr erwähnt werden sollen. Dies kann Zufall sein, oder aber 
auch dahingehend interpretiert werden, dass der EuGH seine Haltung zur Zoll-
schuld als Sanktion nicht weiter fortsetzen und bekräftigen will. Allerdings sind 
auch keine gegenteiligen Aussagen des Gerichtshofs ersichtlich, sodass auch 
diese Rechtsprechung bis auf Weiteres Fortbestand haben dürfte. Von einem Ein-
lenken seitens des EuGH in Bezug auf seine wirtschaftszollrechtlich abgewandte 
und wirtschaftsunfreundliche zollschuldrechtliche Rechtsprechung kann somit 

                                                 
im Fall Honeywell, ZfZ 2006, 116 (116ff.) und Stiehle, Zollschuldentstehung und -erhe-
bung im Versandverfahren, EuGH Urteil vom 20. Janaur 2005, AW-Prax 2005, 258 
(258f.).  

1045 So wohl auch Schrömbges, EUSt bei Gefahr einer Einfuhr?, AW-Prax 2018, 166 (167). 
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insgesamt nicht die Rede sein. Der Zollschuld kommt somit in bestimmten Situ-
ationen die Rolle einer Sanktion zu.  

8. Zollschuld vs. Einfuhrumsatzsteuer 

Neue Erkenntnisse zum Wirtschaftszollgedanken und der Behandlung der Zoll-
schuld in diesem Kontext lassen sich in den letzten Jahren schließlich aus einem 
Vergleich der EuGH-Rechtsprechung zur Behandlung der Entstehung der Ein-
fuhrumsatzsteuer ziehen. In den verbundenen Rechtssachen „Eurogate Distribu-
tion“ und „DHL Hub Leipzig“ sowie im Fall „Wallenborn Transports“ kommt 
der Gerichtshof zu bemerkenswerten Ergebnissen. 

a) Entscheidung „Eurogate Distribution“ und „DHL Hub 
Leipzig“ vom 2. Juni 2016 

In den verbundenen Rechtssachen „Eurogate Distribution“1046 und „DHL Hub 
Leipzig“1047 sind die zollschuldrechtlichen Fragen bereits geklärt. Allerdings 
stellt sich in beiden Fällen die Frage nach dem Entstehen der Einfuhrumsatzsteu-
erschuld.  

aa) Sachverhalte 

Das Unternehmen Eurogate nahm als Lagerhalterin Nichtgemeinschaftswaren in 
ihrem bewilligten Zolllager auf, welche nach einiger Zeit wieder in Länder au-
ßerhalb des europäischen Zollgebietes versandt wurden.1048 Hierbei stellte sich 
heraus, dass es bei den zu führenden Bestandsaufzeichnungen zu zeitlichen Ver-
zögerungen gekommen war, sodass die Zollbehörden einen Bescheid über Zoll 
und Einfuhrumsatzsteuer erließen.1049 In seinem Urteil „Eurogate Distribu-
tion“1050 entschied der Gerichtshof bereits, dass eine Zollschuld nach Art. 204 
Abs. 1 Buchst. a ZK auch dann entstehen kann, wenn die Waren das Zollgebiet 

                                                 
1046 EuGH, Urt. v. 2.6.2016, Rs. C-226/14, ECLI:EU:C:2016:405 (Eurogate Distribution 

GmbH), UR 2016, 557ff. 
1047 EuGH, Urt. v. 2.6.2016, Rs. C-228/14, ECLI:EU:C:2016:405 (DHL Hub Leipzig GmbH), 

UR 2016, 557ff. 
1048 EuGH, Urt. v. 2.6.2016, Rs. C-226/14 und C-228/14, ECLI:EU:C:2016:405 (Eurogate 

Distribution GmbH, DHL Hub Leipzig GmbH), Rn. 36f. 
1049 EuGH, Urt. v. 2.6.2016, Rs. C-226/14 und C-228/14, ECLI:EU:C:2016:405 (Eurogate 

Distribution GmbH, DHL Hub Leipzig GmbH), Rn. 38f. 
1050 EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-28/11, ECLI:EU:C:2012:533 (Eurogate), ZfZ 2012, 264f.; 

siehe auch Gliederungspunkt B. II. 6. b) des 3. Teils dieser Arbeit.  
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nachweislich wieder verlassen haben.1051 Das Unternehmen bezweifelt nun je-
doch, dass die Voraussetzungen hinsichtlich des Entstehens der Einfuhrumsatz-
steuer vorliegen, da die Waren nachweislich nicht in den Wirtschaftskreislauf der 
Union eingegangen waren.1052 

Ähnlich verhält es sich im Fall des Unternehmens DHL Leipzig, das es versäumte 
Nichtgemeinschaftswaren, die im externen Versandverfahren befördert wurden, 
zu gestellen, ehe sie in ein Drittland befördert wurden.1053 Das Unternehmen for-
derte die Erstattung der im Abgabenbescheid festgesetzten Einfuhrumsatzsteuer, 
da die betreffenden Waren nicht in den Wirtschaftskreislauf eingegangen wa-
ren.1054 

Dem EuGH oblag es unter anderem nun zu entscheiden, ob die Tatbestandsvo-
raussetzungen für das Entstehen einer Einfuhrumsatzsteuer vorlagen bzw., ob es 
im Widerspruch steht eine solche für Nichtgemeinschaftswaren zu erheben, die 
wieder ausgeführt wurden, für die jedoch eine Zollschuld entstanden ist.1055  

bb) Rechtliche Würdigung durch den EuGH 

Der EuGH verneint in seinem Urteil die Entstehung der Einfuhrumsatzsteuer für 
Fälle, in denen Nichtgemeinschaftswaren unter zollamtlicher Überwachung nach-
weislich wieder aus dem Zollgebiet der Union ausgeführt worden sind, selbst 
wenn für sie eine Zollschuld aufgrund einer Pflichtverletzung nach Art. 204 Abs. 
1 Buchst. a ZK entstanden ist.1056 Bis zur Wiederausfuhr unterlagen die Waren 
zweifelsfrei der zollamtlichen Überwachung, sodass nach Ansicht des Gerichts-
hofs keine Gefahr bestand, dass die Waren aufgrund des zur Zollschuld führenden 
Umstands in den Wirtschaftskreislauf gelangt sind und einem Verbrauch zuge-
führt wurden, der das Entstehen der Einfuhrumsatzsteuer ausgelöst hätte.1057 

                                                 
1051 EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-28/11, ECLI:EU:C:2012:533 (Eurogate), Rn. 35. 
1052 EuGH, Urt. v. 2.6.2016, Rs. C-226/14 und C-228/14, ECLI:EU:C:2016:405 (Eurogate 

Distribution GmbH, DHL Hub Leipzig GmbH), Rn. 44. 
1053 EuGH, Urt. v. 2.6.2016, Rs. C-226/14 und C-228/14, ECLI:EU:C:2016:405 (Eurogate 

Distribution GmbH, DHL Hub Leipzig GmbH), Rn. 49. 
1054 EuGH, Urt. v. 2.6.2016, Rs. C-226/14 und C-228/14, ECLI:EU:C:2016:405 (Eurogate 

Distribution GmbH, DHL Hub Leipzig GmbH), Rn. 52, 54.  
1055 EuGH, Urt. v. 2.6.2016, Rs. C-226/14 und C-228/14, ECLI:EU:C:2016:405 (Eurogate 

Distribution GmbH, DHL Hub Leipzig GmbH), Rn. 48, 57.  
1056 EuGH, Urt. v. 2.6.2016, Rs. C-226/14 und C-228/14, ECLI:EU:C:2016:405 (Eurogate 

Distribution GmbH, DHL Hub Leipzig GmbH), Rn. 71. 
1057 EuGH, Urt. v. 2.6.2016, Rs. C-226/14 und C-228/14, ECLI:EU:C:2016:405 (Eurogate 

Distribution GmbH, DHL Hub Leipzig GmbH), Rn. 65f. 
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cc) Bewertung in der Literatur 

Das Urteil des EuGH findet in der Literatur Beachtung. Es wird als Überraschung, 
Sensation und als ein neues Kapitel im Bereich Zoll- und Mehrwertsteuerrecht 
charakterisiert.1058 Denn es beendet die bislang angenommene (uneingeschränkte) 
Konnexität1059 von Zoll und Einfuhrumsatzsteuer.1060 Damit kommt es bei einer 
Zollschuldentstehung infolge eines Verstoßes gegen die zollrechtlichen Normen 
nicht mehr automatisch zu einer fiktiven Einfuhr der Waren, die dann die Ein-
fuhrumsatzsteuerschuld nach sich zieht.1061 Vielmehr ist nun das Freiverkehrser-
fordernis, also der tatsächliche Eingang der Waren in den Wirtschaftskreislauf für 
die Entstehung der Einfuhrumsatzsteuer relevant.1062 Das Kriterium des potenzi-
ellen Verbrauchs der Waren bei Eingang in den Wirtschaftskreislauf wird dabei 
insgesamt begrüßt, da hierdurch zumindest dem doppelten Bestrafungscharakter 
der Zollschuld durch das Nichtentstehen der Einfuhrumsatzsteuerschuld entge-
gengewirkt wird.1063 Damit entfällt insbesondere für Logistikunternehmen, die 

                                                 
1058 Scheller, Anmerkung zum EuGH, Urt. v. 2.6.2016 – Rs. C-226/14 und C-228/14 – Eu-

rogate Distribution GmbH und DHL Hub Leipzig GmbH, UR 2016, 564 (564); Schrömb-
ges/Lux/Hannl, Keine „Automatik“ mehr zwischen Zoll- und EUSt-Schuld, AW-Prax 
2016, 328 (328, 330). 

1059 So z.B. noch Witte in: Witte (Hrsg.), Zollkodex, 2013, Art. 4 ZK, Rn. 2 zum Begriff „Ein-
fuhrumsatzsteuer“; Wäger in: Dorsch (Hrsg.), Zollrecht – Recht des grenzüberschreiten-
den Warenverkehrs, Altkommentierung ZK, Loseblatt, Art. 201 ZK, Rn. 17 [Stand: Sep-
tember 2011]. 

1060 Wolffgang, UR 2017, 845 (850); Schrömbges/Lux/Hannl, AW-Prax 2016, 328 (329f.), die 
noch einmal deutlich auf die Unterschiede dieser beiden Abgaben eingehen.  

1061 Wolffgang, UR 2017, 845 (850). 
1062 Schrömbges/Lux/Hannl, AW-Prax 2016, 328 (330, 333). So auch schon Schrömbges, Ein-

fuhrumsatzsteuer ohne Einfuhr?, Zugleich eine Besprechung des EuGH-Urteils vom 
29.4.2010, C-230/08, ZfZ 2010, 313 (315, 317) und Schrömbges, Zoll/Umsatzsteuer, FG 
Hamburg zur Entstehung einer EUSt bei Unregelmäßigkeiten nach Art. 204 ZK, AW-
Prax 2014, 219 (219), der sich bereits hier klar gegen eine rechtlich-fiktive Begründung 
der Einfuhrumsatzsteuer durch den zollrechlichen Pflichtverstoß ausspricht, sofern keine 
entsprechende Regelung vorliegt. Ähnlich argumentierend Reiche, Zollrechtliche Pflicht-
verletzung und EUSt, Finanzgericht Hamburg zur EUSt-Entstehung bei unregelmäßigen 
Zollschulden, AW-Prax 2011, 83 (85f.) mit Kritik am Urt. des FG Hamburg v. 
25.11.2010, 4 K 283/09; a.A. im Ergebnis Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-
Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die Bedeutung der BAO im Rechtssystem, 2014, 
S. 279ff., der sich mit dem Wirtschaftszollprinzip und dem Eingang der Waren in den 
Wirtschaftskreislauf kritisch auseinandersetzt. 

1063 Wolffgang, UR 2017, 845 (852). Auf die Verstärkung des Sanktionscharakters der Zoll-
schuld durch die Erhebung der EUSt verwiesen u.a. auch schon Schrömbges, AW-Prax 
2014, 219 (220) und Lux, EuGH zu Unterschieden zwischen der Zoll- und der Verbrauch-
steuerschuld, Kann bei Verstößen gegen zollrechtliche Ordnungsvorschriften von der Er-
hebung einer Verbrauchsteuer abgesehen werden?, AW-Prax 2012, 305 (308). 



3. Teil: Wirtschaftszollrecht – Zolltheorie; Wirtschaftszollgedanke – Bedeutung 

 235

zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt sind,1064 die Einfuhrumsatzsatzsteuer. Sie 
wurde in diesen Fällen noch als Sanktion und Strafzoll eingestuft.1065 Das Urteil 
habe die Absicht zumindest im Bereich der Einfuhrumsatzsteuer dem Wirt-
schaftszollgedanken wieder mehr Geltung zu verschaffen.1066 

dd) Bewertung 

Das Urteil des EuGH hat zur Folge, dass eine Differenzierung zwischen den Ab-
gaben Zoll und Einfuhrumsatzsteuer stattfinden muss. Dies ist bemerkenswert, da 
in der Praxis diese beiden Abgaben grundsätzlich zusammen erhoben werden und 
dies über entsprechende rechtliche Verweise auf nationaler Ebene angelegt ist.1067 
Im Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache „X BV“1068 hatte dieser noch, ent-
gegen der Auffassung des Generalanwalts,1069 geurteilt, dass sich die Entstehung 
der Einfuhrumsatzsteuer nach der Zollschuldentstehung richtet, selbst wenn die 
Ware nicht in den Wirtschaftskreislauf der Gemeinschaft eintritt.1070 An dieser 
Stelle wurde die uneingeschränkte Konnexität zwischen Zoll und Einfuhrumsatz-
steuer noch bejaht.  

Für das Entstehen der Einfuhrumsatzsteuer gilt jedoch das Prinzip des Eingangs 
in den europäischen Wirtschaftskreislauf.1071 Ähnliches hatte der EuGH bereits 

                                                 
1064 Siehe hierzu EuGH, Urt. v. 25.6.2015, Rs. C-187/14, ECLI:EU:C:2015:421 (DSV Road), 

Rn. 51 sowie UR 2015, 838ff. mit Anmerkung Scheller. 
1065 So Scheller, UR 2016, 564 (565). 
1066 Scheller, UR 2016, 564 (567). 
1067 Vgl. den dynamischen Verweis auf die zollrechtlichen Vorschriften in § 21 UStG, mit 

dem der deutsche Gesetzgeber bestimmte Befugnisse aus der Richlinie 2006/112/EG des 
Rates v. 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem, ABl. EU Nr. L 347/40 
(MwStSystRL) umsetzt; Rüsken in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden 
Warenverkehrs, Einführung Zollkodex a.F. (ZK), Rn. 11 [Stand: März 2001]; Wolffgang 
in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, Einführung, 
Rn. 2, 26 [Stand: Oktober 2019]; Müller-Eiselt in: Reiß/Kraeusel/Langer (Hrsg.), Um-
satzsteuergesetz, Loseblatt, § 21 UStG, Rn. 11f. [Stand: August 2003]; Möller, Zollrecht 
und Einfuhrumsatzsteuer, AW-Prax 1998, 193 (195f.). 

1068 EuGH, Urt. v. 15.5.2014, Rs. C-480/12, ECLI:EU:C:2014:329 (X BV), ZfZ 2014, 221ff. 
1069 Vgl. Schlussanträge des Generalanwalts Niilo Jääskinen v. 13.2.2014, Rs. C-480/12, 

ECLI:EU:C:2014:84, Rn. 68, 74. 
1070 EuGH, Urt. v. 15.5.2014, Rs. C-480/12, ECLI:EU:C:2014:329 (X BV), Rn. 55. 
1071 Möllenhoff, Ad Legendum 3/2016, 263 (265); Schrömbges, ZfZ 2010, 313 (313); a.A. 

bzw. zweifelnd hierzu wohl Summersberger in: Achatz/Summersberger/Tumpel, Um-
satzsteuer und Zoll, 2013, S. 29ff.; Bieber in: Achatz/Summersberger/Tumpel, Umsatz-
steuer und Zoll, 2013, S. 50, 55. 



3. Teil: Wirtschaftszollrecht – Zolltheorie; Wirtschaftszollgedanke – Bedeutung 

 236

im Kontext von Zoll, Einfuhrumsatz- und Verbrauchsteuer schon einmal ange-
sprochen.1072 Leider hielt er sich im Bereich des Zollschuldrechts nicht an diese 
Ansicht.1073 Anders als bei der Entstehung der Zollschuld stimmt der EuGH im 
Bereich der Einfuhrumsatzsteuer diesem Prinzip jedoch nun zu.  

Interessant ist das Urteil vor allem im Hinblick darauf, dass der EuGH die Ent-
stehung der Einfuhrumsatzsteuer für dieselben Waren ablehnt, für welche er je-
doch die Zollschuld annimmt. Seine Begründung ist der Nichteingang der Waren 
in den Wirtschaftskreislauf des Zollgebietes und damit ein eigentlich wirtschafts-
zollrechtliches Argument. Folglich lehnt der EuGH die Entstehung der Ein-
fuhrumsatzsteuerschuld mit jenen Argumenten ab, die er bei der Bejahung der 
Zollschuldentstehung nicht gelten lässt. Dies ist paradox und führt dazu, dass Zoll 
und Einfuhrumsatzsteuer in gewissen Konstellationen, nämlich in jenen, in denen 
das Zollschuldrecht nicht mit dem Wirtschaftszollgedanken vereinbar ist, fortan 
auseinanderfallen. Es stellt sich die Frage, warum der Gerichtshof die Einfuhrum-
satzsteuer weniger streng als die Zollabgaben behandelt. Ein Grund hierfür ist 
nicht ersichtlich. Ebenfalls erscheint es nicht logisch, warum ein und derselbe 
Vorgang im Rahmen der Abgabenerhebung unterschiedlich bewertet und behan-
delt wird.  

Gleichzeitig wird aus dem Urteil deutlich, dass der EuGH an seiner bisherigen 
Rechtsprechung hinsichtlich der Entstehung der Zollschuld festhält, da er diese 
noch einmal explizit aufführt und nicht in Frage stellt. Folglich entsteht eine Si-
tuation, die nicht mehr nachvollziehen lässt, warum der Gerichtshof zu unter-
schiedlichen Ergebnissen kommt. Letztlich sollte das Freiverkehrserfordernis, 
d.h. das tatsächliche Eingehen der Waren in den Wirtschaftskreislauf, als Realakt 
auch im Zollrecht entscheidend sein und nicht rechtlich-fiktiv erfüllt werden kön-
nen. Das Urteil kann insgesamt als ein sowohl für die Zollbehörden als auch für 
die Wirtschaftsbeteiligten schwieriges und zweifelhaftes Ergebnis bewertet wer-
den, da es nicht vollends logische Bruchstellen zwischen Zoll und Umsatzsteuer 
zu Tage fördert. 

                                                 
1072 Anmerkung: Im Kontext von Einfuhrumsatzsteuer, Verbrauchsteuer und Zoll hatte der 

EuGH schon in seiner Entscheidung EuGH, Urt. v. 29.10.2010, Rs. C-230/08, 
ECLI:EU:C:2010:231 (Dansk TL), Rn. 84, 91 auf die Ähnlichkeit dieser Abgabenarten 
hingewiesen und festgestellt, dass ihre Entstehung vom Verbringen der Waren in die Ge-
meinschaft und ihrem anschließenden Eingang in den Wirtschaftskreislauf abhängt. Hier 
ließ der Gerichtshof Zoll und Verbrauchsteuer zur kohärenten Auslegung des Rechts ge-
meinsam erlöschen. 

1073 Vgl. hierzu etwa EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-262/10, ECLI:EU:C:2012:559 (Döhler Neu-
enkirchen) und EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-28/11, ECLI:EU:C:2012:533 (Eurogate). 
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b) Entscheidung „Wallenborn Transports“ vom 1. Juni 2017 

Auch in der Entscheidung „Wallenborn Transports“1074 hatte sich der EuGH mit 
der Frage des Entstehens der Einfuhrumsatzsteuer zu befassen. Dabei ist in die-
sem Fall auf zollschuldrechtlicher Seite der Tatbestand des Art. 203 ZK einschlä-
gig und durch den Gerichtshof festgestellt.1075 

aa) Sachverhalt 

Das Unternehmen Wallenborn lieferte als Beförderer Waren in einem externen 
gemeinschaftlichen Versandverfahren zum Hamburger Freihafen.1076 Die Waren 
wurden vor Ort unter Entfernung des Zollverschlusses entladen, waren jedoch der 
Bestimmungszollstelle nicht ordnungsgemäß gestellt worden.1077 In der Freizone 
selbst wurden die Waren weder in den zollrechtlich freien Verkehr überführt, 
noch verbraucht oder verwendet.1078 Sie wurden vielmehr in ein Zolllagerverfah-
ren überführt und nach Russland ausgeführt.1079  

Infolgedessen setzten die Zollbehörden einen Bescheid über Zollabgaben und 
Einfuhrumsatzsteuer fest.1080 Wallenborn erkannte die Entstehung der Zollschuld 
gem. Art. 203 ZK an, weigerte sich jedoch die Einfuhrumsatzsteuer aufgrund die-
ses Tatbestands zu begleichen, da die Freizone, in welcher sich die Waren befan-
den, nicht zum Inland gehört und somit kein steuerbarer Umsatz vorgelegen 
habe.1081 Ein Entstehen von Zoll und Einfuhrumsatzsteuer zu verschiedenen Zeit-
punkten oder aufgrund verschiedener Tatbestände sei indes nicht möglich.1082 Der 

                                                 
1074 EuGH, Urt. v. 1.6.2017, Rs. C-571/15, ECLI:EU:C:2017:417 (Wallenborn Transports), 

ZfZ 2017, 238ff. 
1075 EuGH, Urt. v. 15.5.2014, Rs. C-480/12, ECLI:EU:C:2014:329 (X BV), Rn. 34. 
1076 EuGH, Urt. v. 1.6.2017, Rs. C-571/15, ECLI:EU:C:2017:417 (Wallenborn Transports), 

Rn. 30, 32. 
1077 EuGH, Urt. v. 1.6.2017, Rs. C-571/15, ECLI:EU:C:2017:417 (Wallenborn Transports), 

Rn. 32. 
1078 EuGH, Urt. v. 1.6.2017, Rs. C-571/15, ECLI:EU:C:2017:417 (Wallenborn Transports), 

Rn. 32. 
1079 EuGH, Urt. v. 1.6.2017, Rs. C-571/15, ECLI:EU:C:2017:417 (Wallenborn Transports), 

Rn. 33. 
1080 EuGH, Urt. v. 1.6.2017, Rs. C-571/15, ECLI:EU:C:2017:417 (Wallenborn Transports), 

Rn. 34. 
1081 EuGH, Urt. v. 1.6.2017, Rs. C-571/15, ECLI:EU:C:2017:417 (Wallenborn Transports), 

Rn. 36. 
1082 EuGH, Urt. v. 1.6.2017, Rs. C-571/15, ECLI:EU:C:2017:417 (Wallenborn Transports), 

Rn. 37. 
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Gerichtshof hatte unter anderem zu entscheiden, ob bei der Entziehung von Wa-
ren aus der zollamtlichen Überwachung innerhalb einer Freizone auch die Ein-
fuhrumsatzsteuer entsteht.1083 

bb) Rechtliche Würdigung durch den EuGH 

Der Gerichtshof kommt zu der Entscheidung, dass bei einem Entziehen von Wa-
ren aus der zollamtlichen Überwachung innerhalb einer Freizone weder der Tat-
bestand noch der Anspruch auf die Einfuhrumsatzsteuer bestehen, wenn die Wa-
ren nachweislich nicht in den Wirtschaftskreislauf der Union eingegangen 
sind.1084 Der EuGH stellt zunächst fest, dass Waren, die sich in einer Freizone 
befinden, nicht als eingeführt anzusehen sind und somit auch grundsätzlich für 
diese keine Einfuhrumsatzsteuer entstehen kann.1085 Weiterhin ist im vorliegen-
den Fall durch den Gerichtshof bereits geklärt worden, dass eine Zollschuld nach 
Art. 203 ZK entstanden ist.1086 Grundsätzlich sei es jedoch möglich, dass neben 
der Zollschuld auch eine Einfuhrumsatzsteuerschuld basierend auf Art. 203 ZK 
entstehen könne, wenn durch das Entziehen anzunehmen sei, dass die Waren in 
den Wirtschaftskreislauf der Union eingehen und es zu einem Verbrauch dieser 
komme.1087 Allerdings könne im vorliegenden Fall eindeutig bejaht werden, dass 
die Waren nicht in den Wirtschaftskreislauf eingegangen sind, sodass konsequen-
terweise auch keine Einfuhrumsatzsteuer entstehe.1088  

Auch die Anwendung von Art. 204 ZK für den alleinigen Zweck der Rechtferti-
gung der Entstehung der Einfuhrumsatzsteuer verneint der EuGH.1089 Dabei ver-
weist er auf die in ständiger Rechtsprechung anerkannte Subsidiarität des Art. 204 

                                                 
1083 EuGH, Urt. v. 1.6.2017, Rs. C-571/15, ECLI:EU:C:2017:417 (Wallenborn Transports), 

Rn. 47. 
1084 EuGH, Urt. v. 1.6.2017, Rs. C-571/15, ECLI:EU:C:2017:417 (Wallenborn Transports), 

Rn. 57. 
1085 EuGH, Urt. v. 1.6.2017, Rs. C-571/15, ECLI:EU:C:2017:417 (Wallenborn Transports), 

Rn. 45. 
1086 EuGH, Urt. v. 1.6.2017, Rs. C-571/15, ECLI:EU:C:2017:417 (Wallenborn Transports), 

Rn. 50 mit Verweis auf EuGH, Urt. v. 15.5.2014, Rs. C-480/12, ECLI:EU:C:2014:329 
(X BV), Rn. 34. 

1087 EuGH, Urt. v. 1.6.2017, Rs. C-571/15, ECLI:EU:C:2017:417 (Wallenborn Transports), 
Rn. 54 mit Verweis auf EuGH, Urt. v. 2.6.2016, Rs. C-226/14 und C-228/14, 
ECLI:EU:C:2016:405 (Eurogate Distribution GmbH, DHL Hub Leipzig GmbH), Rn. 65. 

1088 EuGH, Urt. v. 2.6.2016, Rs. C-226/14 und C-228/14, ECLI:EU:C:2016:405 (Eurogate 
Distribution GmbH, DHL Hub Leipzig GmbH), Rn. 55f. 

1089 EuGH, Urt. v. 1.6.2017, Rs. C-571/15, ECLI:EU:C:2017:417 (Wallenborn Transports), 
Rn. 63. 
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ZK gegenüber Art. 203 ZK, die auch nicht durchbrochen werden kann, damit die 
Entstehung der Einfuhrumsatzsteuer gerechtfertigt wird.1090 

cc) Bewertung in der Literatur 

Das Urteil des Gerichtshofs wird in einer Linie mit der Entscheidung in den ver-
bundenen Rechtssachen „Eurogate Distribution“ und „DHL Hub Leipzig“ gese-
hen.1091 Es wird als „revolutionär“ eingestuft.1092 Auch hier kommt es zu einem 
Bruch zwischen der Entstehung von Zoll- und Umsatzsteuerschulden.1093 Infol-
gedessen spiele die Rechtsgrundlage der Zollschuld bei der Entstehung der Ein-
fuhrumsatzsteuerschuld keine Rolle mehr.1094  

Es wird begrüßt, dass der Nachweis, dass die Waren nicht in den Wirtschafts-
kreislauf eingegangen sind, zu einem Nichtentstehen der Einfuhrumsatzsteuer-
schuld führt.1095 Dies entspreche letztlich auch dem Telos der Einfuhrumsatz-
steuer als Verbrauchsteuer und ihren Entstehungstatbeständen.1096 Nicht ganz klar 
ist jedoch, ob der Gerichtshof mit seinem Urteil die Einfuhr im umsatzsteuer-
rechtlichen Sinne bereits grundlegend neu definiert hat.1097 

dd) Bewertung 

Im Einklang mit den Rechtssachen „Eurogate Distribution GmbH“ und „DHL 
Hub Leipzig GmbH“ urteilt der EuGH auch für Fälle, in denen eine Zollschuld 
nach Art. 203 ZK entstanden ist, dass eine Einfuhrumsatzsteuerschuld nicht ent-
steht, wenn die Waren nachweislich nicht in den Wirtschaftskreislauf des europä-
ischen Zollgebietes eingegangen sind. Damit urteilt der Gerichtshof für die Zoll-
schuldentstehungstatbestände der Art. 203 und 204 ZK zwar gleich. Das Problem, 
welches sich bereits in der Rechtssache C-226/14 und C-228/14 ergeben hat, ist 
jedoch nach wie vor vorhanden: Für die Nichtentstehung der Einfuhrumsatzsteu-
erschuld lässt der EuGH den Eingang in den Wirtschaftskreislauf als entscheiden-
des Moment für eine etwaige Schuldentstehung gelten, was er jedoch bei der Zoll-
schuldentstehung verneint. Es kommt somit dazu, dass aufgrund derselben zoll-
schuldrechtlichen Norm zum einen die Zollschuld begründet und zum anderen 

                                                 
1090 EuGH, Urt. v. 1.6.2017, Rs. C-571/15, ECLI:EU:C:2017:417 (Wallenborn Transports), 

Rn. 61f. 
1091 Wolffgang, UR 2017, 845 (851); Schrömbges/Lux, AW-Prax 2017, 301 (301).  
1092 Schrömbges/Lux, AW-Prax 2017, 301 (303). 
1093 Scheller, UR 2016, 564 (565). 
1094 Schrömbges/Lux, AW-Prax 2017, 301 (301).  
1095 Wolffgang, UR 2017, 845 (851). 
1096 Wolffgang, UR 2017, 845 (851). 
1097 Bejahend hierzu Schrömbges/Lux, AW-Prax 2017, 301 (303). 
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die Einfuhrumsatzsteuerschuld abgelehnt wird. Die Gründe hierfür sind nicht er-
sichtlich, was zur Folge hat, dass dieser Umstand die Rechtsprechung des EuGH 
uneinheitlich erscheinen lässt. 

9. Zwischenergebnis 

Die Untersuchung ausgewählter zollschuldrechtlicher Urteile des EuGH in Bezug 
auf dessen Haltung zu wirtschaftszollrechtlichen Gedanken zeigt eine Entwick-
lung der Rechtsprechung, die eine Abkehr des Gerichtshofs vom Gedanken des 
Wirtschaftszolls, trotz andauernder Kritik, verdeutlicht. Stand die zollschuld-
rechtliche Rechtsprechung des EuGH in ihren Anfängen noch im Einklang mit 
diesem theoretischen Konzept1098, so vollzog sich im Laufe der Jahre ein Wan-
del1099 einhergehend mit einer strengen Auslegung der zollschuldrechtlichen Vor-
schriften des ZK1100, die vermehrt Fragen hinsichtlich der Ausrichtung des Zoll-
schuldrechts aufwirft. Im Präzedenzfall „Hamann“ kommt es dann zu einem ein-
deutigen Bruch mit diesem theoretischen Ansatz.1101 Die darauf folgenden Urteile 
stehen mit diesem Bruch in einer Linie und können als zunehmend wirt-
schafts(zoll)unfreundlich charakterisiert werden.1102 Die Urteile „Eurogate Dis-
tribution GmbH“ und „Döhler Neuenkirchen“ können schließlich als Höhepunkt 
der wirtschaftszollabgewandten Rechtsprechung des Gerichtshofs gewertet wer-
den, da der EuGH in diesen der Zollschuld sogar die Rolle einer Sanktion zu-
spricht.1103 Seitdem kam es zu keinem Einlenken des Gerichtshofs bezüglich die-
ses Standpunktes und dessen Rechtsprechung wurde vielmehr gefestigt.1104 Inte-
ressant und bemerkenswert sind indes die jüngsten Urteile des EuGH zur Entste-
hung der Einfuhrumsatzsteuerschuld. Sie knüpfen den Entstehungstatbestand der 
Einfuhrumsatzsteuer an den Eingang der Waren in den Wirtschaftskreislauf des 
Zollgebietes und damit an ein Moment, welches im Einklang mit wirtschaftszoll-
rechtlichen Argumenten steht.1105 Dennoch bleibt der EuGH hinsichtlich der Zoll-
schuldentstehung bei seinem alten Standpunkt, sodass die Entstehung der Zoll-
schuld im europäischen Zollrecht nach der Rechtsprechung in bestimmten Fällen 
ein Sanktionsmittel ist. 

                                                 
1098 Siehe Gliederungspunkt B. II. 1. des 3. Teils dieser Arbeit. 
1099 Siehe Gliederungspunkt B. II. 2. des 3. Teils dieser Arbeit 
1100 Siehe Gliederungspunkt B. II. 3. des 3. Teils dieser Arbeit. 
1101 Siehe Gliederungspunkt B. II. 4. des 3. Teils dieser Arbeit. 
1102 Siehe Gliederungspunkt B. II. 5. des 3. Teils dieser Arbeit. 
1103 Siehe Gliederungspunkt B. II. 6. des 3. Teils dieser Arbeit. 
1104 Siehe Gliederungspunkt B. II. 7. des 3. Teils dieser Arbeit. 
1105 Siehe Gliederungspunkt B. II. 8. des 3. Teils dieser Arbeit. 
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Festzuhalten ist auch, dass die Rechtsprechung in der Literatur vielfach zu Kont-
roversen geführt hat und die Urteile teils sehr kritisch diskutiert wurden. Zentral 
war in diesem Kontext immer wieder die Auslegung und das Verständnis der zoll-
schuldrechtlichen Normen. Richtig ist wohl, dass über den Wortlaut hinaus auf 
den Wortsinn abgestellt werden muss.1106 Allerdings hat die Betrachtung der Ur-
teile gezeigt, dass Sinn und Zweck der Normen im Detail sehr umstritten sind und 
von verschiedenen Seiten argumentativ beleuchtet und gestützt werden können.  

Ob und wenn ja, welche Zielsetzung der EuGH mit seiner zunehmend wirtschafts-
unfreundlichen und sanktionellen Rechtsprechungslinie verfolgt, ist unklar. In der 
Literatur wird von einer durch die Rechtsprechung geförderten Mutation oder 
Verschärfung des Zollschuldrechts zu einem Sanktionsrecht1107 gesprochen und 
von einem Irrweg des europäischen Zollschuldrechts1108. Über die Intentionen, 
die hinter den Entscheidungen stehen, kann an dieser Stelle nur gemutmaßt wer-
den.  

Einerseits könnte der EuGH mit seinen fortwährenden Entscheidungen dem Wirt-
schaftszollrecht eine Absage erteilen wollen. Dafür könnte sprechen, dass das 
Konzept des Wirtschaftszolls primär ein zolltheoretisches Konzept darstellt, dass 
möglicherweise aus Sicht des Gerichtshofs vor allem in der deutschen Tradition 
verortet wird, mithin also nicht dem Verständnis des europäischen Zollrechts ent-
spricht. Dies ist auch in den Schlussanträgen des Generalanwalts einige Male an-
geklungen.1109 Weiterhin bekennt sich der ZK auch nicht ausdrücklich zu diesem 
Konzept, was seine Vorgänger noch deutlicher taten, sodass der EuGH seine Hal-
tung unter Umständen hierdurch bestätigt sieht. Warum das Konzept des Wirt-
schaftszolls aus Sicht des EuGH nicht im europäischen Zollrecht berücksichtigt 
werden sollte, ist damit allerdings nicht erklärt, zumal die Herleitung dieser zoll-
theoretischen Ansicht nicht nur auf nationales Recht gestützt werden kann.1110 

                                                 
1106 So der eindringliche Appell von Anton, ZfZ 2003, 153 (155) und Fuchs, ZfZ 2003, 322 

(323). 
1107 In diesem Sinne Witte, Es ist soweit – Der Unionszollkodex ist verabschiedet, AW-Prax 

2013, 299 (299); Wolffgang, AW-Prax 2009, 73 (73); Müller-Eiselt in: Gellert, 40 Jahre 
Zollunion in Europa, 2008, S. 32. 

1108 Müller-Eiselt, ZfZ 2001, 398 (398). 
1109 Schlussanträge des Generalanwalts Niilo Jääskinen v. 8.3.2012, Rs. C-337/01, 

ECLI:EU:C:2012:128, Rn. 60 mit Verweis auf Fn. 26; Schlussanträge des Generalanwalts 
Niilo Jääskinen v. 8.3.2012, Rs. C-28/11, ECLI:EU:C:2012:131, Rn. 48 mit Verweis auf 
Fn. 12; Schlussanträge des Generalanwalts Antonio Tizziano v. 12.6.2003, Rs. C-337/01, 
ECLI:EU:C:2003:344, Rn. 50. 

1110 Siehe Gliederungspunkt A. I. 3. des 3. Teils dieser Arbeit.  
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Andererseits erscheint es vor dem Hintergrund der anfänglichen Rechtsprechung 
des Gerichtshofs zu diesem Thema unverständlich, warum der EuGH seine vor-
mals befürworteten zolltheoretischen Grundüberlegungen aufgibt und das offen-
bar mangelhafte Zollschuldsystem des ZK immer wieder durch seine Entschei-
dungen stützt. Zwar ist es richtig, dass sich der ZK nicht ausdrücklich zum Wirt-
schaftszoll bekennt, aber aus dessen Historie, Systematik und Telos kann ein Be-
kenntnis zum Wirtschaftszoll durchaus abgeleitet werden. Das Verhalten des 
EuGH könnte unter Umständen auch als Versuch gesehen werden, die bestehende 
Unsicherheit in dieser Frage zu überwinden und den Gesetzgeber aufgrund der 
durch die Urteile in Praxis und Literatur hervorgerufenen Reaktionen zum Han-
deln und zu einer Reform der zollschuldrechtlichen Vorschriften zu bewegen. 
Denn für die im Gesetz angelegten Schwächen des Zollschuldrechts ist der EuGH 
nicht verantwortlich.1111 Allerdings hätte der Gerichtshof eine solche Aufforde-
rung auch direkter an den Gesetzgeber richten können.  

Weiterhin ist zu beobachten, dass der EuGH seine Rechtsprechung grundsätzlich 
nicht revidiert oder zurückholt. Eine ausdrückliche Änderung der bisherigen 
Spruchpraxis ist bisher nie erfolgt. Vielmehr entscheidet er einfach anders oder 
schlägt eine neue Rechtsprechungslinie ein, ohne auf die alte noch Bezug zu neh-
men. Dies mag an verschiedenen rechtlich-technischen Aspekten liegen, die im 
Zusammenhang mit den Entscheidungen des EuGH zu bedenken sind: 

Der EuGH entscheidet zum einen in den ihm zur Vorabentscheidung vorgelegten 
Rechtsfragen nur punktuell und abstrakt, sodass möglicherweise nicht immer alle 
rechtlichen Zusammenhänge oder Systematiken in einem Rechtsfeld erfasst wer-
den.1112 Damit stellen die Urteile des Gerichtshofs oftmals Einzelfallentscheidun-
gen dar, wodurch es auch im Zollschuldrecht der EU zu ambivalenten oder un-
ausgewogenen Entscheidungen gekommen ist.1113 

Zum anderen ist in diesem Kontext auch zu beachten, dass die Kammern des 
EuGH nicht immer gleich besetzt sind bzw. dass unterschiedliche Kammern über 
zollschuldrechtliche Sachverhalte geurteilt haben und auch die Generalanwälte 
wechseln. Dies kann unter Umständen zu einem gewissen Grad eigentlich zu ver-
meidende Uneinheitlichkeiten oder Richtungswechsel in der Rechtsprechung er-
klären.  

                                                 
1111 So Müller-Eiselt in: Gellert, 40 Jahre Zollunion in Europa, 2008, S. 36. 
1112 So Müller-Eiselt, Probleme bei der Umsetzung der jüngeren EuGH-Rechtsprechung zum 

Zollschuldrecht, ZfZ 2006, 218 (219). 
1113 Müller-Eiselt, ZfZ 2006, 218 (218, 221). 
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Dennoch wäre eine deutlichere Abkehr oder Revidierung von bisherigen Ansich-
ten seitens des Gerichtshofs wünschenswert, sofern sie keine Geltung mehr ha-
ben. Im Hinblick auf den Wirtschaftszollgedanken kann man solche Veränderun-
gen im Verlauf der Rechtsprechung des EuGH immer nur erahnen oder zwischen 
den Zeilen lesen. Beispielsweise finden die Rechtssachen „Döhler Neuenkirchen“ 
und „Eurogate“ in den nachfolgenden Urteilen des Gerichtshofs keine Erwähnung 
mehr. Auch könnte die Rechtsprechung zur Einfuhrumsatzsteuer einen Rich-
tungswechsel andeuten oder vorbereiten. Denn hier führt der EuGH Gedanken an, 
die eigentlich einen wirtschaftszollrechtlichen Charakter haben und schon bei den 
entsprechenden Urteilen zur Zollschuld hätten behandelt werden sollen.  

Insgesamt kann damit die Haltung des EuGH zum Wirtschaftszollgedanken nicht 
abschließend und eindeutig geklärt werden. Eine ausdrückliche Absage hat der 
Gerichtshof, im Gegensatz zum Generalanwalt, diesem zolltheoretischen Kon-
zept nicht erteilt. Aus seiner Rechtsprechung lässt sich eine solche jedoch ablei-
ten. Fest steht, dass der Gesetzgeber auf die fortwährende sanktionelle Rechtspre-
chung des EuGH und die sich daraus ergebenden Probleme bereits bei der Erstel-
lung des MZK versucht hat zu reagieren.1114 Dieser kam jedoch nie zur Anwen-
dung und wurde schließlich durch den UZK überholt. Inwiefern die zollschuld-
rechtlichen Entstehungs- und Erlöschenstatbestände unter dem UZK das Konzept 
des Wirtschaftszollgedankens verfolgen und ob die bisherige Rechtsprechung des 
EuGH mit dem Inkrafttreten der neuen zollrechtlichen Verordnungen der Vergan-
genheit angehört, wird Inhalt der folgenden Teile dieser Arbeit sein.1115 

III. Lediglich ein deutsches Phänomen? 

Im Kontext der Bedeutung des Wirtschaftszollgedankens für das europäische 
Zollrecht taucht an der ein oder anderen Stelle die Ansicht auf, dass die Ausei-
nandersetzung mit diesem Gedanken ausschließlich ein deutsches Phänomen und 
Problem sei.1116 Unterstrichen wird dies durch die Tatsache, dass ein Großteil der 
gerichtlichen Vorlagen an den EuGH zu dieser Thematik auf deutschen Fällen 

                                                 
1114 Vgl. in diesem Sinne Schlussanträge des Generalanwalts Niilo Jääskinen v. 8.3.2012, Rs. 

C-337/01, ECLI:EU:C:2012:128, Rn. 61 mit dem Hinweis darauf, dass sich die Rechts-
lage im MZK bereits geändert habe. 

1115 Siehe 4.-6. Teil dieser Arbeit. 
1116 In diesem Sinne Anton, ZfZ 2003, 153 (153ff.); Fuchs, ZfZ 2003, 322 (322); Fuchs, ZfZ 

2004, 38 (41). 
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beruht. Der Gedanke des Wirtschaftszolls könnte folglich eine deutsche Erfin-
dung sein, die so nicht im europäischen Zollrecht angelegt und zu finden ist.1117 
Das europäische materielle Zollrecht gebe keine Anhaltspunkte, dass es dem 
Wirtschaftszollgedanken folge.1118 

Dieser Auffassung ist aus verschiedenen Gründen zu widersprechen. Zwar er-
scheint es richtig, dass sich die deutsche Rechtsprechung, insbesondere der Zoll-
senat des BFH1119, und die deutsche zollrechtliche Literatur in der Vergangenheit 
vermehrt und ausführlicher mit der Thematik des Wirtschaftszolls im Kontext des 
europäischen Zollrechts auseinandergesetzt haben als es beispielsweise in ande-
ren Mitgliedstaaten der EU der Fall war. 

Allerdings darf nicht außer Acht gelassen werden, dass in den Anfängen die eu-
ropäischen zollrechtlichen Regelungen den Wirtschaftszollgedanken, wenn auch 
nicht wörtlich definiert, berücksichtigten und auch der EuGH diesen Gedanken 
anfangs noch in seiner Rechtsprechung adressiert hat. Diese beiden angeführten 
Argumente gehen eindeutig auf den Willen und die Intention der europäischen 
Gemeinschaften und ihrer Organe zurück und sind nicht ausschließlich durch das 
deutsche Verständnis geprägt. Zwar mag in diesem Zusammenhang entgegenge-
halten werden, dass sich die deutschen Ansichten zum Wirtschaftszoll in diesem 
Stadium des europäischen Zollrechts durchgesetzt haben. Allerdings ist dies nicht 
aus den Vorschriften und den EuGH-Entscheidungen ersichtlich oder belegbar.  

Zudem ist auf die historische Entwicklung und die Ursprünge des Wirtschafts-
zollgedankens hinzuweisen: Sieht man von den frühen historischen Herleitungen 
ab, so kann dennoch festgestellt werden, dass sowohl auf internationaler Ebene 
als auch in den verschiedenen europäischen Zollordnungen vor der Existenz der 
gemeinschaftsrechtlichen Zollregelungen das Konzept des Wirtschaftszolls be-
reits durch die Etablierung der Zollverfahren angelegt wurde und eine Rolle 

                                                 
1117 Vgl. in diesem Sinne auch Schlussanträge des Generalanwalts Niilo Jääskinen v. 

8.3.2012, Rs. C-337/01, ECLI:EU:C:2012:128, Rn. 60 mit Verweis auf Fn. 26; Schluss-
anträge des Generalanwalts Niilo Jääskinen v. 8.3.2012, Rs. C-28/11, 
ECLI:EU:C:2012:131, Rn. 48 mit Verweis auf Fn. 12; Schlussanträge des Generalanwalts 
Antonio Tizziano v. 12.6.2003, Rs. C-337/01, ECLI:EU:C:2003:344, Rn. 50. Auch durch 
den EuGH wird diese Sichtweise indirekt vermittelt, vgl. EuGH, Urt. v. 6.9.2012,  
Rs. C-28/11, ECLI:EU:C:2012:533 (Eurogate), Rn. 23. 

1118 Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, Die 
Bedeutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 301; Möller/Retemeyer in: Adick/Bülte, 
Fiskalstrafrecht, 2015, Rn. 1. Vgl. auch Summersberger in: Achatz/Summersberger/Tum-
pel, Umsatzsteuer und Zoll, 2013, S. 31, der eine primär- oder sekundärrechtliche Abbil-
dung des Wirtschaftszollgedankens, die diesen als zwingendes Erfordernis ausgestaltet, 
auf europäischer Ebene verneint.  

1119 Vgl. hierzu vor allem Landry, ZfZ 2008, 221 (224ff.). 
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spielte. Der Sinn und Zweck dieser Verfahren dient der Umsetzung des Wirt-
schaftszollgedankens.1120 

Damit geht das Konzept des Wirtschaftszolls auf ein sehr viel breiteres theoreti-
sches Fundament zurück als es von den Kritikern angenommen wird. Die erste 
ausführliche zolltheoretische Konkretisierung dieses Konzepts geht zwar auf den 
im deutschsprachigen Raum publizierenden Karl Lamp zurück. Dieser hat das 
Konzept jedoch nicht erfunden. Vielmehr hat er es weiterentwickelt und erfasst, 
was bereits seit vielen Jahren als ungeschriebene Annahme und nach dem Sinn 
und Zweck der verfahrenstechnischen Abläufe in den Zollordnungen vieler Län-
der als theoretische Voraussetzung für die Erhebung des Zolls galt. 

IV. Zwischenergebnis 

Die ausdrückliche Normierung des Wirtschaftszollgedankens kann in den Richt-
linien und Verordnungen des europäischen Zollrechts nur vergebens gesucht wer-
den. Dennoch kann der Gedanke aus den frühen zollschuldrechtlichen Richtlinien 
und Verordnungen abgeleitet werden. Das Konzept verliert mit der Einführung 
des ZK und seiner Nachfolger an Präsenz, kann aber auch hier mittels entspre-
chender Auslegung und dem historischen Kontext nachgewiesen werden. Gleiche 
Argumente können gegenüber der nicht haltbaren These hervorgebracht werden, 
dass das Wirtschaftszollkonzept lediglich ein deutsches Phänomen sei. Diese 
Aussage ist zu pauschal und wird mit Blick auf Herleitung und Ursprünge des 
Wirtschaftszolls dessen tatsächlicher Bedeutung und Tragweite nicht gerecht. 

In der Rechtsprechung des EuGH spielt das Konzept des Wirtschaftszollgedan-
kens seit jeher immer wieder eine Rolle. Dabei kann ein Wandel in der Recht-
sprechungslinie des EuGH nachvollzogen werden, welcher schließlich dazu führt, 
dass die Zollschuld, entgegen den Grundgedanken des Wirtschaftszollrechts, un-
ter Umständen die Rolle eines Sanktionsmittels einnimmt. 

C. Zusammenfassung 

Die Betrachtung der Entwicklung und der Grundsätze des Wirtschaftszollrechts 
hat gezeigt, dass die Erhebung des Zolls und damit auch das Verständnis des Zolls 
sich im Laufe der Zeit verändert haben. Bereits in diesem Kontext, spätestens aber 

                                                 
1120 So auch Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, 

Die Bedeutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 300, wenngleich er dieses Argument 
aber wohl unter der Prämisse, dass eine positivrechtliche Normierung des Wirtschafts-
zollgedankens in den zollrechtlichen Normen vorhanden ist, sieht, vgl. S. 299, 301. 
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mit der Entwicklung der abgabenvermeidenden Zollverfahren, ist der Gedanke 
des Wirtschaftszolls im Zollrecht präsent. Die rechtlichen Ausprägungen dieser 
zolltheoretischen Annahmen sind dabei sowohl auf nationaler und europäischer 
als auch auf internationaler Ebene nachweisbar. Das Konzept ist mithin keiner 
ausschließlich europäischen oder gar deutschen Sichtweise zuzuordnen.  

Vor dem Hintergrund, dass Rechtstechnik und wirtschaftlicher Zweck des Zolls 
auseinandergingen, war es Karl Lamp, der in Deutschland und Österreich zollthe-
oretische Gedanken und Ausführungen zum Wirtschaftszoll etablierte und aus-
formulierte. Das moderne Verständnis des Wirtschaftszolls zeigt schließlich, dass 
die Überlegungen Lamps auch im europäischen Zollrecht noch weiter Fortbestand 
haben. Die grundlegenden Annahmen sind erhalten geblieben und die Art dieses 
Zollverständnisses ist als vergleichsweise wirtschaftsfreundlich aufzufassen. 

Die bisherige Bedeutung des Wirtschaftszollgedankens im europäischen Zoll-
recht ist als fortwährend präsent und prägend einzustufen. Auch wenn sowohl die 
zollschuldrechtliche Normierung als auch die Rechtsprechung sich mit einem ein-
deutigen Bekenntnis zu diesem Gedanken schwer tun, kann konstatiert werden, 
dass dieser den zollrechtlichen Vorschriften immanent ist und immer wieder eine 
bedeutende Rolle im Rahmen von grundlegenden zollschuldrechtlichen Entschei-
dungen spielt. Die Rechtsprechung des EuGH in diesem Bereich wurde dabei teils 
sehr kontrovers diskutiert und sorgte in der Literatur immer wieder für Debatten.  

Es bleibt insgesamt festzuhalten, dass Sinn und innere Rechtfertigung der Erhe-
bung von Zöllen im Wirtschaftszollgedanken liegen.1121 Auch das europäische 
Zollrecht ist als modernes Zollrecht vom Wirtschaftszoll geprägt.1122 Kritische 
Stimmen geben zu bedenken, dass der Eingang von Waren in den Wirtschafts-
kreislauf eines Zollgebietes zwar ein wesentliches Element für das Verständnis 
des modernen Zollrechts darstelle, jedoch nicht wörtlich und in allen Situationen 
absolut genommen werden könne.1123 Vielmehr sei der Gedanke lediglich ein 
Hinweis darauf, dass die Interessen der Wirtschaftsbeteiligten im Rahmen der 
Abgabenerhebung angemessen zu berücksichtigen seien.1124 Schließlich gebe es 
zollrechtliche Situationen, in denen nicht nachgewiesen werden könne, was mit 

                                                 
1121 Wolffgang, AW-Prax 2007, 179 (179). 
1122 So auch, trotz kritischer Haltung, Fuchs, ZfZ 2003, 322 (322). 
1123 Fuchs, ZfZ 2003, 322 (322); Rüsken, ZfZ 2007, 202 (203). Vgl. auch Summersberger in: 

Achatz/Summersberger/Tumpel, Umsatzsteuer und Zoll, 2013, S. 31, der in der Annahme 
eines grenzenlosen Wirtschaftszollprinzips Probleme im Hinblick auf die Rechtssicher-
heit steuerlicher Ergebnisse sieht.  

1124 Rüsken in: Fischer/Mellinghoff, Festgabe für Heinrich List zum 100. Geburtstag am 15. 
März 2015, 2015, S. 180 in Fn. 1.  
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den betreffenden Waren geschehen ist, sodass in solchen Fällen konsequenter-
weise auch eine Zollschuld oder Haftung entstehen müsse.1125 Dem ist zu erwi-
dern, dass eine Haftung oder Sanktion nicht ausgeschlossen werden muss, wenn 
nicht zweifelsfrei geklärt werden kann, ob die Ware in den Wirtschaftskreislauf 
eingegangen ist oder nicht. Die Zollschuld an sich ist hier jedoch nicht das Mittel 
der Wahl, da sie vom Grundsatz her keinen sanktionellen Charakter hat, sondern 
einen wirtschaftlichen Gehalt.  

Dennoch ist dieser Auffassung zuzugeben, dass, auch wenn es wünschenswert 
wäre, es wohl kein modernes Zollrecht gibt, welches den Gedanken des Wirt-
schaftszolls normativ lückenlos, einwandfrei und konsequent umsetzt.1126 Folg-
lich stößt der Gedanke, wie Lamp es bereits in seinen damaligen Ausführungen 
erkannt hatte, aufgrund unzureichender Rechtstechnik auch im Kontext des euro-
päischen Zollrechts immer wieder an seine Grenzen. Theoretischer Anspruch und 
normative Realität gehen hier auseinander. Wolffgang spricht in diesem Zusam-
menhang davon, dass Zölle „im Wesentlichen“ durch den Wirtschaftszollgedan-
ken motiviert sind.1127 Inwieweit die aufgezeigten Probleme und Kollisionen hin-
sichtlich des Wirtschaftszollgedankens auch mit den zollschuldrechtlichen Vor-
schriften des UZK fortbestehen, aufgelöst wurden oder ob sich gegebenenfalls 
sogar neue Schwierigkeiten abzeichnen, wird im Folgenden analysiert und erör-
tert.   

                                                 
1125 Fuchs, ZfZ 2003, 322 (322). 
1126 So zum Recht des ZK Summersberger in: Achatz/Summersberger/Tumpel, Umsatzsteuer 

und Zoll, 2013, S. 31; Rüsken in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden 
Warenverkehrs, Einführung Zollkodex a.F. (ZK), Rn. 19 [Stand: März 2001]. 

1127 Wolffgang in: Schulze/Zuleeg/Kadelbach, Handbuch für die deutsche Rechtspraxis, 2015, 
Rn. 5. 
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4. Teil: Rechtliche Analyse von Zollschuldentstehung 
und Erlöschen nach dem Unionszollkodex 

Im vierten Teil dieser Arbeit werden nach den eingangs erörterten theoretischen 
Grundlagen der Thematik nun die konkreten zollschuldrechtlichen Regelungen des 
UZK eingehender betrachtet und erörtert. Aufgabe dieses Teils ist es, das Entstehen 
und Erlöschen der Zollschuld in allen Facetten darzustellen, um so eine inhaltliche 
Basis für den fünften und sechsten Teil der Ausarbeitung zu schaffen. Beginnend 
mit einer Einführung zu Umgestaltung und Reform der Zollschuldregelungen (A.), 
wird im Anschluss die Zollschuldentstehung nach dem UZK anhand sämtlicher 
Entstehungstatbestände und Modalitäten erläutert (B). Im Anschluss erfolgt eine 
Befassung mit Art. 124 UZK und dessen einzelnen Erlöschenstatbeständen (C.). 
Dabei werden zugleich Neuerungen im Vergleich zum ZK aufgezeigt und etwa-
ige Probleme erörtert. Die Schlussfolgerungen dieser Betrachtungen (D.) leiten 
sodann zum analytischen Teil der Arbeit über. 

A. Umgestaltung und Reform der Zollschuldregelungen im 
UZK 

Mit der Einführung des UZK gingen zahlreiche rechtliche Veränderungen und 
Neuerungen einher.1128 Abhängig vom jeweiligen zollrechtlichen Bereich fallen 
die Änderungen umfangreicher oder geringer aus und haben somit auch unter-
schiedliche Auswirkungen auf Zollbehörden und Wirtschaftsbeteiligte. Das Zoll-
schuldrecht ist hierbei ein Bereich des Zollrechts, der wesentlichen strukturellen 
und inhaltlichen Veränderungen und Anpassungen im Zuge der Reform des Uni-
onsgesetzgebers unterlag.  

                                                 
1128 Vgl. hierzu im Überblick z.B. Lux in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreiten-

den Warenverkehrs, Einführung Zollkodex der Union (UZK), Rn. 12ff. [Stand: März 
2014]; Lux, ZfZ 2014, 178 (178ff.); Lux, ZfZ 2014, 243 (243ff.); Lux, Einführung in den 
Zollkodex der Union (UZK) – Teil III, ZfZ 2014, 270 (270ff.); Lux, Einführung in den 
Zollkodex der Union (UZK) – Teil IV, ZfZ 2014, 314 (314ff.); Witte, AW-Prax 2013, 373 
(373ff.); Witte/Henke/Kammerzell, Der Unionszollkodex (UZK), 2017, S. 30; Wolffgang/
Harden, WCJ Vol. 10, No. 1, 3 (3ff.). 
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I. Reformanlass 

Die Neugestaltung des europäischen Zollrechts war aufgrund veränderter rechtli-
cher, globaler, sicherheitspolitischer und wirtschaftlicher Verhältnisse, die sich 
seit dem Inkrafttreten des vormaligen ZK ereignet hatten, notwendig gewor-
den.1129 Auch die Rolle des Zolls hatte sich in der Zwischenzeit verändert.1130 Der 
in diesem Zuge entwickelte MZK sollte den neuen Herausforderungen der Ge-
genwart gerecht werden. Allerdings wurde dieser noch vor seiner geplanten voll-
ständigen Anwendbarkeit von der Realität überholt. Veränderte rechtliche Rah-
menbedingungen auf europäischer Ebene und weitere inhaltlich und technisch zu 
bewältigende Anforderungen ließen ein erneutes Reformbedürfnis für das euro-
päische Zollrecht entstehen.1131 Dieses war vergleichsweise groß, sodass es nicht 
mehr durch kleinere inhaltliche Anpassungen im bereits bestehenden Verord-
nungstext des MZK gelöst werden konnte. Folglich musste ein neuer Verord-
nungstext samt Durchführungsvorschriften entstehen. Dies ist der UZK mit sei-
nen delegierten Rechtsakten und der Durchführungsverordnung. Er trat schließ-
lich am 30. Oktober 2013 in Kraft1132 und ist seit dem 1. Mai 2016 vollständig 
anwendbar1133. Gleiches gilt auch für das Zollschuldrecht und dessen Regelungen. 

II. Veränderungen und Anpassungen im Zollschuldrecht 

In besonderem Maße betreffen die mit dem UZK einhergehenden Veränderungen 
und Anpassungen auch das unionale Zollschuldrecht.1134 Bereits in der Vergan-
genheit wurde das Zollschuldrecht des ZK, auch vor dem Hintergrund der Recht-

                                                 
1129 Siehe hierzu auch Gliederungspunkt A. des 1. Teils dieser Arbeit, insbesondere Fn. 3, 6. 
1130 Witte/Henke/Kammerzell, Der Unionszollkodex (UZK), 2017, S. 28f. 
1131 Lux in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Einführung 

Zollkodex der Union (UZK), Rn. 5f. [Stand: März 2014]. 
1132 Art. 287 UZK. 
1133 Art. 288 Abs. 2 UZK. Die Norm spricht von „Juni 2016“. Dies ist jedoch ein redaktionel-

ler Fehler, der mit der Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen 
Parlamentes und des Rates v. 9.10.2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union, ABl. 
EU Nr. L 287/90 bereits behoben wurde. 

1134 Witte, AW-Prax 2013, 373 (377f.); Witte/Henke/Kammerzell, Der Unionszollkodex 
(UZK), 2017, S. 97; Witte in: Witte, UZK, 2018, Vor Art. 77 UZK, Rn. 2. 
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sprechung des EuGH, als wirtschaftsunfreundlich und unsystematisch kriti-
siert.1135 Die Umgestaltung im Vergleich zum vormaligen ZK erfolgte dabei so-
wohl in struktureller als auch in inhaltlicher Hinsicht.1136 Im Vergleich zum MZK 
fallen die Unterschiede geringer aus, da der MZK bereits eine Vielzahl der Neu-
erungen und Anpassungen vorsah, die auch der UZK schließlich umsetzte.1137 
Dennoch stellt der UZK eine Weiterentwicklung des MZK dar.1138 Unterschiede 
sind erst im Detail zu erkennen.1139 Der offensichtlichste Unterschied ist die Ein-
führung der sogenannten Befugnisübertragungen für die Kommission, welche es 
dieser erlauben für bestimmte Regelungen Durchführungsrechtsakte1140 oder de-
legierte Rechtsakte1141 zu erlassen.1142  

                                                 
1135 Fuchs, Zollschuld – Probleme der Rechtsfolgen und der Abgrenzung, ZfZ 2004, 38 (38); 

Lux, Die Vereinfachung des Zollrechts und eCustoms, AW-Prax 2003, 293 (295). Vgl. 
für eine Auflistung der Mängel des Zollschuldrechts des ZK auch Sicken, Das Zollschuld-
recht im modernisierten Zollkodex, Zur Anwendung des modernisierten Zollkodex im 
Jahr 2013, AW-Prax 2011, 331 (331). 

1136 Stiehle in: Schwarz/Wockenfoth, Zollrecht, Vor Art. 77-100 UZK, Rn. 1 [Stand: Juni 2017]. 
1137 Witte, AW-Prax 2012, 125 (126); Stiehle in: Schwarz/Wockenfoth, Zollrecht, Vor 

Art. 77-100 UZK, Rn. 1 [Stand: Juni 2017]; Lux in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenz-
überschreitenden Warenverkehrs, Einführung Zollkodex der Union (UZK), Rn. 7 [Stand: 
März 2014]; Lyons, 2018, S. 119, 121; Zeilinger, ZfZ 2013, 141 (143f.), der in diesem 
Zusammenhang vom MZK in neuem Kleid spricht. Vgl. zu den Vorschriften des MZK 
ausführlich Lux, ZfZ Sonderheft/2009, 1 (1-36). 

1138 Zeilinger, ZfZ 2013, 141 (145); Grave, Current questions relating to customs: state of the 
Union Customs Code in: Koszinowski (Hrsg.), 20 Jahre Binnenmarkt ‒ Fortschritt oder 
Stagnation, Tagungsband des 25. Europäischen Zollrechtstags des EFA am 27. und 28. 
Juni 2013 in Bonn, 2014, S. 43ff.; Scholz, ZfZ 2013, 206 (207); Witte, AW-Prax 2012, 
125 (126f.).  

1139 Siehe hierzu vor allem den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Europäischen Union (Neufassung) v. 
20.2.2012, COM (2012) 64 final, 2012/0027 COD, in welchem Ergänzungen und Neue-
rungen zwischen MZK und angedachtem UZK genau aufgezeigt werden. 

1140 Die jeweiligen Normen zur Übertragung von Durchführungsbefugnissen sind fortlaufend 
in der Grundverordnung geregelt. Sie sind abschließend zu Beginn der VO (EU) Nr. 
2015/2447, ABl. EU Nr. L 343/558 aufgeführt, die nach Art. 291 AEUV und dem Aus-
schussverfahren des Art. 285 UZK zustande kommt. 

1141 Die jeweiligen Normen zur Befugnisübertragung, welche nicht wesentlichen Vorschriften 
des UZK ergänzend ausgestalten, sind fortlaufend in der Grundverordnung geregelt. Sie 
sind abschließend zu Beginn der VO (EU) Nr. 2015/2446, ABl. EU Nr. L 343/1 aufge-
führt, welche nach Art. 290 AEUV und unter den Bedingungen des Art. 284 UZK zu-
stande kommt. 

1142 Lux in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Einführung 
Zollkodex der Union (UZK), Rn. 5 [Stand: März 2014]; Wolffgang/Harden, WCJ Vol. 
10, No. 1, 3 (3f.); siehe hierzu auch Gliederungspunkt C. III. des 2. Teils dieser Arbeit.  
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1. Strukturelle Veränderungen 

Zu nennen ist zunächst die grundsätzliche strukturelle Neuanordnung des Zoll-
schuldrechts in Titel III der Verordnung.1143 Überdies erfolgte im Vergleich zum 
vormaligen ZK eine Zusammenfassung und Straffung der einzelnen Zollschuld-
entstehungstatbestände, sodass es formal fortan einfuhrseitig grundsätzlich nur 
noch drei und ausfuhrseitig zwei Entstehungstatbestände gibt.1144 Weiterhin hat 
der Gesetzgeber mit den Art. 83-86 UZK gemeinsame Vorschriften für die Ein- 
und Ausfuhrzollschuld im Anschluss an die Entstehungstatbestände mittels 
Klammertechnik zusammengefasst. Gemäß des logischen Verfahrensgangs be-
finden sich die Normen zum Erlöschen der Zollschuld nun im letzten Kapitel 4 
von Titel III. 

2. Inhaltliche Veränderungen 

Von erheblich größerer Bedeutung sind jedoch die inhaltlichen Veränderungen 
im Bereich des Zollschuldrechts, welche mit der Reform des Unionszollrechts 
einhergingen. Einzelheiten zu den tatsächlichen Veränderungen oder Neuerungen 
inhaltlicher Art lassen sich methodisch am besten an den jeweiligen Normen des 
UZK aufzeigen. Auf diese wird in den nachfolgenden Kapiteln B. und C. an ge-
gebener Stelle immer wieder aufmerksam gemacht, sodass neben der Erläuterung 
von Entstehung und Erlöschen der Zollschulden nach dem UZK auch ein Ver-
gleich von neuer und alter Rechtslage ermöglicht und auf etwaige Probleme ein-
gegangen wird. 

B. Zollschuldentstehung 

Eine Zollschuld entsteht nach dem UZK, sofern die Voraussetzungen eines ent-
sprechenden Entstehungstatbestands erfüllt sind. Dabei befindet sich nach der Re-
gelungssystematik des Verordnungsgebers in Abs. 1 der jeweiligen Norm immer 
der entsprechende objektiv zu erfüllende Entstehungstatbestand für die Zoll-
schuld. Darauf folgend legt Abs. 2 im Regelfall den Zeitpunkt der Zollschuldent-
stehung fest. Schließlich bestimmt Abs. 3 des Tatbestands in den meisten Fällen 

                                                 
1143 Lux, ZfZ 2014, 243 (244); vgl. zur Struktur von Titel III auch Gliederungspunkt C. I. 2. 

d) des 2. Teils dieser Arbeit. 
1144 Witte/Henke/Kammerzell, Der Unionszollkodex (UZK), 2017, S. 100, 106; Witte in: 

Witte, UZK, 2018, Vor Art. 77 UZK, Rn. 2. Müller-Eiselt in: Müller-Eiselt/Vonderbank 
(Hrsg.), EG-Zollrecht, Zollkodex/Zollwert, Loseblatt, Band 5, Art. 77 UZK, Rn. 3 [Stand: 
Juli 2015] nimmt sogar jeweils nur noch eine Zweiteilung in reguläre und irreguläre Zoll-
schuldentstehungen an. 
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die jeweils möglichen Zollschuldner und berücksichtigt dabei auch etwaige sub-
jektive Elemente seitens des Wirtschaftsbeteiligten.1145 Alle drei Elemente sind 
für das Entstehen der Zollschuld von Bedeutung und im Einzelfall genau zu be-
stimmen. 

I. Zollschuldentstehungstatbestände nach dem UZK 

Der UZK umfasst eine Vielzahl verschiedener Zollschuldentstehungstatbestände, 
die in unterschiedlichen Situationen und abhängig vom Verhalten der jeweiligen 
Wirtschaftsbeteiligten zur Anwendung kommen können. Nach wie vor lassen sich 
diese in sogenannte ein- und ausfuhrseitige Zollschuldentstehungstatbestände 
einteilen. Dabei gilt immer der Grundsatz des einmaligen Entstehens der Zoll-
schuld, welcher besagt, dass eine Zollschuld nicht aufgrund zweier Entste-
hungstatbestände doppelt entstehen kann.1146 

1. Einfuhrseitige Zollschuldentstehungstatbestände 

Die einfuhrseitige Zollschuldentstehung ist nach dem UZK, mangels der Erhe-
bung von Ausfuhrabgaben, als Regelfall zu betrachten. Sie kommt gem. der 
Art. 77-79 UZK in Frage und regelt die Inhalte der vormaligen Art. 201-205 ZK 
sowie Art. 216 ZK. 

a) Art. 77 UZK – Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr 
und vorübergehende Verwendung  

In Titel III des UZK eröffnet Art. 77 UZK den sich in Kapitel 1 über das Entste-
hen der Zollschuld befindlichen Abschnitt 1 zur Einfuhrzollschuld. Art. 77 Abs. 
1 UZK kann als Grundtatbestand der Einfuhrzollschuldentstehung gesehen wer-
den und regelt die Inhalte des vormaligen Art. 201 ZK. Er sieht die Entstehung 
einer Einfuhrzollschuld durch die ordnungsgemäße Überführung von einfuhrab-
gabenpflichtigen Nicht-Unionswaren1147 in zwei explizit genannten Zollverfahren 

                                                 
1145 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 

1000, E 1009ff. 
1146 EuGH, Urt. v. 20.9.1988, Rs. C-252/87, ECLI:EU:C:1988:426 (Kiwall), Rn. 11f.; Witte 

in: Witte, UZK, 2018, Vor Art. 77 UZK, Rn. 30; Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch 
des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 1018; Deimel in: Dorsch (Hrsg.), 
Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Loseblatt, Art. 77 UZK, 
Rn. 2 [Stand: Juli 2016]; Stiehle in: Schwarz/Wockenfoth, Zollrecht, Vor Art. 77-100 
UZK, Rn. 11f. [Stand: Juni 2017]; Bartone in: Krenzler/Herrmann/Niestedt (Hrsg.), EU-
Außenwirtschafts- und Zollrecht, Loseblatt, Art. 77 UZK, Rn. 2 [Stand: Februar 2018]. 

1147 Vgl. zum Begriff der Nicht-Unionswaren Art. 5 Nr. 24 UZK, welcher sich negativ vom 
Begriff der Unionswaren nach Art. 5 Nr. 23 UZK abgrenzt. 
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vor. Demzufolge entsteht eine Einfuhrzollschuld zum einen im Rahmen der Über-
lassung zum zollrechtlich freien Verkehr, auch im Rahmen der Vorschriften über 
die Endverwendung (Buchst. a), und zum anderen im Falle der vorübergehenden 
Verwendung unter teilweiser Befreiung von den Einfuhrabgaben (Buchst. b).  

Die Anwendung des Grundsatzes des einmaligen Entstehens der Zollschuld führt 
dazu, dass eine Zollschuld gem. Art. 77 Abs. 1 UZK nur entstehen kann, wenn 
nicht bereits eine solche aufgrund von Verstößen nach Art. 79 UZK entstanden 
und auch nicht wieder erloschen ist.1148 Ausnahmen zu diesem Grundsatz beste-
hen allerdings. Hierzu führt die Dienstvorschrift zum Zollschuldrecht1149 in 
Abs. 102 zwei Fälle auf, in denen die mehrfache Entstehung einer Zollschuld in 
Betracht kommt. Zum einen kann es bei der Überführung in die Endverwendung 
zu einem ermäßigten Einfuhrabgabensatz (Art. 77 Abs. 1 Buchst. a i.V.m. 
Art. 254 Abs. 2 Var. 2 UZK) und zum anderen bei der Überführung in die vo-
rübergehende Verwendung unter teilweiser Befreiung von Einfuhrabgaben 
(Art. 77 Abs. 1 Buchst. b i.V.m. Art. 250 Abs. 1, Art. 252 UZK) zur mehrfachen 
Entstehung einer Zollschuld kommen, was beispielsweise durch ein Entziehen 
aus der zollamtlichen Überwachung geschehen kann. Diese Ausnahmen vom 
Grundsatz des einmaligen Entstehens der Zollschuld ergeben sich ebenfalls aus 
dem Wortlaut des Art. 80 UZK, der regelt, dass bereits entrichtete Einfuhrabga-
benbeträge in den zuvor genannten Konstellationen zu berücksichtigen und zu 
verrechnen sind. Die durch den Gesetzgeber eingeräumte Möglichkeit der Ver-
rechnung mit bereits entrichteten Einfuhrabgaben geht erkennbar davon aus, dass 
vor dem Entstehen der Zollschuld nach Art. 79 Abs. 1 UZK bereits eine andere 
Zollschuld i.S.d. Art. 5 Nr. 18 UZK entstanden ist, im Rahmen derer Abgaben 
entrichtet wurden.  

aa) Art. 77 Abs. 1 Buchst. a UZK – Überlassung zum zollrechtlich 
freien Verkehr 

Art. 77 Abs. 1 Buchst. a UZK regelt den klassischen vom Verordnungsgeber ge-
wollten Normalfall der Einfuhrzollschuldentstehung.1150 Die Norm kommt zur 

                                                 
1148 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 

1018; Witte in: Witte, UZK, 2018, Vor Art. 77 UZK, Rn. 30. 
1149 Dienstvorschrift zum Zollschuldrecht VSF Z 09 01 v. 5.7.2017. 
1150 Siehe Leitlinien der Europäischen Kommission für die Zollschuld des UZK, abrufbar un-

ter: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidance-customs-debt_de.
pdf [Stand: 30.6.2019], S. 5, die von einer „'reguläre[n]' Einfuhrzollschuld“ sprechen. 
Harden, Zoll Revue 2018, 25 (27). 
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Anwendung, wenn einfuhrabgabenpflichtige Nicht-Unionswaren zum zollrecht-
lich freien Verkehr i.S.d. Art. 201ff. UZK ordnungsgemäß überlassen werden.1151 
Die Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr ist dabei gem. Art. 5 Nr. 16 
Buchst. a UZK, neben den besonderen Verfahren und der Ausfuhr, eines der drei 
Zollverfahren des Unionszollrechts. Grundsätzlich sind gem. Art. 201 Abs. 1 
UZK alle Nicht-Unionswaren, die auf den Unionsmarkt gebracht werden sollen 
oder privat genutzt oder verbraucht werden, in dieses Zollverfahren zu überfüh-
ren. Durch den ordnungsgemäßen Vorgang der Überlassung zum zollrechtlich 
freien Verkehr i.S.d. Art. 201 Abs. 2 UZK, der unter anderem die Erhebung von 
Abgaben, die Anwendung von handelspolitischen Maßnahmen und von Verboten 
und Beschränkungen sowie andere notwendige Formalitäten hinsichtlich der Wa-
reneinfuhr umfasst, kommt es gem. Art. 201 Abs. 3 UZK schließlich zu einem 
Statuswechsel der Waren. Dieser hat zur Folge, dass aus den bisherigen Nicht-
Unionswaren Unionswaren werden. Diese stehen sodann mit sämtlichen inländi-
schen Waren auf gleicher Stufe und können auch in gleichem Umfang am Wirt-
schaftskreislauf partizipieren ohne weiteren Restriktionen oder Abgaben zu un-
terliegen.1152 

Die Überführung der Waren in das Zollverfahren der Überlassung zum zollrecht-
lich freien Verkehr ereignet sich in der überwiegenden Zahl der Fälle direkt nach 
dem Eingang der Waren in das Zollgebiet der Union, d.h. nach dem Verbrin-
gungsvorgang. Allerdings kann die Überlassung auch erst im Anschluss an ein 
vorangegangenes Zollverfahren1153 stattfinden.1154 Art und Form der Zollanmel-
dung sowie eine etwaige zollamtliche Überwachung der Waren spielen in diesem 
Zusammenhang keine Rolle.1155  

Laut Rechtsprechung des EuGH zum vormaligen ZK ist für das Entstehen der 
Einfuhrzollschuld neben der Annahme der Zollanmeldung mit dem Wortlaut des 

                                                 
1151 Anmerkung: Weiterhin kommt eine Einfuhrzollschuldentstehung nach Art. 77 Abs. 1 

Buchst. a UZK auch im Rahmen der Vorschriften über die Endverwendung (Art. 254 
UZK) zustande. Die nachfolgenden Ausführungen gehen nicht auf diesen besonderen Fall 
ein, sondern beziehen sich auf den klassichen Fall der Zollschuldentstehung nach Art. 77 
Abs. 1 Buchst. a UZK durch Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr.  

1152 Schulmeister in: Witte (Hrsg.), UZK, Zollkodex der Union, 2018, Art. 201 UZK, Rn. 1; 
Schulmeister, Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr in: Witte/Wolffgang (Hrsg.), 
Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. D 3000. 

1153 Z.B. im Anschluss an die aktive Veredelung, das Zolllager- oder das Versandverfahren. 
1154 Witte in: Witte (Hrsg.), UZK, Zollkodex der Union, 2018, Art. 77 UZK, Rn. 1. 
1155 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 

1020-E 1023. 
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Entstehungstatbestands eine ordnungsgemäße Überlassung der Waren1156 zum 
zollrechtlich freien Verkehr notwendig, mit welcher der Statuswechsel der Waren 
vollzogen wird.1157 Würde man das Entstehen der Zollschuld an die Annahme der 
Zollanmeldung durch die Zollbehörden knüpfen, so liefen nach Ansicht des 
EuGH der eigentliche Entstehungstatbestand und dessen Voraussetzungen für die 
Zollschuld ins Leere. Überdies würden den Zollbehörden praktische Entschei-
dungsbefugnisse im Hinblick auf die Prüfung der Zollanmeldung und die Über-
lassung der Waren genommen und andere Entstehungstatbestände könnten um-
gangen werden.1158 Diese Rechtsprechung, die der EuGH in seiner Wandel-Ent-
scheidung entwickelte, ist auch auf die Vorschriften des UZK übertragbar.1159 

Die Ansicht des EuGH war und ist jedoch umstritten. Witte als Kritiker dieser 
Rechtsprechung ist der Ansicht, dass die Annahme der Zollanmeldung für die 
Entstehung der Zollschuld ausreiche.1160 Dies wird primär mit dem Wortlaut des 
Art. 195 UZK (vormals Art. 74 Abs. 1 ZK) begründet, der nach wie vor dafür 
spricht, dass die Zollschuld vor der Überlassung entstehen muss. Art. 195 Abs. 1 
UZK normiert, dass die Waren erst überlassen werden dürfen, wenn der Wirt-
schaftsbeteiligte die jeweiligen Abgaben entrichtet hat oder eine entsprechende 
Sicherheit geleistet wurde. Wenn es jedoch nach der Auffassung des EuGH zwin-
gend der Überlassung für die Zollschuldentstehung bedarf, so müsste der Zoll-
schuldner im Lichte des Art. 195 UZK auf eine noch nicht entstandene Zollschuld 
leisten.1161  

Eine eindeutige Positionierung des Unionsgesetzgebers hinsichtlich dieser Unsi-
cherheit oder sogar eine Klärung des Problems ist mit der Neuregelung des Uni-
onszollrechts nicht erfolgt, obwohl der Gesetzgeber hier Klarheit hätte schaffen 
können.1162 In der Literatur erfolgt in diesem Zusammenhang eine einschrän-
kende Interpretation des EuGH Urteils, welche vermittelnd auf das Konzept der 

                                                 
1156 Vgl. zum Begriff der Überlassung Art. 4 Nr. 20 ZK sowie den inhaltlich identischen, aber 

wörtlich präziseren Art. 5 Nr. 26 UZK. 
1157 EuGH, Urt. v. 1.2.2001, Rs. C-66/99, ECLI:EU:C:2001:69 (Wandel), Rn. 36-43. 
1158 EuGH, Urt. v. 1.2.2001, Rs. C-66/99, ECLI:EU:C:2001:69 (Wandel), Rn. 43f. 
1159 Wolffgang/Harden/Verhorst, Bisherige EuGH-Zollrechtsprechung im Licht des UZK, 

Eine Analyse ausgewählter EuGH-Entscheidungen zum Zollkodex in Bezug auf ihre 
Übertragbarkeit auf den Unionszollkodex (Teil 1), ZfZ 2018, 2 (4); siehe auch Gliede-
rungspunkt B. I. 3. des 5. Teils dieser Arbeit.  

1160 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 77 UZK, Rn. 8; a.A. wohl Deimel in: Dorsch, Zollrecht – 
Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Art. 77 UZK, Rn. 15 [Stand: Juli 2016].  

1161 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 77 UZK, Rn. 8 und mit der gleichen Argumentation zum 
ZK Witte, AW-Prax 2000, 190 (192f.). 

1162 Wolffgang/Harden/Verhorst, ZfZ 2018, 2 (4); Schulmeister in: Witte, UZK, 2018, 
Art. 201 UZK, Rn. 1; Witte/Henke/Kammerzell, Der Unionszollkodex (UZK), 2017, 
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sogenannten „Überlassungsreife“ abstellt, um die beiden gegenläufigen Ansich-
ten in Einklang zu bringen.1163 Damit sind weder die Annahme der Zollanmel-
dung an sich noch die vollendete Überlassung ausschlaggebend für das Entstehen 
der Zollschuld. Der Zeitpunkt der Überlassungsreife ist folglich dann gegeben, 
wenn die Zollbehörden die Angaben der Zollanmeldung abschließend überprüft 
haben (Art. 194 UZK) und für die Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr 
nur noch die Abgabenentrichtung aussteht.1164 

bb) Art. 77 Abs. 1 Buchst. b UZK – Vorübergehende Verwendung 

Als weiteren Entstehungstatbestand regelt Art. 77 Abs. 1 Buchst. b UZK, dass 
eine Zollschuld im Falle der Überführung von einfuhrabgabenpflichtigen Nicht-
Unionswaren in das Zollverfahren der vorübergehenden Verwendung (Art. 250ff. 
UZK) unter teilweiser Befreiung von Einfuhrabgaben entsteht. Der Entste-
hungstatbestand findet Anwendung im Falle von temporärem Verweilen und Ver-
wenden von Nicht-Unionswaren1165 im Zollgebiet der Union, sofern diese nach 
einer festgelegten Zeit wieder ausgeführt werden. Gem. Art. 252 Abs. 1 UZK be-
tragen die Einfuhrabgaben im Fall der vorübergehenden Verwendung drei Pro-
zent des Abgabenbetrags, der auf die Waren erhoben worden wäre, wenn sie zum 
Zeitpunkt der Überführung in die vorübergehende Verwendung zum zollrechtlich 
freien Verkehr überlassen worden wären. 

b) Art. 78 UZK – Präferenzzollschuld 

Art. 78 UZK trifft besondere Vorschriften für Nichtursprungswaren. Hierbei han-
delt es sich um einen speziellen Entstehungstatbestand der Einfuhrzollschuld, 
welcher auch als Präferenzzollschuld1166 bezeichnet wird. Art. 78 UZK regelt im 
Wesentlichen die Inhalte des vormaligen Art. 216 ZK und versucht sie verständ-
licher zu gestalten sowie die vormaligen Schwächen auszugleichen.1167 Auch in 

                                                 
S. 100f.; so auch zum MZK bereits Witte, AW-Prax 2008, 325 (326); a.A. Sicken, AW-
Prax 2011, 331 (332). 

1163 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 77 UZK, Rn. 10. 
1164 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 77 UZK, Rn. 10; zustimmend Stiehle in: Schwarz/

Wockenfoth (Hrsg.), Zollrecht, Unionszollkodex, Loseblatt, Art. 77 UZK, Rn. 16 [Stand: 
Juni 2015].  

1165 Beispiele hierfür sind Spezialwerkzeuge, Maschinen oder Roboter. 
1166 Deimel in: Dorsch (Hrsg.), Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, 

Loseblatt, Art. 78 UZK, Rn. 5 [Stand: Juli 2016]; Witte in: Witte (Hrsg.), UZK, Zollkodex 
der Union, 2018, Art. 78 UZK, Rn. 5; Harksen/Sieben, Einfuhrabgabenentstehung bei 
Verstoß gegen das Drawback-Verbot, AW-Prax 2018, 179 (179). 

1167 Lux, ZfZ 2014, 243 (245 und Fn. 5). 
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systematischer Hinsicht kommt es zu einer korrekteren Neuanordnung der Vor-
schrift im Vergleich zum ZK.1168  

Der Zollschuldentstehungstatbestand der Präferenzzollschuld kommt im Fall der 
Verwendung von Vormaterialien, welche Nichtursprungswaren sind, zur Anwen-
dung. Werden diese Vormaterialien innerhalb des Zollgebiets der Union bei der 
Herstellung von Erzeugnissen genutzt und gelangen die erzeugten Waren auf-
grund eines Präferenzabkommens der EU mit einem Drittland präferenzbegüns-
tigt mit entsprechendem Nachweis als Ursprungswaren der EU in dieses Land, so 
kann eine Einfuhrzollschuld für die verwendeten Vormaterialien entstehen, so-
fern das jeweilige Präferenzabkommen ein sogenanntes Drawback-Verbot ent-
hält.  

Ein Drawback-Verbot kann im Rahmen von Präferenzabkommen ausgehandelt 
und Vertragsbestandteil werden. Dabei kann es für sämtliche oder lediglich für 
bestimmte Waren(gruppen) ohne Ursprungseigenschaft, die als Vormaterialien 
bei der Herstellung von Ursprungswaren verwendet werden, Anwendung fin-
den.1169 Eine solche Regelung stellt ein Verbot der Zollrückvergütung oder der 
Zollbefreiung dar.1170 Sie stellt sicher, dass es zu etwaigen Präferenzbegünstigun-
gen nur dann kommt, wenn Einfuhrabgaben für die verwendeten Nichtursprungs-
waren entrichtet wurden.1171 Das Drawback-Verbot und damit auch die Norm des 
Art. 78 UZK sollen folglich nach ihrem Sinn und Zweck ungewollte Doppelbe-
günstigungen von Waren verhindern.1172 Denn ansonsten könnten Vormaterialien 
einfuhrabgabenfrei im Rahmen der aktiven Veredelung in das Zollgebiet der 
Union eingeführt werden und schließlich präferenzbegünstigt in ein Drittland, 

                                                 
1168 Müller-Eiselt in: Müller-Eiselt/Vonderbank (Hrsg.), EG-Zollrecht, Zollkodex/Zollwert, 

Loseblatt, Band 5, Art. 78 UZK, Rn. 2 [Stand: Juli 2015].  
1169 Vgl. hierzu die Übersicht des Zolls zu „Verbot der Zollrückvergütung oder Zollbefreiung 

(Draw-Back-Verbot)“: https://wup.zoll.de/wup_online/uebersichten.php?id=5 [Stand: 
30.6.2019]. 

1170 Bartone in: Krenzler/Herrmann/Niestedt (Hrsg.), EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, 
Loseblatt, Art. 78 UZK, Rn. 2 [Stand: Februar 2018]; Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 78 
UZK, Rn. 2; Stiehle in: Schwarz/Wockenfoth (Hrsg.), Zollrecht, Unionszollkodex, Lose-
blatt, Art. 78 UZK, Rn. 8 [Stand: Juni 2017]; Deimel in: Dorsch, Zollrecht – Recht des 
grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Art. 78 UZK, Rn. 1 [Stand: Juli 2016]; Harksen/
Sieben, AW-Prax 2018, 179 (179); Müller-Eiselt in: Müller-Eiselt/Vonderbank, EG-
Zollrecht, Art. 78 UZK, Rn. 3 [Stand: Juli 2015]. 

1171 Bartone in: Krenzler/Herrmann/Niestedt, EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Art. 78 
UZK, Rn. 2 [Stand: Februar 2018]; Harksen/Sieben, AW-Prax 2018, 179 (179). 

1172 Müller-Eiselt in: Müller-Eiselt/Vonderbank, EG-Zollrecht, Art. 78 UZK, Rn. 3 [Stand: 
Juli 2015]; Deimel in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenver-
kehrs, Art. 78 UZK, Rn. 1 [Stand: Juli 2016]; Stiehle in: Schwarz/Wockenfoth, Zollrecht, 
Art. 78 UZK, Rn. 9 [Stand: Juni 2017]; Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 78 UZK, Rn. 3. 
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welches Vertragspartei eines Präferenzabkommens mit der Union ist, gelangen. 
Damit würden für die verwendeten Nichtursprungswaren im Ergebnis keine Ab-
gaben geleistet, was unbillig erscheint und auch nicht gewollt ist. Zudem entsteht 
ein erheblicher Wettbewerbsnachteil für im Drittland ansässige Hersteller und 
Produzenten, welche ebenfalls drittländische Vormaterialien bei der Herstellung 
gleicher Waren verwenden, diese bei der Einfuhr jedoch regulär verzollen müs-
sen. Auch bei einer möglichen Wiedereinfuhr der Waren in das Zollgebiet der 
Union entstünden gleiche Probleme. Folglich erscheint es gerechtfertigt, dass für 
Erzeugnisse, die partiell aus Nichtursprungswaren bestehen, eine Zollschuld ent-
steht, sobald sie präferenzbegünstigt im Rahmen eines Präferenzabkommens mit 
Drawback-Verbot wieder aus dem Zollgebiet der Union ausgeführt werden.  

Zusammengefasst müssen daher für die Annahme des Entstehungstatbestands des 
Art. 78 Abs. 1 UZK folgende Voraussetzungen erfüllt sein: Es müssen erstens 
Nichtursprungswaren, d.h. solche Waren, die ihren Ursprung weder in der Union 
noch in der betreffenden Partei des Präferenzabkommens haben, vorliegen und 
diese Nichtursprungswaren müssen bei der Herstellung von Waren im Zollgebiet 
der Union Verwendung gefunden haben. Zweitens müssen für diese erzeugten 
Waren gültige Präferenznachweise ausgestellt worden sein und drittens muss das 
Präferenzabkommen ein einschlägiges Drawback-Verbot enthalten. Art. 78 UZK 
unterstreicht somit noch einmal die Bedeutung der Drawback-Verbote in den Prä-
ferenzabkommen der Union mit anderen Staaten und gestaltet das Verbot und die 
in diesem Zusammenhang entstehende Präferenzzollschuld für alle Mitgliedstaa-
ten einheitlich aus, um die doppelte Gewährung von Zollvorteilen zu vermeiden. 

c) Art. 79 UZK – Zollschuld bei einfuhrseitigen Verstößen 

Art. 79 UZK regelt das Entstehen der Zollschuld bei Verstößen gegen zollrecht-
liche Vorschriften. Er wird auch als „Grundpfeiler der Reform“1173 bezeichnet. 
Die Vorschrift fasst sämtliche potenzielle Zuwiderhandlungen im Rahmen der 
Vorschriften des UZK zusammen, aufgrund derer eine Einfuhrzollschuld entste-
hen kann.1174 Damit werden die vormals in den Art. 202-205 ZK geregelten Ver-
stöße in einer Norm gebündelt.1175 Aus diesem Grund lässt sie sich auch als eine 

                                                 
1173 Lux, ZfZ 2014, 243 (245). Müller-Eiselt in: Müller-Eiselt/Vonderbank (Hrsg.), EG-

Zollrecht, Zollkodex/Zollwert, Loseblatt, Band 5, Art. 79 UZK, Rn. 2 [Stand: Juli 2015] 
spricht in Anlehnung daran vom „Herzstück der Zollrechtsreform“. 

1174 Dies entspricht der Forderung des 32. Erwägungsgrundes der VO (EU) Nr. 952/2013, 
ABl. EU Nr. L 269/5, wonach „alle Fälle des Entstehens einer Einfuhrzollschuld [...] zu 
gruppieren [sind], um Schwierigkeiten bei der Feststellung der Rechtsgrundlage für das 
Entstehen der Zollschuld zu vermeiden“. 

1175 Witte/Henke/Kammerzell, Der Unionszollkodex (UZK), 2017, S. 102f.; Deimel in: 
Dorsch (Hrsg.), Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Loseblatt, 
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Art Sammelvorschrift bezeichnen. Der Entstehungstatbestand des Art. 79 Abs. 1 
UZK regelt in seinen Buchstaben a bis c grundsätzlich drei Fälle, in denen eine 
Zollschuld bei vorschriftswidrigem Verhalten entsteht: die Verletzung von Ver-
pflichtungen im Hinblick auf Nicht-Unionswaren mit zahlreichen Varianten 
(Buchst. a), die Verletzung von Verpflichtungen in Bezug auf die Endverwen-
dung (Buchst. b) und die fehlende Voraussetzung für die Überführung von Nicht-
Unionswaren in ein Zollverfahren oder für die Gewährung der Befreiung von Ein-
fuhrabgaben aufgrund der Endverwendung (Buchst. c).  

Kommen mehrere Verstöße für das Entstehen der Zollschuld nach Art. 79 UZK 
für die gleiche Ware in Betracht, so gilt nach dem Grundsatz des einmaligen Ent-
stehens der Zollschuld, dass an den ersten auszumachenden Verstoß, der unter 
Art. 79 UZK fällt, anzuknüpfen ist und die Zollschuld hiernach begründet 
wird.1176 Für die Erfüllung der einzelnen Tatbestände kommt es dabei ausschließ-
lich auf die objektiv vorliegende Pflichtverletzung an.1177 Etwaige subjektive  
Aspekte, wie Vorstellungen, Bewertungen und Wissen hinsichtlich der Verstöße 
seitens des Wirtschaftsbeteiligten, spielen für die Entstehung der Zollschuld keine 
Rolle.1178 

Grundsätzlich erübrigt sich mit der Norm auf den ersten Blick eine Abgrenzung 
zwischen den einzelnen Tatbeständen, wie es noch im ZK-Recht der Fall war.1179 
Eine Unterscheidung zwischen den einzelnen Buchstaben des Art. 79 UZK ist 
vergleichsweise leicht vorzunehmen, zumal die Buchstaben b und c sehr spezielle 
Fälle regeln. Dennoch kann es in bestimmten Fällen, vor allem, wenn mehrere 

                                                 
Art. 79 UZK, Rn. 4 [Stand: Juli 2016]; Witte in: Witte (Hrsg.), UZK, Zollkodex der 
Union, 2018, Art. 79 UZK, Rn. 1. 

1176 Witte in: Witte, UZK, 2018, Vor Art. 77 UZK, Rn. 30, 38; Deimel in: Dorsch, Zollrecht 
– Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Art. 79 UZK, Rn. 3 [Stand: Juli 
2016]; Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 
2018, Rn. E 1058. 

1177 Deimel in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Art. 79 
UZK, Rn. 16 [Stand: Juli 2016]; vgl. hierzu auch EuGH, Urt. v. 29.10.2015, Rs. C-319/14, 
ECLI:EU:C:2015:734 (B & S Global Transit Center), Rn. 29; EuGH, Urt. v. 12.6.2014, 
Rs. C-75/13, ECLI:EU:C:2014:1759 (SEK Zollagentur), Rn. 31f.; EuGH, Urt. v. 
11.7.2002, Rs. C-371/99, ECLI:EU:C:2002:433 (Liberexim), Rn. 60; EuGH, Urt. v. 
1.2.2001, Rs. C-66/99, ECLI:EU:C:2001:69 (Wandel), Rn. 48 jeweils hinsichtlich des 
Entziehens aus der zollamtlichen Überwachung. 

1178 Witte, DStZ 1998, 97 (98). 
1179 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 79 UZK, Rn. 1; Deimel in: Dorsch, Zollrecht – Recht 

des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Art. 79 UZK, Rn. 1 [Stand: Juli 2016]; Witte/
Henke/Kammerzell, Der Unionszollkodex (UZK), 2017, S. 102f.; so auch zum Zoll-
schuldrecht des MZK Sicken, AW-Prax 2011, 331 (333f.). 



4. Teil: Rechtliche Analyse Zollschuldentstehung und Erlöschen nach UZK 

 261

Zollschuldner in Betracht kommen, immer noch notwendig sein eine Differenzie-
rung vorzunehmen.1180 

aa) Art. 79 Abs. 1 Buchst. a UZK 

Art. 79 Abs. 1 Buchst. a UZK regelt die Entstehung der Einfuhrzollschuld für 
einfuhrabgabenpflichtige Nicht-Unionswaren bei Pflichtverletzungen hinsicht-
lich verschiedener zollrechtlicher Situationen. Die Norm führt insgesamt acht 
Fälle auf, in deren Zusammenhang es zur Nichterfüllung von in den zollrechtli-
chen Vorschriften festgelegten Verpflichtungen kommen kann. Durch den Wort-
laut der Norm ist jedoch erkennbar, dass der Gesetzgeber in Art. 79 Abs. 1 
Buchst. a UZK drei Untergruppen gebildet hat, die im Folgenden als drei Varian-
ten unterschieden werden. Variante 1 bezieht sich auf die Nichterfüllung von zoll-
rechtlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Verbringen von Nicht-
Unionswaren in das Zollgebiet der Union. Variante 2 behandelt Verstöße hin-
sichtlich des Entziehens dieser Waren aus der zollamtlichen Überwachung und 
Variante 3 erfasst Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit bestimmten beson-
deren Zollverfahren und anderen zollrechtlichen Situationen.  

Durch das Zusammenfassen sämtlicher Pflichtverletzungen in Art. 79 Abs. 1 
Buchst. a UZK scheint die Differenzierung zwischen einzelnen Tatbeständen 
nicht mehr von Bedeutung zu sein. Vor allem die Abgrenzung zwischen Art. 203 
ZK, dem Entziehen aus der zollamtlichen Überwachung, und den Pflichtverlet-
zungen des Art. 204 ZK, welcher der EuGH zahlreiche Entscheidungen1181 ge-
widmet hat, ist durch die Regelung des Art. 79 Abs. 1 Buchst. a UZK scheinbar 
vereinfacht worden.1182 Probleme hinsichtlich Subsidiarität und Exklusivität der 
Tatbestände erübrigen sich somit.1183  

                                                 
1180 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 

1055. 
1181 Z.B. EuGH, Urt. v. 12.2.2004, Rs. C-337/01, ECLI:EU:C:2004:90 (Hamann); EuGH, Urt. 

v. 15.7.2010, Rs. C-234/09, ECLI:EU:C:2010:435 (DSV Road); EuGH, Urt. v. 15.5.2014, 
Rs. C-480/12, ECLI:EU:C:2014:329 (X BV); EuGH, Urt. v. 25.6.2015, Rs. C-187/14, 
ECLI:EU:C:2015:421 (DSV Road); EuGH, Urt. v. 29.10.2015, Rs. C-319/14, 
ECLI:EU:C:2015:734 (B & S Global Transit Center); siehe hierzu auch die Analyse der 
Urteile in Gliederungspunkt B. II. des 3. Teils dieser Arbeit.  

1182 Deimel in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Art. 79 
UZK, Rn. 1 [Stand: Juli 2016]; Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 79 UZK, Rn. 1; Müller-
Eiselt in: Müller-Eiselt/Vonderbank, EG-Zollrecht, Art. 79 UZK, Rn. 2 [Stand: Juli 2015].  

1183 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 79 UZK, Rn. 66; Harden, Zoll Revue 2018, 25 (28, 
Fn. 8); Lux, ZfZ 2014, 243 (245); zum Verhältnis der vormaligen Entstehungstatbestände 
nach dem ZK vgl. z.B. EuGH, Urt. v. 12.2.2004, Rs. C-337/01, ECLI:EU:C:2004:90 (Ha-
mann), Rn. 29ff.; siehe auch Gliederungspunkt B. II. 4. des 3. Teils dieser Arbeit. 
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Allerdings ist in diesem Zusammenhang anzumerken, dass es im Einzelfall den-
noch auf eine konkrete Bestimmung der jeweiligen Pflichtverletzung ankommen 
kann.1184 Zum einen ist dies denkbar, wenn mehrere Zollschuldner als Pflichten-
inhaber für eine Zollschuldentstehung in Betracht kommen.1185 Hier muss genau 
differenziert werden, durch welche Nichterfüllung von Verpflichtungen die Zoll-
schuld entstanden ist. Weiterhin ist es schwer vorstellbar, dass sich in der Praxis 
ein von den Zollbehörden aufgrund Art. 79 Abs. 1 Buchst. a UZK in Anspruch 
genommener Zollschuldner ohne weitere Ausführungen mit der Nennung der ge-
nauen Tatbestandsvariante zufrieden geben wird. Somit muss auch hier eine Kon-
kretisierung vorgenommen werden.  

Zuzugestehen ist dennoch, dass in Zweifelsfällen, also wenn nicht klar ist unter 
welche genaue Variante des Art. 79 Abs. 1 Buchst. a UZK die Pflichtverletzung 
im konkreten Fall fällt, ein Fehler in der Benennung dieser keine Konsequenzen 
mit sich bringt, solange eine Pflichtverletzung aus dem Tatbestand im Ergebnis 
dennoch vorliegt. Grund dafür ist, dass der Gesetzgeber im Zuge der Neufassung 
des europäischen Zollrechts gleichfalls eine einheitliche Erlöschensnorm für alle 
Verstöße nach Art. 79 UZK geschaffen hat.1186 Das Zollschuldrecht des ZK dif-
ferenzierte in diesem Zusammenhang noch und ließ den vormaligen Heilungstat-
bestand des Art. 859 ZK-DVO nur für Zollschulden nach Art. 204 ZK gelten, 
nicht jedoch für jene nach Art. 203 ZK.1187 Sofern es allerdings Zweifel geben 
sollte, ob die benannte Pflichtverletzung überhaupt eine solche darstellen kann, 
wird auch in Zukunft wieder zwischen den einzelnen Varianten des Tatbestands 
des Art. 79 Abs. 1 Buchst. a UZK abzugrenzen sein, um zu sehen ob und in wel-
chen Anwendungsbereich ein Verstoß fallen kann. 

                                                 
1184 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 

1055. 
1185 Schrömbges/Lux, AW-Prax 2017, 301 (305). 
1186 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 79 UZK, Rn. 1; vgl. hierzu auch Gliederungspunkt C. 

des 4. Teils dieser Arbeit.  
1187 So auch immer wieder in der Rechtsprechung des EuGH thematisiert. Vgl. grundlegend 

EuGH, Urt. v. 12.2.2004, Rs. C-337/01, ECLI:EU:C:2004:90 (Hamann), Rn. 28-30 sowie 
in dessen Fortführung EuGH, Urt. v. 11.7.2013, Rs. C-273/12, ECLI:EU:C:2013:466 
(Winston), Rn. 27f.; EuGH, Urt. v. 15.5.2014, Rs. C-480/12, ECLI:EU:C:2014:329 (X 
BV), Rn. 31-33; EuGH, Urt. v. 25.6.2015, Rs. C-187/14, ECLI:EU:C:2015:421 (DSV 
Road), Rn. 22-25; EuGH, Urt. v. 29.10.2015, Rs. C-319/14, ECLI:EU:C:2015:734 (B & 
S Global Transit Center), Rn. 25-27. 
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(1) Art. 79 Abs. 1 Buchst. a Var. 1 UZK – Pflichtverletzungen beim 
Verbringen in das Zollgebiet 

Die erste Variante des Art. 79 Abs. 1 Buchst. a UZK lässt eine Zollschuld bei der 
Nichterfüllung von zollrechtlich normierten Pflichten im Hinblick auf das Ver-
bringen von Nicht-Unionswaren in das Zollgebiet der Union entstehen. Der tat-
sächliche Verbringungsvorgang umfasst dabei den Zeitraum vom bzw. zwischen 
dem körperlichen Übertritt der Waren an der Zollgrenze bis zur Gestellung die-
ser.1188 Pflichtverletzungen in diesem Zeitraum sind folglich auch für ein mögli-
ches Entstehen der Zollschuld nach Art. 79 Abs. 1 Buchst. a Var. 1 UZK relevant.  

Pflichtverletzungen, die sich bereits vor dem Grenzübertritt der Waren ereignet 
haben, gehören noch nicht zum Verbringungsvorgang und stellen folglich auch 
keinen relevanten Verstoß, der zu einer Zollschuldentstehung führen könnte, 
dar.1189 Eine Ausnahme hiervon macht Art. 135 Abs. 4 UZK. Nicht ganz eindeu-
tig gestaltet sich dies hinsichtlich Pflichtverletzungen in Bezug auf die summari-
sche Eingangsanmeldung. Denn die systematische Stellung der Regelungen im 
UZK in Kapitel 1 des Titels IV1190 suggeriert, dass auch bei Pflichtverletzungen 
im Hinblick auf die Art. 127-132 UZK eine Zollschuld nach Art. 79 Abs. 1 
Buchst. a Var. 1 UZK entstehen kann.1191 

Den Eingang der Waren in das Zollgebiet, der in jedem Fall mit deren Ankunft 
beginnt, regeln die Art. 133ff. UZK. Vor allem in den Art. 135-145 UZK lassen 
sich eine Reihe von Pflichten ausfindig machen, welche für den ordnungsgemä-
ßen Verbringungsvorgang von Waren zu beachten sind.1192 Typische Verstöße in 
diesem Rahmen sind beispielsweise die Missachtung der bezeichneten Verkehrs-
wege oder die Beförderung an einen anderen als von den Zollbehörden bezeich-
neten Ort entgegen Art. 135 Abs. 1 UZK. Auch der Einfuhrschmuggel stellt man-
gels erforderlicher Gestellung der Waren gem. Art. 139 Abs. 1 UZK ebenso wie 

                                                 
1188 Dies ergibt sich aus Art. 134 Abs. 1 UZK i.V.m. Art. 139 Abs. 1 UZK; siehe auch Witte 

in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 1059. 
1189 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 79 UZK, Rn. 7, 12. 
1190 Titel IV trägt die Überschrift „Verbringen von Waren in das Zollgebiet der Union“. 
1191 Verneinend hierzu Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 79 UZK, Rn. 7, 12, da zu diesem 

Zeitpunkt noch keine Waren in das Zollgebiet der Union verbracht wurden; a.A. wohl 
noch Witte/Henke/Kammerzell, Der Unionszollkodex (UZK), 2017, S. 144 und Stiehle in: 
Schwarz/Wockenfoth (Hrsg.), Zollrecht, Unionszollkodex, Loseblatt, Art. 79 UZK, 
Rn. 27 [Stand: August 2017]. 

1192 Ausführlich zu den einzelnen Pflichten Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 79 UZK, Rn. 11-
52 sowie Stiehle in: Schwarz/Wockenfoth, Zollrecht, Art. 79 UZK, Rn. 17-51 [Stand: Au-
gust 2017]. 
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die fehlerhafte Anmeldung zur vorübergehenden Verwahrung entgegen der Re-
gelungen des Art. 145 UZK einen Pflichtverstoß mit der Konsequenz der Zoll-
schuldentstehung dar.  

(2) Art. 79 Abs. 1 Buchst. a Var. 2 UZK – Entziehen aus  
zollamtlicher Überwachung 

Die zweite Variante von Art. 79 Abs. 1 Buchst. a UZK sieht die Entstehung der 
Zollschuld vor, sofern Verpflichtungen aus zollrechtlichen Vorschriften im Hin-
blick auf das Entziehen von einfuhrabgabenpflichtigen Nicht-Unionswaren aus 
der zollamtlichen Überwachung verletzt werden.1193 Gem. Art. 134 Abs. 1 S. 1 
UZK unterliegen Waren, die in das Zollgebiet der Union verbracht werden, ab 
dem Zeitpunkt ihres Eingangs, d.h. mit Grenzübertritt, der zollamtlichen Über-
wachung. Der Begriff der zollamtlichen Überwachung ist in Art. 5 Nr. 27 UZK 
legal definiert. Eine solche Art der Überwachung besteht demzufolge aus allge-
meinen Maßnahmen der Zollbehörden mit dem Ziel, die Einhaltung der zollrecht-
lichen Vorschriften und gegebenenfalls der sonstigen Vorschriften zu gewährleis-
ten, die für Waren gelten, die solchen Maßnahmen unterliegen. Während der zoll-
amtlichen Überwachung können die Zollbehörden die Waren jeder Zeit Zollkon-
trollen i.S.v. Art. 5 Nr. 3 UZK unterziehen. Weiterhin ist ohne die Erlaubnis der 
zuständigen Zollbehörden ein Entfernen aus der zollamtlichen Überwachung 
nicht möglich und erlaubt.1194 Die zollamtliche Überwachung endet in den in 
Art. 134 Abs. 1 UZK geregelten Fällen und geht zumeist mit einer Änderung oder 
Festlegung des zollrechtlichen Status der Waren einher. Eine Beendigung der 
zollamtlichen Überwachung kann jedoch auch gem. Art. 134 Abs. 1 UAbs. 4 
UZK aus dem Verbringen der Waren aus dem Zollgebiet oder deren Zerstörung 
resultieren.  

Für die Erfüllung des Tatbestands der zweiten Variante des Art. 79 Abs. 1 
Buchst. a UZK muss neben der sich unter zollamtlicher Überwachung befindli-
chen Nicht-Unionsware auch eine Handlung in Form des Entziehens vorliegen. 
Den Terminus des Entziehens definiert der EuGH in ständiger Rechtsprechung 
als jede Handlung oder Unterlassung, die dazu führt, dass die zuständige Zoll-
stelle auch nur zeitweise am Zugang zu einer unter zollamtlicher Überwachung 
stehenden Ware und der Durchführung von vorgesehenen Prüfungen gehindert 

                                                 
1193 Kritisch zur Formulierung des Entziehens aus der zollamtlichen Überwachung Fuchs, ZfZ 

2016, 254 (256), der darauf hinweist, dass es vielmehr zu einer Vorenthaltung der Waren 
in Bezug auf Maßnahmen zur Vollziehung dieser Überwachung komme, da die zollamt-
liche Überwachung der Waren bis zu ihrem Statuswechsel oder dem Verbringen aus dem 
Zollgebiet fortbestehe.  

1194 Vgl. hierzu Art. 134 Abs. 1 UAbs. 1 S. 1 und UAbs. 2 UZK. 
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wird.1195 Anders als noch in Art. 203 Abs. 1 ZK geregelt, reicht die alleinige 
Handlung des Entziehens nicht mehr aus, um das Entstehen der Zollschuld nach 
Art. 79 Abs. 1 Buchst. a Var. 2 UZK zu begründen. Fortan muss vielmehr noch 
ein Verstoß gegen eine ausdrücklich normierte Pflicht gegeben sein.1196 Aus dem 
Verordnungstext des UZK ergeben sich lediglich an zwei Stellen solche zollrecht-
lich normierten Pflichten in Bezug auf das Entziehen: Zum einen sind diese in 
Art. 147 Abs. 3 Buchst. a UZK für die vorübergehende Verwahrung und zum an-
deren in Art. 242 Abs. 1 Buchst. a UZK für das Zolllagerverfahren verankert.  

Dieser Umstand erscheint merkwürdig und wird in der Literatur ebenfalls mit 
Verwunderung kommentiert.1197 Die Motive des Gesetzgebers für diese Art der 
Regelungsweise sind auf den ersten Blick unverständlich, zumal der Anwen-
dungsbereich des zollschuldrechtlichen Tatbestands des Entziehens im Vergleich 
zum ZK deutlich eingeschränkt wird. Die Verkürzung des Tatbestands könnte je-
doch dem Umstand geschuldet sein, dass die genaue Eingrenzung des Entziehens 
aus der zollamtlichen Überwachung immer wieder Probleme in der Praxis bereitet 
hat. Die Folge waren eine Reihe von EuGH-Entscheidungen, welche zu einer Ka-
suistik führten, die Einzelfallcharakter aufweist.1198 Durch die Voraussetzung der 
zusätzlich normierten Pflicht im UZK schränkt der Gesetzgeber damit zwar den 
Anwendungsbereich des Entziehens aus der zollamtlichen Überwachung ein, 
schafft jedoch gleichzeitig Klarheit in Bezug auf die vom Tatbestand umfassten 
Fälle, indem er diese auf die vorübergehende Verwahrung und das Zolllagerver-
fahren beschränkt. Abgrenzungsprobleme und Einzelfallproblematiken dürften 
damit größtenteils entfallen. Ebenfalls entsteht kein rechtliches Vakuum für jene 
Fälle, in denen noch nach dem ZK-Recht eine Zollschuld aufgrund des Entziehens 
aus der zollamtlichen Überwachung entstanden ist und die nun, aufgrund mangels 
konkreter Normen, nicht mehr unter Art. 79 Abs.1 Buchst. a Var. 2 UZK fallen. 

                                                 
1195 Grundlegend EuGH, Urt. v. 1.2.2001, Rs. C-66/99, ECLI:EU:C:2001:69 (Wandel), Rn. 47. 
1196 Dies ergibt sich vor allem aus dem Umstand, dass der Verordnungsgeber ausdrücklich 

Pflichten in Bezug auf das Entziehen normiert hat, Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 79 
UZK, Rn. 61ff.; a.A. wohl Deimel in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreiten-
den Warenverkehrs, Art. 79 UZK, Rn. 17 [Stand: Juli 2016]; Stiehle in: Schwarz/
Wockenfoth, Zollrecht, Art. 79 UZK, Rn. 55ff. [Stand: August 2017].  

1197 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 
1077. 

1198 Vgl. etwa EuGH, Urt. v. 11.7.2002, Rs. C-371/99, ECLI:EU:C:2002:433 (Liberexim), 
Rn. 57; EuGH, Urt. v. 12.2.2004, Rs. C-337/01, ECLI:EU:C:2004:90 (Hamann), Rn. 36; 
EuGH, Urt. v. 29.4.2004, Rs. C-222/01, ECLI:EU:C:2004:250 (British American To-
bacco), Rn. 56; EuGH, Urt. v. 20.1.2005, Rs. C-300/03, ECLI:EU:C:2005:43 (Honeywell 
Aerospace), Rn. 20. 
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Vielmehr werden diese Konstellationen gegebenenfalls von den anderen Tatbe-
standsvarianten des Art. 79 Abs. 1 Buchst. a UZK aufgefangen.1199 Folglich ent-
steht an dieser Stelle auch keine Regelungslücke, es sei denn ein Pflichtverstoß 
ließe sich nicht anhand einer zollrechtlichen Norm belegen.  

Schlussfolgernd lässt sich festhalten, dass der Gesetzgeber durch die Einführung 
des Erfordernisses einer Pflichtverletzung von konkret normierten zollrechtlichen 
Vorschriften im Rahmen von Art. 79 Abs. 1 Buchst. a Var. 2 UZK Klarheit im 
Hinblick auf eine Zollschuldentstehung durch Entziehen aus der zollamtlichen 
Überwachung geschaffen hat. Damit schafft er im Ergebnis zugleich mehr 
Rechtssicherheit für die Wirtschaftsbeteiligten und vermeidet weitere Einzelfall-
entscheidungen der Rechtsprechung zu diesem Tatbestand der Zollschuldent- 
stehung. 

(3) Art. 79 Abs. 1 Buchst. a Var. 3 UZK – Pflichtverletzungen in 
Bezug auf andere zollrechtliche Situationen und Verfahren 

Nach der dritten Variante des Art. 79 Abs. 1 Buchst. a UZK entsteht eine Ein-
fuhrzollschuld weiterhin, sofern für einfuhrabgabenpflichtige Nicht-Unionswa-
ren in den zollrechtlichen Vorschriften normierte Verpflichtungen im Zusammen-
hang mit der Beförderung, der Veredelung, der Lagerung, der vorübergehenden 
Verwahrung oder der Verwertung nicht erfüllt werden. Diese Variante des Art. 79 
Abs. 1 Buchst. a UZK kann als ein Sammelpunkt für sämtliche zollrechtliche Si-
tuationen und Verfahren gesehen werden. Neben einem Großteil der besonderen 
Zollverfahren i.S.d. Art. 5 Nr. 16 Buchst. b, 210 UZK umfasst die Tatbestands-
variante aber auch spezielle zollrechtliche Sachlagen wie die vorübergehende 
Verwahrung und die Verwertung von Waren. Seine Vorgängernorm ist in 
Art. 204 Abs. 1 Buchst. a ZK zu sehen.1200 

Die jeweiligen normierten Pflichten, gegen die der Wirtschaftsbeteiligte versto-
ßen kann, sind dem UZK und dessen Durchführungsvorschriften zu entnehmen. 
Daneben sind Pflichten und Vorgaben zu beachten, die sich aus den speziellen 
Verfahrensbewilligungen durch die Zollbehörden ergeben.1201 Weiterhin ergeben 
sich auch aus den allgemeinen Vorschriften zu den besonderen Zollverfahren 
(Art. 211ff. UZK) Verpflichtungen, die bei Nichterfüllung die Zollschuldentste-
hung nach Art. 79 Abs. 1 Buchst. a Var. 3 UZK zur Folge haben.  

                                                 
1199 So auch Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 79 UZK, Rn. 65. 
1200 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 79 UZK, Rn. 109. 
1201 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 

1090. 
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Nach dem Wortlaut des Art. 79 Abs. 1 Buchst. a Var. 3 UZK ist ein Verstoß zu 
bejahen, wenn zollrechtlich normierte Pflichten „in Bezug auf“1202 die jeweiligen 
Zollverfahren oder zollrechtlichen Situationen verletzt werden. Unklar ist an die-
ser Stelle, wie diese Art der Formulierung zu verstehen ist, da der vormalige 
Art. 204 Abs. 1 Buchst. a ZK noch einen anderen Wortlaut1203 hatte und hierdurch 
zwischen Pflichten „aus“ und „während“ eines Verfahrens bzw. einer zollrechtli-
chen Situation unterschieden wurde.1204 Vorzugswürdig ist, trotz des weiter ge-
fassten Wortlautes der Norm und dem entgegenstehenden Art. 103 Buchst. d 
UZK-DelVO, eine enge Auslegung des Art. 79 Abs. 1 Buchst. a Var. 3 UZK, um 
den Tatbestand nicht ausufern zu lassen.1205 

Beachtlich ist in diesem Zusammenhang ebenfalls, dass selbst eine zeitlich nach 
der Beendigung eines Zollverfahrens begangene Pflichtverletzung hinsichtlich 
der Erledigung bestimmter besonderer Zollverfahren (Art. 215 UZK) zur Entste-
hung einer Zollschuld führen kann.1206 Damit steht der UZK noch in einer Linie 
mit der vormaligen Rechtsprechung des EuGH.1207  

bb) Art. 79 Abs. 1 Buchst. b UZK 

Art. 79 Abs. 1 Buchst. b UZK regelt das Entstehen einer Einfuhrzollschuld bei 
Verstößen im Zusammenhang mit der Endverwendung von einfuhrabgaben-
pflichtigen Waren innerhalb des Zollgebiets der Union. Das Zollverfahren der 
Endverwendung ist ein besonderes Zollverfahren i.S.d. Art. 5 Nr. 16 Buchst. b, 
210 Buchst. c, 254 UZK. Mithin haben die betreffenden Waren bereits den Status 
von Unionswaren erlangt, stehen jedoch, anders als im Normalfall, noch unter 
zollamtlicher Überwachung bis sie ihrer festgelegten Endverwendung zugeführt 
wurden.1208 Der Tatbestand geht in Abgrenzung zu Art. 79 Abs. 1 Buchst. c UZK 

                                                 
1202 Die englische Sprachfassung spricht hier von „concerning“, die franzöische Fassung von 

„applicable“, sodass im Hinblick auf die Übersetzung keine Abweichungen festzustellen 
sind. 

1203 In Art. 204 Abs. 1 Buchst. a ZK wurde auf Pflichten „aus“ bestimmten Zollverfahren oder 
der vorübergehenden Verwahrung abgestellt. Die englische Sprachfassung sprach von 
„obligations arising, in respect of goods liable to [...]“ (Pflichten, die sich hinsichtlich 
Waren, die einem bestimmten Verfahren unterworfen sind, ergeben). 

1204 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 79 UZK, Rn. 110. 
1205 Zur Auslegung ausführlich Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 79 UZK, Rn. 111-113. 
1206 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 79 UZK, Rn. 119. 
1207 EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-262/10, ECLI:EU:C:2012:559 (Döhler Neuenkirchen), 

Rn. 38; EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-28/11, ECLI:EU:C:2012:533 (Eurogate), Rn. 35. 
1208 Schulmeister in: Witte, UZK, 2018, Art. 254 UZK, Rn. 45; Witte in: Witte, UZK, 2018, 

Art. 79 UZK, Rn. 905; Olbrich in: Krenzler/Herrmann/Niestedt (Hrsg.), EU-
Außenwirtschafts- und Zollrecht, Loseblatt, Art. 254 UZK, Rn. 1 [Stand: Oktober 2017]. 



4. Teil: Rechtliche Analyse Zollschuldentstehung und Erlöschen nach UZK 

 268

davon aus, dass sich die Waren bereits ordnungsgemäß im Verfahren der Endver-
wendung befinden.  

cc) Art. 79 Abs. 1 Buchst. c UZK 

Gemäß des letzten Tatbestands hinsichtlich des Entstehens von Zollschulden bei 
Verstößen kann nach Art. 79 Abs. 1 Buchst. c UZK eine Zollschuld entstehen, 
sofern eine Voraussetzung für die Überführung von Nicht-Unionswaren in ein 
Zollverfahren oder für die Gewährung der vollständigen oder teilweisen Befrei-
ung von Einfuhrabgaben aufgrund der Endverwendung nicht erfüllt ist.1209 Der 
Tatbestand setzt erkennbar vor dem eigentlichen Beginn der jeweiligen Zollver-
fahren, ausgenommen der Endverwendung, an und bezieht sich auf fehlende Vo-
raussetzungen für eine etwaige Überführung der Waren in diese Verfahren.1210 
Hinsichtlich des Verfahrens der Endverwendung stellt Art. 79 Abs. 1 Buchst. c 
UZK auf die Nichterfüllung einer Voraussetzung, die für die angestrebte Abga-
benbefreiung erforderlich gewesen wäre, ab. Im Gegensatz zu Art. 79 Abs. 1 
Buchst. b UZK knüpft dieser Entstehungstatbestand jedoch an einen Zeitpunkt 
an, zu welchem sich die Waren noch nicht im Verfahren der Endverwendung be-
finden. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass es an dieser Stelle in gewissen Fäl-
len zu einer „Quasi-Heilungsmöglichkeit“1211 der Zollschuldentstehung kommen 
kann. Denn unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt es Art. 211 Abs. 2 UZK, 
dass dem Wirtschaftsbeteiligten eine rückwirkende Bewilligung erteilt wird. Je 
nachdem auf welchen Zeitpunkt sich die rückwirkende Bewilligung bezieht, kann 
es bei Vorliegen einer solchen nach Art. 211 Abs. 2 UZK i.V.m. Art. 172 Abs. 3 
UZK-DelVO1212 dazu kommen, dass eine nach Art. 79 Abs. 1 Buchst. c UZK ent-
standene Zollschuld entfällt, da die vormals fehlenden Voraussetzungen für die 
Überführung der Waren in das betreffende Zollverfahren rückwirkend vorliegen. 

                                                 
1209 Vgl. zu den möglichen Verfehlungen, die zu einer Zollschuldentstehung nach Art. 79 

Abs. 1 Buchst. c UZK führen können Stiehle in: Schwarz/Wockenfoth, Zollrecht, Art. 79 
UZK, Rn. 145ff. [Stand: August 2017]. 

1210 Für Beispiele zu Verstößen in diesem Zusammenhang siehe Witte in: Witte, UZK, 2018, 
Art. 79 UZK, Rn. 198ff. 

1211 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. D 
7078. 

1212 Hierbei handelt es sich um eine sogenannte rückwirkende lückenschließende Bewilligung. 
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2. Ausfuhrseitige Zollschuldentstehungstatbestände  

Die ausfuhrseitige Zollschuldentstehung ist im Verordnungstext des UZK zwar 
rechtlich angelegt, allerdings im Gegensatz zu den einfuhrseitigen Zollschuldent-
stehungstatbeständen nicht als Regelfall anzusehen.1213 Die Entstehungstatbe-
stände sind in den Art. 81 und 82 UZK verankert, welche die Inhalte der vorma-
ligen Art. 209-211 ZK regeln.1214 In der Praxis sind diese Tatbestände hinsichtlich 
des Entstehens einer Ausfuhrzollschuld im Regelfall jedoch nicht einschlägig. 
Dies hängt mit der Tatsache zusammen, dass es derzeit keine Ausfuhrzölle für 
Waren, die das Zollgebiet der Union verlassen, gibt. Die Union verfolgt damit 
grundsätzlich das Prinzip der Ausfuhrabgabenfreiheit von Waren. Ausnahmen 
von diesem Grundsatz sind zumeist temporärer Art und häufig im Bereich land-
wirtschaftlicher Produkte1215 zu finden.1216 

a) Art. 81 UZK – Zollschuld bei Ausfuhr 

Den klassischen Fall des Entstehens einer Zollschuld im Zusammenhang mit der 
ordnungsgemäßen Ausfuhr von Waren aus dem Zollgebiet der Union regelt 
Art. 81 UZK. Damit ist er als Pendant zu Art. 77 UZK zu sehen.1217 Gem. Art. 81 
Abs. 1 UZK entsteht eine Ausfuhrzollschuld zum einen durch die Überführung 
von ausfuhrabgabenpflichtigen Waren in das Verfahren der Ausfuhr (Art. 269 
UZK). Weiterhin kann eine solche auch durch die Überführung ausfuhrabgaben-
pflichtiger Waren in das Verfahren der passiven Veredelung (Art. 259 UZK), 
welches ebenfalls mit der zeitweiligen Ausfuhr der Waren aus dem Zollgebiet der 
Union einhergeht, entstehen. 

Betrachtet man die Norm eingehender so fällt auf, dass sie hinsichtlich bestimm-
ter Konstellationen im Rahmen der Wiederausfuhr von Waren (Art. 270 UZK) 
Lücken aufweist.1218 Denn diese ist, anders als noch in der Vorgängernorm des 

                                                 
1213 Zur Bedeutung der Ausfuhrzollschuld siehe auch Gliederungspunkt A. II. 2. des 2. Teils 

dieser Arbeit. 
1214 Witte/Henke/Kammerzell, Der Unionszollkodex (UZK), 2017, S. 106. 
1215 Vgl. z.B. vormalige VO (EG) Nr. 1749/95 der Kommission v. 18.7.1995 zur Festsetzung 

einer Ausfuhrabgabe auf die Erzeugnisse der KN-Codes 1001 10 00 und 1103 11 10, ABl. 
EG Nr. L 169/21. 

1216 Witte in: Witte (Hrsg.), UZK, Zollkodex der Union, 2018, Art. 81 UZK, Rn. 8; Stiehle in: 
Schwarz/Wockenfoth (Hrsg.), Zollrecht, Unionszollkodex, Loseblatt, Art. 81 UZK, Rn. 6 
[Stand: Januar 2019]. 

1217 Deimel in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Art. 81 
UZK, Rn. 3 [Stand: Juli 2016]; Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 81 UZK, Rn. 2. 

1218 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 
1169. 



4. Teil: Rechtliche Analyse Zollschuldentstehung und Erlöschen nach UZK 

 270

Art. 209 ZK, nicht vom Tatbestand des Art. 81 Abs. 1 UZK erfasst.1219 Sofern aus 
ausfuhrabgabenpflichtigen Unionswaren durch die Anwendung eines Zollverfah-
rens Nicht-Unionswaren werden1220, könnten diese anschließend problemlos wie-
der aus dem Zollgebiet der Unions ausgeführt werden, ohne etwaigen Abgaben 
zu unterliegen. Art. 81 Abs. 1 UZK, der sich ausdrücklich nur auf die Ausfuhr 
und auf die passive Veredelung bezieht, umfasst diesen Fall dem eindeutigen 
Wortlaut nach nicht.1221 Somit könnten Wirtschaftsbeteiligte die Entrichtung von 
Ausfuhrabgaben für Unionswaren vermeiden, indem sie den Entstehungstatbe-
stand durch einen zu diesem Zweck willentlich herbeigeführten Statuswechsel der 
Waren umgehen. 

Fraglich ist, ob die Wiederausfuhr trotz fehlender Erwähnung im Wortlaut unter 
Art. 81 Abs. 1 UZK fallen kann. In systematischer Hinsicht spricht Art. 270 UZK 
zunächst selbst gegen eine Einbeziehung der Wiederausfuhr im Rahmen des 
Art. 81 UZK. So verweist Art. 270 Abs. 2 UZK lediglich auf die Vorschriften für 
die Zollanmeldung gem. Art. 158-195 UZK, nicht aber auf die Zollschuldentste-
hungstatbestände.1222 Hingegen könnte sich aus der Systematik des Art. 81 Abs. 2 
UZK, der von Zollanmeldungen spricht, ein Hinweis darauf ergeben, dass der 
Gesetzgeber die Wiederausfuhr dennoch unter den Tatbestand des Art. 81 UZK 
fassen wollte. Demzufolge entsteht die Zollschuld im Zeitpunkt der Annahme der 
Zollanmeldung. Anlässlich einer Wiederausfuhr von Nicht-Unionswaren ist zwar 
keine Zollanmeldung i.S.d. Art. 5 Nr. 12 UZK, sondern eine Wiederausfuhran-
meldung gem. Art. 5 Nr. 13 UZK abzugeben. Mithin könnte man unterstellen, 
dass der Gesetzgeber in seiner Wortwahl in Art. 81 Abs. 2 UZK sehr wohl eine 
bewusste Unterscheidung getroffen hat. Eine Wiederausfuhranmeldung richtet 
sich allerdings nach den Vorschriften über die Zollanmeldungen, da Art. 270 
Abs. 2 UZK explizit auf die Art. 158ff. UZK verweist. Damit folgt die Wieder-
ausfuhranmeldung rechtlich den gleichen Regeln wie eine Zollanmeldung und ist 
dieser gleichzustellen.1223 Somit könnte die Wiederausfuhr aus diesem Blickwin-
kel dennoch unter Art. 81 UZK zu fassen sein. Für das Einbeziehen der Wieder-
ausfuhr in Art. 81 UZK spricht ferner Art. 87 Abs. 1 UZK, der von einer Wieder-
ausfuhranmeldung im Kontext des Art. 81 UZK ausgeht.1224 Allerdings werden 
im Rahmen einer Wiederausfuhr Nicht-Unionswaren ausgeführt, welche gerade 

                                                 
1219 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 81 UZK, Rn. 1. 
1220 Z.B. im Rahmen der aktiven Veredelung oder im Zolllagerverfahren. 
1221 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 81 UZK, Rn. 1. 
1222 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 

1169. 
1223 Vonderbank in: Müller-Eiselt/Vonderbank (Hrsg.), EG-Zollrecht, Zollkodex/Zollwert, 

Loseblatt, Band 5, Art. 270 UZK, Rn. 2 [Stand: Dezember 2015]. 
1224 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 81 UZK, Rn. 1. 
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nicht einer Ausfuhrzollschuld nach Art. 81 UZK unterliegen sollen, sodass es an 
dieser Stelle zu einem systematischen Bruch käme und die Erwähnung der Wie-
derausfuhranmeldung in Art. 87 Abs. 1 UZK eher als redaktioneller Fehler ein-
zustufen ist.1225 Die systematischen Argumente sind folglich insgesamt wider-
sprüchlich und führen zu keiner konsequenten bzw. eindeutigen Lösung des Prob-
lems. 

Nach dem Sinn und Zweck der Regelung, nämlich bestimmte Unionswaren auf-
grund wirtschaftlicher oder politischer Motive im Zollgebiet der Union zu halten, 
kann jedoch die Wiederausfuhr, in welcher Nicht-Unionswaren wieder aus dem 
Zollgebiet ausgeführt werden, nicht unter den für Unionswaren gedachten Art. 81 
UZK fallen.1226 Denn dieser soll das Abfließen von Unionswaren aus dem Zoll-
gebiet verhindern.1227 Der derzeitige rechtliche Zustand kann jedoch vom Uni-
onsgesetzgeber auch nicht gewollt sein, da er unter Umständen Umgehungsmög-
lichkeiten in Bezug auf das Entstehen der Ausfuhrzollschuld bietet. Aus diesem 
Grunde ist Art. 81 Abs. 1 UZK als lückenhaft anzusehen. Eine Nachbesserung 
des Gesetzgebers wäre an dieser Stelle wünschenswert, da das Problem ansonsten 
mit einer Analogie gelöst werden müsste, um eine Umgehung der zollrechtlichen 
Vorschriften in gewissen Konstellationen zu vermeiden. 

b) Art. 82 UZK – Zollschuld bei ausfuhrseitigen Verstößen 

Art. 82 UZK normiert die Entstehung der Ausfuhrzollschuld für ausfuhrabgaben-
pflichtige Waren bei Verstößen. Er bildet damit spiegelbildlich die Inhalte des 
einfuhrseitigen Entstehungstatbestands des Art. 79 UZK ab.1228 Sämtliche aus-
fuhrseitige Verstöße sind in der Norm zusammengefasst, sodass auch auf Aus-
fuhrseite dem 32. Erwägungsgrund des UZK entsprochen wird.1229 

                                                 
1225 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 81 UZK, Rn. 7. 
1226 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 81 UZK, Rn. 1, 7; a.A. Deimel in: Dorsch, Zollrecht – 

Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Art. 81 UZK, Rn. 5 [Stand: Juli 2016]; 
Stiehle in: Schwarz/Wockenfoth, Zollrecht, Art. 81 UZK, Rn. 7 [Stand: August 2017] und 
Witte/Henke/Kammerzell, Der Unionszollkodex (UZK), 2017, S. 106. 

1227 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 81 UZK, Rn. 7. 
1228 Stiehle in: Schwarz/Wockenfoth (Hrsg.), Zollrecht, Unionszollkodex, Loseblatt, Art. 82 

UZK, Rn. 1 [Stand: Januar 2019]; Witte in: Witte (Hrsg.), UZK, Zollkodex der Union, 2018, 
Art. 82 UZK, Rn. 2; Deimel in: Dorsch (Hrsg.), Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden 
Warenverkehrs, Loseblatt, Art. 82 UZK, Rn. 3 [Stand: Juli 2016]; Müller-Eiselt in: Müller-
Eiselt/Vonderbank, EG-Zollrecht, Art. 79 UZK, Rn. 2 [Stand: Juli 2015].  

1229 Vgl. 32. Erwägungsgrund der VO (EU) Nr. 952/2013, ABl. EU Nr. L 269/2. 
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Die Norm regelt die Inhalte der ehemaligen Art. 210 und 211 ZK.1230 Ähnlich wie 
Art. 79 Abs. 1 UZK differenziert Art. 82 Abs. 1 UZK zwischen zwei Fallgruppen, 
in denen eine Zollschuld im Falle des Vorliegens von Verstößen entsteht: die Ver-
letzung von Verpflichtungen im Hinblick auf den Ausgang ausfuhrabgaben-
pflichtiger Waren (Buchst. a) und die Verletzung von Voraussetzungen in Bezug 
auf die vollständige oder teilweise Befreiung der Waren von Ausfuhrabgaben 
beim Verbringen aus dem Zollgebiet (Buchst. b). 

aa) Art. 82 Abs. 1 Buchst. a UZK 

Eine Zollschuld entsteht gem. Art. 82 Abs. 1 Buchst. a UZK für ausfuhrabgaben-
pflichtige Waren, sofern der Wirtschaftsbeteiligte eine in den zollrechtlichen Vor-
schriften festgelegte Verpflichtung in Bezug auf den Ausgang der Waren nicht 
erfüllt. Die zu beachtenden Verpflichtungen ergeben sich aus den Art. 263ff. 
UZK, die in Titel VIII der Verordnung das Verbringen von Waren aus dem Zoll-
gebiet der Union regeln. Maßgeblich ist für die Erfüllung des Tatbestands das 
objektive Vorliegen eines Verstoßes.1231 

Der Tatbestand bezieht sich ausweislich des Wortlautes auf den Ausgang von 
Waren im Allgemeinen und umfasst damit zunächst sämtliche Verfahren, Arten 
und Situationen des Ausgangs.1232 Dementsprechend könnten sowohl Unionswa-
ren als auch Nicht-Unionswaren unter den Tatbestand fallen.1233 Allerdings wird 
der Anwendungsbereich der Norm durch Art. 82 Abs. 2 Buchst. a UZK insoweit 
eingeschränkt, als dass er nur Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit Verfah-
ren erfasst, die eine Zollanmeldung voraussetzen. Eine Zollanmeldung i.S.d. 
Art. 5 Nr. 12 UZK ist jedoch nur beim Ausfuhrverfahren und bei der passiven 
Veredelung abzugeben, welche wiederum nur für Unionswaren vorgesehen sind. 
Folglich können Verstöße im Rahmen anderer Arten des Ausgangs, die zum Bei-
spiel eine summarische Ausgangsanmeldung i.S.d. Art. 5 Nr. 10 UZK oder eine 

                                                 
1230 Stiehle in: Schwarz/Wockenfoth, Zollrecht, Art. 82 UZK, Rn. 1 [Stand: Januar 2019]; 

Deimel in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Art. 82 
UZK, Rn. 3 [Stand: Juli 2016]; Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der 
Europäischen Union, 2018, Rn. E 1174; Müller-Eiselt in: Müller-Eiselt/Vonderbank 
(Hrsg.), EG-Zollrecht, Zollkodex/Zollwert, Loseblatt, Band 5, Art. 82 UZK, Rn. 2 [Stand: 
Juli 2015].  

1231 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 82 UZK, Rn. 6; Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch 
des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 1177. 

1232 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 
1175f. 

1233 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 82 UZK, Rn. 4f., der im Ergebnis jedoch eine einschrän-
kende Auslegung der Norm befürwortet, sodass diese nur für Unionswaren Anwendung 
findet. 
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Wiederausfuhrmitteilung nach Art. 5 Nr. 14 UZK voraussetzen, nicht vom Tat-
bestand des Art. 82 UZK erfasst werden. 

Im Hinblick auf die Wiederausfuhr gem. Art. 270 UZK stellt sich das Problem, 
dass ursprünglich ausfuhrabgabenpflichtige Unionswaren als Nicht-Unionswaren 
das Zollgebiet der Union verlassen könnten und Verstöße im Zusammenhang mit 
dem Ausgang dieser Waren dann nicht zum Entstehen einer Zollschuld führen. 
Dies kann vom Gesetzgeber so nicht gewollt sein. Vor dem Hintergrund der be-
reits im Rahmen des Art. 81 Abs. 1 UZK angestellten Argumentation und Ausle-
gung1234 wäre es jedoch widersinnig und inkonsequent Art. 82 UZK nicht eben-
falls in bestimmten Konstellationen auf die Wiederausfuhr zu beziehen, da an-
sonsten auch hier eine Regelungslücke bestünde und Verstöße folgenlos blieben.  

Die bereits angestellten systematischen und teleologischen Überlegungen zu 
Art. 81 UZK lassen sich somit auch auf Art. 82 UZK übertragen. Zwar suggeriert 
der Wortlaut des Art. 82 Abs. 1 UZK zunächst, dass die Wiederausfuhr vom Tat-
bestand erfasst ist. Systematisch widerspricht Art. 82 Abs. 2 Buchst. a UZK dem 
jedoch, zumal der UZK die Begriffe Zollanmeldung und Wiederausfuhranmel-
dung in Art. 5 Nr. 12 und 13 UZK getrennt definiert. Andererseits lässt Art. 270 
Abs. 2 UZK die Wiederausfuhranmeldung denselben Regelungen wie die Zoll-
anmeldung unterliegen, sodass sie rechtlich identisch behandelt werden könnten. 
Aufgrund des Sinn und Zwecks der Regelung, nämlich die Erfüllung von Ver-
pflichtungen im Rahmen des Ausgangs von Waren aus dem Zollgebiet zu garan-
tieren, sollte die Regelung sich auch auf solche Wiederausfuhren erstrecken, die 
ursprüngliche Unionswaren beinhalten. Anderenfalls könnten Wirtschaftsbetei-
ligte ungehindert gegen Verpflichtungen im Zusammenhang mit Art. 270 UZK 
verstoßen, was vom Unionsgesetzgeber nicht gewollt sein kann. Folglich wäre 
auch an dieser Stelle eine Nachbesserung und Klarstellung seitens des Gesetzge-
bers wünschenswert, da das Problem ansonsten mit einer Analogie gelöst werden 
müsste und zudem Rechtsunsicherheit bestünde. 

bb) Art. 82 Abs. 1 Buchst. b UZK 

Nach dem zweiten Fall der Norm kann eine Ausfuhrzollschuld überdies gem. 
Art. 82 Abs. 1 Buchst. b UZK entstehen, sofern Voraussetzungen, unter denen 
die Waren unter vollständiger oder teilweiser Abgabenbefreiung aus dem Zollge-
biet der Union verbracht werden durften, nicht erfüllt sind. Dieser Tatbestand 
knüpft, ähnlich wie Art. 79 Abs. 1 Buchst. c UZK auf Einfuhrseite, an das Fehlen 
gewisser Voraussetzungen an, welche die Waren erfüllen müssen, damit sie ab-
gabenfrei oder abgabenbegünstigt ausgeführt werden dürfen.  

                                                 
1234 Siehe Gliederungspunkt B. I. 2. a) des 4. Teils dieser Arbeit.  
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3. Zollschuldentstehung bei Verboten und Beschränkungen 

Art. 83 Abs. 1 UZK regelt, dass Ein- und Ausfuhrzollschulden auch für Waren 
entstehen, die Verboten oder Beschränkungen unterliegen. Dies war bereits in 
Art. 212 S. 1 ZK vorgesehen, jedoch umstritten, da eine illegale Einfuhr mit straf-
rechtlichen Mitteln sanktioniert werden sollte.1235 Weiterhin entspricht der Ge-
danke dem Grundsatz der steuerlichen Wertneutralität, der auch vom EuGH be-
reits bestätigt wurde.1236 Ausschlaggebend ist, je nachdem, ob eine Ein- oder Aus-
fuhrzollschuld in Betracht kommt, der tatsächliche Eingang oder das Verlassen 
des Zollgebiets.1237 

Art. 83 Abs. 2 UZK verneint im Hinblick auf das vorschriftswidrige Verbringen 
von Falschgeld (Buchst. a) und das unüberwachte Verbringen von Suchtstoffen 
oder psychotropen Substanzen zu nicht medizinischen oder wissenschaftlichen 
Zwecken (Buchst. b) die Einfuhrzollschuldentstehung. Damit übernimmt er das 
auch schon in Art. 212 S. 2 ZK normierte Prinzip. Die Gründe, die hinter diesem 
Tatbestand stehen, sind rechtpolitischer Natur.1238 Weiterhin entspricht die Rege-
lung der Rechtsprechung des EuGH, welcher diese unerwünschten illegalen Wa-
ren als Waren, die aufgrund ihrer Art und ihrer besonderen Merkmale als „res 
extra commercium“1239 eingestuft hat.1240 Art. 83 Abs. 3 UZK lässt die Zollschuld 
zu Zwecken der Sanktionierung jedoch fiktiv entstehen.1241 Anders als noch 

                                                 
1235 Henke, Verbote und Beschränkungen für den Warenverkehr über die Grenze, Funktio-

nen, Grundbegriffe und Systematik, 3. Teil, AW-Prax 1995, 407 (411). 
1236 EuGH, Urt. v. 29.6.2000, Rs. C-455/98, ECLI:EU:C:2000:352 (Tullihallitus), Rn. 19. 
1237 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 83 UZK, Rn. 2. 
1238 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 83 UZK, Rn. 5. 
1239 So Müller-Eiselt in: Müller-Eiselt/Vonderbank (Hrsg.), EG-Zollrecht, Zollkodex/Zoll-

wert, Loseblatt, Band 5, Art. 83 UZK, Rn. 2 [Stand: Juli 2015].  
1240 Die Nichtentstehung der Zollschuld beim Verbringen von Betäubungsmitteln wurde erst-

mals in Art. 2 UAbs. 2 VO (EWG) Nr. 2144/87 geregelt. Die Einführung der Norm ist als 
Reaktion auf die Urteile in den Rechtssachen „Horvath“, „Wolf“ und „Einberger“ zu se-
hen; vgl. EuGH, Urt. v. 5.2.1981, Rs. C-50/80, ECLI:EU:C:1981:34 (Horvath), Rn. 15; 
EuGH, Urt. v. 26.10.1982, Rs. C-221/81, ECLI:EU:C:1982:364 (Wolf), Rn. 16; EuGH, 
Urt. v. 26.10.1982, Rs. C-240/81, ECLI:EU:C:1982:364 (Einberger), Rn. 16 und Gliede-
rungspunkt B. II. 1. a) des 3. Teils dieser Arbeit. Ergänzt wurde die Norm um das vor-
schriftswidrige Verbringen von Falschgeld, was den Tenor des Urteils in der Rechtssache 
„Witzemann“ widerspiegelt; vgl. EuGH, Urt. v. 6.12.1990, Rs. C-343/89, 
ECLI:EU:C:1990:445 (Witzemann), Rn. 16 und Gliederungspunkt B. II. 1. c) des 3. Teils 
dieser Arbeit. 

1241 Die Regelung geht auf die Rechtsprechung des EuGH zurück; vgl. EuGH, Urt. v. 
5.2.1981, Rs. C-50/80, ECLI:EU:C:1981:34 (Horvath), Rn. 15; EuGH, Urt. v. 
26.10.1982, Rs. C-221/81, ECLI:EU:C:1982:364 (Wolf), Rn. 17; EuGH, Urt. v. 
26.10.1982, Rs. C-240/81, ECLI:EU:C:1982:364 (Einberger), Rn. 17; EuGH, Urt. v. 
6.12.1990, Rs. C-343/89, ECLI:EU:C:1990:445 (Witzemann), Rn. 22. 
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Art. 212 S. 3 ZK beschränkt sich die Norm nicht mehr nur ausschließlich auf die 
strafrechtliche Verfolgung, sondern umfasst alle Sanktionen i.S.d. Art. 42 
UZK.1242 

II. Zeitpunkte der Zollschuldentstehung 

Der Zeitpunkt der Zollschuldentstehung ist für jeden Tatbestand auf Ein- und 
Ausfuhrseite in der jeweiligen Norm gesondert geregelt. Allen Zollschuldentste-
hungstatbeständen ist dabei gemeinsam, dass sich die Regelung über den Zeit-
punkt der Zollschuldentstehung in der Regel jeweils im zweiten Absatz befindet 
und sich damit dem im ersten Absatz aufgeführten Entstehungstatbestand unmit-
telbar anschließt. Zumeist knüpft der Zeitpunkt der Zollschuldentstehung an eine 
konkrete Handlung des Wirtschaftsbeteiligten an, beispielsweise an die Hand-
lung, welche ursächlich für einen Verstoß ist. Er ist von Bedeutung für die Zoll-
verwaltung und den Wirtschaftsbeteiligten, da mit dem Tag der Entstehung der 
Zollschuld gem. Art. 103 Abs. 1 UZK die Verjährungsfrist zu laufen beginnt. 
Überdies ist der Zeitpunkt der Entstehung der Zollschuld auch Grundlage für die 
Bemessung der Einfuhr- oder Ausfuhrabgabenbeträge gem. Art. 85 UZK. 

1. Annahme der Zollanmeldung 

Gem. Art. 77 Abs. 2 UZK entsteht die Zollschuld zum Zeitpunkt der Annahme 
der Zollanmeldung. Die Zollanmeldung ist gem. Art. 5 Nr. 12 UZK als die Hand-
lung zu verstehen, mit welcher der Anmelder vorschriftsmäßig bekundet die Wa-
ren in ein bestimmtes Zollverfahren zu überführen. Die Annahme der Zollanmel-
dung durch die Zollbehörden ist in Art. 172 UZK genauer ausgestaltet. Grund-
sätzlich sind die Zollbehörden gem. Art. 172 Abs. 1 UZK zu einer unverzüglichen 
Annahme der Zollanmeldung verpflichtet, sofern die betreffenden Waren gestellt 
wurden und alle erforderlichen Formalitäten erfüllt sind.  

Neben Art. 77 Abs. 2 UZK gibt es noch weitere Zollschuldentstehungstatbe-
stände, die den Zeitpunkt der Annahme der Zollanmeldung zugrunde legen. 
Art. 81 Abs. 2 UZK stellt das wortgleiche Pendant auf der Ausfuhrseite dar. Wei-
terhin verweist Art. 78 Abs. 3 S. 1 UZK auf die Anwendbarkeit des Art. 77 Abs. 2 
UZK, womit die Präferenzzollschuld im Zeitpunkt der Annahme der Wiederaus-
fuhranmeldung der jeweiligen Veredelungserzeugnisse entsteht. Ebenfalls auf 

                                                 
1242 Deimel in: Dorsch (Hrsg.), Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, 

Loseblatt, Art. 83 UZK, Rn. 13 [Stand: Juli 2016]; Müller-Eiselt in: Müller-Eiselt/Von-
derbank, EG-Zollrecht, Art. 83 UZK, Rn. 3 [Stand: Juli 2015]; zum MZK Lux, ZfZ Son-
derheft/2009, 1 (19). 
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den Zeitpunkt der Annahme der Zollanmeldung hebt Art. 79 Abs. 2 Buchst. b 
UZK ab, sofern der Tatbestand des Art. 79 Abs. 1 Buchst. c UZK erfüllt ist.  

2. Pflichtverletzung 

Ein weiterer Zeitpunkt, auf den der Verordnungstext im Rahmen der Zollschuld-
entstehung abstellt, ist der Zeitpunkt der Pflichtverletzung. Damit ist jener Zeit-
punkt gemeint, zu welchem eine konkrete Handlung ausgeführt wurde, welche 
bereits an sich die Pflichtverletzung darstellt oder aus welcher die Pflichtverlet-
zung resultiert. Art. 79 Abs. 2 Buchst. a UZK regelt diesen besonderen Entste-
hungszeitpunkt im Hinblick auf die Tatbestände des Art. 79 Abs. 1 Buchst. a und 
b UZK.  

Auch in Art. 82 Abs. 2 UZK wird auf die Pflichtverletzung als Entstehungszeit-
punkt abgestellt. An dieser Stelle hat der Gesetzgeber jedoch die konkrete Ver-
letzungshandlung explizit benannt. Im Falle der Entstehung der Ausfuhrzoll-
schuld nach Art. 82 Abs. 1 Buchst. a UZK stellt Art. 82 Abs. 2 Buchst. a UZK 
auf den Verbringungszeitpunkt ohne Zollanmeldung ab. Art. 82 Abs. 2 Buchst. b 
UZK stellt für den Tatbestand des Art. 82 Abs. 1 Buchst. b UZK auf den Zeit-
punkt ab, zu dem die Waren einer anderen Bestimmung zugeführt werden als je-
ner, der sie im Rahmen der Abgabenbegünstigung beim Verbringen aus dem Zoll-
gebiet unterlagen. Sofern dieser nicht bestimmbar ist, ist alternativ gem. Art. 82 
Abs. 2 Buchst. c UZK auf jenen Zeitpunkt abzustellen, zu dem die Frist für die 
Vorlage des Nachweises der Erfüllung der Voraussetzungen für die Befreiung 
abläuft. Dieses Moment wird dann als das die Pflichtverletzung begründende Er-
eignis betrachtet. 

III. Zollschuldner 

Der Verordnungstext des UZK unterscheidet eine Reihe von Zollschuldnern. Je 
nach Zollschuldentstehungstatbestand können verschiedene Personen, teils durch 
unterschiedliche Handlungen oder Eigenschaften, als Zollschuldner in Betracht 
kommen. Wie schon im Kapitel zum Zeitpunkt der Zollschuldentstehung aufge-
zeigt, sind auch die Regelungen zu den Zollschuldnern nach einem festen Schema 
in den Entstehungstatbeständen angeordnet. So befinden sich diese regelmäßig 
im jeweils dritten Absatz der Norm. Dabei unterscheidet der UZK zwischen dem 
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Zollschuldner als Anmelder, Stellvertreter, Pflichtiger, Beteiligter, Besitzer, Er-
werber und neuerdings auch als Datenlieferant.1243 Kommen mehrere Zollschuld-
ner in Betracht, so haften sie gem. Art. 84 UZK für die Zahlung des entsprechen-
den Abgabenbetrags als Gesamtschuldner. Hierbei ist zu beachten, dass die Zoll-
behörde hinsichtlich der potenziell in Frage kommenden Schuldner Ermessen 
ausüben kann.1244 Folglich hat sie sowohl Entschließungsermessen hinsichtlich 
der Frage, ob eine bestimmte Person als Zollschuldner bestimmt wird als auch 
Auswahlermessen bezüglich derjenigen Zollschuldner, von denen der Zollschuld-
betrag letztlich verlangt wird.1245 Eine in den Entwürfen zum MZK noch vorge-
sehene Einschränkung des Ermessens der Zollbehörden dahingehend, dass vor-
rangig jene Personen als Zollschuldner heranzuziehen sind, die vorsätzlich gegen 
zollrechtliche Vorschriften verstoßen haben, konnte sich auch im UZK nicht 
durchsetzen, da hierdurch eine Erschwerung der Abgabenerhebung befürchtet 
wurde.1246 

1. Anmelder 

Im Rahmen der Zollschuldnerschaft wird typischerweise auf den Anmelder der 
Waren abgestellt. Dies ist die Person, die eine Anmeldung bzw. Mitteilung in den 
in Art. 5 Nr. 15 UZK genannten Fällen1247 abgibt oder die Person, in deren Namen 
diese Anmeldung bzw. Mitteilung abgegeben wird.1248 Anmelder ist damit nicht 
zwingend der aktiv Handelnde, sondern jene Person, die die Rechtswirkungen der 
Anmeldung treffen.1249 Grund für das Abstellen auf den Anmelder der Waren als 

                                                 
1243 Harden, Zoll Revue 2018, 25 (30f.); Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts 

der Europäischen Union, 2018, Rn. E 1006-1013. 
1244 Deimel in: Dorsch (Hrsg.), Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, 

Loseblatt, Art. 84 UZK, Rn. 7 [Stand: Juli 2016]; Müller-Eiselt in: Müller-Eiselt/Vonder-
bank (Hrsg.), EG-Zollrecht, Zollkodex/Zollwert, Loseblatt, Band 5, Art. 84 UZK, Rn. 3 
[Stand: Juli 2015]. 

1245 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 
1005; Traub in: Witte (Hrsg.), UZK, Zollkodex der Union, 2018, Art. 84 UZK, Rn. 6. 

1246 Lux, ZfZ 2014, 243 (246 und Fn. 11). 
1247 Art. 5 Nr. 15 UZK benennt als solche die Zollanmeldung, die Anmeldung zur vorüberge-

henden Verwahrung, die summarische Eingangs- und Ausgangsanmeldung, die Wieder-
ausfuhranmeldung sowie die Wiederausfuhrmitteilung.  

1248 Stiehle in: Schwarz/Wockenfoth, Zollrecht, Art. 77 UZK, Rn. 42 [Stand: Juni 2017]; Lux 
in: Dorsch (Hrsg.), Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Lose-
blatt, Art. 5 UZK, Rn. 53 [Stand: November 2018]. 

1249 Witte in: Witte (Hrsg.), UZK, Zollkodex der Union, 2018, Art. 5 UZK, Rn. 5; Wolffgang 
in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, Art. 5 UZK, 
Rn. 21 [Stand: August 2018]. 
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Zollschuldner ist dessen mit der Anmeldung zum Ausdruck gebrachte Verant-
wortung für die Waren. 

Art. 77 Abs. 3 S. 1 UZK stellt für Fälle des Entstehens der Zollschuld durch Über-
lassung zum zollrechtlich freien Verkehr und zur vorübergehenden Verwendung 
auf den Anmelder ab. Art. 78 Abs. 3 S. 1 UZK verweist für Präferenzzollschulden 
auf Art. 77 Abs. 3 S. 1 UZK, womit auch in diesem Fall der Anmelder Zollschuld-
ner wird. Ebenfalls wird im Rahmen einer möglichen Ausfuhrzollschuld gem. 
Art. 81 Abs. 3 UAbs. 1 S. 1 UZK der Anmelder als Zollschuldner herangezogen.  

2. Stellvertreter 

Auch Stellvertreter können nach dem UZK als Zollschuldner in die Pflicht ge-
nommen werden. Ein Zollvertreter ist gem. Art. 5 Nr. 6 UZK eine Person, die von 
einer anderen Person dazu bestellt wurde, für deren Geschäftsverkehr mit den 
Zollbehörden die Handlungen vorzunehmen und Formalitäten zu erfüllen, die im 
Rahmen der zollrechtlichen Vorschriften erforderlich sind. Der UZK unterschei-
det in Art. 18 Abs. 1 UAbs. 2 UZK grundsätzlich zwischen zwei zulässigen For-
men der Stellvertretung, nämlich zwischen der direkten und der indirekten Stell-
vertretung.  

Bei der direkten Stellvertretung handelt der Zollvertreter im Namen und für Rech-
nung einer anderen Person. Im Falle der indirekten Stellvertretung handelt der 
Stellvertreter hingegen im eigenen Namen, aber für Rechnung einer anderen Per-
son. Diese Unterscheidung aus Art. 18 Abs. 1 UAbs. 2 UZK ist wichtig und hat 
auch für eine mögliche Zollschuldnerschaft Bedeutung bzw. Konsequenzen. 
Denn im Falle der Abgabe einer Zollanmeldung durch einen direkten Vertreter 
wird der Vertretene, d.h. der Auftraggeber, sowohl Zollanmelder als auch Zoll-
schuldner. Sofern jedoch ein indirekter Vertreter eine Zollanmeldung abgibt, wird 
zunächst der Vertreter selbst Zollanmelder und Zollschuldner, da er in eigenem 
Namen handelt. Zusätzlich wird daneben jedoch auch der Vertretene, d.h. der 
Auftraggeber, Zollschuldner, was sich beispielsweise aus der Regelung des 
Art. 77 Abs. 3 S. 2 UZK ergibt. Auch Art. 78 Abs. 3 S. 1 UZK sieht als Verwei-
sungsnorm im Falle der indirekten Stellvertretung den Auftraggeber als zusätzli-
chen Zollschuldner vor. Spiegelbildlich zu Art. 77 Abs. 3 S. 2 UZK sieht Art. 81 
Abs. 3 UAbs. 1 S. 2 UZK ebenfalls die Zollschuldnerschaft des Vertretenen ne-
ben dem Vertreter vor. Nicht auf die Zollanmeldung, aber auf die Wiederausfuhr-
anmeldung hebt Art. 78 Abs. 3 S. 3 UZK ab. Auch hier wird neben dem Vertre-
tenen der indirekte Vertreter Zollschuldner. Ausreichend ist in allen genannten 
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Fällen, dass objektiv ein Fall der Stellvertretung vorliegt.1250 Subjektive Elemente 
sind folglich nicht erforderlich oder zu beachten. 

Ebenfalls auf den Zollvertreter i.S.d. Art. 18 UZK stellt Art. 79 Abs. 3 Buchst. b 
UZK ab. Allerdings wird in diesem Fall die Zollschuldnerschaft noch zusätzlich 
von einem subjektiven Element auf Seiten des Zollvertreters abhängig ge-
macht.1251 Sofern dieser wusste oder vernünftigerweise hätte wissen müssen, dass 
die zollrechtliche Verpflichtung in den Fällen des Art. 79 Abs. 1 Buchst. a und b 
UZK nicht erfüllt war, kann er Zollschuldner werden. Gleiches ergibt sich aus 
Art. 82 Abs. 3 Buchst. b UZK. 

3. Pflichtiger 

Im Fall der Entstehung von Zollschulden durch Pflichtverletzungen ist derjenige 
Zollschuldner, der die betreffenden Pflichtverletzungen zu erfüllen hatte, d.h. der 
Pflichtige. Art. 79 Abs. 3 Buchst. a, Art. 79 Abs. 4 UAbs. 1, Art. 82 Abs. 3 
Buchst. a und Art. 82 Abs. 4 UZK normieren diesen Umstand. In diesem Zusam-
menhang kommt es alleine darauf an, dass der jeweiligen Person objektiv nach 
den zollrechtlichen Regelungen des Unionszollrechts die Pflichteninhaberschaft 
zukommt.1252 Subjektive Elemente sind für die Eigenschaft des Pflichtigen hin-
gegen nicht zu beachten.1253 

                                                 
1250 Kritisch zur objektiven Einstandspflicht des Zollvertreters Schrömbges/Gesinn/Hannl, 

ZfZ 2016, 156 (160f.). 
1251 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 79 UZK, Rn. 316; Deimel in: Dorsch, Zollrecht – Recht 

des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Art. 79 UZK, Rn. 53 [Stand: Juli 2016]; 
Witte/Henke/Kammerzell, Der Unionszollkodex (UZK), 2017, S. 104; teilweise wird an 
dieser Stelle auch von einem objektivierten Bewertungsmaßstab gesprochen, siehe Witte 
in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 1011, 
E 1040. 

1252 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 
1007; Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 79 UZK, Rn. 242, 276, 282; Stiehle in: Schwarz/
Wockenfoth, Zollrecht, Art. 79 UZK, Rn. 164 [Stand: August 2017]; Deimel in: Dorsch, 
Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Art. 79 UZK, Rn. 43 
[Stand: Juli 2016]. 

1253 Lyons, 2018, S. 476; Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 79 UZK, Rn. 242, 276, 282; Witte/
Henke/Kammerzell, Der Unionszollkodex (UZK), 2017, S. 103; Deimel in: Dorsch, Zoll-
recht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Art. 79 UZK, Rn. 43ff. [Stand: 
Juli 2016]. 
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4. Beteiligte 

Personen, die an der Handlung beteiligt waren, die zur Nichterfüllung einer zoll-
rechtlichen Verpflichtung führte, können ebenfalls als Zollschuldner herangezo-
gen werden. Die Intention diese Personengruppe als mögliche Zollschuldner in 
Anspruch zu nehmen, liegt vor allem in der Erwägung, dass am Rande oder im 
Hintergrund agierende Personen sich nicht der Verantwortung entziehen können 
sollen. Weiterhin sollen die betreffenden Personen nicht bewusst eine Zollschuld-
nerschaft umgehen oder aushebeln können, indem sie scheinbar eine lediglich un-
tergeordnete Rolle spielen.  

Der Begriff des Beteiligten ist im Unionszollrecht nicht legal definiert. Unter ihm 
können jedoch, vergleichbar mit dem deutschen Strafrecht, alle Formen der An-
stiftung und Beihilfe subsumiert werden.1254 Hinzukommen muss neben der ob-
jektiven Handlung des Beteiligten noch ein subjektives Element, wonach der Be-
teiligte wusste oder vernünftigerweise hätte wissen müssen, dass die betreffende 
zollrechtliche Verpflichtung nicht erfüllt war.1255 Art. 79 Abs. 3 Buchst. b UZK 
und Art. 82 Abs. 3 Buchst. c UZK sehen diese Art von Zollschuldner vor. Hier-
durch wird der Kreis der Zollschuldner, der den Beteiligten vormals nur im Fall 
des Art. 204 ZK vorsah, deutlich erweitert.1256 

5. Erwerber und Besitzer 

Entsteht eine Zollschuld aufgrund einer Pflichtverletzung und wird die betref-
fende Ware entweder erworben oder in Besitz genommen, so können auch Er-
werber oder Besitzer der Waren gem. Art. 79 Abs. 3 Buchst. c UZK als Zoll-
schuldner angesehen werden. Objektiv setzt der Erwerb einer Ware lediglich das 
sogenannte Verpflichtungsgeschäft voraus.1257 Der Erwerber muss somit nicht 
zwangsläufig im mittelbaren oder unmittelbaren Besitz der Waren sein und auch 

                                                 
1254 Siehe hierzu etwa Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen 

Union, 2018, Rn. E 1131ff.; Deimel in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschrei-
tenden Warenverkehrs, Art. 79 UZK, Rn. 52 [Stand: Juli 2016]. 

1255 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 
1009; Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 79 UZK, Rn. 316; Deimel in: Dorsch, Zollrecht – 
Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Art. 79 UZK, Rn. 53 [Stand: Juli 2016]. 

1256 Möllenhoff, Prozessumstellungen durch UZK, Teil 1: Einkauf und Wareneingang, AW-
Prax 2016, 209 (213). 

1257 Deimel in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Art. 79 
UZK, Rn. 55 [Stand: Juli 2016]. 
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ein Verfügungsgeschäft muss noch nicht stattgefunden haben.1258 Für die soge-
nannte Inbesitznahme der Waren genügt hingegen die tatsächliche Sachherrschaft 
über diese.1259 Der Besitzer muss auch nicht Eigentümer der Waren sein.1260 

In subjektiver Hinsicht verlangt die Zollschuldnerschaft von Erwerber und Besit-
zer, dass diese zum Zeitpunkt des Erwerbs oder zum Zeitpunkt der Inbesitznahme 
wussten oder vernünftigerweise hätten wissen müssen, dass eine zollrechtliche 
Verpflichtung nicht erfüllt war.1261 Wiederum möchte der Gesetzgeber verhin-
dern, dass absichtlich einer Zollschuldnerschaft verhindert wird und vor allem 
zumeist zahlungskräftigere Erwerber gegenüber weniger liquiden Zollanmeldern 
herangezogen werden können. 

6. Datenlieferant 

Mit der Einführung des UZK kam es zu einer Neuerung im Hinblick auf den Kreis 
der Personen, die als Zollschuldner in Frage kommen. So wurde das Zollrecht der 
Union verpflichtend um einen weiteren möglichen Zollschuldner ergänzt, der als 
sogenannter Daten- oder Angabenlieferant bezeichnet wird. Dieser war nach dem 
vormaligen ZK-Recht nur fakultativ vorgesehen.1262 Was unter diesem Zoll-
schuldner zu verstehen und wie dieser zu definieren ist, ergibt sich direkt aus den 
einschlägigen Normen der Zollschuldentstehungstatbestände zur Zollschuldner-
schaft. So lässt sich das Konzept des Datenlieferanten bei den klassischen Ein- 
und Ausfuhrzollschuldentstehungstatbeständen in Art. 77 Abs. 3 UAbs. 2 UZK 
und in Art. 81 Abs. 3 UAbs. 2 UZK finden. Art. 78 Abs. 3 S. 1 UZK berücksich-
tigt den Datenlieferanten als potenziellen Zollschuldner mittels Verweis. Eben-
falls rekurriert Art. 79 Abs. 4 UAbs. 2 UZK auf diesen.  

Damit eine Person als Datenlieferant nach dem Unionszollrecht angesehen wird, 
müssen kumulativ zwei Voraussetzungen erfüllt sein, die ähnlich wie bei Betei-
ligten, Besitzern oder Erwerbern, in ein objektives und ein subjektives Element 

                                                 
1258 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 79 UZK, Rn. 324. 
1259 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 

1144; Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 79 UZK, Rn. 331. 
1260 Stiehle in: Schwarz/Wockenfoth, Zollrecht, Art. 79 UZK, Rn. 197 [Stand: August 2017]. 
1261 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 

1011, E 1143; Deimel in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Waren-
verkehrs, Art. 79 UZK, Rn. 59 [Stand: Juli 2016]; Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 79 
UZK, Rn. 337. 

1262 Anmerkung: Nach dem vormaligen Recht des ZK war der Datenlieferant als potenzieller 
Zollschuldner bereits in Art. 201 Abs. 3 UAbs. 2 ZK normiert, sofern das nationale Recht 
dies vorsah. Mit dem UZK wurde dieser Ermessenspielraum für die Mitgliedstaaten ab-
geschafft und die Berücksichtigung des Datenlieferanten im Rahmen der Zollschuldner 
ist nunmehr verpflichtend.  
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unterteilt werden. Objektiv kommt eine Person zunächst als Datenlieferant in Be-
tracht, sofern sie für die Zollanmeldung erforderliche Angaben geliefert hat, die 
faktisch unrichtig waren und aufgrund derer es zur Nichterhebung der Zollschuld 
gekommen ist.1263 Hinzukommen muss als subjektives Element, dass die Unrich-
tigkeit der für die Zollanmeldung erforderlichen Angaben der handelnden Person 
bekannt war oder vernünftigerweise hätte bekannt sein müssen.1264 Im Rahmen 
dieser objektivierten Bewertung der Gutgläubigkeit ist auf das Verhalten eines 
sorgfältigen Wirtschaftsteilnehmers in der konkreten Situation abzustellen.1265 

Die Einführung des Datenlieferanten als Zollschuldner hat zur Folge, dass der 
Kreis potenzieller Zollschuldner fortan deutlich erweitert wird, da eine Vielzahl 
an Personen theoretisch erforderliche Daten für die Zollanmeldung liefern 
kann.1266 Dies kann als eine Verschärfung im Bereich der Zollschuldnerschaft ge-
wertet werden, die es den Zollbehörden ermöglicht mehr Personen als Zollschuld-
ner zur Verantwortung zu ziehen als es bisher der Fall war.1267 Hierdurch soll ein 
besserer Schutz der finanziellen Interessen der EU gewährleistet werden.1268  

                                                 
1263 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 77 UZK, Art. 34ff.; Deimel in: Dorsch, Zollrecht – Recht 

des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Art. 77 UZK, Rn. 26 [Stand: Juli 2016]; 
Stiehle in: Schwarz/Wockenfoth, Zollrecht, Art. 77 UZK, Rn. 44, 51 [Stand: Juni 2017]. 

1264 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 77 UZK, Rn. 38; Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch 
des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 1040; Deimel in: Dorsch, Zollrecht 
– Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Art. 77 UZK, Rn. 27 [Stand: Juli 
2016]; Bartone in: Krenzler/Herrmann/Niestedt, EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, 
Art. 77 UZK, Rn. 26 [Stand: Februar 2018]. 

1265 Bartone in: Krenzler/Herrmann/Niestedt, EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Art. 77 
UZK, Rn. 26 [Stand: Februar 2018]; Deimel in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüber-
schreitenden Warenverkehrs, Art. 77 UZK, Rn. 27 [Stand: Juli 2016]; Witte in: Witte, 
UZK, 2018, Art. 77 UZK, Rn. 38 jeweils in Anlehung an das EuGH, Urt. v. 17.11.2011, 
Rs. C-454/10, ECLI:EU:C:2011:752 (Jestel), Rn. 22.  

1266 Witte/Henke/Kammerzell, Der Unionszollkodex (UZK), 2017, S. 101; Stiehle in: 
Schwarz/Wockenfoth, Zollrecht, Art. 77 UZK, Rn. 44 [Stand: Juni 2017]; Deimel in: 
Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Art. 77 UZK, 
Rn. 25 [Stand: Juli 2016]; Bartone in: Krenzler/Herrmann/Niestedt, EU-
Außenwirtschafts- und Zollrecht, Art. 77 UZK, Rn. 25 [Stand: Februar 2018]; Wolffgang/
Harden, WCJ Vol. 10, No. 1, 3 (8); Müller-Eiselt in: Müller-Eiselt/Vonderbank, EG-
Zollrecht, Art. 77 UZK, Rn. 5 [Stand: Juli 2015].  

1267 Harden, Zoll Revue 2018, 25 (31); Witte, AW-Prax 2008, 325 (326, 328). 
1268 So schon zum MZK Lux/Larrieu, Der Vorschlag für einen Modernisierten Zollkodex, 

Teil II, ZfZ 2006, 329 (337). Vgl. zu Maßnahmen des Schutzes der finanziellen Interessen 
der EU auch den 37. und 39. Erwägungsgrund der VO (EU) Nr. 952/2013, ABl. EU Nr. 
L 269/6. 
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Der EuGH hat in seinem Urteil in der Rechtssache „A“1269, welches noch zum ZK 
ergangen ist, verdeutlicht, dass er den Begriff des Datenlieferanten sehr weit ver-
steht und Beteiligungen an Handlungen im Zusammenhang mit der Lieferung der 
Angaben für eine Zollschuldnerschaft genügen lässt.1270 Eine Übertragbarkeit der 
Entscheidungsgründe auf den UZK ist möglich.1271 Vor dem Hintergrund, dass 
der EuGH den Wortlaut der Vorschrift offensichtlich überschreitet, sind jedoch 
für die Annahme einer Zollschuldnerschaft unter diesen Umständen strenge recht-
liche Maßstäbe anzulegen.1272 

IV. Ort der Zollschuldentstehung 

Entsteht die Zollschuld durch die Abgabe einer Zollanmeldung oder einer Wie-
derausfuhranmeldung, so ist jener Ort, an dem die entsprechende Anmeldung ab-
gegeben wird, gem. Art. 87 Abs. 1 UAbs. 1 UZK der Ort der Zollschuldentste-
hung.1273 Dies ist nach den Regelungen der Art. 77, 78 und 81 UZK der Fall. In 
allen anderen Fällen ist nach Art. 87 Abs. 1 UAbs. 2 UZK jener Ort maßgeblich, 
an dem der Tatbestand, der die Zollschuld entstehen lässt, erfüllt ist. Dies kann 
beispielsweise der Ort sein, an dem die zur Zollschuld führende Pflichtverletzung 
begangen wurde. Kann dieser Ort nicht bestimmt werden, so ergibt sich aus 
Art. 87 Abs. 1 UAbs. 3 UZK eine alternative Regelung. In solchen Fällen wird 
ersatzweise jener Ort als Ort der Zollschuldentstehung angesehen, an welchem 
die Zollbehörden erstmals feststellen, dass eine Zollschuld für die betreffenden 
Waren entstanden ist.  

Befinden sich die Waren in einem noch nicht ordnungsgemäß beendeten Verfah-
ren oder in der vorübergehenden Verwahrung und ist es den Zollbehörden nicht 
möglich den Ort der Zollschuldentstehung fristgerecht festzustellen, so trifft 
Art. 87 Abs. 2 UZK entsprechende Regelungen. Demzufolge ist der relevante Ort 
an jener Stelle, an der die Waren in das jeweilige Verfahren oder in die vorüber-
gehende Verwahrung überführt wurden.  

Für den Fall, dass mehrere Orte theoretisch für die Zollschuldentstehung in Frage 
kommen können, fingiert Art. 87 Abs. 3 UZK den Ort, an dem die Zollschuld 

                                                 
1269 EuGH, Urt. v. 19.10.2017, Rs. C-522/16, ECLI:EU:C:2017:778 (A). 
1270 EuGH, Urt. v. 19.10.2017, Rs. C-522/16, ECLI:EU:C:2017:778 (A), Rn. 53. 
1271 Uhte, Datenlieferant als Zollschuldner, EuGH zum Zollschuldner nach Art. 201 Abs. 3 

UAbs. 2 ZK, AW-Prax 2018, 208 (208, 211). 
1272 Vgl. hierzu Uhte, AW-Prax 2018, 208 (210f.). 
1273 Damit wird dem 33. Erwägungsgrund der VO (EU) Nr. 952/2013, ABl. EU Nr. L 269/5 

entsprochen und eine größere Rechtsklarheit gegenüber dem vormaligen Art. 215 ZK ge-
schaffen. 
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zuerst entstanden ist, als relevanten Ort. Eine weitere Fiktion trifft in diesem Zu-
sammenhang Art. 87 Abs. 4 UZK. Dieser regelt, dass Zollschulden von weniger 
als 10.000 Euro, die aufgrund von Verstößen in einem anderen Mitgliedstaat ent-
standen sind, in dem Mitgliedstaat als entstanden gelten, der den Verstoß schließ-
lich festgestellt hat. 

V. Zwischenergebnis 

Die Zollschuldentstehungstatbestände des UZK charakterisieren sich im Ver-
gleich zum ZK zum einen durch Veränderungen in ihrer Systematik und zum an-
deren in ihrer inhaltlichen Ausgestaltung. Deutlich wird dabei, dass auf Seiten der 
Ausfuhrzollschuldentstehung gewisse Auslegungsfragen offen bleiben. Ihre Aus-
gestaltung in rechtssystematischer Hinsicht ist nicht immer logisch und konse-
quent. Der Verordnungsgeber hat hier nicht sauber gearbeitet. Dies mag dem Um-
stand geschuldet sein, dass die Zollschuldentstehung auf Ausfuhrseite in der EU 
praktisch keine Rolle spielt und deswegen auch nicht zur Anwendung kommt. 
Allerdings sind auch im Rahmen Einfuhrzollschuldentstehung stellenweise noch 
Unklarheiten zu verzeichnen. 

Im Hinblick auf den Bereich der Zollschuldnerschaft ist im UZK vor allem die 
Vielzahl der möglichen Zollschuldner beachtlich. Insbesondere ist in diesem Zu-
sammenhang die Figur des Datenlieferanten hervorzuheben, welcher nun als Zoll-
schuldner in allen Mitgliedstaaten heranzuziehen ist. Insgesamt kommt es damit 
zu einer erheblichen Erweiterung im Hinblick auf den Kreis der möglichen Zoll-
schuldner im Vergleich zum vormaligen ZK.1274 

Hinsichtlich Zeitpunkt und Ort der Zollschuldentstehung hält der UZK im Ver-
gleich zu seinem Vorgänger wenig Neues bereit. Hier sind im Wesentlichen die 
alten Vorschriften beibehalten worden.  

Alles in allem ergibt sich für das Entstehen der Zollschuld im Rahmen des UZK 
ein relativ kohärentes Bild. Die normative Verankerung der zollschuldrechtlichen 
Entstehungstatbestände ist systematisch sowie zahlenmäßig vereinfacht worden 
und als weitgehend schlüssig und gelungen zu bezeichnen. 

                                                 
1274 So z.B. Marschall von Bieberstein-Messerschmidt, Zollschuldner oder nicht? Das ist hier 

die Frage!, Die eine Zollschuldnerschaft begründende Zurechenbarkeit fremden Verhal-
tens auf der Grundlage der EuGH-Rechtsprechung in: Summersberger/Merz/Jatzke/
Achatz (Hrsg.), Außenwirtschaft, Verbrauchsteuern und Zoll im 21. Jahrhundert, Fest-
schrift für Hans-Michael Wolffgang zum 65. Geburtstag, 2018, S. 349ff.; Lyons, 2018, 
S. 477; Witte/Henke/Kammerzell, Der Unionszollkodex (UZK), 2017, S. 105; Wolff-
gang/Harden, WCJ Vol. 10, No. 1, 3 (8); Deimel in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenz-
überschreitenden Warenverkehrs, Art. 79 UZK, Rn. 50 [Stand: Juli 2016]. 
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C. Erlöschen der Zollschuld 

Das Erlöschen der Zollschuld ist im 4. Kapitel des Titels III „Zollschuld und Si-
cherheitsleistung“ im UZK geregelt. Systematisch und den zollrechtlichen Ab-
läufen logisch folgend, stellt Kapitel 4 nach den Kapiteln über das Entstehen der 
Zollschuld (Kapitel 1), die Sicherheitsleistung (Kapitel 2) und über Erhebung, 
Entrichtung, Erstattung und Erlass (Kapitel 3) den letzten Teil von Titel III dar.1275 
Das Kapitel umfasst die Art. 124-126 UZK, wobei Art. 126 UZK die Befugnis-
übertragung für die delegierten Rechtsakte zu bestimmten Vorschriften des Kapi-
tels enthält. In den delegierten Rechtsakten hat die Kommission hierzu in Art. 103 
UZK-DelVO Bestimmungen getroffen.  

Die Erlöschenstatbestände des UZK gelten fortan sowohl für Einfuhr- als auch 
für Ausfuhrzollschulden, sofern sich aus dem Wortlaut der einzelnen Tatbestände 
nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt. Dies ist unter anderem aus der systema-
tischen Stellung der Regelungen ersichtlich und auch konsequent, da sich Kapi-
tel 4 über das Erlöschen der Zollschuld am Ende von Titel III befindet und in 
Kapitel 1 des gleichen Titels das Entstehen der Zollschuld sowohl für Ein- und 
Ausfuhrzollschulden gleichermaßen geregelt wird.  

I. Entstehungsgeschichte des Art. 124 UZK 

Die Regelung des Art. 124 UZK besitzt in den vormaligen Vorschriften des ZK 
keinen unmittelbaren Vorgänger bzw. kein direktes wörtliches Pendant. Sie ist 
vielmehr eine neu geschaffene Regelung, die neben Inhalten vormaliger Vor-
schriften auch einige neue Inhalte in einem Katalog zusammenfasst. Sie bildet 
dabei einen wesentlichen Schwerpunkt der Reform des Zollschuldrechts.1276 Be-
trachtet man die Entstehung der Norm eingehender, so lassen sich zunächst deut-
liche Veränderungen hinsichtlich der Begrifflichkeiten und Konzepte von alter 
und neuer Gesetzgebung ausfindig machen. Überdies geben die für die Entste-
hung der Norm verantwortlichen Beweggründe des Gesetzgebers vor dem Hin-
tergrund der bisherigen Rechtslage Aufschluss über den Werdegang der Norm. 

                                                 
1275 Müller-Eiselt in: Müller-Eiselt/Vonderbank (Hrsg.), EG-Zollrecht, Zollkodex/Zollwert, 

Loseblatt, Band 5, Art. 124 UZK, Rn. 2 [Stand: Juli 2015] bezeichnet diesen Umstand im 
Vergleich zum ZK als „sytematisch [...] richtiger“. 

1276 Trennt, Das Erlöschen von Zollschulden, Die Regelungen zum Erlöschen von Zollschul-
den nach dem Unionszollkodex – Auswirkungen und Möglichkeiten für Wirtschaftsbe-
teiligte, AW-Prax 2016, 229 (229).  
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1. Vorgängernormen 

Art. 124 UZK hat sich aus einer Vielzahl von Vorgängernormen entwickelt. Für 
die Einordnung und Analyse der einzelnen Erlöschenstatbestände nach dem UZK 
ist es daher sinnvoll zunächst einen Blick auf die europarechtliche Etablierung 
und Entwicklung dieser Tatbestände zu werfen.  

a) Art. 2 und Art. 9 der RL EWG Nr. 79/623 

In Titel III über das Erlöschen der Zollschuld regelt Art. 9 RL EWG Nr. 79/623 
ursprünglich die Erlöschenstatbestände für das europäische Zollrecht. Zunächst 
behandelt Art. 9 Abs. 1 RL EWG Nr. 79/623 die formalen Erlöschensgründe 
durch Entrichtung und Verjährung der Zollschuld. Art. 9 Abs. 2 RL EWG 
Nr. 79/623 sieht überdies weitergehende Gründe für das Erlöschen vor und unter-
scheidet in diesem Zusammenhang noch zwischen Ein- und Ausfuhrzollschuld. 
Einfuhrseitig kann es hiernach zu einem Erlöschen kommen, wenn es zu einer 
Ungültigkeitserklärung, Rücknahme oder Ersetzung der Zollanmeldung kommt, 
die einverständliche Vernichtung, Zerstörung oder Überlassung der Waren ver-
anlasst wird, ein Verlust der Waren aufgrund von Zufall oder höherer Gewalt vor-
liegt oder die nachweisliche Wiederausfuhr aus dem Zollgebiet oder in einen an-
deren Mitgliedstaat unter Einhaltung der Zollvorschriften gegeben ist. Ausfuhr-
seitig erlischt die Zollschuld, sofern die Ausfuhranmeldung für ungültig erklärt 
wird oder wenn die Waren das Zollgebiet nachweislich nicht verlassen konnten.  

Nicht als Erlöschensgrund bezeichnet, sondern mit einer „es-sei-denn Formel“ als 
Ausnahme vom Entstehen der Einfuhrzollschuld eingegliedert, ergänzt der soge-
nannte Heilungstatbestand des Art. 2 Buchst. d RL EWG Nr. 79/623 den Katalog 
aus Art. 9 RL EWG Nr. 79/623. Sofern sich etwaige Unterlassungen im Bereich 
der Pflichterfüllung nachweislich nicht auf die ordnungsgemäße Abwicklung der 
vorübergehenden Verwahrung oder des betreffenden Zollverfahrens ausgewirkt 
haben, entsteht eine Einfuhrzollschuld nach dieser Formel erst gar nicht.  

b) Art. 2 und Art. 8 der VO EWG Nr. 2144/87 

Die Art. 2 und 8 der VO EWG Nr. 2144/87 haben die Regelungen aus der vor-
maligen RL EWG Nr. 79/623 dem Grundsatz nach übernommen und unter Be-
rücksichtigung von bereits gesammelten Erfahrungen ergänzt bzw. präzisiert. Als 
Erweiterung der bisherigen Erlöschenstatbestände wird die Einziehung gem. 
Art. 8 Abs. 1 Buchst. b VO EWG Nr. 2144/87 eingeführt, die auch die vorherige 
Beschlagnahme durch die Zollbehörden erfasst.1277 

                                                 
1277 5. Erwägungsgrund der VO EWG Nr. 2144/87, ABl. EG Nr. L 201/15. 
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Weiterhin hält die Verordnung an der „es-sei-denn Formel“ als Ausnahme vom 
Entstehen der Einfuhrzollschuld fest und bedient sich diesen Instruments in Art. 2 
Abs. 1 Buchst. d und e VO EWG Nr. 2144/87. Ähnlicher Natur ist Art. 4 VO 
EWG Nr. 2144/87, der in bestimmten Situationen von Beginn an keine Zollschuld 
entstehen lässt.  

Eine Veränderung im Hinblick auf Systematik oder Konzeption des Erlöschens 
lässt sich mit der VO EWG Nr. 2144/87 damit nicht feststellen. Allerdings sind 
durch den Verbindlichkeitsgehalt der Verordnung nun sämtliche Regelungen un-
mittelbar in allen Mitgliedstaaten anwendbar.1278 

c) Art. 233f. ZK, Art. 204 ZK i.V.m. Art. 859 ZK-DVO und  
Art. 206 ZK 

Erste Veränderungen im Hinblick auf Systematik und Umfang der Erlöschens-
gründe lassen sich im ZK finden. Nach wie vor differenziert der ZK allerdings, 
wie seine Vorgänger, zwischen Erlöschen und Heilung der Zollschuld über die 
„es-sei-denn Formel“.  

In Kapitel 4, Titel VII des ZK ist das Erlöschen von entstandenen Zollschulden 
geregelt. Die Art. 233 und 234 ZK behandeln in diesem Zusammenhang die ver-
schiedenen Tatbestände. Neben der Verjährung und der Zahlungsunfähigkeit des 
Zollschuldners (Art. 233 UAbs. 1 ZK) kommen die Entrichtung des Abgabenbe-
trages (Art. 233 UAbs. 1 Buchst. a ZK) und der Erlass desselben (Art. 233 
UAbs. 1 Buchst. b ZK) als Erlöschensgründe in Betracht. Weiterhin erlischt die 
Zollschuld aufgrund der Ungültigkeitserklärung der Zollanmeldung (Art. 233 
UAbs. 1 Buchst. c 1. Anstr. ZK) und in Fällen der Beschlagnahme in Verbindung 
mit einer gleichzeitigen oder späteren Einziehung, in Fällen der Vernichtung, Zer-
störung oder der Aufgabe zugunsten der Staatskasse sowie bei Verlust (Art. 233 
UAbs. 1 Buchst. c, 2. Anstr. ZK). Das Erlöschen im Rahmen des Einfuhrschmug-
gels führt auch nach dem ZK nach wie vor zum Erlöschen der Zollschuld 
(Art. 233 UAbs. 1 Buchst. d ZK). Art. 234 ZK regelt zudem einen speziellen Er-
löschenstatbestand für Präferenzzollschulden. 

Art. 204 Abs. 1 ZK sieht vor, dass Zollschulden, obwohl eine dem Tatbestand 
entsprechende zollrechtliche Verfehlung vorliegt, nicht zum Entstehen kommen. 
Hierzu sieht Art. 204 Abs. 1 UAbs. 2 ZK eine Ausnahmeregelung vor, die auch 
als „es-sei-denn Formel“ bezeichnet wird. Sofern die Tatbestandsvoraussetzun-
gen dieser Heilungsmöglichkeit1279 gegeben sind, kommt die Zollschuld nicht  

                                                 
1278 Siehe Art. 288 Abs. 2 AEUV (Vorgängernormen: Art. 249 Abs. 2 EGV, Art. 189 Abs. 2 

EWGV). 
1279 Witte in: Witte, Zollkodex, 2013, Art. 204 ZK, Rn. 31. 
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zur Entstehung. Man kann in diesem Zusammenhang auch von einem ,Quasi- 
Erlöschenstatbestand’ sprechen.  

Voraussetzung für das Eingreifen des Heilungstatbestands nach Art. 204 Abs. 1 
UAbs. 2 ZK ist, dass sich die vorliegende Verfehlung nachweislich nicht auf die 
Abwicklung der vorübergehenden Verwahrung oder des jeweiligen Zollverfah-
rens ausgewirkt haben darf. Zu diesem Zweck trifft die Durchführungsverord-
nung in Art. 859 ZK-DVO entsprechende Regelungen. Die Norm stellt weitere 
Voraussetzungen auf, die vorliegen müssen, damit es zu keinen erheblichen Aus-
wirkungen auf die ordnungsgemäße Abwicklung der entsprechenden Verfahren 
gekommen ist. Hierzu darf es sich nicht um einen Entziehungsversuch handeln 
(Art. 859 UAbs. 1, 1. Anstr. ZK-DVO), es darf keine grobe Fahrlässigkeit vorlie-
gen (Art. 859 UAbs. 1, 2. Anstr. ZK-DVO) und alle notwendigen Förmlichkeiten 
zur Bereinigung der Situation der Waren müssen erfüllt werden (Art. 859 
UAbs. 1, 3. Anstr. ZK-DVO). In den Nummern 1-10 des Art. 859 ZK-DVO wer-
den zudem Umstände beschrieben, die sich als nicht auf die ordnungsgemäße Ab-
wicklung auswirkend angesehen werden. An dieser Stelle werden eine Reihe von 
abschließenden, zumeist formalen Verfehlungen aufgeführt, die den Heilungstat-
bestand des Art. 204 Abs. 1 ZK konkretisieren. Im Vergleich zu den Vorgänger-
normen hat sich der Umfang der möglichen Tatbestände aufgrund derer keine 
Zollschuld entsteht infolge der Auflistung der verschiedenen Fallkonstellationen 
deutlich erweitert. Gleichzeitig ergeben sich aufgrund des durch den EuGH fest-
gestellten abschließenden Charakters der Norm1280 Folgeprobleme und Abgren-
zungsschwierigkeiten, die die Praktikabilität und gerechte Anwendung der Norm 
in Frage stellen.1281 

Neben dem bereits erörterten Heilungstatbestand aus Art. 204 Abs. 1 ZK sieht 
auch Art. 206 ZK für bestimmte Einfuhrzollschulden aus den Art. 202 und 
Art. 204 Abs. 1 Buchst. a ZK das Nichtentstehen der Zollschuld vor. Auch die in 
dieser Norm aufgeführten Tatbestände haben zur Folge, dass im Ergebnis keine 
Abgaben erhoben werden, sodass sie mit den zuvor besprochenen Normen ver-
gleichbar sind. Die Zollschuld entsteht nicht, obwohl Verstöße gegen zollrechtli-
che Vorschriften gegeben sind, weil die Waren aus in ihrer Natur liegenden Grün-
den, durch Zufall, infolge höherer Gewalt oder mit Zustimmung der Zollbehörden 
vernichtet oder zerstört wurden oder unwiederbringlich verloren gegangen sind. 

                                                 
1280 Vgl. hierzu EuGH, Urt. v. 11.11.1999, Rs. C-48/98, ECLI:EU:C:1999:548 (Söhl und 

Söhlke), Rn. 43. 
1281 Siehe hierzu Gliederungspunkt B. II. 2. des 3. Teils dieser Arbeit; Witte in: Witte, Zoll-

kodex, 2013, Art. 204 ZK, Rn. 32; Wäger in: Dorsch (Hrsg.), Zollrecht – Recht des grenz-
überschreitenden Warenverkehrs, Altkommentierung ZK, Loseblatt, Art. 204 ZK, Rn. 4 
[Stand: September 2011]. 
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Die aufgeführten Fälle verdeutlichen, dass es um Sachverhalte geht, auf die der 
Zollschuldner keinen Einfluss hat und die zu ungerechten Ergebnissen führen 
würden, wenn doch eine Zollschuld entstünde.1282 

d) Art. 86 MZK 

Einen deutlichen Wandel erfahren die Erlöschenstatbestände durch den Entwurf 
und die Verabschiedung des MZK. Zwar kamen die Normen nie zur Anwendung, 
dennoch tragen sie zum Verständnis der Entstehungsgeschichte des Art. 124 UZK 
als dessen unmittelbarer Vorgänger wesentlich bei, da die Inhalte der Erlöschens-
norm bei der Neufassung des UZK keinem erneuten Wandel unterlagen. Mit Aus-
nahme kleinerer systematischer Änderungen innerhalb der Norm1283 wurden die 
Tatbestände sogar wortwörtlich in den UZK übernommen.1284 

Der MZK fasst erstmals alle Tatbestände, mit Ausnahme von Erlass und Erstat-
tung, die vormals dazu führten, dass keine Abgaben entrichtet werden mussten, 
als Erlöschenstatbestände in der zentralen Norm des Art. 86 MZK zusammen.1285 
Damit gliedert er auch diejenigen Fälle, die im ZK noch über die „es-sei-denn 
Formel“ des Art. 204 ZK und des Art. 859 ZK-DVO geregelt wurden, unter dem 
Begriff des Erlöschens ein. Die verschiedenen Erlöschenstatbestände gelten dabei 
gleichermaßen für Ein- und Ausfuhrzollschulden und sind in Art. 86 Abs. 1 MZK 
umfassend geregelt.1286  

e) Zwischenergebnis 

Bereits durch die Betrachtung der Vorgängernormen des Art. 124 UZK werden 
erste Entwicklungen im Bereich der Erlöschensgründe von Zollschulden deutlich. 
Zum einen sind Zunahme und Ausweitung der Erlöschensgründe im Laufe der 
Zeit zu beobachten. Mit der Verordnung des ZK und seiner Durchführungsver-
ordnung besteht schließlich ein relativ ausdifferenziertes System, mit welchem es 

                                                 
1282 Witte in: Witte (Hrsg.), Zollkodex, 2013, Art. 206 ZK, Rn. 1 mit Kritik an der Regelung; 

Deimel in: Dorsch (Hrsg.), Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, 
Altkommentierung ZK, Loseblatt, Art. 206 ZK, Rn. 1 [Stand: Januar 2014]. 

1283 Vgl. Entsprechungstabelle im Anhang zur VO (EU) Nr. 952/2013, ABl. EU Nr. L 269/94. 
1284 Siehe hierzu auch Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 

Rates zur Festlegung des Zollkodex der Europäischen Union (Neufassung) v. 20.2.2012, 
COM (2012) 64 final, 2012/0027 COD, S. 119-121, in dem die angedachten Neuerungen 
des UZK gegenüber dem MZK aufgezeigt werden. 

1285 Lux, ZfZ Sonderheft/2009, 1 (22). 
1286 Anmerkung: Da die einzelnen Erlöschenstatbestände des MZK mit jenen des UZK inhalt-

lich übereinstimmen, wird an dieser Stelle nicht weiter auf diese eingegangen. Eine aus-
führliche Analyse der Erlöschensgründe des inhaltsgleichen Art. 124 UZK erfolgt in Glie-
derungspunkt C. II. des 4. Teils dieser Arbeit. 
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zu einem Erlöschen bzw. einer „Heilung“ von Zollschulden kommen kann. Wei-
terhin werden Veränderungen im Hinblick auf die hinter diesem System stehen-
den Begrifflichkeiten und Konzepte deutlich. Mit Art. 86 MZK, der später in 
Art. 124 UZK aufgeht, wird erstmals die Unterscheidung zwischen dem anfäng-
lichen Nichtentstehen der Zollschuld und dem Erlöschen der bereits entstandenen 
Zollschuld aufgegeben.  

2. Begriffs- und Konzeptwandel: Erlöschen statt Heilung  

Begrifflich geht das Zollrecht des UZK fortan in Art. 124 UZK einheitlich vom 
Erlöschen der Zollschuld aus. Unter diesem Begriff gruppiert das Unionszollrecht 
alle vormaligen Erlöschens-, Nichtentstehungs- und Heilungstatbestände des 
ZK.1287 Hierdurch entsteht ein konzeptioneller und systematischer Umbruch, der 
einer näheren Betrachtung und Einordnung bedarf. 

Im vormaligen ZK-Zollschuldrecht und auch in dessen anderen Vorgängernor-
men existiert der einheitliche Begriff des Erlöschens im Sinne des UZK noch 
nicht. Zwar gibt es bereits Erlöschensgründe wie sie beispielsweise in Art. 233 
ZK geregelt sind. Die in den Normen geregelten Tatbestände sind aber nicht die 
einzigen Gründe, die dazu führen können, die Zollschuld im Ergebnis nicht zur 
Anwendung kommen zu lassen und somit auch keine Abgaben zu erheben. Die 
Vorgängernormen des Art. 124 UZK unterscheiden von den Erlöschenstatbestän-
den noch jenen Fall der Heilung der Zollschuld, welcher sich über den einfuhr-
seitigen Heilungstatbestand des Art. 204 Abs. 1 ZK i.V.m. Art. 859 ZK-DVO 
ergibt und jenen des Nichtentstehens der Zollschuld gem. Art. 206 ZK.1288 

Auch wenn die beiden Begriffe Erlöschen und Heilung scheinbar gleich zu be-
handeln sind, liegt der Unterschied jedoch im Detail. Dabei sind vor allem die 
sich hinter den Begrifflichkeiten verbergenden Konzepte und der Zeitpunkt ihrer 
Anwendung entscheidend. Während eine Heilung der Zollschuld dazu führt, dass 
dieselbige aufgrund einer Ausnahmeregel im Entstehungstatbestand gar nicht erst 
entsteht1289, setzt ein Erlöschen nach dem UZK erst im Falle einer entstandenen 

                                                 
1287 Stiehle in: Schwarz/Wockenfoth, Zollrecht, Art. 79 UZK, Rn. 7 [Stand: August 2017]; 

Witte in: Witte (Hrsg.), UZK, Zollkodex der Union, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 2; Witte, 
AW-Prax 2013, 373 (377). 

1288 Siehe hierzu Gliederungspunkt C. I. 1. c) des 4. Teils dieser Arbeit.  
1289 Vgl. Wortlaut des Art. 204 ZK; Witte in: Witte, Zollkodex, 2013, Art. 204 ZK, Rn. 31; 

Wäger in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Art. 204 
ZK, Rn. 3 [Stand: September 2011]. 
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Zollschuld an, die dann nachträglich wieder beseitigt wird1290, d.h. erlischt. Folg-
lich kommen beide Konzepte zu dem Ergebnis, dass der Wirtschaftsbeteiligte 
keine Abgaben im Rahmen einer Zollschuld entrichten muss. Sie verfolgen mit-
hin das gleiche Ziel. Die Art und Weise wie das Erlöschen bzw. die Heilung der 
Zollschuld herbeigeführt wird, ist jedoch verschieden, was vor allem im juristi-
schen Prüfungsaufbau zu Unterschieden führt.1291  

3. Beweggründe für Wandel und Umgestaltung  

Für die Umwandlung von Heilungs- bzw. Nichtentstehungs- zu Erlöschenstatbe-
ständen sowie für die Neugestaltung des Art. 124 UZK durch den Unionsgesetz-
geber können verschiedene Beweggründe ausfindig gemacht werden. Sie sind 
systematischer, inhaltlicher, praktischer und rechtlicher Art. 

a) Systematische Erwägungen 

In systematischer Hinsicht dürften Beweggründe, die auf eine Veränderung der 
Regelungstechnik und den Anwendungsbereich der Norm abzielen, im Vorder-
grund stehen. Systematisch wird den Erlöschenstatbeständen im UZK mit 
Art. 124 UZK eine von jeglichen Entstehungstatbeständen abgekoppelte Norm 
zugebilligt. Sie ist aufgrund der zollrechtlichen Abläufe konsequenterweise sys-
tematisch im letzten Kapitel zum Zollschuldrecht und somit auch hinter den Er-
lass- und Erstattungsvorschriften der Art. 116-123 UZK angesiedelt worden.1292 
In dieser werden alle relevanten Erlöschensgründe aufgeführt. Dies ist ein deutli-
cher Unterschied zum vormaligen ZK, der seinen Heilungstatbestand lediglich in 
Art. 204 Abs. 1 ZK als eine Art Ausnahmeklausel vom Grundsatz rechtlich ver-
ankerte. Diese Ausnahmeklausel musste sodann durch die ZK-DVO weiter aus-
gestaltet werden. Weitere Erlöschenstatbestände wurden im ZK parallel geregelt.  

                                                 
1290 Vgl. Wortlaut und systematische Stellung des Art. 124 UZK; Bartone in: Krenzler/Herr-

mann/Niestedt (Hrsg.), EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Loseblatt, Art. 124 UZK, 
Rn. 1 [Stand: Mai 2017].  

1291 Vgl. Kock, Allgemeines Zollrecht, Prüfungsschemata und Übersichten, 3. Aufl., 2013, 
S. 72ff. im Gegensatz zu Kock/Focke/Schulte, Allgemeines Zollrecht, Prüfungsschemata 
und Übersichten, 5. Aufl., 2018, S. 73ff. und Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Europäischen 
Zollrechts, 2012, Rn. 1262ff. und 1319ff. im Gegensatz zu Witte in: Witte/Wolffgang, Lehr-
buch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Prüfungsschema in Rn. E 1101. 

1292 Müller-Eiselt in: Müller-Eiselt/Vonderbank, EG-Zollrecht, Art. 124 UZK, Rn. 2 [Stand: 
Juli 2015]; vgl. zum MZK, der diese Systematik bereits vorsah, Lux, ZfZ Sonderheft/
2009, 1 (22). 
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Die Sammelvorschrift des Art. 124 Abs. 1 UZK führt fortan dazu, dass den Vor-
schriften im UZK, unabhängig von einem konkreten Zollschuldentstehungstatbe-
stand, mehr Raum und Bedeutung zukommt. Dies wird zum einen durch ihre Stel-
lung in einem eigenen Kapitel 4 über das Erlöschen der Zollschuld in Titel III der 
Verordnung deutlich, welches sich sowohl auf Einfuhr- als auch auf Ausfuhrzoll-
schulden bezieht. Zum anderen zeigt sich die gesteigerte Bedeutung aber auch 
durch den zentralen Katalog an Erlöschensgründen des Art. 124 Abs. 1 UZK. 
Hier wurde mit Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK auch ein Tatbestand eingegliedert, 
dessen Voraussetzungen sich früher im vormaligen Art. 859 ZK-DVO befanden. 
Die Integration dieser ehemaligen Durchführungsvorschrift in den UZK verdeut-
licht den Stellenwert, den der Gesetzgeber der Norm und deren Anwendungsbe-
reich beimisst.  

b) Inhaltliche Erwägungen 

Die inhaltlichen Erwägungen des Gesetzgebers zielen auf eine inhaltliche Erwei-
terung und Ausdehnung der Fallgruppen des Erlöschens ab. Mit Art. 124 UZK 
hat der Unionsgesetzgeber eine Norm geschaffen, die ausweislich ihres Wortlau-
tes für sämtliche Zollschuldentstehungstatbestände des UZK gilt. Neben der Aus-
dehnung des Anwendungsbereichs wurde auch der inhaltliche Umfang der Norm 
um weitere Fallgruppen erweitert oder präzisiert. So wurde beispielsweise 
Art. 124 Abs. 1 Buchst. k UZK eingeführt, der das Erlöschen von Zollschulden 
bei nachweislicher Wiederausfuhr von Waren aus dem Zollgebiet vorsieht.  

Im Hinblick auf die Integration des vormaligen Heilungstatbestands möchte der 
Gesetzgeber inhaltlich offensichtlich von einem vormals singulären Tatbestand, 
welcher nur als Ausnahme im Falle einer Zollschuldentstehung nach Art. 204 
Abs. 1 ZK einschlägig war, zu einer umfassenderen Regelung gelangen, welche 
die Möglichkeit bietet, die Erhebung der Zollschuldabgaben nachträglich zu ver-
hindern. Somit weitet der Gesetzgeber auf inhaltlicher Ebene vor allem den Gel-
tungsbereich der vormaligen Heilungsmöglichkeiten aus. Folglich besteht für den 
Wirtschaftsbeteiligten eine größere Chance, dass entstandene Zollschulden im 
Einzelfall wieder erlöschen können und somit keine Abgaben entrichtet werden 
müssen. 

c) Praktische Erwägungen 

In praktischer Hinsicht dürften Erwägungen hinsichtlich der Komplexitätsreduzie-
rung und der Anwenderfreundlichkeit im Vordergrund gestanden haben. Die Sam-
melvorschrift des Art. 124 Abs. 1 UZK vereinfacht dem Gesetzesanwender grund-
sätzlich den Zugang zur Thematik, da alle in Betracht kommenden Erlöschens-
gründe abschließend in einer Norm aufgeführt werden. Durch die systematische 
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Zentralisierung der Erlöschensgründe in einer Norm trägt diese zur Rechtsklarheit 
bei und ist anwenderfreundlicher als die bisherigen Regelungen im ZK. 

Auch für die Zollbehörden ist die einheitliche für alle Zollschulden geltende Er-
löschensnorm von Vorteil. Zum einen stellt sich die Prüfung des Entstehens der 
Zollschuld einfacher dar, da es fortan keine Ausnahmetatbestände mehr gibt, die 
bereits zu einem Nichtentstehen der Zollschuld führen würden. Hier kommt es 
zudem zu weniger Abgrenzungsschwierigkeiten im Rahmen der Entstehungstat-
bestände.1293 Zum anderen gilt Art. 124 UZK grundsätzlich für alle Ein- und Aus-
fuhrzollschulden, sodass auch hier keine Differenzierung mehr erfolgen muss.  

d) Rechtliche Erwägungen 

Weiterhin kann die Etablierung des Art. 124 UZK auch auf rechtliche Erwägun-
gen zurückgeführt werden. Sie könnte in Teilen als Reaktion auf die Rechtspre-
chung des EuGH und die mit dieser Rechtsprechung in Verbindung stehenden 
praktischen Probleme verstanden werden. Der EuGH hat in einer Reihe von Ur-
teilen Zollschulden entstehen lassen, die in Literatur und Praxis für Kritik und 
Unverständnis gesorgt haben.1294 Aufgrund der fortgeführten Rechtsprechung des 
EuGH, welcher der Zollschuld sogar einen Sanktionscharakter zugewiesen hat, 
dürften Kommission, Rat und Parlament sich bewogen gefühlt haben, auf diesen 
Umstand zu reagieren. Mit Art. 124 UZK hat der Verordnungsgeber dieser Recht-
sprechungslinie normativ entgegengewirkt und seinen Standpunkt in der Sache 
deutlich gemacht. Hiernach soll die Zollschuld in möglichst wenigen Fällen ent-
stehen und Verfahrensverstöße sollen durch Sanktionen statt durch Zollschulden 
geahndet werden.1295 

Ebenfalls erscheint aus Gründen der Beweislastverteilung zwischen Zollschuld-
ner und Zollverwaltung die Einrichtung der zentralen Erlöschensnorm des 
Art. 124 UZK und die Aufgabe der Nichtentstehungs- und Heilungstatbestände 
folgerichtig. Eine klare Trennung der Beweislastverteilung wird durch die Neu-
gestaltung rechtlich herbeigeführt, sodass grundsätzlich die Zollbehörden für das 

                                                 
1293 Siehe Gliederungspunkt B. I. 1. c) des 4. Teils dieser Arbeit. 
1294 Siehe z.B. EuGH, Urt. v. 12.2.2004, Rs. C-337/01, ECLI:EU:C:2004:90 (Hamann), ZfZ 

2004, 122f. in Gliederungspunkt B. II. 4. des 3. Teils dieser Arbeit oder EuGH, Urt. v. 
6.9.2012, Rs. C-262/10, ECLI:EU:C:2012:559 (Döhler Neuenkirchen), ZfZ 2012, 322ff. 
sowie EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-28/11, ECLI:EU:C:2012:533 (Eurogate), ZfZ 2012, 
264f. in Gliederungspunkt B. II. 6. des 3. Teils dieser Arbeit. 

1295 Gellert in: Dorsch (Hrsg.), Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, 
Loseblatt, Art. 124 UZK, Rn. 2 [Stand: September 2016]. 
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Entstehen der Zollschuld und der Zollschuldner für deren Erlöschen in der Be-
weispflicht stehen.1296 

4. Zwischenergebnis 

Systematisch waren Erlöschensgründe für Zollschulden bereits in den frühen zoll-
rechtlichen Vorschriften auf europäischer Ebene vorgesehen. Dabei ist im Laufe 
der Zeit zunächst eine Zunahme der einzelnen Erlöschensgründe zu verzeichnen 
sowie eine fortwährende Differenzierung zwischen den Konzepten Erlöschen und 
Heilung von Zollschulden. Mit der Einführung des MZK wurde diese Trennung 
erstmals aufgegeben und sämtliche Gründe, die dazu führen, dass im Ergebnis 
keine Abgaben aufgrund von Zollschulden erhoben werden, sind fortan unter dem 
Terminus des Erlöschens zentral in einer Norm zusammengefasst. Gleichzeitig 
hat der Gesetzgeber den Anwendungsbereich der Norm auf sämtliche Zollschuld-
entstehungstatbestände ausgedehnt und die Anzahl der Erlöschenstatbestände in-
haltlich ausgeweitet. Hiermit reagiert der Gesetzgeber auf rechtliche und prakti-
sche Probleme, die es in der Vergangenheit bei der Anwendung, vor allem im 
Zusammenhang mit dem ehemaligen Heilungstatbestand des Art. 204 Abs. 1 ZK, 
immer wieder gab. Art. 124 UZK führt somit dazu, dass insgesamt weniger Zoll-
schulden aufrechterhalten und unbillige Ergebnisse vermieden werden. Alles in 
allem können die gesetzgeberischen Erwägungen, die hinter der neuen Konzep-
tion der Erlöschensnorm stehen dürften, somit als wirtschaftsfreundlich und libe-
ral eingestuft werden.  

II. Erlöschenstatbestände des Art. 124 Abs. 1 UZK 

Art. 124 Abs. 1 UZK fasst in seinem Katalog der Buchstaben a bis k verschiedene 
Fälle des Erlöschens der Zollschuld zusammen, auf die sich der Wirtschaftsbetei-
ligte gegebenenfalls berufen kann. Dabei sind die aufgeführten Erlöschenstatbe-
stände inhaltlich voneinander unabhängig und stehen selbstständig nebeneinan-
der.1297 Weiterhin sind die Tatbestände als abschließend zu sehen.1298 Die Auflis-
tung der verschiedenen Fälle orientiert sich dem Grunde nach an der Systematik 
des UZK. Diese Fälle betreffen unterschiedliche Situationen, Handlungen und 
Stadien, in denen es zu einem Erlöschen von Zollschulden kommen kann. Die 

                                                 
1296 Witte/Henke/Kammerzell, Der Unionszollkodex (UZK), 2017, S. 136; Witte in: Witte 

(Hrsg.), UZK, Zollkodex der Union, 2018, Vor Art. 124 UZK, Rn. 10. 
1297 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 

1219; Deimel in: Hübschmann/Hepp/Spitaler (Hrsg.), Abgabenordnung – Finanzgerichts-
ordnung, Loseblatt, Art. 124 UZK, Rn. 10 [Stand: Februar 2017].  

1298 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 1; Bartone in: Krenzler/Herrmann/Nies-
tedt, EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Art. 124 UZK, Rn. 1 [Stand: Mai 2017]. 
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meisten von ihnen verlangen ein entsprechendes Handeln des Wirtschaftsbetei-
ligten, sodass dieser es zumeist selbst in der Hand hat, ob eine Zollschuld gege-
benenfalls noch zum Erlöschen gebracht werden kann. Dabei unterliegen die ver-
schiedenen Erlöschensgründe keiner Rangfolge und schließen sich nicht gegen-
seitig aus.1299 Beweispflichtig im Hinblick auf das Vorliegen der für ein Erlöschen 
notwendigen Umstände ist grundsätzlich der Wirtschaftsbeteiligte selbst.1300 

Anwendung finden die Erlöschensgründe des Art. 124 UZK seit dem 
1.5.2016.1301 Die Auffassung, wonach Art. 124 UZK auch auf Zollschulden, die 
vor dem 1.5.2016 entstanden und zu diesem Zeitpunkt noch nicht erloschen wa-
ren, Anwendung finden könnte,1302 ist mit guten Argumenten abzulehnen.1303 
Denn als materiell-rechtliche Norm kann der zeitliche Anwendungsbereich des 
Art. 124 UZK nicht rückwirkend ausgedehnt werden.1304 Auch aus der Gesamt-
schau der bisherigen EuGH-Rechtsprechung zu diesem Thema lässt sich für die 
Anwendung des Art. 124 UZK auf „Altfälle“ kein anderes Verständnis ablei-
ten.1305 

Vom Anwendungsbereich der Norm ausgenommen, sind gem. Art. 124 Abs. 1 
UZK vorab bereits Fälle, in denen es zur Nichterhebung der Zollschuld aufgrund 
gerichtlich festgestellter Insolvenz des Zollschuldners kommt. Die an dieser 
Stelle benannten geltenden Vorschriften befinden sich nicht im UZK und auch 

                                                 
1299 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 

1220. 
1300 Witte in: Witte, UZK, 2018, Vor Art. 124 UZK, Rn. 10. 
1301 Vgl. Art. 288 Abs. 2 UZK. Die Norm spricht von „Juni 2016“. Dies ist jedoch ein redak-

tioneller Fehler, der mit der Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Euro-
päischen Parlamentes und des Ratesv v. 9.10.2013 zur Festlegung des Zollkodex der 
Union, ABl. EU Nr. L 287/90 bereits behoben wurde. 

1302 Trennt, AW-Prax 2016, 229 (233f.), der sich in seiner Argumentation auf die Übergangs-
bestimmungen zum UZK sowie auf das Günstigkeitsprinzip und das Verhältnis der zoll-
schuldrechtlichen Vorschriften von ZK und UZK bezieht. 

1303 Siehe hierzu ausführlich Wolffgang/Felderhoff, Zum nachträglichen Erlöschen der Zoll-
schuld, Ist Art. 124 UZK auf vor dem 1. Mai 2016 entstandene und zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht erloschene Zollschulden anwendbar?, AW-Prax 2016, 337 (337ff.), die sich 
im Einzelnen auch überzeugend mit den Argumenten von Trennt auseinandersetzen 
(339ff.).  

1304 Deimel, UZK – Erfahrungsbericht und Perspektiven aus Sicht der Rechtsprechung in: 
Weiß (Hrsg.), „Bewegte Welt“ – Handel in stürmischen Zeiten, Tagungsband des 29. Eu-
ropäischen Zollrechtstags des EFA am 29. und 30. Juni 2017 in Bremen, 2017, S. 108 in 
Anlehnung an EuGH, Urt. v. 23.2.2006, Rs. C-201/04, ECLI:EU:C:2006:136 (Molen-
bergnatie), Rn. 31, 41; Deimel in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung – Fi-
nanzgerichtsordnung, Art. 124 UZK, Rn. 4 [Stand: Februar 2017]; Wolffgang/Felderhoff, 
AW-Prax 2016, 337 (338). 

1305 Wolffgang/Felderhoff, AW-Prax 2016, 337 (338f.). 
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nicht im europäischen Recht, sondern richten sich nach den nationalen Insolvenz-
ordnungen der einzelnen Mitgliedstaaten.1306 

1. Art. 124 Abs. 1 Buchst. a UZK – Zollschuld nicht mehr  
mitteilbar/Verjährung 

In seinem ersten Erlöschenstatbestand normiert Art. 124 Abs. 1 Buchst. a UZK 
das Erlöschen der Zollschuld für den Fall, dass die Zollschuld nicht mehr mitteil-
bar ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Zollschuld nach Art. 103 UZK verjährt 
ist. Dieser Erlöschensgrund der Verjährung war bereits in Art. 9 Abs. 1 Buchst. b 
RL EWG Nr. 79/623 vorgesehen. Der Tatbestand des Art. 124 Abs. 1 Buchst. a 
UZK ist unmittelbarer Nachfolger des Art. 233 UAbs. 1 ZK und war ebenfalls in 
Art. 86 Abs. 1 MZK über einen Verweis tatbestandlich vorgesehen.  

Nach dem UZK verjährt eine Zollschuld in der Regel, wenn diese gem. 
Art. 103 Abs. 1 UZK nach Ablauf von drei Jahren nicht mehr mitgeteilt werden 
kann, wobei der Tag des Entstehens der Zollschuld der relevante Tag für die Ver-
jährung ist. Die Berechnung der Verjährung richtet sich nach der Fristenverord-
nung1307, was sich ausdrücklich aus Art. 55 Abs. 2 UZK ergibt.  

Eine etwaige Fristverlängerung der Verjährung auf mindestens fünf bis maximal 
zehn Jahre regelt Art. 103 Abs. 2 UZK für den Fall, dass die Zollschuld aufgrund 
einer strafbaren Handlung entstanden ist. Diese Frist berechnet sich auch weiter-
hin nach der FristenVO. Allerdings richtet sich die konkrete Ausgestaltung der 
vorgesehenen Höchstfrist nach einzelstaatlichem Recht, was sich aus Art. 103 
Abs. 2 UZK ergibt. Gem. Art. 103 Abs. 3 UZK kann es überdies auch zu einer 
Aussetzung der Verjährungsfrist kommen, sofern ein Rechtsbehelf nach Art. 44 
UZK eingelegt wird (Buchst. a) oder dem Zollschuldner von den Zollbehörden 
gem. Art. 22 Abs. 6 UZK Gründe für ihre Mitteilung der Zollschuld mitgeteilt 
werden (Buchst. b). Besondere Regelungen für die Verjährung im Falle des Wie-
derauflebens der Zollschuld nach Art. 116 Abs. 7 UZK sieht Art. 103 Abs. 4 UZK 
vor. 

                                                 
1306 Für Deutschland gilt in diesem Zusammenhang die Insolvenzordnung (InsO) und hier 

speziell die §§ 286ff. InsO, die sich mit der Restschuldbefreiung im Falle der Insolvenz 
des Schuldners befassen, welche zur Nichterhebung der Zollschuld führen kann. 

1307 VO (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln 
für die Fristen, Daten und Termine, ABl. EG Nr. L 124/1. 
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2. Art. 124 Abs. 1 Buchst. b UZK – Entrichtung des Einfuhr-/ 
Ausfuhrabgabenbetrags 

Der zweite Erlöschenstatbestand regelt mit Art. 124 Abs. 1 Buchst. b UZK, dass 
eine Zollschuld dann erlischt, wenn der entsprechende Einfuhr- oder Ausfuhrab-
gabenbetrag entrichtet wurde. Bereits in Art. 9 Abs. 1 Buchst. a Var. 1 RL EWG 
Nr. 79/623 war dieser Fall des Erlöschens vorgesehen. Der Tatbestand ist Nach-
folger des Art. 233 UAbs. 1 Buchst. a ZK und war auch in Art. 86 Abs. 1 
Buchst. a MZK vorgesehen.  

Er kann als Standardfall im Zusammenspiel von Zollschuldentstehung und Er- 
löschen betrachtet werden, da in der Regel, und sofern es keinen Dissens zwi-
schen dem Wirtschaftsbeteiligten und den Zollbehörden über die Entstehung der 
Zollschuld gibt, die entsprechenden Abgaben durch den Wirtschaftsbeteiligten 
entrichtet werden. Die Abgabenentrichtung ist in Art. 109 UZK normiert. Sie 
kann gem. Art. 109 Abs. 1 UZK in bar oder mit anderen Zahlungsmitteln erfol-
gen, die schuldbefreiende Wirkung1308 haben. Der Abgabenbetrag kann dabei 
auch von einem Dritten anstelle des Zollschuldners gem. Art. 109 Abs. 2 UZK 
entrichtet werden. Die Entrichtung des Abgabenbetrags wirkt auch für alle Ge-
samtschuldner nach Art. 84 UZK.1309 

3. Art. 124 Abs. 1 Buchst. c UZK – Erlass des Einfuhr-/ 
Ausfuhrabgabenbetrags 

Art. 124 Abs. 1 Buchst. c UZK regelt in seinem dritten Erlöschenstatbestand, wie 
bereits Art. 9 Abs. 1 Buchst. a Var. 2 RL EWG Nr. 79/623, dass eine Zollschuld 
durch den Erlass des Einfuhr- oder Ausfuhrabgabenbetrags erlischt. Der Tatbe-
stand ist Nachfolger des Art. 233 UAbs. 1 Buchst. b ZK und war auch wortgleich 
in Art. 86 Abs. 1 Buchst. b MZK vorgesehen.  

Der Begriff des Erlasses ist in Art. 5 Nr. 29 UZK legal definiert und bezeichnet 
die Befreiung von der Verpflichtung zur Entrichtung eines noch nicht entrichteten 
Einfuhr- oder Ausfuhrabgabenbetrags. Einschränkend steht Art. 124 Abs. 1 
Buchst. c UZK jedoch unter dem Vorbehalt des Abs. 5 der Norm. Dieser regelt, 

                                                 
1308 Hierunter ist auch die Aufrechnung zu fassen, welche sich nach einzelstaatlichem Recht 

richtet und nach deutschem Recht gem. Art. 109 Abs. 1 UZK i.V.m. § 226 AO erfolgen 
kann. 

1309 Gellert in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, 
Art. 124 UZK, Rn. 5 [Stand: September 2016]; Bartone in: Krenzler/Herrmann/Niestedt, 
EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Art. 124 UZK, Rn. 7 [Stand: Mai 2017]; Deimel in: 
Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, Art. 124 UZK, 
Rn. 33 [Stand: Februar 2017]. 
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dass, sofern mehrere Personen als Zollschuldner dazu verpflichtet sind die ent-
sprechenden Abgaben zu entrichten, ein etwaiges Erlöschen der Zollschuld nur 
für diejenige(n) Person(en) zum Tragen kommt, der bzw. denen auch konkret der 
Erlass gewährt wurde. Folglich bleibt die Zollschuld für alle anderen Zollschuld-
ner im Fall des Erlasses weiterhin bestehen.1310 

4. Art. 124 Abs. 1 Buchst. d UZK – Ungültigkeitserklärung der 
Zollanmeldung 

Nach Art. 124 Abs. 1 Buchst. d UZK kommt es ebenfalls zum Erlöschen der Zoll-
schuld, wenn für Waren, die zu einem abgabenpflichtigen Zollverfahren ange-
meldet worden sind, die abgegebene Zollanmeldung auf Antrag für ungültig er-
klärt wird. Dies ist konsequent, da ohne eine Zollanmeldung auch keine Abga-
benschuld entstehen kann. Verliert die Zollanmeldung ihre Gültigkeit, so wird 
auch der vormals festgesetzten Abgabenschuld die rechtliche Grundlage entzo-
gen. Dieser Erlöschensgrund war in ähnlicher Form bereits in Art. 9 Abs. 2 
Buchst. a 1. Anstr. und Buchst. b 1. Anstr. RL EWG Nr. 79/623 vorgesehen. Al-
lerdings bezog er sich nur auf die Anmeldung zum freien Verkehr oder die Aus-
fuhr. Art. 8 Abs. 2 Buchst. a, Abs. 3 Buchst. a VO EWG Nr. 2144/87, Art. 233 
UAbs. 1 Buchst. c 1. Anstich ZK sowie Art. 86 Abs. 1 Buchst. c MZK sehen wie 
ihr Nachfolger bereits die Ungültigkeitserklärung der Anmeldungen zu Zollver-
fahren vor, die mit einer Abgabenerhebung einhergehen.1311  

Die Voraussetzungen für die Ungültigkeitserklärung einer Zollanmeldung befin-
den sich im Unionszollrecht in Art. 174 UZK. Demzufolge ist gem. Art. 174 
Abs. 1 UZK zunächst ein Antrag des Anmelders erforderlich, damit eine bereits 
von den Zollbehörden angenommene Zollanmeldung von diesen wieder für un-
gültig erklärt wird. Weiterhin müssen die Zollbehörden von einem der beiden in 
Art. 174 Abs. 1 UZK normierten Fälle überzeugt sein. Dies ist zum einen dann 
gegeben, wenn die Waren unverzüglich in ein anderes Zollverfahren übergeführt 
werden müssen (Buchst. a) und zum anderen, wenn die Überführung der Waren 
zu einem angemeldeten Zollverfahren infolge besonderer Umstände nicht mehr 
gerechtfertigt ist (Buchst. b). Gehemmt wird die Antragsmöglichkeit des Wirt-
schaftsbeteiligten gem. Art. 174 Abs. 1 UAbs. 2 UZK durch eine angeordnete 
Zollbeschau seitens der Zollbehörden. Erst nach erfolgter Beschau kann der An-
trag gestellt werden.  

                                                 
1310 Siehe hierzu auch Gliederungspunkt C. III. 2. b) des 4. Teils dieser Arbeit.  
1311 Anmerkung: In der Praxis sind dies, mangels nicht erhobener Ausfuhrabgaben, die Über-

lassung zum zollrechtlich freien Verkehr (Art. 201 UZK) sowie die vorübergehende Ver-
wendung unter teilweiser Befreiung von Einfuhrabgaben (Art. 250 UZK); siehe auch 
Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 11. 
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Zeitlich begrenzt wird der Antrag auf Ungültigkeitserklärung gem. Art. 174 
Abs. 2 UZK durch die Überlassung der Waren durch die Zollbehörden. Nach dem 
Zeitpunkt der Überlassung besteht grundsätzlich für den Wirtschaftsteilnehmer 
keine Antragsmöglichkeit mehr und folglich kann auch Art. 124 Abs. 1 Buchst. d 
UZK keine Anwendung mehr finden. Allerdings sieht Art. 148 UZK-DelVO ge-
sonderte Fälle vor, in denen eine Ungültigkeitserklärung auch nach der Überlas-
sung erfolgen kann. Liegen die Voraussetzungen für die Ungültigkeitserklärung 
vor, so wird die Zollanmeldung von Anfang an als nicht abgegeben betrachtet, 
wodurch die Zollschuld rückwirkend gem. Art. 124 Abs. 1 Buchst. d UZK wieder 
erlischt.1312 

5. Art. 124 Abs. 1 Buchst. e UZK – Beschlagnahme und/oder 
Einziehung 

Eine Zollschuld erlischt ferner gem. Art. 124 Abs. 1 Buchst. e UZK, sofern abga-
benpflichtige Waren eingezogen oder beschlagnahmt und gleichzeitig oder nach-
folgend eingezogen werden.1313 Dieser Erlöschensgrund war erstmals in Art. 8 
Abs. 1 Buchst. b VO EWG Nr. 2144/87 zu finden.1314 Nach dem ZK war dieser 
Tatbestand in Art. 233 UAbs. 1 Buchst. c 2. Anstr. und Buchst. d ZK vorgesehen. 
Allerdings galt dieser lediglich bei Beschlagnahme und gleichzeitiger oder späte-
rer Einziehung, die sich vor der Überlassung der Waren ereigneten. Mit der Ein-
führung des MZK trennt der Verordnungsgeber die beiden Tatbestände der allei-
nigen Einziehung und der Beschlagnahme mit gleichzeitiger oder anschließender 
Einziehung in Art. 86 Abs. 1 Buchst. d und e MZK. Wie auch in Art. 124 Abs. 1 
Buchst. e UZK, entfällt zudem das Erfordernis, dass die Waren vor ihrem Ein-
gang in den Wirtschaftskreislauf beschlagnahmt werden müssen.1315 Damit wird 

                                                 
1312 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 12; Gellert in: Dorsch, Zollrecht – Recht 

des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Art. 124 UZK, Rn. 9 [Stand: September 
2016]; Bartone in: Krenzler/Herrmann/Niestedt, EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, 
Art. 124 UZK, Rn. 10 [Stand: Mai 2017]. 

1313 A.A. Deimel in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, 
Art. 124 UZK, Rn. 42 [Stand: Februar 2017], der an dieser Stelle von einem ungenauen 
Wortlaut seitens des Verordnungsgebers ausgeht. Demzufolge würde dann eine Einzie-
hung ohne Beschlagnahme den Tatbestand nicht erfüllen. 

1314 Vgl. auch 5. Erwägungsgrund der VO (EWG) Nr. 2144/87, ABl. EG Nr. L 201/15. 
1315 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 14, Deimel in: Hübschmann/Hepp/Spita-

ler, Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, Art. 124 UZK, Rn. 42 [Stand: Februar 
2017]; Witte/Henke/Kammerzell, Der Unionszollkodex (UZK), 2017, S. 137; Müller-Ei-
selt in: Müller-Eiselt/Vonderbank, EG-Zollrecht, Art. 124 UZK, Rn. 6 [Stand: Juli 2015]. 
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zugleich eine Sanktionsmaßnahme in den Erlöschenstatbeständen abgeschafft.1316 
Mit dem UZK sind beide Fallvarianten, die fortan zwei Erlöschensgründe darstel-
len, systematisch wieder in einem Buchstaben zusammengefasst worden. Den-
noch kommt es an dieser Stelle zu einer Ausweitung des Tatbestands, da nun auch 
die Einziehung der Waren allein zu einem Erlöschen der Zollschuld führt.1317 

Die vom Verordnungsgeber festgelegte Abgabenpflichtigkeit der Waren wirft al-
lerdings im Falle von Einziehung oder Beschlagnahme nach der Überlassung Fra-
gen auf.1318 Waren, die vorschriftswidrig gem. Art. 79 UZK Eingang in den Wirt-
schaftskreislauf des Zollgebietes gefunden haben, bleiben abgabenpflichtig, so-
dass es bei Einziehung oder Beschlagnahme dieser gem. Art. 124 Abs. 1 Buchst. e 
UZK zu einem Erlöschen der Zollschuld kommt.1319 Eine Überlassung hat in die-
sem Kontext gar nicht stattgefunden. Waren, die allerdings von den Zollbehörden 
zum zollrechtlich freien Verkehr überlassen und für die Abgaben bereits entrich-
tet wurden, sind nicht mehr abgabenpflichtig. Kommt es in diesen Fällen zur Ein-
ziehung oder Beschlagnahme, so ist der Erlöschensgrund des Art. 124 Abs. 1 
Buchst. e UZK für die entstandene Zollschuld nicht mehr anwendbar.1320 Hierfür 
spricht auch, dass sich die überlassenen Waren bereits im Wirtschaftskreislauf der 
Union aufgehalten haben und zumindest teilweise an diesem partizipiert ha-
ben.1321 

Unter dem Begriff des Einziehens ist der dauerhafte Entzug der Verfügungsmacht 
über die Waren zu verstehen.1322 Von einer Beschlagnahme ist auszugehen, wenn 

                                                 
1316 Müller-Eiselt in: Müller-Eiselt/Vonderbank, EG-Zollrecht, Art. 124 UZK, Rn. 6 [Stand: 

Juli 2015]; Lux, ZfZ 2014, 243 (250); so auch schon zur inhaltsgleichen Vorgängernorm 
Art. 86 Abs. 1 Buchst. d und e MZK Sicken, AW-Prax 2011, 331 (335).  

1317 Bartone in: Krenzler/Herrmann/Niestedt, EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, 
Art. 124 UZK, Rn. 11 [Stand: Mai 2017]. 

1318 Siehe hierzu Trennt, AW-Prax 2016, 229 (230). 
1319 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 17; Gellert in: Dorsch, Zollrecht – Recht 

des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Art. 124 UZK, Rn. 10 [Stand: September 
2016]. 

1320 Trennt, AW-Prax 2016, 229 (230); Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 18. 
1321 So Trennt, AW-Prax 2016, 229 (230). 
1322 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 21; Deimel in: Hübschmann/Hepp/Spita-

ler, Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, Art. 124 UZK, Rn. 44 [Stand: Februar 
2017]; Stiehle in: Schwarz/Wockenfoth (Hrsg.), Zollrecht, Loseblatt, Art. 233 ZK, Rn. 9 
[Stand: November 1994]. 
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es zu einer vorläufigen zwangsweisen Sicherstellung der Waren im Interesse öf-
fentlicher Belange kommt.1323 In Kombination mit der gleichzeitigen oder an-
schließenden Einziehung führt sie ebenfalls zum Erlöschen der Zollschuld.1324 
Mit beiden Maßnahmen soll das Eingehen von Waren in den Wirtschaftskreislauf 
der Union ohne Abgabenentrichtung verhindert werden.1325 

In diesem Zusammenhang ist Art. 198 UZK als maßgebliche Norm heranzuziehen, 
die eine Reihe von Fällen regelt, bei deren Vorliegen die Einziehung eine von den 
Zollbehörden zu treffende und erforderliche Maßnahme ist. Gründe für eine Ein-
ziehung gem. Art. 198 Abs. 1 UZK können zum einen in der Nichterfüllung einer 
Verpflichtung in Bezug auf das Verbringen von Nicht-Unionswaren oder das Nicht-
gewährleisten der zollamtlichen Überwachung liegen (Buchst. a). Weiterhin kön-
nen auch eine durch den Zollanmelder vereitelte Beschau, fehlende Unterlagen, die 
für die Überlassung oder die Überführung in ein Zollverfahren notwendig sind, feh-
lende Abgaben- oder Sicherheitsentrichtungen sowie Verbote und Beschränkungen 
hinsichtlich der Waren Anlass zur Einziehung geben (Buchst. b, Ziff. i-iv). Aber 
auch das Nichtabholen der Ware nach der Überlassung (Buchst. c), die Feststellung, 
dass die Waren die notwendigen Voraussetzungen für die erfolgte Überlassung 
nicht erfüllt hatten (Buchst. d) oder die Aufgabe zugunsten der Staatskasse 
(Buchst. e) können ein Einziehen der Waren durch die zuständigen Zollbehörden 
rechtfertigen. Durch das Einziehen befinden sich die Waren nicht (mehr) im Wirt-
schaftskreislauf der Union und folglich ist das Erlöschen der Zollschuld gerechtfer-
tigt.1326 Für das Erlöschen der Zollschuld kommt es dabei auf den Zeitpunkt des 
Einziehens nicht an.1327 Art. 198 Abs. 2 UZK fingiert in diesem Kontext die Über-
führung von eingezogenen Nicht-Unionswaren in das Zolllager. Die zollamtliche 

                                                 
1323 Deimel in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, 

Art. 124 UZK, Rn. 43 [Stand: Februar 2017]; Bartone in: Krenzler/Herrmann/Niestedt, 
EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Art. 124 UZK, Rn. 13 [Stand: Mai 2017]; Stiehle 
in: Schwarz/Wockenfoth, Zollrecht, Art. 233 ZK, Rn. 8 [Stand: November 1994]. 

1324 An dieser Stelle ist die Rechtsprechung des EuGH zu beachten, welcher eine zum Er- 
löschen führende Beschlagnahme nur anerkennt, wenn die Ware bei dieser nicht über die 
erste innerhalb des Zollgebietes liegende Zollstelle hinausgelangt ist, EuGH, Urt. v. 
2.4.2009, Rs. C-459/07, ECLI:EU:C:2009:224 (Elshani), Rn. 38. 

1325 EuGH, Urt. v. 29.10.2010, Rs. C-230/08, ECLI:EU:C:2010:231 (Dansk TL), Rn. 63; Bar-
tone in: Krenzler/Herrmann/Niestedt, EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Art. 124 
UZK, Rn. 12 [Stand: Mai 2017]; Deimel in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenord-
nung – Finanzgerichtsordnung, Art. 124 UZK, Rn. 43f. [Stand: Februar 2017]. 

1326 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 22. 
1327 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 

1237. 
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Überwachung und der Nichteingang der Waren in den Wirtschaftskreislauf wer-
den so gewährleistet.1328 

Allerdings ist festzustellen, dass sich die Gründe des Einziehens durch die Zoll-
behörden nicht auf Art. 198 UZK allein beschränken.1329 Der Wortlaut der Norm 
macht an dieser Stelle keine Einschränkungen hinsichtlich des Rechtsgrundes für 
Einzug oder Beschlagnahme.1330 Folglich kommen auch andere europarechtli-
che1331 oder mitgliedstaatliche Regelungen1332 als Grund für Einziehung und/oder 
Beschlagnahme in Betracht. 

Eine Einschränkung des Anwendungsbereichs der Norm sieht Art. 124 Abs. 2 
UZK für Zwecke der Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen die Zollvorschrif-
ten vor. Ein Erlöschen der Zollschuld ist hiernach nicht vorgesehen, wenn die 
Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben oder das Bestehen einer Zollschuld nach mitglied-
staatlichem Recht die Grundlage für die Festsetzung von Sanktionen ist. An die-
ser Stelle überlässt der Unionsgesetzgeber ein etwaiges Erlöschen der Zollschuld 
der nationalen Gesetzgebung, indem er es an diese koppelt. Ein potenzieller sank-
tionsgebender Charakter der Zollschuld wird vom nationalen Recht abhängig ge-
macht und kann damit auch von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich 
sein.1333 

6. Art. 124 Abs. 1 Buchst. f UZK – Zerstörung oder Aufgabe 

Mit der Zerstörung abgabenpflichtiger Waren unter zollamtlicher Überwachung 
oder deren Aufgabe zugunsten der Staatskasse bestehen weitere Gründe für das 
Erlöschen der Zollschuld, die nach Art. 124 Abs. 1 Buchst. f UZK den sechsten 
Erlöschenstatbestand des Unionszollrechts darstellen. Vorgesehen war diese Art 
der Erlöschens bereits in Art. 9 Abs. 2 Buchst. a 2. Anstr. RL EWG Nr. 79/623, 
wenngleich sich der Tatbestand nur auf zum zollrechtlich freien Verkehr ange-
meldete Waren bezog. In den Regelungen des ZK lässt sich die Wertung, die hin-
ter diesem Erlöschensgrund steht, in Art. 233 UAbs. 1 Buchst. c 2. Anstr. ZK und 
in Art. 206 Abs. 1 ZK finden. Allerdings führte das Eingreifen des Art. 206 ZK 

                                                 
1328 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 23. 
1329 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 20; Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch 

des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 1236; a.A. Trennt, AW-Prax 2016, 
229 (229f.). 

1330 Bartone in: Krenzler/Herrmann/Niestedt, EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Art. 124 
UZK, Rn. 12f. [Stand: Mai 2017]. 

1331 Z.B. Regelungen zu Verboten und Beschränkungen. 
1332 Z.B. in Deutschland § 94 Abs. 2 StPO, § 74a StGB, § 375 Abs. 2 AO. 
1333 Siehe auch Gliederungspunkt C. III. 2. a) des 4. Teils dieser Arbeit. 
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noch dazu, dass eine Zollschuld gar nicht erst entstand.1334 Art. 86 Abs. 1 
Buchst. f MZK, welcher wortgleich mit der Nachfolgenorm des Art. 124 Abs. 1 
Buchst. f UZK ist, hebt dieses systematische Verständnis schließlich auf, sodass 
der Tatbestand bereits entstandene Zollschulden fortan zum Erlöschen bringt.  

Artikel 197 UZK regelt in Kapitel 4 die Verwertung von Waren und deren Zer-
störung. Hiernach können gestellte Waren auf Verlangen der Zollbehörden in be-
gründeten Fällen1335 zerstört werden, wobei die Kosten der Zerstörung vom Be-
sitzer der Waren getragen werden müssen. Unter einer Zerstörung versteht man 
die vollständige Funktionsaufhebung der Ware, sodass sie nach dem Zerstörungs-
vorgang für ihren eigentlichen Zweck unbrauchbar ist. Dabei kommt es zu einer 
grundlegenden Veränderung der Beschaffenheit der Ware, wobei ihre Substanz 
nicht vollständig beseitigt wird.1336 Die bei einer Zerstörung anfallenden Reste 
und Abfälle müssen entsprechend Art. 248 UZK-DVO behandelt werden. Sie 
sind als abgabenpflichtige Nicht-Unionswaren einzustufen.1337 Eine Zerstörung 
kann des Weiteren auch auf Verlangen des Wirtschaftsbeteiligten im Rahmen der 
aktiven Veredelung erfolgen, da die Zerstörung gem. Art. 5 Nr. 37 Buchst. c UZK 
ein Veredelungsvorgang i.S.d. Art. 254 Abs. 1 UZK ist.  

Die Aufgabe von Waren zugunsten der Staatskasse ist in Art. 199 UZK normiert. 
Mit Genehmigung der Zollbehörden können der Besitzer der Waren oder der In-
haber des jeweiligen Zollverfahrens Nicht-Unionswaren und Waren, die sich in 
der Endverwendung befinden, dieser Bestimmung zuführen. Mit ihr gehen alle 
Ansprüche an den bezeichneten Waren verloren. Dabei kann ein Verzicht auf die 
Waren einer Aufgabe im Sinne der Norm gleichgesetzt werden.1338 Anders noch 
als in Art. 182 Abs. 1 3. Anstr. ZK ist die Aufgabe zugunsten der Staatskasse 

                                                 
1334 Siehe hierzu insbesondere Gliederungspunkte C. I. 1. c) und C. I. 2. des 4. Teils dieser 

Arbeit.  
1335 Nach Wielander in: Witte (Hrsg.), UZK, Zollkodex der Union, 2018, Art. 197 UZK, Rn. 3 

bestimmt sich der unbestimmte Rechtsbegriff der begründeten Fälle nach Art. 198 Abs. 1 
UZK; a.A. wohl Bender in: Krenzler/Herrmann/Niestedt (Hrsg.), EU-Außenwirtschafts- 
und Zollrecht, Loseblatt, Art. 197 UZK, Rn. 4 [Stand: April 2016]. 

1336 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, 
Glossarteintrag zum Begriff „Zerstörung“, S. 668, wonach selbst bei intensivster Einwir-
kung wirtschaftlich verwertbare Reste oder Abfälle übrig bleiben. 

1337 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 
1240; Wielander in: Witte, UZK, 2018, Art. 197 UZK, Rn. 1; Bender in: Krenzler/Herr-
mann/Niestedt, EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Art. 197 UZK, Rn. 8 [Stand: April 
2016]. 

1338 Gellert in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, 
Art. 124 UZK, Rn. 17 [Stand: September 2016]; Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 
UZK, Rn. 22. 
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nicht mehr an die Ausgestaltung im einzelstaatlichen Recht geknüpft, sondern gilt 
seit der Anwendbarkeit des UZK einheitlich in allen Mitgliedstaaten.1339  

7. Art. 124 Abs. 1 Buchst. g UZK – Vollständige Zerstörung oder 
unwiederbringlicher Verlust  

Weiterhin kommt es gem. Art. 124 Abs. 1 Buchst. g UZK zum Erlöschen der 
Zollschuld, sofern das Verschwinden der Waren oder die Nichterfüllung einer 
zollrechtlichen Verpflichtung unter bestimmten Umständen in ihrer vollständigen 
Zerstörung oder in einem unwiederbringlichen Verlust resultiert. So erlischt die 
Zollschuld, wenn die Waren aufgrund ihrer Beschaffenheit, infolge unvorherseh-
barer Ereignisse oder höherer Gewalt oder auf Anweisung der Zollbehörden voll-
ständig zerstört wurden oder unwiederbringlich verloren gegangen sind. Den Fall 
des Erlöschens der Zollschuld aufgrund unwiederbringlichen Verlusts der Ware 
infolge von höherer Gewalt, Zufall oder in der Natur der Waren liegenden Ursa-
chen hat bereits Art. 9 Abs. 2 Buchst. a 3. Anstr. RL EWG Nr. 79/623 vorgese-
hen. Auch Art. 8 Abs. 2 Buchst. c VO EWG Nr. 2144/87 sieht diesen Erlöschens-
tatbestand vor und ergänzt ihn zusätzlich um den Fall der Vernichtung.  

Im ZK lässt sich die Wertung im Nichtentstehungstatbestand des Art. 206 Abs. 1 
ZK wiederfinden, der jedoch nur für bestimmte Fälle der Einfuhrzollschuldent-
stehung bei Verstößen galt. Diese Einschränkung ist mit dem UZK entfallen.1340 
Ferner bezog sich der Tatbestand des Art. 206 Abs. 1 ZK auch auf die Zerstörung 
der Waren. Mit der Neufassung des Art. 124 Abs. 1 Buchst. g UZK, der wort-
gleich mit dessen nie zur Anwendung gekommener Vorgängernorm des Art. 86 
Abs. 1 Buchst. g MZK ist, bezieht sich der Erlöschensgrund fortan auf sämtliche 
Fälle der Zollschuldentstehung bei Verstößen.1341 Im Wortlaut sind dabei einige 

                                                 
1339 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 28; Bender in: Krenzler/Herrmann/Nies-

tedt (Hrsg.), EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Loseblatt, Art. 199 UZK, Rn. 1 [Stand: 
April 2016]; Trennt, AW-Prax 2016, 229 (230). Allerdings ist eine praktische Umsetzung 
dieser Regelung in Deutschland bisweilen nicht vorhanden bzw. es gibt keine Möglichkeit 
von ihr Gebrauch zu machen, so Gellert in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüber-
schreitenden Warenverkehrs, Art. 124 UZK, Rn. 17 [Stand: September 2016]; Wielander 
in: Witte (Hrsg.), UZK, Zollkodex der Union, 2018, Art. 199 UZK, Rn. 2; Bartone in: 
Krenzler/Herrmann/Niestedt, EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Art. 124 UZK, Rn. 1 
[Stand: Mai 2017]. 

1340 Deimel in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, 
Art. 124 UZK, Rn. 52 [Stand: Februar 2017]; Müller-Eiselt in: Müller-Eiselt/Vonder-
bank, EG-Zollrecht, Art. 124 UZK, Rn. 7 [Stand: Juli 2015]. 

1341 Witte/Henke/Kammerzell, Der Unionszollkodex (UZK), 2017, S. 137; Deimel in: Hüb-
schmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, Art. 124 UZK, 
Rn. 52 [Stand: Februar 2017]. 
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Änderungen zu verzeichnen, die sich im Ergebnis jedoch nicht auf den Sinn und 
Zweck oder die beabsichtigte Rechtsfolge des Erlöschensgrundes auswirken.  

Der Tatbestand des Art. 124 Abs. 1 Buchst. g UZK beinhaltet mehrere Möglich-
keiten, aufgrund derer die Zollschuld zum Erlöschen gebracht werden kann. Ins-
gesamt ist eine genaue Differenzierung zwischen den einzelnen aufgeführten Va-
rianten innerhalb des Tatbestands jedoch nicht nötig, da dieser sämtliche Zerstö-
rungsgrade und Fälle des Untergangs regelt.1342  

Der Begriff der vollständigen Zerstörung der Waren ist mit der Neufassung von 
Art. 124 Abs. 1 Buchst. g UZK in dessen Wortlaut gekommen.1343 Art. 206 
Abs. 1 ZK unterschied in diesem Zusammenhang noch zwischen der Vernichtung 
und der Zerstörung der Waren. Als vernichtet gilt eine Ware, wenn sie gegen-
ständlich nicht mehr vorhanden ist oder keinerlei Wert mehr besitzt.1344 Werden 
Eigenschaften oder die Beschaffenheit einer Ware verändert, sodass diese nicht 
mehr bestimmungsgemäß verwendet werden kann, so spricht man von einer Zer-
störung.1345 Diese Unterscheidung findet sich im UZK nicht wieder. Auch kann 
aus dem Begriff der vollständigen Zerstörung nicht auf die Vernichtung geschlos-
sen werden, da Art. 124 Abs. 3 UZK dem entgegensteht.1346 Allerdings beinhaltet 
die Vernichtung von Waren zugleich deren Zerstörung und geht sogar noch weiter 
als diese. Folglich muss dieser Umstand als ein Mehr der Zerstörung erst recht 
durch den Tatbestand erfasst sein.  

Nach der Legaldefinition des Art. 124 Abs. 1 Buchst. g UZK gilt eine Ware als 
unwiederbringlich verloren, wenn sie von niemandem mehr verwendet werden 
kann. Dies entspricht der Definition aus dem vormaligen Art. 206 Abs. 1 UAbs. 2 
ZK. Die Ware kann in diesem Fall in keinster Weise mehr einen wirtschaftlichen 
Nutzen haben oder ist untergegangen.1347 

                                                 
1342 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 

1245. 
1343 Auch Art. 86 Abs. 1 Buchst. g MZK sah dieses Kriterium bereits vor.  
1344 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 

1244; Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 31; Summersberger, Zum Begriff 
des „Vernichtens“ einer Ware, AW-Prax 2006, 342 (343). 

1345 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 
1245; Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 31; Stiehle in: Schwarz/Wocken-
foth (Hrsg.), Zollrecht, Loseblatt, Art. 206 ZK, Rn. 6 [Stand: Dezember 2008]. 

1346 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 32, der den Begriff „vollständig“ für ob-
solet hält; a.A. wohl Bartone in: Krenzler/Herrmann/Niestedt, EU-Außenwirtschafts- und 
Zollrecht, Art. 124 UZK, Rn. 16 [Stand: Mai 2017]. 

1347 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 33 mit Beispielen. 
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Weiterhin müssen auch die im Tatbestand benannten Gründe, auf die das Ver-
schwinden der Waren bzw. die Nichterfüllung der zollrechtlichen Verpflichtun-
gen zurückzuführen ist, genauer erörtert werden: Gründe, die in der Beschaffen-
heit der jeweiligen Waren liegen, die für deren Zerstörung, Vernichtung oder Ver-
lust verantwortlich sind, sind solche, die in deren Natur angelegt sind. Folglich 
ist dieser Umstand unabhängig vom menschlichen Willen und kann mithin auch 
nur in Kombination mit dem unwiederbringlichen Verlust in Form des Unter-
gangs auftreten.1348 

Unter unvorhersehbaren Ereignissen können zufällige Begebenheiten oder unge-
wöhnliche, nicht beeinflussbare Umstände gefasst werden.1349 Damit entspricht 
der Grund jenem des Zufalls aus Art. 206 Abs. 1 ZK. Auf solche unvorhersehba-
ren Ereignisse, die für das Verschwinden der Ware oder für die Nichterfüllung 
von zollrechtlichen Verpflichtungen verantwortlich sind, hat der Wirtschaftsbe-
teiligte keinen Einfluss.1350 Der Begriff hängt eng mit jenem der höheren Gewalt 
zusammen und taucht sogar in dessen Definition auf.  

Unter dem Begriff der höheren Gewalt im Kontext der Zollregelungen versteht 
der EuGH in ständiger Rechtsprechung grundsätzlich ungewöhnliche und unvor-
hersehbare Ereignisse, auf die der Betroffene keinen Einfluss hat und deren Fol-
gen, trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt, nicht hätten vermieden werden 
können.1351 Beispiele für das Vorliegen von höherer Gewalt sind Naturkatastro-
phen.1352 Unachtsames oder leichtfertiges Verhalten in Bezug auf die Waren, das 
zu einem Verschwinden dieser oder zur Nichterfüllung zollrechtlicher Verpflich-
tungen führt, kann indes nicht als höhere Gewalt eingestuft werden.1353 Mit Blick 

                                                 
1348 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 34. 
1349 Alexander in: Witte (Hrsg.), UZK, Zollkodex der Union, 2018, Art. 121 UZK, Rn. 4; Dei-

mel in: Hübschmann/Hepp/Spitaler (Hrsg.), Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, 
Loseblatt, Art. 121 UZK, Rn. 56 [Stand: Februar 2017]; Gellert in: Dorsch (Hrsg.), Zoll-
recht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Loseblatt, Art. 121 UZK, 
Rn. 26 [Stand: September 2016]. 

1350 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 35. 
1351 Vgl. u.a. EuGH, Urt. v. 5.2.1987, Rs. C-145/85, ECLI:EU:C:1987:63 (Denkavit België), 

Rn. 11; EuGH, Urt. v. 8.7.2010, Rs. C‑334/08, ECLI:EU:C:2010:414 (Kommission/Ita-
lien), Rn. 46; EuGH, Urt. v. 14.6.2012, Rs. C-533/10, ECLI:EU:C:2012:347 (CIVAD), 
Rn. 27. 

1352 Stiehle in: Schwarz/Wockenfoth, Zollrecht, Art. 206 ZK, Rn. 10 [Stand: Dezember 2008]; 
Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 38. 

1353 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 37. 
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auf die bisherige Rechtsprechung des EuGH zu diesem Begriff1354 kann konsta-
tiert werden, dass der Gerichtshof den Begriff der höheren Gewalt eher restriktiv 
auslegt. 

Ein weiterer Umstand, aufgrund dessen es zum Erlöschen der Zollschuld kommt, 
kann durch die Anweisung der Zollbehörden (Art. 197 UZK) herbeigeführt wor-
den sein. Dies ist der Fall, wenn diese die Zerstörung oder Vernichtung der Waren 
angeordnet haben.1355 Insoweit kommt es an dieser Stelle zu einer Überschnei-
dung mit dem Erlöschenstatbestand des Art. 124 Abs. 1 Buchst. f UZK.1356 

8. Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK – Keine erheblichen Auswir-
kungen bei Verstößen 

Ein weiterer zentraler Erlöschenstatbestand, der auch in der Praxis von großer 
Bedeutung ist, ist in Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK zu finden. Er wird auch als 
die wichtigste Neuerung im Rahmen der Reform des Zollschuldrechts und als 
bedeutendster Erlöschenstatbestand bewertet.1357 Hiernach kann ein Verstoß ge-
gen die zollrechtlichen Vorschriften, der keine erheblichen Auswirkungen hatte, 
zu einem Erlöschen der entstandenen Zollschuld führen. Die Wertung dieses Er-
löschenstatbestands war bereits in Art. 2 Buchst. d RL EWG Nr. 79/623 und in 
Art. 2 Abs. 1 Buchst. d VO EWG Nr. 2144/87 als Heilungstatbestand durch eine 
„es-sei-denn Formel“ enthalten. Dies war auch noch in Art. 204 Abs. 1 ZK der 
Fall. Mit dem nie zur Anwendung gekommenen Art. 86 Abs. 1 Buchst. h MZK 
gliedert der Verordnungsgeber die ehemaligen Heilungstatbestände erstmals im 
Rahmen der Erlöschensgründe ein. Diese Eingliederung, die auch im UZK Fort-
bestand hat, geht mit dem neuen systematischen Verständnis sowie anderen in-
haltlichen und praktischen Erwägungen des Verordnungsgebers einher.1358 

Der Tatbestand des Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK findet nur Anwendung bei 
Zollschulden, die aufgrund von Verstößen nach den Art. 79 oder 82 UZK entstan-
den sind. Sofern eine solche Zollschuld vorliegt, müssen zusätzlich kumulativ die 

                                                 
1354 Vgl. hierzu v.a. im Zusammenhang mit einer verlängerten Frist für die Erstattung nach 

dem vormaligen Art. 236 Abs. 2 UAbs. 2 ZK, EuGH, Urt. v. 14.6.2012, Rs. C-533/10, 
ECLI:EU:C:2012:347 (CIVAD), Rn. 35. 

1355 Gellert in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, 
Art. 124 UZK, Rn. 18 [Stand: September 2016]. 

1356 Siehe Gliederungspunkt C. II. 6. des 4. Teils dieser Arbeit.  
1357 Witte/Sieben/Wemmer, Erlöschen der Zollschuld nach Art. 124 (1) Buchst. h UZK, Zur 

Neufassung der Regelung und der Befugnisübertragung nach Art. 126 UZK, AW-Prax 
2019, 209 (209); Trennt, AW-Prax 2016, 229 (230); Müller-Eiselt in: Müller-Eiselt/Von-
derbank, EG-Zollrecht, Art. 124 UZK, Rn. 8 [Stand: Juli 2015]. 

1358 Siehe hierzu ausführlich Gliederungspunkte C. I. 2. und 3. des 4. Teils dieser Arbeit.  
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folgenden weiteren normierten Voraussetzungen vorliegen: Zum einen darf der 
die Zollschuld begründende Verstoß keine erheblichen Auswirkungen auf die 
ordnungsgemäße Abwicklung des jeweiligen Zollverfahrens gehabt haben und es 
darf kein Täuschungsversuch vorliegen (Ziff. i). Überdies müssen nachträglich 
alle notwendigen Formalitäten erfüllt worden sein, um die Situation der Waren 
zu bereinigen (Ziff. ii). Der Tatbestand greift damit im Wesentlichen Vorausset-
zungen des ehemaligen Heilungstatbestands aus Art. 204 Abs. 1 ZK auf und in-
tegriert zugleich Voraussetzungen aus dem vormaligen Art. 859 ZK-DVO. Dabei 
kommt es jedoch stellenweise zu Neuerungen in Wortlaut und Inhalt. 

a) Nicht wesentliche Verstöße 

Verstöße, die gem. Art. 124 Abs. 1 Buchst. h Ziff. i UZK keine erhebliche Aus-
wirkung auf die ordnungsgemäße Abwicklung der entsprechenden Zollverfahren 
haben, sind über die Ermächtigungsnorm des Art. 126 UZK durch die Kommis-
sion in Art. 103 UZK-DelVO in einem Katalog festgelegt. Dieser ist mit dem 
vormaligen Art. 859 ZK-DVO vergleichbar, allerdings weiter ausgestaltet und 
zudem auf sämtliche Pflichtverletzungen anwendbar.1359 Zudem ist Art. 103 
UZK-DelVO als Einschränkung zu dem weit gefassten Erlöschenstatbestand des 
Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK anzusehen.1360 Die faktische Einschränkung des 
Anwendungsbereichs des Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK durch den abschließen-
den Fallkatalog des Art. 103 UZK-DelVO ist jedoch nicht unproblematisch. 

In diesem Kontext stellen sich Fragen hinsichtlich der Kriterien und Maßstäbe, 
die an die Befugnisnorm des Art. 126 UZK selbst sowie an deren Ausgestaltung 
durch die Kommission anzulegen sind. Denn Art. 103 UZK-DelVO stellt einen 
delegierten Rechtsakt dar, welcher gem. Art. 290 AEUV nur für nicht wesentliche 
Vorschriften des UZK erlassen werden darf. Vor allem dem Wesentlichkeitsbe-
griff in Art. 290 Abs. 1 AEUV kommt an dieser Stelle eine besondere Bedeutung 
zu.1361 Dabei ist der Begriff im Einzelfall diskussionswürdig und es kommt zu 

                                                 
1359 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 

1252. 
1360 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 44. 
1361 Vgl. hierzu EuGH, Urt. v. 11.5.2017, Rs. C-44/16 P, ECLI:EU:C:2017:357 (Kommis-

sion/Dyson), Rn. 61f.; EuGH, Urt. v. 26.7.2017, Rs. C-696/15 P, ECLI:EU:C:2017:595 
(République Tchèque/Kommission), Rn. 74ff.; EuGH, Urt. v. 22.6.2016, Rs. C-540/14 P, 
ECLI:EU:C:2016:469 (DK Recycling und Roheisen GmbH/Europäische Kommission), 
Rn. 47ff.; EuGH, Urt. v. 17.3.2016, Rs. C-286/14, ECLI:EU:C:2016:183 (Parlament und 
Rat/Kommission), Rn. 30ff.; EuGH, Urt. v. 10.9.2015, Rs. C-363/14, 
ECLI:EU:C:2015:579 (Parlament/Rat), Rn. 46f.; EuGH, Urt. v. 16.7.2015, Rs. C-88/14, 
ECLI:EU:C:2015:499 (Kommission/Parlament und Rat), Rn. 28ff.; EuGH, Urt. v. 
18.3.2014, Rs. C-427/12, ECLI:EU:C:2014:170 (Kommission/Parlament und Rat), 
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Abgrenzungsschwierigkeiten.1362 Bei wichtigen und fundamentalen Fragen einer 
Rechtsmaterie wie sie in der Erlöschensnorm des Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK 
angelegt sind, werden schon kleine Eingriffe unter Umständen als wesentlich an-
gesehen werden können. Die Präzision dieser Vorschrift in einem delegierten 
Rechtsakt muss folglich mit Bedacht getroffen werden.1363 Somit ist es nicht er-
staunlich, dass Art. 103 UZK-DelVO im Laufe des Gesetzgebungsprozesses 
mehrfachen Änderungen unterlag.1364 Festgehalten werden kann jedoch an dieser 
Stelle bereits, dass die derzeitige Ausgestaltung in Art. 103 UZK-DelVO, will 
man nicht schon ihre Befugnisübertragung in Art. 126 UZK in Frage stellen, ei-
nen überschießenden Charakter hat, der auf die Grundverordnung dergestalt zu-
rückwirkt, dass der Anwendungsbereich des Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK als 
wesentliches Element überschrieben und damit unzulässigerweise verkürzt wird. 
Dies wirkt sich im Ergebnis auch auf den Telos des Art. 124 UZK aus. Damit ist 
zumindest der abschließende Fallkatalog des Art. 103 UZK-DelVO nicht mit den 
Anforderungen des Art. 290 AEUV kompatibel. 

Interessant ist ebenfalls, dass die Kommission in Art. 126 UZK weiterhin dazu 
ermächtigt wird, Art. 124 Abs. 1 Buchst. h Ziff. i UZK mittels delegierter Rechts-
akte zu ergänzen.1365 Dies verdeutlicht den großen Mitgestaltungsspielraum, den 
die Kommission bei der Ausgestaltung der Norm hat. Von dieser Ermächtigung 
wurde bislang jedoch noch kein Gebrauch gemacht.  

aa) Anwendungsbereich Zollverfahren  

Bereits aus dem Wortlaut des Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK wird deutlich, dass 
der Verordnungsgeber ein umfassendes Erlöschen von Zollschulden verfolgt, in-
dem er die Regelung auf ein- und ausfuhrseitige objektive Pflichtverletzungen 
gem. Art. 79 und 82 UZK bezieht. Ferner rekurriert der Wortlaut in Ziff. i der 

                                                 
Rn. 37ff.; EuGH, Urt. v. 5.9.2012, Rs. C-355/10, ECLI:EU:C:2012:516 (Parlament/Rat), 
Rn. 65ff.; siehe in diesem Kontext auch Nettesheim in: Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hrsg.), 
Das Recht der Europäischen Union, Band I EUV/AEUV, 2018, Art. 290 AEUV, Rn. 35, 
der richtigerweise von zwei verschiedenen Wesentlichkeitsvorbehalten in Art. 290 
AEUV ausgeht. Jüngst zu den Anforderungen an das Merkmal der Wesentlichkeit 
Witte/Sieben/Wemmer, AW-Prax 2019, 209 (210f.).  

1362 Reuter, ZfZ 2012, 147 (148); Fuchs, ZfZ 2011, 281 (285). 
1363 So schon in Voraussicht Reuter, ZfZ 2012, 147 (148); ausführlich hierzu auch Witte/Sie-

ben/Wemmer, AW-Prax 2019, 209 (210f.). 
1364 Für eine ausführlichere Behandlung von Art. 103 UZK-DelVO und dessen Entwicklung im 

Gesetzgebungsverfahren siehe Gliederungspunkt C. II. 8. a) bb) des 4. Teils dieser Arbeit. 
1365 Diese Ergänzungsbefugnis wurde mit der VO (EU) 2019/474 des Europäischen Parla-

ments und des Rates v. 19. März 2019 zur Änderung der VO (EU) Nr. 952/2013 zur Fest-
legung des Zollkodex der Union, ABl. EU Nr. L 83/39 noch einmal deutlicher herausge-
stellt. Vgl. hierzu ausführlich Witte/Sieben/Wemmer, AW-Prax 2019, 209 (211f.).  
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Norm auf Verstöße im Rahmen von Zollverfahren. Dies wirft die Frage auf, wel-
che Zollverfahren genau gemeint sind und ob nicht auch andere zollrechtliche 
Situationen bzw. Lagen vom Anwendungsbereich der Norm erfasst werden. 

Zunächst ist festzustellen, dass der Verordnungsgeber, wenn er auf Zollverfahren 
Bezug nimmt, grundsätzlich jene Verfahren meint, die in Art. 5 Nr. 16 UZK legal 
definiert sind. Allerdings ist im Falle des vorliegenden Erlöschenstatbestands eine 
Beschränkung auf die besonderen Verfahren gem. Art. 5 Nr. 16 Buchst. b 
UZK1366 vorzunehmen. Dies ergibt sich aus der zu Beginn des Art. 124 Abs. 1 
Buchst. h UZK vorgenommenen Einschränkung auf die Zollschuldentste-
hungstatbestände der Art. 79 und 82 UZK, die aufgrund von Verstößen Anwen-
dung finden. Mithin kommen die Verfahren der Überlassung zum zollrechtlich 
freien Verkehr (Art. 5 Nr. 16 Buchst. a UZK) und der Ausfuhr (Art. 5 Nr. 16 
Buchst. c UZK) nicht als Zollverfahren im Sinne des Erlöschensgrundes in Be-
tracht, da sie jeweils zu einer ordnungsgemäßen Zollschuldentstehung nach den 
Art. 77 und 81 UZK führen. Eine inhaltliche Einschränkung ist hierin somit nicht 
zu sehen.1367 Weiterhin wird auch aus dem Inhalt des Art. 103 UZK-DelVO deut-
lich, dass sich der Verordnungsgeber auf die besonderen Verfahren des UZK be-
zieht. Damit findet die Norm grundsätzlich Anwendung auf Verstöße, die sich in 
den besonderen Zollverfahren ereignen, sofern hierfür keine Einschränkungen 
nach der UZK-DelVO vorgesehen sind.  

Fraglich ist jedoch was mit Verstößen ist, die sich außerhalb der besonderen Zoll-
verfahren ereignen. Sie werden ebenfalls durch die Art. 79 und 82 UZK begründet 
und fallen somit prinzipiell unter Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK.1368 An dieser 
Stelle wirkt sich der wörtliche Bezug auf die Zollverfahren in Art. 124 Abs. 1 
Buchst. h Ziff. i UZK jedoch einschränkend auf den inhaltlichen Anwendungsbe-
reich der Norm aus und es kommt zu einem Auseinanderfallen der im Wortlaut 
der Norm angeführten Anwendungsbereiche. Beispielsweise können Verstöße im 
Rahmen von zollrechtlichen Situationen, die sich beim Verbringen der Waren 
oder zwischen dem Verbringen und der Überlassung der Waren ereignen, wie in 
der vorübergehenden Verwahrung gem. Art. 144ff. UZK, zwar zu einer Zoll-
schuld nach Art. 79 Abs. 1 Buchst. a UZK führen. Die vorübergehende Verwah-
rung ist jedoch kein besonderes Zollverfahren i.S.d. Art. 5 Nr. 16 Buchst. b UZK 

                                                 
1366 Zu den besonderen Verfahren gem. Art. 5 Nr. 16 Buchst. b UZK zählen gem. Art. 210 

UZK Versand (Buchst. a), Lagerung (Buchst. b), Verwendung (Buchst. c) und Verede-
lung (Buchst. d). Die genannten besonderen Verfahren gliedern sich ihrerseits wiederum 
in jeweils zwei weitere Verfahrensunterarten. 

1367 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 45. 
1368 So auch Schrömbges/Gesinn/Hannl, ZfZ 2016, 156 (162); Witte, Zollschuld versus Sank-

tion, AW-Prax 2014, 197 (197).  
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und wäre folglich vom einschränkenden und strengeren Anwendungsbereich des 
Art. 124 Abs. 1 Buchst. h Ziff. i UZK ausgenommen. Ein Erlöschen bei Pflicht-
verletzungen im Zusammenhang mit der vorübergehenden Verwahrung wäre 
demnach nicht möglich. 

Diese Rechtslage scheint bereits der Intention des Verordnungsgebers zu wider-
sprechen, da dieser durch den uneingeschränkten Bezug auf sämtliche Verstöße 
der Art. 79 und 82 UZK einen weiten Anwendungsbereich des Erlöschenstatbe-
stands verfolgt.1369 Sinn und Zweck ist es danach den Wirtschaftsbeteiligten ein 
Erlöschen der Zollschuld bei nicht wesentlichen Verstößen zu erleichtern und die-
ses nicht zu erschweren oder einzuschränken. Ein eingeschränktes Erlöschen 
würde an dieser Stelle dem Telos der Norm zuwiderlaufen.1370 Weiterhin spricht 
in systematischer Hinsicht die ausgestaltende delegierte Vorschrift des 
Art. 103 UZK-DelVO ebenfalls für das Einbeziehen der vorübergehenden Ver-
wahrung in den Anwendungsbereich des Erlöschenstatbestands, da diese in den 
Buchst. b, c und d explizit genannt wird.1371  

Überdies sprechen Argumente der historischen Auslegung dafür, dass die Diskre-
panz im Wortlaut auf fehlende gesetzgeberische Sorgfalt zurückzuführen ist.1372 
So bezog Art. 204 Abs. 1 UAbs. 2 ZK in seinem Heilungstatbestand noch explizit 
die vorübergehende Verwahrung in den Anwendungsbereich ein. Dies änderte 
sich auch nicht mit der Erstellung des MZK, wenngleich der Wortlaut des Art. 86 
Abs. 1 Buchst. h MZK nur noch auf die betreffenden Zollverfahren abstellte. Al-
lerdings war die vorübergehende Verwahrung gem. Art. 4 Nr. 12 Buchst. b i.V.m. 
Art. 135 Buchst. b MZK als Zollverfahren vorgesehen, sodass der Wortlaut an 
dieser Stelle richtig und konsequent war. Ein bewusstes Ausklammern der vo-
rübergehenden Verwahrung aus dem Erlöschenstatbestand des Art. 124 Abs. 1 
Buchst. h UZK ist nicht ersichtlich. Im Rahmen der Neufassung des UZK, bei 
welcher die vorübergehende Verwahrung wieder zu einer zollrechtlichen Lage 
herabgestuft wurde, wurde die Änderung des Wortlautes vermutlich nicht be-
dacht. An dieser Stelle musste der Verordnungsgeber Klarheit schaffen, um die 
Diskrepanz aufzulösen und den Streit um eine teleologische Ausdehnung bzw. 
analoge Anwendung der Norm beizulegen.1373 

                                                 
1369 Schrömbges/Gesinn/Hannl, ZfZ 2016, 156 (162). 
1370 Witte, AW-Prax 2014, 197 (197);  
1371 So auch Wolffgang/Harden, WCJ Vol. 10, No. 1, 3 (7); Gellert in: Dorsch, Zollrecht – Recht 

des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Art. 124 UZK, Rn. 19 [Stand: September 2016]; 
Schrömbges/Gesinn/Hannl, ZfZ 2016, 156 (162), die diese Regelung im Sinne einer praeter 
legem Norm charakterisieren; Witte/Sieben/Wemmer, AW-Prax 2019, 209 (210, 214).  

1372 So Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 46; Lux, ZfZ 2014, 243 (250 und Fn.  29). 
1373 Für eine weite/teleologische/analoge Anwendung der Norm sprachen sich u.a.: Witte, 

AW-Prax 2014, 197 (197); Witte, Zollschuldrechtliche Erlöschenstatbestände nach dem 



4. Teil: Rechtliche Analyse Zollschuldentstehung und Erlöschen nach UZK 

 312

Die kürzlich erlassene ÄnderungsVO zum UZK1374 hat gezeigt, dass es sich bei der 
Fassung des Wortlautes in Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK wohl tatsächlich um ei-
nen Redaktionsfehler gehandelt hat. Mit der Ergänzung der vorübergehenden Ver-
wahrung, die zudem auch in Art. 126 UZK eingefügt wird, stellt der Verordnungs-
geber dies klar.1375 Es ist anzunehmen, dass mit der Klarstellung einer möglichen 
Auslegung im Falle von Streitigkeiten vor dem EuGH vorgebeugt werden sollte. 
Gleichzeitig erscheint die Ergänzung im Hinblick auf den Maßstab der Wesentlich-
keit, der beim Erlass der delegierten Rechtsakte zu beachten ist, notwendig gewesen 
zu sein, um Art. 103 UZK-DelVO ausreichend zu rechtfertigen.1376  

Der dargestellte Streit um die Auslegung der Vorschrift erübrigt sich damit, im 
Hinblick auf Verstöße, die sich in der vorübergehenden Verwahrung ereignet ha-
ben. Mit dieser klarstellenden Neuregelung dürften Verstöße, die sich vor der vo-
rübergehenden Verwahrung, d.h. beim Verbringen, ereignet haben, nicht unter 
die Regelung fallen. Zumindest wäre ein solches Erlöschen nicht von der Ermäch-
tigungsgrundlage des Art. 126 UZK gedeckt.1377 Ein Ausklammern von Fehlern 
beim Verbringen der Waren ist jedoch aus den Gründen der oben angeführten 
weiten Argumentation und Auslegung heraus nicht vollends schlüssig und folg-
lich zweifelhaft. Zudem würde bei Verbringungsfehlern die entstandene Zoll-
schuld wiederum einer Sanktion gleichkommen, was jedoch dem Sinn und Zweck 
der zollschulrechtlichen Regelungen und speziell der Intention des Art. 124 
Abs. 1 Buchst. h UZK entgegensteht.1378 Weiterhin kann auch eine analoge An-
wendung des Tatbestands in Betracht gezogen werden.1379 

                                                 
Unionszollkodex, Ein systematischer Überblick bei Zollschulden wegen Verfehlungen, 
AW-Prax 2014, 229 (231); Wolffgang/Harden, WCJ Vol. 10, No. 1, 3 (7); Gellert in: 
Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Art. 124 UZK, 
Rn. 19 [Stand: September 2016]; Schrömbges/Gesinn/Hannl, ZfZ 2016, 156 (162); Dei-
mel in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, Art. 124 
UZK, Rn. 58 [Stand: Februar 2017] aus; a.A. ist die deutsche Zollverwaltung, vgl. Dienst-
vorschrift zum Zollschuldrecht VSF Z 09 01 v. 5.7.2017, Abs. (414). 

1374 VO (EU) 2019/474 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 19. März 2019 zur 
Änderung der VO (EU) Nr. 952/2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union, ABl. EU 
Nr. L 83/38. 

1375 Siehe Art. 1 NRn. 3 und 4 der VO (EU) 2019/474, ABl. EU Nr. L 83/39. 
1376 Witte/Sieben/Wemmer, AW-Prax 2019, 209 (211). 
1377 Witte/Sieben/Wemmer, AW-Prax 2019, 209 (211). 
1378 Witte/Sieben/Wemmer, AW-Prax 2019, 209 (211), die Verstöße beim Verbringen von der 

Ermächtigung der Kommission im Hinblick auf die möglichen Ergänzungen des Art. 124 
Abs. 1 Buchst. h Ziff. i UZK in Art. 126 UZK gedeckt sehen. 

1379 Witte/Sieben/Wemmer, AW-Prax 2019, 209 (212).  
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bb) Ausgestaltung durch Art. 103 UZK-DelVO 

Die Ausgestaltung von Art. 124 Abs. 1 Buchst. h Ziff. i UZK findet durch den 
delegierten Rechtsakt des Art. 103 UZK-DelVO statt. Sinn und Zweck dieser 
Norm ist es Verstöße aufzulisten, die sich nicht wesentlich auf die ordnungsge-
mäße Abwicklung des betreffenden Zollverfahrens oder der zollrechtlichen Situ-
ation ausgewirkt haben. Dabei verfolgt die Norm zum einen den Schutz der fi-
nanziellen Interessen der Union und der Mitgliedstaaten,1380 zum anderen ist sie 
wirtschaftsfreundlich ausgerichtet und begünstigt den Wirtschaftsbeteiligten in 
bestimmten festgelegten Fällen. 

Die Norm sieht in ihrem Katalog fünf solcher Fälle vor. Sie sind als Einschrän-
kungen des in Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK weit gefassten Anwendungsbe-
reichs zu verstehen und regeln bestimmte zollrechtliche Situationen. Dabei bezie-
hen sich die Fälle des Art. 103 Buchst. b-d UZK-DelVO auf bestimmte besondere 
Verfahren und die vorübergehende Verwahrung, wohingegen die Fälle des 
Art. 103 Buchst. a und e UZK-DelVO keine Beschränkungen auf bestimmte Ver-
fahren vorsehen. 

Art. 103 UZK-DelVO kann überdies als Nachfolger des ehemaligen Art. 859 ZK-
DVO aufgefasst werden, der den Gedanken dieser Norm fortsetzt. Der Wortlaut 
und die bisherige Rechtsprechung des EuGH1381 sprechen auf den ersten Blick 
dafür, dass die Norm ebenfalls als abschließend zu sehen ist.1382 Allerdings ist 
fraglich, ob eine abschließende Lesart des delegierten Rechtsaktes vertragskon-
form mit den Maßstäben des Art. 290 AEUV in Einklang zu bringen ist.1383 Aus-
gehend von einer Unvereinbarkeit mit Art. 290 AEUV hätte der Unionsgesetzge-
ber die wesentliche Materie an dieser Stelle selbst regeln oder zumindest der 
Kommission eine nicht abschließende Befugnisübertragung ausstellen müssen. 
Denkbar wäre in diesem Zusammenhang, dass Art. 103 UZK-DelVO als Katalog 
mit Regelbeispielen ausgestaltet wird, die im Zweifel weiter ergänzt oder durch 
Rechtsprechung fortentwickelt werden könnten. Dies müsste durch eine entspre-
chend öffnende Formulierung deutlich gemacht werden. Auf diese Weise würden 

                                                 
1380 Vgl. 39. Erwägungsgrund der VO (EU) Nr. 952/2013, ABl. EU Nr. L 269/6.  
1381 EuGH, Urt. v. 11.11.1999, Rs. C-48/98, ECLI:EU:C:1999:548 (Söhl und Söhlke), Rn. 43; 

siehe hierzu ausführlich Gliederungspunkt B. II. 2. des 3. Teils dieser Arbeit.  
1382 So auch Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 44; Bartone in: Krenzler/Herr-

mann/Niestedt, EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Art. 124 UZK, Rn. 21 [Stand: Mai 
2017]; Dienstvorschrift zum Zollschuldrecht VSF Z 09 01 v. 5.7.2017, Abs. (409); Dei-
mel in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, Art. 124 
UZK, Rn. 59 [Stand: Februar 2017]. 

1383 Siehe hierzu bereits kritische Anmerkungen in Gliederungspunkt C. II. 8. a) des 4. Teils 
dieser Arbeit.  
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Anwendungsbereich und Telos des Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK zumindest 
nicht ausgehöhlt. 

Weiterhin ist festzustellen, dass die Ausgestaltung von Art. 124 Abs. 1 Buchst. h 
UZK in Form des Art. 103 UZK-DelVO umstritten gewesen sein muss. Denn im 
Laufe des unionalen Gesetzgebungsprozesses kommt es zu deutlichen inhaltli-
chen und systematischen Veränderungen in den jeweiligen Entwürfen des 
Art. 103 UZK-DelVO.1384 Die Schwierigkeiten und der längere Abstimmungs-
prozess bei der Genese der Norm hängen vermutlich auch damit zusammen, dass 
Art. 103 UZK-DelVO einen delegierten Rechtsakt darstellt, welcher gem. 
Art. 290 AEUV nur für nicht wesentliche Vorschriften des UZK erlassen werden 
darf.1385  

Aus den betreffenden Entwürfen ergeben sich sowohl Änderungen oder Neufas-
sungen des Wortlautes der einzelnen Fallgruppen des Art. 103 UZK-DelVO als 
auch spätere Ergänzungen der Katalogfälle oder sogar das Streichen von Absät-
zen. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang vor allem, dass zunächst nur 
vier Fallgruppen für die Norm vorgesehen waren. Erst mit dem Entwurf aus Juli 
2015 ist Art. 103 UZK-DelVO mit dem faktischen Versandverfahren noch eine 
fünfte Fallgruppe hinzugefügt worden.1386 Interessant ist weiterhin, dass Art. 103 
UZK-DelVO in seinen frühen Versionen noch einen Absatz 2 vorsah, nach wel-
chem die Bedingungen des Art. 124 Abs. 1 Buchst. h Ziff. ii UZK für bestimmte 
Fallvarianten als erfüllt galten.1387 Da die Kommission für die Ausgestaltung des 
Art. 124 Abs. 1 Buchst. h Ziff. ii UZK keine Befugnisübertragung in Art. 126 
UZK erhalten hat, wurde dieser Absatz vermutlich wieder gestrichen. 

(1) Art. 103 Buchst. a UZK-DelVO 

Nach Art. 103 Buchst. a UZK-DelVO ist ein Verstoß als nicht wesentlich anzu-
sehen, wenn der Verstoß in einer Fristüberschreitung liegt, welche im Falle des 
Vorliegens eines Antrags verlängerbar gewesen wäre. Dieser Tatbestand war 
auch im vormaligen Art. 859 Nr. 1 ZK-DVO als nicht wesentliche Verfehlung 
vorgesehen, wobei der Wortlaut den Anwendungsbereich der Norm noch aus-

                                                 
1384 Vgl. Entwürfe zu den delegierten Rechtsakten v. 13.1.2014 (TAXUD/UCC-DA/2014-1), 

v. 24.10.2014 (TAXUD/UCC-DA/2014-2), v. Juli 2015 (keine amtliche Bezeichnung), v. 
August 2015 (keine amtliche Bezeichnung). 

1385 Siehe hierzu bereits Gliederungspunkt C. II. 8. a) des 4. Teils dieser Arbeit. 
1386 Vgl. Art. 103 des Entwurfs zu den delegierten Rechtsakten v. Juli 2015. 
1387 Vgl. Art. DA-III-4-01 (342-01-DA) des Entwurfs zu den delegierten Rechtsakten v. 

13.1.2014 (TAXUD/UCC-DA/2014-1) und Art. DA-III-4-01 (342-01-DA) des Entwurfs 
zu den delegierten Rechtsakten v. 24.10.2014 (TAXUD/UCC-DA/2014-2). 
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drücklich auf Fristüberschreitungen im Rahmen der vorübergehenden Verwah-
rung und der betreffenden Zollverfahren festschrieb. In Art. 859 Nrn. 9 und 10 
ZK-DVO waren weitere Fristüberschreitungen im Kontext bestimmter Zollver-
fahren geregelt, die nun in der allgemeineren Regelung des Art. 103 Buchst. a 
UZK-DelVO enthalten sind. 

Die Fallgruppe des Art. 103 Buchst. a UZK-DelVO ist ausweislich des Wortlauts 
im Allgemeinen auf sämtliche Verstöße bei der Fristüberschreitung anzuwenden 
und beschränkt sich nicht, anders als die Fallgruppen des Art. 103 Buchst. b-d 
UZK-DelVO, auf bestimmte besondere Verfahren und die vorübergehende Ver-
wahrung. Dabei hat sich der Wortlaut dieser Fallgruppe im Laufe des unionalen 
Gesetzgebungsprozesses nur geringfügig, der Inhalt überhaupt nicht verän-
dert.1388  

Die nationale Umsetzungsverfügung zum UZK1389 nimmt zum Anwendungsbe-
reich des Art. 103 Buchst. a UZK-DelVO explizit keine Stellung. Aus dieser 
ergibt sich jedoch, dass die Zollverwaltung eine Anwendung des Art. 124 Abs. 1 
Buchst. h UZK bei Pflichtverletzungen im Rahmen des Verbringens verneint, da 
die Waren nicht in ein Verfahren oder in die vorübergehende Verwahrung über-
führt wurden.1390 Mithin wäre der Anwendungsbereich des Art. 103 Buchst. a 
UZK-DelVO danach zu beschränken. Weiterhin ist nicht einleuchtend, warum die 
Zollverwaltung im Falle des Art. 103 Buchst. e UZK-DelVO, der ebenfalls keine 
wörtlichen Einschränkungen hinsichtlich seiner Anwendbarkeit enthält, einer an-
deren Umsetzungslinie folgt und diesen auf die vorübergehende Verwahrung an-
wenden will.1391 In der Dienstvorschrift Z 0901 wird die vorübergehende Ver-
wahrung im Kontext des Art. 103 Buchst. a UZK-DelVO hingegen erwähnt. Die 
Ausführungen in Dienstvorschrift und Umsetzungsverfügung der Zollverwaltung 
sind damit nicht einheitlich und vermögen insgesamt nicht zu überzeugen.1392  

                                                 
1388 Vgl. Art. DA-III-4-01 (342-01-DA) des Entwurfs zu den delegierten Rechtsakten v. 

13.1.2014 (TAXUD/UCC-DA/2014-1), Art. DA-III-4-01 (342-01-DA) des Entwurfs zu 
den delegierten Rechtsakten v. 24.10.2014 (TAXUD/UCC-DA/2014-2), Art. 103 des 
Entwurfs zu den delegierten Rechtsakten v. Juli 2015 und Art. 103 des Entwurfs zu den 
delegierten Rechtsakten v. August 2015. 

1389 Verfügung zur Umsetzung des UZK, VSF N 18 2016 Nr. 73 v. 2.5.2016 (Verfügung GZD 
– Z 0440 – 4/16 – DV.A.31 v. 27. April 2016). 

1390 Verfügung zur Umsetzung des UZK,VSF N 18 2016 Nr. 73 v. 2.5.2016, S. 91. 
1391 Verfügung zur Umsetzung des UZK, VSF N 18 2016 Nr. 73 v. 2.5.2016, S. 91 und Dienst-

vorschrift zum Zollschuldrecht VSF Z 09 01 v. 5.7.2017, Abs. (414). 
1392 So auch Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 47. 
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Der Wortlaut der Norm legt eindeutig eine bewusste Differenzierung zwischen 
den Anwendungsbereichen der Fallgruppen des Art. 103 UZK-DelVO nahe. Wei-
terhin muss auch die Intention des Verordnungsgebers Berücksichtigung finden. 
Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK soll grundsätzlich ein umfassendes Erlöschen bei 
unwesentlichen Pflichtverletzungen ermöglichen, welche keinen sanktionellen 
Charakter in Form der Zollschuldentstehung nach sich ziehen sollen.1393 Überdies 
lässt sich die Wertung des Art. 124 Abs. 1 Buchst. k UZK für eine weite Ausle-
gung des Anwendungsbereichs anführen.1394 Nach diesem Tatbestand kommt es 
zu einem Erlöschen der Zollschuld, wenn die Waren das Zollgebiet der Union 
nachweislich wieder verlassen haben, ohne verwendet oder verbraucht worden zu 
sein.1395 Folglich kann der Wirtschaftsbeteiligte ein Erlöschen trotz Fristüber-
schreitung mit der Ausfuhr der Waren bewirken. Das Ergebnis ist identisch, Kos-
ten und Aufwand für Wirtschaft und Verwaltung jedoch ungleich höher.1396 Die 
besseren Argumente sprechen folglich dafür, den Anwendungsbereich des 
Art. 103 Buchst. a UZK-DelVO weit zu fassen und auf sämtliche Verstöße im 
Rahmen des Art. 79 UZK anzuwenden, die mit Fristüberschreitungen einherge-
hen.  

In welchen Fällen Fristen i.S.d. Art. 103 Buchst. a UZK-DelVO verlängerbar sind 
und um welche Zeiträume sie verlängert werden dürfen, ergibt sich aus den Re-
gelungen des UZK.1397 Dabei kommen auch rückwirkende Fristverlängerungen 
in Betracht, wodurch dem Wirtschaftsbeteiligten weitere Möglichkeiten eröffnet 
werden, die Unwesentlichkeit der Pflichtverletzung nachzuweisen und somit die 
Zollschuld wieder zum Erlöschen zu bringen.1398 Im Hinblick auf die vorüberge-
hende Verwahrung scheidet eine potenzielle Fristverlängerung auf Antrag nach 
dem UZK ohnehin aus, da dieser eine solche, anders als sein Vorgänger in Art. 53 
Abs. 1 i.V.m. Art. 49 Abs. 2 ZK, nicht mehr vorsieht.1399 Dies gilt ebenfalls für 
die nicht vorhandene Verlängerbarkeit der Gestellungsfrist im Unionsversand 
gem. Art. 297 UZK-DVO. 

                                                 
1393 Witte/Sieben/Wemmer, AW-Prax 2019, 209 (211); Witte in: Witte, UZK, 2018, 

Art. 124 UZK, Rn. 48. 
1394 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 50. 
1395 Siehe hierzu Gliederungspunkt C. II. 11. des 4. Teils dieser Arbeit.  
1396 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 50. 
1397 Siehe für Anwendungsfälle Dienstvorschrift zum Zollschuldrecht VSF Z 09 01 v. 5.7.2017, 

Abs. (414); Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 52f. 
1398 Witte/Sieben/Wemmer, AW-Prax 2019, 209 (212) und Witte in: Witte, UZK, 2018, 

Art. 124 UZK, Rn. 51 wonach die Pflichtverletzung in solchen Fällen völlig entfällt.  
1399 Siehe hierzu kritisch Lyons, 2018, S. 359ff. 
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(2) Art. 103 Buchst. b UZK-DelVO 

Den zweiten Fall, in dem ein Verstoß als nicht wesentlich anzusehen ist, stellt 
Art. 103 Buchst. b UZK-DelVO dar. Eine diesem Tatbestand direkt entspre-
chende Vorgängernorm gab es im ZK-Recht nicht. Allerdings war die Wertung 
des nunmehr weiter gefassten Tatbestands bereits in Art. 859 Nr. 8 ZK-DVO für 
den Fall der passiven Veredelung enthalten. 

Der Anwendungsbereich des Art. 103 Buchst. b UZK-DelVO beschränkt sich auf 
Waren, die sich in einem besonderen Zollverfahren oder in der vorübergehenden 
Verwahrung befinden und für die eine Einfuhrzollschuld nach Art. 79 Abs. 1 
Buchst. a oder c UZK entstanden ist. Weitere Voraussetzung für das Eingreifen 
dieser Variante ist, dass die Waren im Anschluss an die entstandene Zollschuld 
zum zollrechtlich freien Verkehr überlassen wurden. Es entsteht somit anstelle 
der ursprünglichen Zollschuld aufgrund des Verstoßes eine Zollschuld nach 
Art. 77 UZK.1400 Da Voraussetzung für die Anwendbarkeit des Art. 103 Buchst. b 
UZK-DelVO die Entstehung einer Zollschuld nach Art. 77 UZK ist, kann dieser 
nicht im Rahmen des vorschriftswidrigen Verbringens von Waren gelten.1401 In 
diesen Fällen fehlt es an einer ordnungsgemäßen Gestellung nach Art. 139 UZK 
und die Waren befinden sich nicht in der vorübergehenden Verwahrung. Folge 
dieser Regelung ist neben dem Erlöschen der Zollschuld nach Art. 79 Abs. 1 
Buchst a oder c UZK auch die mögliche Änderung des oder der Zollschuldner.1402 

Interessant sind die der Dienstvorschrift der Zollverwaltung zu entnehmenden 
Ausführungen im Hinblick auf diese Fallvariante.1403 Witte macht diesbezüglich 
auf zwei nicht haltbare Einschränkungen seitens der Zollverwaltung aufmerk-
sam:1404 

Zum einen knüpft die Zollverwaltung die Anwendbarkeit des Tatbestands an die 
bereits erfolgte formale Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr, die erfolgt 
sein muss noch ehe die Zollbehörden von dem Verstoß Kenntnis erhalten. Dem-
zufolge könne es zu keinem Erlöschen der Zollschuld mehr kommen, wenn vor 
dem Überlassen durch die Zollbehörden die Pflichtverletzung für die Zollschuld-
entstehung nach Art. 79 Abs.1 Buchst. a oder c UZK entdeckt wurde. Denn in 

                                                 
1400 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 56. 
1401 Dienstvorschrift zum Zollschuldrecht VSF Z 09 01 v. 5.7.2017, Abs. (411); a.A. Witte/

Sieben/Wemmer, AW-Prax 2019, 209 (213), die eine Analogie für Verbringungsfehler in 
Betracht ziehen. 

1402 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 56. 
1403 Dienstvorschrift zum Zollschuldrecht VSF Z 09 01 v. 5.7.2017, Abs. (411). 
1404 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 59. 
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diesem Fall wäre noch keine Zollanmeldung für die betreffenden Waren abgege-
ben worden.1405 Diese Sichtweise der Zollverwaltung ist problematisch, da sie 
schon nicht im Wortlaut des Art. 103 Buchst. b UZK-DelVO Anklang findet. Zu-
dem stellt die Zollanmeldung eine nachträglich zu erfüllende Formalität i.S.d. 
Art. 124 Abs. 1 Buchst. h Ziff. ii UZK dar, sodass es unlogisch erscheint, wenn 
diese laut der Dienstvorschrift als Voraussetzung für den unwesentlichen Verstoß 
im Rahmen des Erlöschens nach Art. 124 Abs. 1 Buchst. h Ziff. i UZK gefordert 
wird.1406  

Denkbar wäre zwar, dass die in der Dienstvorschrift zu Art. 103 Buchst. b UZK-
DelVO vertretene Haltung, dass die Zollbehörden die Pflichtverletzung nicht be-
merkt haben dürfen, in Anlehnung an Art. 103 Buchst. e UZK-DelVO entstanden 
ist. Aber auch eine Parallele zu diesem Tatbestand, in welchem die Zollbehörden 
vor der Mitteilung der Zollschuld oder einer angekündigten Kontrolle durch den 
Wirtschaftsbeteiligten unterrichtet werden müssen, erübrigt sich. Denn der Wort-
laut des Art. 103 Buchst. b UZK-DelVO stellt, entgegen Art. 103 Buchst. e UZK-
DelVO, nicht auf diesen Umstand ab.  

Ebenfalls ist darauf hinzuweisen, dass Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK grundsätzlich 
einen weiten Anwendungsbereich verfolgt. Sinn und Zweck der Norm ist es Zoll-
schulden, die auf unwesentlichen Verstößen beruhen, in einer Vielzahl von Fällen 
zu beseitigen. Dem widerspräche es, wenn dem Wirtschaftsbeteiligten das Er- 
löschen der Zollschuld durch den delegierten Rechtsakt unnötig erschwert würde, 
obwohl er sich im Nachhinein ordnungsgemäß verhalten möchte. Weiterhin wird 
nach dem normalen Ablauf und der Systematik des UZK zuerst die Zollschuld fest-
gestellt, ehe ein mögliches Erlöschen mit den entsprechenden Maßnahmen in Er-
wägung gezogen wird. Dies spricht folglich gegen das Erfordernis, dass die Über-
lassung bereits vor dem Entdecken des Verstoßes erfolgt sein muss. Überdies ist 
das Erlöschen im Fall des Art. 103 Buchst. b UZK-DelVO „zollschuldneutral“1407, 
da dieses zugleich mit dem Entstehen der neuen Zollschuld nach Art. 77 UZK ein-
hergeht. Mithin kommt es in jedem Fall zu einer Zollschuldentstehung für die sich 
im Wirtschaftskreislauf der Union befindlichen Waren. Auch aus Sicht der Zoll-
behörden erscheint es vorteilhafter auf das Erfordernis der Nichtkenntnis der 
Pflichtverletzung vor Überlassung der Waren zu verzichten, da im Falle einer 
Zollschuldentstehung nach Art. 77 UZK der Zollschuldner unter Umständen zu-
mindest zahlungswilliger ist als im Falle einer gegebenenfalls umstrittenen Zoll-
schuldentstehung nach Art. 79 UZK. 

                                                 
1405 Dienstvorschrift zum Zollschuldrecht VSF Z 09 01 v. 5.7.2017, Abs. (411). 
1406 So auch Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 59, 89. 
1407 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 58. 
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Zum anderen suggerieren die Beispiele der Zollverwaltung, dass sich der Verstoß 
gegen die zollrechtlichen Vorschriften, etwa die vorzeitige Auslieferung der Wa-
ren ohne Zollanmeldung, versehentlich ereignet haben muss.1408 Dieser subjek-
tive Maßstab widerspricht jedoch eindeutig der in der Grundverordnung festge-
legten subjektiven Grenze des Täuschungsversuchs gem. Art. 124 Abs. 1 
Buchst. h Ziff. i UZK. Eine Einschränkung dieses Merkmals durch delegierten 
Rechtsakt ist nicht durch Art. 126 UZK vorgesehen und kann auch nicht auf na-
tionaler Ebene durch die Mitgliedstaaten erfolgen.  

(3) Art. 103 Buchst. c UZK-DelVO 

In Art. 103 Buchst. c UZK-DelVO ist als nicht wesentlicher Verstoß eine Fallva-
riante erfasst, die als „faktisches Versandverfahren“1409 bezeichnet werden kann. 
Dieser nicht wesentliche Verstoß war in Art. 859 ZK-DVO nicht vorgesehen. Im 
Rahmen der Entwicklung und Ausgestaltung ist festzustellen, dass die Fallvari-
ante des Art. 103 Buchst. c UZK-DelVO nicht von Beginn an im delegierten 
Rechtsakt vorgesehen war. Sie taucht erstmals in den Entwürfen aus Juli 2015 
auf.1410 

Der Fall erfasst die Wiederherstellung der zollamtlichen Überwachung für Wa-
ren, die formal nicht in ein Versandverfahren übergeführt wurden. Sie müssen 
sich jedoch zuvor in der vorübergehenden Verwahrung oder in einem besonderen 
Verfahren zusammen mit Waren befunden haben, die formal in dieses Versand-
verfahren übergeführt wurden. Erfasst werden Fälle, in denen Mehrmengen oder 
völlig andere Waren als die in der Zollanmeldung benannten Waren transportiert 
wurden.1411 

(4) Art. 103 Buchst. d UZK-DelVO 

Art. 103 Buchst. d UZK-DelVO erachtet einen Verstoß nicht als wesentlich, so-
fern er auf fehlerhaften Angaben in der Zollanmeldung beruht. Ein Vorgängertat-
bestand im ZK-Recht lässt sich in diesem Zusammenhang nicht ausfindig ma-
chen. Im Laufe der Entwürfe der delegierten Rechtsakte blieb der Tatbestand, mit 

                                                 
1408 Vgl. Beispiele in der Dienstvorschrift zum Zollschuldrecht VSF Z 09 01 v. 5.7.2017, 

Abs. (411). 
1409 So Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 61. 
1410 Vgl. Art. 103 des Entwurfs zu den delegierten Rechtsakten v. Juli 2015 und Art. 103 des 

Entwurfs zu den delegierten Rechtsakten v. August 2015. 
1411 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 61; siehe für ein Beispiel auch Witte/Sie-

ben/Wemmer, AW-Prax 2019, 209 (213).  
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Ausnahme weniger Änderungen im Wortlaut, inhaltlich unverändert.1412 Der An-
wendungsbereich dieser Fallvariante bezieht sich auf Waren, die in ein besonde-
res Verfahren, mit Ausnahme des Versandverfahrens und des Freizonenverfah-
rens, oder in die vorübergehende Verwahrung übergeführt wurden. Weiterhin 
darf die fehlerhafte Zollanmeldung keine Auswirkungen auf die Erledigung des 
betreffenden Verfahrens oder die Beendigung der vorübergehenden Verwahrung 
gehabt haben. Insofern überschneidet sich die Anforderung des Art. 103 Buchst. d 
UZK-DelVO mit jener aus Art. 124 Abs. 1 Buchst. h Ziff. i UZK und ist redun-
dant.  

Das Erlöschen der Zollschuld kommt auch nach dieser Fallvariante nur in Be-
tracht, sofern eine Zollschuld entstanden ist. Diese muss aufgrund fehlerhafter 
Angaben in der Zollanmeldung entstanden sein.1413 Das Entstehen einer solchen 
Zollschuld nach Art. 79 Abs. 1 Buchst. a UZK ist allerdings fraglich und nicht 
unproblematisch. Denn die Rechtslage im UZK ist an dieser Stelle nicht eindeu-
tig.1414 Dies hat bei engem Auslegungsverständnis des Art. 79 Abs. 1 Buchst. a 
UZK1415 sogar zur Folge, dass Art. 103 Buchst. d UZK-DelVO ins Leere läuft.1416 
Dennoch ist die Intention des Verordnungsgebers zu erkennen, dass es selbst im 
Falle der Zollschuldentstehung aufgrund von fehlerhaften Angaben in der Zoll-
anmeldung zu einem Erlöschen kommen soll.  

(5) Art. 103 Buchst. e UZK-DelVO 

Art. 103 Buchst. e UZK-DelVO ermöglicht es dem Wirtschaftsbeteiligten durch 
eigene Handlung eine nach Art. 79 Abs. 1 Buchst. a und b UZK entstandene Zoll-
schuld zum Erlöschen zu bringen. Der Wirtschaftsbeteiligte hat es demzufolge in 
einer Vielzahl von Fällen selbst in der Hand die Abgabenentrichtung noch zu ver-

                                                 
1412 Vgl. Art. DA-III-4-01 (342-01-DA) des Entwurfs zu den delegierten Rechtsakten v. 

13.1.2014 (TAXUD/UCC-DA/2014-1), Art. DA-III-4-01 (342-01-DA) des Entwurfs zu 
den delegierten Rechtsakten v. 24.10.2014 (TAXUD/UCC-DA/2014-2), Art. 103 des 
Entwurfs zu den delegierten Rechtsakten v. Juli 2015 und Art. 103 des Entwurfs zu den 
delegierten Rechtsakten v. August 2015. 

1413 Für Beispiele siehe Dienstvorschrift zum Zollschuldrecht VSF Z 09 01 v. 5.7.2017, 
Abs. (413); a.A. hierzu Witte/Sieben/Wemmer, AW-Prax 2019, 209 (213).  

1414 Ausführlich hierzu Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 79 UZK, Rn. 109ff. 
1415 Dieser engen Auslegung folgen Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 79 UZK, Rn. 113 und 

auch die GZD in ihrer Dienstvorschrift zum Zollschuldrecht VSF Z 09 01 v. 5.7.2017, 
Abs. (328). 

1416 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 79 UZK, Rn. 113; Witte/Sieben/Wemmer, AW-Prax 
2019, 209 (213) schreiben der Norm einen lediglich kleinen Anwendungsbereich zu. 
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meiden, sofern er den jeweiligen Verstoß vor den Zollbehörden entdeckt und die-
sen meldet. Maßgeblicher Zeitpunkt ist hier die Mitteilung der Zollschuld bzw. 
die Ankündigung von Zollkontrollen.1417 

Eine vergleichbare Regelung war im vormaligen Recht des ZK bzw. in der ZK-
DVO nicht vorgesehen. Die Regelung befindet sich mit dem ersten Entwurf der 
delegierten Rechtsakte im Fallkatalog des Art. 103 UZK-DelVO.1418 Die Wer-
tung, die hinter dieser Fallvariante steht, kann in Ansätzen jedoch mit jener der 
Selbstanzeige verglichen werden.1419 Insoweit setzt Art. 103 Buchst. e UZK-
DelVO auf eine Zusammenarbeit zwischen Zoll und Wirtschaft. Kooperatives 
Verhalten des Wirtschaftsbeteiligten wird belohnt, indem die Zollschuld erlischt.  

Der Anwendungsbereich des Art. 103 Buchst. d UZK-DelVO ist zunächst auf 
einfuhrseitige Zollschuldentstehungen nach Art. 79 Abs. 1 Buchst. a und b UZK 
beschränkt. Wie bereits im Rahmen des Art. 103 Buchst. a UZK-DelVO erör-
tert1420, stellt sich die Frage, ob der Tatbestand auf besondere Zollverfahren zu 
beschränken ist oder für alle Verstöße im Rahmen des Art. 79 Abs. 1 Buchst. a 
und b UZK gilt. 

Der Wortlaut enthält, wie auch in Art. 103 Buchst. a UZK-DelVO, diesbezüglich 
keinerlei Einschränkungen. Demzufolge dürfte der Anwendungsbereich, anders 
als in den Fallgruppen des Art. 103 Buchst. b-d UZK-DelVO, nicht auf besondere 
Zollverfahren beschränkt werden. Nach der nationalen Umsetzungsverfügung 
zum UZK und der Dienstvorschrift Z 09 01 soll Art. 103 Buchst. e UZK-DelVO 
auch auf die vorübergehende Verwahrung Anwendung finden.1421 Mit der durch 
die ÄnderungsVO zum UZK1422 vorgenommene Ergänzung der vorübergehenden 
Verwahrung in Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK und in Art. 126 UZK gehört diese 
Unsicherheit bereits der Vergangenheit an. 

Aus Umsetzungsverfügung und Dienstvorschrift ergibt sich jedoch auch, dass die 
Zollverwaltung eine Anwendung des Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK bei Pflicht-
verletzungen im Rahmen des Verbringens verneint, da die Waren nicht in ein 

                                                 
1417 Witte/Sieben/Wemmer, AW-Prax 2019, 209 (214). 
1418 Vgl. Art. DA-III-4-01 (342-01-DA) des Entwurfs zu den delegierten Rechtsakten v. 

13.1.2014 (TAXUD/UCC-DA/2014-1). 
1419 So auch Möllenhoff, Ad Legendum 3/2016, 263 (267). Regelungen auf nationaler Ebene, 

die eine vergleichbare Wertung enthalten, sind z.B. § 371 AO oder § 22 Abs. 4 AWG. 
1420 Siehe Gliederungspunkt C. II. 8. a) bb) (1) des 4. Teils dieser Arbeit.  
1421 Verfügung zur Umsetzung des UZK, VSF N 18 2016 Nr. 73 v. 2.5.2016, S. 91; Dienst-

vorschrift zum Zollschuldrecht VSF Z 09 01 v. 5.7.2017, Abs. (414). 
1422 Siehe Art. 1 NRn. 3 und 4 der VO (EU) 2019/474, ABl. EU L Nr. 83/39. 
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Verfahren oder in die vorübergehende Verwahrung überführt wurden.1423 Mithin 
wäre der Anwendungsbereich des Art. 103 Buchst. e UZK-DelVO danach zu be-
schränken. Wie schon bei Art. 103 Buchst. a UZK-DelVO festgestellt, sind die 
Ausführungen in Dienstvorschrift und Umsetzungsverfügung der Zollverwaltung 
nicht überzeugend. Die Argumentation zu Art. 103 Buchst. a UZK-DelVO kann 
hier analog angeführt werden.1424 Dabei sprechen die besseren Argumente insge-
samt dafür den Anwendungsbereich des Art. 103 Buchst. e UZK-DelVO weit zu 
fassen und auf sämtliche Verstöße im Rahmen des Art. 79 Abs. 1 Buchst. a und 
b UZK zu beziehen.  

b) Kein Täuschungsversuch 

Während das Recht des ZK in Art. 859 2. Anstr. ZK-DVO noch die grobe Fahr-
lässigkeit als Grenze für die Einschlägigkeit des damaligen Heilungstatbestands 
vorsah, gilt an dieser Stelle fortan gem. Art. 124 Abs. 1 Buchst. h Ziff. i UZK der 
Täuschungsversuch als weniger strenge Voraussetzung. Diese Erleichterung des 
Verschuldensmaßstabs wurde herbeigeführt, da es ein Bestreben des Gesetzge-
bers war, dem guten Glauben des Wirtschaftsbeteiligten Rechnung zu tragen und 
die Folgen fahrlässigen Verhaltens des Zollschuldners auf ein Mindestmaß abzu-
mildern.1425 Der rechtschaffene Zollschuldner soll folglich begünstigt werden. 
Somit kommt ein Erlöschen der Zollschuld nach Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK 
auch bei erwiesener grober Fahrlässigkeit des Zollschuldners nicht in Betracht. 

War der Verstoß jedoch ein Täuschungsversuch, kann ein Erlöschen nach 
Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK nicht mehr herbeigeführt werden.1426 Eine Defi-
nition dieses Begriffes ist im Unionszollrecht nicht zu finden. Auch in der Recht-
sprechung des EuGH findet sich keine Bestimmung dieses Terminus. Eine einge-
hende Betrachtung, Eingrenzung und Annäherung an dieses subjektive Element 
des Art. 124 UZK erfolgt deshalb in einem gesonderten Gliederungspunkt.1427  

Liegt ein Täuschungsversuch im Rahmen einer Gesamtschuldnerschaft vor, 
könnte fraglich sein, ob die Zollschuld für diejenigen Zollschuldner erlöschen 
kann, bei denen der Täuschungsversuch nicht zu bejahen ist. Dies ist allerdings 

                                                 
1423 Verfügung zur Umsetzung des UZK,VSF N 18 2016 Nr. 73 v. 2.5.2016, S. 91; Dienst-

vorschrift zum Zollschuldrecht VSF Z 09 01 v. 5.7.2017, Abs. (414). 
1424 Siehe hierzu die ausführliche Argumentation zu Art. 103 Buchst. a UZK-DelVO in Glie-

derungspunkt C. II. 8. a) bb) (1) des 4. Teils dieser Arbeit.  
1425 Vgl. 38. Erwägungsgrund der VO (EU) Nr. 952/2013, ABl. EU Nr. L 269/6. 
1426 Deimel in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, 

Art. 124 UZK, Rn. 61 [Stand: Februar 2017]. 
1427 Siehe Gliederungspunkt C. IV. des 4. Teils dieser Arbeit.  
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im Hinblick auf die vom Verordnungsgeber getroffene Systematik und den ein-
deutigen Wortlaut der einzelnen Absätze des Art. 124 UZK abzulehnen.1428 Eine 
Regelungslücke, die gegebenenfalls eine analoge Anwendung von Art. 124 
Abs. 5 oder 6 UZK rechtfertigen würde, ist nicht erkennbar.1429 Ferner ist Art. 124 
Abs. 7 UZK als Auffangtatbestand zu sehen, sodass den Interessen der redlichen 
Zollschuldner ausreichend Rechnung getragen wird.1430 

c) Nachträgliche Bereinigung der Situation 

Art. 124 Abs. 1 Buchst. h Ziff. i UZK sieht als letzte Voraussetzung die nachträg-
liche Bereinigung der Situation der Waren vor. Das bedeutet, dass im Nachhinein 
alle notwendigen Formalitäten1431 zu erfüllen sind, damit die fehlerhafte Situation 
der Waren behoben wird. Zu solchen Förmlichkeiten gehört unter anderem die 
nachträgliche Abgabe einer ordnungsgemäßen Zollanmeldung.1432 Letztlich 
hängt die erforderliche Handlung des Wirtschaftsbeteiligten in diesem Fall vom 
konkreten Verstoß ab, aufgrund dessen die Zollschuld nach Art. 79 UZK oder 
Art. 82 UZK entstanden ist. Eine Beurteilung hierfür kann sich aus den Fallgrup-
pen des Art. 103 UZK-DelVO ergeben.1433 

9. Art. 124 Abs. 1 Buchst. i UZK – Ausfuhr in der  
Endverwendung 

Nach Art. 124 Abs. 1 Buchst. i UZK, der wortgleich zum vormaligen Art. 86 
Abs. 1 Buchst. i MZK ist, erlischt die Zollschuld im Fall, dass Waren, die auf-
grund der Endverwendung abgabenfrei oder abgabenbegünstigt zum zollrechtlich 
freien Verkehr überlassen wurden, mit Zustimmung der Zollbehörden aus dem 
Zollgebiet ausgeführt werden. Der Tatbestand war vormals schon in Art. 4 
Buchst. b RL EWG Nr. 79/623 sowie in Art. 4 Abs. 1 Buchst. b VO EWG 
Nr. 2144/87 und sodann auch in Art. 206 Abs. 2 ZK vorgesehen. Hier war er je-
doch noch als Heilungstatbestand verankert, der die Zollschuld erst gar nicht ent-
stehen ließ.  

                                                 
1428 Für eine enge Auslegung sprechen sich auch Witte/Sieben/Wemmer, AW-Prax 2019, 209 

(214) aus. 
1429 So im Ergebnis Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 86. 
1430 Siehe Gliederungspunkt C. III. 3. d) des 4. Teils dieser Arbeit.  
1431 Gemeint sind Zollformalitäten; gem. Art. 5 Nr. 8 UZK sind dies alle Vorgänge, die von 

einer Person und von den Zollbehörden durchgeführt werden müssen, um den Zollvor-
schriften Genüge zu tun. 

1432 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 89; Deimel in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, 
Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, Art. 124 UZK, Rn. 63 [Stand: Februar 2017]. 

1433 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 90. 



4. Teil: Rechtliche Analyse Zollschuldentstehung und Erlöschen nach UZK 

 324

Aus dem Wortlaut des Art. 124 Abs. 1 Buchst. i UZK ergibt sich, dass sich dieser 
lediglich auf Einfuhrzollschulden beziehen kann.1434 Voraussetzung für die An-
wendung des Erlöschenstatbestands ist, dass die betreffenden Waren aufgrund ih-
res besonderen Zwecks im Rahmen der Endverwendung gem. Art. 254 Abs. 1 
UZK abgabenfrei oder ermäßigt zum zollrechtlich freien Verkehr überlassen wur-
den. Folglich entsteht zunächst eine Zollschuld nach Art. 77 Abs. 1 Buchst. a 
UZK, die vom Erlöschenstatbestand des Art. 124 Abs. 1 Buchst. i UZK jedoch 
nicht beseitigt wird.1435 Vielmehr bezieht sich der Erlöschensgrund auf einen Ver-
stoß gem. Art. 79 Abs. 1 Buchst. b UZK, wenn etwa der besondere Zweck im 
Rahmen der Endverwendung nicht mehr erfüllt wird.1436 Der Verstoß wird im 
Wortlaut des Art. 124 Abs. 1 Buchst. i UZK zwar nicht explizit benannt. Nach 
dem Telos der Norm kann es sich jedoch nur um eine Pflichtverletzung im Rah-
men der Endverwendung handeln, auf welche sich der Tatbestand bezieht, da es 
ansonsten keinen Grund für ein Erlöschen der Zollschuld durch Ausfuhr der Wa-
ren mit Zustimmung der Zollbehörden geben würde. Die Ausfuhr aus dem Zoll-
gebiet gem. Art. 269 UZK muss dabei ordnungsgemäß erfolgen und die Zustim-
mung der Zollbehörden ist hierzu zwingend einzuholen.1437 

10. Art. 124 Abs. 1 Buchst. j UZK – Zollpräferenzen 

Art. 124 Abs. 1 Buchst. j UZK regelt für den speziellen Fall des Entstehens einer 
Einfuhrzollschuld nach Art. 78 UZK1438 das Erlöschen dieser Präferenzzoll-
schuld. Der Tatbestand entspricht dem vormaligen Art. 234 ZK. Er ist in gewisser 
Weise mit der Wertung aus Art. 124 Abs. 1 Buchst. d UZK, der das Erlöschen der 
Zollschuld aufgrund der Ungültigkeitserklärung der Zollanmeldung regelt, ver-
gleichbar. In beiden Fällen werden Formalitäten beseitigt, die dazu führen, dass 
eine Zollschuld nicht mehr vorliegen kann. 

Voraussetzung für das Erlöschen der Zollschuld nach Art. 124 Abs. 1 Buchst. j 
UZK ist, dass die Formalitäten für die Gewährung der Zollpräferenzbehandlung 

                                                 
1434 So wohl auch Bartone in: Krenzler/Herrmann/Niestedt, EU-Außenwirtschafts- und Zoll-

recht, Art. 124 UZK, Rn. 28 [Stand: Mai 2017], der feststellt, dass die Endverwendung 
nur für einfuhrabgabenpflichtige Waren erfolgt. 

1435 Witte/Henke/Kammerzell, Der Unionszollkodex (UZK), 2017, S. 138. 
1436 Bartone in: Krenzler/Herrmann/Niestedt, EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Art. 124 

UZK, Rn. 28 [Stand: Mai 2017]; Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 95. 
1437 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 96; Deimel in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, 

Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, Art. 124 UZK, Rn. 65 [Stand: Februar 2017]. 
1438 Siehe hierzu Gliederungspunkt B. I. 1. b) des 4. Teils dieser Arbeit.  
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für ungültig erklärt werden. Dies kann beispielsweise durch die Rücknahme von 
Präferenznachweisen erfolgen oder durch Erklärung ihrer Unrichtigkeit.1439 

11. Art. 124 Abs. 1 Buchst. k UZK – Nachweisliches Verbringen 
aus dem Zollgebiet 

Den letzten Erlöschensgrund der Norm stellt Art. 124 Abs. 1 Buchst. k UZK dar. 
In diesem Fall kann eine Zollschuld zum Erlöschen gebracht werden, wenn zu-
nächst eine solche nach Art. 79 UZK, d.h. aufgrund eines Verstoßes entstanden 
ist, und die Waren nachweislich weder verwendet noch verbraucht, sondern aus 
dem Zollgebiet der Union verbracht wurden. Dieser Erlöschensgrund ist eindeu-
tig durch den Wirtschaftszollgedanken geprägt.1440 Aus ihm geht hervor, dass 
keine Zollschuld für Waren entstehen soll, die nicht in den Wirtschaftskreislauf 
des Zollgebietes eingegangen sind. Zugleich stellt er damit eine Reaktion auf die 
Rechtsprechung des EuGH, speziell auf die Entscheidungen „Döhler Neuenkir-
chen“1441 und „Eurogate“1442 dar.1443 

In ähnlicher Form waren die Wertungen dieses Tatbestands bereits in Art. 9 Abs. 
2 Buchst. a 4. Anstr. und Buchst. b 2. Anstr. RL EWG Nr. 79/623 vorgesehen. 
Auch in Art. 8 Abs. 2 Buchst. d und Abs. 3 Buchst. b VO EWG Nr. 2144/87 fin-
den sie sich wieder. Im Recht des ZK war ein pauschaler Erlöschensgrund, wie 
er bereits mit dem wortgleichen nie zur Anwendung gekommenen Art. 86 Abs. 1 
Buchst. k MZK vorgesehen war, nicht zu finden. Unter sehr strengen und speziellen 
Umständen konnte der Wirtschaftsbeteiligte die Zollschuld durch (Wieder-)Aus-
fuhr zum Erlöschen bringen.1444 Im ZK-Recht war dieser Erlöschensgrund folg-
lich nicht als Regelfall, sondern als Ausnahme anzusehen. 

a) Anwendungsbereich Art. 79 UZK 

Art. 124 Abs. 1 Buchst. k UZK findet auf alle Zollschuldentstehungen nach 
Art. 79 UZK Anwendung. Das bedeutet, dass sich sämtliche Verstöße durch den 

                                                 
1439 Gellert in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Art. 124 

UZK, Rn. 19 [Stand: September 2016]; Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, 
Rn. 100. 

1440 Wolffgang/Harden, WCJ Vol. 10, No. 1, 3 (7); Trennt, AW-Prax 2016, 229 (232); Wolff-
gang/Harden/Verhorst, ZfZ 2018, 2 (11). 

1441 Siehe für die Urteilsbesprechung Gliederungspunkt B. II. 6. a) des 3. Teils dieser Arbeit. 
1442 Siehe für die Urteilsbesprechung Gliederungspunkt B. II. 6. b) des 3. Teils dieser Arbeit. 
1443 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 106; Wolffgang/Harden/Verhorst, ZfZ 

2018, 2 (10f.); Müller-Eiselt in: Müller-Eiselt/Vonderbank, EG-Zollrecht, Art. 124 UZK, 
Rn. 9 [Stand: Juli 2015]. 

1444 Vgl. hierzu die entsprechenden Tatbestände der Art. 899ff. ZK-DVO. 
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Erlöschenstatbestand erübrigen, sofern der Wirtschaftsbeteiligte die erforderli-
chen Maßnahmen ergreift. Der Anwendungsbereich des Erlöschensgrunds wird 
in der Literatur allerdings mit Erstaunen kommentiert.1445 Denn er führt dazu, dass 
Zollschulden nach Art. 77 UZK nicht von Art. 124 Abs. 1 Buchst. k UZK erfasst 
werden.1446 Hier kann jedoch auf Art. 124 Abs. 1 Buchst. d UZK sowie auf die 
Erlass- und Erstattungsvorschriften zurückgegriffen werden.1447 Auch eine teleo-
logische Extension der Vorschrift wäre denkbar.1448 

b) Nachweisliches Verbringen aus dem Zollgebiet 

Zentrale Voraussetzung für den Erlöschensgrund ist zunächst das nachweisliche 
Verbringen der betreffenden Waren aus dem Zollgebiet der Union. Hierzu bedarf 
es keines speziellen Antrags oder Verfahrens, sondern es kommt darauf an, dass 
die Waren das Zollgebiet tatsächlich und räumlich verlassen.1449 Die Nachweis-
pflicht für den Grenzübertritt der Waren in ein Drittland i.S.d. Art. 1 Nr. 11 UZK-
DelVO hat der Wirtschaftsbeteiligte zu führen.1450 

Ein erneutes Verbringen in das Zollgebiet nach dem Gebrauch von Art. 124 
Abs. 1 Buchst. k UZK und dessen Erlöschensfolge für die Zollschuld wäre mit-
unter nicht zu beanstanden. Ein solches Vorgehen dürfte auch nicht als Umge-
hung oder Missbrauch der zollrechtlichen Vorschriften gewertet werden.1451 Denn 
die Zollschuld wurde zuvor ordnungsgemäß zum Erlöschen gebracht.  

                                                 
1445 Witte, Erlöschen der Zollschuld in: Witte/Henke/Kammerzell (Hrsg.), Der Unionszollko-

dex (UZK), 2014, S. 134; Witte, AW-Prax 2014, 229 (231); Schrömbges/Gesinn/Hannl, 
ZfZ 2016, 156 (162f.) mit einem Beispiel. 

1446 Siehe zur inhaltsgleichen Norm des Art. 86 Abs. 1 Buchst. k MZK Witte, AW-Prax 2008, 
325 (329) mit erläuternden Beispielen.  

1447 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 107. 
1448 So Schrömbges/Gesinn/Hannl, ZfZ 2016, 156 (163). 
1449 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 108. 
1450 Deimel in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, 

Art. 124 UZK, Rn. 70 [Stand: Februar 2017]; Bartone in: Krenzler/Herrmann/Niestedt, 
EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Art. 124 UZK, Rn. 30 [Stand: Mai 2017]; Witte in: 
Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 109, 125. 

1451 Witte, Zollschuldrechtliche Erlöschenstatbestände nach dem Unionszollkodex in: Koszi-
nowski (Hrsg.), Unionszollkodex und Entwicklungen im internationalen Handel, Ta-
gungsband des 26. Europäischen Zollrechtstags des EFA am 26. und 27. Juni 2014 in 
Esslingen, 2015, S. 23. 
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c) Kein Verbrauch und keine Verwendung  

Weiterhin muss für das Eingreifen des Art. 124 Abs. 1 Buchst. k UZK ebenfalls 
nachgewiesen werden, dass die betreffenden Waren während ihres zeitlich-räum-
lichen Aufenthalts im Zollgebiet der Union weder verbraucht noch verwendet 
wurden. Sie dürfen somit nicht in den Wirtschaftskreislauf der Union eingegan-
gen sein oder diesen beeinflusst haben.1452 

Fraglich ist allerdings, wann von einem Verbrauch oder einer Verwendung der 
Waren genau auszugehen ist.1453 Unter dem Verwenden einer Ware könnte die 
(bestimmungsgemäße) Nutzung dieser ohne Verbrauch verstanden werden.1454 
Ein Verbrauch hingegen tilgt die körperliche Substanz der Ware.1455 Das Unions-
zollrecht definiert diesen Umstand nicht genauer. Dies ist insoweit problematisch, 
als dass sich die Waren für gewöhnlich in besonderen Zollverfahren oder in der 
vorübergehenden Verwahrung befinden, in denen Behandlungen und Maßnah-
men an diesen stattfinden.1456 Diese sind in den zollrechtlichen Regelungen bei 
ordnungsgemäßer Durchführung auch für die Waren vorgesehen und gestattet.1457 
Würden diese Handlungen, die unter Umständen sogar erst durch ihre nicht ord-
nungsgemäße Ausführung für das Entstehen der Zollschuld nach Art. 79 UZK 
verantwortlich sein können, bereits als Verwendung oder Verbrauch charakteri-
siert, käme Art. 124 Abs. 1 Buchst. k UZK nie in Betracht, um ein Erlöschen der 
Zollschuld herbeizuführen.1458 

Nach Witte bedarf es aus diesem Grund einer einschränkenden Interpretation des 
Erlöschenstatbestands, um dem Sinn und Zweck der Norm zu entsprechen.1459 
Dieser Ansicht ist zu folgen, da sonst der Anwendungsbereich des Art. 124 Abs. 1 
Buchst. k UZK, der ausweislich des Wortlautes für sämtliche Fälle des Art. 79 

                                                 
1452 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 110. 
1453 So schon Summersberger in: Blasina/Kirchmayr-Schliesselberger/Knörzer/Mayr/Unger, 

Die Bedeutung der BAO im Rechtssystem, 2014, S. 301. 
1454 Witte in: Witte (Hrsg.), Zollkodex, 2013, Art. 205 ZK, Rn. 4; Trennt, AW-Prax 2016, 229 

(232). 
1455 Witte in: Witte, Zollkodex, 2013, Art. 205 ZK, Rn. 3; Trennt, AW-Prax 2016, 229 (232). 
1456 Beispiele hierzu führt Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 111 auf.  
1457 In diesem Sinne mit Bezug zur vorübergehenden Verwahrung auch die Dienstvorschrift 

zum Zollschuldrecht VSF Z 09 01 v. 5.7.2017, Abs. (418).  
1458 Differenzierend im Hinblick auf die einzelnen Zollverfahren Trennt, AW-Prax 2016, 229 

(232), der das Tatbestandsmerkmal des Verbrauchs und der Verwendung im Versandver-
fahren, im Zolllager und in der aktiven Veredelung verneint, dieses jedoch bei der vo-
rübergehenden Verwendung sowie bei der Endverwendung aufgrund der Natur der Ver-
fahren bejaht. 

1459 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 114. 
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UZK weit gefasst ist, in vielen Fällen ins Leere liefe. Dies kann vom Verord-
nungsgeber nicht gewollt sein. Im Einklang mit dem Wirtschaftszollgedanken 
und dem Telos der Norm sollten daher nur solche Handlungen als Verbrauch oder 
Verwendung der Waren angesehen werden, die sich im Anschluss an die betref-
fende Zollschuldentstehung nach Art. 79 UZK ereignen und dazu führen, dass die 
Ware dadurch unmittelbar am Wirtschaftsleben der Union teilnimmt.1460 Somit 
ist gewährleistet, dass alle zugelassenen Behandlungen und Maßnahmen vor der 
Zollschuldentstehung sowie alle unzulässigen Verwendungen oder Handlun-
gen1461, die erst das Entstehen der Zollschuld bewirken, nicht zu einem Aus-
schluss des Art. 124 Abs. 1 Buchst. k UZK führen.1462 Sämtliche Verbrauchs- 
oder Verwendungshandlungen, die sich nach der Zollschuldentstehung gem. 
Art. 79 UZK ereignen, sind jedoch tatbestandsausschließend.1463 Denn sie führen 
dazu, dass die Waren ganz oder teilweise am Wirtschaftskreislauf des Zollgebiets 
teilnehmen oder ein unmittelbarer Einfluss der Waren auf das Wirtschaftsleben 
zumindest nicht auszuschließen ist. 

d) Vorbehalt des Art. 124 Abs. 6 UZK 

Eine zu beachtende Einschränkung des Erlöschenstatbestands ergibt sich durch 
Art. 124 Abs. 6 UZK.1464 Dieser verneint ein Erlöschen der Zollschuld bei Perso-
nen, die einen Täuschungsversuch unternommen haben.1465 Mithin kommt, wie 
schon beim Erlöschenstatbestand des Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK, das subjek-
tive Element des Nichtvorliegens eines Täuschungsversuchs als Voraussetzung 
für die Anwendung des Tatbestands hinzu. Allerdings ist das Tatbestandsmerk-
mal des Täuschungsversuchs personenabhängig und verhindert, anders als in 
Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK, unter Umständen nicht die Anwendung des Tat-
bestands für sämtliche Zollschuldner.1466 Ebenfalls wird an dieser Stelle erneut, 
ähnlich wie bei Art. 124 Abs. 1 Buchst. c i.V.m. Abs. 5 UZK, deutlich, dass die 
Zollschuld unter gewissen Umständen nicht für alle Personen zum Erlöschen ge-
bracht werden kann und soll. 

                                                 
1460 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 114. 
1461 Z.B. unzulässige Behandlungen im Verwahrungslager, die Durchführung eines nicht be-

willigten Verfahrens oder der vorschriftswidrige Ausgang der Waren aus dem Zollgebiet. 
1462 Siehe auch Beispiele bei Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 116ff. 
1463 Nicht im Einklang mit dieser Sichtweise ist das Beispiel zum Motortuning in der Dienst-

vorschrift zum Zollschuldrecht VSF Z 09 01 v. 5.7.2017, Abs. (418). Siehe hierzu kritisch 
Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 117f. 

1464 Siehe hierzu auch Gliederungspunkt C. III. 2. c) des 4. Teils dieser Arbeit.  
1465 Eine eingehende Betrachtung, Eingrenzung und Annäherung an dieses subjektive Element 

des Täuschungsversuchs erfolgt in Gliederungspunkt C. IV. des 4. Teils dieser Arbeit. 
1466 Deimel in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, 

Art. 124 UZK, Rn. 71 [Stand: Februar 2017]. 
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12. Zwischenergebnis 

Die Analyse und Erörterung der Erlöschenstatbestände des Art. 124 Abs. 1 UZK 
hat zunächst gezeigt, dass der Wirtschaftsbeteiligte nach dem Recht des UZK die 
Zollschuld in einer Vielzahl von Fällen zum Erlöschen bringen kann. Der Fallka-
talog der Erlöschensgründe ist dabei sehr umfangreich ausgestaltet, wobei sich in 
einigen Fällen bereits rechtliche Auslegungs- und Anwendungsfragen erge-
ben.1467 Die Etablierung und Ausgestaltung einiger Erlöschenstatbestände kann 
ferner als Reaktion auf bisherige Probleme des Zollschuldrechts gesehen werden. 
Dies hat zwangsläufig auch Folgen für die bisherige Rechtsprechung des 
EuGH.1468 

III. Weitere Regelungen des Art. 124 Abs. 2-7 UZK 

Die Regelungen in Art. 124 Abs. 2-7 UZK enthalten Ergänzungen oder Ein-
schränkungen hinsichtlich aller oder bestimmter Erlöschenstatbestände des 
Art. 124 Abs. 1 UZK. Durch sie werden die Voraussetzungen, die an den oder die 
betroffenen Zollschuldner gestellt werden, entweder verschärft oder noch weiter 
vereinfacht.  

1. Ergänzungen zu den Erlöschenstatbeständen 

Ergänzungen zu bestimmten Erlöschensgründen aus Art. 124 Abs. 1 UZK sind in 
den Absätzen 3 und 4 der Norm vorgesehen. Hier kommt es zu Klarstellungen 
hinsichtlich Art. 124 Abs. 1 Buchst. g UZK. 

a) Art. 124 Abs. 3 UZK 

Die Regelung des Art. 124 Abs. 3 UZK ergänzt den Erlöschenstatbestand aus 
Art. 124 Abs. 1 Buchst. g UZK. Sie entspricht dem vormaligen Art. 207 ZK und 
regelt den Fall, dass eine Zollschuld, die für Waren in der Endverwendung ent-
standen ist, aufgrund der Zerstörung dieser wieder erloschen ist. Sofern in diesem 
Kontext Abfälle und Reste i.S.v. Art. 1 Nr. 41 UZK-DVO entstehen, fingiert die 
Regelung diese Waren als Nicht-Unionswaren gem. Art. 5 Nr. 24 UZK. Folglich 
müssen die anfallenden Abfälle und Reste einer ordnungsgemäßen zollrechtli-
chen Bestimmung1469 zugeführt werden.  

                                                 
1467 Siehe Ausführungen unter Gliederungspunkt C. des 4. Teils dieser Arbeit. Für eine um-

fassende Bewertung der Erlöschenstatbestände im Hinblick auf den Wirtschaftszollge-
danken siehe auch Gliederungspunkt A. II. des 5. Teils dieser Arbeit.  

1468 Siehe hierzu ausführlich Gliederungspunkt B. des 5. Teils dieser Arbeit.  
1469 Beispielsweise durch Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr nach Art. 77 UZK 

oder durch Wiederausfuhr gem. Art. 270 UZK. 
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b) Art. 124 Abs. 4 UZK 

Eine weitere Ergänzung zum Erlöschenstatbestand des Art. 124 Abs. 1 Buchst. g 
UZK erfolgt durch Art. 124 Abs. 4 UZK. In Art. 86 MZK war dieser Absatz noch 
nicht vorgesehen. Er regelt, dass bei unwiederbringlichem Verlust der Waren aus 
in ihrer Natur liegenden Gründen sogenannte Pauschalsätze der geltenden Vor-
schriften anzuwenden sind. Die Regelung orientiert sich noch sehr stark am Wort-
laut des vormaligen Art. 864 ZK-DVO. Auch sonst bedient sie sich eher der Spra-
che des ZK und ist nicht genügend an die Formulierungen in Art. 124 Abs. 1 
Buchst. g UZK angepasst.1470 Inhaltlich ergeben sich hierdurch jedoch keine Än-
derungen. Sofern der Beteiligte nachweisen kann, dass der tatsächliche Verlust 
den Wert des Pauschalsatzes übersteigt, ist dieser Wert zugrunde zu legen. 

2. Einschränkungen der Erlöschenstatbestände 

Einschränkende Regelungen zu bestimmten Erlöschenstatbeständen sind in den 
Absätzen 2, 5 und 6 des Art. 124 UZK geregelt. Art. 124 Abs. 7 UZK stellt inso-
weit einen Sonderfall dar, als dass die Regelung sich auf alle Zollschulden nach 
Art. 79 UZK bezieht und einen größeren Anwendungsbereich besitzt.  

a) Art. 124 Abs. 2 UZK 

Die Regelung des Art. 124 Abs. 2 UZK enthält eine Einschränkung zum Erlöschens-
tatbestand des Art. 124 Abs. 1 Buchst. e UZK. Sie fingiert die Zollschuld in die-
sem Fall als nicht erloschen, sofern diese in den Mitgliedstaaten als Grundlage 
für die Festlegung von Sanktionen vorausgesetzt wird. Dies ermöglicht die straf-
rechtliche Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen zollrechtli-
che Vorschriften im Rahmen des mitgliedstaatlichen Rechts.1471 

Diese Art der Fiktion war bereits in Art. 8 Abs. 1 Buchst. b VO EWG Nr. 2144/87 
und Art. 233 UAbs. 2 ZK vorgesehen. Auch nach Art. 83 Abs. 3 UZK wird die 
Zollschuld fingiert, damit eine nationale strafrechtliche Verfolgung gegebenen-
falls durchgeführt werden kann. Sie stellt im Vergleich zum Recht des ZK sogar 
eine Verschärfung dar, da das Verständnis der Sanktionen i.S.d. Art. 42 UZK mit 

                                                 
1470 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 139f. 
1471 Gellert in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, 

Art. 124 UZK, Rn. 20 [Stand: September 2016]; Witte in: Witte, UZK, 2018, 
Art. 124 UZK, Rn. 136; Müller-Eiselt in: Müller-Eiselt/Vonderbank, EG-Zollrecht, 
Art. 124 UZK, Rn. 6 [Stand: Juli 2015].  
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dem UZK nicht nur strafrechtliche, sondern auch verwaltungsrechtliche Sanktio-
nen umfasst.1472 

b) Art. 124 Abs. 5 UZK 

Art. 124 Abs. 5 UZK enthält eine Einschränkung zum Erlöschenstatbestand des 
Art. 124 Abs. 1 Buchst. c UZK. Dessen Vorgängernorm Art. 233 UAbs. 1 
Buchst. b ZK kannte diese Form der Einschränkung noch nicht.1473 Art. 124 Abs. 
5 UZK sieht vor, dass im Falle einer Gesamtschuldnerschaft gem. Art. 84 UZK 
die Zollschuld lediglich für denjenigen Zollschuldner, dem die Zollschuld erlas-
sen wird, erlischt. Folglich ist der Erlöschensgrund des Art. 124 Abs. 1 Buchst. c 
UZK personenbezogen und einzelfallabhängig und wirkt sich nicht auf diejenigen 
Gesamtschuldner aus, denen ein Erlass der Zollschuld nicht gewährt wurde.1474 
Der Erlass gegenüber einem Zollschuldner hat somit keine Erlöschenswirkung 
für die anderen Zollschuldner.  

Die Erwägungen, die hinter dieser Einschränkung stehen, sind den jeweiligen 
Umständen geschuldet, aus denen ein Erlass gewährt werden kann. Häufig spie-
len in diesem Zusammenhang subjektive Elemente1475 eine Rolle, die nicht 
zwangsläufig bei allen Zollschuldnern der Gesamtschuldnerschaft vorliegen.1476 
Gleichsam wird durch die Einführung des Art. 124 Abs. 5 UZK auch der Recht-
sprechung des EuGH entsprochen, welcher den Erlass gegenüber einem Zoll-
schuldner ebenfalls nicht auf die anderen Gesamtschuldner für übertragbar 
hält.1477  

                                                 
1472 Deimel in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, 

Art. 124 UZK, Rn. 46, 74 [Stand: Februar 2017]. 
1473 Hierzu Fuchs, ZfZ 2004, 38 (39). 
1474 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 142; Bartone in: Krenzler/Herrmann/

Niestedt, EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Art. 124 UZK, Rn. 9 [Stand: Mai 2017]; 
Deimel in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, 
Art. 124 UZK, Rn. 36 [Stand: Februar 2017]. 

1475 Vgl. Art. 116 Abs. 5 UZK oder Art. 120 UZK, die an den Erlass des Abgabenbetrags das 
Nichtvorliegen einer Täuschung oder der offensichtlichen Fahlässigkeit als subjektive 
Maßstäbe an den Zollschuldner anlegen.  

1476 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 142; Gellert in: Dorsch, Zollrecht – Recht 
des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Art. 124 UZK, Rn. 8 [Stand: September 2016]; 
zweifelnd bei Fällen des Art. 117 UZK jedoch Deimel in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Ab-
gabenordnung – Finanzgerichtsordnung, Art. 124 UZK, Rn. 36 [Stand: Februar 2017]. 

1477 EuGH, Urt. v. 17.02.2011, Rs. C-78/10, ECLI:EU:C:2011:93 (Berel), Rn. 66; vgl. auch 
Müller-Eiselt in: Müller-Eiselt/Vonderbank, EG-Zollrecht, Art. 124 UZK, Rn. 5 und 
Fn. 1 [Stand: Juli 2015]. 
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c) Art. 124 Abs. 6 UZK 

Art. 124 Abs. 6 UZK beinhaltet eine Einschränkung zu Art. 124 Abs. 1 Buchst. k 
UZK. Demnach kommt es für diejenigen Personen nicht zu einem Erlöschen der 
Zollschuld, die einen Täuschungsversuch begangen haben. Der Verordnungsge-
ber etabliert damit im objektiven Tatbestand des Art. 124 Abs. 1 Buchst. k 
UZK1478 ein subjektives Element1479, das nicht auf Seiten des bzw. der Zollschuld-
ner vorliegen darf. Der Tatbestand ist dabei personenbezogen und kann somit für 
jeden Zollschuldner unterschiedlich ausfallen.1480 Eine Ausweitung oder analoge 
Anwendung auf andere Tatbestände des Art. 124 Abs. 1 UZK kommt aufgrund 
des eindeutigen Wortlauts und aufgrund der normativen Regelung von Art. 124 
Abs. 7 UZK nicht in Betracht.1481 

3. Auffangtatbestand des Art. 124 Abs. 7 UZK  

Zollschuldner, die keinen Täuschungsversuch unternommen und zugleich aktiv 
zur Betrugsbekämpfung beigetragen haben, können nach Art. 124 Abs. 7 UZK 
ebenfalls vom Erlöschen der Zollschuld profitieren. Durch den Tatbestand soll 
ein Anreiz geschaffen werden, betrügerische Praktiken zu bekämpfen und einzu-
dämmen, was wiederum die finanziellen Interessen der Union und der Mitglied-
staaten schützt.1482 Der eingefügte Tatbestand kann als Reaktion auf die EuGH-
Entscheidung „De Haan Beheer BV“1483 gesehen werden.1484 Wiederum ist der 
Tatbestand personenbezogen und führt damit nicht zu einem grundsätzlichen Er-
löschen der jeweiligen Zollschuld bei mehreren in Betracht kommenden Zoll-
schuldnern.1485  

Anwendung findet die Regelung ohne Einschränkung auf sämtliche Einfuhrzoll-
schulden, die nach Art. 79 UZK entstanden sind. Damit ist ihr Anwendungsbe-
reich weit gefasst. Da für die Erlöschensgründe des Art. 124 Abs. 1 Buchst. h und 

                                                 
1478 Siehe Gliederungspunkt C. II. 11. des 4. Teils dieser Arbeit.  
1479 Eine eingehende Betrachtung, Eingrenzung und Annäherung an dieses subjektive Element 

des Täuschungsversuchs erfolgt in Gliederungspunkt C. IV. des 4. Teils dieser Arbeit. 
1480 Bartone in: Krenzler/Herrmann/Niestedt, EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, 

Art. 124 UZK, Rn. 31 [Stand: Mai 2017]. 
1481 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 146; siehe auch Gliederungspunkt C. II. 

8. b) des 4. Teils dieser Arbeit.  
1482 Deimel in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, 

Art. 124 UZK, Rn. 81 [Stand: Februar 2017]; vgl. in diesem Sinne auch den 37. Erwä-
gungsgrund der VO (EU) Nr. 952/2013, ABl. EU Nr. L 269/6. 

1483 EuGH, Urt. v. 7.9.1999, Rs. C-61/98, ECLI:EU:C:1999:393 (De Haan Beheer BV). 
1484 So schon zum MZK Lux/Larrieu, ZfZ 2006, 329 (337). 
1485 Bartone in: Krenzler/Herrmann/Niestedt, EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, 

Art. 124 UZK, Rn. 39 [Stand: Mai 2017]. 
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k UZK das Merkmal des Täuschungsversuch bereits im Tatbestand selbst bzw. 
über Art. 124 Abs. 6 UZK enthalten ist, kommt es an dieser Stelle zu einer Dop-
pelung in Bezug auf dieses subjektive Element. Allerdings soll so sichergestellt 
werden, dass derjenige, der zur Betrugsbekämpfung beiträgt selbst keine Täu-
schungsabsicht hatte. Da auch bei anderen Erlöschenstatbeständen eine Zoll-
schuld nach Art. 79 UZK eine Rolle spielen kann, ist somit sichergestellt, dass 
das subjektive Element immer Voraussetzung ist.  

Anders als die Absätze 2 bis 6 ist Art. 124 Abs. 7 UZK nicht als Ergänzung oder 
Einschränkung zu den Gründen für das Erlöschen zu sehen, sondern als ein eigener 
Erlöschenstatbestand aufzufassen.1486 Für das Vorliegen eines eigenen Erlöschens-
tatbestands spricht dabei, dass sich die Regelung, anders als die Absätze 2 bis 6 der 
Norm, nicht auf einen konkreten Erlöschenstatbestand aus Art. 124 Abs. 1 UZK 
bezieht. Weiterhin gehen aus ihr alle wesentlichen Tatbestandsmerkmale hervor, 
die es ermöglichen, ein Erlöschen zu subsumieren. Ferner setzt die Regelung, im 
Vergleich zu den anderen Erlöschensgründen, ein zusätzliches Tatbestandsmerk-
mal, nämlich den Beitrag zur Betrugsbekämpfung voraus. 

Die Regelung könnte zwar auch wie Art. 124 Abs. 5 und 6 UZK als Einschrän-
kung zu den Erlöschenstatbeständen des Art. 124 Abs. 1 UZK verstanden werden. 
Allerdings müsste dann für sämtliche Zollschulden, die nach Art. 79 UZK ent-
standen sind, das Tatbestandsmerkmal des Beitrags zur Betrugsbekämpfung er-
füllt werden.1487 Dazu muss sich konsequenterweise im Kontext der Zollschuld-
entstehung ein Betrug oder zumindest eine betrügerische Vorgehensweise ereignet 
haben. Diese Anwendungsweise der Norm wäre für das System der Erlöschens-
gründe und deren Sinn und Zweck nicht logisch und ist wohl auch nicht vom 
Verordnungsgeber gewollt, zumal nicht jede Zollschuld nach Art. 79 UZK auf-
grund betrügerischer Umstände entsteht. Vielmehr sprechen die besseren Argu-
mente dafür, dass Art. 124 Abs. 7 UZK einen eigenen Erlöschenstatbestand mit 
Auffangcharakter darstellt.1488 Folglich ist der Erlöschensgrund vor allem auch 

                                                 
1486 So auch Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 86; Harden, Zoll Revue 2018, 

25 (31) und die Dienstvorschrift zum Zollschuldrecht VSF Z 09 01 v. 5.7.2017, 
Abs. (420); a.A. wohl Lyons, 2018, S. 478; Bartone in: Krenzler/Herrmann/Niestedt, EU-
Außenwirtschafts- und Zollrecht, Art. 124 UZK, Rn. 31 [Stand: Mai 2017], der von einer 
Klarstellung zu Art. 124 Abs. 6 UZK spricht, was jedoch zweifelhaft erscheint; Müller-
Eiselt in: Müller-Eiselt/Vonderbank, EG-Zollrecht, Art. 124 UZK, Rn. 9 [Stand: Juli 
2015] sowie Trennt, AW-Prax 2016, 229 (232f.), die beide von zusätzlichen bzw. alter-
nativen Voraussetzungen für das Erlöschen ausgehen.  

1487 Müller-Eiselt in: Müller-Eiselt/Vonderbank, EG-Zollrecht, Art. 124 UZK, Rn. 9 und 
Fn. 3 [Stand: Juli 2015] spricht sich in diesem Kontext für das alternative Vorliegen des 
Tatbestandsmerkmals der Betrugsbekämpfung aus.  

1488 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 86. 
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für Erwerber, Besitzer und Beteiligte interessant, die ansonsten gar nicht in der 
Lage wären die Voraussetzungen anderer Tatbestände zu erfüllen.1489  

Anders als in der Dienstvorschrift Z 09 01 angenommen,1490 kann aus Art. 124 
Abs. 7 UZK allerdings nicht entnommen werden, dass dieser nur Anwendung 
findet, wenn die Tatbestände des Art. 124 Abs. 1 UZK nicht einschlägig sind. 
Dies ist problematisch. Lediglich die Systematik der Norm würde hierfür spre-
chen. Eine ausdrückliche Normierung der Nachrangigkeit der Regelung, wie sie 
seitens des Verordnungsgebers etwa in Art. 74 Abs. 1 UZK erfolgt, ist jedenfalls 
nicht vorhanden. Auch wenn sich aus der Systematik der Norm vielleicht ableiten 
lässt, dass Art. 124 Abs. 7 UZK nachrangig zu behandeln ist, so wäre jedoch eine 
Klarstellung im Wortlaut hinsichtlich der Subsidiarität zu Art. 124 Abs. 1 UZK 
wünschenswert bzw. nötig. Anderenfalls ist Art. 124 Abs. 7 UZK als eigener Er-
löschenstatbestand neben den anderen Erlöschenstatbeständen des Art. 124 
Abs. 1 UZK gleichrangig anwendbar. 

Was genau unter dem Begriff der Betrugsbekämpfung zu verstehen ist, ist im 
UZK nicht explizit geregelt. Demzufolge dürfte an den betreffenden Beitrag zur 
Bekämpfung des Betrugs auch kein Maßstab hinsichtlich dessen Qualität, Erfolg 
oder Auswirkung angelegt werden.1491 In diesem Zusammenhang ist jedoch 
Art. 13 Abs. 1 UZK zu nennen, der diesen Umstand genauer eingrenzt und damit 
einen möglichen Fall der Betrugsbekämpfung aufzeigt.1492 Im Hinblick auf das 
Vorliegen eines Betrugs oder einer Täuschung ist das subjektive Element, wel-
ches Art. 124 UZK vorsieht, eingehender zu betrachten.  

IV. Subjektive Elemente im Rahmen von Art. 124 UZK 

Der Tatbestand des Art. 124 UZK bezieht sich an verschiedenen Stellen auf ein 
subjektives Element: den Täuschungsversuch1493. Damit macht die Regelung den 
Anwendungsbereich des Tatbestands teilweise von subjektiven Voraussetzungen 
abhängig. Mit diesem neu im UZK etablierten Begriff kommt es gleichzeitig zu 
einer Abkehr von den bisherigen Begriffen der groben bzw. offensichtlichen 
Fahrlässigkeit, die es noch im ZK gab. Fraglich ist jedoch, wie der neue Terminus 

                                                 
1489 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 151, der als Beispiel den verdeckten Er-

mittler nennt, welcher nach Art. 79 Abs. 3 Buchst. b UZK als Beteiligter Zollschuldner 
wird und vom Erlöschenstatbestand des Art. 124 Abs. 7 UZK Gebrauch machen kann. 

1490 Dienstvorschrift zum Zollschuldrecht VSF Z 09 01 v. 5.7.2017, Abs. (420). 
1491 Deimel in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, 

Art. 124 UZK, Rn. 81 [Stand: Februar 2017].  
1492 Hierzu Schrömbges/Gesinn/Hannl, ZfZ 2016, 156 (162). 
1493 Der MZK sah das subjektive Element des Täuschungsversuchs bereits in Art. 86 MZK vor.  
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zu verstehen ist und ob der Täuschungsbegriff die im Zusammenhang mit den 
vormaligen Begriffen des ZK aufgetretenen Probleme lösen kann. Hierzu bedarf 
es einer Annährung und Auslegung des Begriffs des Täuschungsversuchs. 

1. Vormalige subjektive Elemente im ZK 

Der vormalige Heilungstatbestand des Art. 859 ZK-DVO, die Erstattungsvoraus-
setzungen des Art. 899 ZK-DVO und auch Art. 239 ZK sahen als subjektiv zu 
erfüllendes Element das Nichtvorliegen der groben bzw. offensichtlichen Fahr-
lässigkeit1494 vor. Diese subjektive Tatbestandsvoraussetzung wurde sowohl im 
Hinblick auf deren Begrifflichkeit als auch auf deren Anwendungsbereich kont-
rovers diskutiert.1495 Zum anderen stand aber auch die Frage nach der Vereinbar-
keit des Tatbestandsmerkmals mit verfassungsrechtlichen Grundsätzen im 
Raum.1496 

In der Entscheidung „Söhl und Söhlke“1497 aus dem Jahr 1999 stellte der EuGH 
fest, dass der Begriff der offensichtlichen Fahrlässigkeit die zutreffende Überset-
zung in der deutschen Sprachfassung sei und folglich mit der Übersetzung der 
groben Fahrlässigkeit inhaltlich deckungsgleich ist.1498 Weiterhin definierte der 
Gerichtshof den Fahrlässigkeitsgrad insoweit, als dass bei der Bestimmung des-
sen Vorliegens insbesondere Aspekte wie die Komplexität der zollrechtlichen 
Vorschriften, deren Nichteinhaltung zur Zollschuld geführt haben, sowie Erfah-
rung und Sorgfalt des jeweiligen Wirtschaftsteilnehmers berücksichtigt werden 
müssen.1499 

Neben Schwierigkeiten bei der Definition des Terminus und dessen Anwen-
dungsbereichen ist ein weiteres Problem, welches mit der Einführung des Begriffs 
in den ZK einhergeht, dass es gegen den Wirtschaftszollgedanken verstößt. Denn 

                                                 
1494 Vergleicht man die deutsche Sprachfassung mit ihrem englischen oder französischem 

Pendant, so fällt auf, dass diese zwischen der groben und der offensichtlichen Fahrlässig-
keit differenziert, während in den anderen Sprachfassungen der Begriff einheitlich als of-
fensichtliche Fahrlässigkeit („obvious negligence“, „négligence manifeste“) übersetzt 
wird. Siehe hierzu ausführlich Anton, Zum Begriff der groben bzw. offensichtlichen Fahr-
lässigkeit in den Art. 859 und 899 ZollkodexDVO, ZfZ 1995, 314 (315), der die Auffas-
sung vertritt, dass die Übersetzung des Begriffs mit grober Fahrlässigkeit in Anlehnung 
an das deutsche BGB gewählt wurde, aber keineswegs identisch mit jenem der offensicht-
lichen Fahrlässigkeit sein kann. 

1495 Siehe hierzu ausführlich Anton, ZfZ 1995, 314ff.; Witte, AW-Prax 1999, 25 (25f.). 
1496 Klüver, AW-Prax 2002, 147 (147ff.); Klüver, Anmerkung zum Urteil des BFH vom 

13.11.2001 – VII 88/00 in ZfZ 2002, 92ff., ZfZ 2002, 212 (212ff.). 
1497 EuGH, Urt. v. 11.11.1999, Rs. C-48/98, ECLI:EU:C:1999:548 (Söhl und Söhlke). 
1498 EuGH, Urt. v. 11.11.1999, Rs. C-48/98, ECLI:EU:C:1999:548 (Söhl und Söhlke), Rn. 49. 
1499 EuGH, Urt. v. 11.11.1999, Rs. C-48/98, ECLI:EU:C:1999:548 (Söhl und Söhlke), Rn. 56. 
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nach diesem ist die Zollschuldentstehung lediglich objektiv zu bestimmen. Sub-
jektive Elemente haben in diesem Zusammenhang keine Bedeutung. Neben der 
Verletzung von Gleichheitssatz und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sei 
das subjektive Merkmal, das das Nichtvorliegen eines bestimmten Verschuldens-
grades voraussetze, folglich nicht mit dem Wirtschaftszollprinzip zu vereinbaren, 
sondern führe zu einem Sanktionszollrecht.1500 

Dagegen wird vorgebracht, dass das subjektive Element im Rahmen des Art. 859 
ZK-DVO kein Merkmal der Zollschuldentstehung an sich darstelle.1501 Der Hei-
lungstatbestand könne vielmehr als rechtsvernichtender Erlöschensgrund qualifi-
ziert werden.1502 Mit der Etablierung dieses Elements in den zollrechtlichen Vor-
schriften sei der Wille des Gesetzgebers zum Ausdruck gebracht worden. Dieser 
habe sich für eine strengere Handhabung der entsprechenden Vorschriften ausge-
sprochen, da er die Verletzung von zollrechtlichen Formvorschriften und deren 
negative (finanzielle) Konsequenzen nicht billige.1503 Der Verstoß gegen das 
Wirtschaftszollrecht müsse diesem Ziel nachstehen.1504 Sofern der Gesetzgeber 
dem Wirtschaftsbeteiligten trotz regelwidrigen Verhaltens Erleichterungen wie 
das Erlöschen der Zollschuld oder eine Erstattung bzw. einen Erlass dieser zubil-
lige, müsse er auch die Voraussetzungen hierfür bestimmen können.1505 Außer-
dem sei kein Rechtsgrundsatz im europäischen Recht ersichtlich, der vorsehe, 
dass rechtstreue und rechtsuntreue Wirtschaftsbeteiligte in Zollsachen gleich zu 
behandeln seien.1506  

Vor dem Hintergrund der bereits besprochenen Herleitung des Wirtschaftszollge-
dankens und dessen weitgehender Verankerung in den zollrechtlichen Vorschrif-
ten erscheint letztere Ansicht allerdings fragwürdig. Auch ist nicht ersichtlich, 
dass der damalige Verordnungsgeber sich wissentlich über den Wirtschaftszoll-
gedanken hinwegsetzen wollte. Es erscheint damit nicht ausgeschlossen, dass an 
dieser Stelle die Kollision mit dem Wirtschaftszollrecht und die Folgen der Ein-
führung des subjektiven Elements im ZK übersehen bzw. nicht zu Ende gedacht 
wurden. Hierfür spricht zumindest die Veränderung der Norm anlässlich der Re-
form des Zollrechts. 

                                                 
1500 Klüver, AW-Prax 2002, 147 (147f.) und Klüver, ZfZ 2002, 212 (213) in Übereinstimmung 

mit Müller-Eiselt, ZfZ 2001, 398 (402); a.A. Anton, ZfZ 2003, 153 (154). 
1501 Anton, ZfZ 2003, 153 (154). 
1502 Anton, ZfZ 2003, 153 (154); Witte in: Witte, Zollkodex, 2013, Art. 233 ZK, Rn. 2. 
1503 Anton, ZfZ 1995, 314 (316f.), der sogar explizit ausführt, dass die Einführung des sub-

jektiven Elements ein „faktisches zollschuldrechtliches Sanktionsinstrument“ darstellt. 
1504 Anton, ZfZ 1995, 314 (317). 
1505 Anton, ZfZ 2003, 153 (154f.). 
1506 Anton, ZfZ 2003, 153 (155). 
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2. Beweggründe für die Neuregelung 

Die Intention und die Motive des Verordnungsgebers bei der Neuregelung der 
subjektiven Elemente im Rahmen der Erlöschenstatbestände des Art. 124 UZK 
sind zunächst aus den Erwägungsgründen des UZK abzulesen. Nach dem 38. Er-
wägungsgrund sollen für den Wirtschaftsbeteiligten die Folgen fahrlässigen Ver-
haltens im Rahmen der unregelmäßigen Zollschuldentstehung auf ein Mindest-
maß reduziert werden.1507 Dahinter steckt die Intention, dass die Zollschuldent-
stehung im Regelfall lediglich aufgrund objektiver Kriterien bestimmt werden 
soll.1508  

Damit wird primär eine wirtschaftsfreundlichere Intention hinter der Neuregelung 
stehen. Waren nach dem ZK noch Gründe für die strenge und enge Anwendung 
der von einem Fahrlässigkeitsmaßstab abhängigen Tatbestände angeführt,1509 so 
soll dieser Maßstab nach dem UZK ausweislich des Wortlauts der Erwägungs-
gründe abgemildert werden. Dies geht mit der Absicht des Verordnungsgebers 
einher sich vom sanktionellen Charakter der Zollschuldentstehung abzuwen-
den.1510 

Weiterhin ist denkbar, dass der Gesetzgeber vor dem Hintergrund der schwierigen 
Handhabung des Begriffs dessen Wegfalls forciert hat. Auch die fortwährenden 
Abgrenzungsschwierigkeiten und Diskussionen um den Terminus dürften die 
Neuregelung bekräftigt haben. 

3. Täuschungsbegriff im Zollrecht  

Unter dem Begriff der Täuschung kann im Allgemeinen die bewusste Irrefüh-
rung, die auf Vorstellung und Handeln eines anderen in einem bestimmten Sinn 
einwirken soll, verstanden werden.1511 Auf nationaler Ebene existiert der Begriff 
ebenfalls in strafrechtlichen1512, zivilrechtlichen1513, verwaltungsrechtlichen1514 
oder steuerrechtlichen Kontexten1515. Die Definition bzw. das genaue Verständnis 

                                                 
1507 Vgl. 38. Erwägungsgrund der VO (EU) Nr. 952/2013, ABl. EU Nr. L 269/6. 
1508 So schon im Vorschlag zum MZK vorgesehen, vgl. Lux/Larrieu, ZfZ 2006, 329 (337). 
1509 Vgl. EuGH, Urt. v. 11.11.1999, Rs. C-48/98, ECLI:EU:C:1999:548 (Söhl und Söhlke), 

Rn. 52, 56, der in seiner Auslegung die Intention des Verordnungsgebers zumindest da-
hingehend verstand.  

1510 Prieß/Stein in: Witte, UZK, 2018, Vor Art. 1 UZK, Rn. 29. 
1511 Duden, Recht, 2. Aufl., 2010, Glossareintrag zum Begriff „Täuschung“. 
1512 Z.B. § 263 StGB (Betrug) oder § 267 StGB (Urkundenfälschung). 
1513 Z.B. § 123 BGB (Anfechtbarkeit wegen arglistiger Täuschung). 
1514 Z.B. § 48 VwVfG (Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes). 
1515 Z.B. § 172 AO (Aufhebung und Änderung von Steuerbescheiden). 
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der Täuschung können dabei je nach Rechtsgebiet und Anwendungsfeld variie-
ren.1516 

Aufgrund der Tatsache, dass sich der Täuschungsbegriff in Art. 124 UZK wie-
derfindet, ist jedoch eine europarechtliche Annäherung an diesen Terminus nötig. 
Nationale Vorschriften können zwar zum Verständnis des Begriffs auf europäi-
scher Ebene beitragen, sie können jedoch nicht mit ihm gleichgesetzt werden. 
Insbesondere können in diesem Kontext keine strafrechtlichen Begriffe zur Aus-
legung herangezogen werden, da die Zollschuld keine Strafe und keine Sanktion 
darstellt.1517 Folglich ist der Begriff der Täuschung und sodann auch jener des 
Täuschungsversuchs im Lichte des Unionsrechts auszulegen.1518 Etwaige Unter-
schiede in den Sprachfassungen dürfen nicht zu einem unterschiedlichen Ausle-
gungsergebnis führen.1519 

a) ZK und MZK 

Im Recht des vormaligen ZK tauchte der Begriff der Täuschung nicht auf. Auch 
in der ZK-DVO lässt sich dieser Terminus nicht finden. Wie bereits erörtert, sah 
der ZK ein anderes subjektives Element im Rahmen des Erlöschens der Zoll-
schuld vor.1520  

Der MZK etablierte erstmals in Art. 86 MZK die subjektive Anforderung des 
nicht erfolgten Täuschungsversuchs im Kontext des Erlöschens von Zollschul-
den. Auch in anderen Bereichen des Verordnungstextes war von Täuschung oder 
Täuschungsversuch die Rede.1521 

b) UZK 

Der UZK übernahm das subjektive Element des nicht erfolgten Täuschungsver-
suchs aus Art. 86 MZK. Die grobe Fahrlässigkeit spielt im Rahmen des Erlöschens 
von Zollschulden hingegen keine Rolle mehr.1522 Hinsichtlich der Vereinbarkeit 

                                                 
1516 So auch Wielander in: Witte (Hrsg.), UZK, Zollkodex der Union, 2018, Art. 42 UZK, 

Rn. 5. 
1517 Fuchs, ZfZ 2004, 38 (40). 
1518 So auch schon Anton, ZfZ 1995, 314 (315) zu den Begriffen der offensichtlichen und 

groben Fahrlässigkeit im ZK; vgl. zur Anforderung der einheitlichen Auslegung gemein-
schaftlicher Begriffe auch EuGH, Urt. v. 1.2.1972, Rs. C-49/71, ECLI:EU:C:1972:6 (Ha-
gen), Rn. 6. 

1519 EuGH, Urt. v. 11.11.1999, Rs. C-48/98, ECLI:EU:C:1999:548 (Söhl und Söhlke), Rn. 46. 
1520 Siehe Gliederungspunkt C. IV. 1. des 4. Teils dieser Arbeit.  
1521 Siehe Art. 53 Abs. 4, Art. 79 Abs. 3 und Art. 83 MZK. 
1522 Anmerkung: Lediglich in Art. 120 Abs. 1 UZK taucht der Begriff der offensichtlichen 

Fahrlässigkeit im UZK noch auf.  
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des subjektiven Elements mit dem Wirtschaftszollgedanken bestehen allerdings 
die gleichen Probleme wie sie auch schon im ZK bestanden.1523 

aa) Normative Verankerung und Definition 

Die Begriffe Täuschung oder Täuschungsversuch sind im UZK normativ an meh-
reren Stellen verankert.1524 Eine Definition des Täuschungsbegriffs ist jedoch we-
der im UZK noch in der UZK-DelVO oder der UZK-DVO zu finden. Weiterhin 
hat auch der EuGH den Begriff in seiner Rechtsprechung noch nicht aufgegriffen 
oder eingegrenzt. 

bb) Eingrenzung und Auslegung 

Eine Annäherung an den Täuschungsbegriff aus Art. 124 UZK kann unter Um-
ständen jedoch durch Auslegung der Normen des UZK und unter Berücksichti-
gung anderer Dokumente erfolgen. Aus diesen können Voraussetzungen, die an 
das subjektive Element der Täuschung in Art. 124 UZK zu stellen sind, abgeleitet 
werden. 

Systematisch taucht der Begriff immer im direkten oder indirekten Zusammen-
hang mit der Abgabenerhebung auf. Sowohl in Art. 86 Abs. 6 UZK als auch in 
Art. 120 Abs. 1 UZK und in Art. 124 UZK geht es dem Verordnungsgeber wohl 
darum die finanziellen Interessen der Union zu schützen. Dies wird besonders in 
Art. 124 Abs. 7 UZK deutlich, da hier der Täuschungsversuch im Kontext mit der 
Bekämpfung von Betrug genannt wird. Weiterhin kann in diesem Kontext die in 
Art. 15 Abs. 2 UZK normierte Wahrheitspflicht des Wirtschaftsbeteiligten als 
Kriterium für das Vorliegen einer solchen Täuschung einbezogen werden.1525 

Mit den genannten Motiven des Verordnungsgebers wird zugleich auch die Frage 
nach dem Sinn und Zweck des subjektiven Elements beantwortet.1526 Dabei ist 
eine einheitliche Auslegung dieses Elements innerhalb des UZK zu befürworten. 

Unter Berücksichtigung der verschiedenen Sprachfassungen des UZK fällt auf, 
dass die genutzten Begriffe für das subjektive Element der Täuschung in anderen 
Sprachfassungen eher mit jenem des Betrugs zu übersetzen sind.1527 Dies unter-

                                                 
1523 Siehe zur Vereinbarkeit mit dem Wirtschaftszollgedanken Gliederungspunkt A. III. des 

5. Teils dieser Arbeit.  
1524 Siehe Art. 86 Abs. 6, Art. 120 Abs. 1 und Art. 124 UZK. 
1525 Schrömbges/Gesinn/Hannl, ZfZ 2016, 156 (157). 
1526 Dies kann auch aus dem 38. und 39. Erwägungsgrund der VO (EU) Nr. 952/2013, ABl. 

EU Nr. L 269/6 abgeleitet werden.  
1527 Englisch: „deception“; franzöisch: „manoeuvre“; italienisch: „frode“; spanisch: „fraude“. 
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mauert auch Art. 211 Abs. 2 Buchst. b UZK, in welchem in der englischen, fran-
zösischen, italienischen und spanischen Fassung derselbe Begriff wie in Art. 124 
UZK genutzt wird. An dieser Stelle ist die deutsche Übersetzung des UZK unein-
heitlich. In der deutschen Fassung der Norm erfolgt die Übersetzung mit „betrü-
gerischen Absichten“ und nicht, wie es die Einheit gebieten würde, mit dem Be-
griff des Täuschungsversuchs. In der abweichenden Übersetzung desselben sub-
jektiven Merkmals wird jedoch der hinter diesem stehende Gedanke deutlich: 
Durch die betrügerischen Absichten, d.h. durch die bewusste Schädigung, muss 
eine objektive Nachteiligkeit für die finanziellen Interessen der Union entstanden 
sein, damit das subjektive Element vorliegen kann. 

Weiterhin sind die Leitlinien der Kommission für die Zollschuld1528 sowie auf 
nationaler Ebene die Dienstvorschrift Zoll1529 und die Umsetzungsverfügung zum 
UZK1530 zu konsultieren. Sie sind zwar nicht rechtlich bindend1531, aber dennoch 
für das bessere allgemeine Verständnis und die Auslegung des subjektiven Ele-
ments aus Art. 124 UZK von Bedeutung. 

Die Leitlinien der Kommission weisen zunächst darauf hin, dass für die Beurtei-
lung des Vorliegens eines Täuschungsversuchs verschiedene Kriterien wie die 
Erfahrung des Wirtschaftsbeteiligten, die Komplexität der Rechtsvorschriften 
oder andere relevante Umstände zu berücksichtigen sind.1532 Eine Berücksichti-
gung des Einzelfalls ist folglich immer geboten. Damit beziehen sie sich auf die 
Rechtsprechung des EuGH im Fall „Söhl und Söhlke“, welche die gleichen Kri-
terien für das Vorhandensein der groben Fahrlässigkeit als maßgeblich betrach-
tete.1533 Hinsichtlich der Definition des Täuschungsversuchs setzen die Leitlinien 

                                                 
1528 Leitlinien der Europäischen Kommission für die Zollschuld des UZK, abrufbar unter: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidance-customs-debt_de.pdf 
[Stand: 30.6.2019]. 

1529 Dienstvorschrift zum Zollschuldrecht VSF N 24 2017 Nr. 112 v. 13.7.2017 (Verfügung 
GZD – Z 09 01 – 2016.00018-DV.A.5 v. 5. Juli 2017). 

1530 Verfügung zur Umsetzung des UZK, VSF N 18 2016 Nr. 73 v. 2.5.2016 (Verfügung GZD 
– Z 0440 – 4/16 – DV.A.31 v. 27. April 2016). 

1531 Zu den Leitlinien der Kommission siehe Summersberger in: Doralt/Ruppe, Grundriss des 
österreichischen Steuerrechts, 2014, Rn. 745; Wolffgang, AW-Prax 2002, 81 (81). Aus-
führlich hierzu auch Weerth, AW-Prax 2002, 102 (103ff.); Graevenitz, EuZW 2013, 169 
(169ff.) oder Deimel, ZfZ 2009, 157 (157ff.); siehe auch Gliederungspunkt C. I. 2. e) des 
2. Teils dieser Arbeit. 

1532 Leitlinien der Europäischen Kommission für die Zollschuld des UZK, abrufbar unter: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidance-customs-debt_de.pdf 
[Stand: 30.6.2019], S. 30. 

1533 EuGH, Urt. v. 11.11.1999, Rs. C-48/98, ECLI:EU:C:1999:548 (Söhl und Söhlke), Rn. 56. 
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der Kommission Vorsatz oder Absicht voraus, welche bzw. welcher der entspre-
chenden Handlung zugrunde liegen muss.1534 Die Verkürzung von Abgaben muss 
dabei nicht zwingend bezweckt werden.1535  

Auf nationaler Ebene verweist die Umsetzungsverfügung zum UZK hinsichtlich 
des Kriteriums der Täuschung auf die Rechtsprechung des EuGH zum betrügeri-
schen Vorgehen.1536 Aus dieser geht hervor, dass die Täuschungshandlung ab-
sichtlich erfolgen und den Abgabenbetrug bezwecken muss.1537 Sie steht damit 
nicht im Einklang mit dem in den Leitlinien der Kommission für die Zollschuld 
aufgezeigten Verständnis des Täuschungsversuchs. 

Die Dienstvorschrift Z 09 01 setzt für das Vorliegen eines Täuschungsversuchs 
ein vorsätzliches Zuwiderhandeln gegen Vorschriften voraus, wobei die Zoll-
schuldentstehung auf dem Täuschungsversuch basieren muss.1538 Auch wenn die 
Dienstvorschrift die Vorschriften, gegen die die Zuwiderhandlung erfolgen muss, 
nicht näher bestimmt, so wird es sich nach dem Sinn und Zweck der Regelung 
wohl um Vorschriften mit zollrechtlichem Bezug handeln. Dabei kann die wis-
sentliche und willentliche Zuwiderhandlung entweder durch aktives Handeln, 
aber auch durch pflichtwidriges Unterlassen oder konkludentes Verhalten herbei-
geführt werden.1539 Ob beim Täuschungsversuch im Rahmen des vorsätzlichen 
Zuwiderhandelns, welches die Zollschuld entstehen lässt, auf das Vorstellungs-

                                                 
1534 Leitlinien der Europäischen Kommission für die Zollschuld des UZK, abrufbar unter: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidance-customs-debt_de.pdf 
[Stand: 30.6.2019], S. 30. 

1535 Leitlinien der Europäischen Kommission für die Zollschuld des UZK, abrufbar unter: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidance-customs-debt_de.pdf 
[Stand: 30.6.2019], S. 30. 

1536 Verfügung zur Umsetzung des UZK,VSF N 18 2016 Nr. 73 v. 2.5.2016, S. 93. 
1537 EuGH, Urt. v. 15.12.1987, Rs. C-328/85, ECLI:EU:C:1987:548 (Deutsche Babock Han-

del GmbH), Rn. 18f. 
1538 Dienstvorschrift zum Zollschuldrecht VSF Z 09 01 v. 5.7.2017, Abs. (106). 
1539 Dienstvorschrift zum Zollschuldrecht VSF Z 09 01 v. 5.7.2017, Abs. (106).; Witte in: 

Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 82. 
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bild der Zollbehörden eingewirkt werden muss, wird derzeit noch nicht einheit-
lich beurteilt.1540 Vor dem Hintergrund der strafrechtlichen Bedeutung und Ein-
grenzung des Täuschungsbegriffs1541 und dem Gedanken der Einheit der Rechts-
ordnung sollte jedoch das Einwirken auf das Vorstellungsbild der Zollbehörden 
verlangt werden. Auch die Tatsache, dass der Maßstab der groben Fahrlässigkeit 
bewusst vom Verordnungsgeber gestrichen wurde, spricht dafür, dass nur noch 
auf den konkreten Fall der Täuschung abgestellt werden soll und dieser Begriff 
nicht zu weit zu verstehen ist.  

Insgesamt lassen sich damit für das subjektive Element der Täuschung in Art. 124 
UZK die folgenden allgemeinen Voraussetzungen ableiten:  

(1) Es muss eine Zuwiderhandlung gegen die zollrechtlichen Vorschriften in 
Form von aktivem Tun oder pflichtwidrigem Unterlassen vorliegen. 

(2) Die Verhaltensweise des Zuwiderhandelnden muss mit Vorsatz, d.h. mit Wis-
sen und Wollen geschehen sein. 

(3) Aus der Zuwiderhandlung muss eine Zollschuldentstehung nach Art. 79 UZK 
oder Art. 82 UZK1542 resultiert sein. 

(4) Durch das Verhalten des Zuwiderhandelnden muss objektiv ein Nachteil für 
die finanziellen Interessen der Union bestehen. 

Dabei reicht im Rahmen des Art. 124 UZK der Versuch der Täuschung aus, um 
das subjektive Merkmal zu erfüllen. Es muss damit nicht zur Vollendung der Täu-
schung gekommen sein. Folglich ist die vierte genannte Voraussetzung für das 
Vorliegen des subjektiven Merkmals beim Täuschungsversuch dahingehend ein-
zuschränken, dass beim ungehinderten Fortgang der Täuschung der objektive 

                                                 
1540 Für das Hervorrufen von Fehlvorstellungen über Tatsachen sprechen sich aus: Witte in: 

Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 82; Möller in: Hübschmann/Hepp/Spitaler (Hrsg.), 
Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, Loseblatt, Art. 42 UZK, Rn. 24 [Stand: Juli 
2017]; Möller, Zollschuldrechtliche Erlöschenstatbestände versus Sanktionen nach dem 
Unionszollkodex in: Koszinowski (Hrsg.), Unionszollkodex und Entwicklungen im inter-
nationalen Handel, Tagungsband des 26. Europäischen Zollrechtstags des EFA am 
26. und 27. Juni 2014 in Esslingen, 2015, S. 27; a.A. wohl Deimel in: Dorsch (Hrsg.), 
Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, Loseblatt, Art. 86 UZK, 
Rn. 16 [Stand: Juli 2016]; Traub in: Witte (Hrsg.), UZK, Zollkodex der Union, 2018, 
Art. 86 UZK, Rn. 78 und die Dienstvorschrift zum Zollschuldrecht VSF Z 09 01 v. 
5.7.2017, Abs. (106), die diesen Umstand nicht erwähnen. 

1541 Vgl. z.B. Kühl in: Lackner/Kühl (Hrsg.), Strafgesetzbuch, 2018, § 263 StGB, Rn. 6; Per-
ron in: Schönke/Schröder (Hrsg.), Strafgesetzbuch, 2019, § 263 StGB, Rn. 6; Kindhäuser 
in: Kindhäuser/Neumann/Paffgen (Hrsg.), Strafgesetzbuch, 2017, § 263 StGB, Rn. 90. 

1542 Nur im Falle des Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK. 
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Nachteil für die finanziellen Interessen der Union bestanden hätte. Der relevante 
Zeitpunkt für den Versuchsbeginn dürfte einzelfallabhängig sein. Weiterhin 
kommt es auch immer auf die Umstände des jeweiligen Einzelfalls an, ob ein 
Versuch letztlich bejaht werden kann.1543 

4. Zwischenergebnis  

Die Anforderungen an das subjektive Element im Rahmen der Erlöschenstatbe-
stände wurden im Vergleich zum ZK reduziert. Mit dem Täuschungsversuch gilt 
nach dem UZK nun ein weniger strenger Maßstab als noch in dessen Vorgänger-
norm. Mangels Definition des Begriffs muss dieser im Kontext und Zusammen-
spiel mit den zollrechtlichen Normen des Unionszollrechts und anderen explana-
torischen Dokumenten ausgelegt und eingegrenzt werden. Wie die Anwendung 
dieses subjektiven Tatbestandsmerkmals in der Praxis erfolgt, bleibt abzuwarten. 
In Zweifelsfällen wird der EuGH über Unklarheiten zu entscheiden haben und in 
diesem Zuge auch den Begriff der Täuschung und/oder des Täuschungsversuchs 
definieren müssen. 

V. Zusammenspiel von Zollschuld und Sanktion 

Ein weiterer wichtiger Bereich, der auch im Kontext des Wirtschaftszollgedan-
kens eine zentrale Rolle spielt, ist das Verhältnis bzw. das Zusammenwirken von 
Zollschuld und Sanktion. Nach dem Wirtschaftszollgedanken sind diese beiden 
Bereiche streng voneinander zu trennen, da eine Zollschuld gerade keine Sanktion 
darstellt, sondern immer dann entsteht, wenn Waren in den Wirtschaftskreislauf 
eingehen.1544  

1. Trennung von Zollschuld und Sanktion  

Mit Art. 125 UZK trifft der UZK eine Regelung zur Anwendung von Sanktionen. 
Diese Regelung war im MZK in dieser Form noch nicht vorgesehen und stellt 
damit eine Neuerung im Verordnungstext des UZK dar.1545 Allerdings waren der 
grundsätzliche Gedanke und die Wertung des Art. 125 UZK bereits in Art. 861 
ZK-DVO vorhanden, wenngleich dieser auch noch nicht explizit auf den Begriff 
der Sanktion Bezug nahm. Mit der Integration und Präzisierung der Vorschrift im 

                                                 
1543 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 85. 
1544 Siehe u.a. Gliederungspunkt A. III. des 3. Teils dieser Arbeit.  
1545 Siehe Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Festlegung des Zollkodex der Europäischen Union (Neufassung) v. 20.2.2012, COM 
(2012) 64 final, 2012/0027 COD, S. 121, in welchem die Regelung in Form des Art. 112 
UZK erstmals neu eingeführt wird.  
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UZK hat sich ihr Stellenwert folglich erhöht. Sie greift dabei das enge Verhältnis 
zollschuldrechtlicher Erlöschenstatbestände und Sanktionen auf.1546 

Die Norm stellt klar, dass die Mitgliedstaaten, trotz des Erlöschens der Zollschuld 
nach Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK, ungehindert daran bleiben Sanktionen auf-
grund der Verstöße gegen die zollrechtlichen Vorschriften zu erlassen. Damit 
stellt der Verordnungsgeber deutlich heraus, dass Sanktionen verhängt werden 
können und sollen, dies jedoch nicht durch die Entstehung einer Zollschuld ge-
schehen darf.1547 Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK wird hierdurch ein ausschließ-
lich zollschuldrechtlicher Charakter zugesprochen.1548 Neu ist, dass ein konkreter 
Bezug zum Erlöschen der Zollschulden aufgrund von Zuwiderhandlungen herge-
stellt wird. Damit ist die Norm in ihrer Ausgestaltung den Wertungen der Art. 124 
Abs. 2 UZK und Art. 83 Abs. 3 UZK ähnlich.  

Insgesamt wird durch Art. 125 UZK deutlich, dass der Verordnungsgeber die Be-
reiche Zollschuld und Sanktion einer getrennten Betrachtung unterziehen will. 
Aus diesem Grund wurde auch Art. 42 UZK in die Verordnung eingeführt.  

2. Sanktionen nach Art. 42 UZK 

Die Anwendung von Sanktionen im Zollrecht ist mit Art. 42 UZK erstmals nor-
miert worden.1549 Das Recht des ZK sah eine solche Regelung nicht vor. Nach 
Art. 42 Abs. 1 UZK muss jeder Mitgliedstaat wirksame, verhältnismäßige und 
abschreckende Sanktion bei Verstößen gegen zollrechtliche Vorschriften bereit 

                                                 
1546 Witte in: Koszinowski, Unionszollkodex und Entwicklungen im internationalen Handel, 

2015, S. 17. 
1547 Witte in: Witte (Hrsg.), UZK, Zollkodex der Union, 2018, Art. 125 UZK, Rn. 1.; Müller-

Eiselt in: Müller-Eiselt/Vonderbank (Hrsg.), EG-Zollrecht, Zollkodex/Zollwert, Lose-
blatt, Band 5, Art. 125 UZK, Rn. 2 [Stand: Juli 2015]. 

1548 Bartone in: Krenzler/Herrmann/Niestedt (Hrsg.), EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, 
Loseblatt, Art. 125 UZK, Rn. 1 [Stand: Mai 2017]. 

1549 Art. 42 UZK ist dabei inhaltsgleich mit dessen nie zur Anwendung gekommener Vorgän-
gernorm Art. 21 MZK.  
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halten.1550 Damit wird gleichzeitig deutlich, dass die Sanktionierung von zoll-
rechtlichen Zuwiderhandlungen nach wie vor den Mitgliedstaaten überlassen 
bleibt.1551  

Eine Einigung hinsichtlich einer unionsweiten einheitlichen Sanktionierung bei 
zollrechtlichen Verstößen ist bisher nicht erfolgt. Über eine von der Kommission 
vorgeschlagene abschließende Liste zu verwaltungsrechtlichen Sanktionen 
konnte keine Einigung erzielt werden, sodass sie als nicht abschließend deklariert 
wurde.1552 Überdies steckt der Vorschlag für eine Richtlinie zur Harmonisierung 
verwaltungsrechtlicher Sanktionen1553 seit langer Zeit im Gesetzgebungsverfah-
ren fest. Gleiches gilt für den Bereich der strafrechtlichen Sanktionen.1554 Gründe 
für die festgefahrene Lage können vor allem darin gesehen werden, dass die Auf-
fassungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der verschiedenen Strafrahmen für die 
einzelnen Verstöße sehr weit divergieren und zudem die Mitgliedstaaten ihre aus-
schließliche Kompetenz und Souveränität auf dem Gebiet des Strafrechts nicht an 
die EU abgeben wollen.1555 Das harmonisierte Zollrecht der EU wird folglich im 

                                                 
1550 Mit der Übernahme dieser drei Kriterien in das Zollrecht hat sich der Verordnungsgeber an 

der Rechtsprechung des EuGH orientiert, siehe etwa EuGH, Urt. v. 7.12.2000, Rs. C-213/99, 
ECLI:EU:C:2000:678 (De Andrade), Rn. 19; EuGH, Urt. v. 16.10.2003, Rs. C-91/02, 
ECLI:EU:C:2003:536 (Hannl + Hofstetter Internationale Spedition GmbH), Rn. 17, 23; 
EuGH, Urt. v. 21.9.1989, Rs. C-68/88, ECLI:EU:C:1989:339 (Kommission/Griechenland), 
Rn. 24. Möller in: Hübschmann/Hepp/Spitaler (Hrsg.), Abgabenordnung – Finanzgerichts-
ordnung, Loseblatt, Art. 125 UZK, Rn. 3 [Stand: Mai 2019] spricht bei den drei Merkmalen 
vom sogenannten „Schrankentrias“. 

1551 Möller in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, 
Art. 42 UZK, Rn. 6 [Stand: Juli 2017]. 

1552 Lux, ZfZ 2014, 178 (187 und Fn. 48). 
1553 Vgl. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den 

Rechtsrahmen der Europäischen Union in Bezug auf Zollrechtsverletzungen und Sanktio-
nen, COM (2013) 884 final v. 13.12.2013; ausführlich zum Vorschlag für diese Rahmen-
rechtsrichtlinie Möller/Retemeyer, Nationale Zollsanktionen sollen harmonisiert werden, 
Europäisierung der deutschen Zollordnungswidrigkeiten?, AW-Prax 2014, 99 (99ff.).  

1554 Vgl. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die straf-
rechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der Europäischen Union ge-
richtetem Betrug, COM (2012) 363 final v. 11.7.2012; siehe hierzu ausführlich Möller/Re-
temeyer, Schutz der finanziellen Interessen der EU – Vorschlag für strafrechtliche Sanktio-
nen, Steht deutsches Zollstrafrecht vor Änderungen?, AW-Prax 2014, 174 (174ff.). 

1555 Zu den Gründen siehe auch Rüsken in: Krenzler/Herrmann/Niestedt (Hrsg.), EU-
Außenwirtschafts- und Zollrecht, Loseblatt, Art. 42 UZK, Rn. 3 [Stand: Oktober 2018]; 
Wielander in: Witte, UZK, 2018, Art. 42 UZK, Rn. 11; Möller in: Hübschmann/Hepp/
Spitaler, Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, Art. 42 UZK, Rn. 10, 42 [Stand: Juli 
2017]; Weerth, Das Zollstrafrecht und Zollordnungswidrigkeiten der EU-27 – ein Ver-
gleich der unterschiedlichen Sanktionierung und ein Ausblick auf den MZK, ZfZ 2012, 
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Bereich der Sanktionen durch die dezentrale Durchsetzung der Mitgliedstaaten 
untergraben, was ggf. sogar zu Wettbewerbsverzerrungen führen kann.1556  

Der Begriff der Sanktion selbst ist nicht im Unions(zoll)recht definiert.1557 Aus 
dem Wortlaut und der Systematik des Art. 42 UZK geht jedoch hervor, dass zwi-
schen der Anwendung von Sanktionen strafrechtlicher und verwaltungsrechtli-
cher Art unterschieden wird. Nach Auffassung der deutschen Zollverwaltung um-
fasst der Begriff „straf-, bußgeld- und verwaltungsrechtliche Maßnahmen bei Zu-
widerhandlungen gegen Zollbestimmungen“1558. Bereits diese Differenzierung 
verdeutlicht, dass die Auffassungen des Begriffes und die unter diesen zu fassen-
den Maßnahmen und Verfahren wohl von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat diver-
gieren dürften.1559 In manchen Mitgliedstaaten existierten mit Inkrafttreten des 
UZK noch nicht einmal Sanktionen verwaltungsrechtlicher Art, sodass hier Nach-
hol- bzw. Aufbaubedarf entstanden ist.1560 

Abgesehen von den Problemen und Hindernissen, die sich bei der Harmonisie-
rung der zollrechtlichen Sanktionen ergeben, verdeutlicht Art. 42 UZK im Zu-
sammenspiel mit Art. 125 UZK jedoch, dass eine bewusste Entkoppelung von 
zollschuld- und sanktionsrechtlichen Maßnahmen vorgenommen wird. Sanktion 
und Zollschuld stehen folglich nebeneinander und sind getrennt voneinander zu 
betrachten. 

                                                 
173 (174f.) mit einem Rechtsvergleich der Systeme; Möller/Retemeyer, Artikel 42 Uni-
onszollkodex – Eine neue Epoche für das Zollstrafrecht?, ZfZ 2016, 236 (237f.).  

1556 Wolffgang, Harmonisierung der Sanktionen in der Zollunion, AW-Prax 2014, 1 (1). 
1557 Wielander in: Witte, UZK, 2018, Art. 42 UZK, Rn. 10 mit weiteren Nachweisen; Möller 

in: Koszinowski, Unionszollkodex und Entwicklungen im internationalen Handel, 2015, 
S. 25; Möller/Retemeyer, ZfZ 2016, 236 (237). 

1558 Einführungserlass zum UZK, VSF 11 2016 Nr. 46 v. 11.3.2016 (III B 1 – Z 
0440/13/10010 :010, DOK 2016/0107166 vom 19. Februar 2016), S. 6; siehe in diesem 
Sinne auch Verfügung zur Umsetzung des UZK, VSF N 18 2016 Nr. 73 v. 2.5.2016 (Ver-
fügung GZD – Z 0440 – 4/16 – DV.A.31 v. 27. April 2016), S. 21. 

1559 In diesem Sinne auch Lyons, 2018, S. 143; Anaboli, Customs Violations and Penalties in 
Europe: Harmonization on the Horizon?, GTaCJ 2010, 389 (392); Weerth, ZfZ 2012, 173 
(175); Möller in: Koszinowski, Unionszollkodex und Entwicklungen im internationalen 
Handel, 2015, S. 26f. 

1560 Witte/Henke/Kammerzell, Der Unionszollkodex (UZK), 2017, S. 73; Möller in: Hübsch-
mann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, Art. 42 UZK, Rn. 11 
[Stand: Juli 2017]; Möller/Retemeyer, ZfZ 2016, 236 (238). 
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VI. Andere Formen des „Erlöschens“ von Zollschulden 

Für den Fall, dass eine Zollschuld nach Art. 79 oder 82 UZK entstanden ist, ge-
währt Art. 86 Abs. 6 UZK dennoch Abgabenbegünstigungen oder die vollstän-
dige oder teilweise Befreiung der Abgaben. Zollfreiheiten können damit auch un-
ter bestimmten Voraussetzungen bei Verfehlungen in Anspruch genommen wer-
den. Selbst wenn also eine aufgrund eines Verstoßes entstandene Zollschuld nicht 
erlischt, so kann der Wirtschaftsbeteiligte trotzdem in den Genuss der ursprüng-
lich angedachten Abgabenvergünstigungen kommen. Die Zollschuld bleibt folg-
lich bestehen,1561 de facto muss der Wirtschaftsbeteiligte jedoch keine Abgaben 
entrichten. Somit kann in diesem Fall nicht von einem Erlöschen, welches ver-
gleichbar mit Art. 124 UZK wäre, gesprochen werden. Allerdings kommt dieser 
liberale ,Quasi-Erlöschenstatbestand’ einem solchen Erlöschen sehr nahe, da er 
auf Rechtsfolgenseite für den Wirtschaftsbeteiligten die vollständige oder teil-
weise Abgabenbefreiung vorsieht. Man könnte hier auch von einer Heilung oder 
Abmilderung des Verstoßes sprechen.1562 

Schon zu Zeiten des ZK wurde kritisiert, dass die Erhebung von Einfuhrzöllen, 
trotz des Vorliegens der Voraussetzungen für etwaige Begünstigungen1563, die 
Unternehmen ungebührlich belaste und zudem wirtschaftszollfremd sei.1564 Der 
Zollanspruch müsse auf die gesetzlich geschuldeten Abgaben begrenzt werden 
und dürfe keine unechten Abgaben beinhalten.1565 Im Sinne des Wirtschaftszoll-
rechts ist dies auf jeden Fall richtig und konsequent. 

Mit Art. 212a ZK wurde im Jahr 1997 die Vorgängerregelung des Art. 86 Abs. 6 
UZK etabliert. Sie wurde als Reaktion auf die wirtschaftsunfreundliche Anwen-
dung der zollschuldrechtlichen Vorschriften eingeführt.1566 Die Norm kann als 
wirtschaftsfreundlich angesehen werden und schwächte den strengen Formalis-
mus des Zollschuldrechts ab.1567 Es kommt folglich in diesem Bereich zu einer 

                                                 
1561 So auch Deimel in: Dorsch (Hrsg.), Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Waren-

verkehrs, Altkommentierung ZK, Loseblatt, Art. 212a ZK, Rn. 1 [Stand: Juli 2014]; a.A. 
hierzu Traub in: Witte, UZK, 2018, Art. 86 UZK, Rn. 80.  

1562 Traub in: Witte, UZK, 2018, Art. 86 UZK, Rn. 80 spricht von der „Ausdehnung von Vor-
zugsbehandlungen“; Witte in: Witte (Hrsg.), Zollkodex, 2013, Art. 212a ZK, Rn. 3 spricht 
von einer „Erweiterung der Begünstigungen“. 

1563 Im kritisierten Fall ging es um die verwährte Präferenzgewährung in Form von Erstattung 
oder Erlass aufgrund eines Verstoßes im Versandverfahren. 

1564 Dreßler, ZfZ 1994, 226 (227). 
1565 Dreßler, ZfZ 1994, 226 (226, 228). 
1566 Vgl. hierzu Witte in: Witte, Zollkodex, 2013, Art. 212a ZK, Rn. 1. 
1567 Witte, Zollfreiheit auch bei Verfehlungen, Zum neuen Art. 212a Zollkodex, AW-Prax 

1997, 188 (188). 
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Abkehr von zollschuldrechtlichen Sanktionen aufgrund von Verfehlungen.1568 
Der Verordnungsgeber selbst hat im 12. Erwägungsgrund der ÄnderungsVO1569 
die Anwendung des Normalzollsatzes bei Zollschuldentstehungen aufgrund von 
Verstößen gegen die Zollvorschriften als inadäquate Sanktion bezeichnet und ab-
gelehnt.1570 Art. 212a ZK kann dabei als ein geeignetes rechtliches Instrument, 
um unbillige Ergebnisse im Rahmen der Entstehung von Zollschulden aufgrund 
von Verstößen gegen zollrechtliche Pflichten zu vermeiden, eingestuft wer-
den.1571 Diese Einschätzung dürfte auch auf Art. 86 UZK zutreffen, der im We-
sentlichen dem Wortlaut der Vorgängernorm entspricht.  

In Frage stand jedoch, ob die in Art. 212a ZK aufgezählten Fallgruppen eine ab-
schließende Liste darstellen oder nur beispielhaft sind. Im konkreten Fall, der dem 
EuGH vorgelegt wurde, ging es um die Anwendung des Art. 212a ZK im Bereich 
von Antidumping- und Ausgleichszöllen.1572 Der Wortlaut der Norm deutet klar 
auf die Abgeschlossenheit der Aufzählung hin. Hätte der Gesetzgeber die aufge-
führten Fallgruppen nur als Beispiele behandelt wissen wollen, so hätte er dies, 
wie auch in anderen Normen des UZK, mit einem Terminus wie „insbesondere“ 
oder „unter anderem“ klargestellt. Allerdings ist im Vergleich zur Vorgängerre-
gelung des Art. 212a ZK eine Ausweitung des Tatbestands in Art. 86 Abs. 6 UZK 
zu verzeichnen.1573 Jedoch erschien eine analoge Anwendung mangels Rege-
lungslücke fraglich.1574 Eine Verneinung der Anwendbarkeit des Tatbestands in 
dem beim EuGH anhängigen Verfahren käme allerdings einer Sanktionsmaß-
nahme gleich.1575 Dies sei insbesondere vor dem Hintergrund, dass der UZK sich 
von der Zollschuld als Sanktionsmittel distanziert habe, nicht haltbar, sodass der 

                                                 
1568 Stiehle in: Schwarz/Wockenfoth (Hrsg.), Zollrecht, Loseblatt, Art. 212a ZK, Rn. 1, 3 

[Stand: April 2010]. 
1569 VO (EG) Nr. 82/97 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 19.12.1996 zur Ände-

rung der VO (EWG) Nr. 2913/92 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften, ABl. 
EG Nr. L 17/1. 

1570 12. Erwägungsgrund der VO (EG) Nr. 82/97, ABl. EG Nr. L 17/2. 
1571 Anton, Die Bedeutung und Anwendung des Art. 212a Zollkodex, ZfZ 2002, 358 (359). 
1572 Vgl. Vorlagebeschluss des FG Hamburg v. 22.2.2018, 4 K 119/15, ZfZ Beilage 2018 

Nr. 4, 49ff. 
1573 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, Rn. E 

1159. 
1574 Vgl. bereits die Argumentation zur Vorgängerregelung des Art. 212a ZK von Witte, AW-

Prax 1997, 188 (189) und Witte in: Witte, Zollkodex, 2013, Art. 212a ZK, Rn. 20ff.; klar 
ablehnend dagegen Deimel in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Wa-
renverkehrs, Art. 212a ZK, Rn. 6 [Stand: Oktober 2014].  

1575 So Witte, Art. 212a ZK auch bei Antidumping- und Ausgleichszollbefreiungen?, Schluss-
anträge des Generalanwalts, AW-Prax 2019, 249 (253).  
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Wortlaut des Art. 212a ZK und entsprechend auch jener des Art. 86 Abs. 6 UZK 
als nicht abschließend zu charakterisieren seien.1576 

Der EuGH urteilte in der Rechtssache „Krohn & Schröder“1577 schließlich, dass 
Art. 212a ZK auch auf vorgesehene Befreiungen von Antidumping- und Aus-
gleichszöllen anwendbar ist.1578 Die Herleitung des Gerichtshofs erfolgte zum ei-
nen über die entsprechenden Durchführungsverordnungen1579, welche die An-
wendbarkeit der geltenden zollrechtlichen Vorschriften vorsehen, und zum ande-
ren darüber, dass die Befreiung von Antidumping- und Ausgleichszöllen eine 
zolltarifliche Befreiung darstellt.1580 Ob die Norm damit grundsätzlich nicht ab-
schließend ist und auf weitere Fälle ausgedehnt werden kann, konnte der EuGH 
offen lassen. Es spricht jedoch viel dafür, dass die Vorschrift auch in anderen 
Fällen der Begünstigung Anwendung findet und mithin auch der Tatbestand des 
Art. 86 Abs. 6 UZK künftig nicht als abschließend zu sehen ist.  

VII. Zwischenergebnis  

Die Untersuchung der Erlöschenstatbestände des UZK hat gezeigt, dass Art. 124 
UZK eine Vielzahl von Erlöschenstatbeständen zusammenfasst. Sie wurden im 
Vergleich zu den Vorgängerregelungen wesentlich erweitert.1581 Damit stellt 
Art. 124 UZK die umfassendste und differenzierteste Erlöschensnorm dar, die es 
im europäischen Zollrecht bisher gab. Vor allem die Tatbestände des Art. 124 
Abs. 1 Buchst. h und k UZK sind aufgrund ihrer Neu- und Umgestaltung im UZK 

                                                 
1576 Witte, AW-Prax 2019, 249 (253f.).  
1577 EuGH, Urt. v. 22.5.2019, Rs. C-226/18, ECLI:EU:C:2019:440 (Krohn & Schröder GmbH). 
1578 EuGH, Urt. v. 22.5.2019, Rs. C-226/18, ECLI:EU:C:2019:440 (Krohn & Schröder GmbH), 

Rn. 42.  
1579 Vgl. Art. 1 Abs. 3 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1238/2013 des Rates v. 

2.12.2013 zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls und zur endgültigen Ver-
einnahmung des vorläufigen Zolls auf die Einfuhren von Fotovoltaikmodulen aus kristal-
linem Silicium und Schlüsselkomponenten davon (Zellen) mit Ursprung in oder versandt 
aus der Volksrepublik China, ABl. EU Nr. L 325/55 und Art. 1 Abs. 3 der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) Nr. 1239/2013 des Rates v. 2.12.2013 zur Einführung eines end-
gültigen Ausgleichszolls auf die Einfuhren von Fotovoltaikmodulen aus kristallinem Si-
licium und Schlüsselkomponenten davon (Zellen) mit Ursprung in oder versandt aus der 
Volksrepublik China, ABl. EU Nr. L 325/204. 

1580 EuGH, Urt. v. 22.5.2019, Rs. C-226/18, ECLI:EU:C:2019:440 (Krohn & Schröder 
GmbH), Rn. 35ff. 

1581 Stiehle in: Schwarz/Wockenfoth, Zollrecht, Vor Art. 77-100 UZK, Rn. 13 [Stand: Juni 
2017]; Deimel in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung – Finanzgerichtsord-
nung, Art. 124 UZK, Rn. 1 [Stand: Februar 2017]; Trennt, AW-Prax 2016, 229 (234); 
Müller-Eiselt in: Müller-Eiselt/Vonderbank, EG-Zollrecht, Art. 124 UZK, Rn. 3 [Stand: 
Juli 2015].  
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und aufgrund ihrer Relevanz für den Wirtschaftszollgedanken von Bedeutung.1582 
Nicht zu unterschätzen ist weiterhin auch die Bedeutung der Begünstigungen des 
Art. 86 Abs. 6 UZK, der als ,Quasi-Erlöschenstatbestand’ aufgefasst werden kann. 

Im Hinblick auf das subjektive Element des Art. 124 UZK, den Täuschungsver-
such, lässt sich feststellen, dass dessen Maßstab im Vergleich zum ZK herunterge-
stuft wurde und damit dessen Auswirkungen auf ein etwaiges Erlöschen von Zoll-
schulden minimiert, wenn auch nicht eliminiert wurden. Uneinheitlich gestalten 
sich derzeit jedoch noch Verständnis und Definition dieses subjektiven Elements.  

Ferner verdeutlicht das Zusammenspiel der Konzepte Zollschuld und Sanktion den 
Gedanken des Verordnungsgebers, dass das europäische Zollschuldrecht kein 
Sanktionsrecht mehr sein soll.1583 Die systematische und inhaltliche Ausgestaltung 
des Erlöschens von Zollschulden unterstreicht diesen Umstand und die grundsätz-
liche Neuausrichtung des Zollschuldrechts in diesem Bereich zusätzlich. 

D. Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann nach Betrachtung der Zollschuldentstehungs- und Er- 
löschensnormen des UZK festgehalten werden, dass sich sowohl auf struktureller 
als auch auf inhaltlicher Ebene Veränderungen im Vergleich zum ZK ergeben 
haben. Die Gründe für diese Umgestaltung liegen dabei vor allem in der Bewäl-
tigung vergangener rechtlicher und praktischer Probleme des europäischen Zoll-
schuldrechts. Auch Reaktionen auf die bisherige Rechtsprechung des EuGH las-
sen sich in den Ausgestaltungen der zollschuldrechtlichen Vorschriften identifi-
zieren. Insgesamt wird die Intention des Verordnungsgebers deutlich das europä-
ische Zollschuldrecht kohärenter, effizienter und wirtschafts(zoll)freundlicher zu 
gestalten. 

Hinsichtlich der zollschuldrechtlichen Entstehungstatbestände lässt sich resümie-
ren, dass diese im Vergleich zum ZK deutlich gestrafft und zusammengefasst 
wurden. Gleichzeitig haben sich durch die Einführung der Sammelnorm des 
Art. 79 UZK auch die sich in der Vergangenheit oft als schwierig erwiesenen Un-
terscheidungen und die Probleme um Exklusivität und Subsidiarität der einzelnen 
Entstehungstatbestände bei Verstößen größtenteils erübrigt. Allerdings kann die 
Unterscheidung der einzelnen Tatbestandsvarianten stellenweise weiterhin von 

                                                 
1582 Siehe hierzu Gliederungspunkte C. II. 8. und C. II. 11. des 4. Teils dieser Arbeit.  
1583 Möller in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, 

Art. 125 UZK, Rn. 6 [Stand: Mai 2019]; Witte/Henke/Kammerzell, Der Unionszollkodex 
(UZK), 2017, S. 136. 
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Bedeutung sein. Probleme hinsichtlich eines einheitlichen Erlöschens der Zoll-
schulden sind mit dieser vereinheitlichenden Systematik jedoch beseitigt worden.  

Im Hinblick auf eine potenzielle Zollschuldnerschaft zieht der UZK viele Perso-
nengruppen in Betracht. Ziel und Absicht, die hinter den detaillierten Regelungen 
zur Zollschuldnerschaft stehen, ist es den Erhalt des Zollschuldbetrags zu sichern 
und damit auch die finanziellen Interessen der Union zu wahren. Durch eine Viel-
zahl möglicher Zollschuldner, die unter Umständen in Betracht kommen, kann 
somit gewährleistet werden, dass es zu lediglich geringen Ausfällen bei der Ent-
richtung der Zollschuldbeträge kommt. Überdies wird auch verhindert, dass im 
Hintergrund oder am Rande agierende Personengruppen sich der Entrichtung der 
Zollschuld absichtlich entziehen können, obwohl sie gegebenenfalls zahlungs-
kräftiger sind als beispielsweise die Zollanmelder. Folglich wird durch die um-
fangreiche Normierung der Zollschuldnerschaft auch Betrug und Umgehung ent-
gegengewirkt.  

Hinsichtlich der neuen Zollschuldnerfigur in Form des Datenlieferanten bleibt 
abzuwarten, inwieweit dieser in der Praxis in Anspruch genommen und zu wel-
chen Schwierigkeiten es in diesem Zusammenhang kommen wird. Denkbar sind 
Probleme bei der Bestimmung dieses Zollschuldnertyps sowie beim weiten An-
wendungsbereich, der ausufernd erscheint. 

Mit Blick auf Art. 124 UZK kann geschlussfolgert werden, dass dieser durch 
seine systematische Stellung sowie durch seine Ausweitungen und Erweiterungen 
die umfassendste und differenzierteste Erlöschensnorm darstellt, die es im euro-
päischen Zollrecht bisher gab. Dabei wurden subjektive Elemente und sanktio-
nelle Komponenten im Zusammenhang mit den Erlöschenstatbeständen mini-
miert, was dem Zollschuldrecht einen objektiveren Charakter verleiht.  

Weiterhin kann resümiert werden, dass das Erlöschen von Zollschulden, das sub-
jektive Element des Täuschungsversuchs und das Verhängen von Sanktionen in 
einem engen Verhältnis zueinander stehen. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie 
sich gegenseitig bedingen. Zwar ist anzunehmen, dass es oft auch zu Sanktions-
maßnahmen kommen wird, wenn eine Zollschuld aufgrund von Pflichtverletzun-
gen entstanden ist. Dies ist aber nicht zwangsläufig der Fall. Umgekehrt hat das 
Erlöschen einer durch Verstoß entstandenen Zollschuld auch keinen Einfluss auf 
die Sanktionierung des Wirtschaftsbeteiligten. Der Verordnungsgeber verfolgt 
damit im UZK eine eindeutige Trennung von Zollschuld und Sanktion und ver-
deutlicht dies durch die normative Ausgestaltung. Die Intention, die hinter dieser 
Entkoppelung und vor allem hinter der Klarstellung in Art. 125 UZK steckt, ist 
dabei eindeutig:  
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Das Entstehen und gegebenenfalls das Erlöschen von Zollschulden nach Art. 124 
UZK geht auf einen anderen Grund zurück als jener, der bei der Sanktionierung 
relevant ist. Während bei Zollschulden, die aufgrund eines Verstoßes entstanden 
sind, für das Erlöschen maßgeblich ist, ob die Waren in den Wirtschaftskreislauf 
der Union eingegangen sind, spielt dieser Umstand bei der Sanktionierung keine 
Rolle. Denn hier stehen der Verstoß gegen die zollrechtlichen Vorschriften und 
die Unzuverlässigkeit des Wirtschaftsbeteiligten im Vordergrund und nicht die 
Tatsache, ob die Ware Einfluss im wirtschaftszollrechtlichen Sinne ausgeübt hat 
oder nicht. Die Abgabenerhebung aufgrund von Zollschulden und Zahlungen auf-
grund von Sanktionsmaßnahmen sind damit zwei verschiedene Angelegenheiten, 
die folglich getrennt und mit verschiedenen rechtlichen Instrumenten zu behan-
deln sind. 
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5. Teil: Bewertung und Auswirkungen der zollschuld-
rechtlichen Entstehungs- und Erlöschenstatbestände 
des Unionszollkodex sowie Ansätze zur Neuregelung 

Nach der eingehenden Analyse der Entstehungs- und Erlöschenstatbestände des 
UZK im 4. Teil dieser Arbeit, wird nun eine abschließende Bewertung dieser zoll-
schuldrechtlichen Normen vorgenommen. Dabei werden aus der vorangegange-
nen Analyse Schlüsse für die Vereinbarkeit der Regelungen mit dem Wirtschafts-
zollgedanken gezogen (A.). Welchen Einfluss bzw. welche Auswirkungen die 
zollschuldrechtlichen Regelungen auf die bisherige Rechtsprechung des EuGH 
haben (B.) und welche Konsequenzen sich aus diesen für die zollrechtliche Praxis 
ergeben dürften (C.), ist Inhalt der darauf folgenden Ausführungen. Daran an-
schließend werden Ansätze zu Verbesserungen oder möglichen Neuregelungen 
im Kontext dieser zollschuldrechtlichen Normen aufgezeigt (D.). 

A. Bewertung der Vereinbarkeit mit dem Wirtschaftszollge-
danken 

Die Neuerungen und Veränderungen innerhalb der zollschuldrechtlichen Entste-
hungs- und Erlöschenstatbestände im Rahmen der Reform des europäischen Zoll-
rechts sind umfangreich ausgefallen. Dabei fällt die Vereinbarkeit der verschie-
denen Normen und Tatbestände mit dem Wirtschaftszollgedanken durchaus un-
terschiedlich aus und ist somit differenziert zu betrachten. Auch die Schlussfol-
gerungen und Wertungen, die aus den einzelnen relevanten Bereichen des Zoll-
schuldrechts gezogen werden können, sind nicht immer einheitlich. 

I. Entstehungstatbestände 

Die Entstehungstatbestände des Zollschuldrechts unterlagen einem Wandel in 
struktureller Form aber auch in ihrer inhaltlichen Ausgestaltung. Schon in den 
Tatbeständen selbst kann dabei eine Hinwendung zum Gedanken des Wirtschafts-
zolls, teils mittelbar, teils unmittelbar gesehen werden.  

1. Struktur und Systematik  

Bereits die grundsätzliche strukturelle Ausrichtung der Entstehungstatbestände 
des UZK an sich verdeutlicht, dass diese dem Wirtschaftszollsystem folgen. Auf 
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Einfuhrseite sind i.S.v. Art. 77 Abs. 1 Buchst. a UZK Einfuhrabgaben sofort bei 
der Überlassung, d.h. wenn die Waren unmittelbar in den Wirtschaftskreislauf 
eingehen, zu entrichten. Sie sind mithin als Wirtschaftszölle konzipiert.1584  

Die veränderte Systematik der zollschuldrechtlichen Entstehungstatbestände, 
welche sich auf Einfuhrseite vor allem in Art. 79 UZK bemerkbar macht, ist mit 
dem Gedanken des Wirtschaftszolls ebenfalls im Einklang. Nicht bestreitbar ist, 
dass durch die Existenz des Art. 79 UZK der Zollschuldentstehung in gewissen 
Konstellationen weiterhin (zunächst) ein Sanktionscharakter zukommt.1585 In 
struktureller Hinsicht wurden die vormaligen Entstehungstatbestände des vor-
schriftswidrigen Verbringens (ehemals Art. 202 ZK) und des Entziehens aus der 
zollamtlichen Überwachung (ehemals Art. 203 ZK) in Art. 79 UZK eingegliedert. 
Dies verdeutlicht, dass alle diese Tatbestände als Pflichtverletzungen anzusehen 
sind.1586 Abgrenzungsprobleme erübrigen sich damit jedenfalls in Bezug auf ein 
etwaiges späteres Erlöschen der Zollschulden.1587 Durch Art. 124 UZK wird 
schließlich auch der vielleicht in Frage stehenden grundsätzlichen Vereinbarkeit 
von Art. 79 UZK mit dem System des Wirtschaftszolls Rechnung getragen und 
es wird ein wirtschaftszollkonformer Ausgleich geschaffen. Damit wird einer im-
mer wieder geäußerten Forderung im Vorfeld der Neugestaltung des europäi-
schen Zollrechts nachgekommen.1588 

Durchfuhrzollschulden und entsprechende Tatbestände sieht der UZK nicht vor, 
was ebenfalls für seine wirtschaftszollrechtliche Ausrichtung spricht. Dem Ge-
danken des Wirtschaftszolls sind jedoch die ausfuhrseitigen Zollschuldentste-
hungstatbestände des UZK fremd.1589 Das Konzept bezieht seine theoretischen 
Annahmen zwar grundsätzlich nur auf die Einfuhrseite und den Eingang von Wa-
ren in den Wirtschaftskreislauf, sodass man meinen könnte, dass die Theorie die 
Ausfuhrseite gar nicht erfasst oder auf diese anwendbar ist. Sieht man jedoch im 
Gedanken des Wirtschaftszolls die einzige Rechtfertigung für die Erhebung von 

                                                 
1584 Schulmeister in: Witte, UZK, 2018, Art. 201 UZK, Rn. 1; i.d.S. auch Olbertz, ZfZ 1972, 

198 (200). 
1585 Stiehle in: Schwarz/Wockenfoth, Zollrecht, Art. 79 UZK, Rn. 2 [Stand: August 2017]; so 

auch Witte, DStZ 1998, 97 (98) zu den Normen des ZK, wonach das Kriterium des Ein-
gangs in den Wirtschaftskreislauf bei der Entstehung der Zollschuld aufgrund von Ver-
fehlungen keine Rolle spiele. 

1586 So schon die Forderungen von Fuchs, ZfZ 2003, 322 (322); Fuchs, Entwurf eines moder-
nisierten Zollkodex, ZfZ 2004, 398 (404); Stüwe, ZfZ 2005, 146 (152). 

1587 Siehe Gliederungspunkt A. II. 1. des 5. Teils dieser Arbeit. 
1588 Vgl. z.B. Heher/Fuchs, Gedanken zu den Ideen für ein neues Zollrecht, AW-Prax 2004, 

17 (19f.). 
1589 I.d.S. auch Möllenhoff, Ad Legendum 3/2016, 263 (267). 
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Zöllen, so ist die Vereinbarkeit dieser Theorie mit der Entstehung von Zollschul-
den auf Ausfuhrseite streng genommen nicht gegeben, da sie ausfuhrseitige Zoll-
schulden grundsätzlich exkludiert. Mithin wären die Art. 81 und 82 UZK sowie 
Teile des Art. 83 Abs. 1 UZK als nicht mit dem Wirtschaftszollgedanken verein-
bar zu bewerten. Durch Art. 124 UZK, der sich ausweislich seines Wortlauts auch 
auf Ausfuhrzollschulden erstreckt, wird der Einklang mit dem Wirtschaftszollge-
danken schließlich in der Regel jedoch wieder hergestellt. 

Der Wirtschaftszollgedanke wirkt somit auf die Struktur der Entstehungstatbe-
stände zurück, da sie nun einheitlich dem Erlöschenstatbestand des Art. 124 UZK 
zugänglich gemacht werden. Nach dem UZK existieren damit keine offensichtli-
chen erlöschensunzugänglichen Zollschuldentstehungstatbestände mehr.  

2. Inhalt  

In inhaltlicher Hinsicht ist eine grundsätzliche Vereinbarkeit der Zollschuldent-
stehungstatbestände mit dem Wirtschaftszollgedanken zu konstatieren. Aller-
dings fallen auch hier stellenweise Einzelheiten oder Fallkonstellationen auf, die 
mit dem Konzept nicht oder nicht vollumfänglich vereinbar sind. Nicht in allen 
Fällen wird nach dem UZK im Sinne des Wirtschaftszollgedankens die Entste-
hung der Zollschuld von Beginn an verhindert. 1590 

Beispielsweise kann eine Zollschuld auch nach dem UZK nach Erledigung des be-
treffenden Verfahrens gem. Art. 79 Abs. 1 Buchst. a Var. 3 UZK entstehen. Aller-
dings kann hier über die Erlöschensnorm des Art. 124 UZK diese Zollschuldentste-
hung wieder eingefangen werden, sodass für den Wirtschaftsbeteiligten ein ge-
rechtes Ergebnis entsteht.1591 Die Vereinbarkeit mit dem Wirtschaftszollgedanken 
bleibt folglich gewährleistet. Dennoch ist der Umstand, dass die Zollschuld in 
diesen Fällen1592 überhaupt noch entstehen kann fraglich und wirtschaftszoll-
fremd.  

Hinsichtlich der in Art. 83 Abs. 1 UZK geregelten Zollschuldentstehung bei Ver-
boten und Beschränkungen stellt sich die Frage, ob diese mit dem Gedanken des 
Wirtschaftszolls im Einklang steht. Nach dieser Regelung werden illegal in das 

                                                 
1590 So Deimel in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, 

Art. 79 UZK, Rn. 17f. [Stand: Juli 2016], der sich diesbezüglich auf die Rechtsprechung 
des EuGH in der Rechtssache „Hamann“ (vgl. EuGH, Urt. v. 12.2.20014, Rs. C-337/01, 
ECLI:EU:C:2004:90) stützt. 

1591 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 79 UZK, Rn. 121. 
1592 Vgl. EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-262/10, ECLI:EU:C:2012:559 (Döhler Neuenkir-

chen) und EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-28/11, ECLI:EU:C:2012:533 (Eurogate); siehe 
hierzu auch Gliederungspunkt B. II. 6. des 3. Teils dieser Arbeit.  
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Zollgebiet eingeführte und faktisch in den Wirtschaftskreislauf eingehende Wa-
ren mit Abgaben belegt. Dies ist konsequent, da die Waren, auch wenn sie Ver-
boten und Beschränkungen unterliegen, tatsächlich an der Wirtschaft des Zollge-
biets teilnehmen. Dass die Waren sich dabei nicht legal im Zollgebiet befinden, 
spielt an dieser Stelle keine Rolle für die Erhebung von Abgaben im wirtschafts-
zollrechtlichen Sinne. Strafrechtliche Sanktionen bei Verstößen sind vom Entste-
hen der Zollschuld unabhängig. Im Einzelnen wird es an dieser Stelle allerdings 
auf den Zeitpunkt der Feststellung des Verstoßes gegen die Verbote und Be-
schränkungen ankommen. Gegebenenfalls kommt sogar ein Erlöschen der Zoll-
schuld nach Art. 124 Abs. 1 Buchst. e UZK in Betracht. Damit ist zu schlussfol-
gern, dass Art. 83 Abs. 1 UZK mit dem Wirtschaftszollgedanken vereinbar ist.  

Anders verhält es sich jedoch mit Art. 83 Abs. 2 UZK, der Ausnahmen vom Prin-
zip in Abs. 1 trifft.1593 Diese Regelungsweise ist streng genommen nach ihrem 
Wortlaut nicht mit dem Gedanken des Wirtschaftszolls vereinbar. Denn eine Zoll-
schuld entsteht nicht, sofern die entsprechenden Waren in das Zollgebiet einge-
hen. Durch den tatsächlichen Eingang in das Zollgebiet können die Waren jedoch 
am Wirtschaftskreislauf teilnehmen und Einfluss auf diesen üben, was nach dem 
Wirtschaftszollgedanken die Zollschuldentstehung als adäquate Folge nach sich 
ziehen würde. Allerdings darf in diesem Zusammenhang auch der Telos der Norm 
nicht verkannt werden, der suggeriert, dass die Waren ausfindig gemacht und da-
mit nicht in den Wirtschaftskreislauf Eingang finden konnten. Bedauerlicher-
weise hat der Verordnungsgeber in Art. 83 Abs. 2 UZK die Formulierung des 
Nichteingangs in den Wirtschaftskreislauf im Vergleich zum vormaligen Art. 212 
S. 2 ZK gestrichen.1594 Durch diese Formulierung wäre das Bekenntnis zum Wirt-
schaftszoll wieder deutlicher geworden und die Regelung mit diesem in einem 
verständlicheren Einklang.  

Auch Art. 83 Abs. 3 UZK wirft im Hinblick auf seine Vereinbarkeit mit dem Ge-
danken des Wirtschaftszolls Fragen auf. Kritik an der Vorgängernorm des 
Art. 212 ZK, die auch auf Art. 83 Abs. 3 UZK übertragen werden kann, übt 
Fuchs.1595 Aus dieser lässt sich ein Bruch zum Wirtschaftszollgedanken herleiten. 
Denn im Falle des Art. 83 Abs. 3 UZK kann es in bestimmten Konstellationen zu 
Problemen im Hinblick auf das Erlöschen der fiktiv entstandenen, nicht erhobe-
nen Zollschuld kommen. Zollschulden für Waren i.S.d. Art. 83 Abs. 2 UZK, die 
entgegen Art. 124 Abs. 1 Buchst. e UZK eingezogen und beschlagnahmt wurden, 
könnten keinem Erlöschen zugeführt werden. Dies hätte zur Folge, dass eine Zoll-

                                                 
1593 Siehe hierzu Gliederungspunkt B. I. 3. des 4. Teils dieser Arbeit.  
1594 So auch Lyons, 2018, S. 469 hinsichtlich des Fehlens dieser Voraussetzung.  
1595 Fuchs, ZfZ 2004, 38 (45). 
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schuld, die nach dem Verordnungsgeber eigentlich nicht entstehen darf, fiktiv be-
stehen bleibt und nicht erlöschen kann. Hier zeigt sich eine systematische Fehl-
konstruktion, die nicht im Sinne des Verordnungsgebers und auch nicht im Sinne 
des Wirtschaftszollrechts sein kann. 

II. Neuerungen der Erlöschenstatbestände als Bekenntnis zum 
Wirtschaftszoll 

Die Reaktion des Verordnungsgebers in Form der Einführung des Art. 124 UZK 
kann als klares Bekenntnis zum Wirtschaftszoll gewertet werden. Dies zeigt sich 
sowohl in der Struktur und Systematik der Norm als auch in ihrem umfangreichen 
inhaltlichen Regelungsgehalt.  

1. Struktur und Systematik 

Die Reichweite der Erlöschensvorschriften wurde mit dem UZK deutlich erhöht 
und aufgewertet, wodurch dem Prinzip des Wirtschaftszolls in angemessenerer 
Weise entsprochen wird.1596 Denn grundsätzlich ist Art. 124 UZK auf sämtliche 
Ein- und Ausfuhrzollschulden anwendbar, es sei denn die einzelnen Tatbestände 
des Katalogs aus Art. 124 Abs. 1 UZK treffen einschränkende Bestimmungen. 

Besonders hervorzuheben ist, dass Art. 124 Abs. 1 UZK sich nun auf alle Verfeh-
lungen des Art. 79 UZK bezieht. Die Ausdehnung ist als erstes klares Signal des 
Verordnungsgebers zu verstehen, dass er von einer sanktionsgeleiteten Zollschuld-
entstehung Abstand nehmen will. Vor allem Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK ver-
deutlich diese Haltung in ganz besonderem Maße.1597 Warum Art. 124 Abs. 1 
Buchst. h UZK sich nicht auf Art. 77 UZK erstreckt, ist jedoch nicht klar ersicht-
lich. 

Verstöße können durch die Ausweitung des Anwendungsbereichs insgesamt un-
bürokratischer und direkter als durch das Erlass- oder Erstattungsrecht geregelt 
werden.1598 Der Gefahr als Wirtschaftsbeteiligter im Erlass- und Erstattungsrecht 
an der Hürde der besonderen Umstände zu scheitern, wird somit ebenfalls begeg-
net. 

                                                 
1596 Lux, ZfZ 2014, 243 (249). 
1597 Siehe in diesem Kontext auch Landry, ZfZ 2008, 221 (226), der die bereits in Art. 86 

Abs. 1 Buchst. h MZK vorgesehene Ausweitung des Erlöschens auf sämtliche zollrecht-
liche Verfehlungen auf die stetigen Bemühungen des Zollsenats des BFH um den Wirt-
schaftszollgedanken zurückführt.  

1598 So auch schon zum Vorschlag des MZK Lux/Larrieu, ZfZ 2006, 329 (337) oder zum UZK 
erneut Montag/Köthe, ZfZ 2013, 219 (222). 
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2. Inhalt  

Auch in der inhaltlichen Ausgestaltung kommen die Idee und das grundsätzliche 
Bestreben des Gesetzgebers immer wieder sehr deutlich zum Ausdruck: Für Wa-
ren, die keinen Eingang in den Wirtschaftskreislauf der Union gefunden haben, 
soll keine Zollschuld entstehen. Anhand einiger Erlöschenstatbestände aus dem 
Katalog des Art. 124 Abs. 1 UZK wird dies sogar besonders deutlich: 

Das in Art. 124 Abs. 1 Buchst. e UZK vorgesehene Erlöschen der Zollschuld ist 
sachgerecht, da die Waren durch Beschlagnahme und Einziehung durch die Zoll-
behörden nicht in den Wirtschaftskreislauf der EU eingehen.1599 Der Wegfall der 
unterschiedlichen Zeitpunkte für das vorschriftswidrige Verbringen lässt die Ent-
faltung des Wirtschaftszolls an dieser Stelle nun uneingeschränkt zu.1600 Gleich-
falls ist es konsequent nach dem Überlassen der Waren den Erlöschenstatbestand 
nicht anzuwenden. Dies entspricht ebenfalls dem Wirtschaftszollgedanken. 

Auch die in Art. 124 Abs. 1 Buchst. f UZK geregelte Zerstörung oder Aufgabe 
von Waren folgt dem Gedanken des Wirtschaftszolls. Denn Waren können durch 
die in Art. 197 UZK vom Staat verlangte Zerstörung nicht mehr in den Wirt-
schaftskreislauf eingehen.1601 Folglich ist das Aufrechterhalten der Zollschuld 
nicht mehr nötig, sondern ihr Erlöschen gerechtfertigt. 

Ein ebenfalls beachtliches Bekenntnis zum Wirtschaftszollprinzip ist in der Re-
gelung des Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK zu sehen. Dieser macht deutlich, dass 
ein umfangreiches Erlöschen vom Gesetzgeber intendiert ist.1602 Die Zollschuld 
soll selbst bei Verstößen nicht aufrechterhalten werden. Eine Reduzierung des 
Sanktionsmechanismus bei Zollschulden, die aufgrund von Pflichtverletzungen 
entstanden sind, wird so letztlich erwirkt. 

Darüber hinaus ist die Neuregelung des Art. 124 Abs. 1 Buchst. k UZK sehr zu 
begrüßen.1603 Dabei waren die Wertungen dieser Norm schon in ähnlicher Weise 
in Art. 9 Abs. 2 Buchst. a 4. Anstr. RL EWG Nr. 79/623 und in Art. 8 Abs. 2 

                                                 
1599 Gellert in: Dorsch, Zollrecht – Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, 

Art. 124 UZK, Rn. 15 [Stand: September 2016]. 
1600 So bereits zum inhaltsgleichen Art. 86 Abs. 1 Buchst. d und e MZK Focke, AW-Prax 

2011, 22 (25). 
1601 Witte in: Koszinowski, Unionszollkodex und Entwicklungen im internationalen Handel, 

2015, S. 20. 
1602 Witte in: Witte, UZK, 2018, Art. 124 UZK, Rn. 42. 
1603 So auch Lux, ZfZ 2014, 243 (250) und Wäger, Einfuhrzolltatbestände und zentrale Zoll-

abwicklung nach dem Entwurf für einen modernisierten Zollkodex, ZfZ 2008, 121 (122) 
zum Entwurf des MZK. 
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Buchst. d VO EWG Nr. 2144/87 vorgesehen. Der UZK greift diesen Grundge-
danken nun (wieder) auf, erweitert und konkretisiert ihn.  

Der Tatbestand des Art. 124 Abs. 1 Buchst. k UZK kann damit insgesamt als kla-
res Bekenntnis zum Wirtschaftszollgedanken gewertet werden. Denn es ist nicht 
entscheidend, dass die Ware das Zollgebiet verlassen hat, sondern, dass sie nicht 
in den Wirtschaftskreislauf eingegangen ist.1604 Mithin verkörpert die Norm den 
Gedanken des Wirtschaftszolls in direkter Ausprägung und löst zugleich eine 
Vielzahl von Problemen, die in den Urteilen des EuGH in den letzten Jahren für 
Unmut sorgten. Damit erübrigt sich auch der in der Praxis in vielen Fällen nicht 
zu realisierende Verweis auf die Erlass- und Erstattungsvorschriften.  

Gleichzeitig ist undurchsichtig, warum Art. 124 Abs. 1 Buchst. k UZK nicht auch 
auf Zollschulden nach Art. 77 UZK anwendbar ist. In wirtschaftszollrechtlicher 
Hinsicht wäre dies konsequenter gewesen. Zwar kann mittels Auslegung oder an-
deren Vorschriften des UZK Abhilfe geschaffen werden.1605 Dennoch wäre ge-
rade in dieser Tatbestandsvariante des Erlöschens ein uneingeschränktes und un-
umstößliches Bekenntnis zum Wirtschaftszollgedanken logisch und wünschens-
wert gewesen.  

Weiterhin müsste ein solches Erlöschen, ähnlich wie bereits in Art. 9 Abs. 2 
Buchst. b 2. Anstr. RL EWG Nr. 79/623 und Art. 8 Abs. 3 Buchst. b VO EWG 
Nr. 2144/87 vorgesehen, auch für Ausfuhrzollschulden gelten, sofern entspre-
chende Waren das Zollgebiet nachweislich nicht verlassen haben, um ein- und 
ausfuhrseitige Zollschuldentstehungen gleich zu behandeln. Ein solcher Er- 
löschensgrund ist dem UZK allerdings fremd. 

Betrachtet man die Fiktion des Art. 124 Abs. 2 UZK so kommen, ähnlich wie bei 
Art. 83 Abs. 3 UZK, Zweifel hinsichtlich der Vereinbarkeit mit den wirtschafts-
zollrechtlichen Grundsätzen auf. Die Zollschuld wird zum Zwecke der Sanktio-
nierung in den Mitgliedstaaten fingiert. Damit wird der Anwendbarkeit der nati-
onalen Gesetzgebungen Rechnung getragen, dem Wirtschaftszoll streng genom-
men jedoch nicht.  

Auch im Hinblick auf Art. 124 Abs. 5 UZK ergeben sich Zweifel hinsichtlich 
dessen Vereinbarkeit mit dem Wirtschaftszollgedanken. Denn die Zollschuld er-
lischt in diesem Fall nicht zwangsläufig für alle Schuldner. Das Erlöschen ist viel-
mehr personengebunden. Nur für diejenigen Schuldner, denen ein Erlass gewährt 
wurde, erlischt die Zollschuld. Selbst wenn das Schicksal der Ware grundsätzlich 

                                                 
1604 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, 

Rn. E 1263. 
1605 Siehe Gliederungspunkt C. II. 11. a) des 4. Teils dieser Arbeit. 
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zu einem Erlass der Abgaben berechtigt, können unter Umständen nicht alle Zoll-
schuldner hiervon profitieren. An dieser Stelle kommen subjektive Elemente im 
Bereich des Erlöschens zum Tragen.1606 Diese sollten eigentlich durch die Reform 
des Zollschuldrechts minimiert oder ausgeklammert werden. Eine vollständige 
Loslösung vom vormaligen Sanktionscharakter des ZK-Zollschuldrechts ist an 
dieser Stelle folglich noch nicht vollzogen.  

III. Subjektives Element in Art. 124 UZK 

Subjektive Elemente im Rahmen der Erlöschenstatbestände wurden mit dem 
UZK weitestgehend ausgegliedert. Damit erlischt die Zollschuld überwiegend 
nach objektiven Kriterien. Es darf lediglich keine Täuschungsabsicht vorlie-
gen.1607 Grobe Fahrlässigkeit oder Unachtsamkeit sind keine Hinderungsgründe 
für ein Erlöschen von Zollschulden mehr. Um einem solchen Verhalten dennoch 
vorzubeugen, werden mit Art. 42 UZK wirksame, abschreckende und verhältnis-
mäßige Sanktionen eingeführt.  

Streng genommen entspricht das Vorhandensein des tatbestandlichen subjektiven 
Elements nicht dem Gedanken des Wirtschaftszolls, da dieser lediglich auf den 
objektiven Eingang der Waren in den Wirtschaftskreislauf abstellt. Sollten Waren 
trotz Täuschungsabsicht des Zollschuldners nicht in den Wirtschaftskreislauf ein-
gegangen sein, so dürfte ein Erlöschen der Zollschuld nicht verneint werden. Bei 
mehreren Zollschuldnern kann dies auch dazu führen, dass unter Umständen die 
Zollschuld nicht immer für alle Zollschuldner erlischt.1608 

Verständlich sind an dieser Stelle natürlich die Absichten des Verordnungsgebers, 
den böswillig, gegen die finanziellen Interessen der Union, Handelnden nicht zu 
bevorzugen. Aus wirtschaftszollrechtlicher Perspektive müsste allerdings auch 
dieses Element abgeschafft werden, um den Gedanken voll und ganz zur Geltung 
kommen zu lassen. Dies würde nicht ausschließen, dass eine Bestrafung oder 
Sanktionierung des täuschenden Verhaltens dennoch erfolgen kann. Art. 125 
UZK ist das beste Beispiel für eine solche Regelungsweise. Somit lässt sich 
schlussfolgern, dass ein Restgehalt des vormaligen Sanktionscharakters der Zoll-
schuldentstehung in gewissen Konstellationen noch in Art. 124 UZK vorhanden 
ist. 

                                                 
1606 Siehe hierzu auch Gliederungspunkt C. III. 2. b) des 4. Teils dieser Arbeit.  
1607 Vgl. Art. 124 Abs. 1 Buchst. h, Abs. 6, 7 UZK. 
1608 So schon zum MZK Witte, AW-Prax 2008, 325 (328).  
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IV. Klare Trennung von Zollschuld und Sanktion  

Auch in Art. 125 UZK spiegelt sich klar die Intention des Wirtschaftszollgedan-
kens wider.1609 Denn mit dieser neu in den UZK eingeführten Norm wird die 
Sanktionierung einer Pflichtverletzung eindeutig vom Schicksal einer etwaigen 
Zollschuldentstehung abgekoppelt. Damit wird den stetigen Forderungen1610 
nachgekommen verfahrensrechtlichen Verstößen im Bereich des Zollrechts mit 
Bußgeldern oder anderen Arten von Sanktionen zu begegnen, nicht jedoch mit 
dem Entstehen der Zollschuld, wenn die Ware nicht in den Wirtschaftskreislauf 
eingegangen ist. Hierzu hat der Gesetzgeber Art. 42 UZK erschaffen, welcher 
verwaltungs- oder strafrechtliche Sanktionen bei Verstößen vorsieht. Die Bestra-
fung durch Zollschuld ist nach dieser Systematik nicht mehr vorgesehen.1611 Dies 
ist sachgerecht und steht vor allem im Einklang mit dem Gedanken des Wirt-
schaftszolls.1612  

Es kommen an dieser Stelle Bedenken auf, dass mit dem schwindenden Sankti-
onscharakter der Einfuhrabgaben ein verstärktes Verhängen von Bußgeldern sei-
tens der Zollbehörden einhergehen wird.1613 Das Ermessen der Zollbehörden mag 
hier zwar eine Rolle spielen, dennoch ist auch darauf hinzuweisen, dass der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in diesem Zusammenhang immer zu beachten 
ist.1614 Folglich sind Verwaltungsstrafen, sei es in Form von finanziellen Belas-
tungen oder in Form anderer Mittel, wie beispielsweise dem Entziehen von Be-
willigungen, in einer zum zollrechtlichen Verstoß angemessenen Art und Weise 
zu verhängen.  

Die Funktion der Zollschuld als Sanktion wird sich künftig aus den zollschuld-
rechtlichen Regelungen des UZK nicht mehr ableiten lassen. Systematik, Inhalt 
und Telos sprechen nun eindeutig für eine Trennung dieser beiden Bereiche und 
damit für eine Abkehr vom Sanktions- oder Strafzollgedanken. Damit wird auch 
in diesem Bereich dem Wirtschaftszollrecht mehr entsprochen. 

                                                 
1609 So schon Krüger zusammengefasst in Scholz, ZfZ 2013, 206 (209). 
1610 Siehe z.B. Olbertz, ZfZ 1972, 198 (201); Müller-Eiselt, ZfZ 2001, 398 (402); Schultze/

Zitzmann, ZfZ 2002, 151 (152); Wolffgang in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts 
der Europäischen Union, 2018, Rn. A 1004; Fuchs, ZfZ 2003, 322 (323); BFH, Beschluss 
v. 17.7.2001, Rs. VII R 99/00, Rn. 12 (nach juris), BFHE 195, 481 (486).  

1611 Schrömbges/Gesinn/Hannl, ZfZ 2016, 156 (156); Reuter, Verwaltungsstrafen im moder-
nisierten Zollkodex?, AW-Prax 2005, 117 (117). 

1612 Reuter, AW-Prax 2005, 117 (118).  
1613 Scheller, UR 2016, 564 (566); Sicken, AW-Prax 2011, 331 (335) befürchtet hingegen, 

dass Verfehlungen, die bisher durch Zollschulden geahndet wurden, nicht ausreichend 
durch anderweitige Sanktionstatbestände abgebildet werden und somit „Regelungslü-
cken“ entstehen könnten. 

1614 Möller/Retemeyer, ZfZ 2016, 236 (239f.). 
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V. Quasi-Erlöschenstatbestand Art. 86 Abs. 6 UZK 

Art. 86 Abs. 6 UZK ist als ,Quasi-Erlöschenstatbestand’ vorgesehen und wie auch 
Art. 124 UZK als äußerst liberale und wirtschaftsfreundliche Regelung einzustu-
fen. Den Wirtschaftsbeteiligten wird trotz Verstoßes und Zollschuldentstehung 
eine Abgabenbefreiung oder Abgabenermäßigung zugestanden. Die Regelung 
wirkt somit als eine Art Auffangtatbestand. Auch hierdurch zeigt der Verord-
nungsgeber, dass unter Umständen unbillige Situationen bei der Abgabenerhe-
bung abgefangen werden sollen, um so zu einem als gerecht empfundenen Ergeb-
nis für den Wirtschaftsbeteiligten zu kommen. Weiterhin wird aus der Norm deut-
lich, dass das Entstehen einer Zollschuld keine Sanktion mehr sein soll.1615 Auch 
dies zeigt, dass die Norm eine Ausprägung im Sinne des Wirtschaftszolls ist. Die-
ses Ergebnis ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass die Zollschuld nicht 
erlischt, sondern bestehen bleibt. Weiterhin sieht Art. 86 Abs. 6 UZK, wie auch 
Art. 124 UZK, ein subjektives Tatbestandsmerkmal vor, welches die Sanktionie-
rung durch Zollschuldentstehung mit der Anwendung des Normalzollsatzes noch 
immer beinhaltet.1616 

VI. Zwischenergebnis 

Analyse und Bewertung des Zollschuldrechts des UZK haben verdeutlicht, dass 
durch die neuen legislatorischen Strukturen dem Prinzip des Wirtschaftszolls wie-
der mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden soll. Der Charakter des Zollschuld-
rechts als Sanktion wird durch die Systematik und die Inhalte der Normen abge-
schwächt.1617 Die sanktionelle Komponente der Zollschulden wird insgesamt zu-
rückgedrängt, die wirtschaftszollrechtliche Komponente wird gestärkt.1618  

                                                 
1615 Witte in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, 

Rn. E 1161. 
1616 So zur Vorgängernorm des Art. 212a ZK auch Witte, DStZ 1998, 97 (100).  
1617 Deimel in: Hübschmann/Hepp/Spitaler (Hrsg.), Abgabenordnung – Finanzgerichtsord-

nung, Loseblatt, Art. 125 UZK, Rn. 6 [Stand: Juli 2017]. So auch der Einführungserlass 
zum UZK, VSF 11 2016 Nr. 46 v. 11.3.2016, S. 7. 

1618 In diesem Sinne auch Wolffgang in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Euro-
päischen Union, 2018, Rn. A 1004; Witte in: Witte, UZK, 2018, Vor Art. 77 UZK, Rn. 5; 
Wolffgang/Harden/Verhorst, Bisherige EuGH-Zollrechtsprechung im Licht des UZK, 
Eine Analyse ausgewählter EuGH-Entscheidungen zum Zollkodex in Bezug auf ihre 
Übertragbarkeit auf den Unionszollkodex (Teil 2), ZfZ 2018, 26 (31); Schrömbges/Ge-
sinn/Hannl, ZfZ 2016, 156 (156); Traub, AW-Prax 2016, 142 (144); Müller-Eiselt in: 
Müller-Eiselt/Vonderbank, EG-Zollrecht, Art. 124 UZK, Rn. 3f. [Stand: Juli 2015].  
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Die Entstehungs- und Erlöschenstatbestände des UZK wurden sowohl in struktu-
reller als auch in inhaltlicher Hinsicht vereinfacht und einer wirtschaftsfreundli-
cheren Gestaltung unterzogen.1619 Diese Ausrichtung beinhaltet zugleich eine 
stärkere Ausrichtung am Wirtschaftszollgedanken. Denn viele vormalige rege-
lungstechnische Schwächen der Vorgängerverordnung wurden mit dem UZK be-
hoben oder entschärft.  

Vor allem die Neuregelung des Art. 124 UZK stärkt eindeutig den Wirtschafts-
zollgedanken.1620 Als gut zu bewerten ist, dass die Erlöschensnorm des Art. 124 
UZK ausgeweitet wurde, wirtschaftszollfremde Zollschuldentstehungen im Rah-
men des Art. 79 Abs. 1 UZK nun erlöschen können und es somit zu einem ge-
rechten Ergebnis für die Wirtschaftsbeteiligten kommt. Das Ergebnis ist damit 
zwar im Einklang mit dem Wirtschaftszoll, die Analyse hat jedoch auch gezeigt, 
dass die systematische Ausgestaltung der zollschuldrechtlichen Normen stellen- 
und fallweise noch verbesserungswürdig ist. 

Unabhängig davon, ob man das Entstehen der Zollschuld aufgrund von Pflicht-
verletzungen schon als Sanktion charakterisieren will, zeigen die neuen zoll-
schuldrechtlichen Regelungen des UZK und vor allem die Erlöschensvorschrif-
ten, dass das europäische Zollrecht kein Sanktionenrecht darstellen soll.1621 Damit 
hat der Verordnungsgeber die einstige formale Strenge des Zollschuldrechts 
durch einen liberalen Erlöschenstatbestand insgesamt deutlich abgemildert. 

Zu begrüßen ist weiterhin die Reduzierung der subjektiven Elemente im Rahmen 
von Art. 124 UZK. Dem redlichen Zollbeteiligten sollen keine Steine in den Weg 
gelegt werden.1622 Damit kommt es zu einer stärkeren Betonung der objektiven 
Merkmale bei der Zollschuldentstehung.1623 Zwar wäre ein vollständiges Aus-
klammern subjektiver Elemente aus dem Tatbestand des Art. 124 UZK wün-
schenswert. Realistisch betrachtet wird dies aufgrund der Interessen der Union 
und der Mitgliedstaaten jedoch nicht geschehen. Gleiches ist für Art. 86 Abs. 6 
UZK und Art. 124 Abs. 5 UZK anzunehmen. Damit verbleibt jedoch weiterhin 

                                                 
1619 So auch Lux, ZfZ 2014, 243 (244); Trennt, AW-Prax 2016, 229 (229); Müller-Eiselt in: 

Müller-Eiselt/Vonderbank, EG-Zollrecht, Art. 124 UZK, Rn. 4 [Stand: Juli 2015].  
1620 So auch Klötzer-Assion/Rosinus, Untersuchung von Außenwirtschafts- und Embargoverstößen 

sowie von Schmuggel- und Zolldelikten in: Knierim/Rübenstahl/Tsambikakis (Hrsg.), Internal 
Investigations, Ermittlungen in Unternehmen, 2016, Rn. 67; Wolffgang, UR 2017, 845 (852); 
Zeilinger in: Achatz/Summersberger/Tumpel, Umsatzsteuer und Zoll, 2013, S. 155. 

1621 Witte/Sieben/Wemmer, AW-Prax 2019, 209 (209); Witte in: Koszinowski, Unionszollko-
dex und Entwicklungen im internationalen Handel, 2015, S. 17; Trennt, AW-Prax 2016, 
229 (232). 

1622 Vgl. 38. Erwägungsgrund der VO (EU) Nr. 952/2013, ABl. EU Nr. L 269/6. 
1623 Müller-Eiselt in: Müller-Eiselt/Vonderbank, EG-Zollrecht, Art. 124 UZK, Rn. 4 [Stand: 

Juli 2015] spricht in diesem Zusammenhang von einer „Objektivierung der Zollschuld“. 
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ein kleiner Rest des Sanktionscharakters der Zollschulden aufgrund von Verstö-
ßen. 

B. Auswirkungen auf die bisherige Rechtsprechung des 
EuGH 

Die bisherige Rechtsprechung des EuGH in Bezug auf den Wirtschaftszollgedan-
ken wurde bereits ausführlich analysiert und besprochen.1624 Inwieweit eine Ver-
einbarkeit vor allem im Hinblick auf das Entstehen und Erlöschen der Zollschuld 
nach dem UZK mit den bisherigen Urteilen des EuGH besteht, ist fallabhängig 
und für jedes Urteil einzelnd zu untersuchen. Je nach Ergebnis ergeben sich unter 
Umständen spezifische Folgen für die künftige Rechtsprechung in diesen Berei-
chen. 

I. Vereinbarkeit der bisherigen Rechtsprechung des EuGH mit 
Art. 124 UZK 

Die Frage, ob eine Übertragbarkeit der Entscheidungen des EuGH auf den UZK 
gegeben ist, ist vor allem im Hinblick auf ein etwaiges Erlöschen der Zollschuld 
nach Art. 124 UZK interessant. In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, 
dass grundsätzlich eine Übertragbarkeit der Rechtsprechung des EuGH zu den 
Normen des ZK auf den UZK in Betracht kommt.1625 Der Gerichtshof selbst hat 
in diesem Kontext auf das Kriterium der wesentlichen Übernahme der Inhalte 
verwiesen, welches für die weitere Anwendbarkeit der bisherigen Rechtspre-
chung zu einer Norm ausschlaggebend sei.1626 Diese wesentliche inhaltliche Re-
produktion kann für den überwiegenden Teil der Vorschriften des UZK im Ver-
gleich zum ZK grundsätzlich bejaht werden.1627 Dennoch liegen die Unterschiede 
im Detail. Denn sofern sich Inhalte der Normen, deren Systematik oder sogar die 
Intention des Verordnungsgebers verändert haben, kommt eine Übertragung der 
bisherigen Erwägungen des EuGH zumindest nicht uneingeschränkt in Betracht. 
Nichtsdestotrotz können die Grundsätze und das Auslegungsverständnis des 
EuGH auch im Falle, dass sich die Normen von ZK und UZK wesentlich unter-
scheiden, ggf. erläuternd oder interpretierend herangezogen werden.1628 

                                                 
1624 Siehe Gliederungspunkt B. II.-IV. des 3. Teils dieser Arbeit.  
1625 Lyons, 2018, S. 127f. 
1626 EuGH, Urt. v. 11.11.1999, Rs. C-48/98, ECLI:EU:C:1999:548 (Söhl und Söhlke), Rn. 53. 
1627 Lyons, 2018, S. 127. 
1628 Lyons, 2018, S. 128 in Fn. 130.  
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Anzumerken ist an dieser Stelle, dass bereits durch die Umstrukturierung der zoll-
schuldrechtlichen Entstehungstatbestände, durch welche sich die Unterscheidung 
und Abgrenzung zwischen den Tatbeständen der Art. 203 und Art. 204 ZK erüb-
rigt hat, weitgehende Probleme der vormaligen EuGH-Rechtsprechung der Ver-
gangenheit angehören dürften. Aber auch die Aufgabe des vormaligen Heilungs-
tatbestands aus Art. 204 ZK und dessen Eingliederung in Art. 124 UZK trägt in 
diesem Zusammenhang zu Änderungen bei, die ebenfalls die Rechtsprechung des 
EuGH betreffen. 

1. Entscheidungen „Wolf“ vom 26. Oktober 1982, „Einberger“ 
vom 26. Oktober 1982 und „Witzemann“ vom 6. Dezember 
1990 

Die Frage nach dem Fortbestehen oder der Gültigkeit der Entscheidungen 
„Wolf“1629, „Einberger“1630 und „Witzemann“1631 im Rahmen des UZK ist nicht 
besonders entscheidend. Denn der Gesetzgeber hat bereits in vorherigen Überar-
beitungen des europäischen Zollrechts auf die Rechtsprechung des EuGH mit der 
Einführung entsprechender Normen, deren Inhalt nun in Art. 83 UZK wiederzu-
finden ist, reagiert. Folglich besitzt die Rechtsprechung des EuGH in diesen 
Punkten auch weiterhin Gültigkeit, was durch die normative Verankerung noch 
zusätzlich unterstrichen wird.1632 In allen drei Fällen würden die Zollschulden 
auch nach heutiger Rechtslage nicht entstehen.1633 Die fortbestehende Gültigkeit 
dürfte damit auch für die vom EuGH getroffene Aussage gelten, dass das Entste-
hen der Zollschuld davon abhängt, ob die Waren in den Wirtschaftskreislauf des 
Zollgebietes eingetreten sind.1634 

                                                 
1629 EuGH, Urt. v. 26.10.1982, Rs. C-221/81, ECLI:EU:C:1982:364 (Wolf), ZfZ 1983, 10ff.; 

siehe Gliederungspunkt B. II. 1. a) des 3. Teils dieser Arbeit. 
1630 EuGH, Urt. v. 26.10.1982, Rs. C-240/81, ECLI:EU:C:1982:364 (Einberger), NStZ 1983, 

79ff.; siehe Gliederungspunkt B. II. 1. a) des 3. Teils dieser Arbeit.  
1631 EuGH, Urt. v. 6.12.1990, Rs. C-343/89, ECLI:EU:C:1990:445 (Witzemann), ZfZ 1991, 

106f.; siehe Gliederungspunkt B. II. 1. c) des 3. Teils dieser Arbeit. 
1632 Zur Umstrittenheit der Norm und zur Vereinbarkeit mit dem Wirtschaftszollgedanken 

siehe auch Gliederungspunkte B. I. 3. des 4. Teils dieser Arbeit und A. I. 2. des 5. Teils 
dieser Arbeit. 

1633 Anmerkung: Dieser Umstand ist politischen Erwägungen geschuldet. Mit dem Prinzip des 
Wirtschaftszolls ist er jedoch streng genommen nicht vereinbar. 

1634 Siehe etwa EuGH, Urt. v. 6.12.1990, Rs. C-343/89, ECLI:EU:C:1990:445 (Witzemann), 
Rn. 12, 18. 
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2. Entscheidung „Söhl und Söhlke“ vom 11. November 1999 

Betrachtet man die Entscheidung „Söhl und Söhlke“1635 im Hinblick auf ihre Ver-
einbarkeit mit den zollschuldrechtlichen Regelungen des UZK, so ist festzustel-
len, dass sich unter diesem Regime partiell Veränderungen für die Entscheidung 
ergeben dürften. Das Urteil hat folglich auch nach den Regelungen des UZK über-
wiegend Bestand.  

Die grundsätzlichen Argumente, die der EuGH in diesem Zusammenhang her-
vorbringt,1636 dürften zwar auch für Art. 103 UZK-DelVO weiterhin Geltung be-
sitzen. Der abschließende Regelungscharakter des Art. 859 ZK-DVO wie er im 
Urteil in der Rechtssache „Söhl und Söhlke“ durch den EuGH festgestellt wurde, 
ist allerdings in Zukunft im Hinblick auf eine vertragskonforme Anwendung des 
Art. 290 Abs. 1 AEUV für Art. 103 UZK-DelVO zu hinterfragen.1637 Eine Über-
tragung dürfte in diesem Punkt im Ergebnis eher zu verneinen sein.1638 

Festzuhalten bleibt allerdings, dass die vormals kritisierten Heilungsmöglichkei-
ten nicht mehr so minimal wie noch unter dem Regime des ZK sind. Dies ist der 
Ausweitung des Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK auf sämtliche Verfehlungen und 
nicht nur auf bestimmte Pflichtverletzungen, wie es noch unter Art. 204 ZK vor-
gesehen war, geschuldet. Weiterhin ist Art. 103 UZK-DelVO relativ weit gefasst. 
Insbesondere über Art. 103 Buchst. e UZK-DelVO hat der Wirtschaftsbeteiligte 
die Möglichkeit selbst aktiv ein Erlöschen der Zollschuld herbeizuführen, sodass 
hierdurch insgesamt die Bandbreite des Erlöschens vergrößert wurde. Selbst 
wenn man nach wie vor von einer zulässigen abschließenden Aufzählung in 
Art. 103 UZK-DelVO ausgeht, besteht jedoch nach wie vor das Problem, welches 
jeder abschließende Fallkatalog zwangsläufig mit sich bringt: Er wird niemals 
alle erdenklich auftretenden Fallkonstellationen erfassen und abdecken können.  

                                                 
1635 EuGH, Urt. v. 11.11.1999, Rs. C-48/98, ECLI:EU:C:1999:548 (Söhl und Söhlke), ZfZ 

2000, 12ff.; siehe Gliederungspunkt B. II. 2. des 3. Teils dieser Arbeit. 
1636 EuGH, Urt. v. 11.11.1999, Rs. C-48/98, ECLI:EU:C:1999:548 (Söhl und Söhlke), 

Rn. 39f.; vgl. auch 5. und 8. Erwägungsgrund der VO (EWG) Nr. 2913/92, ABl. EWG 
Nr. L 302/2f., in denen die einheitliche Anwendung der zollrechtlichen Vorschriften in 
den Mitgliedstaaten angestrebt wird sowie Betrugsfälle oder nachteilige Unregelmäßig-
keiten im Rahmen der Zollabwicklung beim Erlass der Durchführungsvorschriften ver-
mieden werden sollen. 

1637 Siehe hierzu bereits kritische Anmerkungen in den Gliederungspunkten C. II. 8. a) und a) 
bb) des 4. Teils dieser Arbeit. 

1638 A.A. noch Wolffgang/Harden/Verhorst, ZfZ 2018, 2 (3); so auch Fuchs, Der Moderni-
sierte Zollkodex, Wird der Traum Wirklichkeit?, ZfZ 2009, 141 (143) zum damaligen 
Entwurf in der vorgesehenen MZK-DVO mit Kritik an diesem. Fragend zu diesem Punkt 
Schrömbges/Gesinn/Hannl, ZfZ 2016, 156 (162). In diesem Sinne auch Lyons, 2018, 
S. 127f. zur allgemeinen Fortgeltung der bisherigen EuGH-Rechtsprechung. 
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Die etwaigen negativen Folgen der Heilungsmöglichkeiten ergeben sich beim 
UZK im Vergleich zum ZK somit nicht. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass 
der Verordnungsgeber die zollschuldrechtlichen Regelungen des UZK und insbe-
sondere Art. 124 UZK wirtschafts(zoll)freundlicher und liberaler ausgestaltet hat. 
Im konkreten Fall „Söhl und Söhlke“ wäre die Zollschuld nach den Vorschriften 
des UZK mit dem neu eingeführten Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK erloschen.1639 
Die Verhängung eines Bußgeldes für das regelwidrige Verhalten ist jedoch mög-
lich. 

3. Entscheidungen „Wandel“ vom 1. Februar 2001, „Liberexim“ 
vom 11. Juli 2002 und „SPKR“ vom 11. November 2002 

Auch die Entscheidung in der Rechtssache „Wandel“1640 hat nach den Regelun-
gen des UZK weiter Fortbestand. Dies trifft zunächst auf die Definition des Ent-
ziehens aus der zollamtlichen Überwachung zu. Gleiches gilt für die in der Ent-
scheidung „Liberexim“1641 erweiterte Fassung der Definition.  

Allerdings hat ein Vorliegen dieser weit gefassten, strengen Definition nicht mehr 
zur Folge, dass dem Wirtschaftsbeteiligten wie noch nach dem ZK Heilungsmög-
lichkeiten vorenthalten werden. Denn Art. 124 UZK gilt auch für Verstöße gegen 
die zollrechtlichen Vorschriften im Hinblick auf das Entziehen von Waren aus 
der zollamtlichen Überwachung. Die Schwierigkeiten bei der Anwendung und 
Abgrenzung der Art. 203 ZK und Art. 204 ZK haben sich mit der Zusammenfas-
sung der Tatbestände in Art. 79 Abs. 1 Buchst. a UZK und der Ausweitung des 
Art. 124 UZK weitestgehend erledigt. Anzumerken ist dennoch, dass die Zusam-
menfassung der vormaligen Art. 202-205 ZK in Art. 79 UZK zwar bewirkt, dass 
es zu keinen Schwierigkeiten hinsichtlich der Wahl der zollschuldrechtlichen 
Norm mehr kommt. Dieser Umstand ändert jedoch nichts daran, dass die materi-
ellen Voraussetzungen, die beispielsweise an die tatbestandliche Erfüllung eines 
Entziehens aus der zollamtlichen Überwachung gestellt werden, weiterhin im 
Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung des EuGH ihre Gültigkeit behal-
ten.1642 

Somit käme im Fall „Wandel“ nach dem UZK Art. 86 Abs. 6 UZK zum Tragen, 
nach welchem trotz Verfehlung i.S.v. Art. 79 UZK die Präferenzbegünstigung 

                                                 
1639 Wolffgang/Harden/Verhorst, ZfZ 2018, 2 (3). 
1640 EuGH, Urt. v. 1.2.2001, Rs. C-66/99, ECLI:EU:C:2001:69 (Wandel), ZfZ 2001, 121ff.; 

siehe auch Gliederungspunkt B II. 3. a) des 3. Teils dieser Arbeit. 
1641 EuGH, Urt. v. 11.7.2002, Rs. C-371/99, ECLI:EU:C:2002:433 (Liberexim), ZfZ 2002, 

338ff.; siehe auch Gliederungspunkt B. II. 3. b) des 3. Teils dieser Arbeit.  
1642 So schon Wäger, ZfZ 2008, 121 (121) zum Entwurf des MZK, dessen Aussage auch für 

Art. 79 UZK noch Gültigkeit besitzt. 
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gewährt werden würde, sofern kein Täuschungsversuch vorliegt.1643 Dies wäre im 
konkreten Fall die sinnvollste und effektivste Lösung für den Wirtschaftsbeteilig-
ten. Natürlich käme unter bestimmten Umständen auch ein Erlöschen der Zoll-
schuld in Frage. Beispielsweise wäre denkbar, dass der Wirtschaftsbeteiligte von 
Art. 124 Abs. 1 Buchst. k UZK Gebrauch macht oder die Zollbehörden nach 
Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK i.V.m. Art. 103 Buchst. e UZK-DelVO auf die 
Verfehlung hinweist. Dies wäre für den Wirtschaftsbeteiligten jedoch vergleichs-
weise umständlicher. 

Hinsichtlich des Zeitpunktes der Entstehung der Zollschuld ließ die Entscheidung 
in der Rechtssache „Wandel“ einige Fragen offen und war nicht mit der Systema-
tik des ZK kompatibel. Das Urteil ist auch in diesem Punkt auf den UZK über-
tragbar. Die einschlägigen ZK-Regelungen, die der EuGH bei seiner Urteilsfin-
dung ausgelegt und herangezogen hat, entsprechen jenen des UZK. Allerdings 
kann auch dieser nach wie vor nicht ausreichend zur Klarheit beitragen.1644  

Damit ist, folgt man dem EuGH, die Überlassung der Waren nach wie vor ent-
scheidend für die Zollschuldentstehung nach Art. 77 Abs. 1 Buchst. a UZK. Dies 
könnte man durch den Wortlaut der Norm bekräftigt sehen, mit welchem sich der 
Verordnungsgeber zur Rechtsprechung des EuGH bekennen könnte.1645 Aber 
auch die bereits zu Zeiten des Urteils und nach wie vor in der Literatur hervorge-
brachte Kritik an dieser Rechtsprechung hat berechtigterweise ihre Gültigkeit 
nicht verloren.1646 Der im Vergleich zu Art. 201 Abs. 2 ZK nicht veränderte 
Art. 77 Abs. 2 UZK, der nach wie vor im Widerspruch zur Haltung und Entschei-
dung des EuGH steht, könnte jedoch auch als Bekräftigung der bisherigen Hal-
tung des Verordnungsgebers verstanden werden. Denn ansonsten wäre sicherlich, 
wie auch in anderen Bereichen, eine Angleichung der zollrechtlichen Vorschrif-
ten an die Rechtsprechung des EuGH erfolgt. Art. 77 Abs. 2 UZK wird deshalb 
auch als gesetzgeberische Aufhebung der „Wandel“-Entscheidung aufgefasst.1647 

Hinsichtlich der Übertragbarkeit der Entscheidung in der Rechtssache 
„SPKR“1648 auf den UZK ist festzustellen, dass auch hier die Neugestaltung der 
Vorschriften Auswirkungen zeigt. Insbesondere ist an dieser Stelle Art. 124 UZK 

                                                 
1643 Wolffgang/Harden/Verhorst, ZfZ 2018, 2 (4).  
1644 Siehe Gliederungspunkt B. I. 1. a) aa) des 4. Teils dieser Arbeit. 
1645 Müller-Eiselt in: Müller-Eiselt/Vonderbank, EG-Zollrecht, Art. 77 UZK, Rn. 4 [Stand: 

Juli 2015].  
1646 Vgl. hierzu Gliederungspunkte B. II. 3. a) cc) des 3. Teils dieser Arbeit und B. I. 1. a) aa) 

des 4. Teils dieser Arbeit. 
1647 Schrömbges/Gesinn/Hannl, ZfZ 2016, 156 (160). 
1648 EuGH, Urt. v. 14.11.2002, Rs. C-112/01, ECLI:EU:C:2002:663 (SPKR), ZfZ 2003, 50ff.; 

siehe Gliederungspunkt B. II. 3. c) des 3. Teils dieser Arbeit. 
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zu nennen. Mit dessen Ausweitung in systematischer und inhaltlicher Hinsicht 
wird die restriktive Handhabung der Erlöschenstatbestände, wie sie der EuGH 
noch in der Entscheidung „SPKR“ vertreten hatte, nicht mehr stattfinden können. 
Zwar ist davon auszugehen, dass im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung 
des EuGH ein Erlöschen von Zollschulden nach wie vor auf die entsprechenden 
Erlöschensnormen beschränkt ist und keine zusätzlichen Erlöschenstatbestände 
im UZK kreiert werden sollen. Mit der großzügigen Anwendung des Art. 124 
UZK würde die entstandene Zollschuld im Fall „SPKR“ jedoch zum Erlöschen 
gebracht werden können. 

Folglich wird durch die Neuausrichtung der Erlöschenstatbestände das in der Ver-
gangenheit oft kritisierte Ungleichgewicht der mit den Erlöschensnormen ver-
folgten Zieldimensionen wieder in einen angemessenen Ausgleich gebracht. Dem 
Schutz der Interessen der Wirtschaftsbeteiligten wird Rechnung getragen und un-
billige Ergebnisse bei der Zollschuldentstehung werden somit kompensiert.  

4. Entscheidung „Hamann“ vom 12. Februar 2004 

Die Entscheidung in der Rechtssache „Hamann“1649 wird durch das nunmehr gel-
tende UZK-Recht entschärft. Aufgrund der Tatsache, dass es keine Probleme 
mehr hinsichtlich Subsidiarität und Exklusivität der vormaligen Zollschuldentste-
hungstatbestände gibt, sondern Art. 124 UZK für alle Verstöße nach Art. 79 UZK 
gilt, wäre bereits die damals in den Vorlagefragen noch zentrale Frage heute nicht 
mehr relevant.  

Weiterhin ist mit Art. 124 Abs. 1 Buchst. k UZK ein Erlöschenstatbestand in das 
Unionszollrecht eingefügt worden, welcher der „Hamann“-Rechtsprechung des 
EuGH Rechnung trägt und das vormalige Problem löst.1650 Für nachweislich aus 
dem Zollgebiet verbrachte Waren erlischt nach dem UZK mangels Eingang der 
Waren in den Wirtschaftskreislauf die Zollschuld. So würde der Fall „Hamann“ 
nach dem UZK entsprechend anders entschieden werden.1651 Ob der EuGH auch 
weiterhin seine Auffassung, dass der wirtschaftliche Charakter der Einfuhrabga-
ben einer Einfuhrzollschuldentstehung nicht entgegen stehen könne, aufrecht er-
halten würde, ist vor dem Hintergrund von Inhalt und Systematik der zollschuld-
rechtlichen Vorschriften des UZK zu bezweifeln. 

                                                 
1649 EuGH, Urt. v. 12.2.2004, Rs. C-337/01, ECLI:EU:C:2004:90 (Hamann), ZfZ 2004, 122f.; 

siehe Gliederungspukt B. II. 4. des 3. Teils dieser Arbeit.  
1650 Wolffgang/Harden/Verhorst, ZfZ 2018, 2 (5). 
1651 Wolffgang/Harden/Verhorst, ZfZ 2018, 2 (5).  
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5. Entscheidungen „Elshani“ vom 2. April 2009, „Terex 
Equipment Ltd., FG Wilson Ltd., Caterpillar EPG Ltd.“ vom  
14. Januar 2010 und „DSV Road“ vom 15. Juli 2010 

Die Entscheidung „Elshani“1652 des EuGH gilt ebenfalls nach dem UZK fort. 
Auch Kritik und Bewertung der Entscheidung können somit grundsätzlich auf-
rechterhalten werden. Aus dem fortan anzuwendenden Erlöschenstatbestand des 
Art. 124 Abs. 1 Buchst. e UZK, der im Wesentlichen den vormaligen Art. 233 
UAbs. 1 Buchst. d ZK abbildet, ergeben sich jedoch Unsicherheiten hinsichtlich 
dessen Anwendbarkeit.1653 Dadurch, dass Art. 124 Abs. 1 Buchst. e UZK in sei-
nem Tatbestand keine Angabe mehr zum betreffenden Zeitpunkt enthält, wäre ein 
Erlöschen auch nach der ersten Grenzzollstelle vertretbar.1654 Aus wirtschaftszoll-
rechtlicher Sicht und vor dem Hintergrund, dass das Zollschuldrecht des UZK 
nicht mehr Sanktionenrecht sein soll, erscheint diese Interpretation plausibel. Der 
EuGH wird vermutlich jedoch an seiner bisherigen Rechtsprechung festhalten. 
Hierfür ließen sich der Telos der Norm, deren Verhältnis zu Art. 124 Abs. 2 UZK 
sowie der systematische Bezug zum vorschriftswidrigen Verbringen über die 
Zollschuldentstehung nach Art. 79 Abs. 1 Buchst. a UZK anführen.1655  

Die Entscheidung des EuGH in den verbundenen Rechtssachen „Terex Equipment 
Ltd., FG Wilson Ltd. und Caterpillar EPG Ltd.“1656 würde nach dem UZK hingegen 
anders ausfallen. In allen Fällen wäre die Zollschuld zwar nach Art. 79 UZK ent-
standen, jedoch aufgrund von Art. 124 Abs. 1 Buchst. k UZK erloschen, da die Wa-
ren nachweislich das Zollgebiet wieder verlassen haben.1657 In den Fällen von „FG 
Wilson Ltd.“ und „Caterpillar EPG Ltd.“ hatten die Unternehmen die Zollbehörden 
sogar selbst über den vorgefallenen Fehler informiert.1658 Demzufolge käme an 
dieser Stelle auch ein Erlöschen nach Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK i.V.m. 
Art. 103 Buchst. e UZK-DelVO in Betracht. Der vormalige Sanktionscharakter 
der Zollschuld entfällt damit. Sanktionen könnten aber gem. Art. 125 UZK den-
noch verhängt werden. 

                                                 
1652 EuGH, Urt. v. 2.4.2009, Rs. C-459/07, ECLI:EU:C:2009:224 (Elshani), ZfZ 2009, 132ff.; 

siehe Gliederungspunkt B. II. 5. a) des 3. Teils dieser Arbeit.  
1653 Wolffgang/Harden/Verhorst, ZfZ 2018, 2 (7). 
1654 Siehe hierzu auch Gliederungspunkt C. II. 5. des 4. Teils dieser Arbeit.  
1655 So Wolffgang/Harden/Verhorst, ZfZ 2018, 2 (7). 
1656 EuGH, Urt. v. 14.1.2010, Rs. C-430/08 und C-431/08, ECLI:EU:C:2010:15 (Terex 

Equipment Ltd., FG Wilson Ltd., Caterpillar EPG Ltd.), ZfZ 2010, 45ff.; siehe Gliede-
rungspunkt B. II. 5. b) des 3. Teils dieser Arbeit.  

1657 So auch Wolffgang/Harden/Verhorst, ZfZ 2018, 2 (10). 
1658 EuGH, Urt. v. 14.1.2010, Rs. C-430/08 und C-431/08, ECLI:EU:C:2010:15 (Terex 

Equipment Ltd., FG Wilson Ltd., Caterpillar EPG Ltd.), Rn. 25. 
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Keine Probleme bei der Übertragbarkeit auf den UZK ergeben sich bei der Ent-
scheidung des EuGH in der Rechtssache „DSV Road“1659. Die Entscheidung ist 
weiterhin anwendbar. Eine Zollschuld würde mangels Vorhandensein einer ein-
fuhrabgabenpflichtigen Nicht-Unionsware schon gar nicht entstehen. Die Argu-
mente aus der Entscheidung hinsichtlich der nicht bestehenden Gefahr eines Ein-
gangs der Ware in den Wirtschaftskreislauf sowie einer etwaigen Bestrafung 
durch andere Mittel als durch die Zollschuld stehen dem Sinn und Zweck der 
zollschuldrechtlichen Vorschriften des UZK nicht entgegen und gelten mithin 
weiter fort. 

6. Entscheidungen „Döhler Neuenkirchen“ vom 6. September 
2012 und „Eurogate“ vom 6. September 2012 

Die sehr umstrittenen und kontrovers behandelten Entscheidungen „Döhler Neu-
enkirchen“1660 und „Eurogate“1661 haben für viel Aufsehen und Entsetzen gesorgt. 
Erfreulich ist, dass diese Entscheidungen nach dem UZK und seinen zollschuld-
rechtlichen Normen heute anders ausfallen würden. Ein denkbares Erlöschen über 
Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK i.V.m. Art. 103 Buchst. a UZK-DelVO ist im Fall 
„Döhler Neuenkirchen“ jedoch zunächst abzulehnen, da keine außergewöhnli-
chen Umstände vorliegen, die eine Fristverlängerung für die Abrechnung in der 
aktiven Veredelung um mehr als 60 Tage rechtfertigen würden.1662 Allerdings 
würde Art. 124 Abs. 1 Buchst. k UZK in diesen Sachverhaltskonstellationen An-
wendung finden und für mehr Sachgerechtigkeit sorgen.1663 Es ist zu vermuten, 
dass der Verordnungsgeber den Erlöschenstatbestand des Art. 124 Abs. 1 
Buchst. k UZK auch aufgrund dieser beiden absurden Urteile des EuGH in den 
UZK aufgenommen hat, um hier Klarheit und Rechtssicherheit zu schaffen.1664 

In beiden Fällen würde die Zollschuld im Ergebnis damit zum Erlöschen gebracht 
werden können. Ihr vormalig vom EuGH verliehener, aber zugleich bestrittener 
Sanktionscharakter gehört damit der Vergangenheit an. Dies wird ferner über die 
Art. 42 und 125 UZK verdeutlicht.  

                                                 
1659 EuGH, Urt. v. 15.7.2010, Rs. C-234/09, ECLI:EU:C:2010:435 (DSV Road), ZfZ 2010, 

239ff.; siehe Gliederungspunkt B. II. 5. c) des 3. Teils dieser Arbeit.  
1660 EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-262/10, ECLI:EU:C:2012:559 (Döhler Neuenkirchen), 

ZfZ 2012, 322ff.; siehe Gliederungspunkt B. II. 6. a) des 3. Teils dieser Arbeit.  
1661 EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-28/11, ECLI:EU:C:2012:533 (Eurogate), ZfZ 2012, 264f.; 

siehe Gliederungspunkt B. II. 6. b) des 3. Teils dieser Arbeit. 
1662 Wolffgang/Harden/Verhorst, ZfZ 2018, 2 (10f.). 
1663 So Wolffgang/Harden/Verhorst, ZfZ 2018, 2 (11) zum Urteil in der Rechtssache „Eu-

rogate“.  
1664 In diesem Sinne auch Müller-Eiselt in: Müller-Eiselt/Vonderbank, EG-Zollrecht, Art. 124 

UZK, Rn. 9 [Stand: Juli 2015].  
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7. Entscheidungen „Winston“ vom 11. Juli 2013, „X BV“ vom  
15. Mai 2014, „SEK Zollagentur“ vom 12. Juni 2014, „DSV 
Road“ vom 25. Juni 2014 und „B & S Global Transit Center“ 
vom 29. Oktober 2015 

Die in der Entscheidung „Winston“1665 relevante Problematik um die Anwend-
barkeit von Art. 203 ZK und Art. 204 ZK hat sich mit der Einführung des UZK, 
der in Art. 79 UZK alle Entstehungstatbestände für Einfuhrzollschulden bei Ver-
stößen zusammenfasst, erledigt. Die aus diesem Fall weiterhin resultierenden 
Schwierigkeiten rund um die (Nicht-)Anwendung der Erlöschensnormen des ZK 
sind mit Art. 124 UZK, der sich gleichermaßen auf alle Zollschulden bezieht, ob-
solet geworden. Ob ein Fall eines unvorhersehbaren Ereignisses oder der höheren 
Gewalt durch den Diebstahl i.S.d. Art. 124 Abs. 1 Buchst. g UZK vorliegt, der 
die entstandene Zollschuld zum Erlöschen bringen würde, müsste sodann geprüft 
werden. Dies erscheint vor dem Hintergrund der durch den EuGH aufstellten Er-
wägungen fraglich.1666 Es wird jedoch vertreten, dass ein Erlöschen der Zoll-
schuld nach dem UZK nun in Betracht kommt. Allerdings ist dieses wohl auf den 
ausgeraubten Zollschuldner zu beschränken.1667 Beim Dieb kann hingegen Vor-
satz angenommen werden. 

Die Fortgeltung der Entscheidungsgründe aus der Rechtssache „X BV“1668 ist 
nach dem UZK zu verneinen. Die Lösungen nach ZK und UZK gleichen sich 
zunächst. Die Zollschuld würde nun nach Art. 79 Abs. 1 Buchst. a UZK entste-
hen. Ein Erlöschen dieser kommt über Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK i.V.m. 
Art. 103 Buchst. a UZK-DelVO in Betracht, muss jedoch mangels der Möglich-
keit einer Fristverlängerung im externen Unionsversandverfahren letztlich abge-
lehnt werden.1669 Art. 297 UZK-DVO lässt eine Verlängerung der Gestellungs-
frist nicht zu. Folglich setzt der UZK an dieser Stelle strengere Maßstäbe als der 
ZK. Denkbar wäre allenfalls ein Erlöschen über Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK 
i.V.m. Art. 103 Buchst. e UZK-DelVO herbeizuführen. 

                                                 
1665 EuGH, Urt. v. 11.7.2013, Rs. C-273/12, ECLI:EU:C:2013:466 (Winston), ZfZ 2014, 

22ff.; siehe Gliederungspunkt B. II. 7. a) des 3. Teils dieser Arbeit.  
1666 Vgl. etwa EuGH, Urt. v. 5.10.1983, Rs. C-186 und 187/82, ECLI:EU:C:1983:262 (Magaz-

zini Generali), Rn. 18 und EuGH, Urt. v. 11.7.2013, Rs. C-273/12, ECLI:EU:C:2013:466 
(Winston), Rn. 31. 

1667 Witte in: Koszinowski, Unionszollkodex und Entwicklungen im internationalen Handel, 
2015, S. 21 sowie hier Fn. 9. 

1668 EuGH, Urt. v. 15.5.2014, Rs. C-480/12, ECLI:EU:C:2014:329 (X BV), ZfZ 2014, 221ff.; 
siehe Gliederungspunkt B. II. 7. b) des 3. Teils dieser Arbeit.  

1669 Wolffgang/Harden/Verhorst, ZfZ 2018, 2 (12).  
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Folgt man in der Rechtssache „SEK Zollagentur“1670 der Auffassung des EuGH, 
dass sich die Waren mit ihrer Überführung, begründet durch die Annahme der 
Zollanmeldung und Überlassung der Waren durch die Zollbehörden, im Versand-
verfahren befunden haben, so entsteht auch nach dem UZK eine Zollschuld für 
diese gem. Art. 79 Abs. 1 Buchst. a UZK. Dabei spielt es aufgrund der Gruppie-
rung der Verstöße in einem Tatbestand und aufgrund der Geltung des Art. 124 
UZK für alle Ein- und Ausfuhrzollschulden keine Rolle mehr, ob vorliegend ein 
Entziehen aus der zollamtlichen Überwachung oder ein Pflichtverstoß vorliegt. 
Denn im Ergebnis könnten beide Verstöße theoretisch durch die Anwendung ei-
nes Erlöschenstatbestands beseitigt werden. In Frage käme vorliegend Art. 124 
Abs. 1 Buchst. h UZK i.V.m. Art. 103 Buchst. b UZK-DelVO, da die Waren spä-
ter zum zollrechtlich freien Verkehr überlassen wurden.1671 

Die in der Entscheidung „DSV Road“1672 noch relevante Unterscheidung zwi-
schen Art. 203 ZK und Art. 204 ZK entfällt nach dem UZK, da Art. 79 UZK alle 
Verstöße zusammenfasst. Die Zollschuld würde in diesem Fall nach Art. 79 
Abs. 1 Buchst. a UZK im Hinblick auf einen Verstoß in Bezug auf die Vorschrif-
ten aus dem Versandverfahren entstehen. Konkret wäre auf die nicht erfolgte frist-
gemäße Gestellung abzustellen. Damit spielt zugleich auch die Nachweispflicht 
hinsichtlich der Warenidentität eine nicht mehr so entscheidende Rolle, wie sie 
es noch unter dem Regime des ZK für die Wahl des Zollschuldentstehungstatbe-
stands (scheinbar) hatte. Ein Erlöschen der Zollschuld könnte über Art. 124 
Abs. 1 Buchst. h UZK herbeigeführt werden, sofern alle Voraussetzungen vorlie-
gen. 

Die Entscheidung „B & S Global Transit Center“1673, aus deren Gründen noch 
einmal die ablehnende Haltung des Gerichtshofs gegenüber der Berücksichtigung 
wirtschaftszollrechtlicher Prinzipien deutlich wurde, ist ebenfalls nach dem UZK 
einer wirtschafts(zoll)freundlicheren Lösung zugänglich. Die nach Art. 79 Abs. 1 
Buchst. a UZK entstandene Zollschuld wird über Art. 124 Abs. 1 Buchst. k UZK 
zum Erlöschen gebracht werden können.1674 Das Verbringen der Waren aus dem 
Zollgebiet ist hier entscheidend und würde vom EuGH fortan nicht mehr als nicht 
relevanter Vorgang bei der Zollschuldentstehung eingestuft werden können.  

                                                 
1670 EuGH, Urt. v. 12.6.2014, Rs. C-75/13, ECLI:EU:C:2014:1759 (SEK Zollagentur), ZfZ 

2014, 278ff.; siehe Gliederungspunkt B. II. 7. c) des 3. Teils dieser Arbeit.  
1671 Wolffgang/Harden/Verhorst, ZfZ 2018, 2 (13).  
1672 EuGH, Urt. v. 25.6.2015, Rs. C-187/14, ECLI:EU:C:2015:421 (DSV Road), ZfZ 2015, 

211ff.; siehe Gliederungspunkt B. II. 7. d) des 3. Teils dieser Arbeit.  
1673 EuGH, Urt. v. 29.10.2015, Rs. C-319/14, ECLI:EU:C:2015:734 (B & S Global Transit 

Center), ZfZ 2016, 96ff.; siehe Gliederungspunkt B. II. 7. e) des 3. Teils dieser Arbeit.  
1674 Wolffgang/Harden/Verhorst, ZfZ 2018, 2 (14).  
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Auch die Auffassung des EuGH, dass der Nachweis des Nichteintritts der Waren 
in den Wirtschaftskreislauf eine Zollschuld nicht ausschließe,1675 dürfte aufgrund 
der neuen Ausrichtung des Art. 124 UZK so nicht mehr vollumfänglich haltbar 
sein. Zumindest in Fällen des nachweislichen Verbringens der Waren aus dem 
Zollgebiet, wie es auch im Fall „B & S Global Transit Center“ geschehen war, ist 
diese Auffassung nicht mehr tragbar. Auch in anderen Fallkonstellationen, in de-
nen ein Nachweis des Nichteingehens in die Wirtschaft des Zollgebietes vorliegt, 
dürfte nach der Ausrichtung des Art. 124 UZK und dessen Telos keine Zollschuld 
mehr angenommen werden. Unterstützt wird dies durch die Art. 42 und 125 UZK, 
die eindeutig die Zollschuld nicht (mehr) als Sanktion verstanden wissen wollen.  

8. Entscheidungen „Eurogate Distribution“ und „DHL Hub 
Leipzig“ vom 2. Juni 2016 sowie „Wallenborn Transports“ 
vom 1. Juni 2017 

Grundsätzlich sind die Prinzipien der Entscheidungen des EuGH zu Zoll- und 
Einfuhrumsatzsteuerschuld auch nach dem UZK anwendbar.1676 Dennoch könn-
ten sich viele Fallkonstellationen durch die Einführung der neuen umfassenden 
Erlöschenstatbestände des Art. 124 UZK erledigen, sodass ihre wirtschaftliche 
Bedeutung schrumpfen wird.1677 Allerdings ist im Zusammenspiel von Zoll- und 
Einfuhrumsatzsteuerschuld eine differenzierte Sichtweise angebracht, die allem 
Anschein nach jedoch nur formaler Natur sein dürfte. Sofern man nach wie vor 
die Konnexität von Einfuhrumsatzsteuer und Zoll bejaht, würden auch die Ein-
fuhrumsatzsteuerschulden im Einklang mit der Zollschuld gem. § 21 Abs. 2 UStG 
i.V.m. Art. 124 UZK erlöschen.1678 Insbesondere Art. 124 Abs. 1 Buchst. h und k 
UZK dürften hier von Bedeutung sein. Konsequenterweise würden dann auch die 
subjektiven Maßstäbe des Art. 124 UZK für die Einfuhrumsatzsteuer gelten, was 
jedoch umstritten sein könnte.1679 In Fällen, in denen die Waren nachweislich 
nicht in den Wirtschaftskreislauf eingegangen sind und die Einfuhr im Sinne des 
Freiverkehrserfordernisses mithin nicht erfolgt ist, entsteht hingegen schon gar 
keine Einfuhrumsatzsteuerschuld.  

                                                 
1675 EuGH, Urt. v. 29.10.2015, Rs. C-319/14, ECLI:EU:C:2015:734 (B & S Global Transit 

Center), Rn. 19, 37ff. 
1676 Wolffgang, UR 2017, 845 (852); Scheller, UR 2016, 564 (566). 
1677 Wolffgang, UR 2017, 845 (852). 
1678 So z.B. Nieskens in: Rau/Dürrwächter (Hrsg.), Umsatzsteuergesetz, Kommentar, Lose-

blatt, § 1 UStG, Rn. 1190 [Stand: Januar 2019] mit Verweis auf § 21 UStG. 
1679 Wolffgang, UR 2017, 845 (852). 
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Allerdings stünde bei einer grundsätzlichen Ablehnung der Konnexität von Zoll 
und Einfuhrumsatzsteuer, wie sie derzeit immer wieder thematisiert wird,1680 die 
Frage im Raum, ob und wie Einfuhrumsatzsteuerschulden bei nachgewiesener 
Einfuhr ggf. noch zum Erlöschen gebracht werden könnten. Der wirtschafts-
freundliche Katalog der Erlöschenstatbestände aus Art. 124 UZK könnte dann 
keine Anwendung mehr finden. 

Insgesamt wird deutlich, dass das letzte Wort zum Thema Zoll- und Einfuhrum-
satzsteuerschuldentstehung noch nicht gesprochen ist. Denn EuGH-Entscheidun-
gen zu Problemen in einem zollrechtlichen Bereich, führen meist zu Folgefragen 
und weiteren Vorlagen an den EuGH auf diesem Gebiet.1681 Das Verhältnis zwi-
schen diesen beiden Abgaben und auch die Differenzen bei ihrer Entstehung wer-
den in der Rechtsprechung des EuGH zeitnah wieder eine Rolle spielen.1682 Ur-
teile des EuGH werden in dieser Frage noch Klarheit für die Wirtschaftsbeteilig-
ten bringen müssen.  

II. Folgen für die künftige zollschuldrechtliche Rechtsprechung 
des EuGH 

Mit der Einführung des UZK haben sich viele problematische Fallkonstellationen 
im Bereich des Zollschuldrechts erledigt, sodass die Zollschuld fortan in einer 
Vielzahl von Fällen nach Art. 124 UZK erlöschen kann und somit zufriedenstel-
lendere Ergebnisse für die Wirtschaftsbeteiligten erzielt werden. Durch die neuen 
Regelungen des Verordnungsgebers wird zugleich mehr Sachgerechtigkeit im 
Einzelfall erreicht, welche sich fortan auch auf die Rechtsprechung des EuGH 
auswirken dürfte. 

Allein durch den Wegfall der Unterscheidung zwischen den vormaligen Art. 203 
ZK und Art. 204 ZK im Rahmen der Entstehungstatbestände hat sich ein zentraler 
Streitpunkt, der immer wieder den EuGH in seiner früheren Rechtsprechung be-
schäftigte, erledigt. Hierdurch und durch den eindeutiger und weiter gefassten 
Art. 124 UZK wird es vermutlich schon zu weniger Vorlagen der nationalen Ge-
richte hinsichtlich dieser Thematik kommen und damit auch zu weniger Urteilen 
seitens des Gerichtshofs. 

                                                 
1680 Siehe z.B. jüngst Schrömbges, Die neue Rechtsprechung des EuGH zum Einfuhrumsatz-

steuerrecht, MwStR 2019, 133 (133ff.) oder Schrömbges/Lux/Hannl, AW-Prax 2016, 328 
(328ff.). 

1681 In diesem Sinne Müller-Eiselt, ZfZ 2006, 218 (218). 
1682 Vgl. hierzu etwa Vorlagebeschluss des FG Hessen v. 2.11.2017, 7 K 1158/14, EFG 2017, 

ZfZ 2019, 21ff. sowie die Schlussanträge des Generalanwalts Campos Sánchez-Bordona 
v. 27.2.2019, Rs. C-26/18, ECLI:EU:C:2019:146. 
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Der EuGH muss die neuen zollrechtlichen Regelungen in seiner Rechtsprechung 
und die Intention des Gesetzgebers hinsichtlich eines wirtschaftsfreundlichen 
Zollrechts künftig berücksichtigen. Dabei schwingt auch immer der Gedanke des 
Wirtschaftszolls mit, welcher durch die Tatbestände des Art. 124 Abs. 1 UZK 
sowie durch Art. 125 UZK deutlich zur Geltung kommt. Dem liegt folglich auch 
zugrunde, dass eine Zollschuld nur entstehen soll, sofern die Waren keinen Ein-
gang in den Wirtschaftskreislauf der EU gefunden haben. Die irrige Haltung des 
EuGH, dass die Vorschriften zu Erlass und Erstattung von Zollschulden den Be-
dürfnissen der Wirtschaftsbeteiligten angemessen Rechnung tragen, dürfte damit 
ebenfalls der Vergangenheit angehören.1683 

Durch die Ausgestaltung und Regelungssystematik der zollschuldrechtlichen Er-
löschenstatbestände des UZK und deren wirtschafts(zoll)freundliche Ausrichtung 
bilden diese nun sehr deutlich eine der beiden vom EuGH bereits benannten Ziel-
dimensionen der Erlöschenstatbestände ab. Gleichzeitig dürfte damit eine Über-
bewertung der anderen Zieldimension, der finanziellen Interessen der EU, wie sie 
in den früheren Urteilen des Gerichtshofs oft zum Ausdruck kam, nicht mehr 
stattfinden. 

Nach wie vor sind allerdings Fälle denkbar, die nicht von Art. 124 UZK erfasst 
werden und nachweislich kein Eingang der Waren in den Wirtschaftskreislauf er-
folgte. In einigen Fällen wurde deutlich, dass der UZK hinsichtlich des Erlöschens 
der Zollschulden sogar strenger ist als sein Vorgänger.1684 Sollten Fälle auftreten, 
deren Sachverhaltskonstellationen nicht unter die Erlöschenstatbestände subsu-
miert werden können, die Waren aber dennoch nicht in den Wirtschaftskreislauf 
eingegangen sein, so wird die Diskussion über Zollschuldentstehung und Sank-
tion erneut zu führen sein. Dann würde sich auch die Problematik um die Einhal-
tung des Wirtschaftszollgedankens erneut stellen und der EuGH müsste Position 
beziehen. Ob er dann an seiner alten Rechtsprechungslinie festhält oder vor dem 
Hintergrund seiner Rechtsprechung zur Einfuhrumsatzsteuer auch für die Zoll-
schuld auf das wirtschaftliche Moment des Eingangs der Waren in den Wirt-
schaftskreislauf als entscheidendes Kriterium abstellt, bleibt fraglich. Wün-
schenswert wäre es jedenfalls.1685 Denn aufgrund der Ausgestaltung der Normen 

                                                 
1683 So auch Schrömbges/Gesinn/Hannl, ZfZ 2016, 156 (156), die die Sichtweise als „Schnee 

von gestern“ bezeichnen.  
1684 Anmerkung: Dies ist in jedem Fall für die fehlenden Möglichkeiten der Fristverlängerung 

hinsichtlich der Gestellung im Unionsversand und hinsichtlich der Beendigung der vo-
rübergehenden Verwahrung festzustellen, sodass ein Erlöschen zumindest über Art. 124 
Abs. 1 Buchst. h UZK i.V.m. Art. 103 Buchst. a UZK-DelVO nicht in Betracht kommt.  

1685 In diesem Sinne auch Wolffgang, DB 2015, M5 (M5), der auf eine weniger an den fiska-
lischen Interessen der EU ausgerichtete Rechtsprechung des EuGH hofft. 
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des UZK sprechen die besseren Argumente eindeutig dafür, dass der Verord-
nungsgeber die Zollschuld nicht als Sanktion verstanden wissen will. Dem wird 
sich bei einer etwaigen Auslegung im Rahmen einer Entscheidung auch der 
EuGH wohl nicht verschließen können. Dies würde im Bereich der Rechtspre-
chung Klarheit schaffen und gleichzeitig zu einer weiteren Harmonisierung des 
europäischen Zollrechts beitragen.  

III. Zwischenergebnis 

Die Neufassung der zollschuldrechtlichen Entstehungs- und Erlöschenstatbe-
stände des UZK hat durchaus beachtliche Auswirkungen auf die bisherige Recht-
sprechung des EuGH. Einige in der Vergangenheit vom EuGH gefällte Urteile 
haben mit den neuen zollschuldrechtlichen Regelungen des UZK, vor allem auf-
grund des Art. 124 UZK, heute keinen Bestand mehr. Damit hat der Verordnungs-
geber eindeutig auf die vergangene Rechtsprechung des EuGH reagiert und 
möchte diese in neue Bahnen lenken. Folglich müssten diese Urteile nach der 
heutigen Rechtslage anders entschieden werden.  

Durch diese rechtlichen Veränderungen hat der Verordnungsgeber seine Haltung 
zu den vergangenen Urteilen des Gerichtshofs deutlich gemacht und gleichzeitig 
wirtschaftszollrechtliche und wirtschaftsfreundliche Motive in den Vordergrund 
gerückt. Der EuGH wird diese liberale Haltung des Verordnungsgebers, die als 
Intention hinter der Regelung des Art. 124 UZK, vor allem im Vergleich zu des-
sen Vorgängernormen, steht, in seiner künftigen Rechtsprechung angemessen be-
rücksichtigen müssen.1686 

C. Auswirkungen auf die zollrechtliche Praxis 

Nach eingehender Betrachtung der Auswirkungen der zollschuldrechtlichen Ent-
stehungs- und Erlöschenstatbestände auf die (künftige) Rechtsprechung des 
EuGH, werden nun auch Auswirkungen und Konsequenzen der Neuerungen für 
die anderen Akteure der zollrechtlichen Praxis beleuchtet. Dabei betreffen diese 
Auswirkungen gleichermaßen Wirtschaftsbeteiligte, Zollbehörden aber auch den 
Warenverkehr in und mit der EU im Allgemeinen. 

                                                 
1686 So im Allgemeinen auch Lyons, 2018, S. 126f., der klarstellt, dass der Intention des Ge-

setzgebers auch durch die Rechtsprechung volle Geltung verschafft werden müsse. 
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I. Folgen für die Wirtschaftsbeteiligten 

Die zollschuldrechtlichen Regelungen des UZK haben zunächst Auswirkungen 
strategischer und finanzieller Art für die Wirtschaftsbeteiligten und ihre unterneh-
mensinternen Abläufe. Diese sind als positiv einzustufen und bringen überwie-
gend Erleichterungen und Vorteile mit sich. Die Wettbewerbsfähigkeit der Wirt-
schaftsbeteiligten, welche auch ein allgemeines strategisches Ziel der EU für 
2020 ist,1687 wird so ebenfalls gestärkt und gesteigert. 

Insgesamt ist das Zollschuldrecht des UZK aufgrund seiner Systematik und In-
halte als wirtschafts(zoll)freundlicher einzustufen.1688 An dieser Stelle ist zu-
nächst die Vereinfachung und Zusammenfassung der zollschuldrechtlichen Ent-
stehungstatbestände zu benennen, deren Anwenderfreundlichkeit von den Wirt-
schaftsbeteiligten und in der Literatur sehr begrüßt wird.1689 Darüber hinaus ist 
die gesteigerte Fehlerfreundlichkeit des UZK im Vergleich zum ZK zu betonen. 
Ließ der ZK oft bei kleinen (Arbeits-)Fehlern eine Zollschuld entstehen, die nicht 
mehr geheilt bzw. zum Erlöschen gebracht werden konnte, so sieht der UZK nun 
die vielfältigen weiten Erlöschenstatbestände des Art. 124 UZK vor, welche zahl-
reiche Möglichkeiten bieten, entstandene Zollschulden doch noch zum Erlöschen 
zu bringen. Je nach zollrechtlicher Situation kommen dabei unterschiedliche Tat-
bestände des Art. 124 UZK für den Wirtschaftsbeteiligten in Betracht. Damit 
wird es im Ergebnis zu weniger Zollschulden aufgrund von Verstößen kommen. 
Auch das Insolvenzrisiko des Wirtschaftsbeteiligten aufgrund von Zollschulden 
mit enormen Einfuhrabgaben, die lediglich aufgrund formaler Fehler entstanden 
sind, wird hierdurch deutlich gesenkt.1690 

Vor allem der Neuerung des Art. 124 Abs. 1 Buchst. k UZK dürfte in der Praxis 
erhebliche Bedeutung zukommen. Sie wird den Wirtschaftsbeteiligten maßgeb-
lich entlasten, sofern er den Nachweis einer tatsächlichen Wiederausfuhr der Wa-
ren erbringen kann. Aber auch der Erlöschensgrund des Art. 124 Abs. 1 Buchst. h 
UZK eröffnet i.V.m. Art. 103 UZK-DelVO dem Wirtschaftsbeteiligten die Mög-
lichkeit Fehler, die in zollverfahrensrechtlichen Abläufen aufgetreten sind, zu be-
heben und das Bestehenbleiben der Zollschuld zu vermeiden. Stellenweise kann 

                                                 
1687 Vgl. Fortschrittsbericht zur Strategie für die weitere Entwicklung der Zollunion v. 

20.12.2011, KOM(2011) 922 final, S. 3f. und Lux, Der Zoll im Jahr 2020, Ein Ausblick 
auf ausstehende Herausforderungen, AW-Prax 2012, 257 (257).  

1688 Zeilinger in: Achatz/Summersberger/Tumpel, Umsatzsteuer und Zoll, 2013, S. 156. 
1689 Truel/Maganaris, WCJ Vol. 9, No. 2, 12 (15); Müller-Eiselt in: Müller-Eiselt/Vonder-

bank, EG-Zollrecht, Art. 77 UZK, Rn. 3 [Stand: Juli 2015].  
1690 Müller-Eiselt in: Müller-Eiselt/Vonderbank, EG-Zollrecht, Art. 124 UZK, Rn. 4 [Stand: 

Juli 2015].  
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der Wirtschaftsbeteiligte durch Gestaltungsmöglichkeiten1691 sogar aktiv Einfluss 
auf ein etwaiges Erlöschen nehmen oder er kann zwischen mehreren Erlöschens-
gründen wählen. Gleichzeitig dürften die Wirtschaftsbeteiligten durch die umfas-
senden und ausgeweiteten Erlöschensgründe des Art. 124 UZK weit weniger Ge-
brauch von der Billigkeitsregelungen im Erstattungs- und Erlassrecht machen 
müssen als es noch nach dem ZK der Fall war.1692 

Der Umstand der weit und vielfältig gefassten Erlöschenstatbestände verdeutlicht 
aber auch die Notwendigkeit von internen Kontrollsystemen in den Unterneh-
men.1693 Denn nur fachkundige und geschulte Zollmitarbeiter werden die vielfäl-
tigen Erlöschensmöglichkeiten einordnen, anwenden und abschätzen können. 
Nur so kann das volle Potenzial der zollschuldrechtlichen Erlöschensregelungen 
abgerufen werden. Aufmerksame Wirtschaftsbeteiligte bzw. Unternehmen mit 
entsprechenden Organisationsstrukturen, die fehlerhaftes Verhalten im Rahmen 
von Zollverfahren frühzeitig identifizieren können, haben hier einen nachhaltigen 
Vorteil.1694 

Ebenfalls wird durch das System der zollschuldrechtlichen Normen und speziell 
durch die Art. 124 und 125 UZK Rechtssicherheit für die Wirtschaftsbeteiligten 
erzielt. Denn sie machen den Willen des Verordnungsgebers deutlich, dass das 
Zollschuldrecht nicht als Sanktionsrecht verstanden werden darf. Mit Einführung 
verwaltungsrechtlicher Strafen gem. Art. 42 UZK wird der vormalige Sanktions-
charakter der Zollschuld für lediglich formale Verstöße entschärft. Es kommt 
fortan nicht mehr zu einer Zollschulderhebung, die vom Warenwert abhängig ist, 
sondern der Wirtschaftsbeteiligte muss ein seinem Verstoß angemessenes Buß-
geld bezahlen oder sieht sich anderen Verwaltungsstrafen ausgesetzt. Dies kann 
seitens der Wirtschaftsbeteiligten begrüßt werden und dürfte zu weniger unbilli-
gen Ergebnissen führen als es die Zollschuldentstehung in der Vergangenheit 
noch mit sich brachte. Dieser Umstand und auch die von der Kommission vertre-

                                                 
1691 Siehe v.a. Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK i.V.m. Art. 103 Buchst. e UZK-DelVO, nach 

welchem der Wirtschaftsbeteiligte ein Erlöschen herbeiführen kann, indem er die Zollbe-
hörden proaktiv unterrichtet. Auch mit einer Überlassung zum zollrechtlich freien Ver-
kehr i.S.d. Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK i.V.m. Art. 103 Buchst. b UZK-DelVO könnte 
der Wirtschaftsbeteiligte ein Erlöschen selbst herbeiführen. 

1692 So bereits zum MZK Lux, Die Reform des Zollkodex, Vortrag beim 16. Europäischen 
Zollrechtstag am 17./18.6.2004 in Graz, AW-Prax 2004, 335 (336).  

1693 So auch Witte, AW-Prax 2014, 229 (231).  
1694 Möllenhoff, AW-Prax 2016, 209 (213).  
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tene, wenn auch zweifelhafte Auffassung, dass Art. 124 UZK ggf. auch auf Zoll-
schulden, die vor dem 1. Mai 2016 entstanden sind, anzuwenden sei,1695 verdeut-
lichen einmal mehr die wirtschafts(zoll)freundlichen Absichten des Verordnungs-
gebers, die den Wirtschaftsbeteiligten zu Gute kommen sollen.  

Dennoch ist anzumerken, dass das Zollschuldrecht nicht in jeder Hinsicht wirt-
schafts(zoll)freundlicher geworden ist. Zu nennen sind an dieser Stelle die Aus-
weitung der potenziellen Zollschuldner in den zollschuldrechtlichen Entste-
hungstatbeständen oder die immer noch bestehenden subjektiven Elemente im 
Bereich des Erlöschens der Zollschuld in Art. 124 UZK, die wiederum gewisse 
Unsicherheiten für den Wirtschaftsbeteiligten bergen, wenngleich der Maßstab 
dieses Elements mit dem UZK bereits abgemildert wurde.1696 

Die in der Vergangenheit oftmals hervorgebrachte Kritik, dass das Zollschuld-
recht „wirtschaftsfremd und nicht systematisch“1697 sei, ist mit dem UZK insge-
samt relativiert worden. Der Unzufriedenheit der Wirtschaftsbeteiligten wurde 
damit Rechnung getragen. 

II. Folgen für die Zollverwaltungen 

Auch für die Zollverwaltungen der Mitgliedstaaten hat die Neugestaltung der 
zollschuldrechtlichen Entstehungs- und Erlöschenstatbestände Folgen. Beein-
flusst wird vor allem die Arbeit der Zollverwaltungen in Form der Anwendung 
der Normen. Dabei ist die bereits thematisierte Rechtssicherheit im Hinblick auf 
den straffreien Charakter der Zollschuld auch für die Zollverwaltungen der Mit-
gliedstaaten von Vorteil. Sie schafft Klarheit bei der Anwendung der Normen und 
ist zugleich als eindeutiger Auftrag an die Zollverwaltungen zu verstehen, die 
Zollschuld bei Unregelmäßigkeiten keinesfalls mehr als sanktionelles Instrument 
zu verwenden. 

                                                 
1695 Leitlinien der Europäischen Kommission für die Zollschuld des UZK, abrufbar unter: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidance-customs-debt_de.pdf 
[Stand: 30.6.2019], S. 54f. Siehe hierzu bereits Gliederungspunkt C. II. des 4. Teils dieser 
Arbeit.  

1696 Vgl. hierzu 38. Erwägungsgrund der VO (EU) Nr. 952/2013, ABl. EU Nr. L 269/6 sowie 
Gliederungspunkt C. IV. des 4. Teils dieser Arbeit. 

1697 Fuchs, ZfZ 2004, 38 (38). 
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Die neue übersichtliche Systematik des Zollschuldrechts sorgt weiterhin für eine 
leichtere Handhabung und ein einfacheres Subsumieren der Entstehungstatbe-
stände.1698 Vormalige Abgrenzungsprobleme in diesem Bereich entfallen größ-
tenteils. Die einheitliche Anwendung der Erlöschenstatbestände für alle entstan-
denen Zollschulden und die großzügigen Erlöschensmöglichkeiten für den Wirt-
schaftsbeteiligten sorgen zugleich dafür, dass bisherige Zweifelsfälle nicht mehr 
von den Zollbehörden zu bearbeiten sind und die Rechtslage insgesamt einer kla-
reren Beurteilung zugänglich ist. Dies dürfte weniger einzelfallspezifischen Auf-
wand zur Folge haben und gleichzeitig auch zu weniger Streitigkeiten mit den 
Wirtschaftsbeteiligten führen. Stellenweise wird dabei auch der Verwaltungsauf-
wand durch die Erlöschenstatbestände minimiert.1699 Weiterhin kommt mit 
Art. 124 UZK auch den Zollbehörden teilweise eine gestaltende Funktion im Hin-
blick auf das Erlöschen von Zollschulden zu, die nicht zu unterschätzen ist.1700 
Auch die Anzahl von Erlass- und Erstattungsanträgen, die mangels fehlender Hei-
lungsmöglichkeiten aus Billigkeitsgründen beantragt werden, dürfte sich unter 
dem neuen Zollschuldrecht des UZK deutlich reduzieren.  

Es ist damit insgesamt auf weniger streitige Fälle zwischen Wirtschaft und Ver-
waltung zu hoffen, was auch die Zollverwaltungen in diesem Bereich entlasten 
dürfte. Allerdings bleibt abzuwarten, welche neuen rechtlich relevanten Konstel-
lationen und Probleme sich in der Praxis und bei der Anwendung der zollschuld-
rechtlichen Vorschriften zeigen werden. 

III. Folgen für den Warenverkehr in und mit der EU 

„Ein modernes Zollrecht sollte die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft im glo-
balen Wettbewerb nach Möglichkeit unterstützen und nicht ungebührlich behin-
dern.“1701 Dieser Forderung, welche bereits zu Beginn der Neugestaltung des eu-
ropäischen Zollrechts geäußert wurde, kommen die zollschuldrechtlichen Entste-
hungs- und Erlöschenstatbestände überwiegend nach.  

Die Folgen des neugestalteten Zollschuldrechts des UZK für den Warenverkehr 
innerhalb und mit der EU sind insgesamt als positiv zu bewerten. Durch die 
grundlegende Überarbeitung alter Vorschriften, das Einfügen neuer Vorschriften 

                                                 
1698 So auch Müller-Eiselt in: Müller-Eiselt/Vonderbank, EG-Zollrecht, Art. 77 UZK, Rn. 3 

[Stand: Juli 2015].  
1699 So z.B. im Fall des Art. 124 Abs. 1 Buchst. h UZK i.V.m. Art. 103 Buchst. b UZK-

DelVO.  
1700 Vgl. Art. 124 Abs. 1 Buchst. d-f UZK. 
1701 Heher/Fuchs, AW-Prax 2004, 17 (17). 
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und die Anpassung an die Bedürfnisse von Wirtschaftsbeteiligten und Zollver-
waltungen wird das Funktionieren des Binnenmarktes der EU weiter verbessert. 
Auch die weiter voranschreitende Harmonisierung von Vorschriften, die bisher 
dem nationalen Recht überlassen wurden, trägt hierzu bei.1702 Reibungslosere Ab-
läufe des Warenverkehrs innerhalb und mit der EU werden so gewährleistet.  

Es lässt sich schlussfolgern, dass der UZK die Gegebenheiten des Wirtschaftsle-
bens in seinen zollschuldrechtlichen Vorschriften insgesamt besser berücksichtigt 
als noch seine Vorgänger. Ein wirtschaftsliberaleres und anwenderfreundlicheres 
Zollschuldrecht der EU dürfte sich somit auch positiv auf den Warenverkehr in-
nerhalb und mit der EU und dessen Abläufe auswirken. 

IV. Zwischenergebnis  

Die zollschuldrechtlichen Regelungen des UZK haben sowohl für die zollrechtli-
che Praxis als auch für die am Zollprozess Beteiligten deutliche Auswirkungen 
und bringen Veränderungen mit sich. Sie sind dabei wirtschaftsfreundlich und 
anwenderorientiert. Insgesamt gewährleisten die Regelungen einen Ausgleich 
zwischen den Interessen der Wirtschaftsbeteiligten und den finanziellen Interes-
sen der Union.1703 Dieser kann im Vergleich zu den zollschuldrechtlichen Vor-
gängerregelungen zudem als adäquater und besser eingestuft werden, was sich 
insbesondere in Form der Entstehungs- und Erlöschenstatbestände zeigt, die den 
Belangen der Beteiligten Rechnung tragen. Die nach dem ZK immer wieder kri-
tisierte formale Strenge der zollschuldrechtlichen Vorschriften, welche in der 
Vergangenheit durch eine vermehrte Anwendung der Erlass- und Erstattungsvor-
schriften kompensiert werden sollte, wurde mit dem UZK deutlich abgemildert 
und schafft damit Vorteile für Wirtschaft und Verwaltung.  

Handhabung und Anwendung der zollschuldrechtlichen Vorschriften sind über-
dies als wirtschafts(zoll)freundlicher einzustufen, was gleichsam Vorteile und 
Entlastung auf Seiten von Wirtschaft und Zoll mit sich bringt. Insbesondere die 
zollschuldrechtlichen Erlöschenstatbestände des UZK geben sowohl den Wirt-
schaftsbeteiligten als auch den Zollbehörden nunmehr einen größeren Gestal-
tungsspielraum bei der Beseitigung von Zollschulden. Oft kann ein Erlöschen so-
gar proaktiv herbeigeführt werden, indem die Ware aus dem Wirtschaftskreislauf 
entfernt oder erhebliche Auswirkungen der Verfehlungen verhindert werden.1704 
Ebenfalls profitiert der Warenverkehr in und mit der EU durch die Neugestaltung 
des Zollschuldrechts.  

                                                 
1702 Lux, ZfZ 2014, 243 (244). 
1703 So auch Lux, ZfZ 2014, 243 (244). 
1704 Vgl. etwa Art. 124 Abs. 1 Buchst. f und k UZK oder Art. 103 Buchst. e UZK-DelVO. 
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D. Perspektiven und Ansätze zur Neuregelung oder  
Verbesserung 

Auch wenn der Gedanke des Wirtschaftszolls, wie dargelegt und ermittelt, im 
UZK wieder mehr Anklang findet und der Eindruck entsteht, dass der Verord-
nungsgeber seine Rechtstechnik nach dieser zolltheoretischen Auffassung aus-
richtet, so stellt der Gedanke nach wie vor kein primärrechtlich verankertes Gebot 
oder etwa einen Auslegungsgrundsatz im europäischen Zollrecht dar. Ein deut- 
licheres Bekenntnis zum Wirtschaftszoll im Allgemeinen, wie es Lamp bereits 
forderte,1705 wäre insgesamt wünschenswert. Dies würde zusätzliche Klarheit bei 
der Auslegung des Unionzollrechts schaffen und im Ergebnis zur Rechtssicher-
heit beitragen. Wünschenswert wäre es deshalb den Gedanken des Wirtschafts-
zolls, wie schon bei der Einführung des ZK vorgesehen, in die Erwägungsgründe 
der Verordnung aufzunehmen. Damit würde sich der Verordnungsgeber auch von 
der umstrittenen Rechtsprechung des EuGH distanzieren und auf diesem Gebiet 
Klarheit schaffen. 

Ein Formulierungsvorschlag für einen solchen Erwägungsgrund in deutscher und 
englischer Sprache könnte folgendermaßen lauten: 

Das Europäische Zollrecht folgt wirtschaftszollrechtlichen Grundsätzen. Das be-
deutet, dass vor allem im Rahmen der zollschuldrechtlichen Regelungen der Ein-
gang von Waren in den Wirtschaftskreislauf des Zollgebietes der Union als ent-
scheidendes Kriterium anzusehen ist. Zollschulden dürfen keinen Sanktions-
charakter haben. 

The European Customs Law follows the economic theory of customs according 
to which customs are levied for economic reasons. This means that especially in 
the context of the customs debt rules the entry of goods into the economic circuit 
of the customs territory of the European Union is the decisive criteria. Customs 
debts must not have a punitive character.  

Darüber hinaus wäre es ebenfalls denkbar und sehr zu begrüßen den Wirtschafts-
zollgedanken auf internationaler Ebene zu etablieren. Denn auch in diesem Be-
reich ist den zollrechtlichen Regelungen – wie die vorangegangene Analyse der 
Kyoto-Konvention von 1973 der WCO gezeigt hat – dieser Gedanke immanent. 
Denkbar wäre eine solche Etablierung im Rahmen der bereits anlaufenden Über-
arbeitungen der Revidierten Kyoto-Konvention von 1999.1706 Hierdurch würde 

                                                 
1705 Lamp, 1917, S. 71. 
1706 Vgl. zum Mandat und den allgemeinen Zielen der Arbeitsgruppe die Website der WCO 

unter: http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-working-bodies/procedures_and_facili-
tation/wg_comprehensive_review_rkc.aspx [Stand: 30.6.2019]. 
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dem Wirtschaftszollgedanken gleichsam eine höhere Reichweite und Verbind-
lichkeit zukommen und sein Prinzip würde eine leitende Maxime bei der Beurtei-
lung und Auslegung von zoll(schuld)rechtlichen Vorschriften weltweit erlangen. 
Damit wäre schließlich auch eine ausdrückliche Nennung oder Etablierung in den 
europäischen zollrechtlichen Vorschriften nicht mehr zwingend notwendig.  

E. Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der UZK als deutliches Bekenntnis 
zum Wirtschaftszollgedanken zu werten ist. Die Vereinbarkeit der liberalen zoll-
schuldrechtlichen Strukturen des UZK mit dem Wirtschaftszollgedanken ist ins-
gesamt zu bejahen. Mit Blick auf die bereits herausgestellten Wesensmerkmale 
des Wirtschaftszollrechts1707 ist festzustellen, dass sich der UZK mit diesen über-
wiegend im Einklang befindet. Die Neufassung der zollschuldrechtlichen Entste-
hungs- und Erlöschenstatbestände hat dabei auch nachhaltige Auswirkungen auf 
die unionale Rechtsprechung und die zollrechtliche Praxis. Speziell die Regelung 
des Art. 124 UZK führt zu Veränderungen auf Seiten von Wirtschaft, Zoll und 
Rechtsprechung. 

Weiterhin ist die Abkehr vom Gedanken der Zollschuld als Sanktion bei Unre-
gelmäßigkeiten besonders hervorzuheben. Sie stellt ein wesentliches Element des 
Bekenntnisses zum Wirtschaftszoll dar. Damit erfolgt zugleich eine Abkehr von 
der bisherigen Rechtsprechung des EuGH, die im Hinblick auf die Sanktionen-
Problematik der Zollschuld künftig anders ausfallen muss. Denn der Verord-
nungsgeber hat mit Inhalt und Regelungssystematik der zollschuldrechtlichen 
Vorschriften dem Gedanken des Wirtschaftszolls wieder zu einer stärkeren Gel-
tung verholfen.1708 

Allerdings kommt es nicht zu einer vollständigen Entschärfung aller vormaligen 
Probleme.1709 Denn nach wie vor sind Grenzen oder Widersprüchlichkeiten im 
Hinblick auf die Vereinbarkeit der Normen mit dieser zollrechtlichen Theorie zu 
verzeichnen. Stellenweise wären deshalb Nachbesserungen wünschenswert, um 
dem Gedanken des Wirtschaftszolls, der die Rechtfertigung für die Zollerhebung 
des modernen europäischen Zollrechts darstellt, durchgängig und unstreitig zu 

                                                 
1707 Siehe Gliederungspunkt A. V. des 3. Teils dieser Arbeit.  
1708 Wolffgang in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Europäischen Union, 2018, 

Rn. A 1004; Witte in: Witte, UZK, 2018, Vor Art. 77 UZK, Rn. 5. 
1709 In diesem Sinne auch Wolffgang in: Witte/Wolffgang, Lehrbuch des Zollrechts der Euro-

päischen Union, 2018, Rn. A 1004. 
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festigen. Für eine vollumfängliche und unumstößliche Etablierung wäre es wün-
schenswert die Theorie, die der Zollerhebung und den zollrechtlichen Vorschrif-
ten ohnehin seit langer Zeit immanent ist, in einem Erwägungsgrund zum UZK 
festzuschreiben. Durch eine Etablierung dieses Gedankens auf internationaler 
Ebene, etwa im Rahmen der WCO, könnte dieser Schritt sogar ausgelassen wer-
den.   
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6. Teil: Zusammenfassendes Endergebnis 

A. Schlussfolgerungen  

Im Rahmen dieser Arbeit hat sich gezeigt, dass das Konzept des Wirtschaftszolls 
bereits eine längere Tradition aufweist, die vor allem mit der Entwicklung und 
Etablierung von Zollverfahren und mit der Abkehr vom Passier- und Grenzzoll-
system begann. Es hat dabei sowohl auf nationaler und europäischer als auch auf 
internationaler Ebene Anklang gefunden. Die Immanenz dieses Prinzips war und 
ist, trotz Kontroversen, im europäischen Zollrecht angelegt und prägt dieses seit 
seinen Anfängen. Auch die Rechtsprechung des EuGH bestätigt dies in Teilen, 
wenngleich sie den zolltheoretischen Gedanken an sich bisher eher ablehnte. Ein 
Beitrag des EuGH zur Harmonisierung des Zollschuldrechts bleibt in dieser Hin-
sicht bis heute leider aus.  

Das Unionszollrecht bekennt sich nicht ausdrücklich zum Gedanken des Wirt-
schaftszolls. Eine Definition dieses zolltheoretischen Konzepts und dessen Fest-
schreibung in den Erwägungsgründen der Verordnung wären zwar wünschens-
wert, wenn auch wohl zu utopisch. Es ist jedoch auch nicht zwingend notwendig 
den Wirtschaftszoll ausdrücklich in den Verordnungstext aufzunehmen, ist er 
doch den zollrechtlichen Vorschriften der Union seit jeher immanent. Ein Gesetz 
oder eine Verordnung, die in allen Facetten mit dem Gedanken des Wirtschafts-
zolls vereinbar ist und diesen in Reinform abbildet, wird sich ohnehin nur schwer 
realisieren lassen. Denn die rechtliche Regelungssystematik stößt, bedingt durch 
die Komplexität in der Praxis und neu auftauchende Einzelfallproblematiken, im-
mer wieder an ihre Grenzen. Infolgedessen muss stetig nachgebessert werden. 
Dies ist gerade auf Unionsebene kein einfaches Unterfangen und nicht ad hoc zu 
verwirklichen. Vielmehr bedarf es großer zeitlicher Ressourcen sowie der Ab-
sprache und Einigung der Mitgliedstaaten.  

Dennoch hat der Verordnungsgeber mit Erlass des UZK gezeigt, dass er dem 
Prinzip des Wirtschaftszolls wieder mehr Bedeutung beimisst, indem er wesent-
liche zollschuldrechtliche Probleme in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Praxis 
aufgelöst hat. Das europäische Zollschuldrecht ist dadurch bedeutend wirt-
schafts(zoll)freundlicher und liberaler geworden. Dem Wirtschaftszollgedanken 
wurde somit Rechnung getragen. Allerdings haben die vorliegenden Ausführun-
gen auch gezeigt, dass nicht alle vormaligen Stolpersteine aus dem ZK-Recht be-
seitigt wurden. Stellenweise, vor allem durch die in den zollschuldrechtlichen 
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Vorschriften angelegten subjektiven Elemente, ist auch im UZK noch ein Wider-
spruch zum Wirtschaftszollrecht festzustellen, welcher anders und besser gelöst 
werden könnte.  

B. Ausblick 

Es wird in Zukunft zu sehen sein, welche (neuen) Probleme im Zollschuldrecht 
des UZK in der Praxis aufkommen und wie der EuGH in seiner Rechtsprechung 
auf solche reagieren wird. In naher Zukunft werden sicherlich die ersten Rechts-
sachen vor dem Gerichtshof verhandelt werden. Wie der EuGH dann beispiels-
weise mit dem Begriff des Täuschungsversuchs oder mit der Diskrepanz, die sich 
zwischen Zoll und Umsatzsteuer im Hinblick auf das Wirtschaftszollverständnis 
ergeben hat, umgeht, bleibt abzuwarten. 

Festzuhalten ist in jedem Fall, dass das Thema Wirtschaftszoll und wirt-
schafts(zoll)freundliche Gesetzgebung auch weiterhin ein Thema im Rahmen der 
europäischen zollrechtlichen Vorschriften bleiben wird. Der alte Konflikt zwi-
schen fiskalischen und wirtschaftlichen Motiven bei der Erhebung des Zolls und 
der Zollschuldentstehung besteht in Ansätzen weiter sowie auch die Frage hin-
sichtlich der Rolle des Zolls als Sanktion. Dabei werden auch weiterhin immer 
die Interessen der Europäischen Union und jene der Wirtschaftsbeteiligten abzu-
wägen und in ein Gleichgewicht zu bringen sein. 




